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Durchlauchtigſter Grosherzog !

Eure köͤnigliche Hoheit Haben , nah

dem Hintritt Hoͤchſt Ihres von Ihnen

tief verehrten Herrn Grosvaters — als mein

Gedanke , Seine Regierungs - Geſchichte zu

ſchreiben , nur erſt keimte und ſtill angemeldet

ward — ihn zur Reife gebracht , indem

Hoͤchſtdieſelben mich daruͤber mit den

Zeichen der beifaͤlligen Gnade anredeten und

der Unterſtuͤzung verſicherten , welche ich bald

in dem mir geoͤffneten Archiv , in geheimen

Regiſtraturen und in den Befehlen , die zu

gleichem Zweck an die Behoͤrden ins Land



ergingen , gefunden habe . Ich ſtatte dafuͤr

Eurer koöͤniglichen Hoheit oͤffentlichen

Dank in tiefſter Ehrerbietung ab , und weihe

HoͤchſtIhnen dies geſchichtliche Werk , wel⸗

ches nur unter ſolchem Schuz hat entſtehen
koͤnnen .

Daſſelbe beſchreibt einſtweilen jene gluͤck⸗
liche Zeit des Friedens , und der wahren Ruhe

im Frieden , wo Carl Friederich Sein

kleines Volk vaͤterlich begluͤcken konnte —

leichter , als in der lezten , zwar glaͤnzendern

und immer ſehr wohlthaͤtigen , aber muͤhe - und

drangvollen Periode Seiner denkwuͤrdig⸗langen
Regierung . Gleichwie der hoͤchſtſeelige Fuͤrſt,
im Ruͤckblick auf Seine Kinderjahre , die Mark⸗
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grafſchaft noh von Brandſtaͤtten uͤberſaͤet , öde

Felder in ſo manchen Strecken , die Menſchen

ſelbſt noch ungleich roher , geſehen : ſo ſtand

Er — nachdem im Mittag Seiner erhabenen

Laufbahn alles , unter Seinem bewachenden

Auge , ſich gelichtet und verſchoͤnert hatte —

wieder in einem truͤben Abend , obſchon in er⸗

weitertem Felde da . Aber eine troſtvolle Unter⸗

ſcheidung konnte Er empfinden , und mitnehmen

in die Umnebelungen des Greiſenalters und des

Todes : „ dieſes jezt ſo ſchoͤn cultivirte und be⸗

deutende Land am Rhein, in ſeinem kraͤftigern

Zuſammenhang , mit ſeinen ungleich⸗groͤſſern

National⸗Reichthuͤmern und Fortſchritten in

jeder Bildung , koͤnne nicht mehr zuruͤckſinken
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bis zur alten Noth , die Er noch ſelbſt geſehen

habe ; denn des Guten ſey viel gepflanzt und in
je.

befeſtigten Wurzeln fo ausgebreitet , daß Ba -

den die harten Proben von Revolutions - und
|

Kriegszeiten , entweder uͤbertragen — oder T
doch , ſobald Ruhe und hilfreiche Hand ihm | J

I g
entgegen kommen , leicht wieder aufbluͤhen
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Seiner Inbrunſt , betet gewißlich noch jezt der

ſeelige Geiſt fuͤr den geliebten Enkel und die |
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geliebten , alten und neuen Unterthanen . |
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—Dietz , Pfarrer zu Sulzfeld .
— Engel , Theilungskommiſſaͤr .
— Fuchs , C. Rechtspracticant zu

Herbolsheim.
—Grimmer , Stadtſchreiber .
—Lother , Apotheker .
—Lother , C.
—Reuthermann , Stadtpfarrer .
—Seitz , . , Amtsactuar von

Adelshofen .
— Vogt , Amtsreviſor .
— Wenz , Amtmann zu Hilsbach .
— Wilkens , Amtmann .

Gemeinen :

Adelshofen . Berwangen . Eichel⸗
berg . Elſenz . Eppingen , d. Stadt .

Gemmingen . Hilsbach , die Stadt .

Ittlingen . Landshauſen . Muͤhlbach .
Nichen . Rohrbach am Gießhuͤbel .
Schluchtern . Stebbach . Sulzfeld .
Tiefenbach .

Ettenheim , Amt .

Hr . Burkard , Stadtpfarrdr .
— Donsbach , Oberamtmann .
— Oswald , Actuar .
—Voͤlker , Amtskeller .

Gemeinden :

Ettenheim , die Stadt . Grafenhau⸗
ſen. Kappel . Kippenheim . Mahl⸗

berg , die Stadt , Ringsheim . Ruſt .

Ettlingen , Amt —

Hr . Beck , Amtsaſſeſſor .
— Buhl , Handelsmann .
— Eccard , Domainenverwalter .
—Glaͤß , Decan und Stadtpfarrer .
— Hink , Amtsreviſor .
— Sensburg , Profeſſor .
— Williard , Dom , Verw . Scribent .



Frankfurt .

Frankfurter Stadtbibliothek .
Hr . v. Guͤnderode , Frhr . , Stadt⸗

ſchultheiß .
—Guilhauman .
—

Schloſſer Chr . Fr . , Prof . 2 Expl .

Freiburg .
Hr . Bauſch , Kreisrath .
—Brandenſtein , Hofgerichtsrath .
— v. Orais , Frhr . , Oberforſtmeiſter .
— Or . Ecker , Ritter , Geh . Hof⸗

rath und Profeſſor .
—v . Falkenſtein , Frhr .
—Fetzer , Oberhofgerichtsrath .
Frau v. Gleichenſtein .
Hr . Hartmann , Hofgerichtsdirector .
—Haegelin , Hofgerichtsrath .
—Graf v. Hennin , Hofgerichtsrath⸗
—Meß , Oberverwalter .
Muſeum daſelbſt .
Hr . v. Rink , Frhr . , Hofgerichtsrath .
—Rittenacker , Hofgerichtsadvocat .
Hr . v. Roggenbach , Frhr . , Staats :

| rath .
—v . Rotteck , Profeſſor .
—Schmitt , geiſtl . Reg . Rath und

Profeſſor .
— v. Tuͤrkheim , Kreisdirector .
Univerſitäͤt zu Freiburg .
Hr . Wucherer , W. . , Hofrath .
—Wucherer , Stadtpfr . u. Profeſſor⸗

Gaggenau⸗

Hr . v. Vinzenti , Major .

Gengenbach , Amt .

Hr . Abele , Rechtspracticant ,
—Anich , Oberamtsrath .
—v . Noͤder, Baron ,
Hr . Hermann , Vogt zu Nordrach .

Gerlachsheim .

Hr. Alloyer , Pfarrer zu Heckfeld ,
Dr . der Philoſophie und Lig
der Theologie ,

r . Barač , Theitumngscommifjár in
Koͤnigshofen .

— Bernhard , Amtsreviſor .
—Breitenbach , Decan u. Pfarrer

in Gruͤnsfeld .
—Buͤchler , Weinhaͤndler .
—Delaiti , Fuͤrſtt. Salm⸗Kraut⸗

heim . Hofkammerr . u. OEinnehm .
—Hergt , Apotheker in Lauda .
—Hirſch , Dec . u. Ptr . in Koͤnigshofen .
—Keller , Bezirksamtmann .
—Keller , Fuͤrſtl. . K. Domänen⸗

Canzlei Secretaͤr.
—Kuͤlsheimer , Fuͤrſtl. . K. Rent :

amtsreviſor .
—Lottermann , Pfr . in Diſtelhauſen ,
—Lurz , Hofgerichtsadvocat u. Pa⸗

ſtorei Verwalter in Gruͤnsfeld .
— Mainhard , Handelsm . in Gruͤnf—
—Reeg , Pfarrer in Meſſelhauſen .
—Rigel , Fuͤrſtl. . K. Dom Kanz .

Aſſeſſor .
—Ringwald Landchirurg in Gruͤnsf.
—Serger , Hofrath .
— Serger , Hofgerichtsadvocat und

Fuͤrſtl. S. K. Fiscal .
— Stephan , Pfarrer .
—Volk , Gaſtwirth .
—Wallau , Fuͤrſtl. . K. Domaͤn.

CanzleiOirector
— Weckeſſer , Acciſor in Koͤnigshofen .
— Zipp , Regiſtrator .

Gemeinen :

Beckſtein . Diſtelhauſen . Gerlachs⸗
heim . Gruͤnsfeld . Gruͤnsfeldhauſen .
Gruͤnsfeld⸗Zimmern . Heckfeld . Ilm⸗
ſpan . Königshofen . Krensheim .
Kuͤzbrunn . Lauda . Lilach . Marbach .
Meſſelhauſen . Oberlauda . Oberwit⸗
tighauſen . Paimar . Poppenhauſen .
Uhlberg . Unterwittighauſen . Vilch⸗
band .

Gondelsheim , Amt .

Hr . Fuͤged, Oberamtsrath .
Die Gemeinde Gondelsheim .
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Haßlach , Amt .

Hr . Woͤlfle , Amtmann .

Gemeinen :

Bollenbach . Fiſcherbach . Haflah ,
Stadt . Hofſtetten . Muͤhlenbach .
Steinach . Welſchſteinach .

Haufach .

Hr . v. Uechtriz .
Haufach , Stadt und Staab .

Heidelberg , Amt ,

Hr . Creuzer , Hofrath .
—Daub , Geh . Kirchenrath .
—Eſchenmeyer , Profeſſor .
— Gambsjaͤger , OHofgerichtsrath .
—Gatterer , Oberforſtrath .
—Gmelin , Profeſſor .
—Lauter , Profeſſor .
—Leger , Doctor .
—Lewald , Doctor .
— Mai , Profeſſor ,
— Marx , Doctor .
—Moſer , Profeſſor .
—Naͤgele , Profeſſor .
—Reinhard , Profeſſor .
— v. Reizenſtein , Frhr . , Miniſter ,

Exc.
— Saar , Profeſſor .
—Schelver , Profeſſor .
—Schwarz , Kirchenrath .
—Graf v. Sponeck , OForſtrath .
— Thibaut , Hofrath .
— Voß , Profeſſor .
— Wagemann , Profeſſor .
—Weiſe , Hofrath .
—Wilken , Profeſſor .
— Wolf , Kirchenrath und Stadt-

pfarrer .
—Zachariòà , Hofrath .
Das ſtäaͤdtiſche Archiv .

Gemeinen :

Dofienheim , Eppelheim . Hand⸗
ſchuchsheim . Kirchheim . Neunheim .

Rohrbach . Wieblingen . Ziegel⸗
hauſen .

Heitersheim , Amt .

Hr . Gerhard , Oberamtmann⸗
Und fuͤr 9 Gemeinen .

Hornberg .

Hr . Bronnenſant . Ernſt , Oberein⸗

nehmerey Scribent .

Gemeinen :

Brigach . Buchenberg . Guttach .
Hornberg , Stadt . Kirnach . Kirn :
bach . Koͤnigsfeld . Langenſchiltach .
Moͤnchweiler . Peterzell . Reichen⸗
bah . Steckburg . St , Georgen .
Tennenbronn . Weiler ,

Hifingen ,

Gemeinen ;

Aaſen . Almendshofen . Aufen .

Bachheim . Behla . Bruggen . Doͤg⸗

gingen . Donauoͤſchingen . Fuͤrſten⸗

berg . Geiſingen . Gutmadingen .

Hauſen v. Wald . Heidenhofen . Her⸗

zogenweiler . Hochemmingen . Húz

fingen. Kirchdorf . Neudingen .

Pfohren . Sumpfohren . Sunthauſen .

Thanna . Unterbaldingen . War⸗

tenberg . Wolterdingen . Zindelſtein .

Jeſtetten , Amt .

Hr . Burl , Pfarrer in Lotſtetten .
—Hegi , Pfarrer in Altenburg ,

Kapitular von Rheinau, .
— Hinna , Pfarrer in Baltersweil ,
— Jáger , Pfarrer in Griefen .
— Maurus , Pfarrer in Lienbeim ,
— Múller , Decan und Pfarrer .
— Roder , Pfarrer in Peo— Teufel , Amtmann .
—Walter , OberEinnehmer .
—Waſer , Lehrer .
— Zimmermann ,

z

Pfarrer in Bühl.



Gemeinen :

Altenburg . Baltersweil . Beer⸗

wangen . Bergoͤſchingen . Buͤhl.

Dettighofen . Geißlingen . Grießen .

Hohenthengen . Lienheim . Riedern .
Stetten . Weißweil .

Kandern , Amt .

Hr . Deimling , Pfr . in Hertingen .
— Deurer , Amtmann in Kandern .
—Fink , Amtsrath .
—Herrmann , Pfr . in Kleinenkems .
—Hitzig , Decan in Wollbach .
—Kuͤmmig , OberBergrath .
— Obermuͤller , Pfr . in Blanſingen .
—Pittius , Einnehmer .
—v . Stetten , OberForſtmeiſter .
—Weyhing , Schullehrer .

Gemeinen :

Bamlach . Blanſingen . Boͤllingen .
Endenburg . Feuerbach . Hertingen .
Holzen . Kandern . Kleinenkems . Liel .

Malsburg . Mappach . Marzell .
Niedereggenen . Obereggenen . Rhein⸗

weiler . Riedlingen . Schlechtenhaus .
Sizenkirch . Tannenkirch . Welmlin⸗

gen. Wintersweiler . Wollbach .

Kenzingen .

Hr. Biehler , Burgermeiſter zu Her⸗
bolzheim .

—Buͤnſchle , Dec, u. Stadtpfarrer .
—Eiſenlohr , Pfr . zu Broggingen .
—Farenſchon , Amtsreviſor .
—Frei , OberBurgermeiſter .
— Harſcher , DomaͤnenVerwalter .
—Hopp , ForſtInfpector .
— Kißling , Foͤrſter zu Bleichheim .
—Schmidtlin ,

Herbolzheim .
— Wagner , Hofjaͤger zu Theningen .
— Wetzel , OberAmtmann .

Gemeinen :
Herbolzheim . Kenzingen . Ober⸗

hauſen . Weißweil .

Stadtpfarrer zu

Kleinlaufenburg , Amt .

Hr . Burſter , Amtmann .
—Dietz , Amts ecan in Hochſal .
—Fiſcher , Pfarrer in Murg .
— Kop , Pfarrer in Goͤrwihl .
Der Stadtrath von Kleinlaufenburg⸗
Fuͤr die Schule daſelbſt ,

Vogteyen :
Binzen . Goͤrwihl. Haͤhner. Hauen⸗

ſtein . Hochſal . Luttingen . Murg .
Niederhof . Niederwihl . Oberhof .
Oberwihl . Rotzel . Rotzingen . Ruͤß⸗
wihl . Sachen . Segeten , Stritt⸗
matt .

Kork , Amt .

Hr . Pfiſter , Tabaksfabrikant .
Tabaksfabrik . in Kehl .

Leſebibliothek der beyden
Diöceſen Kork u. Biſchofsheim .

Der Leſezirkel von Kork , Biſchofs⸗
heim und Kehl .

Gemeinen :
Eckartsweyer . Heſſelhurſt . Kehl .

Kork . Legelshurſt . Neuenheim
Neumuͤhl. Sand . Willſtett .

Ladenburg , Amt .

r. Frey , Apotheker .
— Haag , geiftt , Rath u. Fath . Pfr ,
— Hacker , evang . lüth . Pfarrer .
— Muͤller , Hofgerichtsrath und

ſtler , OAmtmann . 2Expl .

Gemeinen :
Feudenheim . Heddesheim . Ilbes⸗

heim. Käferthal . Kirſchgartshauſen .
Ladenburg . Muͤckenſturm : Neckar⸗
hauſen . Neuzenhof . Sandhofen .
Schaarhof . Schriesheim . Straßen⸗
heim . Wahlſtadt .

Lahr .

Hr . Holbing , Kaufmann .
— Hugo , Jacob , Kaufmann .
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Hr . Koch , Amtskeller .
—Langsdorf , Vicekanzler .
—Langsdorf , Kaufmann .
—Muͤller , Stadtpfarrer .
—Panifer , Kaufmann .
— Scholderer , Kaufmann .
— Trampler , Kaufmann .

Lauterbach , bey Wezlars

v. Riedeſel , Freif . , geb. v. Drais .

Hr . v. Riedeſel , Freiherr , kurfuͤrſtl .

heff. Kammerherr u. Major . 2Expl .

Loͤrrach , Amt .

Hr . Beck , Reviſor .
— Boͤck, Dr . u. Phyſicus .
— Deimling , Kreisrath .
—Diez , Aſſeſſor .
—Edel , Secretaͤr .
—Eiſenlohr , Prorector .
—Ekſtein , Aſſeſſor .
— v. Kalm , Fryr . , Staatsrath u.

Kreisdirector .
—Kray , Special .
—Villinger , Kreisrath .

Gemeinen :

Binzen . Efringen . Eimeldingen .

Grenzach . Haagen . Hattingen .

Haltingen , die Pfarrey . Iſtein ,
die Pfarrey . Kirchen . Oettlingen .
Steinen , die Pfarrey . Stetten , die

Pfarrey . Theuringen . Wiehlen .

Mannheim .

Hr . v. Baumbach , Frhr . , Geh . Ref .
— Biermann .
—Erb , Pfarrer in Schriesheim .
—v . Foͤrſch, Geh . Finanzrath .
—Friederich , Hofkammerrath .
— Fries .
— Gaum , Oberhofgerichtsrath .
— v. Gemmingen , Frhr .
— o. Hertling , Hofgerichtsrath .
—v . Jagemann , Stadtdirector .
—Katz , Hofprediger .

Hr . Klatt , Hofkammerrath .
—Laukhard , Oberhofgerichtsrath .
—Lerſe , k. bay . Hofrath .
LyceumsBibliothek daſelbſt .

Mannheimer Stadtarchiv . 2Expl .

Hr . Moͤrdes , Hofgerichtsrath .
— Nuͤßlin , F. . , Profeſſor .
— v. Perglas , Frhr . , Hofgerichtsr .
—Seiler , Profeſſor .
—Siegel , Staatsr . u. OHG. Kanzl .
— v. Schweickhard , Frhr . , Gh. Rath .
— v. St . Julien , Obriſtlieutenant .
— Vogel , W.
— v. Wäͤchter , aus Stutgart .
— Weber , Hofgerichtsrath .
—v . Weiler , Hofgerichtsrath .
— Woͤſtenrath , Lic. u. Procurator .
— Wolf , Hofgerichtsrath .
—Zieglers Hofgerichtsrath .
—v . Zyllnhardt , Frhr , Hofrichter .

Meersburg .

Hr . v. Gleichenſtein , Hofgerichtsrath .
—v . Kleiſer , Hofrichter .
—Preis , Hofgerichtsrath .
—Schanz , Hofgerichtsrath .
—v . Sonenthal , Frhr . , Hofgerichtsr .

M osbach , I . Landamt .

Hr . Baunach , Apotheker .

Evang . reformirtes Specialat .

Hr . Hennemann , Obervogt .
—Hofmeiſter , Stiftsſchaffner .
Katholiſches Decanat .

Stadtrath zu Mosbach .

Gemeinen :

Auerbach . Dallau . Diedesheim .

Fahrenbach . GroßEEicholsheim , Hay⸗

dersbach . KleinEicholsheim . Krum⸗

bach. Lohrbach . Mittelſchefflenz .

Mosbach , die juͤdiſche Gemeinde .

Muckenthal . Neckarbinau . Neckar⸗

burken. Neckarelz . Nuͤſtenbach .

Oberſchefflenz . Reichenbuch . Rinneck .
Rittersbach . Sattelbach . rieng

Unterſchefflenz .



Mosbach , II . Landamt .

Hr . Eichhorn , Secretaͤr .
—Faber , Amtmann .
—Haͤber , Pfr . in Kaͤlbertshauſen .
—Lautner , Amtskeller in Billigheim .
— Mathes , Rumtmann in Stein .
— Merſy , Pfarrer in Stein .
—Schaͤtz , Amtmann in Reudenau .
—Schmitt , Pfr in W. Muͤhlbach.

Gemeinen :
Aglaſterhauſen . Alfeld . Asbach .

Billigheim . Breitenbronn . Dauden⸗
zell . Guttenbach . Haßmersheim .
Heinsheim . Herbolzheim . Hoh :
hauſen . Kaͤlbertshauſen . Katzen⸗
thal . Moͤrtelſtein . N Kazenbach .

N. Muͤhlbach. N. Zimmern . Neu⸗
denau , Stadt . Obrigheim . Stein .
Sulzbach . W. Muͤhlbach.

Muͤnchen .
Hr . Schmidt , k. Hofprediger.

Neckarbiſcho ' sheim, Amt .

Gemeinen :
Babſtadt . Bargen . Biſchofsheim .

Epfenbach . Flinsbach . Haſſelbach.
Helmſtadt . Huͤfenhardt . Obergim⸗
pern . Rappenau . Reinhardshauſen .

Siegelsbach . Treſchklingen . unter⸗
gimpern . Waibſtadt . Wollenberg .

Neckargemuͤnd , Amt .

Hr . Riedel , Amtmann .
Gemeinen :

Meckesheim und U weitere Gemeinen .

Neuenbuͤrg .
Hr. v. Neubronn , Frhr . , OfForſtmſtr .

Neuſtadt .

Gemeinen :
Altglashuͤtten . Baͤrenthal . Bre -

genbach . Eck und Sindelbach . Ei⸗
ſenbach . Falkau . Fiſchbach . Frie⸗

denweiler . Hammereiſenbach , Kap⸗
pel . Langenordnach . Neuglashuͤtten .
Neuſtadt . Oberlenzkirch . Reitenbuch .
Rüdenberg . Saig . Schollach . Schwer⸗
zenbach . unterlenzkirch . Urach . Vier⸗
thaͤler. Voͤhrenbach .

Nuͤrnberg .
Hr . v. Holzſchuher .
—Richter , Rentamtm . . Reggs. Adv.
—v . Soden , Graf zu Neidenfels

bey Crailsheim , Exc .

Oberkirch , Amt —

Hr . Bonhoͤfer , Bezirks Phyſicus.
—Fiſcher , Amtsſchultheiß .
—Gerſtner , Oberlehrer .
— Jaͤckel, Amtsactuar .
—Koͤpelsraͤder , Verwalter .
— Quallbert , Amtsſchulth . v. ulm .
—Schnidert , Dec. u. Stadtpfarrer .
—Schramp , Oberburgermeiſter .
—Sibert , practicirender Arzt .
—Zend , Kapuziner Quardian.

Gemeinen :
Ardsbach , die Schule . Doͤttelbach,

die Schule . Erlach . Griesbach . Ibach .
Lautenbach . Lierbach . Maiſach . Moͤs⸗
bach. Oberkirch , die Stadtſchule .
Oppenau . Petersthal , Ramsbach .
Stadelhofen . Ulm.

Offenburg , Amt .

Hr . Abele , DomaͤnenVerwalter .
—Billet , Altſtaͤttmeiſter .
—Caſſinone , Kreisrath .
— Du Boys , chevalier .
—Gattwald , Oberburgermeiſter .
—Grecht , Obereinnehmer .
Gyſer ; Kreisrath .
—Hahn , Rechnungsrath .
—Hopp , Rathszwölfer u. Stadtcaſ .
—v . Laaba, Kreisrath .
— v. Neuenſtein , Frhr .
— v. Neveu , Frhr . , Forſtmeiſter .

Roͤder, Frhr . , zu Diersburg .
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Hr . Seltzam , Kreisrath .
—v . Sensburg , Frhr . , Regierungs⸗

rath und Oberamtmann .
—Sichler , Poſtverwalter .
—Stoll , Conſulent .

Gemeinen :

Altenheim . Bohlsbach . Buͤhl.
Diersburg . Ebgersweyer . Feſenbach .
Griesheim . Hofweyer . Ichenheim .
Marlen . Muͤlben. Niederſchopfheim .

St . Offenburg . Ortenberg . Rammers⸗

weyer . Riedle . Schutterwald . Wal⸗
tersweyer . Weyer . Weyerbach . Zell .
Zunsweyer .

Oſterburken , Amt .

Hr . Kirchner , Amtsverw . in Widdern .
— Pfeifer , Pfarrer in Ruchſen .
—Schippel , Bezirks Amtmann ,

Gemeinen :

Hemsbach . Leibenſtadt . Oſterburken .
Ruchſen . Schlierſtadt . Senbach .
Zimmern ,

Pforzheim , Stadt - u, I , Landamt ,

Hr . Boͤhringer , Hofkammerrath .
—Braunſtein , Forſtverwalter .
— Dennig , Irrenhausverwalter .
—Dieterle , Landchirurg u. Hebarzt .
—Krenkel , Burgermeiſter .
—Lamprecht , Pfr . in Elmendingen .
— Metzger , Pfarrer in Goͤbrichen .
—Meyer , Pfarrer zu Langenalb .

Pforzheimer Damenſtift .

Pforzheimer Leſegeſellſchaft .
Pforzheimer Schulbibliothek .

Hr . Roth , Geheimerrath u. Obervogt
—Schweickhart , Oberfoͤrſter .
— Woͤlfel, Pfr . in Langenſteinbach .

Gemeinen :

Brötzingen . Buͤchenbronn . Dill⸗

und Weiſenſtein . Eutingen . Ham⸗
berg . Hohenwarth . Huchenfeld . Leh⸗

ningen . Muͤhlhauſen . Neuhauſen .
Niefern . Oeſchelbronn . Pforzheim ,
Schoͤllbronn . Steinegg . Tieffenbronn .
Wirm ,

Gemeinen zum II . Landamt .

Auerbach . Bauſchlott . Dietenhau⸗
ſen. Dietlingen . Duͤrrn. Elmendingen .
Iſpringen . Ittersbach . Kieſelbronn .
Langenalb . Langenſteinbach . Noͤttin⸗

gen . Obermutſchelbach . Spielberg .
Untermutſchelbach . Weiler .

Pfullendorf , Amt .

Pfullendorf , die Stadt .

Hr . Strebel , Kathechet u. SchulInſp⸗
—Zwick , LandſchaftsCaſſier .

Philippsburg , Amt .

Hr . Boos , Actuar .
—Hildenſtab , Eichhorn Wirth .
— Hofmann , Pfr . in Rheinsheim ,
—Pfiſterer , TheilungsCommiſſaͤr .
—Stachel , Pfarrer in Wieſenthal .
—Stafflinger , Decan .

— Weſthaͤuſer , Pfr . in Oberhauſen .

Puſtleben , bey Nordhauſen .

Hr . v, Dohm , k. preuß . Geh . Rath.

Raftatt

Hr , v. Bed , Generallieut , Ere
—Decker , Abdocat .
— Demeter , Decan u. Stadtpfr .
—Eckerle , Profeſſor .
—Eckſtein , Advocat .
—Feyler .
—Fiſcher , Kreisrath .
—Frommel , Reviſor .
—v . Gemmingen , Frhr .
— v , Harrant , Frhr . , Gen . Lieut , Cre
— Herrmann , Medicinalrath und

Stadtphyſicus .
—Kappler , Profeſſor .
—Kieffer , Kreisſecretaͤr .
—Kisling .
— Krapf , Hofgerichts Advocat.
—Lang , Kreisſecretaͤr .
— v. Laſſolaye , Frhr . , Kreisdirector
— Lump , Amtsſchreiber .
— Maier , LiceiDirector .
— Manz , Advocat .
—Martini , Stadtpfarrer .
— Moͤsner , Kaufmann .



Hr . Odenwald ,
Obervogt .

— v. Schweickhard ,Frhr . , Kreisrath .
—Spinner , Geheimerrath .
— Sprinzing , HBuchdrucker . 2Expl .
—Szuhany , Hofapotheker . 2 Expl .
—Welper , Hofgerichtsrath .
— Wiedimér , Rechtsprarticant .
— Winter , Reviſor .
Fuͤr die Gemeinen 11 Exemplar .

Regensburg .
Hr . Graf v. Goͤrz, k. preuß . Staats⸗

miniſter , Exc.

HarmonieGeſellſchaft allda .
Hr . Krämer , Fürſtl . Thurn⸗ und

Tariſcher Rath u. Bibliothekäͤr .
2 Exemplar .

Säckingen , Amt .
Hr. Boffi , Ober Amtmann.
—Flad , Decan und Stadtpfarrer .

Gemeinen :
Altenſchwand . Bergalingen . Her⸗

riſchried . Herriſchwand . Hottingen .
Huͤtten. Karſau . Niedergebiſchbach .
Stollingen u. Warmbach . Ober : u,

Niederſchwoͤrſtaͤtt . Oberſaͤckingen.
Oefflingen . Rippolingen und Harzo⸗
lingen . Ruͤhte. Ruͤckenbach. Saͤckin⸗
gen, die Stadt . Wehr . Willaringen .

Woll bach .

Schoͤnau , Amt .

Hr . Beckert , Stadtrath .
—Beckert , Geſchworner .
—Bernauer , Fidel .
—Bulach , Auguſt , Föͤrſter.
—Buͤrglin , Amtsphyſicus .
— Dung , Stadtapotheker .

— Faller , . , Handelsmann .
—

Fuͤnfgeld , Staabschirurg .
—Gockel , Domanial Verwalter.
—Hirth , Pfarrer zu Hay .
—Hoͤhle , Pfarrer in Todtnau .
— Kammerer , Decan in Zell .
—Riegel , Amtsreviſor in Schoͤnau.

Geheimerrath und
— Schlageter , Stadtrath in Schoͤnau
—Schlotterbeck , Bezirkschirurg in

Todtnau .
—Schuhmacher , Decan in Schoͤnau.
—Schuͤtt , Amtmann in Schoͤnau.
—Schweickhard , Foͤrſter in Schoͤnau.
— Stark , Pfarrer in Wieden .
—Stib , AltBurgermeiſter .
—Stib , Bonif . Loͤwenwirth .
—Thoma , Pancraz , AltBurger⸗

meiſter in Schoͤnau.
—Thoma , Peter , AltBurgermei⸗

ſter in Todtnau .
— Wermuthaͤuſer , Altvogt in Todt .

Gemeinen :

Adelsberg . Afterſteg . Aitern . Boͤl⸗
ten . Brandenberg , Ehrberg , Ge-
ſchwend . Hay . Kuͤnaberg . Mambach .
Muggenbrunn . Praͤg. Schönau , die
Stadt . Schoͤnenberg . Thunau . Todt⸗
nau . Todtnauerbergruͤtte . Wembach .
Wieden . Zell , die Stadt .

Schopfheim , Amt .

Hr . Berg , Factor in Hauſen .
—Heß , Pfarrer in Maulburg .
—Hitzig , Decan in Schopfheim .
— Klein , Amtsreviſor .
Leſegeſellſchaft allda .
Hr . Lindemann , Amtmann .
— Lopp , Pfarrer in Haſel .
—Reinhard , Amtsphyſicus .
—Wagner , Pfarrer in Wisleth .

Gemeinen :

Eichen . Fehrnau . Raitbach . Ried .
Salneck . Wiechs . Wisleth .

Scehwezingen , Amt .

Hr . Dietrich , Pfarrer in Edingen .
— Gmelin , Pfarrer in Att - und

Neulußheim .
—Fofmann , Pfr . in Hockenheim .
—Lautenſchläger , Pfr . in Schwez .
— Muͤller, Handelsm . v . Straßburg .

Hr . Rumele , Stadtrechner in Zell .
p, getti
pgerdo
—JiM

Utlu
Fridii
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Hr. Rettig , Pfarrer in Schwezingen .
—Zerdurſtinger , Pfr . in Schwezing .
— Zimmermann , Pfr . in Seckenheim

Gemeinen :

Altlußheim . Bruͤhl . Edingen .
Friedrichsfeld . Hockenheim . Ketſch.
Reckarau . Oftersheim . Plankſtadt .
Reilingen . Schwezingen . Seckenheim .

Sinsheim , Amt⸗

Gemeinen :

Adersbach . Daisbach . Duͤhren.
Ehrſtaͤdt . Eſchelbronn . Grombach .
Hoffenheim . Kirchardt . Neidenſtein .
Reichen . Rohrbach. Sinsheim Steins⸗
furth . Waldangelloch . Weiler . Juz
zenhauſen .

Staufen , Amt .

Hr . Duttlinger , Hofrath und Ober⸗
Amtmann . 2 Expl .

St Bla ſien .

Hr . v. Gayling , Frhr . , Forſtmeiſter .
—Haering , Pfr . in Urberg .
— Hipp , Decan und Pfarrer .
— Somſtgnon , Amtsreviſor .
—Wetzel , Bezirksamtmann .

Steinbach , Amt .

Hr . Enderlin , Obereinnehmer .
—Gartner , Oberamtmann .
—Krebs , Verwalter zu Neuweyer .
—Krieg , Decan und Pfarrer .
— Link , Amtsreviſor .
— Maier , OberBurgermeiſter .
— Wagner , TheilungsCommiſaͤr .

Gemeinen :

Leiberſtung . Muͤllenbach . Neu⸗
weier . Varnhalt . Weitenung . Sins⸗
beim , der Staab . Eteinbach , die
Stadt ,

St . Peter .

Hr . Leo, Amtmann .

Stühlingen , Staabsamt .

Gemeinen :

Eberfingen . Endermettingen mit
St . Loͤhningen. Lembach . Mauchen .
Obereckingen . Obermettingen . Ofte⸗
tingen . Schwaningen . Stuͤhlingen .
Untereckingen . Untermettingen mit
St . Tarxbach. Un' erwangen mit St .
Oberwangen , Weizen .

Stuttgart .

Hr . v. Marſchall , Frhr , Bad . Mi⸗
niſter u. Geſandter am koͤnigl,
würtembergiſchen Hof .

—Maſſenbach , k. w. Staatsratb .
—v . Riedeſel , Frhr . , k. w. Geh.

Rath u. Tutelarraths Praͤſident ;
Erbmarſchall zu Heſſen , Exe.

Tauberbiſchofsheim , Amt .

Fuͤr die Gemeinen 20 Expl .

Thiengen , Amt⸗

Hr . Cammerer , Pfarrer .
—Eberle , Pfarrer v. Degernau .
— Imhof , Pfr . von Rheinheim .
— Martin , Stadtpfarrer .
—Merk , Pfarrer von Schwerzen .
—Schwendbiel , Pfr . v. Kadelburg .
— Stoll , Pfarrer von Ertzingen .
Thiengen , die Stadt .
— Trummer , Decan und Stadt⸗

pfarrer von Thiengen .
—Voögele , Pfarrer von Riedern .
—Wiedt , Pfarrer von Berau .
— Wirtz , Pfr . v. Oberlauchringen .
— Woͤhr, Pfarrer von Brenden .

Troberg , Amt .

Hr . Beckmann , Kronenw . in Tryberg
BezirksamtsKanzley Tryberg .
Hr . Bohrer , Pfarrer in Nußbach .
—Hettich , Bierbrauer in Tryberg .
—Kaiſer , Theilungscom in Tryberg .
—Kupferer , Pfarrer in Schoͤnwald .

Gemeinen :

Furtwangen . Gremelsbach . Buts
tenbach . Langenbach . Linach . Neu⸗

kirch . Niederwaſſer . Nußbach . Rohr⸗
bach. Schonenbach . Schoͤnwald⸗
Schonach .

Salza , in Ungarn . ,

Hr . v. Bay , Baron , ËE. General . 2E ,
v. Bay , Freifr . , geb. v. Adelsheim .

Billin gen .

Hr . Breitenſtein , OEinnehm . 10Expl .

Gemeinen :

Biſſingen . Braͤunlingen , d. Stadt .
Bubenbach . Dauchingen . Duͤrrheim .
Fiſchbach . Gruͤningen . Hubertshofen .
Kappel . Klengen . Kuͤrnach. Mar⸗
bach. Neuhauſen . Niedereſchach .
Oberbaldingen . Oberbrand . Ober⸗



eſchach. Oeffingen . Pfaffenweiler .
Rietheim . Schabenhauſen . Sunthau⸗
ſen. Uiberauchen . Unterbrand . Vil⸗
lingen , Weilersbach .

Waldkirch , Amt .
Für die Gemeinen 15 Erpl .

Waldshut . Amt ,
Hr . Barfuͤßler , Pfr . zu Birndorf .— Bühler , Theilungscommiſſaͤr .
—Bornhauſer , Kammerer u. Pfr .

zu Unteralpfen .
—Elger , Oberamtsrath .
—Ferenbach , Pfr . zu Bogenſchwiel .
—Foͤhrenbach , Reg . Rth . u. OAmtm .
—v . Gerbert , Hofrath .
— Handtmann , Amtsphyſicus .
—Helbing , Huͤttenverw .z. Allbrug .—Holzapfel , Schullehrer .
—v . Kilian , Poſthalter .
— Kleber , Pfarrer zu Dogern ,

Lay , Pfarrer zu Weilheim ,
—Lutz , Actuar .
—Mayer , Pfarrer zu Gurtweil .
—Rees , OEinnehmer zu Gurtweil .
—Scheef , Amtmann .
—Schilling , Amtmann .

Sohm , Decan u. Stadtpfarrer .
Stabholz , Pfarrverw . z. Waldkirch

Troͤndle , Rechtspracticant .
Die 21 Gemeinen des AmtsWaldshut

Wallduͤrn .
Hr . Blau , Burgermeiſter allda .
—Schloͤtterlein , Obereinnehmer .— Schnupp . Amtreviſor .

Gemeinen :
Brezingen , Buh am Ahorn . Dorn :

berg . Erfeld . Gerichtsſtetten . Gez
rolshahn . Glashofen . Gottersdorf .
Hardheim . Hettingenbeuern . Hoͤpfin⸗
gen . Horabach . Kaltenbrunn . Pül⸗
fringen . Reinhardſachſen . Ripberg .
Rutſchdorf . Schwarzenbrunn .

Schweinberg. Volmersdorf . Wald⸗
ſtetten . Wettersdorf .

Weinheim .
Hr. Beithorn , Oumtmann . 2 Expl.—Hayler , DomanialVerwalter .
Frau Gråfin v. Lehrbach.

Leſegeſellſchaft daſelbſt .
Hr . Sartorius , Deutſchordensverw ,

Gemeinen :
Grosſachſen . Hemsbach . Hoben :

ſachſen . Laudenbach . Leutershauſen .
Luͤtzelſachſen. Sulzbach . Urſenbach .
Weinheim .

Wertheim , Stadt u, I , Landamt .
Hr . v. Berg , Oberamtmann .
—Birnbacher , Obereinnehmer .
—Ekard , Kreisaſſeſſor .
—v . Feder , Fuͤrſt. LöwenſteinRo⸗

ſenbergiſcher Kammerpraͤſident .
—Fiſcher , Staatsrath u. Kreis Dir .
— Grimmer , Oberzollinſpector .
—Kammerer , Kreisgegiſtrator .
— Kamm , Steuerreviſor .
— Keller , Amtmann .
— Klett , Decan zu Hundheim .
— v. Muͤßig , Kreisrath .
—Neidhard , Rector u. Profeſſor .
—Ries , Amtsreviſor .
—Sartorius , Kreisreviſor .
—Steimig , Dr . und Phyſicus .

Gemeinen :
Beſtenheid . Borthal . Dorlesberg .

Ebenheid . Freudenberg . Gruͤnen⸗
woͤrth. Hundheim . Mondfeld . Naſig .
Rauenberg u. Weſtenthal . Sachſen⸗
hauſen . Sonderried , Steinbach . Vol⸗
kenrod . Waldenhauſen . Wertheim ,
Stadt .

Gemeinen zum II . Landamt .
Anſpach . Birkenfeld . Dertingen .

Karbach . Roden . Steinfeld . Waldzell .

Wiesloch , Amt .
Fuͤr die Gemeinen 5 Expl .

Wolfach .
Hr . v. Laßberg , Oberforſtmeiſter .— v. Swab , BergSercretaͤr .

Zwingenberg .
Hr. Kirſch , ref. Schullehrer .— Saacke , Gaͤrtner .
— Wetzel , Rentamtmann .

Gemeinen :
Lindach . Schollbrunn .

Subſcribenten , welche etwa hier vergeſſen oder zu ſpaͤt bekannt gewor⸗den wåren , oder in dem big zum Erſcheinen des II . Bands noch offenenTermin ſich weiter zu melden beliebten , werden dort namentlich nachgetra⸗gen werden ,

Die Verlags Handlung .

Eit

9
bieCnt

beſchtie

eile

Infa

muferh

enem 1

linde,

Goh d

ebenau

er forde

in Grif

Bilfein

bereiden

Gefahren

bit, mit

Berfin

UNfeyt



Eingang und Perioden - Beſtimmung .

Di Thaten eines Helden ſeines Jahrhunderts , oder

die Entwicklungen eines weiten Reichs , werden hier nicht

beſchrieben . So wie aber alle Natur —ihre betrachteten

Theile moͤgen groͤſſer oder kleiner ſeyn — unſere freudige

Anſchauung erregt , wo ſie edel , fruchtbar , harmoniſch ,

muſterhaft uns erſcheint : ſo muß uns noch vielmehr , in

einem milden , an Menſchen und Genußmitteln reichen

Lande , der Fürſt anziehen , der ſolch ein beguͤnſtigter

Sohn der Natur geweſen und immer geblieben iſt ; der

eben auftrat , als in Teutſchland das Licht anbrach , das

er foͤrdern half ; der wuͤrdig im Kleinern angefangen und

im Groͤſſern geendigt ; in langer Zeit der Ruhe Sein gutes

Voͤlklein mit vaͤterlichen Wohlthaten gepflegt , veredelt ,

bereichert ; die nachgefolgten Leiden und noch ſchwerern

Gefahren der Revolutionszeit mit ſtandhafter Klug⸗

heit , mit wunderſamem Gluͤck, und mit Seinen oͤffentlich

beurkundeten Tugenden beſiegt ; uͤber zehnmal mehr Land

und Leute , als woruͤber Er Anfangs regierte , und koͤnigliche

A
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Rechte Seinem Enkel hinterlaſſen ; Seine Enkelinnen auf

mehrern Thronen Europas geſehen hat ; endlich an Jahren

auch , der Neſtor Seiner Zeit unter den Souveraͤnen

dieſes Erdtheils geworden iſt .

Da Seine Regierung mehr als ſechs Decennien —

15 Jahre mehr als ein halbes Jahrhundert — gedauert

hat : ſo iſt ſchon deswegen ihre Abtheilung angemeſſen —

noch mehr aber in der weitern Beziehung auf die erlebten

Stufen in der Cultur , Landesgroͤſſe und Re⸗

genten - Gewalt . Daher folgende vier Perioden :

I . Die baden⸗durlachiſche Zeit , von 25

Jahren ( 1746 bis 177½ ) , in welcher nehmlich Carl Frie —

derich blos uͤber die durlachiſche Markgrafſchaft —

Sein angebohrnes Land — regiert þat . Ihr vorwirkender

Character iſt : das Ende der Rohheit von der erſten Haͤlfte
des achtzehnten Jahrhunderts , und der Anfang ſeiner

merklich hellern zweiten Haͤlfte ; die ſchoͤne Anwendung
der jugendlichen vollen Kraft des Markgrafen ; das Intereſſe
Seiner erſten , ſchon ſehr verbreiteten und als Muſter
im teutſchen Vaterlande nachgeahmten Anſtalten — im Ba⸗

diſchen die geſezte Grundmauer des nachmals leichtern
Ueberbaues ; geringe einfache Mittel zu bedeutenden Wirkun⸗

gen . Es war noch Vergleichungsweiſe der aͤrmere Zeitraum .

II . Die Zeit der wiedervereinten Mart
arafſchaft , anfangend mit dem Anfall des baden - badi⸗

fand !
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ſchen Landes im October 1771 , und berechnet bis zur weitern

Vergroͤſſerung — bis zum Schluß des Jahrs 1802 . Dieſe

31 Jahre zeichnen ſich aus : durch den anfaͤnglichen Nb -

ſtand zwiſchen beiden Landestheilen , in vielen Wohlfahrts —

zweigen ; durch die gewaͤhlten Ausgleichungsmittel und die

ſiegreich bekaͤmpften Hinderniſſe ; durch eine meiſterhaft

vollfuͤhrte Theilung des mit Zweibruͤcken gemeinſchaftlichen

hinterſponheimiſchen Landes ; durch das ſichtbare Gluͤck ,

das eine lange gleiche Richtung aͤchter Regierungsgrund —

ſaͤtze uͤber ein Volk bringt ; durch das Sichtbar - werden

der groſen Landesbereicherung , und durch eine , nur dadurch

erzeugte Bereicherung der Staatskaſſe , in dem Grad ,

daß Abgaben nachgelaſſen werden konnten ; durch die Auf —

hebung der Leibeigenſchaft ; durch das liberale Freizuͤgig—

keitsſyſtem , das , auf des Markgrafen Einladung an eine

Menge Hoͤfe, von dem kleinen Baden aus in andere

Staaten hinuͤber , zur Ehre der Menſchheit ausgebreitet

worden ; uͤberhaupt durch Carl Friederichs hoͤchſte

Stufe der Regenten - Wuͤrde und Gluͤckſeligkeit, die Er

in dieſer ſchoͤnſten Zeit des teutſchen Reichs erſtiegen hat ;

endlich durch jene , in dieſe Particular - Periode fal —

lende Epoche der groſen Weltgeſchichte . Die franzoͤ —

ſiſche Revolution noͤthigt das angrenzende Land zu

einer Verdopplung ſeines hiſtoriſchen Abtheilers : „ des

Markgrafen Geſchichte vor ihr und unter ihr . “ Unſere

A 2
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zweite Periode ingbefondere zerfállt dadurh m die fried

liche und in die revolutionäre Haͤlfte . Der Gez

ſchichtſchreiber , um ſeine Freimuͤthigkeit behaupten zu

koͤnnen , findet nur erſt die Geſchichte des Markgrafen

vor der Revolution —alſo die von der erſten Periode

und von der friedlichen Haͤlfte der zweiten ( 1746 bis 1789 )

zur Herausgabe reif ; ſie erſcheint in zweien Baͤnden und

liefert die genannten Darſtellungen aus bald 44 Jahren

der Ruhe und Wohlfahrt . Sie vollendet in ſo weit ein

Ganzes , denn das Merkwuͤrdigſte vom Flor der Mark —

grafſchaft und von dem innern hohen Werth ihres Re —

genten , wird darin abgehandelt . Der zweite Band wird

nicht , wie der erſte , von Juſtiz , von Polizei ꝛc. wieder

in geſonderten Capiteln reden ; er nimmt einen etwas

raſchern Gang , ſezt die alten Grundordnungen voraus ,

macht von der langen Periode kleine Unterabtheilungen

nach der Zeit , von einer beſondern denkwuͤrdigen Hand —

lung zur andern , weicht aber auch davon ab , wo aber —

mals eine andere Reihe der Thatſachen klarer oder an —

genehmer ſcheint . Er ſchließt mit der Erzaͤhlung einiger

allgeme ' nen Regierungsmaximen und der Wahrnehmung von

den erſten Regungen des ſich aͤndernden Zeitgeiſtes , mit einer

Characteriſtik Carl Friederichs , welche ausmalende

Anecdoten aus Seinem ganzen Leben zu ihren Belegen
hat, und mit dem Necrolog der , in der markgraͤflichen
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Zeit ausgezeichneten Staatsdiener , Bürger und einiger

Fremden ,

Aber der reichere Stoff fuͤr die Geſchichte — bleibt

dereinſt dem Schlußwerke vorbehalten . Carl Friederich ,

feit den Revolutionszeiten , hat noch 21 ? Jahre

lang regiert . Da ſehen wir Ihn , bald unter ſchwarzen

Gewittern , bald unter ſchwuͤlem Sonnenſchein , Seine

neuen Laͤnder ſchauend und im Voruͤbergehen noch ſeegnend ,

herabſteigen zum Grabe . — Zuvor fuͤllen noch 13 Jahre

( 1790 bis 1802 ) die zweite Haͤlfte unſerer zweiten Par⸗

ticular - Periode der wiedervereinten Markgrafſchaft . Sein

uͤberrheiniſches Land geht verloren ; Sein dieſſeitiges wim —

melt von franzoͤſiſchen Fluͤchtlingen , theils in kriegeriſcher

Ruͤſtung , theils im Elend . Von Oſten und Norden her

ziehen die Heere der Monarchen an den Rhein . Jeder

Tag bringt neue Sorgen und Verlegenheiten einer kleinen

Regierung . Unſer Hof war noch nie beſuchter und glaͤn—

zender , als jezt in der Noth . 17906 muß Carl Frie⸗

derich fluͤchten vor den eindringenden Republicanern ;

ſchwer in Seinem teutſchen Herzen kaͤmpfen ; einen ret —

tenden Frieden , deſſen Gehaltes wegen, mit Kummer

ſchlieſen — es war gerade die Zeit Seines fuͤnfzigjaͤhri —

gen Regierungs - Jubilaͤums ! Gleich darauf empfieng Er

den Reichsfriedens - Congreß in Seinem Raſtatt , der

wenigſtens eine 17 monatliche Erholung den rheiniſchen Voͤl⸗
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fern gewaͤhrte . 1801 traf den 73jábrigen Greis das

ſchreckliche Loos , an der Urne Seines Erbprinzen zu

weinen uͤber ſich und uͤber alle Verwaiſten . Wen kann es

wundern , daß Sein ſpaͤterer Abend immer truͤber wurde ;

daß Er den Glanz der Erde , der jezt uͤber Sein ehrwuͤr —

diges Haupt , uͤber Seinen Stamm und Sein Volk ſich

wirklich ergoß , ſchwach empfand ?

II . Die furfúrftlihe Zeit , von nur 3 : Jahren

( 1803 big Sommer 1806 ) verdoppelt den Laͤnderumfang
Carl Friederichs , und hier iſt es , wo die oͤffentliche

Staatsverhandlung zu Regensburg beurkundet , es geſchehe
wegen Seiner Tugenden . *) Die erften Organiſationsedicte

legen ſchoͤnen Grund zu generaliſirtem Buͤrgergluͤck und

Einheit . « ) Groſes geſchieht fuͤr die , von den Reichsge —

richten geſchiedene Juſtizverfaſſung , Groſes fuͤr die Uni⸗

) So gewißlich andere politiſche Triebfedern , und wohl dieſtaͤrkern,
den ruſſiſchen Hof und die franzoͤſiſche Republik zu dieſen Beguͤn⸗
ſtigungen bewogen haben : eben ſo gewiß iſt , daß man nicht
offentlich geſagt haͤtte » à cause de ses vertus ““ wenn es nicht
in Europa anerkannt geweſen waͤre, daß an dieſem Fuͤrſt die
beigelegte Auszeichnung nicht befremdend ſey . Alſo bleibt dies
Zeugniß hiſtoriſch⸗ wichtig .

J . v. Müller , in ſ. hiſtoriſchen Critik , Rec— 87 , haͤlt insbeſon⸗
dere das badiſche Religions - Edict , wie er ſich ausdruͤckt , fuͤr
das trefflichſte Muſter . Danebſt zeichnet ſich in der Characteriſtik
dieſer kurzen , aber wichtigen Periode jenes , allenthalben zu⸗
gaͤnglich gemachte Erhaltungsmittel aus : die gleichere Vertheilung
der anwachſenden Staatslaſten
Staͤnde .

„ auch auf die vorhin privilegirten

|
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verſitaͤt Heidelberg , Bedeutendes fuͤr das Aufbluͤhen der

Stadt Mannheim und die Geſtaltung ihrer Gaͤrten aus

Feſtungswerken . Durch den Preßburger Frieden fallen

weiter der Breisgau und die Ortenau dem Abkoͤmmling

der Herzoge zu Zaͤhringen zu , der ſich eigene Angelegen —

heit und Freude daraus macht , dieſen neuen Unterthanen ,

beſonders den Freiburgern , Gutes zuzuwenden . Bald

loͤſet der alte ehrwuͤrdige Bund des Reichs ſich gaͤnzlich

auf ; der neue rheiniſche wird geboten , und im politiſchen

Schiffbruch dringt , wie eine Wogenfluth , die ungerechte

Alternative an : noch groͤſſer oder kleiner werden zu ſollen !

IV . Die Zeit des ſouveränen Großher⸗

zogthums bringt ſolchergeſtalt dem Hauſe Baden

beinahe eine Verdopplung des ganzen Kurſtaates —

Sein zuſammenhangender Garten erſtreckt ſich vom Bo —

denſee bis zur Muͤndung des Neckars in den Rhein , und

der Tauber in den Main . Carl Friederich war im

Kreis der europaͤiſchen Herrſcher , als ihr aͤlteſter , noch

5 Jahre ( 1806 bis 10 . Junius 1811 ) ; aber nur von den

zwei erſtern derſelben laͤßt die badiſche Staatsverwaltung

ſich Ihm noch beimeſſen — bis an das Soſte Jahr hin .

Gerade in dieſe Zeit Seiner phyſiſchen Schwaͤche fielen

rieſenmaͤſige Arbeiten und ſchwer pruͤfende Schickſale —

die Gruͤndung eines durchaus neuen Staatsrechtes auf

die neue Souveraͤnitaͤt ; der hiernach ſich umwandelnde
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Bau der innern , meiſtens aus ihren Angeln geriſſenen

Gemaͤcher , bis in jeden Amtsbezirk ; dazu ein ganz neues

unteutſches Landrecht mit ſeinen unzaͤhligen Folgen auf

das Eigenthum ; dazu der Drang ungewohnter Steuern ,

der Drang der Kriegfuͤhrungen ; die auf Baden , nicht

nur mit ſeinen Landen uͤberkommenen, ſondern auch von

gaͤnzlicher Fremde uͤbergewaͤlzten Staatsſchulden ; und die

im Dunkeln gehaltene Unbeſtimmtheit der Rheinbunds⸗
Verhaͤltniſſe , welche mit jedem Jahre ſichtbar in das

Schlimmere ſich verwirrten .

Dennoch gelingt es der Wahrheit , den unverſehrten
Character ihres Freundes , an ihrer Hand , der Unſterb⸗

liteit zuzufuͤhren . Eine Menge Wohlfahrtsanſtalten
wurden im alten Geiſt , mitten im Tumulte der Zeit ,
mitten unter Fehlgriffen , mit gluͤcklichem Fortgang ange⸗

legt . Das Volk war an Bildung und Vermoͤgens- Kraͤften
maͤchtig angewachſen ; ſein gutes Loos hat nicht aufgehoͤrt ,
weit úber den eingeftreuten Widerwaͤrtigkeiten hervorzu—
ragen . Die letztern wurden darum ſchwerer empfunden ,
weil das Andenken an Carl Friederich den Mark⸗

grafen voranſtand . Wir werden dies alles gelaſſen uͤber⸗

blicken , wann wir einſt , aͤhnlich der Nachwelt , unſern
Standpunct in einer angemeſſenen Ferne werden ge⸗
nommen haben .
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Zuſtand des baden - durlachiſchen Landes in

des Erbprinzen Jugendjahren und bei

Seinem Regierungsantritt .

Wasi Friederich , geboren den 22 . Nov . 1728,9
war noch nicht vier Jahre alt , als Sein Vater , der

Erbprinz Friederich von Baden - Durlach , in der

Bluͤthe ſeines achtundzwanzigſten Jahres dahin ſtarb .

Von Seiner Mutter , der naſſau⸗oraniſchen Prinzeſſün
Anne Charlotte Amalie , trennte Ihn das Un⸗

gluͤck einer Gemuͤthsbefangenheit , die ſie , bis zu ihrem

Ableben im Jahr 1777 , erlitten hat . Des jungen

Erbprinzen Groseltern ſahen ſich wenig mehr ; Markgraf
Carl Wilhelm lebte in ſeiner neuerwaͤhlten Reſidenz

*) Zu Carlsruhe , in dem Zirkelhaus , worin Seine Eltern

ihren fuͤrſtlichen Sitz hatten , und wohin nachmals die

Kanzlei der Dicaſterien kam .
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Carlsruh , ſeine Gemahlin , die wuͤrtembergiſche Prin -

zeſſin Magdalene Wilhelmine , in der alten , nach

dem Brand im Krieg von 1689, zu einem Theil wieder

ſchoͤn aufgebauten Carolsburg zu Durlach , wo ihre

beiden Enkel , die Prinzen Carl Friederich und Wilhelm

Ludwig , um ſie waren . In deren zarter Kindheit ( 1733)
gab eine pohlniſche Koͤnigswahl den Anlaß , daß die

franzöſiſchen Heere — von den barbariſchen Kriegen
unter Ludwig XIV . her noch ein Andenken des Schrek —
kens — nun unter Ludwig XV . abermals die Mart :

grafſchaft im Durchzug uͤberſchwemmten . Bald darauf
drangen des Kaiſers Verbuͤndete , bis an den Rhein ,
und der General Biron , mit 17000 Moskowitern ,
nahm ſein Quartier in Groͤzingen , nur eine Viertel —

ſtunde von Durlach . Der Markgraf hatte ſich nach
Baſel in ſein dortiges Hotel begeben ; ſeine Gemahlin
mit der fuͤrſtlichen Familie blieb , unter ſchweren Sorgen ,
in der Heimath . Die beiderſeitige Generalität bewies
ihr

Hochachtung , dem Lande Schonung . Bald legte
fih terr Sturm durch den Wiener Frieden yon 1939 ,
Drei Jahre hernach , da der Erbprinz noch nicht das

zehnte Jahr zuruͤckgelegt hatte , ſtarb Sein Großvater
und Regierungsvorgaͤnger ( 12 . Mai 1738 ) , und zwei
Jahre darauf ( 1740 ) ſetzte der Tod Kaiſers Carl VI .

Europa neuerdings in Kriegesflammen . Dieſe Schickſale
der Jugend , die traurigen Geſpraͤche , ſinnlichen Ein —
druͤcke und Beaͤngſtigungen daruͤber, die einfeitig - fromme
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Cap . I , 11

Erziehung der damaligen Zeit — gründeten in der Seele

des jungen Prinzen einen ſchuͤchternen , etwas ſchwer —

muͤthigen Anſtrich , den in der Folge Sein reifer Ver⸗

ſtand , Sein reines Herz , Seine feſte Geſundheit und

oft gluͤckliche Laune , bemeiſterten , der aber dennoch den

naͤhern Umgebungen am Manne ſelbſt , und ſtaͤrker
wieder am Greiſe , bemerklich war .

Dem großvaͤterlichen Teſtamente von 1736 gemaͤs ,
fuͤhrte die verwittwete , ſehr ehrwuͤrdige Markgraͤfin und

der aͤlteſte Agnat des Hauſes , Prinz Carl Auguſt ,

unter Beiordnung des Geheimenraths - Collegiums , *)
die vormundſchaftliche Regierung ; nach dem Ableben

der erſtern ( 30 . Okt . 1742 ) ſtand dem fuͤrſtlichen Admi⸗

niſtrator ſein Bruder , Markgraf Carl Wilhelm Eugen ,

) Beſtehend aus Geheimenraͤthen und Geheimen⸗Hofraͤthen .
An deſſen Stimmenmehrheit hatte das Teſtament die

fuͤrſtlichen Vormünder gebunden , und danebſt verordnet ,
daß in wichtigen , das Intereſſe des Hauſes betreffenden
Faͤllen , zu den Teſtaments⸗Executoren , dem Markgrafen
von Baden - Baden und Landgrafen von Heſſen - Darmſtadt ,
der Zutritt genommen werden ſolle . Ein Geheimerrath ,

ſagt das Teſtament weiter , ſoll die Oberinſpection über
den Hofmeiſter des Erbprinzen haben , und dazu verge⸗
lubdet werden . Beſonders iſt empfohlen , daß der Prinz
in allen anſtaͤndigen Wiſſenſchaften informirt , auch mit

heranwachſenden Jahren von den Angelegenheiten des

Hauſes und dem Zuſtand der Land ' und Leute ſorgfaͤltig
unterrichtet , in die Geſchaͤfte nach und nach eingeleitet
werde ꝛc.



13 Ca p. I .

zur Hilfe — der jedoch i . J . 1744 , als ſardiniſcher Ge⸗

neral wieder ins Feld zog . Die Regentſchaft , von treuen

und eifrigen Raͤthen unterſtuzt , wirkte , ihre achtjaͤhrige

Dauer hindurch , zum Beſten des Landes und des jungen

Markgrafen ; ſie war gerecht , vorſichtig , thaͤtig in Bor -

bereitungen , und ſparſam . Sie legte uͤberhaupt ſchoͤne

Rechnung ab , als Carl Friederich — der in Seinem

füͤnfzehnten und ſechszehnten Jahr zu Lauſanne , im

ſiebenzehnten auf Reiſen in Frankreich und Holland ,

ſich gebildet hatte — nun in Sein Land zurückkehrte Y)
und mit erreichtem achtzehnten Jahr ( 22 . Nov . 1746 ) ,
mittelſt kaiſerlicher Mündigkeitserklaͤrung , die Selbſtre⸗

gierung antrat . Die Freude der Unterthanen drückte ſich
ungekuͤnſtelt in ihrer Fuͤlle aus , ) denn der junge
Fuͤrſt hatte viele Merkmale der Rechtlichkeit , Befleiſi⸗
gung , Menſchenliebe , und eines anſtaͤndigen Ernſtes ,
der aus Seinem nachdenkenden Character hervorging ,
gegeben . In Aller Herzen bahnte die oft gefuͤhlteTheil⸗
nahme an den getruͤbten Kinderjahren des Prinzen , und

an den frühern Drangſalen des Landes , jezt leicht den

) Zwei lebensgefaͤhrliche Lagen des Landesprinzen , und
ſeines Bruders , werden unter den Beilagen , im
Necrolog denkwurdiger Staatsdiener und
Buͤrger Carl Friederichs , bei den Namen
uirkült und Rotberg , erzaäͤhlt werden . ( Bd . II . )

* ) Characteriſtiſche Inſchriften bei den damaligen Illumi⸗
nationen — f. in Weil I
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Cap . I . 13

Uebergang zur Hoffnung beſſerer Zeiten . Das Laͤndchen

von weniger als 90,000 Seelen ¥) auf 29 Quadrat⸗

Meilen , hatte ſich zwar noch lange nicht erholt , bluͤhte

aber ſchon wieder auf , nach ſeiner trefflichen Natur ;

es glich dem geſunden kraftvollen Juͤnglinge ſelbſt , mit

dem es jezt feierlich verbunden ward .

Derſelbe fand manche ſchoͤne Anſtalt ſeiner Anherren ,

und manchen vortheilhaften Verkehr ſchon vor . Das

baden⸗durlachiſche Landrecht und die Landesordnung ge—⸗

hoͤrten unter die guten der alten Zeit , ) und waren

mit vielen , wohlthaͤtig nachgetragenen Verordnungen

bereichert worden . Das Gymnaſium hatte ſich laͤngſt

*) Dies iſt beiläͤufige Abſchaäͤzung, indem keine Volks⸗

zählung aus jener alten Zeit vorliegt . Eine ſpaͤtere Ver⸗

gleichung der Population und Landesgroͤſſe , ſ . am Schluß
des Capitels dom Menſchen ſelbft .

* * ) Ein Theil dieſer Geſetzbuͤcher ( eine Hofgerichts - und

eine Erbordnung ) wurden ſchon unter Markgraf Chriſtoph ,
1509 — Erneuerungen und Ergaͤnzungen unter Philipp

1525 —noch weiter unter Georg Friederich , zu Stand ge —

bracht . Dieſer ließ das Landrecht und die Landesord⸗

nung 1622 zu Durlach drucken ; aber erſt Friederich V.

brachte ſie 1654 zur Publication . Friederich Magnus
tief die drei erſten Theile des Landrechts neuerdings durch⸗

gehen und Verbeſſerungen anfangen ; aber die Kriegs :
unruhen unterbrachen das Werk , und Carl Wilhelm ,

um einſtweilen dem Mangel der Exemplarien abzuhelfen ,

ließ 1710 das Landrecht , und 1715 die Landesordnung ,

nur wieder abdrucken wie ſie vorhin publicirt waren .
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úber die gemeinen Mittelanſtalten erhoben . “) Die

Stipendien waren ergiebig genug , um jaͤhrlich mehrere

arme Juͤnglinge von Talent zu unterſtuͤzen. Das Kirchen⸗
und untere Schulweſen war , ſeit der Reformation in

der Markgrafſchaft ( 1556 ) mit dem durch dieſelbe neu

angetriebenen Eifer verwaltet ; ſelbſt der Nothſtand , der

am Schluß des ſiebenzehnten und im Anfang des acht —

zehnten Jahrhunderts , unter dem Kriegstheater im Lande

ſo ſchrecklich war , führte die Herzen naͤher zu religiöͤſen
Empfindungen , ſowohl fuͤr die Geduld als den Muth .

Der Markgraf Carl Wilhelm ſtiftete auch ſchon
eine Kaſſe zu Penſionen fuͤr die Wittwen der Pfarrer
( den ſogenannten Pfarrwittwen - Fiscus ) und was noch

wichtiger war , das Waiſen⸗ , Irren - und Zuchthaus
in Pforzheim ( 1714 ) . Dieſer Fuͤrſt, mit lebendigem
Geiſt , ſchrieb eine Menge Reſolutionen am Rand der

Suppliken und Collegialprotocolle , dis er ſich gewoͤhnlich
vorleſen ließ , eigenhaͤndig nieder ; beſuchte zuweilen un⸗

verſehens Seine Collegien ; wachte ſtreng gegen Unge⸗
rechtigkeiten , wie gegen Uebertreibung der Sporteln ;
wachte gegen die zwar wenig bezwungenen Zunftmisbraͤuche
und andere Antaſtungen buͤrgerlicher Freiheit ; zahlte
von der anererbten Schuldenlaſt einen Theil ſchon ab ,
— —

* ) Seine aͤltere , ſeltſame Geſchichte wird , gelegenheitlich
ſeines Jubiläͤums , im zweiten Bande nachgetragen
werden .
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Cap . L 15

ohne die leidlichen Abgaben ſeiner noch armen Unterthanen

zu mehren ; unterſtuͤzte Wiſſenſchaften und Kuͤnſte ; er⸗

warb dabei noch einige Doͤrfer und Kammerguͤter . )

Haͤtte Er auh das Beiſpiel der Familien - Gluͤckſeligkeit
und jener hoͤhern Harmonie des ganzen Erdenwandels ,

ſo weit als fein Enkel , gegeben :ſo wuͤrde Er die Ein⸗

druͤcke des Dankes , den ihm die Unterthanen wirklich

ſchuldig ſind , noch tiefer hinterlaſſen haben .

Die Maſchine der Regierung war einfah - gut
gebaut , wie es damals leicht war . Die teutſche Lan⸗

deshoheit brachte ihre zweckmaͤſige Beſchraͤnkung mit ſich ;

die Agnaten ihres Orts haͤtten bloß gegen Veraͤuſſerungen

von Landesſtuͤcken , wegen des fideicommiſſariſchen Ver⸗

bandeg **) einfprehen koͤnnen . Alle Jurisdiction war —

bis auf die niedere weniger Vaſallen , und bis auf wenige

Condominien * ) — in des Regenten Hand . Die meiſten

groſen Oberaͤmter waren mit je zweien Oberbeamten

beſezt , die die Juſtiz - und Polizeygeſchaͤfte , nebſt einiger

Aufſicht aus die geſonderten Staatsverrechner , in gez

meinſchaftlichem Namen beſorgten , in Kirchen - , Schul —⸗

) Hertingen , Crenzach , Bauſchlott , Carlshauſen .

* * ) Begruͤndet auf die Diſpoſition des Markgrafen Chri —

ſtoph I . von 1515 , und auf den ſchiedsrichterlichen Aus⸗

ſpruch von Churpfalz von 1535 .

* K) Mit Oeſtreich in Boͤzingen und Oberſchafhauſen ; mit

Fuͤrſtenberg im Prechthal ; und mit dem Freiherrn von

St . Andre in Koͤnigsbach.
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und Sittenſachen aber den Superintendenten der Dioeees

( Special genannt ) zuzogen . Dieſe erſten Landſtellen

waren ſo gut beſoldet und ſo geehrt , daß ein Hofrath

zur Befoͤrderung dahin gelangte und gern alldort ſein

Leben zu beſchlieſen pflegte . Dem laͤndlichen Jagd⸗ und

Forſtweſen ſtanden Forſtmeiſter vor . In der Reſidenz

waren folgende Landescollegien mit repraͤſentativem Cha⸗

racter : ) der Geheimerath ; der Hofrath ,

der zugleich das Hofgericht — und mit Zuzug

einiger geiſtlichen Raͤthe den Kirchenrath und das

Ehegericht bildete ; endlich die Rentkammer , mit

der ihr untergeordneten Rechnungskammer und dem

Bauamt . Zwei der Geheimenraͤthe waren zugleich der

Hofrathspraͤſident und der Kammermeiſter . Fuͤr die

anſtaͤndige Hofhaltung wirkte ſchon das eigene Hof —

Marſchallamt ; andere Hofſtaͤbe waren noch nicht beſtimmt

geſondert . )

Der

) Die drei Collegien empfingen die Anrede „ Durch —
lauchtigſter Markgraf ꝛc. “ und communicirten
unter einander in Freundſchaft , obſchon das Ge⸗
heimeraths - Collegium den andern Weiſungen geben konnte .

) Eine Tarordnung v. 1710 rechnet zur erſten Diener -
klaſſe die Geheimenraͤthe , Marſchaͤlle , Land - und Ober —
voͤgte , Hofmeiſter , Stallmeiſter , Kammerjunker und
dergleichen ; zur zweiten Klaſſe die Hof - und Kirchenraͤthe ,
Geheimen Secretarien , Specialſuperintendenten , Leib⸗
oder Hofmedicos , Landphysicos , Beamte , Secretarien TE
zur dritten und letzten die Rechenraͤthe , Burgvoͤgte ,
Registratoren , Keller , Einnehmer , Verwalter ꝛc.
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Cap . I , 17

Der Handel und Wandel der Unterthanen blieb

vortheilhaft durch ihre Ausfuhr von Holz und Kohlen ,

Wein , Hanf und etwas Eiſen . Dazu kam ein damals

ſchon ziemlicher Verkehr auf dem Durlacher Frucht⸗ ,

dem Pforzheimer Viehmarkt , und der groͤſſere Gewinn

aus dem Tranſit . Oben reichere Producten - Preiſe ;

unten ein mehrfaͤltiges , durch den Hof mitbelebtes Gewerb .

Wie haͤtte ſonſt dieſe halbe Markgrafſchaft , zumal in

der unnatuͤrlichen Trennung des Unter - und Oberlandes ,

ihre Gebrechen jener Zeit uͤbertragen koͤnnen ? Dieſe

waren theils dem ganzen teutſchen Vaterlande , theils

ihr insbeſondere eigen , wie folgt .

II .

Fortſezung — mit Blicken auf Teutſchland .

Vor der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts thronte

uͤberhaupt noch die Finſterniß ; man konnte mit Begriffen

ſelten dem Stadtbuͤrger beikommen , wie viel weniger

dem Landmann . Das Volk war noch ſehr aberglaͤubiſch ,

ungeſchickt und unthaͤtig zugleich , wenigſtens im ſuͤdlichen

Teutſchland . Die alten Suͤnden , die Tacitus ſchon an

den Teutſchen geruͤgt hat — Trinken , Spielen , Muͤſſig⸗

gehen , waren noch in den beßten Zirkeln , wie in Dorf⸗

ſchenken , an der Tagesordnung . An Hoͤfen waren theils

namentliche Hofnarren , theils eigentliche Trinker , deren

B
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man ſich bediente , um Fremden von gleicher Neigung ,

im ausdauerndem Zuſpruch , eine Ehre anzuthun . Die

ſtaͤdtiſche Abendbeluſtigung war taͤglich, wie es auf

Doͤrfern am Sonntag noch iſt , in den Wirthshaͤuſern . )

Der Wucher ſaugte in Staͤdten , wie auf dem Land , am

Marke der Einfaͤltigen , die oft nicht einmal die Vortheile

des Bodens und ihrer naͤchſten Gewerbslage faßten —

ſtatt daß heut zu Tage der Bauer ſelbſt ein , in ſeinem

Fach ausgelernter Handelsmann geworden iſt . Unter

den Handwerkern war , troz dem Reichsſchluß von 1731 ,

der truͤbe Zunftſinn noch der herrſchende .

Dazu kamen Fehler der Adminiſtration — in faſt

gaͤnzlichem Mangel an Heerſtraſſen und aͤhnlichen Ge —

werbsanſtalten ; in dem weitſchweifigen , alle Juſtiz hem —

menden Gang des gemeinen Civilprozeſſes ; in einem

grauſamen , noch mit der Tortur geſchaͤndeten , und doch

unſichern Criminalprozeß ; in Blutgerichten , die einem

Schauſpiel glichen ; in unterirdiſchen Gefaͤngniſſen ; in

haͤßlichen Strafen , unter denen die haͤufigen Landesver —

weiſungen — nicht etwa nur der fremden Verbrecher ,
ſondern auch der Unterthanen , voranſtehen ; im Herum⸗

) Carl Friederich erzaͤhlte oͤfter , aus ſeiner Jugend⸗
zeit : Abends um fuͤnf Uhr ſeyen in der Regel die mark⸗
graͤflichen Kanzlei - und andere Herren in die Wirths -
båufer gewandelt , und am fpåten Abend bate man auf
den Gaſſen ſich in Acht nehmen muͤſſen , um nicht ange⸗
rannt zu werden .
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ziehen noch anderer Landeskinder , denen keine Ortshei⸗

math ausgemittelt war — z. B . vieler Juden , Hirten

und der in den Waͤldern gezogenen Generationen ſolcher

Halbwilden . Aber noch gefaͤhrlicher waren die vielen ,

aus den Kriegszeiten ſtammenden fremden Jauner und

Zigeuner , die in ganzen Horden raubten und mordeten —

wovon die Kreispatente noch ſpaͤterhin das Gemaͤlde

liefern — ingleichen die Wildpretſchuͤzen , die in Rotten ,

mit vermummten geſchwaͤrzten Geſichtern , auch in weib —

licher verſtellender Kleidung , oft angetroffen wurden .

Die Geſeze ſelbſt waren unphiloſophiſch , ſo fern ſie

theils eine groſe Anzahl von Faͤllen nicht umfaßten ,

theils in ein kleinlichtes Detail , und mit ihm in neue

Schwierigkeiten fidh verloren , In der Landespolizei und

andern Staatswiſſenſchaften waren die Grundſaͤze , die

vor der Willkuͤhr ſchuͤzen koͤnnen , noch wenig gefun⸗

den — ſo weit war man ab von dem Fehler der

neuern Zeit , in der ſie gekannt ſind und doch oft auf

eine Weile uͤberſchritten werden ; in die Laͤnge aber ſiegt

immer wieder die Erkenntniß der Wahrheit und die

Natur der Sache . — Fuͤr allgemeine Bildung des

Menſchenverſtandes und des Geſchmacks war kaum in

den ſaͤchſiſchen Kreiſen etwas Licht aufgegangen ; Wolf

und Baum garten ſyſtematiſirten die hoͤhere Wiſſen —

ſchaften , Gottſched die teutſche Sprache — beides

war Daͤmmerung und noch kein Tag . Aber im ſuͤdlichen

Teutſchland wußten davon erſt wenige der ſogenannten

B 2
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Honoratioren und die ſtaͤdtiſchen Mittelſchulen . An

dieſen Geiſteszuſtand waren noch Ignoranzen in Menge ,

die das buͤrgerliche Leben ſelbſt erſchwerten , angeknuͤpft.
Ign

unſerm engern Vaterlande kamen zu dem allen ,

und zu den Ausſchweifungen der Weinlaͤnder in der

wilden Liebe wie in Schlaͤgereyen , noch andere Erſchwe⸗

rungen des Wohlſtands . Seit den Verheerungen in

den franzoͤſiſchen Kriegen ſtanden noch viele Brand⸗

truͤmmer da ; es fehlte an Geld - Mitteln , an Sicherheit

der Darleiher zu den Gebaͤuden , folglich an der Bauluſt —

ſo gern man auch beſſer gewohnt haͤtte. Fuͤr die Popu⸗

lation von mehr als 3000 Seelen auf der Quadratmeile

des Laͤndchens, waren die oͤden Felder fuͤhlbar , die im

Gebuͤrg von jeher , in der Ebene hin und wieder , be⸗

ſonders ſeit dem traurigen 1Jten Jahrhundert , vernach⸗

laͤſiget waren . Suͤmpfe fand man noch in bedeutenden

Strecken am Rhein . Die Schuldenlaſt einzelner Ge⸗

meinen , und der Mangel an Eultur der Gemeinskaſſen ,
hatte die Muthloſigkeit , auch bei manchen wohleinge⸗
ſehenen Verbeſſerungsgelegenheiten , zur Folge . Wenige
Doͤrfer z. B . waren gepflaſtert , ja die neue Reſidenz
ſelbſt nicht . Den Gemeinen waren ihre Almoſen⸗Gefaͤlle
und Capitalien entzogen ; denn Carl Wilhelm hatte ſie
dem geſtifteten Waiſenhaus angewieſen , und damit die

localen Armenanſtalten ſehr erſchwert . *)

*) S . das Capitel von der Landespolizei .
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Das laͤſtigſte aber beruhte in den auswaͤrtigen Ber -

haͤltniſſen . Baden hatte nicht etwa nur als Reichs —

und Kreisſtand in die maͤſigen Beſchraͤnkungen der

ſchuͤzenden teutſchen Conſtitution ſich zu fuͤgen , ſondern

mit mehr als einem Staͤrkern zu kaͤmpfen, ) wozu ,

bei den vielfachen Durchſchneidungen des Landes , der

Stoff nicht ausgehen konnte . Auch kleinere Nachbarn in

Menge , bis auf Reichsſtaͤdtchen , Ritter und Praͤlaten ,

vermehrten die ungeheuere Zahl unſerer Diffsrenzien .

Dabei war es keine geringe Erſchwerung , daß das in

it Poltl. den vorigen Kriegen nach Baſel gefluͤchtete Archiv noch

dramh eine Lange Reihe von Jahren ſo weit weg vom Gize

s diem der Regierung geblieben ifte * ) Der Streit auf: dem

der, be Papier war indeſſen der geringere ; weſentlicher Verluſt

vernack waren die groſen Frucht - Summen , die jaͤhrlich an die

deuteneg. auswaͤrtige Zehnt⸗ und Giltherren , beſonders an die

reichen Benedictiner - Abteyen und an die Ritterorden ,

weggiengen . Dazu kam das Unheil mit den auswaͤr⸗

„ tigen Euͤterbeſizern im Land (den Ausmaͤrkern ) . Durch

Puy die Kriegszeiten , und den Geldmangel , war man oft

nG ;na
*) Mit den Mitteln , nehmlich , der immer beſcheidenen ,

hatek maͤnnlichen Sprache , und der ſteten Beſchrankung auf

hamit d nur buͤndige Rechtfertigungsgruͤnde . Dazu waren die

Oberbeamte , fuͤr die Verhandlungen mit Nachbarn ,

beſonders angewieſen .

**) Man ſehe die , dem erſten Band angefuͤgte Schlußrede

ſtatt Vorrede .
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genoͤthigt geweſen , um ausgebotene Guͤterſtuͤcke nur an

einen Werth zu bringen , zur Steigerung die benachbarten

Fremden zu zulaſſen . Der Ertrag dieſer Felder ging

nun ins Ausland , und noch ſchlimmer war , daß nach

der Obſervanz mancher Gegend , die Ausmaͤrker ihre

Steuern hievon nicht mehr nach der Gutslage dem

Markgrafen , ſondern dem Beſteuerer ihres Domicils ,

z. B . der vorderoͤſtreichiſchen Landſchaft in Freiburg ,

entrichteten . Es war , gegen die Maͤchtigern , dieſer

einleuchtenden Unbilligkeit nicht anders zu begegnen , als

daß man allmaͤlig trachten mußte — was aud in anderer

Wohlfahrtshinſicht zu wuͤnſchen war — die badiſchen

Guͤter in das Eigenthum badiſcher Inſaſſen zuruͤck zu

bringen . Seit fruͤhern Regierungen ſchon war dieſer

ſchwere Plan angelegt , *)- aber noh wenig erzielt .

Endlich war hin und wieder der Wohlſtand des Ober —

lands durch unmaͤſige Guͤtervertheilungen in fetten Triften ,
und hinwiederum durch ein unmaͤſiges Theilungshinderniß
in Berggegenden — nehmlich durch das Herkommen der

Vortheilsgerechtigkeit aufgehalten , wornach in

geſchloſſenen Bauernhoͤfen , der juͤngſte Sohn , oder in

Ermanglung der Soͤhne die aͤlteſte Tochter , das Vorrecht

) Die Landesordnung Thl . VI . , Tit . 2. erklärt alle , obne
landesherrliche Erlaubniß an Auslaͤnder geſchehende Ver -
åufferungen liegender Güter , und der ihnen gleich gehal —
tenen Guͤlten und Bodenzinſe , fuͤr nichtig und ſtraͤflich.
Dies wurde 1754 erneuernd ausgeſchrieben .
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des Guͤterantritts hat , die Miterben aber nur Zieler

( Wuͤrfe ) auf den Gutsbeſizer aſſignirt erhalten . In

dem gebuͤrgigen Theil der Markgrafſchaft Hochberg ging

die unnatuͤrliche Hårte fo weit , dağ die Zieler auf 20

und mehr Jahre unverzinslich hinaus getheilt wur —

den , ja , daß die Bruͤder des reichen Mannes , der ihr

Eigenthum genoß , beinahe Bettler waren , und oft den

Empfang deſſelben gar nicht erlebten . Noch im Jahr

1754 erlaͤuterte das dortige Oberamt den Anlaß dieſes

klaͤglichen Zuſtandes : „ die Beſchaffenheit der Guͤter und

„ des Berglandes , wo meiſt wilde Brennfelder ) ſind ,

„ die man alle 8 — 10 und 20 Jahr nur zweimal benuzen

„ kann , bringt mit ſich , daß , wofern die Guͤter kleiner

„ werden , Einer mit dem Andern verderben muͤßte . “ Dieſe

zu weit getriebene Sorge zog das Uebel nach ſich , daß

man den Gutsbeſizer nicht mit baldigen Capital - und

Zinszahlungen belud , weil er ſonſt das Gut ſelten haͤtte

behaupten koͤnnen .

So erſcheint uns im allgemeinen Bilde die baden⸗

durlachiſche Markgrafſchaft und ihre Verwaltung , aus

*) Diefelben pflegen an ſteilen Bergen zu liegen , die man ,

weil das Hinauftragen des Duͤngers hoͤchſt beſchwerlich iſt ,

nah dem Gras - oder Geſträͤuch - Anbau von einigen

Jahren , mit verwilderndem Waſen uͤberziehen , und den⸗

ſelben alsdann verbrennen laͤßt. Dieſe geringe Cultur

hat jedoch das durlachiſche Land nur in einem Theil der

Oberaͤmter Pforzheim und Hochberg .
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der Zeit von Car ! Wilhelms Ableben .

naͤhere Schilderung der Landestheile nach den Aemtern

ſtellt das naͤchſte Capitel dar , und noch auf mehrere

Zuͤge werden uns die nachfolgenden Entwicklungen zuruͤck⸗

fuͤhren .

Die acht Jahre der vormundſchaftlichen Regierung
( 1738 bis 1746 ) , ſo nah an des Regenten Grosjaͤh⸗
rigkeit , kann man ſchon zu Seiner eigenen rechnen , weil

der nehmliche Haupt - Character ſie bezeichnete , den Er

durchgefuͤhrt , und weil manche Operationen von Bedeu⸗

tung , die Er fortgeſezt hat , ſchon damals angegangen

waren , wie z. B . der Landſtraſſen - und Brüͤcenbau ,
die fleiſige Herſtellung oͤffentlicher Gebaͤude, und die

nachbarlichen zwei groſen Ausgleichungs - Vertraͤge , die

mit dem Erzhaus Heſtreich und dem Kurhaus Pfalz
abgeſchloſſen wurden . In dem erſtern , zu geſchickter
Zeit betriebenen Vergleich von 1741 , entfagte Maria

Thereſia den alten Hoheits - und Lehnsherrlichkeits⸗
Anſprüuchen auf die Landgrafſchaft Sauſenberg und die

Herrſchaften Roͤteln und Badenweiler ; dieſe bedeutenden

Theile unſers Oberlandes wurden zugleich fuͤr Reichs⸗
Allodien erklaͤrt, und noch der öͤſtreichiſche Antheil des

Dorfs Crenzach an Baden⸗ Durlach uͤberlaſſen , welches
überhaupt 230,000 fl . dagegen bezahlt hat . Von der

Pfalz aber wurde 1 7⁴⁰ das dortſeitige Lehnsherrlichkeits⸗
und Einloͤſungsrecht auf Pforzheim , Stein , Graben ꝛc.
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gleich⸗gluͤcklichabgekauft — welcher Vertrag durch einen

ſpaͤtern von 1750 ergaͤnzt worden iſt . )

Das wichtigſte Schauſpiel in und um Teutſchland

aber , zur Zeit jener Vormundſchaft , war der groſe

Kampf um die pragmatiſche Sanction und um die an⸗

dern , in ſie verflochtenen Intereſſen der europaͤiſchen

Maͤchte . Kaiſer Carl VI . hatte , in ſeiner Friedſeeligkeit ,

den bloſen Urkunden — worin unter andern Spanien ,

Frankreich , Preuſſen und Sardinien , ſeiner einzigen

Erbtochter den Fortbeſiz der oͤſtreichiſchen Monarchie

garantirt hatten — ſo ſehr getraut , daß er ihr weder

Kriegsruͤſtungen , noch Geld dazu , hinterlies . Der Re⸗

gredienterbe , Kurfuͤrſt Carl Albrecht von Bayern —

theils aus eigener Abſtammung , theils als Gemahl einer

Tochter Kaiſers Joſeph I . — trat auf ; Frankreich ſagte ,

es muͤſſe nun ſeinem Alliirten beiſtehen , und ſandte zwei

groſe Heere zu den Bayern . Der Gemahl der andern

joſephiniſchen Tochter , Koͤnig von Polen und Kurfuͤrſt

von Sachſen , ſchloß ſich mit ſeiner Kriegsmacht an ,

waͤhrend auch Spanien und Sardinien ſich nicht entbloͤ⸗

deten , ihre auf die oͤſtreichiſche Succeſſion in Italien

gebildeten Anſpruͤche mit Armeen zu unterſtuzen . England

*) Die Regentſchaft vermochte i. J . 1740 , dem Kurfürſten
Cart Philipp 300,000 fl . ( gegen Berpfåndung des Ober -

amt3 Bretten ) zu leihen , woran 45,000 fl , wegen jener

Relution abgeſchrieben wurden .
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allein blieb auf der Seite der jungen Koͤnigin von

Ungarn und Boͤhmen. Das teutſche Reich , welches
ebenfalls die Sanction garantirt hatte , erhielt ſich neu —

tral — auch nachmals , da zu ſeinem Kaiſer der Kurfuͤrſt
von Bayern Carl VII . , im Sturm der Waffen und

Leidenſchaften ( Jenner 1742 ) gewaͤhlt ward . Es war

ein ſeltener Combinationsfall , daß das gute Reich en

oorhs nicht in bie Fehde ſeiner Naͤchtigen gezogen wurde .

Das Haus Baben aber fühlte doppelten Antheil an den

Schickſalen des Hauptzweigs ſeines Habsburger Stammes .

Das empfindlichſte Vorſpiel hatte der junge Koͤnig
von Preuſſen unternommen . In demſelben Jahr 1740
auf den Thron gelangt , Erbe einer auserleſenen Armee
und eines Schazes , im Gefuͤhl groſer Talente , und

ſeiner neuen Tactik gewiß , gluͤhend nach Ruhm und

nach Eroberungen , um den Koͤnigstitel , den er zwar
das Werk der Eitelkeit ſeines Grosvaters nennt , nunmehr
zu handhaben , jezt die Gelegenheit berechnend — brachte
er einen alten Anſpruch auf vier Fuͤrſtenthuͤmer in Schleſien
vor , den ſein heftiger Vater noch auf dem Todbette ihm
empfohlen hatte . Aber ehe ſein Geſandter mit den Pro⸗
poſitionen in Wien ankam , war die preuſſiſche Armee

( Dezember 1740 ) ſchon in Schleſien eingebrochen . Die
uͤber dieſe Verfahrungsart beleidigte Koͤnigin verwarf
jede darauf gebaute Negociation . J . J . 17¹1 ſtuͤrzten
nun alle Feinde zugleich gegen ſie los ; die meiſten ihrer
aufgerufenen Freunde gaben nur leere Worte . Damals
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war es , daß die ſchoͤne, im Ungli ſtandhafte Frau ,

zu Preßburg , ihren mit der ungariſchen Muͤze bekleideten

Prinzen Joſeph auf dem Arm , in die Verſammlung

der Reichsſtaͤnde eintrat , die Treue ihrer Ungarn in

lateiniſcher Rede ſtark anſprach , und die Wirkung nicht

verfehlte . Bald wurde indeſſen noͤthig, den kuͤhnſten

Gegner zu entfernen — den groͤßten Theil von Schleſien

an Preuſſen ( im Breslauer Separat - Frieden von 1742 )

abzutreten . Unter dem nachgefolgten Wechſel des Kriegs —

gluͤckes , ſah man erſt i . J . 174½ Truppen am Rhein .

Herzog Carl von Lotharingen unternahm einen doppelten

Uebergang , und zwar den einen bei Schreck ( Anfangs

Julius ) ; aber ihn noͤthigte der zweite preuſſiſche , fuͤr

den neuen Kaiſer gefuͤhrte Krieg ( gegen Ende Auguſts )

zum Ruͤckzug bei Druſenheim und Beinheim, ſofort dem

wuͤrtembergiſchen Canſtatt zu . Das mwar die einzige

Beruͤhrung des durlachiſchen Unterlands . An der Graͤnze

der oberlaͤndiſchen Markgrafſchaft Hochberg brachen bald

darauf die Franzoſen ins Vorder - Oeſtreichiſche , bela —

gerten und eroberten Freiburg ( Nov . 1744 ) . Der Tod

des ungluͤcklichen Carls VII . ( Jan . 1745 ) und der

Ruͤcktritt von Alliirten , beſtimmten ſeinen Sohn , den

jungen Kurfuͤrſten von Bayern ( im April ) Friede zu

ſchlieſen ; Sardinien und Sachſen hatten es ſchon fruͤher

gethan , und ſich ſogar mit Oeſtreich verbunden . Der

Gemahl Thereſiens , Franz , wurde nun zum Kaiſer

erwaͤhlt ( im Sept . ) und zugleich hatte Friedrich II
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—der nach ruhmvollen Siegen , dennoch eine groſe Gefahr
uͤber ſein Haupt ziehen ſah — zu einer Convention die

Hand geboten , die ihm blos die Frucht des erſtern

Kriegs , ſein Schleſien ſichern ſollte . Sie ward von

Oeſtreich und Sachſen verworfen und ein raͤchender Plan

angelegt , dem nun ber König zuvor fam , indem er

durch die beruͤhmte Schlacht bei Keſſelsdorf den Frieden
von Dresden , am Schluß des Jahrs 1745 , erſtuͤrmte .
Seitdem war Teutſchland ſchon in Waffenruhe . Nur in

den Niederlanden , Italien , und zur See , wurde der Krieg
lebhaft fortgeſezt , und ſpielte ſich i . J . 1747 nach Holland ;
die zu Oeſtreichs Hilfe in den Niederlanden , auf den

teutſchen Boden gelangte ruſſiſche Armee kam zu keinem

Gefechte mehr . In Ganzen handhabte ſich die Oeſtreichi⸗
ſche Monarchie bis auf geringe Aufopferungen .

Als demnach Carl Friederich Seine Regierung
antrat : ſo war um Ihn her ſchon Friede geworden , wenn

gleich der allgemeine erſt 1748 zu Achen unterzeichnet
ward . Von 1746 bis 1756 ( dem Anfang des ſieben⸗
jaͤhrigen Kriegs ) ſah man ein gluͤcklicheres Zwiſchenſpiel —
Dag in den Annalen der Humanitaͤt unfer Teutſchland
hoch erhebende Jahrzehnt , wo in den Gebieten der

allermeiſten Reichsſtaͤnde , als waͤr' es mit Verabredung ,
ein milder Geiſt zu wehen begann . Gellert wirkte in
weiter Verbreitung auf einen reinern Geſchmack , und
auf deſſen wahren Gebrauch — in Veredlung des Cha⸗
racters . Allmaͤlig gieng die Luſt an Verbeſſerungen
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uͤbet in die Wiſſenſchaften , Kuͤnſte und Gewerbe . Die

teutſchen Regenten beguͤnſtigten gern , in dieſer Erho⸗

lungszeit , die Einigung des Schoͤnen mit dem Nuͤzlichen,

und mehrere machten dazu ſchon groͤſſere Veranſtaltungen .

Durch alle Staͤnde wurden in Schulen , auf Theatern

und im Weltton , Ideen geweckt und ins Feinere bear⸗

beitet . Da legte ſich ſichtbarer der Grund an , auf den

ſpaͤterhin die Cultur des billig geprieſenen achtzehnten

Jahrhunderts einen groſen Tempel im Herzen von Europa

ſich bauen konnte . Und gerade in dieſe ſchoͤne

Periode faͤllt die erſte Kraft von Carl

Friederichs Regierung — ein folgenreicher Zufall ,
den Baden der Providenz , wie ſo manchen andern ,

verdankt . Dahin gehoͤrt das weitere Gluͤck, daß nach⸗

mals der ſiebenjaͤhrige Krieg ( 1756 bis 1763 ) , deſſen

Heftigkeit einen bedeutenden Theil des teutſchen Vater⸗

landes verheerte , unſere Gegend am Oberrhein — bis

auf einige Durchzuͤge und Winterquartiere franzoͤſiſcher

Truppen — nicht beruͤhrt hat . Der Markgraf konnte

ohne aͤuſſere Stoͤrungen , lang uͤber die erſte Periode hin⸗

aus , Seine Regierungsweiſe gruͤnden, die die gebildete

Welt bald beobachtet und oft als Muſter erhoben hat .

— — ꝛ —k: —
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III .

Schauplaz der erſten Periode : das baden - ⸗

durlaͤchiſche Land .

Als der Markgraf Chriftoph IJ. , in Kraft ſeines
noch beſtehenden pragmatiſchen Hausgeſezes ( 1715 ) , die

von ihm beſeſſenen geſamten badiſchen Laͤnder unter ſeine
drei Soͤhne vertheilte : ſo erhielt Bernhard , der

Stifter der baden⸗badiſchen Linie , Anfangs nur die

jenſeits rheiniſchen Landes - Stuͤcke — fo wie Ernft ,
der Stifter der durlachiſchen Linie , nur das Oberland .

Dem dritten Bruder Philipp , in welchem der Vater

ausgezeichnete Gaben bemerkte , war das ungleich groͤſſere
Loos , die ganze eigentliche Markgrafſchaft Baden

nebſt den Geroldseckiſchen Erbſtuͤcken, zugetheilt . Nad -
dem aber Philipp ſchon 1533 , ohne maͤnnlicheSucceſſion
verſtorben , kam es zu jener weitern Vererbung , bei der
der åltere Bruder die Theile machte und der jungere
waͤhlte . Bernhard hatte gehofft , daß Ernſt den alten

Hauptſiz der Markgrafſchaft , die Stadt Baden , und

uͤberhaupt diejenigen Aemter , welche naͤher an ſeinem
Oberlande liegen , waͤhlen wuͤrde ; er ſah aber — als den
beſſern Theil , das Unterland an — daher die auffallende
Sonderung ſeiner Beſizungen . Dieſe nun wurden , nach
einer Anzahl von Generationen , zu den erſten Erblaͤndern
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Carl Friederichs ; ihre geographiſche Skizze iſt

folgende, -

Wo der Rhein , von Often her bewegt , die fhwei -

zeriſchen Geſtade verlaͤßt und den Lauf nach Norden

lenkt , da ruͤndet er erſt die ſchoͤne Ecke des ſuͤdweſtlichen

Teutſchlands , in welcher das baden - durlachiſche Ober —

land ' ) beginnt . Die Herrſchaft Roͤteln , mit der

freundlichen Vorderſeite gegen Frankreich und die Schweiz

gekehrt , ſamt dem rauhern Gebirg der nord oͤſtlich

anſtoſſenden Landgrafſchaft Sauſenberg , bis nach

Neuenweg an den Fuß des maͤchtigen Belchen hinan ,

wo die kaum gedeihende Waldkirſche oft erſt im Sep -

tember reift — hies das Oberamt Roͤteln , das

~ *) Afo genannt nah dem Sprachgebrauch , im Gegenſaz
vom durlachiſchen Unterland ; aber nicht zu verwechſeln
mit der Sprache der kaiſerlichen Lehnbriefe und anderer

Urkunden , wornach die Allodialherrſchaften Roͤteln ,

Sauſenberg und Badenweiler , ſo wie die beſonders zu
Lehn getragene Markgrafſchaft Hochberg , ausgeſchloſſen

ſind von dem Namen der Markgrafſchaft Baden ,
die als „ das Land von Graben bis an die Albe ,
und von der Albe bis an die Schwarzach “
bezeichnet iſt , die hiernach ebenfalls in die obere und

untere getheilt , alsdann aber unter jener der baden⸗

badiſche Theil ( auſer der hoͤher liegenden Herrſchaft
Malberg nebſt Kehl ) und unter dieſer immer das Unterland

verſtanden wird . Jene wird auch , ſeit 1772 , oͤfter die

mittlere Markgrafſchaft genannt , da ſie ſeitdem mit

dem durlachiſchen Oberland unter demſelben Regenten

ſteht ,
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groͤßte im Badiſchen ( 8 Quadratmeilen enthaltend ) ;
deffen Verwaltungsſiz das Staͤdtchen Loͤrrach, naͤchſt an

der ſchweizeriſchen Graͤnzſtadt Baſel und der franzoͤſiſchen
Graͤnzfeſtung Huͤnningen , war . Dieſe Landvogtei —

reich an ungemein fruchtbarem Boden , an vielen zur

Duͤngung behilflichen Gipsgruben , Mergel und Kalch,
an trefflichen Wieſen und dem vorzuͤglichen Weinbau der

Doͤrfer Weil , Effringen , Haltingen , Tuͤllingen , Oet⸗

lingen , Kleinenkembs und Crenzach ; reich an einem

Schaz von Waldungen , an einem geſchmeidigen , wie

das ſchwediſche geſchaͤzten Eiſen , an manchfaltigen Ei⸗

genheiten der Natur ) und an vielem , noch wenig
beſchaͤftigten Landvolk — zaͤhlte uͤber 80 Ortſchaften in
56 Vogteyen , und ſtand in ſehr uͤberwiegendem Activ⸗

handel mit den Nachbaren . Sein Markgraͤfler ( Wein )

wird

) Dahin gehoͤren die Anbruͤche von Queckſilber , Kupfer,Silber und Blei , die ſchönen Steine von Granit , Jas⸗
pis , Marmor ; die wunderbaren hochliegenden Seen bei
Heubronn , wo die Torfinſel ſchwimmt , und unweit Eichen,wo die Austrocknung bei naſſem , die Anſchwellung bei
trocknem Wetter erfolgt (ſ . Sanders kleine Schriften ) in
gleichem die Erdfaͤlle bei Haſel , beſonders das erſt unter
Carl Friederichs Regierung geoͤffnete Erdmannsloch ,wo unterirdiſche groſe Gemaͤcher, theils mit ganzenSaͤulen von Kalchſpat beſezt , theils mit halb herabhan⸗
genden Tropfſteinen verziert , und von Gewaͤſſern durch —
rauſcht ſind . Es ſei dies dem Fremden geſagt , der an den
merkwuͤrdigen Naturſcenen vorbei reist .
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wird weit verfuͤhrt , Holz und Kohlen kauft das nahe

Baſel gegen gute Bezahlung , und ſeit Jahrhunderten

find die landesherrlichen Eiſen - Schmelzhuͤtten zu Candern

und Hauſen in Thaͤtigkeit . Von der Anhoͤhe bei Thuͤl⸗

lingen iſt die Pracht der Gegend im Groſen , zwiſchen

dem Glanz des Rheins und dem der fernen Eisgebirge —

von den Ruinen aber des Roͤtler Schloſſes , der kleinere

Reiz des langen Thales , aus dem der Wiesfluß ſchwel —
lend hervor ſich ſchlaͤngelt , zu ſchaun .

Aber noch vorzuͤglicher an der Kraft des Bodens

( won Thon , Kalch und Gartenerde meiſtens gemiſcht ) ,
an Feinheit der Foſſilien ) und Vegetabilien — iſt das

noͤrdlich angraͤnzende Oberamt Badenweiler . Dar⸗

um mochten die Koͤmer an die laue reine Quelle des

Dorfs dieſes Namens die praͤchtige Badanſtalt bauen ,
deren wohlbehaltene Uiberreſte die Merkwuͤrdigkeiten
unfers Landes vermehren , Von dem groſen Gebirge des

) Auſſer dem trefflichen Eiſenerz , das beſonders im muͤhl⸗
heimer Wald gefunden und in den herrſchaftlichen Huͤt—
tenwerken zu Ober - und Niederweiler , wie in Candern ,
verarbeitet wird — ſind Silber , Kupfer , Blei in ſo
reichlichen Spuren da , daß ſchon in vorigen Jahrhun —
derten in Stollen gebaut wurde . Es iſt nicht zu zweifeln ,
daß nicht in friedlicher Zeit dieſe Quellen des Wohlſtandes
wieder werden geſchoͤpft werden . Die meiſte Nachfor⸗

ſchung verdient geweß das Salz , wofuͤr Erhard in ſ. ba⸗

diſchen Mineralreich ( bad . Magazin v. 1802 S . 345 ) die

Wahrſcheinlichkeitsgruͤnde angegeben hate

C



34 Cap . II .

Sirniz und vom Blauen herab , noch freundlicher an

deſſen Fuß von den Trümmern des Badenweiler Schloſſes
—ſo wie bei Muͤhlheim vom Lug - ins land ( der den

Namen mit der That fuͤhrt ) und von dem durch ſeinen

Wein belobten Regenhag herab — ſtellen ſich para⸗

dieſiſche Ausſichten dar . Dieſem Oberamte fehlte nichts

als ein Fluß . Die ſogenannten obern Vogteien ,

Badenweiler , Muͤhlheim ( wo der Amtsſiz und ein groſer

Fruchtmarkt iſt ) , Brizingen , Seefelden , Hugelheim ,
Laufen ( dem Bezirk des beſten Markgraͤflers ) und Bug⸗
gingen — ſind von ſehr aͤhnlicher Beſchaffenheit mit

dem Oberamte Roͤteln . ) Aber die untern Vogteien ,
Mengen , Opfingen , Schallſtatt , Wolfenweiler , Thiengen
und Haßlach — thaten ſich laͤngſt an Wohlſtand noch
hervor . Ihre Bewohner waren im Feldbau unermuͤdet

und fuͤhrten eine minder luxurioͤſe Lebensweiſe . Dazu
kommt der erleichterte gute Abſaz ihrer Producte in dem

benachbarten Freiburg , wie auf dem Fruchtmarkt von

Staufen , und eine ſorgfaͤltiger gepflegte Rindviehzucht ,
auch in der Folge die Maſtung , welche beſonders der

Ort Mengen bis zum ſtarken Handel in den Elſaß trieb .

) Das Staͤdtchen Sulzburg ſamt den Dorfſchaften Ballrechten
und Dottingen , bildeten zur Zeit des Regierungsantritts
noch ein kleines Amt , das erſt 1773 zu Badenweiler
geſchlagen wurde . In ſpaͤterer Zeit hat kein Oberamt
in ſeiner Abmarkung ſo haͤufige und ſtarke Veraͤnderun⸗
gen erlitten , als dieſes .
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Vom vorderoͤſtreichiſchen Lande waren nicht nur

dieſe untern Vogteien , ſondern noch mehr das Ober —

amt Hochberg durchkreuzt , das groͤſſer als Baden —

weiler , im Ganzen ebenfalls trefflich , in ſeinen Theilen

aber aͤuſſerſt verſchieden iſt . Um den vom uͤbrigen Gebirg

wahrſcheinlich durch Vulkane abgeriſſenen , nun iſolirt

im anlachenden Rheinthale ſich erhebenden und eine uner⸗

meßliche Ausſicht gegen alle Zonen gewaͤhrenden Kaiſer —

ſtuhl her — in Eichſtaͤtten , Bahlingen , Bickenſohl ,

Leiſelheim , in dem mit Heſtreich damals gemeinſchaft —

lichen Boͤzingen und Oberſchaffhauſen — ſchieſſen die

Pflanzen uͤppiger auf , und reifen die Fruͤchte eher . Er

war vorlaͤngſt mit ſuͤßen Reben und feinern Obſtarten

umzaͤunt. Hingegen oͤſtlich , im ſogenannten Walde —

in Sexau , Maleck , Ottoſchwanden , im Freiamt , und
in dem mit Fuͤrſtenberg gemeinſchaftlichen Prechthal —

finden wir das Clima und die Lebensweiſe veraͤndert ,

als waͤre man weit gegen Norden gereiſt . Auſſer den

Wieſen iſt dort das meiſte Feld ſteinigt und ſo ſteil , daß

der Dung auf dem Ruͤcken hinauf getragen wird . Holz
und Viehzucht begruͤnden nichts deſto weniger das Gluͤck

der dortigen Schwarzwaͤlder , die unter ihren groſen

Strohdaͤchern die Haͤuſer nicht nur , ſondern auch ihre

Stallungen , Remiſen und offenen Gaͤnge um das Ge —

baͤude herum bedeckt haben , ja ſogar ihre Feldguͤter und

Waldſtuͤcke meiſtens um den abgeſonderten Hof her beſizen ,

C 2
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die ihnen nothwendigſten Handwerker ſelbſt betreiben ,

und ſo eine Art patriarchaliſchen Lebens fuͤhren .

Zwiſchen dem Kaiſerſtuhl und dem Gebirge fliest
die , oft reiſſend anſchwellende , ihr breites und von

Damm⸗Erde angefuͤlltes Thal befruchtende Elz . Rechts

an ihr liegt der Siz des Oberamts , das freundliche von

Landſtraſſen durchkreuzte und zu Fabriken vorzuͤglich ge⸗

legene Staͤdtchen Emmendingen ; links eine bedeutende

Anzahl bluͤhender Ortſchaften . Hier iſt der wichtige
Bau des ſchoͤnſten Hanfes , der uͤber 12 Schuh hoch

waͤchſt , beſonders in Thiengen , Koͤndringen und auf
den Hanf⸗ und Garnmarkt in Malterdingen , zu Haus ,

Ausgezeichneter Waizen wird zu Gundelfingen , Vorſtaͤtten ,

Mundingen gezogen , und auf dem Markt zu Emmen⸗ |
dingen aufgeſtellt . Der Bau der zu einer abhaͤngigen |
Ebene aufgefuͤllten und nach gewaͤhlten Richtungen kuͤnſtlich
gewaͤſſerten Wieſen iſt hier — wie zum Theil im ganzen
Oberland — zu einem Muſter der Vollkommenheit ge⸗
bracht . Der Wein dieſer Gegend gilt niht får den

vorzuͤglichen Markgraͤfler ; dafuͤr geht von da dag feine,
gebrannte Waſſer aus , das aus den kleinen ſchwarzen
Kirſchen meiſterhaft bereitet wird . “) Auh aug einer

Menge Zwetſchgen wird in den Waldorten ſtarkes Waſſer

+) Diefes Kirſchenwaſſer wurde zur Zeit der zweiten
Periode bis nach Petersburg debitirt . Auch im Oberamt
Roͤteln wird es gleich⸗gut bereitet .
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gebrannt und ausgefuͤhrt . Silber - Blei - , Kupfer - und

Eiſenſteingruben — finden ſich im Hochbergiſchen ebenfalls .

Dieſes billig geprieſene Oberland genoß einer groͤſſern

Handelsfreiheit , indem Fein Zoll noch Accis daſelbſt

erhoben , ſondern nur die Schazung dagegen erhoͤht
war . ) Solchergeſtalt , und mit der auch bei den

Nachbarn ziemlich frei geweſenen Zufuhr ſeines Producten⸗

Vorraths , konnte daſſelbe jaͤhrlich groſe Summen , von

denen faſt keine Staatsausgabe in jene Gegend ruͤckfloß,

zur Generalkaſſe (welche damalsLandſchreiberei hies )
einliefern .

Das Unterland — haäͤtt ſo viele Mittel nicht

gehabt , es bedurfte des verſtaͤrkten Geldumlaufs , den

ihm die Anweſenheit des Hofes und der Landescollegien

gewaͤhrte. Daſſelbe war aber aus dem weitern Grunde

zum Siz der baden⸗durlachiſchen Markgrafen geſchickt , weil

von da die Communication ſowohl mit den benachbarten

teutſchen Fuͤrſten in ihren Reſidenzen zu Mannheim ,

Stuttgard , Bruchſal , als mit der gewerbvollen Reichs⸗

ſtadt Frankfurt und mit dem ganzen Nord - Teutſchland =

naͤher und viel leichter war .

Pforzheim — die widhtigfte und åltefte Stadt **)

*) Mehr davon in Cap . von ben Finanzen ,

* * ) Wahrſcheinlich das , zu der Rómer Zeiten , am Ausgang

des Schwarzwaldes gebaute Caſtell ( Porta Bercyniac )

und die unter Valentinian ( im vierten Jahrhundert ) als

zwiſchen Straßburg und Speyer liegend , genannte Porca .
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in Carl Friederichs kleinem Erblande , ſeit 1300

der Siz abgetheilter Markgrafen — blieb noch lange
die Reſidenz der ganzen Erneſtiniſchen , heute allein bluͤ⸗

henden Linie . Aus den abhangenden Thaͤlern des Gebirgs ,

ſtroͤmen drei kleine Fluͤſſe zuſammen ; die Wirm wird in

die vorhin ſchon flozbare Nagold und dieſe , an Pforz⸗

heims Mauern , in den Enzfluß aufgenommen , der ſo

verſtaͤrkt dem Nekar zueilt . Dieſe Gunſt der Natur für

einen Hauptſiz des Holzhandels , welcher groſe und dichte

Tannenwaldungen in ſeiner Naͤhe hat — iſt nicht die

einzige fùr die Gewerbslage jener Stadt ; es vereinigen

ſich dazu : die , durch ſie kreuzenden Landſtraſſen von

Straßburg nach Stuttgard , von Baſel wie von Straß⸗
burg nach Nuͤrnberg , und von den Niederlanden
an die Donau ; die ſeit Jahrhunderten ausgezeichnete

Regſamkeit des ſtaͤdtiſchen Voͤlkleins ; und der Ueberfluß
an ergiebigen Kornfeldern , Wieſen , Reben und Obſt⸗
baͤumen des , in die wuͤrtembergiſche Fluren fich erſtrek⸗
kenden Oberamts Pforzheim . —

Weſtlich folgen die kleinen , aber an den Kraͤften
des Fruchtbodens und an Viehzucht im ganzen Unter⸗
land oben anſtehenden Aemter Stein und Langenſtein⸗
bach , ' ) die in der Folge vereinigt wurden . — Noch⸗

*) Am Dorf Langenſteinbach ließ der Markgraf Carl Wilhelm
1727 herrſchaftliche Gebaͤude und Spaziergaͤnge fuͤr die

Badgelegenheit anlegen , zu der nicht ſowohl die kleine
Kraft der ſeifenartigen Quelle , als die reine ſtaͤrkende
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mehr weſtlich , wo das Gebirg ſich ins Rheinthal ver —

liert , erſcheint das Oberamt Durlach , deſſen milderes

Clima , in Verbindung mit dem meiſtens guten Boden ,

ſich in allen Gewaͤchſen, beſonders in Obſt , beurkundet .

Man vermuthet auch unterirdiſche Schaͤze — von Gips
und Salz . ) Auf dem Gebirg gegen Groͤzingen zu ,

waͤchſt ein ziemlich guter Wein , und unter ſeinem Laubwerk

ragt der alte wohlbehaltene Wartthurm empor , der weit

umher das freundliche Zeichen der Gegend iſt . An ſeinem

Dup und an der Pfing liegt die Stadt Durlach , aus -

gezeichnet durch den groͤßten Fruchtmarkt des Unterlands ,

durch die groͤßte herrſchaftliche Kellerei , und die Minz -

ſtaͤtte der Markgrafſchaft . Seit 156b verlegte Markgraf

Carl L , ſeine Reſidenz von Pforzheim hieher . “ ) Beide ,

Luft des hochliegenden Ortes und die Bequemlichkeit der

Naͤhe , welche die leichte Zufuhr von Wein , Waͤſche und

ſelbſt von Familiengliedern geſtattet — noch jezt die

Carlsruher anzieht .

*) Erhard a. a. O.

* * ) Man ſagt , im Verdruß uͤber eine Jagdfrohne . Gewiß
iſt , daß wenige Jahre zuvor noch eine neue Kanzlei ,

naͤchſt am Pforzheimer Schloß erbaut worden war . Ein

Manufcript gedenkt einer , mehrere Fahre am Pforzheimer

Schloß gehangenen Tafel , worauf die Urſachen der

Veraͤnderung zu leſen waren . Allemal kam dadurch

der Fuͤrſtenſiz , von der Grenze , in die Mitte des Unter⸗

lands , und ward demſelben zur gleichheitlichern Wohlthat —⸗

Von dem klugen Carl II . iſt ein wohluͤberlegter Beweg —

grund zu vermuthen , der aber irgend einen hinzu ge⸗

kommenen lebhaften Anſtos nicht ausſchliest .
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1689 im Franzoſenkrieg eingeaͤſcherten Staͤdte ſind bald

wieder aufgebluͤht .

Nordweſtlich an dem Rhein hin , breiteten ſich die

Aemter Muͤhlburg , Staffort und Graben au8 , die fpå-

terhin unter dem Namen des Oberamts Carlsruh er⸗

ſchienen — des groͤßten im Unterland an Ausdehnung ,

nicht aber anfaͤnglich an Culturgehalt . Denn der Boden ,

meiſtentheils ſandig , war noch mit haͤufigen Suͤmpfen
und mit dem groſen , untern Hardwald bedeckt .

Um ſo denkwürdiger iſt die Umſchaffung in der Folgezeit

geworden . Goldflitter und Kriſtallkieſel — die zwar die

ganze Laͤnge unſers Rheins hinan zu finden find , werden

hier haͤufiger bemerkt ; daher die laͤngſt angelegte Gold⸗

waͤſche , und unſere badiſchen Denkmuͤnzen aus dem

Rheingold .

An der ſuͤdlichen Grenze liegt Muͤhlburg , dem ſchon
im ſiebenzehnten Jahrhundert Stadtrechte verliehen wor⸗

den . Sein in dem Rhein ſich ergieſender Albfluß ,
deffen reines Waſſer und ſtarker , zu allen Muͤhlwerken
tauglicher Abfall ; die durchziehende Landſtraſſe , ſowohl
in die Schweiz als nach Straßburg ; und die Naͤhe von

nicht viel mehr als einer Stunde an den Rhein — gaben
Hoffnung zu Fabrikanlagen und zum Aufbluͤhen des

Staͤdchens . Sein Gluͤck ward unterbrochen , da unver⸗

ſehens zwiſchen ihm und dem nur eine teutſche Meile

entfernten Durlach noch eine Stadt entſtand ; nun konnte
ihm ſpaͤter erſt , aus deren groͤſſern Anwachs , der
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nachbarliche Vortheil , den die Umgebungen bedeutender

Staͤdte gewinnen , zu einem Erſaz dienen .

Nachdem nehmlich Durlach 150 Jahre die Reſidenz
geweſen war , legte der Markgraf Carl Wilhelm , eine

Stunde von dannen , ſein Jagd - und Luſtſchloß Carls⸗

ruhe an dem Schatten des Waldes an . Die Idee der

umher gebauten Zirkelſtücke , und der , durch die Wald⸗

alleen erweiterten Faͤchergeſtalt , war neu und fhón , 308
eine lobpreifende Menge von Fremden ) und Einheimi⸗

ſchen herbei , es wurde — ſo ſagt der Stifter ) —

die Erbauung der Stadt von ihm , der daſelbſt nur einen

*) ©, ben damals vier . gelefenen Baron von Poͤlniz in feinen
memoires , Tome . , lettre 17 , der — bis auf kleine
Unrichtigkeiten — in ein intereſſantes Detail uͤber Stadt
und Hof v. J . 1730 eingeht .

* 1 ) Eine nicht mehr vorhandene Inſeription am Eingang
des Schloſſes , in lateiniſcher Sprache ( die in Sachs
Geſchichte Thl . V. S . 102 , ſamt der minder gerathenen
teutſchen Traveſtirung , welche auf der Ruͤckſeite des Por -
tals ſtand , zu leſen iſt ) enthielt folgenden Sinn :

„ Hier war Wald , wilder Thiere Heimath . Ein
„ Freund der Schoͤpfung , mich ſehnend nach Ruhe ,
„ waͤhlt , ich mir dieſen Ort , fern von der ermuͤdenden
„ Welt , im Jahr 1715 . Eitler Plan ! Ich fand
„ nicht Raſt . Wo der Menſch , da iſt die Welt . Das

„ Volk lief gegen meinen Willen herbei , baute eine
„ Stadt . Sieh , Wandrer ! der Menſch entwirft ,
„ Gott verfuͤgt. Nicht mein Wille , des Allguͤtigen
„ Gnadenwink , gibt dem Geiſt ſeine Ruhes auf ſie
„hofft Carl 1728 . “ ,
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Ruheplaz geſucht hatte , mehr dem verlangenden Volke

zugelaſſen , als bezweckt . Indeſſen betrieb er ſelbſt die

Gruͤndung nachmals mit Eifer ; und dennoch war ſie

nicht weit gediehen , als 31 Jahre hernach ihr wahrer

Erbauer Carl Friederich die Regierung uͤber das

hier Heſchilderte Land antrat .

Ungefaͤhr vier Siebentheile deſſelben waren oben

gegen die Schweiz , drei Siebentheile unten um den

Fuͤrſtenſiz her , die bis an die Pfalz und an das ſpeye⸗

riſche Domſtift ſich ſtreckten . Dazwiſchen lagen : die

nach dem Lauf der Alb angrenzende baden⸗ - badiſche

Markgrafſchaft ſamt der Ortenau , biſchoͤflich - ſtraßbur⸗

giſche Oberaͤmter , das heſſiſche Hanau - Lichtenberg , das

naſſauiſche Lahr , das weitere Geroldseckiſche , das Fuͤr—

ſtenbergiſche , das Vorderoͤſtreichiſche — der vielen Reichs⸗

ſtaͤdie , Abteyen , Beſizungen des Johanniter - , des teut⸗

ſchen Ordens , und der reichsritterſchaftlichen Orte , zu

geſchweigen . Aber nicht nur die Diſtanz und die Unter⸗

brechung polizeilicher und commerzieller Anſtalten er —

ſchwerte das kleine Regierungsweſen , ſondern auch die

ſehr verſchiedenen Rechte und Sitten der vielerlei An —

grenzer ; ingleichen die ſchon an koͤrperlicher Maſſe und

am Grad der Gewandheit ſichtbare Verſchiedenheit des

Oberlaͤnders zum Unterlaͤnder ; noch mehr die Verſchie —

denheit des Reichthums , der Guͤtertheilung und der

Einfachheit oder Mannigfaltigkeit der Beſchaͤftigungen —

fube.
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OA da und dort eine andere Behandlungsweiſe ,
i

oft ſogar andere Geſeze , andere Auflagen .
Die ſtarke Hand zur Durchfuͤhrung konnte weder

in dem kleinen Militaͤr beſtehen , das der Markgraf
MY AWN vorfand , *) - nod in vermehrten Umlagen , denen die

teutſche Verfaſſung entgegen geſtanden . Aber auch der

unmittelbare Schuz dieſer Verfaſſung war meiſtens zu

fern und zu ſchwerfaͤllig. Wir muͤſſen demnach andern

Quellen der Kraft nachſpuͤren , die da geweſen ſeyn muß ,

weil ſie ſich wirkſam bewieſen hat . Die Combinationen

jedes Zeitalters ſcheinen ihre eigene Staͤrke und Schwaͤche

zu haben . Ueberwiegend - gut und oft rettend ſind indeſſen ,

- foju fuͤr groſe und kleine Voͤlker, drei unaufhaltſam anwach⸗

betg , i ſende Wohlthaten geweſen : der allmaͤlig mehr ſich uns dar -

das gi bietende Reichthum der Natur ſelbſt ; das fortſchreitende

Rid und auch mehr verbreitete Nachdenken der Menſchen ;

„ destt ihre hiernach verbeſſerten Fertigkeiten und Einrich⸗

tungen . Oft ſchlug ſich ein Viertes , ein guͤnſtiger Zufall

hinzu . Schneller und geſicherter hebt ſich das Menſchen —

gùg , woes langen Frieden findet und wo ihm ein Carl

Friederich mit Sinn und Herzen entgegen kommt .

~i Orf9 iy

) Die überaus ſparſame Vormundſchaft hatte regulirt : zu
186 Mann Kreis - Contingent , noch 112 Mann Schloß⸗

wache . Darunter 40 Dragoner . Unter Carl Wilhelm
war eine Landmiliz im Project , und eine ziemliche

Anzahl Gewehre ſchon ausgetheilt ; jezt aber wurde dage⸗

gen votirt , und in der Folge hat der neue Regent zunaͤchſt
gungo einige Mehrung der ſtaͤndigen Truppen paſſender gefunden ,



IV .

Erſte Regierungsjahre bis zur Vermaͤhlung

( 1746 bis 1751 ) .

Wenn des Schadens viel und mancherlei vorgefunden

wird , gilt es einen richtigen Blick : wo man mit der

Hilfe anfangen — wo und wie fortfahren muͤſſe?

Die erſten acht Monate zwiſchen dem Regierungs⸗

antritt und einer neuen Reiſe nach Holland und Eng⸗
land ) lies der junge Markgraf mit Vorkehrungen
bezeichnen , die wirklich die dringenden waren . Für die

leidende oͤffentliche Sicherheit wurde eine ſtrenge An⸗

wendung des damaligen Kreisſchluſſes veranſtaltet , be⸗

ſonders gegen die Raͤuber, welche in Haufen und bewaffnet,
die Poſten auf den Heerſtraſſen oͤfter anfielen ; die fih
Widerſezenden ſollen niedergeſchoſſen , und ihre Helfer
im Lande ſcharf beobachtet werden . Es moͤgen der

leztern viele geweſen ſeyn , denn eine Verordnung von

) Sie begann im Auguſt 1747 und dauerte bis zum Merz
1748 . Damals wurde Et in London zum Mitglied von
der k. Societät der Wiſſenſchaften aufgenommen — wie
fpåterhin ( 1763 ) von der öeonomiſchen Geſellſchaft zu
Bern . Deren Praͤſident nannte Ihn ſchon den Vater
Seines geſegneten Volks , den unermuͤdeten Beförderer
der Landwirthſchaft und der naͤzlichen Kuͤnſte .

vfo
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1750 ſagt : daß die naͤchtlichen Einbruͤche und Diebereien

einige Zeit her faſt ganz gemein geworden ſeyen .

Aber die Sicherheit des Eigenthums war noch von

mehrern Seiten gefaͤhrdet. Uiber die liegenden Gruͤnde

mußten eine Menge muthwilliger Anſpruͤche entſtehen ,

weil ſeit den Kriegszeiten die Gewaͤhrsbuͤcher meiſtens

verbrannt oder verloren , oft auch die Kauf - und Erb -

briefe aus Handen der Privaten entkommen waren . )

Denn nun wußten Viele den Beweis ihres , unter einem

Rechtsſchein angefochtenen , oder in dritte Hand gekom⸗

menen Eigenthums nicht aufzubringen , und Andere

fiſchten im Truͤben . Alles lag daran , dieſen Zuſtand

der Ungewißheit abzukuͤrzen und einen ruhigen Beſiz

bald zu ſichern . Daher das Geſez ( vom Ende 1746 ) ,

daß — wo die gerichtlichen aͤltern Ausfertigungen man⸗

geln — die Eigenthumsklage nicht 30 Jahre lang , die

das gemeine Recht dazu einraͤumt , Zeit haben , ſondern

auf 10 Jahr in der Regel beſchraͤnkt ſeyn ſolle .

Im Handel und Wandel hatte man traurige Folgen

der Verordnung v. 1739 verſpuͤrt , daß von einem Capital

von 25 fl. acht Procente und von einem kleinern zehn ,

an Zinſen genommen werden durften . So viel ſich

*) Die betreffende Verordnung belehrt uns , daß von früͤher
als dem Jahr 1697 ( dem Ryßwiker Frieden ) wenig oder

gar keine Oberamts - , Gerichts⸗ , Contracten⸗Proto⸗

colle zu finden ſeyen .



46 Ca p. IV .

auh dafir ſagen laͤßt, daß der Inhaber einer Geldſumme
die Bedingungen ſeines freiwilligen Darleihens ſich ſelbſt

ſezen koͤnne : ſo hat doch die Erfahrung immer gelehrt ,

daß man der Menge Nothleidender , wie den Unmuͤndigen,

zu Hilfe kommen und nur auf ein Billiges ſie exequiren

laſſen muͤſe. Der Markgraf vernichtete daher ( 1747 )

jedes Verſprechen von mehr als ſechs Procent , jeden

Deckmantel von Nebenabgaben , und ſtatuirte , wo der

ſechste Zinsgulden nicht ausdruͤcklich bedungen war , nur

die gemeinen fuͤnf vom Hundert .

Gleichzeitig wurde die Judenordnung vollends be⸗

richtiget , wodurch dieſer Unterthanenklaſſe — die damals ,

durch unbillige Abſchneidung ſo mancher ehrlichen Erwer —

bungsweiſe uͤbel angereizt , und durch den ihr natuͤrlichen

Scharfſinn und Wiz gefaͤhrlicher war — ſtrenger auf—⸗

geſehen und dadurch dem , noch bloͤden Landmann , be —

ſonders bei Vieheinſtellungen , Abrechnungen und Schuld —

verſchreibungen , ein wohlthaͤtiger Schuz gegen die Uiber —

liſtung verliehen wurde .

Um den einheimiſchen Reichthum recht einheimiſch

zu haben , war die Einloͤſung der vielen Guͤterſtuͤcke,
welche die Auslaͤnder erkauft hatten , von der groͤßten

Wichtigkeit . Auch die Staatscaſſe hatte dabei ein un⸗

mittelbares Intereſſe . ) Es war daher unter vormund⸗

*) ©. da Eingangs⸗Capitel und bag Wochenblatt 52 .
v. J . 1609 .
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ſchaftlicher Regierung ( 1745 ) jedem ſolchen Einloͤſenden die

Schazungsfreiheit auf ſeine Lebenszeit zugeſichert ; nun

wurden noch die Gemeinen , als vermoͤgliche Unternehmer ,

in ſtaͤrkere Theilnahme gezogen — durch erklaͤrte fuͤnf—

zehnjaͤhrige Freiheit ſolcher von ihnen eingeloͤſeten Guͤter .

Die Verkuͤndung der unterlaͤndiſchen Ordnung fuͤr

den Landſtraſſenbau , faͤllt ebenfalls in jene erſten Re⸗

gierungsmonate . Dieſes ſchon aͤltere Project des ſchwäͤ⸗

biſchen Kreiſes — der dazu ſo maͤchtigen Antrieb in ſeinen

Zufuhren nach Frankreich , den Niederlanden , der Schweiz
und dem oͤſtlichen und noͤrdlichen Teutſchland hatte —

war , bis gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ,

wenig belebt . Man hatte wohl , wie anderwaͤrts , Poſt⸗

ſtraſſen , aber holperige , nicht gemachte ( chauss6es ) .

Markgraf Carl Wilhelm gabzu dieſen den erſten

Befehl 1735 , und erwirkte Voranſtalten . Unter der

vormundſchaftlichen Adminiſtration kam unſere erſte

Hauptſtraſſe an das Wuͤrtembergiſche , von Carlsruh nach
Pforzheim in guten Stand ; und in der Markgrafſchaft
Hochberg wurden einige Straſſendiſtricte mit Unterbre⸗

hungen gebaut . Dag war alleg was Carl Friede -

ridh antraf . Shon im Februar 1747 ging nun fúr
das Unterland — im April 1748 für das Oberland ,

eine ausfuͤhrliche Weegordnung aus , hauptſaͤchlich für
die gute Erhaltung und ſtete Ausbeſſerung der Kunſt —

ſtraſſen , Bruͤcken , Dohlen und Pflaſter . Da es in

dem Lande nirgends an nahem Material fehlte , die
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Gemeinen die Handwerkszeuge anſchafften , und jeder

ihr Diſtrict zur guten Unterhaltung zugemeſſen , dabei

die Weegfrohnen mit Zuzug der ſonſtigen Frohnbefreiten

erleichtert , aus Weeg⸗ und Strafgeldern Hilfskaſſen

zu der Hauptauslage der Landeskoſten formirt wurden :

ſo kam es nur auf thaͤtige Oberbeamten und Unter⸗

Aufſeher an . Dieſe fanden ſich damals , beſonders im

Oberland ; es wurden die Hauptſtraſſen und eine gute

Zahl wichtiger Nebenſtraſſen , wie auch Haupt - und

Feldbruͤcken, zum beſſern Verkehr mit den badiſchen
Ortſchaften unter ſich und mit den Nachbarn , einſtweilen
zu Stande gebracht . Auf dem , zu Offenburg 1750

abgehaltenen Kreis - Viertel - Convent konnte dag ge⸗
ſamthaus Baden ſeinen Mitſtaͤnden die Anzeige machen : |
„ daß die in ſeinem Lande befindliche Weege und Straſſen
von Baſel nach Frankfurt und von Straßburg nach
Canſtatt ſchon vor Jahren in guten Stand gebracht
ſeyen . “ ) Gleichwohl kamen unſere Straſſen , gegen

Ende

*) Die nåhern Projecte deg ſchwäbiſchen Kreiſes im Landa
ſtraſſenbau ternen wir aus dem damaligen Necef des ,
unter badiſcher Direction geſtandenen Kreisviertels v. 31 .
Jenner 1750 , kennen . Zuerſt ſollten hergeſtellt werden :
1) die Straſſen von Straßburg uͤber Raſtatt , Pforzheim
bis Canſtatt ; 2) die von Mengen durch das Zollern⸗,
Fuͤrſtenberg - und Nellenburgiſche nach Schaffhauſen und
Baſel ; 3) die von Raſtatt uͤber Offenburg , durch die
breisgau⸗ und badiſchen Lande in die Schweiz . „ Weil
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Ende der . 1760er Bahre in einigen Verfall ; ihre beſſere
Pflege und Mehrung waren der zweiten Regierungs⸗
periode vorbehalten .

Waͤhrend der oberwaͤhnten ſiebenmonatlichen Reiſe ,
die Carl Friederich fuͤr die Sammlung von Regie⸗
rungskenntniſſen klug , wie die Folge gelehrt hat , benuzte ,
und waͤhrend der noch i . J . 1748 nachgefolgten Be⸗

ſuchung Seines Oberlands — hatte das adminiſtrirende
Geheimerathscollegium , auf das Er ſich verlaſſen konnte ,
die vorbereiteten wichtigern Reſolutionen aufgeſpart , bis

der Regent anhaltend Seine Geſchaͤfte uͤbernahm , und

den Miniſterialſeſſionen regelmaͤſig anwohnte . ) Daher

aber auch , heist es weiter , die Verbeſſerung der Land⸗
ſtraſſen a ) von Kehl durch das Kinzinger Thal , uͤber
Hornberg , Billingen , dann Klauſen zu , und b ) yon
Freiburg aus , durch die Hoͤlle uͤber Neuſtatt , dann
o) von Rotweil durch Donaueſchingen , Klaus und ſo
fort , uͤber den hohen Randen nach Schaffhauſen — in
Erinnerung gekommen ſind : ſo ſoll auf deren Herſtellung
kuͤnftiger Bedacht genommen , jezt aber in ber Arbeit an
jenen drei Hauptſtraſſen nichts aufgehalten werden . “

*) Wochentlich zweimal . Mit der Ausnahme weniger Zwi⸗
ſchenzeiten , hat Carl Friederich dieſe Sitte uͤber
50 Jahre lang beibehalten , nachmals im Lauf der kur⸗
fürſtlichen Zeit — in deren Anfang Er den dritten
Seſſionstag in der Woche angeordnet und als Greis noch
beſucht hatte — allmaͤlich fuͤr Seine Perſoͤnlichkeit ein —
gehen laſſen . Er wurde vorhin im Geheimenrath mit
erſtaunnend vielen Kleinigkeiten belaͤſtigt , die indeſſen

D
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einige mehrere Ernte des Jahrs 1749 , in welchem für

Credit , Commerz , Pflanzungen und Schulen , Schritte

geſchahen . Die Wahrnehmung muchwilliger Bankerotte —

als eines verbrecheriſchen , das Wohl vieler Familien

untergrabenden Betrugs , beſtimmte zu dem Geſez , daß ,

auf derartigen Verdacht , der inquiſitoriſche Criminal -

prozeß , ohne alſo auf Klage und Beweis der Parteyen

zuzuwarten , eintreten ſolle . — Zu Schreck am Rhein ,

zwei Stunden von Carlsruh abwaͤrts , wo ohnehin Uiber⸗

fahrt und Waſſerzoll ſchon beſtanden hatten , wurde auf

herrſchaftliche Koſten ein Waaren - Lagerhaus weislich

hinzugethan ; bald fanden ſich Unternehmer der Spedi⸗

tionen, “ ) und den Fuhrleuten der Gegend ward cin

daurendes Gewerb geſichert . — Mit dem Fuͤrſten von

Thurn und Taxis wurden , zu Verbeſſerung der Poſt⸗

verhaͤltniſſe , entſprechend dem neuen Straſſenbau , Ver⸗

Seine tiefe Kenntniß der Regierungsmaſchine mit ge—
gruͤndet , und wegen der Anwendung , die Sein frommes
Herz immer , bis auf das Wohl der Individuen machte,
Ihn unterhalten haben , ſo lange die Regierung des
kleinern Landes Ihm dazu Zeit ließ . Man vergleiche
Seine Reflerionen uͤber den Geſchaͤftsgang , die im IL
Bande folgen .

*) Die Waaren⸗Niederlage beſteht daſelbſt zu einem doppel⸗
ten Zweck , fuͤr Waaren , die zu Land und die zu Waſſer
weiter gebracht werden ; denn da von dort an der Rhein
die aufwaͤrts gehenden Mainzer Schiffe nicht meht traͤgt,
fo werden die Guͤter in kleinere Fahrzeuge umgeladen.
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traͤge feſtgeſtellt . — Baumgaͤrten in allen vermoͤglichen
Communen und weiche Holzpflanzungen auf offenen
Plaͤzen , wurden ſchon damals nicht wirkungslos an -

geordnet — uͤberhaupt nach einer Lieblingsneigung des

Markgrafen , die Baͤume in beſondern Schuz , auch

gegen ſchwer beſtrafte Beſchaͤdigungen , genommen . Es

erging danebſt die Verordnung : „ Kein Unterthan ſoll ,
ohne drei junge Eichen gepflanzt zu haben , heirathen . “—

Unter den Anſtalten deſſelben Jahrs ragt die erſte

Gruͤndung des Schulmeliorationsfonds hervor . Carl

Friederich , mit ſeinen Vorſaͤzen fuͤr die Menſchen —

bildung , erkannte , daß mit beſſerer Sorge fuͤr die Werf -

zeuge angefangen ſeyn muͤſſe. Er beſtimmte faͤhrliche
500 fl . , die aus den Einnehmereien des Landes an die

geiſtliche Verwaltung in Durlach , als Haupt - Verrech⸗

nungsſiz abgeliefert wurden , theils zur Aufbeſſerung
auf gar geringe Schulbeſoldungen , theils zur Herrich —

tung von Schulhaͤuſern . )

) Nachmals , weil dieſe Hilfe nicht ſchnell genug wirken
fonnte , ſtiftete Er vom October 1754 an — mit dem
ſorgſamen Beiſaz : „ Wenn es anders die Umſtaͤnde der
„fuͤrſtlichen Lande erlauben wuͤrden, “ jaͤhrlich weitere

1500 fl . , um , wann 30,000 fl . geſammelt wären , jeden
minder beſoldeten Pfarrer auf 220 fl . , jeden Schulmeiſter
auf 70 fl . Competenz ( 1) zu ſtellen . Proviſoriſch wurden

ſie damals auf 200 und auf 60 fl . geſtellt . Seidem war
der Name des Werks : Pfarrs und Schulmelioratious —

Fond , der wirklich auf Georgi 1772 , am Schluß der

erſten Regierungsperiode , uͤber 32,000 fl . aufwies .

D 2
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Im Jahr 1750 durchreiste der junge Fuͤrſt auch epr

einen waͤrmern Erdſtrich , Italien . ) Zugleich iſt dieſes iher

Jahr durch die am kaiſerlichen Hof empfangene Beleh⸗ oti

nung und durch den Character merfwirdig , den Cart
|

t

Friederich dabei uͤber die Hochhaltung Seiner reiha -
|

M

ſtaͤndiſchen Pflichten erprobte . Die kaiſerlichen Miniſter fin

erinnerten damals ſtark , bei den altfuͤrſtlichen Haͤuſern, Wr

die haͤufig zuruͤckgebliebenen Belehnungen , theils wegen |
gi

des kaiſerlichen Anſehens , theils wegen der bedeutenden
|

Gi

Kanzleigebuͤhren . Man ſezte , auſer den alten Saren , mg

für jedes ohne deren Hinterlegung verzögerte Monat eigene i

Indultgelder an . Noh ftárfer waren , beim Erbanfat | dn

auf Seiten⸗Linien , die Laudemialgelder . Deßwegen nd

und wegen des ſtreitigen Ceremoniels — vielleicht über⸗ dn

haupt aus Misfallen an der Submiſſion — verabredeten | wief
f

die weltlichen Kurfuͤrſten : fie wuͤrden , wênn man niht | dne:

billigere Bedingungen mache — unter andern von dem ui

Kniebeugen ihrer Gefandten und von der Entſchuldigung wint

des perſönlichen Auſſenbleibens nicht abſtehe — den Mé

Lehnsempfang gaͤnzlich unterlaſſen , indem ſie berechtigt enê
ſeyen , ihre Laͤnder aus Abſtammungsrecht ( ex pacto Diel

taaa . Lehon

: ilert) In der zurüuͤckgelaſſenen Inſtruction får den Geheimenrath
kommt vor : „ wenn in einer Sache gleiche Vota aus⸗ engela
„ fallen , ſo ſolle der Schluß nach denen gemacht werden ,
„ welchen der Geheimerath und Praͤſident ( v. Uixkuͤll )
„ beigeſtimmt habe . “ Die Reiſe dauerte von Mitte Jen⸗ i
ners bis Mitte Septembers .



Cap . IV , 35

et providentia majorum ) ¿u regieren . Die altfůrft -

lichen aber — gewohnt , den Kurfuͤrſten nachzuahmen —
correſpondirten unter ſich ; bei weitem die meiſten wollten

die Sache bis auf den Vorgang eines weltlichen Kur⸗

fuürſten hinausſchieben . Der Markgraf von Baden

ſtimmte nicht bei , ſondern — eingedenk des Rechts und

der auf die Fuͤrſten des Reichs ſelbſt zuruͤckſtrahlenden
Wuͤrde ihres Kaiſers , uͤbrigens damit zufrieden , daß

Seinem Haus keine andern , als die herkoͤmmlichen Laſten

angemuthet wuͤrden — ließ Er erklaͤren, Er wolle das

Lehn empfangen , und der Markgraf von Anſpach that

ein Gleiches . Gie vereinigten fih , gur Koften - Erfparnif
und Einheit ihres Benehmens , uͤber dieſelbe Perſon
eines Geſandten , ) der nur noch zu der Vorſicht ange —⸗

wieſen ward , dem kaiſerlichen Miniſterium zu Wien

eine Verwahrung gegen alles Praͤjudiz fuͤr den Fall ,

da künftig den Kur⸗ und Fürſten etwas weiteres erlaſſen

wuͤrde , zu uͤberreichen. Die badiſche Belehnung uͤber

„ das uralte Reichs - Fahnlehen “ ( wie die Worte in der

Lehnsrequiſition lauten ) ging den 14 . Auguſt vor ſich.

Die Urkunde der Belehnung bewaͤhrte die Regalien und

Lehen uͤber die Markgrafſchaften Baden und Hochberg ,
uͤber die alte Haͤlfte der Grafſchaft Eberſtein , und noch

einzelne genannte Reichslehnſtuͤcke und Zubehoͤrungen . “ )

*) Freiherrn von Menzingen .
) Bei den erlebten ſpaͤtern Laͤnder - Anfaͤllen kam es zu
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Gleichzeitig ( 1750 ) lies der Markgraf eine Hof -

ordnung im Druck ausgehen . Sie beabſichtigte den

Burgfrieden , in welchem auch die Kanzlei eingeſchloſſen
ward , die gehandhabte Gerichtbarkeit des Marſchallam⸗

tes , die Sittlichkeit und Sparſamkeit , den Gehorſam

gegen die Hofvorgeſezte , die Puͤnctlichkeit im Hofdienſt ,
und die Sicherung gegen Ungluͤck aus Fahrlaͤſigkeit oft

erzeugt . Auf den ſogenannten Abtrag der Conſumtibilien

war die ſtrenge Strafe der Caſſation und des Zucht —

hauſes ; auf den Hofdiebſtahl , wenn er auch nicht

ſchwerer qualificirt war , beim Betrag von 20 fl . , die

Enthauptung geſezt , „ indem Wir , heist es , bei Unſerm

Hoflager alles in vollkommene Sicherheit geſezt wiſſen

keiner Reichsbelehrung mehr . Die hieruͤber fortgeſezten
Mishelligkeiten im Reiche hatten ſich verſtaärkt . Der
kaiſerliche Hof wollte zwar den Kurfürſten die Kniebeu⸗
gungen erlaſſen , hingegen wurden groͤſſere Laudemien
gefordert , und dem Reichshofrath als Accidenzien zuge⸗
wieſen . Die badiſchen Haͤuſer traten daher 1753 zu dem
Einverſtaͤndniß der Fuͤrſten , die Belehnungsgeſuche bis
zu wohlfeilerer Art und Weiſe in Anſtand zu belaſſen .
Manche Hoͤfe verglichen ſich dennoch mit dem Reichs⸗
hofrath uͤber die Laudemialgelder ; ſo zahlte Markgraf
Auguſt Georg von Badenbaden 3000 Ducaten , ſtatt
angeforderter 36000 fl . Andere altfürſtlichen Haͤuſer
dachten ſtrenger , und wollten die Rubrik gar nicht auf :
kommen laſſen . Endlich befahl Kaiſer Joſeph der II .
dem Reichshofrath , mit weitern Beſchluͤſſen gegen die
Kurfürſten , und altfuͤrſtlichen Haͤuſer deßfalls ſtill zu
ſtehen , ( im Auguſt 1788 ) .
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wollen . “ Doch kam es zu keinem Vollzug dieſer zu ſtrengen

Todesſtrafe . Welcher Hofdiener unnoͤthige Schulden

macht , ſoll dem Fuͤrſten angezeigt werden , um uͤber

ſeine Dimiſſion zu reſolbiren . Noch einige , den dama⸗

ligen Zuſtand characteriſirende Beſtimmungen ſind : daß

die fuͤrſtlichen Diener und das Hofgeſind ſich aller

Gotteslaͤſterung , aͤrgerlicher ſchaͤndlicher Reden und Ge⸗

behrden , dazu des uͤbermaͤſigen Zutrinkens enthalten ,

beſonders auch das Fruͤhſtuͤckenin Keller , Kuͤchen , Con⸗

fectkammer , nicht weniger die Schlaf - und andre

Traͤnke ) —gaͤnzlich abgeſchafft ſeyn ſollen ; daß wer

nicht zu rechter Zeit an den ihm angewieſenen Tiſch

komme , nicht beſonders geſpeiſt werden koͤnne, wenn er

jedoch durch herrſchaftlichen Dienſt oder Krankheit abge —

halten war , Erſaz bekomme ; daß wenn oͤffentliche Tafel

gehalten wird , die Cavaliers der Marſchallstafel ſo

lang hinter dem Regenten ſtehen bleiben , bis er den

erſten Trunk gethan hat ,

Im fuͤnften Jahr der alſo begonnenen Regierung

trat Er , im drei und zwanzigſten Lebensjahr , in die Ehe

mit Carolinen Luiſen , Prinzeſſin von Heſſen⸗Darmſtatt ,

*) Als im Anfang deſſelben Jahrs 1750 der Markgraf nach

Italien reiste : ſo war , unter den hinterlaſſenen Vor⸗

ſchriften zur Oeconomie am Hofe , auch die , daß der

Schenktiſch jedesmal , nach geendigter Hoftafel ſogleich

aufgehoben werden fol ,
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welche 27 Jahr alt war . Am Carlstag , 28 . Jenner

1751 , wurde die Vermaͤhlung zu Darmſtadt gefeyert ;

Landgraf Ludwig VIII . war hocherfreut über den Fa⸗

milienbund in zweien freundſchaftlich geſtimmten Fürſten⸗

haͤuſern, und über das Ehe - Glück ſeiner Tochter —

denn er kannte ihren Geiſt , und ſah ſie in den Armen

des biederſten jungen Fuͤrſten.

Nachdem der Markgraf , noch in demſelben Jahr ,
Die zweite Reife nah England gemacht hatte ¥) — wo

unter andern die hoͤhere Cultur im Feldbau und it

Kunſtgewerben , nicht weniger als Seine Vorliebe für
jene Sprache und jenen Volksgeiſt , Ihn anzog : ſo waren

die Zerſtreuungen , die bis dahin gleichwohl Seinen Re⸗

gierungsanfang oͤfter unterbrochen hatten , geſchloſſen .
Sein Gemuͤth war mehr geſaͤttigt an der uͤbrigen Welt ,

mehr vollendet in der Vorbereitung zu Seinen nicht ge⸗
meinen Regenten⸗Vorſaͤzen . Deren Ausführung war ,

aon nm an , dag Cimgige , dem Er ſich mit voller

Waͤrme hingab .

*) Sie dauerte vom Mai bis hinter der Mitte des Sep⸗
tembers .
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y

Hauptanſicht der Regierungsmaasnahmen in der

erſten Periode : Einleitung zur Geſchichte der

folgenden 20 Jahre ( 1751 — 1771 ) .

Gleichwie eine Schule hoͤher empor kommt , wenn

ihr Lehrer ſeine Kraft nur auf eine maͤſige Anzahl Lernen⸗

der , die nun auch ſtaͤrker wetteifern , zu vertheilen hat :

ſo kam hier dem Lande ſeine Kleinheit , fur den Anfang ,

zu gut . Viel konnte an ihm , ſchon in den naͤchſten 20

Jahren , die wir nach Hauptobjecten darſtellen wollen ,

mit leichter Muͤhe bearbeitet werden , denn die Thaͤtigkeit
und Luſt am Geſchaͤft war durch keinen Unfall unter⸗

brochen . Es war jezt nicht mehr von dem Dringendſten ,

dem man zuvoͤrderſt allein haͤtte abhelfen wollen , die

Rede ; faſt an alle Flecken legten die Gaͤrtner Hand an .

Dennoch ſoll die Forſchung , wo dieſelben allenthalben

zuerſt ausgereutet und gepflanzt haben ? nicht aus

den Hugen verloren werden , *)

) Es verſteht ſich , daß nicht damit uͤbertriebenerweiſe be⸗

hauptet wird , als ob alle Anordnungen , in jedem Fach ,

nach einem Syſtem auf einander gefolgt waͤren . Oft

brachte die Gelegenheit , das fruͤhere Einlaufen der Bes
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Was dieſe erſte Periode characteriſirt , iſt keine

Raritaͤt , die ſich noch jezt als ſolche auszeichnete —

das meiſte wurde vielmehr nachgeahmt und in der Folge

üͤbertroffen ; wohl aber iſt es das Alter unſerer Wohl⸗

fahrts - Anſtalten , waͤhrend in benachbarten Laͤndern

noch mit wenigen gleichen Beiſpielen vorangegangen war ;

die Richtigkeit ihrer erſten Beſtimmungen ; die

Menge derſelben durch die eben genannte Ausbreitung

auf alle Weege zur buͤrgerlichen Gluͤckſeligkeit , ſoweit

ſie damals ſchon entdeckt waren ; und das harmoni⸗

ſche Ineinandergreifen aller Vorkehrungen zu

dieſem Zweck . “ ) „ Wie weit ſind hiernach die

„ Menſchen des badendurlachiſchen Laͤnd⸗

chens , in ihrer einfachen Weiſe der 17boet

„ und 1760er Jahre vorangeſchritten ? und

„ wie kam es ? “

Wenn wir bei der Pruͤfung des tuͤchtigen Fundaments

mit einiger Geduld verweilen , koͤnnen wir in den folgen⸗

richte oder der nachbarlichen Correſpondenz , ein ſchnelleres
Referat , und noch mancher Zufall die eine Sache ehet ,
als die andere , welche eben ſo bald eingeleitet war , zur
Reife , Es mag aber die Witterung einzelner Tage noch
ſo wandelbar wechſeln : ſo ſtellt ſich dennoch die feſte und

weiſe Ordnung der Natur in den ganzen Jahrs —
zeiten her —ſo auch hier .

Wie hoch der Markgraf dieſe Harmonie anſchlug , beweiſen
Seine eigenen Auffåze , die im weiten Bande folgen .

* —
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den Perioden leichtere Schritte machen , die nehmlichen

ſtets gebliebenen Maximen vorausſezen und alsdann nur

die hoͤheren Lichtpuncte verfolgen , die allerdings noch

erreicht worden ſind .

VI .

Juſtizweſen .

In der Criminaljuſtiz ehrte man damals die

Uiberzeugung , daß die Verbrechen ſtreng geſtraft werden

muͤſſen , und daß , in Prufung ihrer Beweiſe , der Richter

nicht , ohne Gefahr der bürgerlichen Sicherheit , mit

Vorneigung zum Defenſor werden duͤrfe. Aber am an⸗

dern Abweeg wurde noch am meiſten gefehlt , und dem

Inquiſiten das ihm bleibende Menſchenrecht gegen den

Misbrauch der obrigkeitlichen Gewalt ſelbſt — als der

fuͤrchterlichſten — nicht genug geſichert . Carl Frie⸗

derich lies 1752 und 1753 die Befehle ausgehen , daß

alle Gefaͤngniſſe , wo es nicht ſchon ſey , oberhalb der

Erde eingerichtet werden , und daß die Oberbeamte ſich

nicht mehr unterſtehen ſollen , nach vorhiniger Sitte , die

Gefangenen — bald durch Abbruch an ihrer kurzen

Nahrung , bald durch Krumſchlieſen , Entziehung des

Lichts , oder des Strohs vom Nachtlager — zu einem
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ſchnelleren Bekenntniß der Wahrheit bewegen zu wollen , *#) pi

Dem folgten 1753 die Berordnungen : dap — ftatt oe | Wr

feierlichen Verhoͤre vor ſieben Zeugen ( Beſiebnungen ) wi

und ber Malefiz - und Blutgerihte , welhe nur theatra : vieti}

liſchen Spectakel und groſe Koſten machten * ) — bie | Wi

Ratihabition der Bekenntniſſe , am Schluß aller Criminal⸗ onge

verhoͤre, vor zwei zugezogenen Urkundsperſonen geſchehen,
und daß die gar zu bequeme Erhebung der Criminaler⸗ Wi
kenntniſſe von auswaͤrtigen , mit unſern Sitten und A ,

Strafverhaͤltniſſen wenig bekannten Schoͤffenſtuͤhlen, * mi

Mif

Mog
) Blos zu Abkuͤrzung des Prozeſſes gegen erwieſene r

Vaganten , wurde noch nachgeſehen , daß ſie vom inquiri⸗
wiso

renden Amte , bei genugſamen Inzichten geringer Dieb⸗ ufot
ſtaͤhle , mit Stockſchlaͤgen zum Bekenntniß bewogen wer⸗ |
den durften , laut Generalreſcripts an das Hofgericht vom

23 . Febr . 1754 . tn ,À
* * ) Den treffendſten Beleg von dem tragiſchen Spiel gab mtie

noh ein Şnquifitionsprozef im Malbergifhen v. 1756 , |

wornach den Blutrichtern , ehe ſie zur Stimmablegung N
ausruͤckten , bei Leib - und Lebensſtrafe verboten worden Cni
ift , anders zu votiren als das ſchon ausgefertigte Urthel Tiag
lautete . Im Badiſchen dauerten indeſſen dieſe Blutge⸗

7

tichte noh bis 1786 , da Carl Friederich ſie auch
dort abſchaffen lies , und der Stab Kippenheim , der vor⸗ Mahra
hin das Recht zur Maalſtatt der Blutgerichte angeſprochen
hatte , ſelbſt ſo vernuͤnftig war , davon abzuſtehen.

* ) Markgraf Carl Wilhelm , um ſein Hofgericht zu con—
trolliren , hatte dieſes Mittel oͤfter gewaͤhlt. Die Folge
beſtand in der Ankunft manchen Erkenntniſſes , welches ,
derglichen mit den andern Erkenntniſſen im Lande , das

innli

wwlih
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gaͤnzlich abgeſtellt , dagegen die Inquiſiten berechtigt ſeyn

ſollen , ſich ohne Anfuͤhrung von Urſachen einen Correfe⸗

renten zu erbitten . 1764 wurden die wohlthaͤtigen

vierteljaͤhrigen Berichte aller Aemter , uͤber die bei ihnen

inſizenden Gefangenen , deren Prozeß noch nicht aus iſt ,

angeordnet — damit keiner in die Vergeſſenheit komme .

Inmittelſt war auch die Verbeſſerung des , bis 1750

ſehr in Verfall gerathenen Zuchthauſes ernſtlich berathen .

Dadurch daß daſſelbe unter einerlei Dach mit dem Waiſen⸗
und Tollhaus ſtand ; daß Zuͤchtlinge, leichte Straͤflinge ,

Waiſen , Narren und eckelhafte Kranke , eine ſchaͤdliche

Menge bloſer Pfruͤnder , und dazu die vorlauten Hand⸗

werksburſche der mancherlei Fabriken , die alle ins Haus

aufgenommen waren — ſich nicht genugſam ausweichen

konnten ; daß auch eine ſchwach bevollmaͤchtigte Deputa⸗
tion , die zu Pforzheim ſas , in oͤconomiſchen Sachen
an die Kammer , in Polizei⸗Objecten an die Regierung ,
in religioͤſen und Schul - Sachen des Hauſes an das

Conſiſtorium berichten , und dieſe Collegien oft wieder

Antrag an den Geheimenrath erſtatten mußten — dadurch
war Laͤhmung und aus ihr Verwirrung entſtanden . Der

Markgraf ſezte eine kraͤftige Commiſſion in Carlsruh —

an ihrer Spize ein Geheimerathsglied — nieder , und

dem Volk ehrwuͤrdige Verhaͤltniß zwiſchen Verbrechen
und Strafen vermiſſen lies , Die aͤndernde Verordnung
iſt von 1758 .
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ihre erſte Hauptoperation war der 1752 angefangene

neue Zuchthausbau . Er wurde auf die Faſſung von 10 fnil

Perſonen gerichtet, “) und Dabei die Zücht - Anftalt fis f, wý

infame Verbrecher von der Arbeitsanſtalt fuͤr leichtere Cih

Straͤflinge ( wiewohl leider in dem ſelben neuen Gebaͤude) wut

mehr geſondert . Nun konnte jede verbeſſerte Hausordnung piei

nachfolgen , die , nachdem fie fhon in der Erfahrung ynl

erprobt war , 1758 in Druë erging . Die Zuͤchtlinge Lani

wurden taͤglich 12 Stunden lang ( andere Straͤflinge 10)

zur Arbeit angehalten , die meiſtens aus Wollenſpinnen ben

noch beſtand ; ſie bekamen genuͤgliche warme Koſt , einmal d

in der Woche Fleiſch und an hohen Feſttagen Wein , unk

Den niedern Zuchtmeiſtern wurde die eigene Strafge — Ber

walt —bis auf vier Streiche , die der Verwalter ihnen 176

| nach allgemeiner Inſtruction uͤberlaſſen konnte — abge - iht
;

nommen , und beſonders mußte lezterer ſelbſt bei den liſige
groͤſſern Einſtands ⸗ und Entlaſſungszuͤchtigungen * ) bei d

gegenwaͤrtig ſeyn . Unter den Jnftructionspuncten für | info
den Zuchthauspfarrer hebt ſich dieſer hervor , daß er , Gefen

wenn ein Zuͤchtling mit Krankheit heimgeſucht iſt , die die E

alsdann oft leichtere Bekehrung feines Herzens zu nuzen Mtl

befliſſen ſeyn ſoll . —

Sagie riani a
*» 9

) Nach dem Intelligenzblatt v. 1768 wurden in einem Fatt ;
ins Zuchthaus eingeliefert 56 Perſonen — dies war aber t

ungewoͤhnlich viel .

) Mit einem empoͤrenden Scherz „ Willkomm und

Abſchied “ genannt . 0
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Da viele kleine Staͤnde des ſchwaͤbiſchen Reichs⸗

kreiſes an einem aͤhnlichen Inſtitut Mangel litten ; da

auch inlandiſche Vaͤter und Vormuͤnder die ungerathenen

Soͤhne oft freiwillig in das Arbeitshaus ſchickten : ſo

wurde die Anſtalt anſtaͤndig auf Koſtgaͤnger erweitert ,

die ihr nebenbei eintraͤglich waren . “ ) Mehr von dem

verbundenen Waiſenhauſe — folgt im Capitel von der

Landespolizei .

Endlich ward , in der erſten Regierungsperiode ,

den Criminalgeſezen die Krone gereicht durch Aufhebung

der Tortur . England und Preuſſen waren vorangegangen ;

unter den Fuͤrſten des Reichs trat der Markgraf , als

Verbreiter des erhabenen Beiſpiels , am 9 . September

1767 auf . Sein damaliges Reſcript an das Hofge⸗

richt φ beſagt : die Marter ſey ein eben ſo unzuver⸗

laͤſſiges als grauſames Mittel ; waͤhrend ein Unſchuldiger ,

bei der Schwaͤche ſeiner Leibes - und Gemuͤthskraͤfte,

ein falſches , zuweilen die Todesſtrafe nach ſich ziehendes

Bekenntniß mache , uͤberſtehe der abgehaͤrtete Miſſethaͤter

die Schmerzen und werde nun losgeſprochen . Dieſes

Mittel der Barbarei ſtimme alſo nicht mit der Natur

*) Wo niht ausgezeichnete Verpflegung bedungen war ,

wurden får eimen arbeitenden Koftgånger 75 Kreuzer

taͤgliches Koſtgeld aufgerechnet , nach der Publication von

1758 . ( Welch ein Preis ! ) 1770 waren , im Zucht⸗

Toll - und Waiſenhauſe 301 Perſonen .

** ) Die Beilage II ,
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eines rechtlichen Beweiſes , nicht mit den Geſinnungen

des Fuͤrſten , nicht mit dem noͤthigen Schuz der Unſchuld ,

noch mit der Sicherheit des gemeinen Weſens überein .

Bei deſſen Abſchaffung wurden indeſſen folgende Beſchraͤn⸗

kungen und Ergaͤnzungen angefuͤgt. Ein zulaͤnglicher

rechtlicher Beweis ſolle , auch ohne Bekenntniß , zur To⸗

desſtrafe genuͤgen — und bei vorausſtehendem vollen

Beweis koͤnne die Tortur noch fernerhin uͤber ſolche

Nebenumſtaͤnde angewandt werden , die der Ver —

brecher wiſſen muß und aus ſtrafbarem Ungehorſam

verheimlicht , an deren Kenntniß aber dem Gemeinwohl

allzuviel gelegen iſt , z. E . wo der Leichnam eines Ge⸗

toͤdteten, wo die geraubten Sachen hingebracht , wer der

nothwendige Mitſchuldige ſey ? Auch in dem aͤhnlichen

Fall beſtehe die Tortur , wann ein boshafter Inquiſit
dem Richter atte deutliche Antwort verſagen wollte .

Endlich war ſie damals noch gegen Jauner und Glieder

von Diebsbanden , weil dieſelben ſogar in einem , der

öffentlichen Sicherheit ganz entgegen geſezten feindlichen
Stand leben , uͤberhaupt beibehalten . Indeſſen hat die

Erfahrung aller folgenden Jahre fein erinnerliches
Beiſpiel , daß in dieſen geſammten Ausnahmsfaͤllen , die

taͤglich mehr verabſcheute Folter noͤthig geworden waͤre,

aufgezeigt ; eine einfache Tracht Schlaͤge genuͤgte dann ,

und wurde ſchon zum ſchweren , ſeltenen Forſchungs⸗
mittel .
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In demſelben Reſcript wurde zugleich , an die Stelle

der abgeſchafften Tortur , das einzige , der menſchlichen

Unvollkommenheit uͤbrige Mittel gegen laͤugnende un

nicht voͤllig uͤberwieſene Verbrecher — die damals noch

ſogenannte auſerordentliche Strafe geſezt , die

aber nicht eigentlich Strafe , ſondern Sicherungsmittel
des Staates , durch Verwahrung eines dem Gemeinweſen

beſonders gefaͤhrlichen Menſchen , iſt . Die Anwendung
wurde jedoch auf zwei erforderliche ga einge⸗

ſchraͤnkt — daß das befragte Verbrechen zur vollen juri⸗
diſchen Haͤlfte erwieſen , und daß si w tliche Sicher⸗

n hochbetheiligt ſeyn muͤſſe. Naͤhere oppes leztern Gazes wurden erft in folgenden Regierungs⸗ai gefunden , *)

) Eine deelaratoriſche Reſolution v. 19 . Mai 1796 fagt :
es ſeyen unter jenen gefaͤhrlichen Inquiſiten ſolche gemeynt ,
die mit uͤberdachtem Muth und nach angelegten Planen
eine Wilens - Marime zur Uibertretung der Geſeze ver⸗
muthen laſſen , weßwegen , wenn ſie durch vereitelte
Criminal - Unterſuchung die Erfahrung machen ſollten ,
wie man durch kuͤnſtliches Laͤugnen den Folgen der Ver⸗
brechen entweichen koͤnne — die Wohlthat der nachge⸗
laſſenen Tortur eine Gefahr für das Publikum hervor⸗
bringen wuͤrde , falls der Unternehmer nicht durch ein
ſurrogirtes Uibel abgeſchreckt und zugleih får eine Beit -
lang aufer Stand zu ſchaden geſezt wuͤrde . Das Edict
über die Strafen vom 4. April 1803 ( 8 Organiſations⸗
Edict §. 10 . ) zaͤhlt unter die Faͤlle , wo aug der Ent⸗

laſſung des Inquiſiten Gefahr fuͤr die allgemeine Sicher⸗

E



6 Cap . VI .

Einige Behandlungen waren in jener erften Periode

noch hart — z. B . die Vorſchrift v. 1752 , daß , wegen

haͤufiger Entweichung aus den Gefaͤngniſſen , ſchwere

Deliquenten mit dem einen Fus in einen Bloch , ohne

ſtehen zu koͤnnen , geſperrt werden ſollen ; die verordnete

Brandmarkung fremder Diebe und Saganten ; der , 1761

jedoch abgeſchaffte Schandkarn , in welchen geſchwaͤchte

Maͤdchen , ſelbſt aus dem einheimiſchen Buͤrgerſtand ,

jeweils eingeſpannt worden ; ingleichen die nicht ſeltenen

Landesverweiſungen der Eingebohrnen , ſomit ihrer Ver⸗

leitung zum Meineid , indem dieſe dadurch heimathlos

gewordene Menſchen , vor der Hinausfuͤhrung , die Ur⸗

phede — das Geluͤbde , nie wieder das Land betreten

zu wollen — beſchwoͤren mußten . Dieſelbe ward aber

in der Eidesordnung von 1762 abgeſtellt .

In der Civiljuftiz wurde zunaͤchſt auf die Ver⸗

beſſerung der Procedur das Aug gerichtet — weil von

ihr noch mehr , als von den Eeſezen uͤber die Rechte
ſelbſt , die Sicherung vor Willkuͤhr der Richter , die Foͤrde⸗

rung der Prozeſſe zum Ende , und die Maͤſigung ihrer

Koſten , abhaͤngt ; weil auch der gute oder tadelhafte

Prozeßgang hundertmal einwirkt , bis einmal über

heit oder fuͤr die geſellſchaftliche Sittlichkeit zu befuͤrchten
iſt , vornehmlich alle vorbedachten Angriffe auf Men⸗
ſchenleben , Hochverrath , Mordbrand , Nothzucht —

auch Angriffe auf das Vermoͤgen , wenn ſie von Land⸗
ſtreichern geſchehen .
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die Rechtsentſcheidung ſelbſt , dieſes oder jenes Gefez zur

critiſchen Eroͤrterung kommt . Beim Hofgerichte , wo

die Advocaten nicht zu entbehren ſind , war eine Berz

beſſerung am dringendſten — daher die Verordnung
von 1752 , die jezt unter dem Namen der aͤltern Hof -

gerichtsordnung laͤuft. Ihr Eingang ſagt : es

fey dem Markgrafen mehrmals vorgetragen worden ,

daß die Sachen an den hoͤhern Gerichten durch mancherlei
Weege haben herumgezogen werden koͤnnen ; daß einge⸗
ſchlichene Misbraͤuche zur Gewohnheit geworden ſeyen ,
und die aͤltern Landesgeſeze ſelbſt zu viele zierliche Weit⸗

laͤuftigkeiten vorſchreiben . Der Regent wolle nun das⸗

jenige nur beibehalten wiſſen , was die geſunde Vernunft
bei jedem Rechtshandel an die Hand gebe , und was

ohne Nichtigkeit nicht ausgelaſſen werden koͤnne .

So kamen oft beim Hofgerichte Schriften uͤber

das Recht ein , waͤhrend noch die Sache unentſchieden

vor dem Unterrichter anhaͤngig war . Die Gewohnheit ,
ſolche zum Bericht zu ſenden , raubte ihm eine Menge
Zeit — und der Oberrichter durfte darauf doch noch
nicht die Materie beurtheilen , um dem Inſtanzrichter
nicht vorzugreifen . Der ausgearbeitete Bericht diente mei —

ſtens nur zum Opfer der Unterthaͤnigkeit . Mit Weisheit
verbot daher die Hofgerichtsordnung dieſe Berichtser —

forderungen ſelbſt , wies jede Partei ſchlechterdings an

ihre Inſtanz , und behielt nur die Promotorialien des

obern Richters , wo der untere die Sachen liegen ließ , vor .

E 2
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Man hatte ferner bemerft , daß nach langen Pro -

zeſſualhandlungen oft im Dunkeln geſtritten war , weil

bald die Sahe und deren Umfang , bald die aus mehrern

Gliedern beſtehende Perſon des Klaͤgers oder Beklagten ,

nicht genau beſtimmt war . Auf ſolche , nicht genugſam

bezeichnete Klagen ſoll nun gar keine Ladung mehr , ehe

ſie ergaͤnzt ſind , erkannt werden . Wenn dann der Pro⸗

zeßlauf am Hofgerichte zugelaſſen ward : ſo wußte man ,

daß er im rechten Geleiſe lief .

Die Gruͤnde zu Friſtbitten mußten beſcheinigt wer⸗

den , und nicht von der Schuld der Partei ſelbſt herrühren .

In der Einwendungsſchrift ſollen — neben der

Klagbeantwortung ( dem Zugeſtehen oder Laͤugnen der

klaͤgeriſchen Thatbehauptungen ) alle verzoͤgerlichen und

Haupteinreden mit einander vorgetragen werden — ſtatt

das ſonſt der Vortrag des Beklagten in mehrere Schriften ,
die ſich folgten , vertheilt war .

Der wichtige §. 31 . gibt dem Richter die Gewalt ,
von Amtswegen den anhaͤngigen Prozeß zum Ende zu

betreiben , ohne erſt eine Ungehorſams⸗ Anzeige des Ge⸗

gentheils abwarten zu muͤſſen. Dieſer groſe Grundſaz —

ohne welchen die Procuratoren bis zum Geſpoͤtte der

armen Parteien , ſich einander die Friſten Jahrelang
( wie an den Reichsgerichten ) verwilligen — iſt ſpaͤterhin
von noch vielen aufgeklaͤrten Ree gierungen angenommen
worden . Es bleibt zwar freier Wille der SStreitenden , ob
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und wie lang ſie den Richter ſuchen wollen ; aber wo fie

ſelbſt nicht etwas aͤnderndes beſtimmt erklaͤren , da muſſen
die Bedingungen erfuͤllt werden , unter denen der Richter ,

Gehoͤr und Pendenz einzuraͤumen , vom Geſezgeber ange⸗

ſtellt iſt . Lezterer aber handelt nach dem Staatswohl ,
wenn er die einmal eingefuͤhrten Rechtsſachen gewiſſen

Terminen unterwirft und ſie moͤglichſt hiernach zum Ende

treiben laͤßt, damit in den Gerichtsſtuben wieder Raum

fuͤr den neuen Nachwuchs werde und die Juſtiz nicht ,

zum Elend des Volkes , in Stockung gerathen muͤſſe. )

Schon vor der Re⸗ und Duplik ſoll referirt werden ,

damit — wenn erſt noch eine Beweisfuͤhrung richterlich

vorzuſchreiben iſt — dieſe vorangehe , und die Verhand -

lungen daruͤber mit jenen Schlußſaͤzenin Eins verſchmolzen

werden koͤnnen .

Innerhalb der Beweisfriſt muß auch die Eideszu⸗

ſchiebung ſchon geſchehen — die bei vielen Gerichten ,

zum groſen Sachverſchleif , erſt nach mislungenen andern

Beweiſen nachhinken darf . Der badiſche Geſezgeber hatte

*) Mit den zur Zeit der dritten Periode erworbenen Laͤndern

erbten wir ganze Zimmer pendenter Prozeſſe , die , ſo

lange die Partei ſie nicht betrieb , von dem Richter nicht

durften zum Ende gebracht werden . Regten ſich nun

die Parteien wieder : ſo machte die mindere Bekanntſchaft

mit den vormaligen Umſtaͤnden , und wenn inmittelſt

ein Theil verſtorben war , die Legitimation der Erben zur

Sache , nur noch mehr Schwierigkeiten und Koſten .
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erwogen , daß ja den Beweisfuͤhrer nichts hindere , det

fruͤhern Eideszuſchiebung anzufuͤgen , daß ſie blos auf

den Nothfall , auf das Mislingen der zunaͤchſt zu in -

ſtruirenden andern Probmittel , bedingt ſeyn ſoll .

Eine Wiederklage — ſoll nicht mehr in die Klag⸗

verhandlung eingeſchoben , ſondern zu ſeparatem Schrift⸗

wechſel , zugleich neben der Einredeſchrift , uͤberreicht

werden .

Alles dies gilt von der erſten Inſtanz , die die

Privilegirten (3z. E . Staatsdiener , Fiſcus ꝛc. ) beim Hof—

gericht hatten , meiſtens aber auch von ſeiner Appel⸗

lationsinſtanz , deren erforderliche Streitſumme

auf 50 fl . , ſtatt vorheriger 20 fl. geſezt ward . Auſer

den Nothfriſten zur Interpoſition in 10 Tagen , und

zur Introduction in 6 Wochen , wurden andere Forma —

malien — ſomit auch der jedesmalige Eid , daß nicht

aus Muthwillen appellirt ſey — abgeſchafft ; uͤbrigens ,

die Acten der Aemter im Original , nicht in zeit - und

koſtſpieligen Abſchriften , vorgelegt . Schon die Beſchwer⸗

deſchrift wurde zum Referat ausgeſtellt , ob nicht die

Berufung fogleih zu verwerfen fey ? *) und dabei von

) Im Bejahungsfall wurden drei Schriften erſpart , indem
damals noch , in der Appellationsverhandlung , re : unb

duplicirt wurde . Nachdem aber die neue Obergerichts⸗
Ordnung v. 1804 diefe Re - und Dupliken der zweiten
Inſtanz ( noch beſſer ) abgeſchafft hat : ſo bleibt zu künftiget
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der Vorſchrift ausgegangen , daß die Partei fuͤr ihre

Thatbehauptung ſogleich die Beweiſe in der erſten Haupt⸗

ſchrift der Appellationsinſtanz antreten muͤſſe, ohne auf

ein richterliches Interlocut , das den Beweis erſt be —

ſtimmte , zuzuwarten . Dieſe neue Anſtalt hatte zwar

den Nachtheil , dağ die Partei zuweilen ùber einen irre -

levanten Umſtand vergebens Beweismittel zuſammen

ſuchte , oder die Ausfuͤllung des erforderlichen Beweis⸗

fazes nicht ſcharf genug einſah . Aber der Misgriff betrifft

nur eine einzige Schrift ; bei weitem in den meiſten Faͤllen

ſieht ein rechtsgelehrter Anwald aus den Acten erſter

Inſtanz richtig ein , auf welche Beweiſe es vorzuͤglich

ankommt ; und durch deren alsbaldigen Antritt erſpart

das Richteramt in jedem Jahr eine Menge Zwiſchen —

Urtheile und geſonderter Beweisſchriften , wodurch die

Prozeſſe , in Maſſe genommen , ſich weit mehr in die

Laͤnge ziehen . Es ward alſo von zweien Uibeln das

kleinere gewaͤhlt.

Die Reſtitutionsklage , wegen neu entdeckter

Beweisthuͤmer , wurde auf die Einfuͤhrung innerhalb zweier

Monate von Zeit der Entdeckung an , beſchraͤnkt, und

— — ů — ee

Eroͤrterung bdie wichtige Frage : ob nyn niht aud bie

Referate uͤber die Beſchwerden - Libelle abzutelen —

nehmlich leztere ſogleich zur Antwort zu geben und alga

dann , mit einem einzigen vollen Referat am Obergerichte ,

die Sachen gewoͤhnlich zu endigen waͤren ?
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der Gid iber die Neuheit — nur noch mit zu vieler

Ausdehnung *) — beibehalten .

Die Nichtigkeits - Beſchwerde war blos

gegen Amtserkenntniſſe zugelaſſen , und das Anſehen des ,

mit allen Regierungsgliedern damals beſezten Hofgerichts

durch das im Geſez ſelbſt erklaͤrte Vertrauen gehoben ,

es werde der Gerichtshof ein ſolches Verſehen nie ver —

ſchulden . Hingegen galt bei eben demſelben eine Nez

viſion ſeiner erſten Erkenntniſſe — aber nur im Sinn

des Verzichts auf alle weitere Appellation an die Reihs :

gerichte . Dieſe ſahen die hieraus folgende Minderung
ihrer Jurisdictionsübungen in den Laͤndern der teutſchen

Fuͤrſten nicht ſehr gern ; es war aber gegen die , den

Unterthanen gelaſſene Wahl , ob ſie Reviſion ergreifen
oder an ein Reichsgericht appelliren wollten ? nichts zu

ſagen — und ſo wurden durch dieſes ſanfte Mittel , das

die mit Hofgerichten verſehenen Reichsſtaͤnde haͤufig an⸗

wandten , oft Prozeſſe abgekurzt und Summen im Lande

behalten .

Diejenigen Executionen , welche dem Hofgericht
obliegen , wurden einfach , durch Ernennung eines nahe
wohnenden Commiſſaͤrs bewirkt , und keine , nach ge⸗
meinem Recht bei der Vollſtreckung noch zulaͤſſige Exception ,

*) Dies Wiederherſtellungsmittel wurde in der neuen Ober⸗
gerichtsordnung um ein Weniges mehr , aber noch nicht
genug gegen den Verſchleif bewahrt .
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bis auf wenige Ausnahmen , mehr gehoͤrt . Uiberhaupt

iſt die Koſtenſchonung in den Rechtsvollſtreckungen , bei

uns ein wohlthaͤtiges Augenmerk geweſen . )

Nunmehr gebot die Hofgerichtsordnung auch die

Sonderung der bis dahin in einem Protocoll gelaufenen

Regierungs - und Juſtizſachen , in zwei Protocolle , ob⸗

ſchon die nehmlichen Stimmfuͤhrer fuͤr beide blieben .

Nachſchlagung und Controlle wurden dadurch erleichtert .

Dieſem wichtigen Procedur - Geſez — in welchem

zugleich das Wechſelrecht der Stadt Frankfurt recipirt

wurde —ſtanden noch einige gleichwürdige Verordnungen

zur Seite : daß die Anfrage beim Fuͤrſten , ehe ein Prozeß

gegen ſeinen Fiſcus angefangen werden duͤrfe, abgeſchafft

und nur in eine erforderliche Beſcheinigung , daß der

Klaͤger zuvor bei derͥKammer ſupplicirt und keine Willfahr

erhalten habe , verwandelt ſey — und daß kein Gantur⸗

theil mehr , wie es bis dahin der hemmende Juſtizgang

war , dem Hofraths - Collegium zur Ratification erſt

vorgelegt , ſondern ſogleich vom Amte publicirt und da⸗

gegen ein kurzes Berufungsmittel dorthin zugelaſſen

werden ſoll . In noch mehreren Puncten murde 1767

der wichtige Prozeß in Concurſen — bei denen immer

eine Menge Familien zugleich leiden — abgekürzt und

auf feſtern Fuß geſtellt ; ſchon zuvor aber 1757 fuͤr alle

*) Mehr davon in der zweiten Periode .
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Rechtsſtreitigkeiten ein anderer wichtiger Schuz gegen

den moͤglichen richterlichen Druck verliehen , indem hier —

nach Jedermann , ohne daß er eine Urſache anzugeben

ſchuldig waͤre, auf ſeine Koſten um die Beigabe noch

eines Commiſſaͤrs oder Actuars zum geordneten Richter⸗

amte , bitten kann . Endlich wurden 1766 , zur Verein⸗

fachung des Rechtsganges auch bei den Aemtern — da

ſich dieſelben zu wenig mit dem muͤndlichen Verhoͤr der

Parteien zu befaſſen anfiengen —die ſchriftlichen Ver⸗

handlungen Durch die Advocaten , in der Regel , einge-

ſtellt , ſo dag deren Erſcheinung nur in wichtigen oder

ſehr verwickelten Sachen als Ausnahme geblieben iſt .

Zu den Vorbauungsmitteln gegen die Pro⸗

zeſſe gehoͤrt die , ſchon 1751 erlaſſene ſcharfe Warnung

an alle Oberbeamte , wegen der bei den Amt - und

Stadtſchreibern haͤufig ruͤckſtaͤndigen Inventuren und

Theilungen ; aber die Folge lehrte , daß mit allgemeinen

Worten nicht geholfen ſey . Man beobachtete nun die

Scribenten jener Theilungsbeamten naͤher — nicht

unwichtige Maͤnner und Juͤnglinge , von deren Redlich⸗

keit , Fleiß und Geſchick , die Wohlfahrt ganzer Familien

abhaͤngt. Eine Verordnung von 1765 ſchrieb ihnen

vor , wie ihr oft uͤbertriebenes Verweilen bei demſelben
Geſchaͤft durch eine , jedesmal zu beſtellende Vorbereitung

zu ſolchem , durch ein Reglement fuͤr laͤngere Tagsarbeit
und ſchmaͤlere Diaͤt, durch ihre Entfernung von aller
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verwaltenden Geldeinnahme , durch Ausſonderung ſolcher

Streitpuncte , die erſt den Beamten zur Entſcheidung

vorgelegt werden muͤſſen — und durch Verhuͤtung , daß

nicht leicht ein angefangenes Geſchaͤft unvollendet unter —

brochen werde — gehoͤrig zu maͤſigen ſey ?

— ññ ——

VII .

Landespoliz ei .

Neben den beſchriebenen Juſtizverbeſſerungen richtete

der Markgraf ein Hauptaugenmerk auf den haͤuslichen

Wohlſtand und die Erleichterung der Ehen . Daher

ſchon 1751 und 1756 die Abſtellung des unmaͤſigen Auf—
wands bei Leichen und Trauern ; ) 1754 die Beſchraͤn⸗

kung des Schwelgens bei Hochzeiten und Kindtaufen ! “ ) —

) Man ſieht aus jenen Verordnungen , daß es Sitte war
bei den Leichenbegaͤngniſſen nicht blos Malzeiken zu geben ,
ſondern Zimmer , Kirchenſtaͤnde , Equipagen und Bedien⸗
ten ſchwarz zu kleiden , die Trauer in der Zeit und nach
den Verwandſchaftsgraden auszudehnen ꝛc—

˙½ ) Die beſchraͤnkte Freude behielt aber noch einen artigen
Umfang —z . B. von 24 Gaͤſten ohne Braut und Braͤu⸗

tigam , ja mit amtlicher Diſpenſation , von 6 weitern ;
dabei 8 warme Speiſen fuͤr jede der Malzeiten —

denn das Verbot begnuͤgte ſich , die Schwelgerei nur

auf einen Tag zuruͤckzufuͤhren. Solche Beſtimmungen
beweiſen zugleich die Wohlhabenheit des Landes , und
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als eben ſo vieler Tyranneien des Gebrauchs , den der

Bürger ſelbſt im Sillen bejammert , ihn aber als Sitte ,

ohne die Hilfe eines geſezlichen Verbots , nicht uͤberwaͤltigen

lanaa i

den , an dem billigen Vergnuͤgen der Inwohner theilneh⸗

menden Geiſt der Regierung .

Als Parallelſtelle bemerken wir , wie i. J . 1749 der

Oberbeamte in Badenweiler uͤber den zunehmenden Luxus

der Landleute in folgender Beſchreibung geklagt hat :

„ Die , bei den Weibsperſonen in den Oberlande gewoͤhn⸗

lichen Spickel - oder Faltenroͤcke , ſamt den Pelz - Aermeln ,

werden nicht , wie ſonſt gewoͤhnlich geweſen , aus halb —

leinenem Zeug , welcher von den Dorf - Weibern geſponnen ,

verfertigt und von den Faͤrbern braun oder ſchwarz , alſo

wohlfeil gefaͤrbt worden — gemacht ; ſondern es werden

in den benachbarten Staͤdten zu ſolchen Roͤcken und den

Hauben , fremde , zum Theil ſeidene , auch andere koſt⸗
bare Zeuge , nebſt ſeidenen Halstuͤchern erkauft , die

leztere aber mit groſen Koſten und den erhabenſten Farben

gefaͤrbt. In zerſchiedenen Gemeinen begnuͤgen ſich die

Mannsbilder auch nicht mit ihren gewoͤhnlichen Kleider⸗

zeugen , die eben fo , wie der Weiber ihre , in den Häͤu⸗
ſern fabricirt worden ; die Meiſten , ſonderlich in den

obern Vogteien , haben angefangen , Nordertuͤcher mit

geſponnenen Knoͤpfen ſich zuzulegen , gewobene Sommer⸗

und Winterſtruͤmpfe , ſcharlachene Bruſttücher , und
andere gute Kleider zu tragen . Spizen oder Borten

haben die Bauersleute noch nicht getragen , etliche junge

reiche Buͤrgersſoͤhne ausgenommen , die etwa ein ſcharla⸗
chenes Bruſttuch mit Gold - oder Silberborten einfaſſen

laſſen . “ — Der Oberbeamte trug auf eine Kleiderordnung

fuͤr die Landleute an ; die Regierung war aber ſo weiſe ,

dieſes zu unterlaſſen , ob ſchon man das Uibermaas nicht

gerne ſah . Von den Hochzeiten und Kindtaufen bemerkte

jener , ingleichem von den Ernte⸗ , Herbſt - und Frohn⸗
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kann . Das Uibel war bis zum Schuldenmachen , auf

viele Jahre hinaus , gegangen . Die jezt verbotene Wech⸗

ſelgeſchenke hatten ſich ſogar auf alle jungen Leute , die

mit einander zu Gevater ſtanden , erſtreckt ; die den

Leichen geſchenkte Kraͤnze waren praͤchtig — bis man

auf den gluͤcklichen Gedanken gerieth , ihre Aufhaͤngung

in den Kirchen zu verbieten , und ſelbſt die aͤltern hinaus⸗

zuſchaffen . Nun dienten ſie der Eitelkeit nicht mehr .

Ein gleiches Mittel zum Zweck fand man ( 1756 ) in

der Abſtellung der Feiertage bis auf zehn im Jahr —

und noch weit mehr in dem Bann des Zunftgeiſtes , der

die Arbeitskraͤfte der Menſchen , in demjenigen , was ſie

vermoͤgen und wollen , laͤhmt — oft gaͤnzlich vergißt ,

warum die Zunft da iſt . Schon 1751 wurde Vorkehr

Malzeiten — wann nehmlich ein Unterthan dem andern

bei Bauweſen und aͤhnlichen Nothwendigkeiten , mit ſeinem

Geſpann und Knechten gedient hatte — daß die reichen

Unterthanen einen ungemeinen Aufwand an koͤſtlichen

Speiſen und Getraͤnken machen , die mittlern ihnen nach⸗

folgen wollen , und ſogar die aͤrmern bei ihren Schmauſen

nicht zufrieden ſeyen , wenn ſie nicht mit Paſteten ,

Torten , Gefluͤgel und Fiſchen den Ueberreſt ihres , mit

Rind⸗ , Kalb - , Hammel - und Schweinenfleiſch ange⸗

fuͤllten Magens zudecken . Der Eifer des Berichtſtellers ,

der auf ſtrenge Strafen antrug , ſcheint zu weit gegangen

zu ſeyn . Indeſſen hatte ja die äͤltere Landesordnung nur

die Grenze geſezt , daß zu einer Hochzeit , ohne die naͤchſten

Verwandten , Aufwaͤrter und Spielleute , gegen 60 Per⸗

fonen geladen werben mågen !
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getroffen , daß der ehrwuͤrdige Reichsſchluß von 1731

gegen die Handwerksmisbraͤuche , jaͤhrlich in jeder Innung

an ihrem Tag verleſen werde . Ein ſtarkes Ungeheuer

laͤßt ſich aber nicht ſchnell baͤndigen ; daher wird noch

ſpaͤterhin von ihm die Rede . Beſonders wurden indeſſen

( 1751 ) zum Schuz der jungen Meiſter , damit ſie ſich

nicht laͤnger in tiefe Schulden ſtecken mußten , die allzu⸗

auffallenden Thorheiten der verkuͤnſtelten unverkaͤuflichen

Meiſterſtuͤcke, der zahlreichen Viſitationen — welche, waͤh⸗
rend der Bearbeitung , von den andern Meiſtern , gegen

die Gebuͤhr , die der arme Neuling jedesmal zahlte ,

geſchahen — und der von ihm erpreßten Meiſtermaale ,

abgeſtellt . Spaͤter wurde ( 1761 ) der Zwang , der die

Treibung des Handwerks dem Jungmeiſter vor ſeiner

Verheirathung unterſagt hatte , und ( 1764 ) der

weitere aufgehoben , wornach ihm verboten war , Lehr —

jungen oder mehrere Geſellen auf einmal , ſobald er

wollte , zu halten . Aber ein Hauptſchritt in dieſer
Periode beſtand in den Generalzunftartikeln von

1760 . Ihr Zweck war : die naͤhere Anwendung des

Reichsſchluſſes ; die Erweiterung der natuͤrlichen Freiheit ,
ohne jedoch die Zunft - Inſtitute zu zerſtoͤren, roie eg denn

ein Reichsſtand gar nicht vermocht haͤtte ; und die Unter —

grabung der Specialartikel , in denen die , jeder Zunft

eigenen , von den Voreltern geerbten Erſchwerungen des

Gewerbs eingewurzelt waren . Hauptzuͤge aus dieſer

Verordnung ſind : die Sorge fuͤr tuͤchtige und vernuͤnftige
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Zunftmeiſter , wie fuͤr Aufnahme der Zunftkaſſen ; Rei⸗

nigung des Zunfttags vom Zeitverderb (3. B . von Beur⸗

theilung vorgefallener Injurienhaͤndel , die meiſtens durch

eingeſchenkten Wein abgekauft wurden ) ; Vernichtung

des bisherigen Eides , daß die Zunftheimlichkeiten ver⸗

ſchwiegen werden ſollen ; ſtrenges Verbot des ſogenannten

Schimpfens einer Stadt oder eines Genoſſen ; Verwer⸗

fung der eingebildeten Unehrlichkeit deſſen , der ein Nas

anruhrt , mit Abdeckern trinkt , ihre Weiber und Kinder

zu Grabe tragen hilft , Selbſtentleibten zu Hilfe kommt ,

gefallenes Vieh in Nothfaͤllen aus dem Stalle ſchafft ,

einen verbrecheriſchen Vater hat , oder ſeine wegen Ver⸗

brechens abgeſtrafte Gattin wieder annimmt ! Danebft

iſt der allgemeine Saz ausgeſprochen , daß alte Zunft⸗

gebraͤuche, die nicht ausdruͤcklich beſtaͤtiget find , midt

mehr als guͤltig angefuͤhrt werden köͤnnen. Hingegen
wurden alle obrigkeitlichen Strafanſaͤze , in Zunftvergehen ,
von der Herrſchaft freigebigerweiſe , zur Haͤlfte den

Zunftkaſſen zugewieſen .

Zu dieſen angefangenen Erleichterungen des Nah⸗

rungsſtandes kam eine ſchaͤrfere Obſicht auf üble Haus⸗
haltungen , und war zu der herilen Regierung eines gamz
kleinen Landes , gegen den rohen Theil des Volkes , der

gleichwohl zu weichlich in dem milden Clima ſich zeigte,
nicht ſo ganz unpaſſend . Eine Verordnung gegen die

ſogenannten Uibelhaͤuſer von 1752 , wurde noch mehr in

dem erſtern Abſchnitt der Gantverordnung von 1767
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Á å batie
beſtimmt , wornach — wer Guͤter ungebaut liegen , oder

Gebaͤude verfallen laͤßt, Liegenſchaften ohne nuͤzliche n)
Geldverwendung veräuſſert , mehrere Schulden ohne un⸗ W
glücksfälle macht , dem Muͤſſiggang , Trunk , Spiel und R

Wirths hausſizen ergeben iſt — zur Verantwortung , ges
|

4
zogen , unter einen Aufſeher geſtellt und , wenn er in

k
einem Jahr ſich nicht gebeſſert hat , der Regierung zur |

Mundtodt⸗Erklaͤrung angezeigt werden ſoll .
3

Ein beſonderer Reiz zum Zechen , der zugleich

manchen Umſturz drohte , wurde darin wahrgenommen , W
daß bei Verſteigerungen ein ſogenannter Weinkaufkreuzer

vom Gulden bedungen und dafuͤr den Steigernden , vor
w

und unter dem Act , reichlich eingeſchenkt wurde . Es
k

ward allerdings luftiger geboten ; aber manhe Familie
o

rang die Hånde über den unbefonnenen Kauf ihres run :

j kenbolds . Eine wohlthaͤtige Verordnung von 1753 ſtellte n
dar

einſtweilen alles Zehen bei Steigerungen in Commun⸗ ,

Waiſen⸗ und Concurs⸗Angelegenheiten , unter Strafe ,
hit

ab ; den Unternehmern von Privatverſteigerungen aber

wurde Abmahnung und Misfallen uͤber den Weinkauf

zu erkennen gegeben , und ſo kam das Uibel ſchon mehr

aus der Mode . )

Noch von einer Seite wurde unmittelbar für den
irg

Hausſtand geſorgt . Eine åltere Verordnung von 1730 |
fm

hatte tey

Mh

+) Unter der jezigen Regierung , 1812 , wurde daſſelbe allge⸗ arh
mein abgeſtellt .
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hatte geklagt , daß die Burſche mit 20 , ja mit 18 Jahren

zu heirathen pflegten , die Gemeinen aber daruͤber mit

buͤbiſchen Hausvaͤtern und fremdem Geſinde beſchwert

wuͤrden . Es wurde damals verfuͤgt, daß der Braͤutigam
25 und die Braut 18 Jahr alt ſeyn ſoll . 1759 fand
Carl Friederich noͤthig, dieſe Verordnung neuer⸗

dings einſchaͤrfen zu laſſen ; Er beguͤnſtigte zwar die Ehen ,

aber eben Darum forderte Er Ehemaͤnner .

Der Lotteriewuth , die in damaliger Zeit am Rhein ,

beſonders ſeit 1761 mit dem Lotto di Genua um ſich

griff , und auch viele Collectanten im Badiſchen hatte ,

wurde , wie wohl erſt i . J . 1767 , durch erforderte Er⸗

laubniß zu dieſem Gewerb , ein nur geringer Einhalt

gethan .

Die Emporbringung der Gemeinskaſſen ward

als ein groſes Mittel angeſehen , nicht nur im Ganzen

Der Gemeine , Anſtalten , die ſonſt durch Umlagen be⸗

ſtritten werden und daruͤber oft unterbleiben mußten —

zu machen , ſondern auch Einzelne zu erleichtern , und

man brachte es ſchon in der erſten Periode dahin , daß

1767 den mit Frohnen ſtark beladenen Gemeinen geſtattet

werden konnte , einen Theil derſelben zu verlehnen , und

die Koſten aus den Aerarien , ſofern dieſe vermoͤglich

ſeyen , zu beſtreiten . 1748 war eine vorlaͤufige Anwei⸗

ſung fuͤr die gute Gemeinsverwaltung ergangen . Die

wahrhaft foͤrderlichen Schritte aber waren : 1751 , das

Verbot bei Zuchthausſtrafe , daß keine Nebenrechnung

S
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zur Gemeins - Hauptrechnung , kuͤnftig mehr die uͤbertrie —

benen Zechen und Diaͤten unter falſchem Namen verſtecke ;

1754 , das Verbot an die Staatsdiener aller Staͤnde ,

bei Caſſation oder Leibesſtrafe , daß auch in Gemeins⸗

geſchaͤften keine geſezwidrigen ( bis hieher nur , wo die

Herrſchaftskaſſen zu zahlen hatten , unterbliebenen ) Zeh⸗

rungen gemacht werden ſollen ; die gleichzeitige wichtige

Abſtellung der Anmaſſung , wornach Ortsvorgeſezte will⸗—

küͤhrlich beliebte Gemeinsumlagen einforderten ,

ohne daß von dem Oberamt die ſchriftliche , und auf eine

Summe beſchraͤnkte Erlaubniß gegeben worden war ;

ingleichen das erneuerte Verbot aller Geſchenke aus Ge⸗

meinskaſſen , die nicht vom Geſez beſtimmt oder vom

Hofraths - Collegium decretirt ſind .

Die ausfuͤhrlichere Com mun - Ordnung er⸗

ſchien 1760 . Sie beſchaͤfftigt ſich zunaͤchſt mit der Haupt -

ſache — der Sicherung tuͤchtiger Ortsvorgeſezten . Ob

ſie Voͤgte , Schultheiſen , Anwaͤlde, Buͤrgermeiſter heiſen ,

und einer oder mehrere im Dorf ſeyn moͤgen? ſoll der

Hofrath beſtimmen ; nur daß mit gefundenen guten nicht

leicht abgewechſelt , vielmehr die Gemeinen bewegt werden

ſollen , ihnen Beſoldungen aus Gemeins mitteln zu be⸗

willigen . Im Rechnungsweſen : keine Anſchwellung von

Ausſtaͤnden mehr ( diejenigen , welche leicht beizutreiben
geweſen , ſollen nicht einmal auf dem Papier angenommen ,

ſondern ſogleich vom Rechner erſezt werden ) ; volle Hypo :
thek für Capitalien ; keine Geldaufnahm ohne Regierungs⸗ ,

nh

thiet

um?

Gene
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kein Bauweſen ohne Oberamts - Erlaubniß , doch Sorge

fuͤr die gute Unterhaltung ; Voiſicht bei den Verpach⸗

tungen oder Selbſtverwaltungen von Weiden , Fiſch⸗

waſſern , Muͤhlen, Brennhuͤtten , Feldguͤtern und Schaͤ⸗

fereien . Dieſe wichtigen Rechnungen ſollen nicht mehr

durch Incipienten der Schreiberei , ſondern durch tuͤchtige ,

beſonders im Gemeinweſen erfahrne und darauf ver —

pflichtete Scribenten geſtellt werden , die die nächſtvor⸗

herigen Rechnungen und Receßbefehle genau zu vergleichen

haben , damit nichts vom Ganzen auſſer Acht bleibe .

Die Rubrik „ in Abgang “ oder „ nachgelaſſen “

fot obne Den Beiſaz , daß das Hofraths - Collegium

dazu die Decretur gegeben habe , gar nicht mehr gez

duldet werden . Naturalien und Baumaterialien ſind zu

beſonderm Verzeichniß ihrer Einnahm und Ausgabe ver⸗

wieſen . Die gefertigte Gemeinsrechnung ſoll ſodann ,

ſamt der Commun - Ordnung , der verſammelten Gemeine

vorgeleſen , und in dem abzuhaltenden Protocoll auch

das namentlich aufgefuͤhrt werden , ob der Ortsvor —

ſteher jeweils die Gelder des verrechnenden Buͤrgermeiſters

geſtuͤrzt , und abgeſondert von deſſen Privatgeldern ge⸗

funden habe ?

Dieſe Verordnung , welche lebhaft zu wirken , aber

auch die Ortsvorgeſezten ſehr zu beſchaͤfftigen anfing ,

erhielt +761 den gleich - ſſchoͤnen und billigen Anhang :

zum Andenken an treue Verwaltung , ſoll jedes erſparte

Gemeins - Kapital mit dem Namen des Erſparers in

F 2
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den Rechnungen und im Gemeins⸗ - Capitalbuche aufge⸗

führt werden , auch dem Vorſteher einiger Genuß davon

jaͤhrlich zuflieſen ; und wenn ein ſolcher einſt ſeine

Entlaſſung ſucht , ſollen ſeine Verdienſte um die Ge⸗

meine einberichtet werden , damit die Bewilligung der

Frohnfreiheit , oder eine Geldrente fuͤr des Mannes Le—

bensreſt , bemeſſen werde .

Im Jahr 1749 betrug die Bilanz der Gemeinen⸗

kaſſen 61,755 , und nach Abzug der Paſſiven von 13,532 ;

nur 48,223 fl . , gegen den Schluß der Periode aber ,

1770 , ein reines Vermoͤgen von 219,785 fl. Es war
alſo daſſelbe in den Kaſſen mehr als quadruplirt , nach⸗

dem aus ihnen , zu noch viel groͤſſerer Vermehrung der

Gemeins - Inventarien , Liegenſchaften gekauft , Uhren ,

Glocken , Feuerſprizen angeſchafft , und neue Gebaͤude

aufgefuͤhrt worden waren .

Dieſe Vorkehrungen fuͤr das aufblühende Gemein⸗

weſen erreichten noch hoͤhere Staͤrke durch die Verbindung

mit den Frevelgerichten — jenen heilſamen Local⸗

unterſuchungen des Oberbeamten uͤber den Wohl - oder

Wehſtand jeden Dorfs . Schon ſein Erſcheinen bei den

Landleuten , und ſein eigener Anblick ihrer dort erforſchten

Verhaͤltniſſe , erregt Zutrauen . Er ſelbſt nimmt mehr ,

als in der Amtſtube , in kurzem Zeitraume , wahr ,

und ſeine auf Anſicht gebauten Beſcheide ſind oft ſicherer.
Die Anſtalt war laͤngſt in der Landesordnung vorge⸗

ſchrieben , aber zu umſtaͤndlich gemacht und dadurch

gchen

daß

fan
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gehemmt . Aus einem Reſcript von 1758 erſehen wir ,

daß zwei Oberamts - und zwei Oberforſtamtsperſonen

ſamt Actuar zuſammen ſaſen , um zugleich ale Feld -

und Waldfrevel , auch andere kurze Amtſachen da abzu⸗

thun . Dies war , ſeit der Diaͤten - Erhoͤhung von 17ba ,

ſehr koſtſpielig ; der Hauptzweck ward oft aus dem Auge

verloren , und weil man nicht mehr mit dieſen Ruͤge⸗

gerichten in den Oberaͤmtern herum zu kommen wußte ,

blieben ſie in den meiſten gaͤnzlich erliegen . Die generellen

Mahnungen halfen wenig — bis die Hinderniſſe an der

Quelle erkannt , und dort gehoben wurden . Die Verord⸗

nung von 1767 beſtimmte nun : es ſollen die Localgerichte

jaͤhrlich nur in einem Theil des Oberamts , aber

unfehlbar , abgehalten werden — nur von einer Amts⸗

perfon , und zwar mit Verweiſung der kleinen Privat⸗

angelegenheiten auf andre Amtstage ; vorzuͤglich ſollen

ſie fortdauern uͤber die , zugleich beaugenſcheinigten Gez

genſtäͤnde des Gemeinwohls vom Dorfe , als :

landwirthſchaftliche Verbeſſerungen, “ ) Weege , Bruͤcken

und Daͤmme , Banngrenzen , Sicherheits - und Armen⸗

Anſtalten , Feuergeraͤthſchaften , Muͤhlenwerke, Admi⸗

niſtration der Gemeinguͤter , beſondere Vortheile oder

Nachtheile der Ortslage . Mehrere Tage vor der Ab —

haltung ſoll dieſe Verordnung in der Gemeine verleſen

*) Davon im Cap , IX , i
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werden , damit jeder Birger feine Gedanken uͤber nitzliche

Vorſchlaͤge ſammeln koͤnne . — Eifrige Oberbeamten

hielten ſodann den ſogenannten Durchgang , indem ſie

jeden Bürger ohne Zeugen vor ſich treten lieſen , und

ihm ſo die rechtmaͤſige Gelegenheit gaben , alles , was

er wolle , vortragen zu koͤnnen . Zugleich aber lernte

dabei der Beamte diejenige unterſcheiden , welche zu

Gemeinsaͤmtern nachzuziehen waren . Da aͤhnliche eigene

Viſitationen der Kirchen und Schulen hinzu kamen : “ )

fo war eine ſehr gute Cultur unſerer Dorfſchaften gebahnt .

In den Staͤdten wurde daſſelbe im angemeſſenen Ver⸗

haͤltniß — z. B . bei Gelegenheit der Stadtrechnungs⸗

Abhoͤren, zu denen ein Regierungs - und ein Kammer⸗

mitglied abgeordnet wurden — bezweckt. Indeſſen ſieht

man ungleich mehr an den Doͤr fern den verbreiteten

Wohlſtand und das ergiebigere Volksglück .

VIII .

Fortſezung : Landespolizei .

Um für die Armen , die es immer geben muß ,

die Unterhaltungsmittel zu ſichern , wirkten folgende An⸗

ſtalten zuſammen . Zuvoͤrderſt war dem oberwaͤhnten

*) ©. das Cap . von der geiftigen Cultur der Dorfbewohner .
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Uibel abzuhelfen , wornach unter Carl Wilhelm ,

nicht nur alle Hoſpitalgefaͤlle des Landes , ſondern auch
alle Zinſen der Almoſen - Capitalien , aller Uiberſchuß
an Klingelbeutelgeldern und andern Almoſen - Intraden ,
dem Pforzheimer Waiſenhauſe feierlich zuerkannt waren .

Dies hatte — beſonders bei den Oberlaͤndern — die

Folge des Unwillens , daß man wenig mehr in den

Klingelbeutel legte , Geſchenke und Vermaͤchtniſſe an die

Almoſen einſtellte , und lieber den eigenen nahen Armen

Gutes thun wollte . Im Unterland aber ſtritten die

Ortsvorſteher dem Waiſenhaus , bei der jaͤhrlichen Ab —

rechnung , faſt allen Renten - Uiberſchuß hinweg . Carl

Friederich ſah hier die Nothwendigkeit eines , gar

nicht leicht genommenen Machtſpruches uͤber den Stif —

tungsbrief ein , weil dieſer ſelbſt eine Gewalthandlung
Seines Regierungsvorgaͤngers geweſen war — wiewohl

auch eine dringende . Die Sache wurde jedoch kluͤglich
in einen Verzicht des Waiſenhaufes auf die Klingelbeu⸗

telgelder und auf andere kuͤnftige Erwerbungen der Orts -

Almoſen eingekleidet , wogegen die aͤltern Capitalien

gaͤnzlich von den Pfarrern ausgeliefert , ſomit alle ſonſt

ſteten Abrechnungen , und das Mistrauen , mit einem

groſen Schlag geendigt wurden . Die Beſtaͤtigungs⸗

Reſcripte ſind von 1759 und nun war allenthalben neue

Emſigkeit , um die ausgehobenen Honigzellen , wiewohl

langſam , wieder zu fuͤllen. Ein Reſcript von 1763

unterſtuzte den Eifer , indem es — nebſt der Anordnung
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unentgeltlicher und vorſichtiger Adminiſtration — die

feyerliche Verſicherung ausſprach : „ daß von den bei

„jeder Gemeine geſammelt werdenden Almoſen und Stif⸗

„ tungs⸗Capitalien oder Einkuͤnften , hinfuͤr und zu keiner

„ Zeit , weder etwas zum Waiſenhaus , noch ſonſt zu

„ irgend einigem andern Gebrauch gezogen werden , ſon —

„ dern den Gemeinen ſolche auf ewig verbleiben ſollen . “

Die Armen konnten jedoch mittlerweilen verſorgt wer —

den ; denn wo das Almoſen nur den halben oder dritten

Theil des Beduͤrfniſſes uͤbernehmen konnte , da ſchoß

die Gemeinskaſſe zu , und in beſondern Ungluͤcksfaͤllen

genehmigte immer der Fuͤrſt , daß auf einen Beitrag aus

der Staatkaſſe angetragen wurde .

Die Gelegenheit der oberwaͤhnten Tractaten mit

dem Waiſenhauſe wurde zugleich benuzt , um noch einen

wohlthaͤtigen Zweck zu erreichen . Man ſchied dieſem

Inſtitut von den eingezogenen Almoſen - Capitalien , nur

gegen 40,000 fl . zu , und fonderte weitere 15,000 fl *)

derſelben fuͤr die Errichtung eines allgemeinen Land⸗

almoſen⸗Fonds , mit der Beſtimmung fuͤr Kuren

ſolcher Kranken , die ſich nicht in das Waiſenhaus eignen .

) Die Staͤdte Carlsruh , Durlach , Pforzheim und einige
Landgemeinen behielten ihre Capitalien , gegen die eigene

Verſorgung ihrer Armen ohne Zuthat des Waiſenhauſes ,
oder Land - Almoſens . An andern Orten waren die

Kirchenfabriken Geiligen ) mit dem Almoſen vermengt ,
Und es galt neue Theilungstractaten .

Biol
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Am Schluß der erſten Periode war dieſer Fond, deſſen

Zinſen⸗Quart zu Capital zuruͤck gelegt wurde , auf
20,000 fl. angewachſen — freilich noch viel zu wenig

fuͤr den Zweck . Aber er wurde in oberwaͤhnter Weiſe
nur als Hilfs - Fond behandelt — wie die kleinere von

der durlachiſchen Prinzeſſin Catharina Barbara

geſtiftete Armen - Apotheke auch. Alle zuſammenwir⸗
fenden Mittel pflegten zu genugen .

Das mehrerwaͤhnte Wai ſen⸗ , Toll⸗ und Kran⸗

kenhaus —wurde auf einen ziemlichen Grad der Voll⸗

kommenheit gebracht . Durch den neuen Zuchthaus bau

erhielten zugleich die andern Inſtitute den erwuͤnſchten

Raum zu ſehr verbeſſerten Einrichtungen , und zu einer

ſchoͤnen Reinlichkeit . Die Receptionsregel ſprach erſtlich

fuͤr vaterloſe und zugleich arme Kinder bis in ibr viere

zehntes Jahr — das , bei langſam aufbluͤhenden , bis

zu ihrer ſpaͤtern Confirmationszeit erſtreckt wurde . Hier

muͤſſen wir uns in eine Zeit zuruͤckſezen, wo man ſich

kaum eine ruͤhrendere und froͤmmere Anſtalt dachte , als

die armen jungen Waiſen in ein Haus , in einen

Unterricht und einerlei Kleidung zuſammen zu thaͤ⸗

tigen . ) Findlinge — die zuvor den Gemeinen , bei

denen ſie hinterlegt worden , zur Laſt geſchrieben , und

daher mit wenig Liebe aufgenommen waren — wur⸗

den durch Carl Friederichs Reſeript von 1758

*) Die beſſernde Veraͤnderung ſ . in der zweiten Periode .
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fuͤr Mitglieder des Waiſenhauſes erklaͤrt . Zweitens

wurden alle der Geſellſchaft gefaͤhrliche Wahnſinnige , mit

oder ohne Koſtgeld , nothwendig nach Pforzheim deſtinirt

und dieſen Ungluͤcklichen ganz eigene Waͤrter , mit der

Anweiſung zu moͤglichſt ſanfter Behandlung , beſtellt .

Die dritte Klaſſe betraf nur ſolche Kranke , die nicht

ohne Abſcheu oder Anſteckung unter den Menſchen wan⸗

deln , und von ihren Verwandten nicht genugſam ver⸗

wahrt werden koͤnnen . Dazu kamen einige eintraͤgliche

Koſtgaͤnger. Die Arbeits - und Schulzeit der Geſunden

zuſammen , wurde in den laͤngſten Tagen auf 10 , in

den kuͤrzeſten auf 8 Stunden geſezt . Das Spinnen und

Vorbereiten der Wolle war die maͤnnliche Hauptbeſchaͤf—

tigung ; jedem Waiſenknaben wurde jedoch gegen das

Ende ſeines Aufenthalts noch die Erlernung eines Hand—
werks ausgemittelt . Die Maͤdchen erhielten Unterricht

im Spinnen , Stricken , Naͤhen, auch in der Kuͤche und

dem Garten . *) Die Strafen fingen mit febr gelinden ,
auf Ehre und Schaam wirkenden Mitteln an . Der

Koſttiſch der Armen hatte alle Tage Wein , doch nur

zweimal in der Woche Fleiſch , die Kleidung wurde nicht

nach der Zeit , ſondern der Nothdurft , gegeben . Das

Haus hatte einen Verwalter , Pfarrer und Schulmeiſter

*) Von andern mit den Armenanſtalten zuſammenhangenden
Arbeitsſchulen des Landes — im Capitel von Kirchen
und Schulen .
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eigen , die der Markgraf zum gluͤcklichen Zuſammenwirken

ſehr ermuntern und inſtruiren ließ . Der oͤkonomiſche

Stand war in dieſer erſten Periode zunehmend ; nach

einer vorliegenden Bilanz betrug i . J . 1752 das Geld⸗

vermoͤgen 53,960 fl . , i . 3 . 1769 aber 122,394 —

mehr al das Doppelte , obne Den Werth . der neuen , in

dieſem Zeitraum erworbenen Liegenſchaften zu 15,137fl .

Dennoch fing die Ausgabe zur Unterhaltung von 302

Perſonen , ſchon in dieſer leztern Zeit an , ſtaͤrker zu

werden , als die Einnahme von 16,800 fl . ; dazu kamen

in den naͤchſtfolgenden Jahren groſe Bau - Ausgaben ,

Verwicklungen mit dem Fabrikenweſen und die in der Folge

noch mehr angeſtiegenen Koſten des , unter dieſer Rechnung

mitbegriffenen Zuchthauſes . Man lernte , daß derartige

Anſtalten nicht einfach und geſondert genug gehalten

werden koͤnnen .

Von dieſen allgemeinen Beihilfsmitteln kommen

wir indeſſen immer auf die Hauptſache , auf die Anlage

zur allmaͤligen vernuͤnftigen Armenverwaltung in jedem

einzelnen Dorf , zuruͤck. Die ſogenannte Bettelordnung

von 1751 ging bereits richtig von der groſen Regel

aus , daß jede Gemeine ihre Armen verforz

gen muͤſſe ; nur dadurch kommt Ordnung und Spar⸗

ſamkeit in die Antraͤge auf milde Gaben . Auſſeror⸗

dentliche Zuſchuͤſſe blieben der Muͤhe unterworfen , Daf

man erſt Berichte an die Collegien mit Beweisfuͤhrungen

erſtatten mußte — wodurch die Hilfe gegen die Noth
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oft ſpaͤt ankam , zumal da den Oberaͤmtern ein ſehr

geringes Maximum der Almoſengaben , von der Reſidenz

aus vorgeſchrieben war . “ ) Den Bettlern aus benach—

barten Ortſchaften ſoll durchaus nichts , denen aber ,

die weither hilflos kommen , nach Umſtaͤnden gegeben

und der Reiſeweeg vorgeſchrieben , auch den Kranken

die Fuhr nicht verſagt werden .

Unter den connexen Sicherheits - Anſtalten verdient

die der verbotenen heimlichen Beherbergung ( v. 1753) ,
die des verbotenen Hauſirens , wodurch ſich ſchlechte Leute

im Innern der Haͤuſer Kenntniß verſchaffen (v. 1750) ,
und die der Hatſchiere genannt zu werden , welche

zwar ſchon vor Carl Friederichs Regierung auf⸗

geſtellt waren , jezt aber genauere Ordnungen , 1768

und 1770 , empfingen . Man hielt es fuͤr angemeſſen ,
in jedem Landesbezirk , eine kleine Anzahl handfeſter

Maͤnner , die ganz unter der Civilobrigkeit ſtehen und

in Kriegszeiten nicht mit ins Feld abgerufen werden —
zu ſteten Patroullen fuͤr die innere Sicherheit , zu unter⸗

halten . Sie waren inſtruirt , nur allzuviele Vaganten ,

nach dem ziemlich unbeſtimmten Begriff dieſes Worts ,

einzubringen ; es geſchah hin und wieder etwas Un -

noͤthiges ; aber im Ganzen viel Wohlthaͤtiges . Um mehr

lebendigen Zuſammenhang in die kluge Vertheilung ihrer

*) Von merklichen Fortſchritten ins beſſere — in der zweiten
Periode ,
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Streife zu bringen , wurden die vier Hatſchiere des

Unterlands , unter die Ordre des alleinigen Amtmanns

in Durlach geſtellt . Uibrigens waren alle Ortsvorgeſezte

angewieſen , ihnen bei Vorfaͤllen mit genugſamer und

auch bewaffneter Mannſchaft an Handen zu gehen .

Waͤhrend dieſer Sorgen fuͤr die oͤffentliche und Privat⸗

ſicherheit waren zwei noch allgemeinere Wohlthaten der

Landespolizei gluͤcklich , in einem Jahr , gediehen : die

neue Brandaſſecuration mit den zuſammenhan⸗

genden Feueranſtalten , und die Witwenkaſſen .
Von den leztern , welche ſich an die bisher behandelten

Unterſtuzungsmittel anſchlieſen , zuerſt .
Nur fuͤr die Pfarrwitwen ward , wie geſagt , eine

kleine Anſtalt vorgefunden . Markgraf Carl Wil⸗

helm — der in einem Reſcript von 1719 ſein Mitleiden

ausgedrückt hatte , daß viele ſolche Witwen und Waiſen
in voller Duͤrftigkeit leben , und die Kinder „ zur Pro⸗

„ſtitution ihrer bei dem Kirchendienſt geſtandenen Eltern “

elend erzogen werden muͤſſen — genehmigte den , ihm
damals vorgelegten Entwurf einer Inſtituts - Ordnung .
Er war 1721 ungehalten , daß dieſelbe „ durch eigenſinnige

Koͤpfe“ gehindert werde , und befahl nun , daß , ohne

Ausnahme , jeder Kirchen - und hoͤhere Schullehrer —

gegen jaͤhrlichen Beitrag von 1 fl. 30 Kreuzer aus jedem
100 fl. ſeines Competenz - Anſchlags — zum Mitglied

der nehen Geſellſchaft erklaͤrt werden ſoll . Ein kuͤnſtliches
und nichts koſtendes Dotationsmittel war die Feſtſtellung ,
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daß , bei Sterbfällen , nicht nur waͤhrend des , den

Witwen und Kindern gehoͤrigen lezten Quartals der

Pfarr - Beſoldung , ſondern noch durch ein weiteres Quar⸗

tal , die Pfarrſtelle offen gehalten , und von benachbarten ,

nur fuͤr ihre Unkoſten belohnten Geiſtlichen verſehen , der

Beſoldungsreſt aber dem neuen Fond zugewandt werde .

Dies konnte nur in einem gluͤcklichen Lande angehn , wo

ſo viele Kirchen und Seelſorger auf nahen Doͤrfern

vorhanden ſind . Eben darum konnte man auch , zu

weiterer Erſparniß , anordnen , daß in jeder Dioͤces ein ,

im Rechnungsweſen wohlbewanderter Pfarrer als foͤrm —

licher Verrechner des dortigen Particular - Fonds ( Came⸗

rarius ) , gegen bloſe Befreiung von ſeinem Jahrsbeitrag ,

ſodann noch ein Pfarrer im Lande als General - Rechner

beſtellt , und die Pruͤfung aller dieſer Rechnungen ebenfalls

unentgeltlich in der Reſidenz beſorgt werde . Indeſſen

war es nicht weiter gebracht , als daß fuͤnf verwaisten

Familien , jeder 24 fl. jaͤhrlich zukamen .

Im Jahr 1750 wurde — mit einem etwas harten

Zwang —weiter gegangen , und theils die Einlage auf

fl . 524 Kreuzer jaͤhrlich, vom 100 , erhoͤht, theils

hinter dem Sterbquartal nicht nur im naͤchſten, ſondern

noch in einem fernern Quartal dem neuen Pfarrer die

Beſoldung , bis auf eine Diaͤt, entzogen . “) Man erreichte
—

) Dieſe Verwilligung an den Fond wurde von 6 auf 6 Jahre
reſolvirt , ging aber ſeit dem lezten Reſeript v. 1762
ſtillſchweigend fort . Gerſtlacher II . S . art .
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indeſſen zum Beßten der Witwen ſpaͤterer Zeit , dağ der

Fond , der 1749 nur 18,864 fl . betragen hatte , bis zum

Schluß der erſten Periode ( 1771 ) auf 63,708 fl. —

und gleichwohl die Penſion einer perwaisten Familie

auf bo fl . , angewachſen war .

Die Menge der weltlichen Staatsdiener traf
Carl Friederich von dieſer Seite ganz verlaſſen an ,

und um ſo oͤfter waren ſie in dem Fall , dem Regenten
oder den Armenanſtalten ihre Kinder im Sterben zu

empfehlen . Der Markgraf ließ ernſte Hand anlegen ,
und 1758 wurden die alsbald vollzogenen Ordnungen

verkuͤndigt , wornach in zweien Abtheilungen , die hoͤhere,
und niedere Dienerſchaft ihre geſellſchaftlichen Verbin⸗

dungen geſondert erhielt . Man ging mit der erſtern ,
der ſehr verſchiedenen Gradationen ihrer Contribuenten

wegen , zarter um, ließ z. B . jedem alten Diener die

Wahl , ober ſich mit einlaſſen wollte , und verlangte

nicht mehr als 1 fl. 30 kr . Jahreseinlage von 100 fl.

Competenz⸗Anſchlag , bei welchem es noch manche Eroͤr —

terung uͤber die Naturalgenuͤſſe , z. B . am Hof , gab .

Den Dienern zweiter Klaffe *) hingegen wurde ein Kreuzer
vom Gulden ( 1 fl. 4o fr . von 100 ) ohne Wahl angefezt ,
um gewiſſer fuͤr die gewiſſere Noth zu ſorgen . Beide

Abtheilungen waren uͤbrigens in dem weſentlichen Grundſaz

*) Vom Oberfoͤrſter , Hofmuſicus ꝛc, abwaͤrts .
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von dem Pfatrwitwenfiscus unterſchieden , daß dieſer ein Gon

gleiches Hoͤchſtes fuͤr alle Pfarrwitwen deſtinirte , weil
itt

ale , dem Stand nach , ſich ziemlich gleich ſind . Bei gi
dem neuen Fond der weltlihen Diener aber fuchte man Ca

ins Feinere zu gehen — nicht allein in Unterſcheidungen Ww

der aͤuſſerlichen Ehre , ſondern auch , um , in arithmetiſchem

Verhaͤltniß der Beitraͤge , gerade nicht mehr und nicht
i

weniger auszutheilen , als dazu vorraͤthig war . Gine
9

Renten⸗Quote wurde geſezlich zu Capital zuruͤckgebunden;
iğ

hingegen fof der Regent in die Kaffe der erften Xb - i
theilung 500 , in die der andern 200 fl . jaͤhrlich zu,

j
und auch hier wurde bei Sterbfaͤllen das Witwenkaſſe⸗

y
Quartal — aber nur eines — eingefuͤhrt. Die neue

Sache bekam einen hoͤhern Schwung durch ein ernanntes

J Directorium , dem ein wirklicher Geheimerrath vorſas, wi
und da8 unmittelbar an den Fürften zu berichten hatte , | w
Sm Jahr 1767 hatte die erfte Abtheilung nur das | n
ſchwache Capital von 3748 fl . und die andere 19245

y

am Schluß der erſten Periode aber ( 1771 ) jene 30,270 ,
W

diefe 12,461 fl. Das ſichtbare Gedeihen von ſo vielem "i
unternommenen Guten , war nicht der lezte Aufmunte — y
rungsgrund , um immer etwas hinzu au thun ,

" a

Bei der zweiten Abtheilung hatte man die Schul⸗ Eo

meiſter ausgelaſſen , weil ibr Verhaͤltniß mehr dem ber ')i
Pfarrer glich . 1760 ergaͤnzte nun eine Schulwitwenord⸗
nung das Werk . Sie war nach der der Pfarrer gemodelt , i
Das zweite Witwen - Quartal ausgenommen , Wer 6o fl

Compe⸗
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Competenz - Anſchlag hatte , trug 1 fl. jaͤhrlich bei , und

jede Witwe erhielt vorerſt 74 fl. Gehalt , der 1769 auf

9 fl. erhoͤht wurde . Das Capital dieſer gar ſchwachen

Sammlung beſtand 1760 nur in 241 fl. — aber 1771

doch in 4110 fl.

Allgemeiner und ins Groſe wirkte die Brandver⸗

ſicherung . ) Ihr Zweck war dreifach : der Schuz des

Vermoͤgens aller durch Brand verungluͤckenden Unter⸗

thanen , ſtatt daß ſie vorhin mit Bettelpatenten jaͤm⸗

merlich umher liefen ; die erregte Luſt zum Aufbauen

vieler Brandſtaͤtten ſowohl als neuer Haͤuſer , wodurch
der Staatsreichthum und die Privatgemaͤchlichkeit zugleich

vermehrt wurden ; endlich der vielfachere Credit im

Lande , da nun jeder auf die geſicherte Hypothek ſeines

Hauſes Geld entlehnen konnte . Carl Friederich

ſelbſt betrieb das wichtige Unternehmen mit Eifer . Die

Unterthanen wurden hin und wieder vorbereitet , viele

ſahen den Vortheil ein , und baten ſehnlich um die Ver⸗

anſtaltung ; man unternahm ſie , laut der Brand - Ver⸗

ſicherungs - Ordnung von 1758 , mit damaligen Vorſichten ,

die bis zur Aengſtlichkeit , gegen moͤgliche Klagen an den

*) Wie ſehr dieſe hochwichtige Anſtalt in teutſchen Laͤndern

Seltenheit war , und noch lange blieb ; wie vielerlei

Schwierigkeiten auch wirklich dabei zu bekaͤmpfen waren —
ift unter andern barang zu entnehmen , daß wir i . J .

1806 den acquirirten Breisgau noch ohne Brandaſſecuranz

fanden .

G
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Reichsgerichten , gingen . E8 wurden von der gebotenen Buk

Societaͤt noch ausgenommen : die Gebaͤude des Fuͤrſten , wi

die der auswaͤrtigen Herrſchaften und Kloͤſter, diejenige nm

Kirchen⸗ , Pfarr - und Schulhaͤuſer , welche von Auswaͤr⸗ Gu

tigen unterhalten werden , und die der Dorffhaften von nn

landſaͤſſigen Vaſallen — bis dieſe Perſonen ſelbſt ſich m

um die Aufnahm anmelden wuͤrden , was aber bald D

erfolgte . Alen andern Privaten und Gemeinen war eg ih

noh erlaubt , ſich unterhalb des Taxes einſchreiben im

zu laſſen , den die Ortsvorſteher nach dem mittlern Ver —

kaufspreis , und ohnehin nur vom verbrennbaren Uiber⸗
| ha

gebaͤude, zu beſtimmen angewieſen waren . Die Werf : gai
ftåtten der im Feuer arbeitenden Handwerter wurden noh hit

zu beſonderer Beitrags - Erhoͤhung fürs Haus ange - jwe

l ſchlagen , ohne Erſaz , wenn ſie ſelbſt abbrannten ; gleich— | i
wohl wurden noh die Gebåude einiger Gewerbe , z. B.

| óm
der Pulvermuͤhlen , Eiſen - und Ziegelhuͤtten , ja ſogae D

die Hafner - Oefen , gaͤnzlich ausgeſchloſſen — um in

der neuen Sache das Zutrauen der Buͤrger nicht zu

ſtoͤren. Nur Brand⸗ , nicht andre Ungluͤcksfaͤlle, ſollen
aus dieſer Kaſſe erſezt werden ; auch die aus Bosheit
des Eigenthumers angeſteckten Haͤuſer nicht , wohl aber
die Braͤnde aus Unvorſichtigkeit , ») wie die aus Zufall .

|

l

a j
*) Um deren Beſtrafung vorzukehren , ſoll , nach obiger Ver⸗

ordnung hinter jeden Brand auf die Urſache und Schuld
ſeiner Entſtehung inquirirt werden . Spaͤterhin , waͤh⸗
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Zugleich wurden die jaͤhrlichen Tabellen uͤber den Zu⸗
wachs und Abgang an Gebaͤuden, und das ganze Rech⸗
nungsweſen , gegen die Belohnung eines Kreuzers vom

Gulden , regulirt . Von 100 fl. Bauanſchlag pflegten
nur ein Paar Kreuzer jäͤhrlich eingezogen zu werden ,
und man erreichte damit noch einen ſchoͤnen Nebenzweck.
Da ſich nehmlich beim Ausſchlag der erforderlichen Ent⸗

ſchaͤdigungsſumme auf die einzelnen Haͤuſer-⸗Beſtzer ,
immer Bruchzahlen ergaben : ſo wurde vom kleinſten
Bruch , der unter einen halben Kreuzer ſtand , ein .

halber und , ſtand der Bruch uͤber einem halben , ein

ganzer Kreuzer eingezogen ; die anſcheinende Kleinig⸗
keiten machten einen artigen jaͤhrlichen Uiberſchuß , der

zweckmaͤſig zu einem Beitrag fuͤr die Feuerloͤſch - Geraͤth⸗
ſchaften der betroffenen Gemeinen , alſo zu mehrerer
Hemmung kuͤnftiger Braͤnde , wieder beſtimmt ward .

Danebſt wurden alle Aſſecurations⸗Beitraͤge fuͤr ſolche,

rend deg Raſtatter Friedens - Congreſſes , trug die dortige
Polizei auf Suſpendirung dieſes Artikels an , und er⸗
wirkte ſie , weil die Furcht vor dieſer Unterſuchung die
laͤngere Verheimlichung eines anfachenden Brandes , ſomit
feine gefaͤhrlichere Verſtaͤrkung veranlaßt , und weil ders

jenige , bei welchem Feuer auskommt , ſchon durch Schrek —
ken und Schaden gewizigt iſt — es muͤßten denn Jne

zichten zu einer Criminal - Inquiſition , wegen boshafter
Brandſtiftung vorliegen , oder der Verungluͤckte ſelbſt
um die Conſtatirung bitten . Es blieb indeſſen bei der ,
nur fuͤr die Congreßzeit gegebenen Particular - Verfuͤgung .

G 2
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auf den Haͤuſern des Landes ruhende Reallaſten erklaͤrt,

die auch in Concurſen ein Maſſe - Verwalter , ohne ab⸗

zuwartende Claſſification , ſchon an die Brandkaſſe aus⸗

zahlen konnte . Endlich ſoll die Ausfolgung des Ent⸗

ſchaͤdigungsgeldes an den Abgebrannten nur gegen ge⸗

leiſtete Verſicherung des Wiederaufbauens geſchehen .

Wie bei allen Neuerungen , erlebte man auch hier

Misverſtand und Aufenthalt . Theils aus vermeynter

Klugheit , damit der jaͤhrliche Geldbeitrag recht klein

bleiben ſollte , theils aus Mistrauen , als ob es auf

eine neue Staatsabgabe angeſehen ſey — lieſen Viele ihre

Haͤuſer in ſo niederm Tax einſchreiben und bekamen ,

als nachmals ein Brandungluͤck ſie traf , ſo geringen

Erſaz , daß ſie ihren Fehler zu ſpaͤt bereueten . Bei

einem Brand in Berghauſen ( Oberamts Durlach ) , dem

der Markgraf , Seiner Gewohnheit nach , zugeeilt war ,

lies Er ſich mit Landleuten ins Geſpraͤch uͤber die Aſſe⸗
curation und üͤber jenen Irrthum ein , fand aber einen

Mangel faſt aller Begriffe , und gab in der naͤchſten

Geheimenraths - Sizung den Befehl von 1762 , daß die

Einrichtung und Abſicht den Unterthanen in der deut⸗

lichſten Faſſung bekannt gemacht werden ſolle . Die

Oberaͤmter nahmen hierauf die Ortsvorſteher in naͤhern
Unterricht , eindringliche Erlaͤuterungen wurden auch ins

Wochenblatt eingeruͤckt, und bald ſtiegen die Anſchlags⸗
tabellen um mehr als eine Million . Im Jahr 1762
beſagten die Bau⸗Anſchlaͤge der Contribuenten 4,055,553 fle
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unb im folgenden Jabr fhon 5,377,931 , Y am Schluß

pon 1770 aber 7,033,551 fh

Dieſe wohlthaͤtige Anſtalt ward ſehr erleichtert durch

die gleichzeitige Sorge fuͤr die Brandverhuͤtung — und

die Brandloͤſchung . Nun konnte die Verordnung gegen

die Strohdaͤcher und gegen die Haͤuſer ohne Schornſteine ,

wie fuͤr die feuerfeſte Bauart , erſt recht anſchlagen ,

denn der Bauende hatte fuͤr den ihm zugemutheten

Aufwand den geſicherten Capitalwerth — und ſo wurde

die Aſſecuration auch zum ver huͤtenden Mittel .

Dazu kam die jaͤhrliche Viſitation aller Rauchfaͤnge ,

Aſchenplaͤze und die geordnete Vorſicht gegen Nachlaͤſ⸗

ſigkeiten in Staͤllen , Scheuern , Hausboͤden , nach ſechs

Wochen aber die Nachſchau , ob die geforderten Verbeſſe⸗

rungen vollzogen ſeyen ?

Fuͤr die Feuerloͤſchung ließ der Markgraf die alten

Verordnungen Seiner Vorfahren ergaͤnzen, und gab

inmittelſt 1763 fuͤr Seine Reſidenz eine , an vollſtaͤn⸗

digen , klaren und kurzgefaßten Beſtimmungen vorzuͤg⸗

liche Feuer - Ordnung . Sie beſchaͤftigte ſich zuerſt mit

den Vorbereitungen zu einem kuͤnftigen Loͤſchungs⸗

fall , damit Vorrath an Waſſer , an wohlunterhaltenen

Sprizen , Eimern und uͤbrigen Geraͤthſchaften , wie an

Menſchen , da ſey — und daß dieſe , in Rotten , nach

*) Wochenbl , von 4763 . Nro . 12 .
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Farben im voraus vertheilt, “) auch eine gute Anzahl

Maͤnner , welche zum Einreiſſen und zum Leiten der

Sprizen beſtimmt ſind9, tuͤchtig zuvor geuͤbt ſeyen . Als —

dann iſt das Loͤſchen ſelbſt nur ein Vollzug dieſer er—⸗

lernten Tactik . Sogar der Fall iſt ſchon bedacht worden ,

wann ein zweiter Brand , im nehmlichen Ort oder aus —

waͤrts entſtunde . Nach dem Loͤſchen ſoll der Plaz nicht

willkuͤhrlich verlaſſen , ſondern jeder , der zu einer Rotte

eingeſchrieben iſt , namentlich aufgerufen , die Abweſen⸗

heit geſtraft und das ausgezeichnete Verdienſt belohnt

werden . **)

1769 folgte die Verordnung , daß alle vermoͤgliche

Landgemeinen ſich eigne Feuerſprizen anſchaffen ſollen —

auch eine Frucht der zuvor cultivirten Gemeinskaſſen ,
und eines der vielen Beiſpiele , wie feſt in einander ver —

ſchlungen , und wie verbreitet — die ſtill liegenden Wur -

zeln des Guten ſeyn koͤnnen. *

) Die Stadt war zu dieſem Behuf , ohne das Schloß , in
7 Viertel getheilt ; das ſiebente war Klein - Carlsrub .

) Auch die Staͤdte Pforzheim und Durlach hatten ſchon
vor Carl Friederichs Regierungsantritt , gute Feuer⸗
ordnungen .

* * * ) Mehr Polizei - Objecte fommen noh unter andern Ge
ſichtspuneten vor ,
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IX .

National - Oeconomie . Unſere groͤſſern Opera⸗

tionen in der Landwirthſchaft .

Der Markgraf und ſein Miniſterium hegten den

Grundſaz , daß mit der Gebung und Handhabung der

Geſeze — das Volksgluͤck noch nicht gemacht ſey ; daß

es auf des Buͤrgers eigenen Betrieb zu ſeiner Wohlha —⸗

benheit , aber auch hilfsweiſe auf vernuͤnftige Anleitung ,

auf Beiſpiele und foͤrdernde Handreichung , ankomme .

Da der Feldbau die Hauptquelle des Reichthums ,

auf einem fruchtbaren Boden , iſt : ſo zaͤhlen wir zunaͤchſt

ausgezeichnete Ruralverbeſſerungen auf , die die Zeit

von 174 bis 1771 mitgebracht , die Regierung

beßtens unterſtuͤzt , der Unterthan zum Theil mit

Eifer ſich zueignet und ſelbſt hoͤher getrieben hat .

Die Urbarmachung oͤder Felder war ſchon vor Carl

Friederichs Zeit durch Landesgeſeze , in Freiheiten von

Abgaben und Zehnten auf gewiſſe Jahre , beguͤnſtigt ;

jezt ließ Er , 1763 , den Unterthanen , welche unbenuzte

Gemeinsfelder anbauen wollen , die Unterſtuͤzung auch

dafuͤr allgemein zuſichern . Der beßte Betrieb aber kam

durch den reicher werdenden Ertrag der Creſcenzien .

Daß die Grundbirnen ſchon mit dem Anfang

des 18ten Jahrhunderts in den Rheingegenden bekannt
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geweſen , und bald in einzelnen Bezirken flurmaͤſig ge⸗

baut worden ſeyen , davon liegt der merkwuͤrdige Beweis

in zweien Verordnungen des Markgrafen Carl Wil⸗

helm von 1716 . Denn nach denſelben haben die Un⸗

terthanen angefangen , ganze Aecker damit zu bepflanzen ,
und es mußte bereits uͤber den Grundbirn - Zehnten , als

Erſaz fuͤr den geſchmaͤlerten Frucht - Zehnten , ein Regulativ

gegeben werden . “ ) Daß aber dieſer Cultur⸗- Fortſchritt
nur einzelne Districte des Landes gegolten haben wird ,

und daß in den meiſten die Verbreitung lange nicht

voran wollte , zeigt in auffallendem Gegenſaz die Volks⸗

belehrung von 1769 , ) wornach man erſt noch noͤthig

fand, die Unterthanen uͤber die Vortheile dieſes Products ,

als ob es eine neue Erſcheinung waͤre, zu belehren —

nehmlich daß daſſelbe auch im ſchlechten Land und in

) Daſſelbe iſt allegirt in der naͤhern Verordnung , welche
Carl Friederich den 18 . Dec . 1747 uͤber die Frage
gab , wie fern der Zehnten von Grundbirnen zu dem

groſen oder dem kleinen gehoͤren ſolle , und welchem
Zehntherrn er hiernach zufalle ? S . das Carlsruher Wo -
chenblatt v. 1774 Nro . 47 .

*1) Wochenbl . v. 1769 , Nro . 40 . Waͤre nur die eine dieſer
Verordnungen ohne die andere zur Geſchichte gelangt :
wie leicht waͤre man verleitet worden , zu ſagen : der
flurmaͤſige Grundbirnbau war ſchon 1716 bei uns in
vollem Gang ; oder zu ſagen : noch zu Ende der 1760er
Jahre waren auf unſern Feldern die Grundbirnen ſchwach
gebaut ? Ein Wink fuͤr die hiſtoriſche Critik auch in wich⸗
tigern Saͤzen .

DEN

wa
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dem , ſonſt unnuͤz liegenden Brachfeld koͤnne gewonnen

werden ; daß ſelbſt die Blaͤtter zur Fütterung taugen ; *)
daß von einem Acker , der zehn Malter Getreide gibt ,
fih 20 Malter . Grundbirnen ernten laffen ; **) Daf die

) Bei dieſem Futtergebrauch entdeckte man gleichwohl ſchon
in der befragten erſten Periode die Bedenklichkeiten , daß
die Kuͤhe dabei weniger Milch geben , und im Felde die

haben Grundbirnen weniger auswachſen , als welche noch ſpaͤt
und bis der Froſt in die Erde tritt , zunehmen , wenn

m
durch die nicht - abgeſchnittenen Blaͤtter der feine Thau ,

z di D wie die Wirkungen des Sonnenlichts und der freien Luft ,
der unterirdiſchen Frucht zugefuͤhrt werden . Reinhard
(kl . Schriften , St . XVII . S . 323 ) erzaͤhlt hieruͤber einen
merkwürdigen Verſuch , und zieht vor , daß die Bläͤtter ,

iha eine Art Nachtſchatten , zur Duͤngung hinter der Grund :
birn⸗Ernte umgeackert werden . Er bemerkte weiter ſchon

ind un ( S . 1048 ) , daß — wenn um jede Grundbirnſtaude waͤh—
rend der Mitte ihres Wachsthums , ein zweites Mal

aufgehåufelt , und fie gleihfam auf einen Hügel , 8 tig
10 Zoll hoch , geſtellt wird — fih noh eine Menge
Fruͤchte naͤchſt oben , unter dem Huͤgel, wo die meiſten
Luftſalze und Thaue angezogen werden , anſezen .

* ) Nach unſerer Erfahrung des neunzehnten Jahrhunderts
wird con einem Morgen , auf welchem 24 Malter Grund -

birnen ausgeſteckt worden , der Ertrag auf 40 bis 5o
Malter gerechnet , Dieſer merkwuͤrdige Fortſchritt in
der Cultur mag ſich daher erklaͤren , daß man , ein halbes
Jahrhundert fruͤher, die Grundbirnen nur in das unge⸗
duͤngte Brachfeld zu ſezen pflegte ; daß man weniger als

dritthalb Malter , oder ſchlechtere Waare , ausgeſteckt

haben wird ; und daß man im Aufhaͤufeln und ſonſtigem

Pflegen dieſer trefflichen Pflanze noch nicht ſo geuͤbt
geweſen iſt .
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Heimbringung ſicher vor Hagel und andern Wetterſchaͤ⸗

den —nicht den Gefahren , wie das Getreide auf dem

Halm , ausgeſezt ſey . Es heißt dabei „ daß ſie jezt

auch in unſern Gegenden ziemlich häufig , aber noch

nicht ſo viel des Landmanns Vortheil erforderte , gebaut

werden . “ Man hatte ebenfalls angefangen , die Erd —

äpfel zu pflanzen , die ſich noch ſtaͤrker mehren , und

dem Melkvieh beſonders zutraͤglich ſind . Auch kamen

uns 1764 , von der Pfalz her , die Fruͤh - Grund⸗

birnen zur Kenntniß , durch welche die Vorſehung

geſorgt hat , dap , wenn die Witterung jeweils. der einen

Ernte dieſer unentbehrlich gewordenen Frucht unguͤnſtig

ift , Dod) noh die andere fåttigen hilft , *) Alſo ſind

die Unterthanen ſchon von dieſer Seite , waͤhrend des

Laufs der erſten Periode , um ein Groſes reicher ge—

worden .

Die Dick⸗ oder Runkelrüben * ) — wurden

erſt in den 1760er Jahren , durch Verſuche und Aufmun⸗

*) Sn der Folge hat man auh an diefer Gattung den Borz

theil des baldigen Ausſpendens an Menſchen und Vieh ,

ferner die zeitige Raͤumung des Ackers fuͤr eine zweite
Ernte deſſelben ſchäzen gelernt .

* ) Ihr erſter Anbau in Teutſchland ſoll in der Pfalz ,
durch die emſigen Wiedertaͤufer geſchehen ſeyn ( Reinhards
kl. Schriften Thl . I. S . 61 ) . Dieſe in den Morgen :
Laͤndern ſehr alte Secte , welche bekanntlich in Teutſch —
land zur Beit der Reformation als geſonderte Partei

auftrat und heftig auf den Bauernkrieg wirkte , zog ſich
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terungsgruͤnde allmaͤlich verbreitet . Zu den leztern ge⸗

hoͤrte : daß dieſe uͤberſaftige Pflanze ſich den Sommer

hindurch , mit Vorſicht abblatten laͤßt ; daß die Kuͤhe
von der Koſt ihrer Blaͤtter vorzuͤglich fette Milch geben ,
daß die Ruͤbe ſelbſt bis auf 18 Pfund ſchwer anwaͤchſt ; )
daß ihr ſuͤſer und ſcharfer Geſchmack faſt allem Vieh

angenehm , auch eine geſunde und ſtarkmaͤſtende Speiſe
iſt ; daß ſie ſich gut aufbehalten laͤßt und eine Menge
Samen traͤgt.

in der Folge von den politiſchen Haͤndeln auſſerſt zuruͤck,
zur Einfachheit der erſten ehriſtlichen Jahrhunderte und
zu groſer Arbeitſamkeit , beſonders im Feldbau . Von
vielen in der Pfalz angeſiedelten Familien kamen manche,
im Anfang des 18ten Jahrhunderts ins Badiſche . Mark⸗
graf Carl ſelbſt gab ihnen ſchon Kammerguͤter in Pacht ,
und hob damit ſtillſchweigend die harte Dispofition der
Landesordnung auf , wornach ſie als Verbrecher der Kezerei
behandelt werden ſollten . Sie bekamen auch bald im
Hochbergiſchen Pachtungen , z. B. bei dem Vaſallen von
Dungern , und nuzten ruͤhmlich in der hoͤher gebrachten
Agricultur . Mit Anſezung eines Schuzgeldes und des
Todfalles wurden ſie als Geduldete behandelt , und fuͤr
kirchliche Acte , ſo weit es mit den ihnen eigenen Lehr —
ſaͤzen und religioͤſen Sitten vereinbarlich iſt , an die pro⸗
teſtantiſchen Pfarraͤmter und Schulen gewieſen . Naͤhere
Vorſchriften uͤber ihre Beiſaſſen - Rechte wurden erſt
1809 , und nachmals durch des neuen Landrechts allge —
meine Dispoſitionen , feſtgeſtellt .

) Die neuere Erfahrung lehrt , daß es beſſer iſt , dieſe
Ruͤbe nicht zur vollen Groͤſe auswachſen zu laſſen , weil

ſie ſonſt , hohl und uͤberzeitig , an ihrer Kraft verliert .
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In unſern Ebnen , wo die Ernte ſich nicht ſo lange

verzieht und wo die Felder nicht kalt ſind , machte man

ie glückliche Entdeckung , daß hinter der eingebtachten

Winterfrucht “ ) — wenn das Feld alsbald gepfluͤgt und

mit Ruͤben , die deswegen Stupfelruͤben heiſen , beſaͤt

wird — dieſelben noch vollkommen zeitigen ; eine Koſt

für Menſchen und Vieh . Selbſt das Kraut wurde bald

zum trefflichen Futter , oder wenn man deſſen ſchon genug

hatte , zu einem vorzuͤglichen Duͤnger gebraucht , indem

es noch vor dem Winter bei uns eingeackert werden kann .

Zugleich kommt dadurch das Feld fuͤr die Sommerfrucht

des folgenden Jahrs in deſto beſſere Vorbereitung , da

das Unkraut — durch die , den Stupfelruͤben zu lieb ,

zweimal gebrauchte Hacke — ſehr vertilgt , und die Erde

mehr aufgelockert wird . Ein Seegen fuͤr zwei Jahrgaͤnge .

Das Welſchkorn ( der americaniſche Waiz )

wurde ebenfalls in dieſer Periode zur allgemeinern und

uͤberaus fruchtbaren Pflanze , die in unſern Sandfeldern

—

*) Man baut im warmen Sandfeld die Stupfelruben auch

noch hinter der Sommerfrucht , deren Ernte oft nur um

8 Tage ſpaͤter iſt ; aber ſie gerathen ſicherer hinter der

Winterfrucht . Im lehmigen Boden gedeihen ſie ſogar

bis zur Groͤſe eines Schoppenglaſes und tragen wahrhaft

eine zweite Ernte aus . Schon vor der Mitte des Jahr⸗

hunderts fing man an , ſie flurmaͤſig zu bauen ; denn

die oberwähnte Verordnung v. 1747 beſtimmt , daß es

mit ihrer Verzehntung wie mit der der Grundbirnen

au palten feys



Ca p. IX . 109

wohl gedeihend , zwiſchen Kuͤrbis , Kraut und Kohl

hervorragt . Auch ihre duͤrren Blaͤtter dienen dem Vieh

zur Nahrung , und in ihrem ſpaͤterm Gefolg iſt noch
ein nuͤzliches Futterkraut — der ſogenannte Huͤhnerdarm ,
der gegen Ende des Herbſtes , und mit der Kraft dem

Froſt zu wiederſtehen , die Welſchkorn - Aecker wie eine

Wieſe uͤberzieht. Wir ſind ſo gluͤcklich , dieſe Nachernte

abwarten zu koͤnnen , weil wir zur Winterſaat noch Zeit
uht , ih im November oder Anfang des Dezembers Haben.

Die Faͤrberroͤthe ( der Krapp ) , die als rare

Pflanze im Blumentopf zu uns kam , wurde in dieſer
Periode ſchon — in Muͤhlburg und dann ausgebreiteter

in den Oberaͤmtern Carlsruh und Durlach — zum |
DWE

Feldgewaͤchs , das ſeit 1755 , mit dem Ruf vorzüglichen
Jahrg

Guͤte, in andere Laͤnder ausgefuͤhrt wurde .

Die Tabakspflanze hob ſich einſtweilen ſchon
in Friederichsthal und in Durlach .

Die bisher genannten , ſchnell - wirkſamen Berei⸗
ö

cherungsmittel * ) ſollten noch uͤbertroffen werden von

+) Dem ohngeachtet behauptet Schlettwein (aͤlteres
Arhiv Thr , IE , S . 402 — ) , daßin der befragten Zeit ,

verglichen mit 40 Jahren fruͤher, im Ganzen der oͤcono⸗

miſche Zuſtand der durlachiſchen Unterlande eine merkliche

Degradation erlitten habe ! Sein einziger Beweis iſt eine

Vergleichung der Zoll - Renten und der Ohmgelder von

1710 bis 1720 mit benen von 1750 bis 1761 . Er fand
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jener groſen Culturverbeſſerung , die — wenigſtens fuͤr
die theoretiſche Anerkennung der Wahrheit , fuͤr die an—⸗

daf , in jener Zeit , dieſe Renten des Unterlandes 29000fl .
jaͤhrlich — in der verglichenen neuern aber nur 22728fl .

ertragen haben , Die Richtigkeit ſeiner Durchſchnitts⸗
Berechnungen angenommen , ſehen wir hier ein warnen -

des Beiſpiel gegen die gewagten Schluͤſſe von ein Paar

ſcheinbaren , aus dem Zuſammenhang herausgeriſſenen

Landesnotizen , auf den Nahrungsſtand eines Landes .

Eine Menge Zufaäͤlligkeiten wuͤrden erſt in die Wagſchale
gehoͤren . Der befragte Zeitraum aus dem Anfang des

18ten Jahrhunderts iſt zum Theil aus der Zeit des ſpa —

niſchen Succeſſionskrieges gegriffen , two unſer Land ſo
im Jammer , und ſogar der Feldbau haͤufig gehemmt
war . Warum wurde nicht die entſcheidendere Vergleichung
der Grundſteuer angeſtellt ? Aber freilich waren , bei ſte —

henden Armeen , gerade der Transport und die Conſum⸗
tion groͤſſer. Dieſe dauerten auch , bei und nah dem

Frieden von 1714 , in auſſerordentlicher Maſſe fort , weil
wir den Raſtatter Friedenscongreß in der Naͤhe, alſo ein

Zuſtroͤmen von fremden Menſchen und Sachen hatten ,
weil nachmals der neue Bau von Carlsruh , die ſolenne

Einweihung der dortigen Kirchen - und Bethaͤuſer , bald

darauf die Feyer des im ganzen Lande ausgeſchriebenen
Reformationsfeſtes , das Gewerb und das Schmauſen
vermehrten . In Beziehung auf das Ohmgeld war noch

beſonders zu erwaͤgen, daß deſſen Groͤſe in der aͤltern

Zeit ſich am natuͤrlichſten aus dem damaligen Laſter des

weit ſtaͤrkern Trinkens erklaͤrt . Und welchen neuen Zeit⸗

punet bringt Schlettwein in die Gegenrechnung ? — Zur

Haͤlfte aus dem ſiebenjaͤhrigen Krieg , wo nun das Ge —

wuͤhl ſich in andere teutſche Kreiſe zog . Daher ſeine

eigene Wahrnehmung , daß in neuern Jahren ſeit 1765
( hinter dem Frieden ) unſere Zoll⸗ und Ohmgelder ſich
wieder vermehrt haben . “

fong

Gi

nvi

n l

Fii

Lhe

(e



Cap . IX . 111

faͤnglichen Verſuche , und für die Anlage zum vollern
Gluͤcke der ſpaͤtern Zeit — in diefe erſte Periode fäͤllt.
Wir meynen den Kampf gegen die Brache und

gegen die Weidgaͤnge . Beide beſtanden , als

Uiberfluß an Laͤndereien, und Mangel an Menſchen war .

Muſſen ſie fortbeſtehen , wo das eine und das andere
ſich maͤchtig geaͤndert hat ? Wenn man den Vertheidi⸗
gern des alten Syſtems — die von dem Saz ausgingen ,
daß das Erdreich ſein Ruhejahr , zur Sammlung neuer

Kraͤfte haben muͤſſe — entgegen hielt , daß kein Feld
ſoviel , als ein gut unterhaltener Garten , der doch alle

Jahre angeſtrengt ſey , ertrage : ſo loͤſte ſich ihre Be -

hauptung nur dahin auf : „ es ſey auch nicht moͤglich ſo
„viel Duͤnger und ſo viele Menſchenhaͤnde zu finden , um

„ ganze Fluren in Gaͤrten umzuwandeln . “

Freilich die Aufgabe fuͤr ein Jahrtauſend vielleicht .
Aber ſchwerlich wird ein Viertel irgend eines künftigen
Jahrhunderts ſo einen Rieſenſchritt zum Ziele machen,
als in der Mitte des vorigen durch folgende zwei Ent⸗

deckungen geſchehen iſt . Man nahm wahr , daß das
im Stall gehaltene Rindvieh weit mehr Milh , nebfë
mehr Dung einbringt , und gemåfigtere Freßluſt , als
das weidende Vieh hat , welches , ohne darum geſunder
zu ſeyn , vielmehr mit haͤufigerer Krankheitsgefahr — zu
viele Kraͤfte in der freien Luft verduͤnſtet. Man ent⸗
deckte zugleich , daß wenn im Brachfeld kleine Gewaͤchſe
gezogen werden , dieſes der ſchweren Ernte des folgenden
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Jahrs keinen nothwendigen Abbruch thut , und daß

uͤberhaupt , bei geſchickter Abwechslung mit den Pflanzen ,

aus der Erde andere Oele und Salze , mehr oder weniger

ausgeſogen werden , ſo daß — mit Hilfe des Erſazes

an feinen Theilen , der ihr durch gute Duͤngung , wie

durch die Elemente wieder zufliest — die allermeiſten Aecker

in die Laͤnge die jaͤhrliche Fruchttragung vollkommen

aushalten . Alſo war die moͤglichſte Vermehrung des

Dung gebenden Rindviehs , und ſeiner Stallfuͤtterung ,

neben der Befruchtung der Brachfelder und der groſen

Weidplaͤze , zum vernuͤnftigen Reſultate , zum Hohen

Zweck , dem alle Schwierigkeiten in der anfaͤnglichen

Ausfuͤhrung untergeordnet werden mußten . Bald rechnete

man weiter und fand , daß , im richtigen Verfolg des

zuſammenhangenden Syſtems , ein Drittheil der Felder

aller Fluren , ſich fuͤr die Fuͤtterung der ſattſamen Menge

Viehes anweiſen laſſe ; und daß die andern zwei Drit⸗

theile der wohlgeduͤngten Felder nicht nur fuͤr die reich⸗

liche Nahrung der an Zahl ſehr angewachſenen Menſchen ,

und fuͤr die ſonſt gewoͤhnlichen Beduͤrfniſſe ( des Leinen ,

der Oele ꝛc. ) hinreichen , ſondern daß noch mehr Aecker,

als zuvor , fuͤr die Producte der Induſtrie und des Han⸗

dels , wohlthaͤtigerweiſe eruͤbrigt werden koͤnnen . Denn

der Bau der brach gelegenen Felder im dritten Jahr

deckt allein ſchon , beilaͤufig , die Viehfuͤtterung , erſpart

alſo in den andern Fluren ſo viel , als vorhin auf

dieſen Artikel abgegeben werden mußte ; und die Aecker,

wenn
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wenn ſie nun alle reichlich gedüngt werden , koͤnnen im

Durchſchnitt noch einmal ſo viel , als zuvor , ertragen . *)

Aber wo ſollte man mit der groſen Umſchaffung

anfangen , und wie zu Werke gehen ? — Um die Ver⸗

mehrung des Viehſtandes und die Stallfuͤtterung , als

Grundbedingung , vor allem zu foͤrdern, mußte , weil

die Wieſen des Landes und andre kleine Gewaͤchſe zu

dieſem weitgreifenden Plan nicht hinreichen konnten , ein

Theil der Aecker mit Futterkraͤutern beſtellt wer⸗

den — je nach Umſtaͤnden mit dem ſpaniſchen breitblaͤt⸗

terigen Klee , der in unſerm ſchon verbeſſerten Sandlande

trefflich gedeiht ; mit dem luzerner oder ewigen Klee ,

dieſem vorzuͤglichen , milchgebenden Futter , das ſehr

fruͤh zum Abgraſen hervorkommt und viele Jahre laͤnger
als der andere Klee andauert , aber ein etwas gebeſſertes
Land erfordert ; * ) mit der Eſparſette , der die Natur

— — — — n

„ ) Hier iſt das fleiſſige und mehrmalige Umackern mit ge⸗
rechnet , worin der ſchwaͤbiſche Kreis , wie die Pfalz , ſich
in jener erſten Periode ſchon hervorgethan hat . Dafuͤe
erntete man auch ſchon damals die Saatfrucht acht - bis

zehnfaͤltig ein . Aus andern Laͤndern hoͤrte man die

Saͤ⸗Methode eines Herrn Tull — gros ruͤhmen , weil

mittelſt derſelben das ſechste Korn producirt werde !

*˙ ) Doch genuͤgen dazu unſere mit Gartenerde vermiſchten

Sandfelder , die in der Rheingegend von Philippsburg

anfangen , und bis uͤber Raſtatt ſich hinaufziehen . Dieſer

warme Boden iſt nichts weniger als unfruchtbar , obſchon

er unter unſern geringen gehoͤrt .

H
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lange und harte Wurzeln gegeben hat , um im ſteinigten

Lande , zwiſchen den Rizen den guten Boden zu finden.

Auch das Raigras ( faux seigle ) fing man an werth -

zuſchaͤſen, weil es das gemeine Wieſengras an Gute

uͤbertrifft , in groſer Menge waͤchſt , im Fruͤhjahr bald

hervorkommt , ein eben ſo gutes Heu als gruͤnes Futter

gibt , und nur ie Vorſicht fordert , daß es mit ſeinen

ſeichten Wurzeln nicht ohne fetten Boden , oder ohne

Waͤſſerung bleibe . Die Natur bot uns alſo wohlthaͤtige

Mittel genug an ; aber bei dem Landmann fand die

Anwendung noch groſe Schwierigkeiten . Nicht nur fehlte
es haͤufig am Vorſchuß , der zur Aufſtellung des ver —

mehrten Viehſtandes noͤthig iſt , ſondern auch am ſchnellen
Willen . Man fuͤrchtete die Schmaͤlerung des koſtenfreien

Weidgangs , ſcheute die vermehrte Feld - und Stall

Arbeit , den groͤſſern Aufwand bei mehr Geſinde , ja ſogar
die künftigen Staatsabgaben , die doch nur aus dem

beſſern Reichthum der Unterthanen hervorgehen konnten .

Dazu kam manches Ungeſchick in erſten Verſuchen des

Kleebaues und mancher Wildfras .
Der Markgraf , von der Wichtigkeit und Gruͤnd⸗

lichkeit der Sache überzeugt und fuͤr ſie erwäͤrmt , ließ

auf allen ſeinen unterlaͤndiſchen Kammerguͤtern —zuerſt
in Gottesau , bald auch in Rippurg , Bauſchlott , Hah -
nenhof , Carlshauſen , Katharinenthal und Niefern , durch

beſonders aufgeſtellte Oeconomie - Verwalter und auf

herrſchaftliche Rechnung — das Beiſpiel mit einer Art
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Maht geben . Der veredelte und vermehrte Viehſtand ,
die Stallfütterung , die jaͤhrliche Feldbepflanzung ,
der reichere Ertrag und der Kleebau ) — waren in

ihrem verhaͤltnismaͤſigen Zuſammenhange , derhiebei ' ſo

entſcheidend iſt , nun auf einmal ſichtbar . Einige Guͤter⸗

beſizer in Durlach , und die Gemeinen Berghauſen und

Soͤllingen , waren die erſten Nachahmer im Klee ; in

der Folge ( 1766 ) zeichnete ſich deſſen Menge auf der

Koͤnigsbacher Gemarkung aus . ) Zu den ſtarken

Beiſpielen fuͤgte man bald eine naͤhere Volksbelehrung ,
und zwar nicht blos in oͤffentlichen Blaͤttern , ſondern

auch durch vertraute und belohnte Maͤnner , die hin und

Ae *) In verſchiedenen oͤſtreichiſchen und bayriſchen Gemeinen
K

war derſelbe ſchon ſeit 1745 erprobt . Schlettweins neues

Arhiv V. 287 %

½ Die beßten Fortſchritte zeigten fih überhaupt da , wo

die gläcklichen Beiſpiele der Kammerguͤter den Buͤrgern
unaufhoͤrlich vor den Augen ſtanden . Im Oberamt

Pforzheim waren mit Klee und Eſparſette angebaut :
i. J . 1763 nur 17 , im J . 1767 ſchon 278 , und i. J .

1771 , ſogar 597 Morgen . Der meiſte ſpaniſche Klee

wurde unter Gerſte und Haber geſaͤt , bluͤhte das folgende

Jahr reichlich im Brachfeld , und wurde dann als erprob —

tai tes Duͤngungsmittel untergeackert , fuͤr den erhoͤhten3
Ertrag in der Frucht des naͤchſten Jahrgangs . Mander

Unterthan behielt dabei nur einen Theil ſeines Viehes in

dem Stall , und ſchickte den andern Theil noch auf die

Weides genug daß das Gute — wenn auch langſam —

vorwaͤrts ging .

H 2
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wieder in einzelnen Gemeinen , wie auch unter dén Kams

meralbeamten , aufgefunden wurden . Nicht wenig war es

foͤrderlich, daß ſtatt des Zehnten vom Klee — auf welchen

vorzuͤglich die Pfarrer andrangen — nur das geringe

Surrogat von 40 Kreuzern vom Morgen beguͤnſtigt und

gluͤcklich durchgefuͤhrt wurde . In Gottesau war danebſt

die Niederlage vielen Kleeſamens , der den wenigvermoͤg—

lichen Unterthanen , Anfangs unentgeltlich , nachmals

ſo , daß er nur im Fall des Gelingens zu erſezen ſey,

oder in gemindertem Preiſe , ausgetheilt ward . Eben

fo wurden von den Kammerguͤtern die , von aͤchtem

Schweizervieh gezogenen jungen Farren vorzugsweiſe an

die Landesgemeinen abgegeben .

Dieſer denkwuͤrdigen Anſtalten ungeachtet , blieb die

Verbreitung des erzielten Guten , jezt noch ſchwach —
mehr nur eine Vorarbeit fuͤr den bedeutendern Zuwachs
am Nationalreichthum in der zweiten Periode . Noch
langſamer ging natuͤrlicherweiſe die Abſtellung des Weid⸗

gangs , daher die Weidplaͤze wenig cultivirt werden

konnten . Die Kammer ging auch darin , ſo weit es ihre

eigenen Berechtigungen galt , mit ſchoͤnem Beiſpiel vor⸗

an — beſonders in freiwilliger Beſchraͤnkung ihrer Hut⸗
und Lriftgerechtigkeiten . Danebſt fing man einſtweilen
1765 mit dem geſchaͤrften Verbot der Nachtweiden an ,
bei denen dem abgematteten Viehe der warme Stal ,
die trockene Streue , und bie ihm geſunde Ausduͤnſtung
entzogen wird . Auf dem Weeg der Empfehlung aber

gin
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ging man weiter und verfuͤgte 1767 : es ſoll bei den

oberwaͤhnten Frevelgerichten “ ) vorzuͤglicher Bedacht ,

nach Lage der einzelnen Ortſchaften , genommen werden

auf Abzuggraͤben zur Austrocknung der Suͤmpfe in

Allmenden und Waldungen ; auf Waͤſſerung und an⸗

dere Beſſerung der Wieſen ; auf Aptirung der Weiden

zu Wieſen und auf deren erbliche Vertheilung oder Ver —⸗

kaufung an die Buͤrgerſchaft ; auf mehrere Kleepflan⸗

zungen ; auf Anbauung der gar nicht , oder nicht genug

cultivirten Plaͤze von tauglichem Boden ; Y auf gaͤnzliche

Abſtellung der Wieſenbeweidung im Fruͤhjahr , bei der

die fo wichtige Ebene der Matten verdorben , nnd viel

unreine Feuchtigkeit vom Vieh gefreſſen wird .

Die Veredlung der alten und der neu geſchaffenen

Wieſen , nach den Muſtern des Oberlands , war in

der untern Gegend noch ein Hauptgeſchaͤft waͤhrend der

erſten Periode . Zur Verbeſſerung der Grasarten wurden

andere Heublumen herbeigeſchafft ; die Kammer half mit

unverzinslichen Vorſchuͤſſen und andern Beguͤnſtigungen .

Aber voraus ſtand die Erhoͤhung , Trockenlegung und

geſchicktere Waͤſſerung der — beſonders am Rhein —

in langen Strecken ſumpfigen , oder gar mit Lachen an⸗

gefuͤllten Wieſen . Man fing an , uͤber den alten Irrthum ,

*) Im Capitel von der Landespolizei .

* * ) Geit 1763 waren , wie obſteht , oͤde Plaͤze den Unter⸗

thanen zum freyen Ban angeboten ; nun machte auch der

Neid als Reizmittel wirken .
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als ob dieſer Strom den Schaden anrichte , nachzudenken .

Er pflegt aber ſeine nachtheilige Groͤſe erſt gegen Ende

des Junius , wann der ſchweizer Schnee ſchmilzt , zu

erhalten , und alsdann haben wir gluͤcklicherweiſe unſer

Heu bereits daheim . Die ſchon frühern Lachen ſtammten

vielmehr aus den von unſerm Gebirg , theils von Quellen ,

theils in Regenguͤſſen und aus geſchmolzenem Schnee

herabkommenden Gewaͤſſern , welche in den , am Fus

des Rheinufers tiefliegenden Matten ſtehen blieben —

und die dagegen getroffenen Landesanſtalten gehoͤren
unter unſere wichtigſten .

Man begnuͤgte ſich nicht , mehrere Stunden weit

groſe und tiefe Graͤben zu machen , welche ſowohl die

in Guͤſſen herabſtörzenden , als die unterirdiſchen Ge —

birgswaſſer , ſchon ehe ſie an die Naͤhe des Rheins

gelangten , aufnehmen konnten , ſondern man benuzte
hier den Naturlauf ſelbſt zu einer Radicalhilfe und Lan -

desbereicherung . Seit Jahrtauſenden wurde die edle

Erde , die mit den Gewaͤſſern von den Bergen rollt , in

Baͤche , Fluͤſſe und Stroͤme geſchwemmt ; ſie ging den

Laͤndern hoͤchſtnachtheilig verloren . Waͤhrend dieſer erſten

Regierungsperiode gerieth man auf den gluͤcklichen ein -

fachen Gedanken , Erdfaͤnge anzulegen . Wir verſahen
unſere Baͤche mit Wehren und Stellfallen , die groſen
Graͤben deßgleichen ; wir gaben dieſen noch ſolche Wen⸗

dungen , daß —vermittelſt der Schlizgraͤben , die eben⸗

falls ihre kleinen Daͤmme erhielten — die ſogenannte

t
Yet

yg

A

tin

uni

vor

af

won

fud

wa

itd

fnd

linge

Woy



Cap . TX. 119

Trübwäſſerung vorzuͤglich auf diejenige Gelaͤnde

hingeleitet wurde , die wir am meiſten erhoͤhen wollten .

Zuweilen wurde zur Winterzeit , oder hinter dem Ohmet ,

ein ſtarker Wetterguß benuzt , um eine ganze Gegend

unter Waſſer zu ſezen. Einige Tage ſpaͤter, wenn ſich

die Erdtheile geſezt hatten , wurden die Stellfallen auf⸗

gezogen , der Ablauf gemach (z. E. durch Reiſig ) be -

wirkt , und das ziemlich hele Wafer Dem Rhein iber -

laſſen . Man hat Beiſpiele , daß in Jahresfriſt die

Felderhóhung an einigen Orten zwei Shuh betrug *) —

und zur doppelten Wohlthat , wurden Sand - und Moor -

felder dadurch mit beſſerer Erde reichlich vermiſcht . Die

von dem Schlame vorzuͤglich angefuͤllten Graͤben wurden

auf beiden Seiten fleiſig ausgeworfen ; ihre Daͤmme

waren zugleich ein Magazin , wovon im Winter die bez

fruchtende Erde auf noch andere niedere Matten geführt

ward . Der Flecken Graben , vorhin ein geringer Ort ,

iſt dadurch zuerſt in Wohlſtand gekommen . Gegen tau —⸗

fend Morgen moraftiger Wiefen und Weiden von Knie -

lingen , Teutſch - und Welſchneureuth , Eggenſtein —

wo vorhin nur Binzen und ſaures Gras gewachſen —

*) Um den alten turris ad lacum ( Durlach ) her , hat die

Natur ohne Kunſtbeiſtand allmlig ſo geholfen , bis 1759 ,

wo zum lezten Mal die Waſſerfluth , welcher ſpaͤterhin
andere Weege gebahnt wurden , in alle Gaſſen der Stadt

einen Schlam , 2 bis 3 Fus hoch , legte .
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wurden zu hohem Ertrag umgeſchaffen durch den koſt—

baren ) Canal , der 1765 bis 1767 , bei Muͤhlburg aus

dem alten Landgraben — gegen Schreck zu , wo der

Fall des Waſſers in den Rhein tief genug iſt — drei

Stunden lang gefuͤhrt wurde . Die Vertheilung des

Waſſers auf hoͤher liegende und zu trockene , wie auf die

mit Abzuͤgen jezt verſehenen ſumpfigen Guͤter , und eine

geregelte Waͤſſerung von dieſem Canal aus , war das

Werk der naͤchſten Jahre . )

Eine andere Truͤbwaͤſſerungsanſtalt brachte 1762
die vorhin ſchlechten Gottesauer Wieſen ( damals einſt⸗
weilen 140 Morgen ) zu ausnehmender Verbeſſerung ;
und . die im umgewandten Fall zu hoch liegende des

Rippurger Kammerguts ( damals 80 Morgen ) wurden

) Es wurden urſprünglich 13600 fl . aus den Landeskoſten
aufgewandt , die ſpaͤtern Reparationskoſten aber theils
auf den Guͤter - Culturfond , theils auf die Gemeinskaſſen
repartirt .

) Man lieſt in den Acten der zweiten Periode mit Leid
und Freude , wie dieſer nuͤzliche Canal in den 1780er
Jahren verwilderte und zerfiel — unter andern darüber ,
bag das Ingenieur - Corps , das Oberjaͤgermeiſteramt ,

und einzelne fuͤr die Wieſenverbeſſerungen beauftragte
Oeconomiſten , ſich in groͤſſern Projecten , beſonders zur
Vereinigung mit der Alb , durchkreuzten — wie aber
dennoch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts eine Haupt⸗
herſtellung des aͤltern Werks beliebt , und der Unterhalb
tung dadurch geholfen wurde , daß man in jeder intereſ⸗
firten Gemeine einen eigenen Waͤſſerungsmeiſter aufſtellte .
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1764 , mittelſt errichteter Schleuſen , aus der Alb getraͤnkt.

Aehnliche Unternehmungen im Kleinen ſah man in den

Gemeinen Durlach , Groͤzingen , Blankenloch , Liedols⸗

Ea heim , Rusheim .

Als 1767 die gerade Straſſe von Carlsruh nach

Durlach — neben dem kurz zuvor angelegten Canal )

gebaut , und bald darauf mit italiaͤniſchen Pappeln rei⸗

zend⸗ ſchoͤn beſezt wurde : ſo gewannen auch dabei die

niedern Gottesauer Felder manche von der Straſſe weg⸗

geſchaffte Erde , deren ihnen noch mehr , bei der allmaͤligen

Pflaſterung der Reſidenz zu Theil wurde .

Jen) Wy

X.

Banke! Fortſezung der National - Oeconomie in

Anpflanzungen .

Auf die Veredlung des Flachsbaues — der um

ſo wichtiger iſt , da er im geringen und ſteinigten Boden

*) Er ward unter andern beſtimmt , um aus dem groſen Stein⸗

bruch bei Groͤzingen , und mehrern Bruͤchen um Durlach

her , die Bauſteine nach Carlsruh zu ſchiffen , und den

Unterthanen eine Menge Frohnen zu erſparen ; geht ſo⸗

dann durch den Landgraben und den Albfluß in den Rhein .

Auch durch dieſen Canal wurden unſere Truͤbwaͤſſerungen

verſtaͤrkt.
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gedeiht — wurde der bewaͤhrte Grundſaz des jeweiligen

Samen - Wechſels angewandt . Der Markgraf ließ

von 1755 an , oͤfter von dem geprieſenen lieflaͤndiſchen

Samen kommen ; mit kleinen Verſuchen in den Ober —

aͤmtern Carlsruhe , Hochberg und Roͤteln wurde der

Anfang gemacht ; bald folgten auch Pforzheim und Stein .

Es zeigte ſich aber auch hier , wie Standhaftigkeit noͤthig

ſey gegen Schwierigkeiten , die ſich oft zufaͤllig aufthuͤrmen.

Erſt trat ein Jahrgang ein , in dem uͤberhaupt kein

Flachs gerieth , und hemmte den Credit des fremden

Samens ; ein anderes Mal kam derſelbe in uͤbler Qualitaͤt

( Eerſtickt ) an ; in einem dritten Jahr kam er zu ſpaͤt, und

dann , wegen Transportes auf der Axe , viel zu theuer .

Damals waren ſchon die Samenbeſtellungen mehrerer

Gemeinen dabei , und die Kammer ſchlug vor , den Schaden
von einigen hundert Gulden auf dieſelben zu repartiren ,
und ſie zu Ablangung des theuren Samens zu noͤthigen .
Aber der Fuͤrſt reſcribirte : Er finde nicht raͤthlich, die

Unterthanen ſolchergeſtalt von den Verbeſſerungen des

Flachsbaues abzuſchrecken ; ſie ſollen alſo nur den land :

laͤufigen Preis zu bezahlen haben , und der Ueberreſt
der herrſchaftlichen Auslage ſoll aus den Landeskoſten
nah und nach erfezt werden . Am Ende wurden 573 fle
des Kammer - Vorſchuſſes ganz in Abgang geſchrieben .

In der Sache ſelbſt beſtäͤtigte ſich , daß der lieflaͤn⸗

diſche laͤngere Flachs — nicht an Feinheit noh Samen -
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menge , aber an Ertrag und Gewicht — viel ſtaͤrker

ausfiel , und mit kaͤlterm Boden , als unſer kurzer Flachs ,

fuͤrlieb nahm . )

Der Hanfbau , der beſſeres Feld anſpricht , war

ſchon vor Carl Friederichs Zeit ein bedeutendes

Product des Landes , und brauchte nur fortgepflegt zu

werden .

Unſere Reben , eine Hauptquelle des Reichthumes ,
die ſuͤſſeſte Frucht und die Lieblingszucht des Land —

manns — wurde in der erſten ( wie nachmals in der

zweiten ) Regierungsperiode ungemein veredelt . Selbſt
ein ſcheinbares Ungluck ward uns zum Gedeihen ; denn

) In der zweiten Periode , 1780 , berichtete die , ihre ſcharf —

ſinnigen Beobachtungen fortſezende Burgvogtei Loͤrrach :

„ In den Waldorten des Oberamts Roͤteln ( wo der Mark —

„ graf ein Malter Samen unentgeltlich hatte austheilen

„ laſſen ) ſey dieſer Flachs , auch ruͤckſichtlich des Samens

„trefflich ausgefallen ; im beſſern Boden hingegen werde

„ er zu maſt , und meiſtens zur Ausſaat untauglich .

„ ( So gewinnen wir auch die Freilaſſung des beſſern

„ Feldes zu andern Gewaͤchſen ) . Uibrigens muͤſſe der

„ Landmann die Appretur erſt lernen . Wenn man den

„ ausgezogenen und geroͤſteten Flachs in den Stengeln

„ 2 bis 3 Jahre liegen laſſe , verfeinere er ſich noch un⸗

„ glaublich . “ Mit der meiſten Freude nahmen die Spon -

heimiſchen Oberaͤmter Kirchberg und Birkenfeld den lief⸗

laͤndiſchen Samen auf , und er gerieth alldort ſo vor —

zuͤglich , daß die Markgrafſchaft in der Folge nur von

daher wieder Samen kommen ließ ,
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ala in einem ‘ harten Winter vor etwa 50o Jahren die s
Reben in ganzen Gemarkungen erfroren : ſo wurden pen

beſſere Sorten an Feinheit , Staͤrke und Haltbarkeit des

Weines , inlaͤndiſch. Zuvor waren die Unterthanen we⸗
ad

nig zum Vertauſchen ihrer ſchlechten Gattungen , weil vin

diefe ergiebiger in der Menge des Weines waren , zu
d

bewegen , Die Oberlaͤnder , gereizt durch die Ausfuhr Gul

ihres vorzuͤglichen Products , hatten fruͤher in den Sorten mi

und in andern Vortheilen des Anbaues ſich verbeſſert . find

Um nun dem Unterlande nach Thunlichkeit nachzuhelfen , gulu

lies der Markgraf die Selbſtoerwaltung Seiner Wein⸗ an

berge — ob Er wohl wußte , daß ſie ſich fuͤr die Do⸗ dig

Veredlung des Rebbaues , in Verſuchen aller Art be⸗ hope

E
maͤnenkaſſe nicht gut rentiren konnte — lediglich zur

die

treiben , Man fah bald , was bie ftare Düngung , die
|
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dieſer Culturzweig erfordert , was die Anhaͤufung der Gili

Erde um jeden Stock , damit ohne deren merkliche Weg⸗ bif

ſchwemmung die Gewaͤſſer unſchaͤdlicher herabſchieſen koͤn⸗ ahg

nen , was die Mitbenuzung des Reblaubes zum Dingen , de ?

was die heruͤber gebrachten elſaͤſſer Sorten , das kluͤgere tn

Gezen in Reihen und weiterem Raum , das beffer erlernte Mg

Beſchneiden und Binden — zuſammen wirëten , Nun | My

erhielten Rebleute , welche den Erfolg mit Augen ſahen , E -

noch dazu edlere Sezlinge unentgeltlich . Ja man theilte | ”

auch , fuͤr die gluͤcklichſte Rachahmung der oberlaͤndi⸗

ſchen , etwas koſtbaren Bauart , Praͤmien in Korn und
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Rebpfåhlen au . Z) Das Oberamt Pforzheim verdankt

hierin die meiſte Unterſtuͤzung .

Da auf einem Morgen , in Durchſchnittsjahren ,

anderthalb bis zwei Fuder , im reichen Herbſte drei bis

vier Fuder Moſtes , und zu einem guten Theil in edler

Qualitaͤt , eingeſammelt werden : ſo wird kein anderer

Culturzweig an innerm Werthe hoͤher geſchaͤzt. Wenn

unſere Weinbauern nicht die wohlhabendſten ſind : ſo

ſindet ſich der Grund in Nebenurſachen — in dem all⸗

zuluſtigen Leben beim vollen Herbſt , und in dem Mangel
an Capital , um nichts auf den kuünftigen Herbſte ſchul⸗

dig zu ſeyn , um den Viehſtand ſtark zu erheben , um

die durch vielen Taglohn und durch die Rebpfaͤhle in

hohes Geld laufende Baukoſten vorzuſchieſen , Kellerraum ,

Faßgeſchirr genug zu beſizen , und beſonders um den

Erloͤs aus dem Wein ſo lange miſſen zu koͤnnen , bis

dieſer alt gezogen , und der Jahrgang eines hohen Preiſes

abgewartet iſt . Nur wegen dieſer Schwierigkeiten wurde

die Anlegung neuer Weinberge dem Landmann , wenn

er noch dazu ungeeignete Bergſeiten waͤhlen wollte , von

der Regierung ſelbſt erſchwert — der Weinbau in beſſern

Erdgegenden aber um ſomehr beguͤnſtigt . “)

) Wie dieſe Operation noch verſtaͤrkt wurde , um auf den

trefflichen Boden der badiſchen Aemter Staufenberg ,
Buͤhl und Steinbach die mit Erfolg gekroͤnte Cultue

zu ſchaffen — zeigte ſich in der zweiten Periode .

**) Die noh andauernde Forderung , daf der Unterthan zu
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Unſere Gaͤrtnerei , beſonders die uns ſo wichtige

Obſtzucht , hat ebenfalls ihre Hauptlehre und erſte

Hilfe aus den fuͤrſtlichen Gaͤrten ) genommen . Dort

lernte man die Damm - Erde bereiten und vermehren .

Beſonders aber wurden alle gute Obſtſorten aus Teutſch⸗

land , Frankreich , Holland , in Baumſchulen von vielen

tauſend Staͤmmchen geſammelt , gepflegt , und dann die

jungen Baͤume um ſehr billigen Preis den Unterthanen

abgegeben . Da wir anderthalb Schuh tief , unter dem

gebeſſerten Sandboden , haͤufig nur feſten Kies haben :

ſo lies ſich die Hofgaͤrtnerei die Muͤhe nicht verdrieſen ,

runde Gruben , 12 Schuh im Durchmeſſer , und 24

Schuh tief , zu graben , den Kies fuͤr die Landſtraſſen

zu beſeitigen , und dafuͤr gute Erde zu der alten guten

hinzu zu thun , um nach gepflanzten Baͤumen die Gruben

gu füllen . Denn unſere Aepfel , Birnen und Zwetſchgen

ſo bedeutenden Culturveraͤnderungen , wie Rebanlage ,
Waldausſtockung oder Wald - Anflug ſind , um Staats⸗

erlaubniß einkommen muͤſſe , war als temporaͤres Flur —
geſez begruͤndet. Wann die Menſchen muͤndig genug in

ſolchen Angelegenheiten des Wohlſtandes einſt ſeyn wer —
den : ſo wird es eine Reviſion ſolcher Beſchraͤnkungen
gelten .

*) Ser . Marchionis bada - durlacensis hortus Carols -
ruhanus — auctore Rislero , pharmacopoeo — Loe -
raci 1747 , Damals ſchon waren gegen 3000 auslåndi :
ſche Pflanzengattungen vorhanden — freilich auch die
vielen Tulpen Carl Wilhelms mitgezaͤhlt . Die wichtigern
Fortſchritte unſerer Garten - Cultur beſchreibt Gmelin ,
„liber den Einfluß der Naturwiſſenſchaft auf das Staats⸗
wohl . “
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find uns allzunüzlich — die lezten auch zum Handel

gegen die Oſtſee und nach Holland , wo daran Mangel
iſt , in gedoͤrrter Geſtalt . Man lernte bald die Vor⸗

theile , daß , wenn ſie aus dem Doͤrrofen kommen , man

ſie noch einige Wochen in der Luft trocknen , und als —

dann ſogleich in Stuͤbiche ſchlagen , nicht aber in Saͤcken

den Milben ausſezen muͤſſe. Der Landmann hatte zwar
laͤngſt das Obſt geſchaͤzt, das ihn naͤhren half , und

von dem er das unzeitig abgefallene zur Schweinsmaſtung
verwenden konnte ; aber er verſtand weder die Bereitung
des Bodens , noch die guten Obſtgattungen , noch die

geſchickte Behandlung der Baͤume . Es ergingen ſeit 175⁴
ermunternde Decrete ; das kraͤftigere Mittel jedoch zur

Verbreitung des Guten fand man erſt in der Aufſtellung
eigener Landgaͤrtnereien . Das Oberamt Baden⸗

weiler war , ſeit 1757 , mit einigem Beiſpiel voran⸗
}

gegangen ; . e8 hatte gur Beförderung feiner Dbft - und

Maulbeer - Pflanzungen einen Mann zur Probe aufge —
ſtellt , der nachmals 1767 als Landgaͤrtner von der Re —

gierung beſtaͤtigt und inſtruirt wurde . Inmittelſt war

176muͤber eine Baum - Plantage im Oberamt Carlsruh
ein Kunſtgaͤrtner geſezt geworden , der mit auswaͤrtigen
Pflanzen , Baͤumen und Samen handelte , Der gute Erfolg
bewirfte , daß 1768 eine gråffere landgårtnerci in Durlach
fuͤt das Unterland , und 1769 zwei weitere im Hoch⸗
bergiſchen und Roͤteliſchen , theils auf Gemeins⸗ , theils



128 Cap . X.

auf Landeskoſten , aufgeſtellt wurden . ) Man bennzte

jezt die Anſtalt zugleich fuͤr andere weiche Holzpflan⸗

zungen , die uns beſonders fuͤr unſern groſen Aufwand

in Faſchinen , Reb⸗ und Baumpfaͤhlen , von Wichtig⸗

keit ſind , und gab die verbeſſerten Inſtructionen dahin :

daß die Oberaͤmter und Oberforſtaͤmter die Landgaͤrtner

auf alle Weiſe , z. B . mit den benoͤthigten Tagloͤhner,

oder Froͤhner , unterſtuͤzen , ſie verpflichten , viſitiren ,

ihre Arbeiten dirigiren , und halbjaͤhrig daruͤber berich —

ten — die Gaͤrtner ſelbſt aber eine Hauptbaumſchule ,

an ihrem Wohnort , unmittelbar leiten ; danebſt vier⸗

mal im Jahr , in allen angewieſenen Gemarkungen ,

ohne einige Zehrung oder - Koſten - Aufrechnung ,

genau unterſuchen ſollen , wie allenthalben die klei⸗

nern Gemeins - Baumſchulen , ingleichen die auf All⸗

menden oder an Weegen geſezte Obſt - , Nuß - , Maul⸗

beer⸗ , Kaſtanienbaͤume , * * ) italiaͤniſche Pappeln ,

Weiden ,

*) Auch das Waiſenhaus unterhielt , ſeit 1765 ſchon , eine

groſe Baumſchule , mit vielem Zweigen und Oeuliren .

Die Wochenblaͤtter von 1767 , Nro . 53 . und von 1768,
Nro . 5 , 6 , 8, 9, gaben ſchoͤne Anweiſungen zur Obſt⸗

baumzucht .

**) Man hegte damals fon die Wbfiht , nadh dem Beiſpiel

des Elſaſſes und des badiſchen Staͤdtchens Steinbach ,

von den buſchweiſe behandelten Kaſtanien Rebpfaͤle zu

gewinnen , deren das durlachiſche Land , zum ſonſtigen

Ruin der Tannenwaͤlder ( weil das Tannenholz baͤlder
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Weiden , 7) Linden , Erlen , Eſchen — ausſehen , und

welche weitere Plaͤze in der Gemarkung noch zur Baum⸗

zucht anzuwenden waͤren ? Sie ſollen dabei das Pflanzen ,

Schneiden , Oculiren , Pfropfen , Anbinden und Um⸗

graben recht angeben , auch wohl die ſchriftliche Wei⸗

ſung , was bis zu ihrer Wiederkunft zu thun ſey ? den

Vorgeſezten hinterlaſſen ; unentgeltlich jedem Unterthanen ,

der es verlangt , allemal aber den Schulmeiſtern , deren

Proviſoren , und einer oder zweien von der Gemeine

vorgeſchlagenen Perſonen , genauern Unterricht ertheilen ;

ſodann wo neue Baumanlagen auf ganze Plaͤze gemacht

werden , auch auf die Schoͤnheit in ihren Reihen ſehen ,
und gute Pflanzen , aus der Hauptſchule oder ſonſt , her⸗

beiſchaffen ; endlich fuͤr die Sammlung und Auswahl
der Obſtkerne zu neuer Ausſaat jaͤhrlich beſorgt ſeyn .

Solche wohlbemeſſene Vorkehrungen konnten ihre Wir⸗

kung nicht verfehlen ; es wurden noch eine Menge junger

Staͤmme ins Ausland verkauft . )

in Boden fault ) , viele 100,000 jaͤhrlich bedurfte . Man

pflanzte die Kaſtanien mit Vortheil an die Hoͤhe der gut⸗

liegenden Gebirgs⸗Seiten , oberhalb der Reben , und an

die Ruͤckſeiten . Bezuͤglich auf die wilden Kaſtanien ,

ſpeculirte man ſchon ( nach Wochenbl . v. 1761 , Nro . 49. )
auf ihren Gebrauch zur Waſchlauge , Bleiche , Tuchwalke

und , nach geſonderten bittern Theilen , zur Viehfutterung ,

*) Daf auh diefe zu ſehr dauerhaften Rebpfaͤlen taugen ,

hatte die Gemeine Muͤnzesheim uns am erſten bewieſen .

* 1 )Da ſpaͤterhin mancher oͤffentliche Baumgarten in einen Haus⸗

3
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Die Seidenguht war damals fúr einen Anfang

weit gebracht . Viele tauſend Maulbeer - Baͤume waren

i . J . 1760 ſchon im ſchoͤnſten Wachsthum , und unſere

Seide wurde mancher italiaͤniſchen faſt gleich geſchaͤzt.

Da von drei , oder ſicherer gerechnet von fuͤnf Baͤumen,

ein Pfund feiner Seide , im damaligen Mittelpreis zu

74 fl. fih gewinnen , und bei der , von einer Compagnie

in Durlach bereit angelegten Fabrication , das in Sei —

denzeug verwandelte Pfund bis auf den Werth von 20 fl.

fih bringen liep : fo erachtete man , dag diefe Naturgabe

allerdings zu benuzen fey , wenn gleidh der Landmann

gegen den Schatten und Raum , den die Maulbeer⸗

baͤume —beſonders ruͤckſichtlich des Zugangs und des

Vertretens — einnahmen , hin und wieder Abneigung

bezeigte . Denn andere Sachverſtaͤndige erwiderten , daß

das Abbrechen des Laubs , welches ſchon im Mai und

Junius zum Futter der Wuͤrmer geſchehe , den ſpaͤter

reifenden Fruͤchten wenig ſchaͤdlich ſey , und daß man

dem Verderb der Ackerplaͤze um den Baum her , ſehr

ausweichen koͤnne — theils durch Auswahl von Feld⸗

weegen und Rainen , von entfernten und flechten Fel

dern , in denen die Maulbeere gleichwohl fort kommt ,

theils dadurch , daß man den im guten Feld ſtehenden
Baum in dem Jahr des ſchweren Fruchtbaues , wie ihm

und Gemuͤsgarten abartete : ſo wurden Plantage - Inſpecto⸗
ren mit groͤſſerer Ausdehnung , ſtatt der abgehenden Land⸗
gaͤrtner , angeordnet .
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ohnehin gut ſey , viel ruhen laſſe , und ihn vorzuͤglich

nur dann benuze , wenn dort Grundbirnen und andere

kleine Gewaͤchſe, die von dem Zugang wenig Schaden

leiden , gepflanzt ſeyen . Der Markgraf , nachdem er

ſo weit von der Guͤte und Wichtigkeit des Unternehmens

Uiberzeugung gefaßt hatte , ließ 1766 ſein beſonderes

Wohlgefallen an der Seidenzucht ausſchreiben , und den

edlen Beweggrund hinzufuͤgen : „ daß Kinder und ge —

„brechliche Perſonen ſich dabei leichten Geldverdienſt

„ machen koͤnnen . “ Es wurde den Schulmeiſtern , und

den Lehrlingen dieſes Standes , die Gelegenheit ausge —

mittelt , auch die Bereitung der Seide bei der durlacher

Compagnie zu erlernen , und die ſich darin geſchickt

machten , erhielten Belohnungen aus Communkaſſen .

Es wurden die Geiſtlichen ermuntert , Maulbeerbaͤume

auf ihren Pfarrguͤtern zu pflanzen , auch deren auf jeden

Kirchhof geſezt . ) Man theilte an den wenig bemit⸗

telten Landmann Samen unentgeltlich aus , man machte

*) S . die Wochenblaͤtter v. 1767 , Nro . 19 . und v. 1770 ,
Nro . 22 . Ein ſpaͤteres Zeitalter mag das Urtheil geben ,

ob wohl daran geſchehen ſey , daß gegen Ende der zweiten

Periode die Pflege der Seide ganz verlaſſen , und die

Maulbeerbaͤume ausgerottet wurden ? Dem Geſchicht⸗

ſchreiber genuͤgt, die Anſichten und Maasregeln der Zeit ,

die er bearbeitet , darzuſtellen . Man erachtete ſpaͤterhin ,
daß unſer Clima den , zum guten Gelingen erforderlichen

Waͤrmegrad nicht jaͤhrlich ſichere ; daß die Wohnungen

der Landleute nicht bequem genug den Naum für bdie

J 2
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Andern die Lieferung um billigen Preis bequem , und

gab dem Publicum eine gedruckte Anweiſung uͤber die

geſchickte Pflanzung . Unter den fabricirten Producten

waren einſtweilen unſere Struͤmpfe und Handſchuhe ſchoͤn.

In den Waͤldern —blieben die wirthſchaftlichen

Grundſaͤze noch am weiteſten zuruͤck. Mit einer Art

übelriechenden Bereitungen darbieten ; daß es am Abſaz
der Seide oft gefehlt habe ; und daß die an die Stelle

gekommene Aepfel - und Zwetſchgenbaͤume leichtern und

geſichertern Nuzen abwerfen . Andere Oeconomen halten

dem entgegen : man werde kaum ein Beiſpiel ſolcher Kaͤlte

im Mai und Junius ( als der Hauptperiode des Lebens

dieſer Wuͤrmer ) aufzeigen , daß alle Zucht misrathen

wäre . Wer an rauhen Tagen etwas Ofenfeuer mache ,

pflege ſie durchzubringen ; das preuſſiſche kaͤltere Clima

ſpreche dafuͤr . Der uͤble Geruch ſeze Krankheit der Wuͤr⸗

mer , und dieſe meiſtens eine fehlerhafte Wartung voraus .

Der Haus⸗Plaz laſſe ſich gerade am erſten in den be⸗

fragten Sommermonaten , in denen der Landmann wenig

zu Hauſe ſey — und allenfalls durch Beetlagen in der

Hoͤhe , mit Hilfe einer kleinen Leiter , finden . Selbſt
neben einer noch ſtaͤrkern Obſtpflanzung blieben Plaͤze,
wo man dieſelbe nicht anwende , fuͤr den Maulbeerbaum
in Menge uͤbrig, z. B . rings um die Kirchhoͤfe , und

mittelſt eines Kreuzgangs in denſelben , ſodann im abge⸗
legenen Sandfeld . Nur moͤge Anfangs der Staat fåe
den ſichern Abſaz der cocons ſorgen helfen , bis die Ver⸗

breitung des Gewerbs die Muͤhe hinlaͤnglich lohne , und

die Handelsleute zum Kauf einlade . Der Widerwille ,
den die ehemalige Seidenzucht in der Pfalz gefunden ,
wird dem Zwang , womit die ausgetheilte Maulbeerpflan⸗

zung angelegt war , und der Ungeduld , die zu ſchnell

Gewinnſt forderte , zugeſchrieben .
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zuͤnftigen Geiſtes verſchloſſen viele Forſtbeamten den ver⸗

nuͤnftigen Rathſchlaͤgen anderer Oeconomen zu oft das

Gehoͤr . Man machte Staat mit der Wildbahn und mit

recht alten Baͤumen . Jener zu lieb , wurden unter andern

die holzfreſſenden Umzaͤunungen von ganzen Planken

noch unterhalten ; und der Pracht groſſer alter Eichen
und Buchen , noch mehr als der Schweins maſtung , zu

lieb , achtete man weder des , an Gebrauch und Werth

abnehmenden uͤberſtaͤndigen Holzes , noch der verlornen

Plaͤze, auf denen man rechts und links unter jenen alten

Aeſten hinweg⸗fahren konnte . Die engbewachſenen Wald -

ſtuͤcke und Eintheilungen in Schlaͤge beſtanden nur erſt in ſel⸗

tenen Proben , und fanden groſen Widerſpruch der

Weidmaͤnner . Dazu kamen die haͤufigen Berechtigungen

zur Viehweide in den Forſten , und das den jungen

Staͤmmen nachtheilige Uibermaas des Laubſcharrens .

Beſonders aber waren die Gemeinswaldungen , die doch

den groͤſſern Theil ausmachen , vernachlaͤſſigt, theils

weil die von dem Landesfuͤrſten geſezten und bezahlten

Forſtbeamten zunaͤchſt ſeine Waldungen beſorgten und

dann wenig Zeit fuͤr die andere uͤbrig zu haben glaubten ,

theils weil ihre Vorkehrungen den Gemeinen ſelbſt , als

in deren Eigenthum eingreifend , zuwider waren , und

von ihnen unbillig erſchwert wurden . Daher die damals

ſchon in dem forſtreichen Land entſtandene Klage uͤber

Holzmangel , der wirklich die Verringerung Der Burger :

gaben , und die Sendung vielen Geldes ins Ausland ,
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zur Folge hatte . Yn den Bahren 1742 bi 1769 kaufte

man nur allein fuͤr die Gegend von Carlsruh und

Durlach 105,000 Mees Scheiterholz ( meiſtens im Ba⸗

denbadiſchen ) auf .

Es war im Hauptweſen nicht eher zu helfen , bis ,

in der zweiten Periode , mehrere nah Grundſaͤzen ge —

bildete Forſtmaͤnner zugleich zu directiven Stellen gelang⸗

ten . Um indeſſen in der aͤltern Zeit ſo viel , als man

durchſchaute , zu thun , erließ die Regierung die Verord —

nung von 1765 , daß der Stamm nur einen helben

Schuh uͤber den Boden — und zwar nicht mehr mit

der Axt , ſondern mit groͤſſern Saͤgen , die die Gemeinen

aus ihren Kaſſen anzuſchaffen haͤtten — abgenommen

werde , und daß die Behauung der Bauholzſtaͤmme ſo,

daß neben dem Balken noch Sparren - und Riegelholz

herausfalle , mittelſt ſorgfaͤltigen Spaltens , geſchehen

ſolle . Dieſelbe Verordnung erzaͤhlt, daß vorhin die

Zimmerleute den Drittheil eines Baumſtammes zu Spaͤ⸗

nen zu verhauen pflegten — und der geheime Schluͤſſel

zu dieſer , nicht aus einem Unverſtand erklaͤrbaren Uiber⸗

triebenheit findet ſich in der , am Rheinſtrom verbreiteten

Gitte jener Zeit , wornach die Zimmerzunft fuͤr berech—

tiget gehalten wurde , daß ihre Leute Mittags und

Abends , wann ſie vom Arbeitsplaze gehen , fo viele

Spaͤne und kleine Kloͤze mit nehmen durften , als ſie

unter dem Arm tragen konnten ! Jezt beſchrieb man

Leute , die mit dem ſparſamen Saͤgen und Spalten
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umzugehen wußten , hielt ſtrenger auf eine gute Nach⸗

zucht faͤhiger Zimmermaͤnner , und ſezte Prämien fuͤr

diejenigen wandernden Geſellen aus , die in Beſuchung

gewiſſer Staͤdte , und in uͤbriger Bildung , dem Ber :

langen entſprachen .

Nebſtdem war der alte Landesbefehl , daß die untern

Stockwerke der Haͤuſer von Stein , woran es uns faſt

nirgends gebricht , gebaut werden ſollen , durch Verord —

nung von 1756 eingefhårft worden , Daß man ùber -

haupt ſchwer an das Holzfaͤllen ging , war das Beßte in

jener aͤltern Zeit ; man legte dadurch einen Schaz an ,
mehr als man ſelbſt uͤberſchaute. ) Auſſerdem geſchah

noch nicht viel wichtiges , weder fuͤr die Holzzucht noch

) Man koͤnnte, bezuͤglich auf unſer Forſtweſen , dieſe erſte

Periode die regelloſe , die naͤchſtfolgende die kuͤnſtliche

Pflanzungs - Periode nennen , in der man ein Syſtem

einzufuͤhren anfing , aber — wie es leicht beim Anfang
geht — auf die Verpflanzungen und andere ausgedehnte

Proben unverhaͤltnißmaͤſig vieles Geld verwandte , mit

welchem wohl groͤſſere Culturen haͤtten angelegt werden

koͤnnen . Eine neuere dritte Periode characteriſirt ſich

mehr in der Ruͤkkehr zur einfachern Natur ; meiſtens wird

nur das Wachſen und Gedeihen aus dem Samen zweck⸗

maͤſiger , als in der erſten Zeit , geſchuͤzt und gefoͤrdert —

unter andern durch die allmaͤlig zu Stand kommenden

Abtheilungen groſer Gemeinheiten und Weidrechte , neben

der Beibehaltung und Handhabung wohl⸗- eingetheilter

Schlaͤge.
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die Erſparniß im Verbrauch * ) — die oberwaͤhnten

Ruͤckſichten auf dauerhaftere Rebpfaͤle ausgenommen ,

deren gleichwohl 3800 bis 4000 auf einen Morgen

verwendet zu werden pflegen .

Torf konnte nur wenig gegraben werden — z. B .

im Oberamt Carlsruh , zu Knielingen und Neureuth .

XI .

Fortſezung der National - Oeconomie : Vieh⸗

zucht und Minderung des Wildprets .

Von der mit dem Pflanzenbau in enger Verbindung

ſtehenden Viehzucht iſt einiges ſchon oben beruͤhrt .

Das Rindvieh vermehrte ſich mit dem allmaͤligen Anbau

der Futterkraͤuter und den groſen Wieſenverbeſſerungen ;
es wurde aber auch fetter und bekam , mittelſt unſerer

ſorgfaͤltigen Farrenzucht , die erwuͤnſchte lang - geſtreckte
Art . Bei den Schweinen trachtete man nach der aͤhnlichen

Gattung , und gewann fie in den meiften Gegenden , **)

) Mit gemeinen Back - und Waſchhaͤuſern z. B. blieb Schwa⸗
ben weit zuruͤck gegen holzbeduͤrftigere teutſche Gegenden .
Die Noth lehrt am eifrigſten beten .

* ) Das Oberland iſt in dieſem wichtigen Artikel der Land⸗
wirthſchaft lange nicht voran gekommen . Burgundiſche ,
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Nicht nur wurden von den Kammerguͤtern dergleichen
Eber , ſo wie Farren , um einen geminderten Preis an

die Gemeinen verkauft , ſondern auch fuͤrſtliche Raͤthe zu

anſehnlichen Inſpectoren uͤber die Viehzucht im Unter -

land , 1768, ernannt und inſtruirt , daß jeder in ſeinem

District durch die Ortsvorgeſezten wirke — beſonders auf

gute Winter = Fütterung der Farren und Eber , welche
bei Leuten , die die Sache wohl verſtehen und kein eige⸗
nes Vieh halten , eingeſtellt werden folen . Beitraͤge
aus den Commun - Aerarien wurden zu Anſchaffung

tuͤchtiger ſolcher Thiere gebilligt , und Jahrstabellen uͤber

die Zu⸗ und Abnahme des Viehſtandes angeordnet —

jedoch unter der milden Erklaͤrung , daß die Abſicht

nicht auf einen Zwang , ſondern darauf gehe , daß die

Regierung die hin und wieder ſich zeigenden Hinderniſſe
in Emporbringung des Viehſtandes erforſche , und nach

Moͤglichkeit zu heben ſuche .
Die Schaafe — mußten die erſte Regierungs⸗

periode am haͤrteſten empfinden . Carl Friederich ,

der jene groſe Reform in der Agricultur als das Wich⸗

tigere ſchaͤzte , beſchraͤnkte die vielen Schaaf - Heerden ,

lotharingiſche und bayeriſche Schweine wurden dem Lands

mann auf Borg , um ſo theurer verkauft ; die Mortalitaͤt

unter dieſen fremden Thieren war weit groͤſſer; dadurch
wurde das reichſte Eckerig , auf welches hin mehr Vieh

eingeſtellt worden , oft zum bittern Schaden — aus

Mangel einheimiſcher Schweinszucht !
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die Gein Grosvater auf den Kammergútern unterhalteg

hatte , ) und Seine oft nachtheiligen Hut - und Triftge⸗

rechtigkeiten , ſelbſt , im ganzen Lande , indem die Be -

weidung nur meiſtens auf den ungebauten Plaͤzen, auf

den Fluren hingegen nur im beſtimmten Fruͤh - und

Spaͤtjahrszeiten „ erlaubt blieb . Hierdurch ſchien den

Schaͤfereien — ob ſchon man einige ſchwache Verſuche

zu ihrer Verbeſſerung gleichzeitig machte — der Herzſtos

gegeben zu ſeyn ; aber die Bereicherung und Auszeich —

nung des Landes von dieſer Seite war blos aufge —

ſchoben . . )

Ein Lieblings - Augenmerk des Markgrafen war die

Veredlung der Pferdezucht . Die Beſchaͤl - Ordnung

von 1753 ſagt , daß eine in fruͤherer Zeit beſtandene

ſolche Landesanſtalt ſeit geraumen Jahren in Abgang

gekommen ſey. Jezt wurden mit bedeutenden Koſten

vorzuͤgliche Hengſte , von ſehr verſchiedenen Nationen , im

fuͤrſtlichen Marſtall angeſchafft und immerhin unterhalten .

Zuerſt in den Oberaͤmtern Carlsruh und Durlach —
feit 1756 mit Ausdehnung auf Pforzheim und Stein —

wurden Stationen feſtgeſtellt , an deren jede ein Bezirk

von Doͤrfern hingewieſen war , und wohin ein Stallbe⸗

*) Ein Bericht des Kammermeiſters von Gemmingen von

1748 , nennt ſie eine bedeutende Kammerrente .

*) ©; in der zweiten Regierungsperiode , die Ankunft der

ſpaniſchen Schaafheerde .
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amter mit einer Anzahl Hengſte ſich im Fruͤhjahr begab .

Die nach dem Willen der Landleute zu belegenden Stuten

ließ man erſt zur Muſterung zuſammen vorfuͤhren , um

ſie nach Tauglichkeit zu vertheilen . Gefuͤhrte Regiſter

beſtimmten die zweite allmaͤlige Vorladung .

Der Eigenthuͤmer einer Stute hatte wohlthaͤtiger —

weiſe nichts , als einen Gulden fuͤr das lebendig zur

Welt kommende Fohlen , in die Stallkaſſe zu entrichten ;

dagegen ward er folgenden Beſchraͤnkungen , ohne welche

die wichtige Abſicht nicht zu erreichen geweſen waͤre ,

unterworfen . Kein alſo gewonnenes junges Pferd durfte

ohne Erlaubniß des Stallamtes auſſer Land verkauft

werden — nicht um dieſen Handel ohne Noth zu er⸗

ſchweren , ſondern um in jeder Gegend einer genugſam
bleibenden guten Nachzucht verſichert zu ſeyn , und den

inlaͤndiſchen Ankauf zu foͤrdern. Der Marſtall hatte den

Vorkauf , und benuzte ihn hauptſaͤchlich fuͤr tuͤchtige

junge Hengſte . Dieſe , ſobald ſie zweijaͤhrig waren ,

durften , bei ſtrengem Verbot , nicht mehr unter den

Stuten ſeyn , und wurden um ſo leichter , nach Wunſch ,

in andere Landesgegenden verkauft , wohin die Beſchaͤl—

anſtalt ſelbſt ſich nicht ausdehnen ließ . Von allen , aus

dem Marſtall ſtammenden Pferden mußten wieder jaͤhr—⸗

liche Liſten gefertigt werden , um ein Landbeſchaͤlbuch

anzulegen . Dazu kam die kluge Beſtimmung , daß

derartige jungen Roſſe bis zum dritten Jahr , und die

Mutterpferde ſechs Wochen vor und nach dem Fohlenwurf ,
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von alen Frohnen frey ſeyn ſollen . Die ſchlechten

Bauernhengſte mußten in kurzer Zeit weggeſchafft werden ,

Bald hatte Carl Friederich die Freude , den

verfeinerten Knochenbau , die glaͤnzenden Haare , langen

Haͤlſe, zunehmende Groͤſe und Dauerhaftigkeit Seiner

Hardpferde , wahrzunehmen und im Verkehr geſchäͤzt zu

wiſſen . Er ſelbſt , bei Seinen vielen Spazierritten , ſah

der Anſtalt oͤfter nach , veranlaßte ſelbſt manche Hand⸗

habung — und wenn jeweils die Hofdiener , uͤber den

Staat , welchen die Hengſte machten , den Zweck fuͤrs

Land in die zweite Ordnung ſtellten : ſo war dies nicht

das Geheis des Fuͤrſten , ſo ſehr Er auch Freund ſchoͤner

Reit⸗ und Zugpferde war .

1761 wurde — auf die Bemerkung , daß die

Schmiede ſich wenig auf die Kuren und Maͤngel der

Pferde verſtehen — den Juͤnglingen dieſes Handwerks

eingeſchaͤrft , ſich auf ihren Wanderſchaften hierauf zu

legen , auch bei dem herrſchaftlichen Kurſchmid Unterricht

zu nehmen . Danebſt wurde 1766 allen inlaͤndiſchen

Studioſen der Medicin auferlegt , ſich uͤberhaupt der

Thier⸗Arzneikunſt mit zu befleiſſigen — bis in der zweiten

Periode ein eigenes Inſtitut dafuͤr einheimiſch wurde .

Ohne merkliche Bemuͤhung der Zucht , hat uns

die Natur noch reichlich mit Wildpret jeder Gattung —

das unter dieſer Regierung auf ein ertraͤgliches Maas

herabgeſezt und ruͤhmlich theurer wurde — mit trefflichen
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vielen Fiſchen des Rheins und der kleinern Fluͤſſe, als

bedeutendem Mittel der Nahrung und der nicht erſchwerten

Induſtrie , wie mit groſer Menge zahmen und wilden

Gefluͤgels begabt . )

Aber die Art uud Weife , wie die Wildbahn gee

måfiget und unſchaͤdlich gemacht wurde , iſt folgende .
Sie war unter Carl Wilhelm bis zum bittern Scha⸗

den des Landmanns getrieben , und nun ließ das Uibel

ſich nicht ploͤzlich abſtellen . Im dritten Regierungsjahr
Carl Friederichs , 17½9 , wurde im Unterland ,
wo die Noth am empfindlichſten war , damit angefangen ,
den von den Gemeinen aufgeſtellten Wildhirten zu er⸗

lauben , daß ſie Hunde fuͤhren und anlaufen laſſen , auch
mit blinden Schuͤſſen das Wild von den Feldern ab⸗

treiben . 1750 wurde dieſe Erlaubniß auf die Feldeigen⸗

thuͤmer ſelbſt , fuͤr Schuͤſſe aus Piſtolen und anderm

kurzen Gewehr , erſtreckt , aber 1751 ſchon wieder auf⸗

gehoben , weil das Forſtamt oͤftern Misbrauch anzeigte .
Nun folte Niemand mehr mit Schießgewehr hinaus —

gehn , dagegen die Forſtbehoͤrde bei eigener Verantwort⸗

lichkeit dem Wildſchaden beßtmoͤglichſt vorbauen . Dies

allgemeine Wort Half aber wenig ; 1752 meldete der

Schultheis von Aue , bei Durlach , 14 wilde Schweine

zuſammen , in die Reben einbrechend , geſehen zu haben ;

) Die Bienenzucht wurde erſt iſt ber zweiten Periode
ſtaͤrker empfohlen und verbreitet .



Cáp . XL

und der Stadtmagiſtrat klagte uͤber die Menge der be -

ſchaͤdigten Rebſtoͤcke, ſo , daß man ganze Kuͤbel abge —

riſſener Trauben aufgeleſen habe . In der Eile wurden

den Huͤtern , bis zur Weinleſe , die Piſtolen wieder zu —

geſtanden . Aber i . J . 1754 wurde die Klage auch wegen

des mangelnden Schuzes fuͤr die Feldfruͤchte lauter ; die

Durlacher ſtellten vor , daß ja keine Vermiſchung mit

der Wilderei zu befahren ſey , wenn nur auf dem Feld ,

nicht im Wald , und nur mit ſogenannten Sackpuffern “ )

geſchoſſen werden duͤrfe. Der Markgraf ließ nun aus

Seinem Geheimenrath eine nachdruͤckliche Verfuͤgung an

das Forſtamt Carlsruh ergehen , in deren Eingang es

heist : „Ihre Durchlaucht ſind nicht gemeynt , daß Dero

„ Unterthanen die , in unſchaͤdlicher Maaſe zu gebrauchende

„ Mittel benommen werden , um ihre mit ſaurer Arbeit

„ das Jahr hindurch erbauten Feldfruͤchte , wovon ſie

„ſich ihren Lebensunterhalt verſchaffen muͤſſen, vor dem

„ Gewild zu ſchuͤzen ; Sie laſſen daher dem Forſtamt

„hiemit befehlen , ſolche Vorkehrungen zu thun , wornach

„dieſe landesvaͤterliche Intention mit Wirkung er⸗

„reicht werden moͤge. “ Nun durfte der Landwirth mit

ſeinen Sackpuffern wieder ſelbſt ſorgen . Aber zwei

kraͤftigere Vorkehrungen folgten in den 1760er Jahren .

Carl Friederich entſchloß ſich , das meiſte Wild

niederſchieſſen zu laſſen — beſonders im Oberland , wo

) Ganz kleinen Piſtolen .

*——
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ohnehin das hoͤhere beſchwerliche Gebirg , und der haͤufige

Wechſel von einem Territorium in das andere , kein

Eigenthum der Waldthiere ſicher ſeyn ließ . 1769 erging
ſogar der Befehl , daß in Roͤteln und Sauſenberg das

ſchwarze Wildpret gaͤnzlich vertilgt werden ſolle .
Wenn aber dennoch ein erlittener Wildſchaden von

dem Eigenthuͤmer angezeigt wurde : ſo trat die ſchöne
allgemein gegebene Verordnung ein , daß die Ortsvor⸗

geſezten nebſt dem Foͤrſter Augenſchein daruͤber ein —

nehmen , den abgeſchaͤzten Schaden einberichten , und

dieſer gaͤnzlich , nach dem laufenden Preis ,
aus der betreffenden Forſtkaſſe erſezt werde . )

“) Gleiche erſchoͤpfende Verordnungen fand man auch im
Badenbadiſchen ſeit 1770 vor —noh mit dem Vorzug , daß
die Ortsvorſteher in ſolchen Faͤllen gar nicht auf einen
weitern Befehl warten , ſondern auf friſcher That den
angezeigten Schaden beaugenſcheinigen und beurkunden

ſollen . In der zweiten Periode verftel der Markgraf
ſelbſt auf noch einen gluͤcklichen Gedanken . Wenn man
erfuhr , daß in einer Landesgegend das Wild wieder uͤber

Hand nahm, ließ Er demſelben Oberforſtamt befehlen , daß
die Forſtkaſſe unter der Rubrik „ Erloͤs aus Wild⸗

pret “ eine groͤſſere Geldſumme als gewoͤhnlich — zu —
weilen bis aufs Doppelte — zur Staatskaſſe einliefern
ſolle , und zwar auf ein oder auf etliche Jahre lang .

Als i . J . 1793 das kurbraunſchweigiſche Miniſterium
um Mittheilung der Grundſaͤze anſuchte , nach welchen
im Badiſchen eine Verguͤtung der Wildſchaͤden an die Un⸗

terthanen bewilligt werde : ſo wurde das hier Bemerkte

geſammelt und dorthin , zur Ehre unſeres Landes , eroͤffnet.

— ů — —
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Fortſezung der National - Oeconomie :

Mineralreich .

Die leichte Ergiebigkeit und Wohlhabenheit des

Landes im Pflanzen - und Thierreich hat einige Un —

thätigkeit in der beſchwerlichern Heraufarbeitung der

unterirdiſchen Schaͤze, wie in der Vervielfachung des

Gewerbs - und des Handelsfleiſſes — nah dem Gefez
der Schwere und Ruhe , das auch in dem Menſchen

wahrgenommen wird — zur Folge . Es würde darin

ſchon in der erſten Periode mehr geſchehen ſeyn , wenn

eine Noth getrieben haͤtte. Carl Friederich ließ
es indeſſen nicht an Ermunterung und Befoͤrderung
fehlen — erreichte auch manches Schoͤne, nur nicht in

dem hohen Grade der Feldcultur und der Viehzucht .

Unſer vorzuͤgliches , beſonders zur Stahlarbeit gar

taugliches Eiſen ) — und unſere, faſt allenthalben

reichlichen , wegen ihrer Trockenheit uns geſunde Gebaͤude

gebenden Sandſteine —ſind diejenigen Mineralien ,

welche

) Nur im Oberamt Roͤteln hat das durlachiſche Land Ei —

ſengruben ; aber Bohnerze in Menge , ſowohl dort als
in den Oberaͤmtern Badenweiler und Pforzheim ,
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welche laͤngſt als begluͤckend erkannt und benuzt worden

ſind . Unſere Silber - , Blei - und Kupferbergwerke des

Oberlandes ſind vorerſt noch ein Gegenſtand bedeutender

Hoffnungen der Mineralogen . Markgraf Carl ſagt
im Eingang eines Ausſchreibens : es ſeyen ſchon vor
dem dreiſigjaͤhrigen Krieg etliche Erzgruben von reichen
Gewerkſchaften gebaut worden ; 1757 waren die zu
Sulzburg und Badenweiler neuerdings in Erblehen ge⸗
geben . *)

Die Goldkoͤrner , die aus dem Rheine mehr , als
aus irgend einem Strohme gewaſchen werden , ) geben
beſonders dem Unterlande , einen jäaͤhrlich zwar geringen ,
aber durch die Andauer nicht unbedeutenden Zuſaz am

Landesreichthum . Carl Friederich ließ 1765 , 1766
und 1768 davon Ducaten praͤgen. In den fünf Jahren
1767 bis 1771 wurden 2177 Kronen Goldes ( die Krone

naͤchſt zu b fl . werth ) , meiſtens an den ergiebigern Gold⸗
baͤnken von Knielingen bis Linkenheim , beſonders aber

*) Cine eigene Staats - Direction beg oberlaͤndiſchen Berg⸗baues faͤllt in die zweite Periode .

* * ) Sollte diş ſchoͤne gruͤnliche Farbe , in der das Rhein⸗
waſſer es ebenfalls anderm zuvorthut , mit von feiner
Aufloͤſung des mehrern Goldes erklaͤrbar ſeyn koͤnnen ?
Ich wage darüͤber kein Urtheil . — Uibrigens mag einſt
die Kunſt der Taucher ſo weit kommen , daß ſie ſich
genug unter dem Waſſer verweilen lernen , um manchen
Siz des Goldes im Rheine , ſeine Betraͤchtlichkeit und
Zugaͤnglichkeit , zu entdecken .

K
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zu Eggenſtein , herausgewaſchen . Der Gehalt des Goldes

iſt ſehr rein , zu 22 Karat und von heller Farbe . *)

Am meiſten und gluͤcklichſten aber wurde in dieſer

erſten Periode die Aufſuchung nicht gemeiner Steine

betrieben . Niemand wußte , daß der Marmor im Land

zu Hauſe ſey , bis die zum Bau des Reſidenzſchloſſes

niedergeſezte Deputation ihre Ahnungen vorlegte und den

Markgrafen ſogleich beſtimmte , 1754 eine Aufmunterung

an alle Unterthanen , und Praͤmien zu 150 fl . , auh

nah Befund verwendeter Koften , von noch mehr —

fúr Entdeckung ſolcher Steine ausſchreiben zu laſſen :

Der erſte Marmor kam von Berghauſen , bald ein ſchoͤnerer

von Emmendingen ein . Nun ging der Regent weiter ,

beſchrieb vom Ausland ſachverſtaͤndige Meiſter , und

ſandte fie im Land umher . Jm zweiten Jahr der For⸗

ſchungen wurde der erſte Preis zugetheilt fuͤr den trefflichen

Fund im Roͤteliſchen bei Welmlingen ; Marmor von

weiſſer , in das Gelblichte fallender Farbe , und mit

zierlichen Dendriten bricht dort in ſo groſen Stuͤcken,

daß man davon Kamine und Tiſche in das neue Schloß

gemacht hat . Bald wurde dieſe Gattung vorzuͤglicher
in Effringen (eine Stunde ſeitwaͤrts ) und noch etwas

*) Mehr Nachricht davon in Lampadius Beiträgen zur

Vaterlandsgeſchichte . Auch im Badenbadiſchen und in ein

Paar Puncten der neuen Lande ſind minder bedeutende
Goldgruͤnde .
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weiſſer und zaͤrter, beinahe wie der italiaͤniſche Marmor

von Carrara , in Haltingen — bei Tannenkirch aber ein

Marmorgebirg mit ganzen Felſen gefunden , woraus

Stuͤcke von 20 Schuh gebrochen , alſo betraͤchtliche Saͤulen

geliefert werden konnten . Nebenbei ſties man im Sau⸗

ſenbergiſchen auf eine Menge Agate , im Badenweileriſchen
auf einen groſen Felſen von ſchoͤnem Jaſpis , im Hoch⸗
bergiſchen bei Langendenzlingen auf glaͤnzenden ſchwarzen
und weiſſen Granit mit eingeſprengtem Schwefelkies ,
und bei Eichſtaͤtten auf unſern vorzuͤglichen Band - Jaſpis .
Dies alles war bis 1765 erfolgt , und nun fand der

Markgraf ſachgemaͤs , einen italiaͤniſchen Kuͤnſtler im

Steinſchneiden und vorzuͤglichen Poliren , mit anſehn⸗

licher Beſoldung in Dienſt zu nehmen , ihm Gehilfen
und eine eingerichtete Werkſtaͤtte zu geben . Unſere

Rheinkieſel , fein geſchliffen , wetteiferten an Helle und

Farbenſpiel mit dem Kriſtall . In Bearbeitung des

Granits und Marmors war man in Carlsruh ſchon ſo ge⸗

ruͤſtet , um , laut oͤffentlicher Ankuͤndigung , die Verzie⸗

rung ganzer Kirchenaltaͤre , ganzer Zimmer anzubieten ,
und unſere Steine waren bereits in Frankreich , Holl⸗
und England gefhåzt . *) Im Carlsruher Schloſſe ,

*) Reinhards kl . Schriften , St . 21 . und 36. Wenn diefe

ſchoͤnen und fruchtbaren Unternehmungen in der Folge

geſunken ſind ; wenn der Patriot es bedauert hat , daß ,

iur Beit des zunehmenden Lurus in den Zimmergeraͤth⸗

K 2
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beſonders im Marmorſaal , wurden beren für mehrere

tauſend Gulden angebracht .

Unter dieſen Aufwuͤhlungen des Bodens ergaben

ſich noch intereſſante kleine Funde , z. B . bei Elmendingen

im Oberamt Pforzheim , die von Vergoldern und Lakirern

ſehr geſchaͤzte weiſſe Erde , welche keinen Sand fuͤhrt

und worauf ſich das Gold ſchoͤner poliren laͤßt; bei

Dürn auf dem Eichelberg im Pforzheimiſchen , die Eigen⸗

ſchaft der weiſſen Sandſteine , daß ſie zur Formation

von Bildern und andern Werkſtücken tauglich ſind ; bei

Feldberg im Sauſenbergiſchen , ein braun - rother etwas

fauler Sandſtein , eine rothe Farbe gebend , die in Oel

und Waſſer ſich beſonders gut behandeln und fein zer⸗

reiben laͤßt; bei Leiſelheim im Hochbergiſchen , und be—⸗

ſonders im nahen Ballrechten , ein ſeiner Guͤte wegen

auswaͤrts verführter Ocker.

ſchaften , ſo mancher Marmortiſch , bis von der Lahne,
den Rhein herauf geſchifft wurde : ſo iſt doch nicht zu

zweifeln , es werde in friedlicher Zeit , hin und wieder
ein vermoͤglicher und kluger Unterthan , an unſern in den

Rhein ſich ergieſenden Gebuͤrgsfluͤſſen , ein Fabrikenwerk

zum Schneiden , Poliren , Formen und Ausfüͤhren unſerer

reichlichen , und bisher meiſtens aufgeſparten Steine ,

grinden ,
;
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XIII .

Fortſezung der National - Deconomie . Auf -

nahme der Gewerbe und des Handels ,

Diejenigen Producte des Kunſtfleiſſes , die ſich feſt

an ein Land binden laſſen — ſeine Gebaͤude —

nahmen in der erſten Periode ſchon mit ſtarken Schritten

zu . Fuͤnf Jahre hinter der erreichten Brandaſſecuration ,

1763 , betrug der von den Eigenthuͤmern erhoͤhete Gebaͤude⸗

Anſchlag oberwaͤhntermaſſen uͤber fuͤnf ; und ſieben Jahre

ſpaͤter, 1770 , uͤber ſieben Millionen . Zuden beſchrie⸗

benen Ermunterungen , die jene wichtige Soceietaͤtsanſtalt

gab , kam die wachſende Bevoͤlkerung , der wachſende

Wohlſtand , welcher auch bequemere Wohnungen an⸗

ſpricht ) , und eine Menge oͤffentlicher Bauten ,

die der Geiſt der Ordnung in der Adminiſtration herbei

fuͤhrte, viele Schul⸗ , Pfarr - und Rathhaͤuſer , eine

Anzahl Kirchen , )Y ſelbſt das i . J . 1752 unternommene

Reſidenzſchloß des Fuͤrſten — ſtiegen empor ; der bedeu⸗

tenden Herſtellungen an aͤltern Gebaͤuden , die vordem

*) Zu Ende des Cap . VIII .

* * ) Unter ihnen ragte die grofe , 1768 eingeweihete Stadt :

kirche zu Pforzheim hervor , die in der zweiten Periode
abbrannte .
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in den Kriegen verſchlimmert waren , zu geſchweigen .

nicht nur ein Theil der Reſidenz baute ſich dabei fort ,

ſondern der Markgraf ließ auch die ſchoͤne Vorſtadt von

Emmendingen , und merkliche Erweiterungen von Loͤrrach

und Pforzheim eroͤffnen . Die Pflaſter in Staͤdten und

Doͤrfern wurden nun ziemlich allgemein . Der gute Stand

der Bruͤcken ward mit dem Bau der Land - und Neben⸗

ſtraſſen verbunden . Um Tuͤchtigkeit und kluge Plane der

Gebaͤude zu gewinnen , richtete man ein Augenmerk auf

junge Bauleute , die in vorzuͤgliche Staͤdte zu wandern

angewieſen wurden , auf die gelegenheitliche Reception

ſachkundiger Fremden , auf mehrjaͤhrige Perſonalfreihei —

ten auch fuͤr Einheinniſche , die ein fehlendes Bauhand —

werk an einem Ort pflanzen wollten , und auf die An —

ſtellung wiſſenſchaftlich gebildeter , wohlbeſoldeter Bau —

meiſter , die nicht blos in der Reſidenz , ſondern in ver —

ſchiedenen Landesbezirken , ihren Siz und ihre Wirkſam —

keit aufzuſchlagen hatten .

Das wandelbare Gluͤck groſer und vorſtechend - vieler

Fabriken wurde zwar — in einem Lande , deſſen Haupt⸗

vorzug in dem reichen Boden beſteht , und das von

andern trefflichen Laͤndern umgeben iſt — als zur Zeit

weniger nothwendig und weniger erreichbar angeſehen ;

unſer theurer Taglohn kann nicht ſo leicht den Unter⸗

nehmern behagen . Dennoch hat theils die natuͤrliche

Folge eines productreichen Landes , theils die Regierungs —

weiſe , auch ſolchen Gewerbfleis mehrfaͤltig aufgeregt .
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Carl Friederich ſah alle , im Durlachiſchen ſich

hervorthuenden Manufacturen erſt unter Seiner Zeit

entſtehen — manche wieder fallen . In die erſte

Periode gehoͤrt: D zu Loͤrrach eine , 1752 entſtandene

Puder⸗ , Staͤrk⸗ und Tabak⸗Fabrik , wie auch die

1753 gegruͤndete Indienne - Fabrik und eine Papier⸗

muͤhle ; zu Binzen , Oberamts Roͤteln, eine aͤhnliche Ma⸗

nufactur ſamt einer Spinn - und Weberei in Baumwolle ,

von 1765 ; zu Schopfheim , der bei den Eiſen - Bergwerken
und Schmelzhuͤtten ſo nuͤzliche Drahtzug ſeit 1757 , eine

groſe unſerm Linnenbau angemeſſene Leinwand - und

Faden⸗Bleiche ſeit 1755 , auch dort eine Baumwollen⸗

Spinn⸗ und Weberei ; zu Haßlach , Oberamts Baden —

weiler , ſeit 1762 , eine bedeutende Blechſchmiede ; im

Oberamt Hochberg das groſe Gewerb von 180 Weber —

meiſtern , die i . J . 1757 aufgezaͤhlt wurden , und ſeit

1762 eine Tuchbleiche ; zu Carlsruhe ſeit 1768 , eine

Gpizen - und Blonden - , feit 1770 eine Leinwand - und

Baumwollenzeug - Fabrik ; zu Durlach die ſchon ſeit

1749 privilegirte Fayence - Fabrik, die Seiden - Pflan⸗

zungs - und die Seiden - Struͤmpfe - Fabrik , welche leztere

einige Jahre ſpaͤter ( 1761 ) ein aͤhnliches Unternehmen in

Carlsruh erzeugte ; ferner die durlacher Fabriken in der

*) Es ſind die vielen Ziegelbrennereien , Gerbereien , und

andere auf den Verkauf arbeitende Handwerker hier

uͤbergangen .



152 Cap , XIII .

Damaſtweberei , zu der der Markgraf ſelbſt den Antrieb

gab , in Leder , in Stecknadeln , in Tabak und in der | vi
Baumwollen - Spinnerei ; in Bauſchlott eine Haarpuder Ñ
und Staͤrke⸗Fabrik .

Dieſe Gewerbe wurden in ihrer Gruͤndung ſchon m

erleichtert , bald Durch Monopole auf eine Anzahl Sabre M
und in beſchraͤnkten Landesbezirken ) , bald durch ein -

zelne wohlbeſtimmte Erleichterungen , oder durch Siche — i

rung des Abſazes , durch den Zutritt der Geiſtlichen aller „ i

Religionen zu ihren Gliedern , die ſonſt aud ) feinen „i
Cultus im Orte hatten , durch moͤglichſte Abkürzungen „h
der Procedur fo oft ein Fabricant oder Gefele vot Ge - 8
richt zu rufen war , endlich durch Beguͤnſtigung der

Heirathen der Hilfs - Arbeiter — denn die Commune , „A
die durch Fabriken ſich bereichert , konnte auch gewoͤhn — „ien

lih vie Laſt der mehrern Armen iber fih nehmen . w

Die Bitten der Unternehmer um Geldvorſchuͤſſe hin — wut

gegen pflegte das Gouvernement — nah einigen fád - itga
lichen Erfahrungen — von der Hand zu weifen , weil ah

derjenige , der weder Baarſchaft noch Credit mitbringt , file.

nicht zuverlaͤſſig iſt . tinig
Sm Jahr 1762 ließ Carl Friederich Schulen miji

für die Emporbringung des Leinen - Geſpinſtes im Land Cio
anlegen , und Seine Beweggründe ausſchreiben : „ Sie giki

datr

*) Unbeſchraͤnkte Monopole gab Carl Friederich nicht ; Min

mehr davon im folgenden Capitel . i
—
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„ſollen die noch eintraͤglichern Geſchaͤfte der Unterthanen

„micht beſchraͤnken. Da aber bei unſerm vielen rohen

„ Hanf , auch die groͤbere Spinnerei von groſer Wichtig⸗

„keit , beſonders in den Haushaltungen , iſt ; da ſelbſt

„ Kinder von ihrem Schulalter an , in ſechs Wochen

„koͤnnen artig ſpinnen lernen , und die Eltern ſie oft

„nicht alle zum Feldbau gebrauchen ; da eine Geſchicklich⸗

„keit mehr gewonnen wird , um in Faͤllen der Armuth

„ und Kraͤnklichkeit die Noth zu mindern : ſo ſoll die

„ Anſtalt von geiſt⸗ und weltlichen Vorge en moͤglichſt

„befoͤrdert , zu Aufbringung der Lehrmeiſterinnen die

„ Belohnung , ſo wie das Material , aus Gemeinsmit⸗

„teln angeſchafft und je nach Gelegenheit , auch das

„ Baumwollenſpinnen , das Stricken und Naͤhen, neben

„ dem Leinengeſpinnſt , getrieben werden . “ Nachmals ,
aus Anlaß der entſtandenen Fabrik zu Binzen , 1765 ,
wurde an das Hofraths - Collegium verfügt , daß , wer

irgendwo im Land um hinterſaßliche Aufnahm bittet ,

erſt die Anſchaffung von Spinngeraͤthſchaften darthun

ſolle . Man erforderte ſogar die jaͤhrliche Lieferung von

einigen Pfunden Geſpinnſtes gegen Bezahlung ; dies

mußte jedoch in der Handhabung zu ſchwierig ſeyn .
Schon in dieſer erſten Periode projectirte man auch groͤſſere
Fabricationen , von einer Segeltuch - , und Wachstuch⸗
Fabrik für unſern vielen und vorzuͤglichen Hanf ; denn

man ſah denjenigen Kunſtfleis gar gern , welcher ſolche

einheimiſche Producte bearbeitet , an denen Fein Nahrungs -
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mittel entgeht , und wobei Eein Holz verzehrt wird , E8

blieb indeſſen noch bei dem edlen Vorſaz .

Da man einen vorzuͤglichen Gewerbsort im Ober —

land , wie im Unterland , emporzubringen ſuchte : ſo waͤhlte

man dort Loͤrrach, welches ſchon vom Kaiſer Ruprecht ,

im 15ten Jahrhundert , und ſpaͤter vom Markgrafen

Friederich Magnus , ſtaͤdtiſche Privilegien erhalten hatte ,

die aber noch nie in volle Uibung gekommen waren .

Carl Friederich erneuerte und erweiterte fie 17555

wenn er noh feinen vollen Erfolg erlebt hat , bleibt

dennoch die Richtigkeit Seiner Gruͤndung und die Klug -

heit mancher gewaͤhlten Maasregel denkwuͤrdig . Die

neuen Stadtbuͤrger erhielten damals die Leibesfreiheit ,

die Befreiung von Herrſchafts - und Landesfrohnen auſſer

ihrem Bann , D eine zehnjaͤhrige Befreiung von Staats⸗

abgaben fuͤr diejenigen Loͤrracher, welche nuͤzliche Stadt⸗

—

*) Dieſer Punct machte die meiſten Zweifel ; das Erachten

des Hofraths - Collegiums drang aber , gegen die Kammer ,

durch ; Es ſey zwar richtig , daß den andern Oberamts⸗

orten dadurch eine mehrere Frohnlaſt zuwachſe . Allein

zu geſchweigen , daß durch zunehmende Bevoͤlkerung eines

Orts , beſonders durch Herbeiziehung Handels und Wan —

dels den uͤbrigen Landorten groſer Vortheil in Anſehung

der Bequemlichkeit , ihre Producten leicht und mit Nuzen

an Mann zu bringen , aud bei den Manufacturen ſelbſt

durch Handanlegung ihr Brod zu verdienen , zugehe —

koͤnnten die Frohnen zu den Stadtmauern den Loͤrrachern

heimgewieſen , oder ein Vergleich uͤber die Frohndienſte

mittelſt Geldanſchlags eingeleitet werden .
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A gewerbe anlegen , fùr die ert binzichenden Gewerbsleute

aber auch die Berechtigung des gaͤnzlich freien Wieder⸗

Abzugs und , wenn dieſelben in den naͤchſten fuͤnf Jahren

ſtürben , gleiches Recht fuͤr ihre Kinder auf lebenslang ,
oder fuͤr weiter geſippte Erben auf drei Jahre . Zugleich
wurden in teutſcher und franzoͤſiſcher Sprache die Vor⸗

zuͤge der Lorracher Lage fuͤr Fabriken zuſammen geſtellt —

NeRWen die Entfernung nur zweier fleinen Stunden vom Rhein
ie 170; und von Bafel ; eine mittlere Stellung zwifhen den bez

i
ruͤhmten Handelsplaͤzen von Straßburg und Zurzach ;
die Gegenwart des Wiesfluſſes , ſehr tauglich zu Gerbe⸗

reien , Faͤrbereien , Muͤhlwerken , und zum Transport in

den Rhein ; neben trefflichen Fruchtfeldern und Rebhü —
hnen a geln , auch vorzuͤgliche Viehzucht im Wiesthal ; Vorraͤthe
n Gigs von Håuten zu Leder und Pergament , wie von Gais -

he Stil und Bockfaͤllen zu Saffian und Corduan ; Nuz , Brenn⸗

und Bauholz , ſamt Schmidskohlen , in reichlicher Menge ;

unſer vorzuͤgliches , ganz nahe geſchmiedetes Eiſen ;
Flachs und Hanf in der Gegend ; vorzuͤgliche Marmore und

Agate im Oberamt ; vielerlei Hafnererde , zu einer Ofen⸗
Fabrik tauglich ; nur eine halbe Stunde von Lörrach der

ſchoͤne Steinbruch , aus dem die Baſeler , welche keinen

naͤhern haben , ihre Hauſteine nehmen .— Das Staͤdtchen

fam allemal in guten Flor ; *) was indeffen das gröffere

*) Der dortige Landvogt ſchrieb i. J . 1756 : „ Wer ſollte

glauben , daß unſere guten Schuhmacher , Bortenwirker ,
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Gedeihen aufgehalten haben mag , iſt die Leichtigkeit ,

nit der die ſtaͤdtiſchen Gemaͤchlichkeiten von Baſel ſich

holen lieſſen ; die Beſchraͤnkung der , blos den Prote⸗

ſtanten damals noch im Oberland geſtatteten Nieder⸗

laſſung — vielleicht auch die Beſorgung , die die nahe

Feſtung Huͤnningen erregen konnte .

Aber als unſer Hauptſiz der Gewerbe wurde , nach

den Winken der Natur , die Stadt Pforzheim gepflegt .

Von ihrer , in die zweite Regierungsperiode fallenden

hohen Bluͤthe der Induſtrie und des Handels , ſind die

Keime ſchon in der erſten Periode zu ſuchen . “ )

Ihre „ uralte Floͤzerzunft, “ wie ſich die Statuten

des nähern Vereins von 1749 ausdruͤcken , iſt ein ganz

eigenes Inſtitut . Als noch wenige Concurrenz in unſerm

Holzgewerbe war , richteten ſich viele Buͤrger in der

Vorſtadt , die Aue genannt , darauf ein , theils ſelbſt

erkauftes Bau - , Nuz - und Brennholz , theils fremdes

um Frachtgeld , auf den kleinen Fluͤſſen, die in die Enz

Glockengieſſer , Uhrenmacher ac . mehr nah Baſel , ins

Oeſtreichiſche und Biſchoͤfliche arbeiten , als ins Land ? “

*) Eine Probe dieſes ſtaͤdtiſchen Aufblüͤhens gibt auch fol⸗

gende Vergleichung . Es betrug zu Pforzheim in den

Jahren 1757 bis 66 der Pfund - und Landzoll , im

Durchſchnitt jaͤhrlich 2498 fl . ; in dem naͤchſten Zeitabſchnitt

von 1767 bis 76 , 2772 fl . ; in dem britten von 1777 bis

86 ſogar 4139 fl . Deßgleichen das Ohmgeld , in dem

erſten 1702 fl . , in dem andern 1978 und in dem dritten
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und mit dieſer in den Neckar fallen , zu verfloͤzen . So

lang jeder fuͤr ſich handelte , wurde nur ein kuͤmmerlicher

Gewinn erzeugt ; ſie ſtifteten alſo den beſſer verbundenen ,

landesherrlich beſtaͤtigten Floz - Zunftverein , legten einen

Fond von 26,000 fl. zuſammen und gelobten ſich , alle

Fracht⸗Accorde , Holz - ⸗Kaͤufe und Verkaͤufe ꝛc. auf ge⸗

meinſchaftliche Rechnung durch ihre Vorſteher zu betrei⸗

ben . Dies ſchloß nicht aus , daß der Vorſtand wieder

einzelne Glieder in ſeinem Taglohn anſtellte , ja es

wurden Vorſchriften fuͤr die moͤglichſt gleiche Vertheilung

dieſer ſpeciellen Beſchaͤftigungsmittel gemacht . Das in

gluͤcklicher Eintracht gedeihende Werk reizte zu mehrern

Holzhandelsgeſellſchaften , und gewann immer in der

Verbindung mit ihnen . Als in den 1750er Jahren

eine wirtembergiſche Geſellſchaft den Murgfluß oberhalb

Gernsbach ſloͤzbar zu machen unternahm , und beim baden —⸗

badiſchen Hof deshalb ſowohl , als wegen Uiberlaſſung
des herrſchaftlichen Holzes im ſogenannten Lehnswald

negociirte : fo erreichte der wachſame Director der Pforz⸗

heimer Floͤzer, daß deren Verein in dieſe neue Murg —

Compagnie als ein Haupttheilhaber ) aufgenommen

wurde . Aber noch mehr kam demſelben zu Statten ,

daß bald die ganze Murg - Compagnie ſich weiter mit

*) Der ganze Murghandel ward in 48 Portionen getheilt ,
und 22 davon uͤberkamen die 12 damaligen Floͤz⸗Schiffer
zu Pforzheim . Der Vertrag wurde 1758 auf 30 Jahre
geſchloſſen .
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derjenigen wirtembergiſchen Compagnie verband , welche

in der Stadt Calw fuͤr den Holzhandel maͤchtig auf —

bluͤhte , und hauptſaͤchlich auf den drei Fluͤſſen floͤzete,

die bei Pforzheim ſich vereinigen . Die Verbindung be —

traf das , nun auch erhandelte wirtembergiſche Holz
in den obern groſen Murgwaldungen jenſeits der Schoͤn—

Muͤnzach — eines ſtarken Waldbachs , der ſich an der

wirtembergiſchen Grenze in die Murg ergiest — und

wurde 1763 auf die 25jaͤhrige Dauer dieſes Holzſchlages

geſchloſſen . Nun wurden fuͤr den Schiffsbau eine Menge

langer Tannenhoͤlzer von dem Gebirg herab — nicht

blos reichlicher auf dem Neckar , ſondern auch auf der

Murg , in den Rhein und bis nach Mannheim gefoͤrdert,

dort aber an Zwiſchenhaͤndler fuͤr Holland verkauft . “)
Der Flozverein hingegen dehnte ſeinen eigenen Holzhandel ,

*) Deßwegen hollaͤnder Tannen genannt , die am Durch⸗

meſſer ihres Gipfels 16 Zol , und an ihrer Långe we:

nigſtens 62 Schuh enthalten muͤſſen. Dieſe zum theuern ,

allmaͤligen Verkauf zu bringen , war allerdings erwuͤnſcht ;
aber zwei Betrachtungen blieben unberuͤckſichtigt : 1) der

zu ſchnelle Hieb vieler hollaͤnder Tannen , welcher nun

weniger lang dauern konnte ; 2) die nicht bedingte Scho⸗

nung des Nachwuchſes , indem die Compagnie in ganzen
Waldrevieren alles niederhauen und aus ſchoͤnen Tan⸗

nenſproͤßlingen Wieden ( leine Art hoͤlzerner Seiler ,
womit die Staͤmme beim Floͤzbau aneinander gebunden
werden ) drehen ließ . Es hatte alſo fuͤr das kameraliſche
und nationelle Intereſſe auch eine ſehr nachtheilige Seite ,
daß dieſe Holzaccorde nicht bis hinter dem Anfall des

badenbadiſchen Landes in Anſtand geblieben ſind .
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den er fih daneben auf beſondere Rechnung vorbe⸗

halten hatte , niht uͤber gemeines Bauholz und Såg -

waaren aus , womit er bald einen groſen Theil der am

Neckar und Rhein liegenden Ortſchaften , bis nach Worms

hinab , verſorgte . So konnte er mit weniger Wagſchaft

ſicherer einen maͤſigen Reichthum erwerben . )æ

*) Die folgende Zeit fah ein Sinten und ein nur noh ftår -
keres Wiederaufleben diefer Unternehmungen . 1777 lofte

gum Theil die Verbindung mit der Calwer , und 1788 die

gange Murg - Compagnie fih auf . Mitlerweilen hatte eine

Factorie von holländiſchen Handelshaͤuſern ſich in Pforz —
heim niedergelaſſen , ſeteſt , in den umliegenden Waldun :

gen , die groſen Hoͤlzer gefauft , und felbft får den

Transport geſorgt . Nebendem fuͤhrte ihr Factor Boͤh⸗
ringer , noch eigenen gemeinen Holzhandel , dem der

Flozverein kein Monopol entgegen zu ſezen berechtiget
war . Zu deſſen Wiederemporbringung , und får das

ganze Pforzheimer Floͤz - Commerz , ſezte der Markgraf
eine anſehnliche Commiſſion nieder , und 1801 kam das

groͤſſere Werk zu Stand , wornach der Hofkammerrath
Boͤhringer ſeinen Handel aufgab , und an die Spize der

neuen holhländiſchen Compagnie ( unter ber

Firma : Boͤhringer , Mayer und Compagnie ) — die nun

nicht mehr blos bis Mannheim , ſondern bis nach Holland
ſelbſt verfloͤzet , und alldort Markt haͤlt — als Director
trat . Seine ehemaligen hollaͤndiſchen Principalen , er

ſelbſt und der Floͤzverein , wurden mit einer vorzüglichen
Anzahl von Actien der neuen Societaͤt ( jede zu 4000 fl . )
zufrieden geſtellt ; auch erhielt Boͤhringer eigene Actien

( Gu 400 fl . ) in dem geſonderten Floͤzverein . Fuͤr dieſen
aber wurde zugleich alles Verfloͤzen des hollaͤnder Holzes
bis in den Rhein , durch feine Glieder — einbedungen .
Die hollaͤndiſche Societaͤt , welche eine Million zuſammen
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Die Pforzheimer Fabriken in Wolle verdanken ihren

Urſprung dem Waiſenhaus , mit welchem ſie Anfangs

auf Staatsrechnung verbunden waren . Nachdem die

Commiſſarien uͤber dies Inſtitut 1752 gutfanden , alle

Manufacturen bis auf die Webſtühle im Leinen , aus

dem Hauſe zu ſchaffen , und ſich nur mit der ſortirten

Wolle zum bloſen Spinnen verſehen zu laſſen : ſo wurde

die Tuch - und die Zeugmacherei , gleich der Strumpf —

weberei , in ein anderes Haus verlegt . Schon im fol—

genden Jahr aber ſtellte man die , dem Waiſen - Inſtitut

durch die Zerſtreuung ſchaͤdliche, unmittelbare Fabrik —

Verwaltung gaͤnzlich ein , und uͤbergab ſie ſamt ihren

Privilegien , der Geſellſchaft von vier unternehmenden

und reichen Handelsmaͤnnern zu Pforzheim , die dann

dem

ſchoß , hat in den erſten Jahren ſo gewonnen , daß das

nachfolgende politiſche Ungluͤck fur allen teutſchen Han⸗

del — uͤbertragen werden konnte , ohne die jäaͤhrliche

Verzinſung der Actien zu unterbrechen ; und jezt bluͤhen

dieſer Geſellſchaft neue bedeutende Hoffnungen auf . Der

Floͤzverein aber , deſſen Fond ebenfalls geſtiegen iſt , und

in ihm eine Menge Familien der Aue — denen nun das

Gewerb nicht ausgeht , und die , vermoͤge der Aetien des

Vereins in der hollaͤnder Compagnie , noch reiche Leute

werden koͤnnen — haben dem Markgrafen beſondern

ewigen Dank zu bringen .

Wer ſollte glauben , daß neben dieſer Anlage noch

ein weiterer hollaͤnder Holzhandel in Pforzheim — wie⸗

es in den leztern Jahren unter der Firma : „ Meyer und

Frizdorf “ geſchehen iſt — ſich bilden konnte ?
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dem Waiſenhaus alle zum Spinnen noͤthige Wolle um

beſtimmte Preiſe lieferten , und denen hinwiederum die

Tuͤcher fuͤr die Hof - Livree und das Militaͤr abgenommen
wurden . Es ward ſogar durch Edict von 1754 die

Einfuhr anderer Wollenwaaren im Unterland verboten ;
weil aber hinter dem ſiebenjaͤhrigen Krieg die emporge⸗
kommenen ſaͤchſiſchen Wollenmanufacturen , zum Vor⸗

theil des Publicums , ſehr andrangen : ſo hob man den

Zwang auf , und erzeigte dagegen der Pforzheimer Fabrik
andere Gefaͤlligkeiten . Danebſt ſiedelten ſich noch viele

Tuch - und Zeugmacher an , die auf eigene Rechnung
arbeiteten , *)

Auch bdie , 1767 privilegirte Uhrenfabrik fing
durch das Waiſenhaus ſeine Entſtehung an , indem ſie ,

alldort in die Wohnung aufgenommen , ſich anheiſchig
machte , 24 Kinder deſſelben in der Uhrenmacherei zu

beſchaͤftigen, und ihnen nachmals Verdienſt zu geben.
Die Staats - und die Waiſenhaus - Kaſſenwaren Theil⸗
nehmer an der Einlage zum Gewerbscapital . Noch

) Damals waren indeſſen nur grobe Tuͤcher angelegt , jezt
werden ganz feine gefertigt , wie auch ſchoͤne Caſimire ,
ſogenannte ſchleſiſche Zeuge — unter der Firma : Fin⸗
kenſtein . Daſſelbe Handelshaus hat auch die Salpeter⸗
Admodiation im ganzen Großherzogthum , und macht
bedeutende Geſchaͤfte im Pulver . Aehnlichergeſtalt hat
die Boͤhringeriſche hollaͤnder Holz - Compagnie noch die
ganze Salz - Admodiation uͤbernommen ,

£
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i . 3 . 1767 verband fih damit eine feine Stahl - , Kleino -

dien und Juwelen- Fabrif , die fih zwar 1770 , dem

Fond nach , wieder trennte , und in den erftern Jahren

wenig gedieh , aber in der Folge zu einem Hauptruhm

von Pforzheim ſich empor ſchwang Y.

*) Jm Jahe 1775 — als die Unternehmer der Bijouterie -
Fabrik , weil ihnen nicht alle Vortheile , die ſie als Zuſaz

verlangten , zugeſtanden wurden , ſich zuruͤckzogen — trat
Carl Friederich ganz ins Mittel . Gegen ſeinen

ſonſtigen Grundſaz , ließ Er auf herrſchaftliche Rech —

nung — jedoch nur um Zeit zu gewinnen , und das

wichtige Werk nicht Preis zu geben —die zerruͤttete
Fabrik mit mehr als 300 Arbeitern uͤbernehmen ; aber

i . J . 1776 ſchon zum Verkauf bringen . Jezt fing man

auch an zu beguͤnſtigen , daß mehrere Einzelne in ihren

Werkſtaͤtten auf eigene Rechnung arbeiteten — und

dieſe Vertheilung der Cabinette fuͤhrte die Sache hoͤher.

Die Fabrications - Objecte ſelbſt gewannen , inden ſie

zertheilt wurden , an Vollkommenheit und ſchneller Fer⸗

tigung , Anfangs hatten die , aus der franzoͤſiſchen Schweiz

und Genf , ſo wie aus England gekommenen Kuͤnſtler

nur einfache Uhren und fein - polirte Stahlſachen ( quin -
caillerie ) bearbeitet ; nach dem Gang des Geſchmacks

waren bald ihre Materialien Gold , gute Steine , Emaille ,

Elfenbein , zuweilen auch Perlenmutter — welch lez —

tere beide durch die Kunſt des Ausſchneidens und Bie —

gens , zu Darſtellungen von erhoͤhtem Laubwerk und von

landſchaftlichen Groupen , bis in den kleinen Maasſtab

eines Ringes , getrieben wurden . Da gab es eigene

guillocheurs , emailleurs , Maler , Gravirer , Gold - ,

Glas⸗ - und Steinſchleifer , Verfertiger einzelner Raͤder —

gattungen , Walzen , Gehaͤuſe , kleiner Feilen und anderer

Inſtrumente . Die Kuͤnſtler und ihre Familien ſtiegen

auf mehr als 1000 Seelen . Da die jaͤhrliche Verar⸗
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Noch gehoͤren unter die alten und gluͤcklich fortbluͤ⸗
henden dortigen Fabriken : die ehemals herrſchaftliche
Eiſen - und Schmelzhuͤtte , welche ihre Erze theils aus

nahen Wirtembergiſchen , theils aus dem Badiſchen
empfaͤngt, und in betraͤchtlicher Menge und Güte Guß⸗ ,
Staab⸗ und Zain⸗Eiſen liefert ; ) ſodann die groͤßte

7

* )

und ſchoͤnſte Leinwandbleiche des Unterlands , zu deren

anbedingter Errichtung mit den noͤthigen Maſchinen , der

Markgraf 1758 herrſchaftliche Guͤter in Erblehn gab .

beitung des Goldes in die Hundert⸗tauſende lief : ſo
ward , um deffen Gåte zu pråfen und auf alle Waaren
zu ſtempeln , eine eigene Controlle vom Regenten auf⸗
geſtellt , welche in der Regel 18karatiges Gold forderte ,
und unter 14 Karat gar keines verarbeiten ließ . Auf
den Betrug ſtand Zuchthausſtrafe . Durch dieſe Vorkehr
blieben die Pforzheimer Goldwaaren in hohem Credit ,
und durch ihren Geſchmack gewannen ſie den Zugang
in Paris , Petersburg und bis nach America . Pforz⸗
heim ſelbſt bereicherte ſich durch hundert kleine Canaͤle . —
Als aber ſeit dem Lauf der dritten und vierten Regie⸗
rungsperiode das ertoͤdende Continentalſyſtem einen
Weeg des Debits um den andern verſperrte : ſo ſanken
dieſe ſchoͤnen Fabriken des friedlichen Luxus ; ſie erhiel⸗
ten noch einen Herzſtos , als 1812 ihre ſtaͤrkſten Waa⸗
ren⸗Empfaͤnger in Moſcau abbrannten . Gleichwohl haben
13 Cabinette nicht aufgehört zu arbeiten , und ſeit man
jezt die noͤrdlichen Seepläze , wo die herkoͤmmliche Nach⸗
frage nach dem pforzheimer Kunſtfleiß iſt , wieder offen
weiß , iſt ein neues Leben in dieſe Werkſtaͤtte zuruͤckge⸗
kehrt , ſo daß man nicht genug Arbeiter finden kann .
Jezt ſind zwei Eiſenhammerwerke und ein Kupferham⸗
merwerk in gluͤcklichem Gang .

L 2
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XIV .

Fortſezung úber Handels - Verhaͤltniſſe .

Beſonders die Staatsmaasnahmen in

der Theurung von 1770 .

Da man bei allen Gewerben von der moͤglichſten

Handhabung der natuͤrlichen Freiheit ausging : ſo wurde

dies mit doppeltem Recht auf allen Handel angewandt .

Dieſem Hauptgrundſaz war der zweite , untergeordnete

beigeſellt , daß man dem Verkehr alle die Erleichterung

und Foͤrderung gab , die die Umſtaͤnde und die Staats⸗

mittel darboten . Beide Ruͤckſichten aber waren um ſo

haͤufiger erſchwert , je kleiner und durchſchnittener das

durlachiſche Land geweſen iſt . Als Beiſpiele der Anwen⸗

dung zeichnen ſich — auſſer dem , was von dem Pforz⸗

heimer Handel ſchon erzaͤhlt worden — folgende aus .

Der Abſaz unſers Weins fehlt gegen das linke

Rhein⸗Ufer zu , wo in eigner Menge noch feurigere
Producte ) gezogen werden . In die Schweiz ging im⸗

merhin eine bedeutende Quantitaͤt unſerer beßten ſowohl

* ) Die Strahlen der Morgenſonne prallen ſtaͤrker von dem

uͤberrheiniſchen Gebirg , auf ſeine naͤchſten Fluren zuruͤck.
Hingegen wird der Markgraͤfler fuͤr einen geſundern ,
angenehmen Tiſchwein gehalten .

<o

=
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als geringern Weine des nahen Oberlandes ; aber die

wichtige Ausfuhr in das obere Schwaben war zu Anfang
der Regierung Carl Friederichs noch gar nicht

lnii , in Gang . Die vielen Weine am Neckar und am Con -

ſtanzer See hatten durch ihre Naͤhe und Wohlfeilheit das

Herkommen dort fuͤr ſich , bis 1754 ein Patriot *) ,

gelegenheitlich einer Reiſe in die Biberacher Gegend ,

militi auf die angenehme Trefflichkeit , und die Geſundheit des

badiſchen Products aufmerkſam machte . Daſſelbe war

in jener Ferne verſchrien , als ob man nicht aͤchte —

nur mit nachbarlichen gemiſchte Weine , oder mit Brant⸗

wein geſchwaͤngerte — erhalte = ) ; auh wollte man

nicht zugeben , daß das kleine durlachiſche Oberland ſoviel

liefern koͤnne, um einer Einrichtung der Fuhrwerke werth

A zu ſeyn.

Nun aber wurde durch entwickelte und bewieſene Grinde

ein anderer Glauben rege ; es gingen einige Fuhren ab ,

wurden auf die vorausgelaufene Nachricht , mittelſt eigener

Verwendung der badiſchen Oberbeamten , aufs beßte be⸗

dient , brachten in 14 Tagen ein koͤſtliches, und uͤber

Erwartung nichttheures Getraͤnk in das Herz von

Oberſchwaben . Man blieb bei dieſer gelungenen Probe

*) Der Geheimerath Reinhard .

* ˙ ) Diefes ſcheint wirklich einigemal den Kaͤufern , beim

Mangel ſicherer Addreſſen , widerfahren zu ſeyn ; eine

noch ſtaͤrkere Lehre für alle Verkaͤufer .
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nicht ſtehen , ſondern verbreitete eine ſchriftliche Anwei — git Den

fung *) iber alle Vortheile und Vorfdhriften diefes Hans | m
t

dels , der ſich dann die markgräͤfliche Zeit hindurch erhal
| Mmg

ten und weiter gebildet hat . gj v

; i ridt aus
Im Unterland war die Wein - Ausfuhr an der

g; N: thiöͤſtlichen Grenze lange gehemmt , durch eine Differenz
iite

i
lihlich

fingenv

*) E8 hies darin z. B , : „ Rother Wein waͤchſt in vorzuͤg⸗ iuſtige
licher Guͤte zu Crenzach , Weil , Blanzingen , Kleinen — dinehi
kembs , im Roͤteliſchen ; ſodann zu Auggen , Huͤgelheim ,
Laufen , Lautersberg im Badenweileriſchen , auch zu Eich⸗ m fN
ſtaͤtten im Hochbergiſchen — und ift im zweiten Jabe

fintvollkommen trinkbar ; wird am Beſtten im erſten Fruͤh — T,
jahr ſchon auf Flaſchen gezogen . Die vornehmſten weiſ — beſfe
ſen Weine ſind in denſelben Gemarkungen zu Hauſe und Diöpen,
weiter , naͤchſt der Landſtraſſe die Hölle genannt , zu

PeMuͤhlheim , Brizingen , Badenweiler , Ober - und Nie — T

derweiler , Schallſtatt , Wolfenweiler ; im Roͤteliſchen fah wor
aber , naͤher an der Landſtraſſe uͤber Schaffhauſen und G198a o ; 3 a wih
Rheinfelden , zu Tuͤllingen , Oetlingen , Hauingen , Maͤrkt ,

nEffringen , Mappach , Eimeldingen . Groſe Keller von betrieb

herrſchaftlichen und Privatweinen finden ſich in den Sizen hieDo
der Oberaͤmter zu Loͤrrach, Muͤhlheim , Emmendingen .

iluneMan rechnet auf ein Zugpferd drei Saum Wein ; alſo ugen

auf ein Gefpann von vieren , zwölf Gaum ( anderthalb Conce
Fuder ) ; man empfiehlt ſtarke Waͤgen, und kurze weite

WeiFaͤſſer , die quer zwiſchen die Raͤder zu laden ſeyen “ .
Der Ankauf der beßten Sorten war damals auf 20 bis wite,
25 fl . fuͤr den Saum , und dabei die Maasdifferenz in failin
den verſchiedenen Bezirken des Oberlands getreulich an⸗
gegeben , nebſt dem Rath , auf Emmendinger Maas den hire

Handel zu ſchlieſen , und die mitgebrachten Faͤſſer dort Mtat
eichen zu laſſen .

igt,
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mit dem Hauſe Wirtemberg . Baden berief ſich auf

den , uͤber den wechſelſeitigen freien Handel beſtehenden

Vertrag von Vaihingen v. J . 1682 . Wirtemberg aber

ſchloß davon ſeine , jeweils andere Staats - Convenienz

nicht aus . Waͤhrend dies im Widerſpruch blieb , litten

die beiderſeitigen Gemeinen ſehr . Beſonders hatten zwei

reichliche Weinorte des Oberamts Pforzheim , Elmen —⸗

dingen und Dietlingen , ihr ſuſſes Product ſonſt an die

jenſeitigen benachbarten Gebirgsorte , bei Calw und

Neuenbuͤrg haͤufig abgeſezt . Im Jahr 1762 erneuerte

und ſchaͤrfte Wirtemberg ſein Verbot , ſo , daß diejenigen

ſeiner Unterthanen , welche ſelbſt Weinberge im Badiſchen

beſaſſen , ihr Eigenthum nicht einfuͤhren durften ; und in

Dispenſationsfaͤllen wurde ein Conceſſionstarx von 12 fl.

auf das Fuder gelegt . Die Urſache war der groſe Uiber —

fluß von Weinen in andere Gegenden des Herzogthums .

Groshaͤndler von Gewicht , und die Landſtaͤnde ſelbſt ,

betrieben das andauernde Verbot der Regierung , gegen

die Deputation jener Waldgemeinen . Dem Markgrafen

ſchlugen ſeine Behoͤrden vor , entweder ein gleich - ſtarkes

Conceſſionsgeld auf den wirtembergiſchen Wein zu legen ,

der in anderer Landesgegend frei zu uns gefuͤhrt werden

durfte , oder ein Mandat beim Reichsrichter , auf den

Vaihinger Vertrag hin , zu ſuchen; Er that aber das

Erſtere nicht , weil dadurch wieder nur die beiderſeitigen

Unterthanen mehr gelitten haͤtten — und da Leztere

nicht , weil Er den Frieden mit den benachbarten Fuͤrſten
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hoch anſchlug — lieber noch bis zu einem günſtigeren

Anlaß zuſah / .

Gegen unſern Norden blieb der Weinverkehr immer —

hin frei . 1753 bewegte ſich die ſpeyeriſche Regierung —

welche , gleich der Pfalz , in gewoͤhnlichen Zeiten ſehr

auf Freiheit hielt — gegen eine geringe , der badiſchen

Accisordnung gemaͤſe, waͤhrend geſtatteter Freijahre nur

in Abgang gekommene Auflage , die den Carlsruher
Wirthen , fuͤr das Verzapfen auswaͤrtiger Weine , nun

neuerdings gemacht war — und Baden verfuͤgte, daß
davon wieder abgeſtanden werden ſoll .

Die erwaͤhnte Accis - oder Pfundzoll - Ordnung
fuͤr das Unterland — hatte den allgemeinen Fehler ,

daß auf den Uibergang faſt alles Eigenthums von einer

Hand in die andere , auch unter den Einheimiſchen , eine,
auch in der Erhebungsweiſe laͤſtige Staatsabgabe gelegt

) In der zweiten Periode , als jene Pforzheimer Gemei —
nen ihr drohendes Verderben lebhaft darſtellten , und die

Interceſſionen der badiſchen Dicaſterien vergeblich geblie —
ben waren , ſchrieb Carl Friederich nach dem geſeg⸗
neten Herbſt von 1783 unmittelbar an Carl Eugen ,
und der Herzog lieg das Einfuhr - Verkot aufheben : Die

Ellmendinger und Dietlinger floſſen , wie ihre Addreſſen
es beurkunden , von lautem Dank uͤber fuͤr dieſe von
ihren Vorfahren ſehnlich gewuͤnſchte Wohlthat . Sie

ſezten im Herbſt 1787 achtzig , und im naͤchſten folgen :
den Jahr 84 Fuder an die wirtembergiſchen Nachbarn ab.

*) Erneuert und gedruckt i . J . 1711 .
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war . Der Cingang ſagt , es geſchehe „ zur Erleichterung
der Unterthanen , um ſelbigen die Laſt der Anlagen nicht
allein aufzubuͤrden , und ſolche blos auf die Guͤter zu

legen , ſondern damit auch die ( andern ) Vermoͤglichen ,
Fremde und Einheimiſche — ein Ergiebiges beitragen
moͤgen . “ Indeſſen waren die Anſaͤze maͤſig, und eine

Menge nachgefolgter Verordnungen milderte noch , wo

einzelne Haͤrten geblieben waren .

Verbote der Einfuhr ganzer Fabricationsartikel ,
waren in fruͤherer Zeit — aus dem Geſichtspunct , dağ
der einheimiſche Fleis und Debit dadurch gefoͤrdert werden

ſollte — im Syſtem des ſchwaͤbiſchen Kreiſes . Baden -

Durlach ſelbſt z. B . wurde verleitet , den Nachtheil der

Landleute , die dem wohlfeilern Ankauf zu lieb , häͤufig

Schuhe von Juchtenleder trugen , das doch wegen Mangels

an Fettigkeit nicht der Naͤſſe widerſtehe ; den Nachtheil
der Gerbereien , wenn ihnen , die doch einen gar groſen

Verlag in Rindshaͤuten und Kalbfellen noͤthig haͤtten ,
viel Debit entzogen werde ; und den Nachtheil an der

Maſſe des Geldes , das jaͤhrlich hieruͤber nach Rußland

gehe — beim Kreis bemerklich zu machen . Es kam das

Verbot aller Juchten - Einfuhr zur Sprache , das man

aber ſchon wegen manchen Gebrauchs der Sattler un⸗

thunlich fand . 1754 wurde indeſſen hier zu Land unter⸗

ſagt , Schuhe von Juchten zu tragen ; aber ſchon 1756

alles Verbot uͤber dieſen Artikel wieder aufgehoben .

Uiberhaupt , ſo wie der Markgraf mit jedem Jahr in
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Seinen Regierungsgrundſaͤzen feſter voranſchritt , entfernte

Er ſich mehr von allem Gewerbszwang .

Den Monopolien war Er herzlich gram ; allge —

meine wurden nie , und beſchraͤnkte auf eine Zeit und

eine Landesgegend nur in ſolchen ſeltenen Faͤllen gegeben ,

wo eine neue wichtige Gewerbs - Unternehmung , die an —

ders nicht zu verwirklichen geweſen waͤre, einen Landes —

vortheil brachte . Carl Wilhelm hatte das Eiſen⸗

und den Tabak - Handel im Unterland als Regal be —

Handelt und in Admodiation gegeben ; beides kam unter

Carl Friederich ab *) .

Unter die ſchwierigſten Verhaͤltniſſe jener Zeit

) Bezuͤglich auf das Eiſen verdient das Benehmen zweier
Privaten bemerkt zu werden . Im Anfang der Regierung
verfuchten die Collegien noch , die Staͤdte Pforzheim und

Carlsruh , die ihre Freiheits - Privilegien behaupteten ,
durch guͤtlichen Zuſpruch dahin zu bringen , daß die Han⸗
delsleute alles Eiſen von dem herrſchaftlichen Hammer —
werk zu Pforzheim nehmen ſollen . Es gelang unter dem

Beding , daß gute Waare geliefert werde . So uͤberkamen

4755 Liedell und Benkiſer , als Paͤchter des herrſchaft —
lichen Hammerwerks , das Eiſen - Monopol mit , und

entrichteten fuͤr das Regal jaͤhrliche 500 fl . ; erklaͤrten ſich
aber 1761 , um dem öftern Zank uͤber die Qualitaͤt des

Eiſens auszuweichen , daß ſie freiwillig und ohne Entſchä —

digungsforderung , dem Monopol fuͤr die 12 uͤbrigen
Jahre ihres Privilegs entſagen , wenn ihnen nur die

Zahlung des Regals abgenommen werde . Der Markgraf
ergriff fogleih diefe Gelegenheit , um verfůnden zu laffen ;

daf der Eiſenhandel im Unterland frei ſeyn ſoll .
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gehört die haͤufige Victualien - Sperre , die ein kleiner

Reichsſtand gegen den andern , und oft voreilig ohne

wahre Noth , anlegte . Meiſtens vergebens bemuͤhten

ſich die teutſchen Kreisverſammlungen , welche der eigent —
liche und beßte Siz ſolcher Deliberationen waren , die

Perticular - Sperren zu hindern , von einem Kreisland

in das andere den freien Handel zu behaupten und nur

die Ausfuhr aus dem Kreis — oder bei gleicher Abrede

zwiſchen mehrern vorliegenden Kreiſen , nur die Ausfuhr
aus dieſem groͤſſern Reichsdiſtrict — zu verbieten . Die

einzelnen , mit der Landeshoheit begabten Staͤnde pflegten
einen derartigen Kreisſchuß nur unter dem Vorbehalt bei⸗

zuſtimmen , daß ſie in dringenden Vorfaͤllen nach ihrer

Convenienz handeln wuͤrden . Richtig verſtanden , war

dies Keinem zu verargen ; es blieb aber die Auslegung

ſolcher Worte natuͤrlicherweiſe nicht gleichfoͤnmig. Wenn

nun rings um das badiſche Unterland her , und bald eben

ſo am Oberland , die vielen und ſtarken Nachbarn ſchon

ſperrten : ſo war nichts mehr mit der Ueberzeugung

gethan , daß hierunter uͤbel gehandelt werde , und daß
das wechſelſeitige freie Commerz auch in Zeiten der Noth

die beſſere Maasregel allermeiſtens ſey ; ſondern man

war genoͤthigt , ſich über die tiefer liegende Frage zu

beſtimmen : was iſt in der aufgedrungenen Colliſion zu

thun ? Soll z. B . wenn die Pfalz , das Hochſtift Speyer ,
und Wirtemberg — oder in der obern Gegend das

oͤſtreichiſche Breisgau , deſſen einzelne Ortsgemarkungen
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haͤufig mit den badiſchen , wie die Bezeichnungen eines

Brettſpiels , durcheinander liegen — keine Frucht noch

Futter , und zuweilen auch kein Vieh in die Markgrafſchaft

einfuͤhren laſſen — ſoll gleichwohl denjenigen Gemeinen

derſelben Laͤnder, welche nach ihrer Lage von uns kaufen

wollen , oder auch andern Fremden , der augenblickliche

Vorrath , den man bald fuͤr die lezte Nothdurft im

Lande ſelbſt braucht , zur frei bleibenden Ausfuhr uͤber⸗

laſſen , oder ſoll die Gegenſperre angelegt werden ? und

in wie fern ?

Schon in den erſten Regierungsjahren Carl Frie⸗

derichs ergaben ſich ſolche Faͤlle. 1750 ſperrte Oeſtreich

im Breisgau , beim Steigen der Fruchtpreiſe , und lud

zu gleicher Maasregel ein . Baden hatte , vermoͤge ſeiner

Grenze an Frankreich und an der Schweiz , theils um

ſo mehr Verantwortung bei entſtehendem Mangel teut —

ſcher Mitbuͤrger , theils aber auch ſtarke Ruͤckſicht auf

die gute Freundſchaft mit jenen Nachbarn , und auf

das ſchoͤne Geld , was ſie dem Lande einbringen , zu

nehmen . Da etwas geſchehen mußte , ſo maͤſigte man

das dieſſeitige Verbot auf den unterſagten groͤſſern

Aufkauf . Zwar kann auch dann der Wucherer noch ,

durch eine Anzahl Verbuͤndeter , ſeinen Zweck durchſezen ;

aber die erſchwerte Obſorge , die durch die Vertheilung

der Waare groͤſſer werdenden Transportkoſten , und die

vermehrte Wagſchaft — halten gleichwohl von Vielem

zuruͤck, und noch mehr wird das ſchaͤdliche Aufſehen
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vermieden . Hingegen wurden , unter obrigkeitlicher Auf⸗

ſicht gſegen das Uibermaas , Paͤſſe an einzelne Unterthanen

bewilligt , um jeweils eine Fahrt mit Fruͤchten nach

Baſel zu thun . Noch eine damalige Maasregel , mit

welcher Oeſtreich vorangegangen war — den Kloͤſtern

und andern auslaͤndiſchen Geiſtlichen an ihren Zehnten

und Gefällen nur die Haͤlfte hinaus fuͤhren, die Haͤlfte

aber im Land verſilbern zu laſſen — erregte ein ſolches

Klagewerk , daß der Markgraf bald das Ganze wieder

hinausgeben ließ .

Auf aͤhnlichen Andrang i . J . 1752 ließ man die ,

hie und da im Oberland noch vorraͤthigen Fruͤchte zwar

erſt den kaufluſtigen Inlaͤndern und den benachbarten

Breisgauern gern zu Gute kommen ; wo es aber nicht

begehrt oder zu wenig geboten wurde , gingen auch , mit

Maͤſigung , herrſchaftliche und andere Fruchtfuhren nach

Baſel ; und als die reichlich zu hoffende Ernte nahte ,

enthob man den Verkaͤufer ſchon aller laͤſtigen Abzaͤhlung

ſeines Fruchtvorraths und der Paß - Abholung beim

Oberamt , ſo oft das leztere , nach dem von der Regie⸗

rung ihm uͤberlaſſenen Ermeſſen , keinen beſondern Anſtand

fand . Im ſiebenjaͤhrigen Krieg ſtieg die Frucht oft un⸗

verſehens , ohne Miswachs , weil Speculanten Fuhren

zur Armee einleiteten ; man vermochte jedoch immer in

den erwaͤhnten Mittelweegen zu wandeln , und entkam

zuweilen mit dem noch angefuͤgten Erbieten zu einem

Zuſammentritt der benachbarten Beamten , fuͤr den Fall
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daf die Noth fih mehren ſollte . Als einſt die Breis⸗

gauer ſelbſt ein , in der Markgrafſchaft aufgekauftes

Heu⸗Quantum zu den entfernten Truppen fuͤhrten: ſo

enthielt man ſich aller Gegenbeſchwerde , verſpürte auch

keinen Mangel . Gleichergeſtalt ward 1759 im Unterland

reſcribirt : obwohl von wirtembergiſcher Seite das Ver —

bot der Frucht - und Fourage - Ausfuhr gegen das ba —

diſche Land noch andauere , ſehe man doch noch zur

Zeit — da die Fruͤchte in ziemlich minderm Preig ſtehen —

die gleiche Gegenvorkehr nicht fuͤr noͤthig an , als wo —

durch manchem Unterthanen ſchwer gemacht wuͤrde , ſein

entbehrliches Gut ans Geld zu bringen , und damit ſeine
Laſten abzutragen . So mußte und konnte man — mit

ſtaͤter Aufrechthaltung der aͤchten Grundſaͤze , jedoch auch
mit kluger etwelcher Annaͤherung an die Maasnahmen
der andern Fuͤrſten — ſich gluͤcklich durchwinden .

Aber vom Spaͤtjahr 1769 bis zum Fruͤhjahr 1773
erſchien jene Landplage — die groſe Theuerung und wahre

Noth von 1770 , mit ihren Wehen und Nachwehen .
Die phyſiſchen Veranlaſſungen waren folgende *) .

Schon i . J . 1769 war die Ernte an ſich nicht reich —

lich, dazu das Obſt und die Eicheln mißrathen ; die

Schweine fraſen allmaͤlig viele tauſend Malter des ,

) Dieſe Nachrichten find damals aus dem Breisgau ein -

gegangen ; in der untern Gegend war die Ungunſt der

Witterung nahezu dieſelbe .

Jofa
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Anfangs mit weniger Vorſicht behandelten Victualien⸗

Vorraths . Das Hauptuͤbel in den Fruͤchten ſelbſt war

die ſtarke Naͤſſe, die ſie durch anhaltenden Regen , auf
dem Halm , in den Wochen ihrer Zeitigung ſowohl , als

nachmals noch abgeſchnitten liegend , erlitten haben .

Man nahm ſpaͤter wahr , daß ihnen die naͤhrende Kraft

ſehr entgangen , und Oeconomen uͤberſchlugen , daß es

ein Drittel ausgetragen , was man von dieſer Frucht

mehr verbrauchen muͤſſe , um ſich wie ſonſt zu ſaͤttigen.
Nun folgte ungluͤcklicherweiſe ein laͤngerer Winter ; noh

in den erſten Maitagen fiel in den obern Gebirgsgegenden

ſtarker Schnee . Im ſpaͤten Fruͤhjahr zeigten ſich die

Keime der Winterfrucht ſehr duͤnne , ja hie und da wie

vom beiſſenden Froſte weggefreſſen . Bei der Ausſaat
der Sommerfrucht , abermals eine faſt beſtaͤndig naſſe ,
kalte Witterung . Wie lernte man da die Sonnenblicke ,
und das Clima im Lande der Verwoͤhnten , ſchaͤzen! Zu

der wirklich ſchon anhebenden Frucht - Klemme geſellte

fih der Schrecken fuͤr die Zukunft — denn allemal ſah
man eine ſpaͤtere Ernte , ohne bis an dieſelbe wohl

hinhalten zu koͤnnen , und dazu in vielen Bezirken eine

ſchlechte , voraus . Daher , von einem Markttag zum

andern , ſchon die ſteigenden Preiſe ; beinah Niemand

wollte ſein Bißchen Frucht mehr dahin bringen , und

die Wenigen , die es noch aufſtellten — wahrnehmend

den Mangel an Verkaͤufern , und die Menge der For⸗

dernden — boten um ſo theurer aus . Die vorderoͤſt—



176 Cap . XIV .

reichiſche Regierung legte im Anfang des Sommers

1770 , als ob die Hungersnoth ſchon gegenwaͤrtig waͤre ,

ſtrenge Sperre får Frucht und Maſtvieh zugleich an ,

viſitirte alle Privatſpeicher und befahl , die Vorraͤthe,

auch wo ſie nur noch auf etliche Monate zur Subſiſtenz

reichten , ja auch die Terz von den Tranſitguͤtern an

Victualien , die aus dem oberrheiniſchen Kreis den

Schweizern zu Hilfe kamen , mit Gewalt zu Markt zu

fuͤhren, und dort mußte die Waare nach einer Taxation

abgegeben werden . Die Fruͤchte ſchlugen aber , im freien

Preiſe , nicht ab . Die mit wenig eigener Frucht verſe —

henen fuͤrſtenbergiſchen Unterthanen kamen indeſſen durch
dieſe , ſcharf gegen ſie gehandhabte Sperre in das aͤuſſerſte
Gedraͤng. Baden - Durlach , mit welchem zu den hefti⸗

gen Maasregeln nicht erſt ruͤckgeſprochen war , welches
aber wußte , daß ſolche gegen die bekannten Grundſaͤze
des Wiener Hofes beeilt worden *) , willigte lange niht

in

*) Man wufte nehmlidh , daf innerhalb bet damaligen Freis
burger Regierung Spannungen waren , und fannte
den beſſern Geiſt der feit Fahren vorgelegenen Hofdecrete .
Eines derſelben , vom 26 . Sept . 1767 , lautete : „ Es
habe Sr . k. k. Majeſtaͤt Mittelrath von Kageneck , in
ſeinem wohlverfaßten voto separato , die Unthunlichkeit
einer —es ſey directe durch ein Verbot , dder indirecte
durch einen hoͤhern Aufſchlag — opne Einverſtaͤndniß
mit Durlach erzwingen wollende Ausfuhrſperre , auch in
Anſehung des Schlachtviehes , ſo klar vor Augen gelegt ,
daß ſie , Regierung , hoffentlich zu keiner Zeit mehr auf
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in die hernach angefonnene Bereinigung , beftåtigte aber

auch die Gegenſperre nicht , die das Oberamt Hochberg

acht Tage lang , zu alsbald verſpuͤrter Verlegenheit der

Stadt Freiburg , angelegt hatte .

Man bemerkte den Schaden der breisgauiſchen An⸗

ſtalt in mehrern Hinſichten . Viele Tranſit⸗Guͤter , um

nicht aufgehalten oder bezehntet zu werden , nahmen jezt
ihren Weeg in die Schweiz am linken Rheinufer , zum

gemeinſchaftlichen Nachtheil der Laͤnder am rechten . Be⸗

ſonders uͤbel zeigten ſich die Folgen der Vieh⸗Sperre ,
indem nun der Landmann im Breisgau faſt keine Ochſen

mehr in die Maſtung ſtellte , auch weniger junges Vieh

nachzog , woruͤber ſeine Dungmittel zur Verkümmerung
des ganzen Ackerbaues ſich minderten . Bald ſtieg der

Preis des ſchlechten Fleiſches ſo hoch , als ſonſt der des

gemaͤſteten ; an dem umlaufenden Gelde aber , und an

den Zoll⸗Intraden , nahm man in der Folge einen

merklichen Abſchlag und eine Erſchwerung im Eintrieb

der ſtaats⸗ - und grundherrlichen Leiſtungen wahr .

ein dergleichen ſchaͤdliches und ganz vergebliches Mittel

verfallen werde “ — und ein Hofdecret v. 10 . October

1767 beſagte : „ da man aus der Vorſtellung der Stadt

Villingen bemerke , daß die verhaͤngte Frucht - Ausfuhr —

Sperre an dem Verfall des daſelbſtigen Fruchtmarktes

groͤßtentheils Schuld ſey : ſo koͤnne die Regierung ſich

dieſes zur Warnung dienen laſſen , dergleichen ſchaͤdliche
und in ſo untermiſchten Landen ganz unthunliche Vor⸗

kehrungen kuͤnftig nicht mehr zu treffen . “

M
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Auf wiederholte Ermunterungen zur Nachahmung ,

erwiderte ein badiſcher Miniſter ) : „ſein Herr wolle

Handel und Wandel ganz frei laſſen — halte ſich durch

die Erfahrung uͤberzeugt , daß alle Sperren , und beſon —

ders die Fruchtſperren , durch die entſtehende haͤufige

Contrebande und die damit verknuͤpfte Strafen , durch

die nur vermehrte Beſorgniß eines , meiſtens noch nicht

wirklichen Mangels , und durch die dadurch veranlaßte

Zuruckhaltung der Fruchtvorraͤthe , durch die entſtehende

Muthloſigkeit des Landmannes , durch des Nachbarn

Nachahmung auf vorgebildete Convenienzen hin , durch

die Hemmung des , bei der geſicherten Freiheit ſo allge —

mein nuͤzlichen Commerzes — jedem Lande ſchaͤdlich ſeyen ,

obſchon die nicht vom Ackerbau lebende Perſonen —

beſonders Staatsbediente , die bloſe Geldbeſoldungen

haben — dergleichen Sperren zu wuͤnſchen pflegen ; wor —

aus ihnen doch nur auf kurze Zeit ein Vortheil zugehe ,

welcher mittelbar auch ohne Sperre , bei allgemeiner

Handels - Freiheit , groͤſſer und dauerhafter ſeyn wuͤrde .

Zu wünſchen waͤre es , daß auch jenſeits gleiche , dem

groͤßten Theil , nehmlich dem Landmann , hoͤchſt nuͤzliche

Grundſaͤze fuͤr beſtaͤndig angenommen wuͤrden . Sollte

dies aber nicht gefaͤllig ſeyn , ſo werde man diesorts

ſich nicht bewegen laſſen , auch nur zum Schein Sperren

anzulegen , und dem Unterthan das , erſt noch mehr

*) Der Freiherr von Hahn .
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einzufloͤſende Vertrauen auf eine allezeit zu genieſende
ungeſtoͤrte Freiheit zu benehmen “ .

Daruͤber kam die Ernte von 1770 und mit ihr
doch noch ein aufgehellter Himmel herbei , der dann

auch fuͤr andere Lebensmittel die Hoffnung der Leidenden

wieder etwas erfriſchte . Aber man merkte bald , daß
man hinwiederum in ihr zu weit gegangen war . Die

Ernte fiel im ganzen gar ſchwach aus , man nannte ſie ,
fùr die Winterfrucht , kaum eine halbe Ernte ; und dies

Elend war uͤber einen groſen Theil von Europa ver⸗

breitet ! Die Gefahr ſtieg nun auch in unſern reichſten
Sberaͤmtern und , um nur den freien Handel mit dem

ganzen Breisgau herzuſtellen , bequemte ſich der Mark⸗

graf , im October , alle Fruchtausfuhr in die Schweiz ,
wie in den Elſaß , zu verbieten . Von dieſem Schritt
an vereinigte ſich die Freiburger Regierung mit unſern
Maasregeln , und man verſprach fih die Ankuͤndigung
14 Tage vorher , ehe die Beſchraͤnkungen wieder aufge⸗
hoben wuͤrden; aber einzelne Ausfuhren mit Paͤſſen wur⸗

den dennoch einſeitig zugeſtanden , zuweilen unter dem

Beding , daß der zehnte Theil davon auf einem inlaͤn⸗

diſchen Markt aufgeſtellt werde .

Wie in ſo ſchweren Faͤllen die bloſen Geruͤchte ſcha⸗
den koͤnnen , ſah man im Fruͤhjahr 1771 . Es hies :
die Fruchtſperre werde eheſtens geendigt — und ſogleich
ſtiegen die Preiſe ; es kamen nehmlich weniger Fruͤchte
zu Markt , ſobald man die Hoffnung nahe glaubte , ſie

M 2



180 Cap , XIV .

auſſer Landes , mit groͤſſerm Profit verführen zu durfen .

Man mußte nun widerlegende Verkuͤndungen machen ,

und gab einige Exempel der Strenge gegen Schleich —

haͤndler — deren Gewerb der verſorgte Landmann in

Stilte zu beguͤnſtigen pflegt , waͤhrend die ebenfalls ſtarke

Minderzahl , die nicht ſelbſt Getreide baut , ſich dagegen

erhebt .

Die Ernte jenes Jahres 1771 fiel im Ganzen

abermals nur mittelmaͤſig und , nach den Diſtricten , ſehr

ungleich aus . Im Badenweileriſchen war ſie reich an

Waizen und Gerſte , in Roͤteln nicht . Nun zeigte das

leztere Oberamt gegen das erſtere an , daß daſſelbe zu

freigiebig mit feinen haͤufigen Fruchtpaͤſſen in die Schweiz

ſey; aber der Markgraf ſelbſt , der ſchon ſo ungern in

die nur gemaͤſigte Sperre eingegangen war , billigte ,

daß man es nun bei geminderter Noth nicht mehr ſo

ſtreng gegen den lange gedraͤngten Unterthan , dem der

beſſere Erloͤs ſo noͤthig ſey , und auch gegen unſere guten

Nachbarn , nehme . Man beſchied alſo blos das Ober⸗

amt Roͤteln, daß ſeine Untergebenen , ſo weit ſie Frucht

bedürfen , dieſelbe ebenfalls im Badenweileriſchen zu

kaufen , concurriren koͤnnen ) .

—

+*+) Im Jahr 1772 wieder nur eine mittelmaͤſige Ernte ;

nicht ſonderlich viele Garben , und kleinere Koͤrner , als

gewoͤhnlich ; daher wurden die vorjäͤhrigen Fruͤchte geſucht
und die Preiſe ſtiegen noch hoͤher ( auf 3 fl . der Seſter

Waizen ) . , Alsbald ſtellte die badiſche Kammer ihre eigenen
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Im Unterlande entwickelte ſich die Noth ſpaͤter ,

aber deſto tiefer und allgemeiner . Im Sommer 1770

ſperrten die Nachbarn ) . Die Pfalz und dag Bisthum

Speyer unterſagten ſogar den Tranſit der Fruͤchte, da⸗

mit nichts unter dieſem Praͤtext aus ihren Laͤndern gehen

ſolle ; oder die Fuhrleute mußten daruͤber wenigſtens Eide

ſchwoͤren. Man kann ſich den Andrang der durlachiſchen

Profeſſioniſten , und Aller , die ihre Frucht oder Brod

kaufen muͤſſen, vorſtellen , daß auch unſere Lebensmittel

*)

Fruchtverkaͤufe ein ; erſt im Auguſt aber entſchloß man

ſich , auch dem Landmann die laͤngſt vorgeworfenen Frucht⸗

fuhren in die Schweiz wieder ſcharfer zu verbieten —

einſtweilen auf vier Wochen . Die Vorſichten oder Vera⸗
tionen dauerte noch bis in den Sommer 1773 , da , auf

badiſche Erinnerung , beide Regierungen alle Sperre
aufhoben .

Auch die Regierung der mittlern Markgrafſchaft zu
Raſtatt . Das mit dem Hochſtift gemeinherrſchaftliche
Staͤdtchen Gernsbach Fam dabei bel zu Rathe , Denn weil

die ſpeyeriſche Regierung aus ihrem privaten Rand eine

Frucht dorthin wollte abfolgen laſſen : fo reciprocirte

Der andere Mitherr , Badenbaden , ein Gleiches , und

daruͤber hatten die armen Gernsbacher bald nichts zu

eſſen , und keinen Landesvater . Auf ihre einleuchtende

Vorſtellung wurde endlich beliebt , dag aus beiden Rån :

dern , „ aber nur nach Verhältniß des Con⸗

dominats ! “ etwas Frucht einkommen duͤrfe. Schon

zuvor hatte Carl Friederich , an den ſie ſich als

künftigen Landesherrn auch gewendet , ihnen ihre

Verforgung auf dem durlacher Wochenmarkt , noch Thun⸗

lichkeit angewieſen .
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im Lande zuruͤck behalten werden moͤchten . Der Haf

gegen die auf den durlacher Wochenmaͤrkten immerzu

aufkaufenden Fruchthaͤndler aus Lahr ging bis zu Thaͤt⸗

lichkeiten . Der Markgraf ſtand , ſo lange es Ihm

moͤglich war , feſt bei Seinem Grundſaz des freien

Handels ; und als hernach die Beſchraͤnkungen nothwen⸗

dig wurden : ſo war unſere Gradation noch lehrreich .

Vorerſt wurde , um die Zeit zwiſchen der Winter - und

Sommerernte von 1770 , kreisſchlußmaͤſig , den Frucht⸗

haͤndlern der Einkauf auf dem Lande nur verboten ,

damit man auf den Maͤrkten alles , was ſie treiben ,

vor Augen behalte . Eben ſo ward fuͤr den Tranſit , die

Einhaltung der Hauptſtraſſe ohne Nebenwege befohlen .
Den Einbringern aber der , bei uns bleibenden Frucht ,

wurde der Land - und Pfundzoll nachgelaſſen , bis , nach

einer alten Erfahrung , die dem Unterland zu gut fom -

mende Contrebande aus der reichen Pfalz ſich nicht mehr

halten werde . Auch die Einfuhr von ritterſchaftlichen
Orten hat uns in ſolchen Faͤllen nie verlaſſen . Zugleich
lies die Kammer ſelbſt mit Aufkaͤufen im Kleinen an⸗

fangen — meiſtens nur am Schluß des Wochenmarkts ,
und mit ſorgfaͤltiger Verhuͤtung des Aufſehens — blos

fuͤr den maͤſigen Zweck , um durch Wiederaufſtellung von

Frucht zum oͤffentlichen Verkauf , mehr Concurrenz zu

machen und den Preis der Wucherer herabzutreiben .
Weil dieſe Mittel nicht hinreichten : ſo ſicherte man

fih nur erft vor dem Hunger , indem man das Welfh -
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forn und die Grundbirnen , die zum groſen Gluͤck der

Gegend ſeit kurzem in Menge gebaut waren , ſowohl

aus dem Land zu fuͤhren, als auch vor der Ernte im

Feld zu verkaufen , verbot . Da bald darauf die Anfrage

geſchah , ob 600 Malter Bohnen , die ein Haͤndler aus⸗

zufuͤhren in Begriff war , nicht zuruͤck gehalten werden

ſollten : ſo antwortete das Miniſterium mit nein , „ weil

„keine Sperre anders , als im Falle hoͤchſter Noth an⸗

„ zulegen , derſelben aber durch Grundbirnen und Welſch⸗

„korn ſchon vorgebeugt ſey “ ) .

Als die Pfalz in ihrem Grenzort Weingarten die

bedeutenden Zehntfruͤchte , welche dort dem Hauſe Baden⸗

Durlach gehoͤrten, ihm zuruͤck hielt : ſo ſchlug die Kam —

mer gleiche Maasregel gegen auslaͤndiſche Zehntbezieher

vor . Das Miniſterium aber erwog : im Unterlande

wirde die Hilfe wenig austragen , Da nur etliche baden -

badiſche Kloͤſter, das ſpeyeriſche Domkapitel und der

teutſche Orden Einiges bezoͤgen; im Oberland aber ſtehe

die Uibereinkunft mit Oeſtreich entgegen , wornach in

dortigen Gegenden keine andere als gemeinſchaftliche

Sperre anzulegen ſey. In gleichem Geiſt wurde ein

*) Bei ſteigender Noth , im Febr . 1771 , wurde doch noch

die Ausfuhr der Bohnen gänzlich verboten , und nur

jeweils ausnahmsweiſe unter der Gegenbedingung gez

ſtattet , daß der Kaͤufer ein gleiches Quantum von anderer

Frucht hereinſchaffe .
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aͤhnlicher Vorſchlag : „ von den fremden Zehnt⸗ und

Zinsherren den vierten Theil ihrer Fruͤchte zuruck zu

behalten “, nur als paſſend fuͤr einen Nothfall verwahrt ,

ohne daß es zu deſſen Vollzug kam .

Erſt im November 1770 wurde gegen Wirtemberg
die Sperre erwidert , die daſſelbe , gleich andern Nach⸗

barn , mit Ausdehnung auf alle Victualien , auch auf

Heu und Maſtvieh angelegt hatte . Man kam jedoch
bald zur Betrachtung zuruͤck, daß unſere erſt anfangende ,
und ſeit einiger Zeit zunehmende Viehmaſtung zu em⸗

pfindlich niedergeſchlagen werde , wenn man den Landmann

zwinge , das fertige Maſtſtuͤck ſo lange noch aufzuheben ,
bis gerade ein inlaͤndiſcher Mezger es zu kaufen komme ;

ſah auch voraus , daß in Kurzem der Fleiſchpreis hoch

ſteigen muͤſſe , und verfiel auf eben den Mittelweeg , wie

gegen den Fruchtaufkauf im Groſen — nehmlich blos

die Austriebe ganzer Heerden zu unterſagen , hingegen

Transporte zu drei oder vier Stuͤcken zu erlauben .

Noch im Anfang des Jahrs 1771 wurde die von

der Stadt Durlach vorgeſchlagene Viſitation der Korn —

böden und die Preisfixirung von der Hand gewieſen „ we⸗

gen des Aufſehens und der leichtlichen Abhaltung der

Fruchtverkaͤufer von fernern Marktbeſuchungen “ . Man

denke ſich alſo den Grad der ſtaͤrker angewachſenen Noth
im Fruͤhjahr , weil endlich ſelbſt ins durlachiſche Unter -

land , am 18. April , der Generalbefehl erging , daß die

Fruchtvorraͤthe aller Unterthanen aufzunehmen und mit
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dem Beduͤrfniß bis drei Wochen nach der Ernte zu

vergleichen ſeyhen . Es wurde aber vaͤterlich in derſelben

Verfuͤgung erlaͤutert , wie die Abſicht keineswegs ſey ,
den noch wohl verſehenen Unterthanen von ihrem Eigen⸗

thum durch Zwangsmittel etwas zu entziehen , ſondern

nur zu wiſſen , ob auf den Nothfall der Fruchtvorrath

hinreiche , oder ob durch Erkaufung auswaͤrtiger Fruͤchte
dem Nothſtand vorgebaut werden muͤſſe? Man fand
nun wirklich viele Gemeinen nicht gedeckt , und die andern

nicht mit genuͤglichem Uiberfluß fuͤr jene verſehen ; auf
die Zufuhr von Contrebanden war weniger mehr zu zaͤhlen.
Man mußte nun allgemein die Fruͤchte ſperren , und

ſandte danebſt Commiſſarien ins Weite , zum Einkauf

fuͤr die Staats⸗Speicher . Denn in ſolchen Faͤllen ſchonte
Carl Friederich keinen Schaden an Geld ) . Er

ließ aber auch zugleich bei Kur - Mainz , im Julius

1771 . antragen : „ es moͤchte das Verbot der Ausfuhr

nur in Beziehung auf Teutſchlands Grenze beobachtet ,

nicht aber gegen Reichs - Mitſtaͤnde die Handelsfreiheit

gedraͤngt werden , da im verwichenen Jahr die Erfahrung

gezeigt habe , wie wenig fruchtbarliches hiedurch bewirkt ,

und nur der Fruchtpreis zu Aller Schaden dadurch erhoͤht

worden ſey “. Es wurde nicht alsbald dahin gebracht ,

jedoch im naͤchſten Jahr .

4) Noch viele edle Fuͤrſten Teutſchlands thaten damals ein

Gleiches .
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Der ſtaͤrkſte Schritt , den man fih in einem einzelnen

Vorfall badiſcherſeits erlaubte , war , daß — als in

jenem Fruͤhjahr von 1771 der Mangel am klaͤglichſten

zunahm , und auf dem durlacher Wochenmarkt faſt keine

Frucht aufgeſtellt wurde , ja zum Zeichen arger Noth ,

es in der Reſidenz ſelbſt an Brod fehlte — man ein

Schiff auf dem Rhein , welches der Stadt Baſel 135

Malter Kernen zufuͤhrte, bei Schreck anhalten und die

Frucht austheilen ließ , den Schweizern aber daſſelbe

Quantum gleichzeitig im Oberland aſſignirte , wo ſchon

wieder einiger Vorrath in herrſchaftlichen Speichern ,

feit dem Februar , ſich fand D.

Auch in Nebenverfuͤgungen wurde das Leiden der

Unterthanen gemildert . Sie waͤren z. B . ſchuldig geweſen ,

die auf dem Rhein angekommenen , im Ausland fuͤr

*) In jener Zeit des gleichwohl hoͤhern Geldwerths war in

der obern Gegend die Theurung auf 16 bis 18 fl. fuͤr
das Malter Kernen geſtiegen — im Unterland aber ,

( im Mai 1771 ) auf 21 fl . 36 kr . , waͤhrend das Korn

auf 14 fl . 56 kr . , die Gerſte auf 12 , der Haber auf 6,

das Welſchkorn auf 16 fl . ſtand . Lezteres allein ſtieg

um die neue Erntezeit noch hoͤher , und hinter ihr ( am

Ende des Julius ) ſogar auf 20 fl . Sonderbar iſt es ,

daß der Landmann ſeine Eyer ſehr wohlfeil fort ver —

kaufte — auf den Wochenmaͤrkten vom 16 . und 23 . Mai ,

da eben die Frucht am theuerſten war , 8 Eyer fuͤr einen

Bazen . Das Pfund Rind⸗Fleiſch kam im Unterland

nicht hoͤher als auf 72 kr . ; die Butter auf 16 kr .
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die Staatskaſſe gekauften Fruͤchte in der Frohne zu

verfuͤhren ; aber es wurden dazu herrſchaftliche Zuͤge aus

dem Marſtall und aus Gottesau beſtellt . Die Fruͤchte
ſelbſt wurden um 1 bis 2 fl. unter dem laufenden
Preis abgegeben ' ) , und den Vermoͤgenden das erfor —

derliche Geld haͤufig aus Communkaſſen vorgeſchoſſen .

Noch aͤrmere Gemeinen , wohin die Eckenſteiner und

Schrecker — die nebſt andern Rheinorten des Unterlands ,

durch die ſchweren Uiberſchwemmungen von 1770 gedruͤckt

waren — gehoͤrten , gab man betraͤchtliche Quantitaͤten

Dinkel , Einkorn und Welſchkorn , um mehr geminderte
Preiſe , oder auf allmaͤligen Wiedererſaz in Natur . Im

Oberland erlaubte man aͤhnliche Fruchtverlehnungen , wo ,

wie in Emmendingen , der Kammeralſpeicher zureichte.
So weit auch fuͤr beſtellende Gemeinen Frucht im Aus⸗

land gekauft und noch unterweegs war , wurde ſie ihnen

um ſo leichter vorgeſchoſſen . Die Herrſchaft ſezte ihren

eigenen , gar nicht fiſcaliſch -vortheilhaften Fruchtaufkauf
noch nach der Ernte von 1771 , mit welcher die eigent —

liche Noth zu Ende zu ſeyn ſchien , wohlthaͤtigerweiſe ,
eine Weile fort , damit die neuen Fruͤchte nicht vor der Zeit

mußten ausgedroſchen werden . Und dadurch konnten wir

Auch dieſe , im Fruͤhjahr 1771 erkaufte Fruͤchte muͤſſen
noch wenig Ausſchlag gegeben haben , weil man ſie
nur nah gefertigten Perſonalliften verthellt

hat .
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es ausdauern , daß — hinter der Wiederaufhebung der

Fruchtſperre , und gegen Erwartung — der ſchon gefallene

Fruchtpreis am Ende des Septembers wieder ſtieg , weil

das Korn ſich nicht gaͤnzlich gerathen zeigte , weil der

Dinkel im Dreſchen nicht reichlich ausgab , die Nachbarn

neuerdings eine harte Sperre anlegten , und viele heim⸗

liche Aufkaͤufer ſchon Geld auf die Frucht gegeben hatten .

Indeſſen zeigte ſich bald , daß jezt der Wucher , und

das Ungeſchick politiſcher Maasregeln — nicht mehr ein

wahrer Mangel — die Menſchen plagten ) . Dem

durlachiſchen Land insbeſondere aber war gerade damals ,

durch den Anfall von Badenbaden , eine reiche Korn —

kammer in ſeiner Grafſchaft Sponheim eroͤffnet, aus

der man ſogleich die uberfluͤſſigen Fruͤchte heruber fuͤhren

ließ . Es war da eines der oͤfter gefundenen Merkmale

ſichtbar , wie uns die Vorſehung wohl will . Wir glauben

darum nicht , daß wir ein auserwaͤhltes Voͤlklein waͤren,

ſondern vielmehr , daß beinahe jedes Volk , zumal in

*) Am 22 . Jânner 1772 ( lalſo doch viel fruͤher , denn im

Oberland ) konnte Baden in der mittlern und untern

Markgrafſchaft verfuͤgen : „ da bei der Hoffnung einer

geſegneten Ernte kein Fruchtmangel mehr zu beſorgen ,

und von Seiten des ſchwaͤbiſchen und oberrheiniſchen

Kreiſes , obwohl mit gewiſſen Limitationen die Aufhe —

bung der Perticularſperren beliebt worden : ſo werde

andurch die Fruchtſperre , ohne Ausnahme , gänzlich auf⸗

gehoben“.
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Febonh gleichgluͤcklichen Himmelſtrichen , aͤhnliche Bezeichnungen
eitle

wird dankbar auffinden , und den Landeskindern einpräͤ⸗

gen koͤnnen ) .

XV .

Der Menſch ſelbſt . Phyſiſche Pflege deſſelben .

O, O
Das ebelfte Product der Erde , der Producent aleg

Andern , und der groͤßte Conſument , der Hauptgegen⸗

ſtand aller Regierungs - und Geſellſchaftsanſtalten —

der Menſch war es , welchen Carl Friederich auch

a
, unmittelbar , und alê den Endzweck der Staaten , immer⸗

Yafnal þin vor Augen gehabt hat ,KETMA

;glauben

in woaren, ) In neuerer Zeit wurden dieſelben Grundſäze über den

i freyen Kornhandel noch ſtaͤrker ausgedruͤckt und eine dro⸗
r

hende Sperre gluͤcklich abgewandt , als im Junius 180a ,

auf deßfallſigen Andrang der kurmainziſchen Regierung ,
das kurpfaͤlziſche General - Landes - Commiſſariat ſowohl ,
als die ſpeyeriſche Regierung , erſt mit Baden hieruͤber

SaN conferirten und unſer Miniſterium antwortete : „ es fep -

theoretiſch bis zur Evidenz erwieſen , und durch Erfah⸗

rung aller Zeiten und Laͤnder erprobt , daß durch bie

Fruchtſperren — welche ohnehin die blos erſchwerte Aus⸗

fuhr ſelten ganz verhindern koͤnnen — der Mangel nicht

gehoben , die Theurung nicht verhuͤtet , ſondern vielmehr

das Uibel verſchlimmert werde “ . Man fah mit Berus
fig l

higung aus den Antworten von Mannheim und Bruchſal
die volle Beipflichtung zu dieſem Grundſaz⸗

ng eino

rgen,

einiſchen

Aufhe⸗
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In phyſiſcher Hinſicht — war zwar die mediciniſche

Polizei nicht gar weit gediehen ; indeſſen wurden wichtige

Grundſteine gelegt — 1753 die Begraͤbniſſe in den Kirchen

verboten ; auf den Kirchhoͤfen tiefere Graͤber angeordnet ;

1763 ꝛc. der Verkauf der Gifte auſſer den Apotheken

ſcharf beſchraͤnkt; ein anatomiſches und chirurgiſches

Inſtitut mit dem Gymnaſium verbunden und , um in

allen Hauptorten des Landes die Zergliederung zu befoͤr⸗

dern , befohlen , daß die Leichname der Selbſtmoͤrder ,

der juſtificirten oder in Gefaͤngniſſen verſtorbenen Uibel⸗

thaͤter , wie des im Lande ſterbenden fremden Geſindels —

auf die Anatomie geliefert und von keinem Todtengraͤber ,

ohne vorherige Anzeige bei Oberamt , begraben werden
folen . Merkwuͤrdige Krankheitsfaͤlle ſollen die Landaͤrzte

aufzeichnen und jaͤhrlich einberichten ; die alsbaldige Mel —

dung anſteckender Krankheiten , und der vom Phyſicus

vorgekehrten Mittel , an das Hofraths - Collegium , auch

beſondere Vorſichten gegen die Ruhr , die vor und nach

ber Ernte noh oft zu wuͤthen pflegte — wurden 1767

angeordnet , Um aber fhon vor dem Ausbruch einer

Seuche ihr Heranziehen zu beobachten und gu hemmen ,
um auch in laͤngerm Zeitraum wahrzunehmen , welche

Krankheiten einem Orte mehr eigen ſeyen , wurden die

Todtenberichte , die die Pfarrer binnen dreien Tagen an

die Aemter erſtatten ſollen , eingefuͤhrt , enthaltend des

verſtorbenen Namen , Alter , Krankheitsart und den ge —

brauchten Arzt . Zugleich fing man an , ſcharf gegen die
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fremden , mit Arzneien zum Handel herumziehenden
Quackſalber ſowohl , als gegen die einheimiſchen , beſon⸗
ders die Scharfrichter , zu wachen , die hierin bei dem

Volke einen ungemeinen Glauben hatten . Man ließ es

aber nicht bei dem alleinigen Verbote bewenden . Die

Pfarrer wurden angewieſen , bei jedem ſchicklichen Anlaß
die Unterthanen von ihrem irrigen Vertrauen abzubringen ;
und weil die groͤſſern Koſten , fuͤr den aus der Stadt

herbeigerufenen Arzt , den Landmann wenig anzogen : ſo
wurde 1770 eine merkwuͤrdige Probe im Landphyſicate

Carlsruh , zu einer unentgeltlichen Berichtigung der Bez

griffe und gleichzeitigen Erreichung noch mehrerer Zwecke,
gemacht . Der Phyſicus wurde befehligt , jeden Ort des

Oberamts , wenigſtens vierteljaͤhrig , zu beſuchen , bei

dem Pfarrer , Schulmeiſter , Barbier und Hebammen ,
alle Kranken und Kindbetterinnen zu erkundigen , zu ihnen

ungerufen zu gehen , das Dienliche anzuordnen , nichts
fuͤr Muͤhe , Recepte , Verſaͤumniß , Diaͤt — ſich wegen

ſolcher Officialbeſuche bezahlen zu laſſen . Dagegen wurden

ihm eine Pferdsunterhaltung und weitere Belohnung ,
theils aus den Landeskoſten , theils aus den Commun⸗

kaſſen ausgeworfen ) , und dieſe Ritte zugleich fúr die

Viſitation und Durchfuͤhrung folgender neuen Vorkeh⸗

rungen mitbenuzt .

*) In der zweiten Periode wurde , laut der Phyſicats⸗
Ordnung , dieſe Anſtalt auf das ganze Land erſtreckt .



192 Ca p. XV .

Die Geburtshilfe — die allein ſo viele Menſchen ,
als die innern Kurmittel , retten mag *) , — wurden feit

1769 werklich verbeſſert . Im Unterlande ward ein

Hebammenmeiſter aus der Zahl gebildeter Aerzte , mit

der Inſtruction aufgeſtellt , gleich Anfangs in jedem
Oberamt alle Hebammen vorzurufen und zu prüfen ;
die minderfaͤhigen ſowohl , als diejenigen , welche ſich

erſt dieſem Stand , nach den eingeſammelten Stimmen

der Dorfweiber , widmen wollen , zu Carlsruh auf ſechs

Wochen in Unterricht zu nehmen , nachmals in Gegen⸗
wart des Stadt - und Landphyſikats ſie zu examiniren ,

und die untauglich gebliebenen zu verwerfen ; jäͤhrlich

zweimal aufs Neue umher zu reiſen ; die aͤmterweiſe

verſammelten Hebammen um die ſchweren , ihnen vor⸗

gekommenen Geburten , wie um ihr Benehmen zu befra —

gen , und jede betreffende in Gegenwart der uͤbrigen zu

belehren . So wurde allmaͤlig erzielt , daß unſere Weh⸗

mütter die wichtige Geſchicklichkeit in der Wendung der

neuen Ankoͤmmlinge gewannen . 1769 ward nachgetragen ,

daß die Hebammen auh úber das Verhalten und die

Diaͤt der Kindbetterinnen genau zu unterrichten ſeyen .

Ein

*) In der zweiten Periode , zur Zeit des Regierungs - Jubi⸗
laͤums , wurde von dem Hebammenmeiſter bemerkt , daß

jezt , auf ohngefaͤhr 20 lebendige Kinder , nur ein todtes

gebohren werde , ſtatt daß vorhin eines auf gehn Eam ,
Die Erſtreckung dieſer vorzuͤglichen Anſtalten auf andere

Landestheile wurde nachmals durch die Verbindung mit

den allgemein gemachten Land - Chirurgaten erleichtert .
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Ein anderes , beinahe gleich - ergiebiges Mittel der

Menſchen - Erhaltung — die Einimpfung der Blattern —

faͤllt wenigſtens fuͤr die Anlage in die erſte Periode ) .

Bald nachdem die Verſuche der franzoͤſiſchen und preuſſi⸗

ſchen Staaten gegluͤckt waren , 1766 , dachte man auf

Mittel , die Inoculation den Unterthanen annehmlich zu

machen ; die Studioſen der Medicin und Chirurgie wur⸗

den befehligt , ſich auf deren Kenntniß zu legen , und

in Carlsruh fing man im Fruͤhjahr 1768 an , 12 Kin⸗

dern die Menſchen - Blattern einzuimpfen . In der Stadt

Pforzheim wurde das gelungene Beiſpiel nachgeahmt ,

und nun ließ die Regierung einen gedruckten Unterricht

fürs Volk , der ſich über die fluge Behandlung aller

Blatternkranken ausdehnte , im Lande vertheilen .

Eine phyſicaliſche Beſchreibung einzelner Dorfge —

markungen , hatte zuerſt das Phyſicat von Sauſenberg ,

1762 , eingeſandt ; 176 ) und 1768 wurde ſie allgemein

angeordnet . Die hiezu vorgeſchriebenen Fragen erſtreckten

ſich zwar auf die Wahrnehmungen in allen Naturreichen ,

behielten jedoch das Medicinalweſen — z. E . die Lebens⸗

weiſe der Einwohner in Abſicht auf ihre Geſundheit —

zu einen beſondern Augenmerk . Den verſchiedenen neuen

) In Aſien war ſie ſchon ein aͤlteres Inſtitut , z. B. in

dber Gegend von Circaſſien . Auf die Kuhpocken - Impfung

hingegen verfiel man erſt gegen Ende des 18ten Jahr⸗

hunderts .

I
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Anſtalten nun ſollte der Phyſicus bei ſeinen vierteljaͤhrigen
Ritten immer nachſehen , nachhelfen und ſeine eruͤbrigte

Zeit zur Sammlung fuͤr die kuͤnftigen phyſicaliſchen

Ortsbeſchreibungen verwenden . Die Folgezeit hat hin

und wieder eine Frucht davon geſehen .

Die Wundheilkunſt — war in pedantifhen Hånden ,

fo lange faſt in jedem Amte noch eine chirurgiſche Zunft

beſtand , die ſich anmaßte , die Candidaten mit zu prüfen
und zu recipiren . Unwiſſende wurden zu leicht eingefuͤhrt,
und dennoch paarte ſich damit der Stolz gegen die Bader ,

daß dieſe nur zu einer niederern Zunft gehoͤrten. So

lang dieſe Chirurgen auf den Doͤrfern die Aerzte ſpielen

konnten , verdienten ſie ihr Brod . Als aber die Regie⸗

rung ſie ſeit den 1760er Jahren unter ſchaͤrfere Zucht

ſezte , ſchwere Kuren ohne Anzeige beim Phyſicus ihnen

unterſagte , und die ſchlechten ruͤgte : ſo wurden ſie neidi⸗

ſcher auf den ungeſchmaͤlerten Verdienſt der Bader , die

daneben gleichfalls barbieren durften — und nun benuzte
die Regierung kluͤglich den Zeitpunct , um das Gemein⸗

wohl zugleich mit der Entſchaͤdigung der Betheiligten zu

verbinden . Erſt wurde 1769 das Princip , zur beſſern

Nahrung der Wundaͤrzte , gefaßt , die Baderzuͤnfte all⸗

maͤlig eingehen zu laſſen , und einſtweilen ausgeſchrieben ,

daß die Jungen der Bader kuͤnftig dem ſchaͤrfern Examen ,

wie die Chirurgen , unterworfen werden ſollen . Das

Jahr darauf wurden die chirurgiſchen Zuͤnfte des Landes

in eine einzige vereinigt , die nun ihren , Giz in der
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Reſidenz , einen gebildeten Arzt als Zunftmeiſter an

ihrer Spize hatte , und vor der in der Regel alle ehirur⸗

giſchen Zoͤglinge aus dem Lande ſich zum gleichfoͤrmigen

Examen ſtellen mußten . Seitdem kam ein Geiſt in den

Koͤrper, und das Zunftweſen wurde zum Schatten .

Noch eine beſondere , in die aͤuſſerliche Behandlung
einſchlagende Anſtalt verdient genannt zu werden — fuͤr .
die Rettung der ſcheinbar Ertrunkenen , deren wir ſo

manche aus unſern vielen Waſſern zu ziehen haben .

Durch einige gluͤckliche Erfahrungen geleitet , vermochte

man 1767 vorzuſchreiben , wie die Umſtehenden den

Scheintodten ſogleich bedecken , reiben , waͤrmen, ihm mit

Salz und Aſche den Leib beſtreuen , geiſtige Dinge auf
den Magen , Ruͤckgrat, Wirbel einreiben , und zum riechen

hinhalten ſollen — bis der Chirurg und der Arzt mit

ihren weitern Mitteln hinzu kommen ) .

Endlich ward auch jene zweckmaͤſige Apotheker⸗

Ordnung , welche unter der vormundſchaftlichen Zeit 174⁵

erſchienen , beſſer zu handhaben geſucht , auf jedesmalige

Vorlegung der ankommenden Meßmaterialien , um ihre

Guͤte und Preiſe zu pruͤfen, gedrungen , und die An⸗

ſchaffung des vorzuͤglich erfundenen wirtembergiſchen ,

*) Şn der zweiten Periode wurden , in den meiften Gemeis

nen die am Waffer wohnen , Kiſtchen mit den Hilfs -
Snftrumenten und andere Pleine Geråthfhaften , zu Ret -

tung der Ertrunkenen angeſchafft⸗

N 2
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von der Univerſitaͤt Tuͤbingen gebilligten Dispenſato⸗

riums allen Apothekern des Landes empfohlen .

Die Berechnung der Reſultate in der Menſchen⸗

Oeconomie wurde um dieſe Zeit erſt zu einer eigenen

Anſtalt . Die Zaͤhlung des Volks nach ſogenannten See⸗

lenregiſtern war zwar ſchon ein aͤlteres Inſtitut ; aber

1763 erhielt ſie ſchaͤrfere Beſtimmungen . Man ſchrieb

Tabellen vor , um in mehrfaͤltigen Verhaͤltniſſen die Zu⸗

und Abnahme zu ergruͤnden , und ging nur in ein allzu⸗

groſes , die Handhabung erſchwerendes Detail ein . Haupt⸗

ſaͤchlich wurden die Landgeiſtlichen — weil man ſie hiezu

wegen ihrer Fuͤhrung der Kirchenbuͤcher und ihrer freiern

Zeit , fuͤr die Geeignetſten unter den Gebildeten erachtete —
zur Ausfüllung der Tabellen angewieſen ; daher kam es ,

daß die Direction uͤber die Populationsliſten , etwas

ſonderbar , bei dem Conſiſtorium ſich fand , bis ſie in

der zweiten Periode an die Kammer uͤberging ) .

Nah einer Durchſchnitts - Berechnung von fuͤnf

Jahren , 1764 bis 1768 , und nach Vergleichungen vom

Jahr 1770 , fand man folgende Verhaͤltniſſe . Im Un⸗

) Im ſtrengen Sinn iſt ſie eben ſo wenig eine Rammer =,

ſondern Polizeiſache . Aber noch mehrere Zweige dieſes

Stammes wurden dort gepflegt , und der Markgraf hat

oͤfter erklaͤrt : Er wolle , daß Seine Kammer ein nicht blos

fiſcaliſches , ſondern die Landeswohlfahrt mitbeſorgendes

Collegium , je nach Gemaͤchlichkeit in der Geſchaͤfte - Ver⸗
theilung , ſeyn ſolle .
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terland famen , auf 23 bis 24 Lebende , 1 Neuge⸗

bohrnerz im Oberland nur 1 auf 29 bis 30 ) . Das

Verhaͤltniß der Sterbenden zu den Lebenden

war , in dem untern Land , faſt eben das Genannte ,

und im obern wie 1 zu 28 . Es ergab ſich hiernach ein

gar geringer Uiberſchuß der Gebohrnen gegen die

Geſtorbenen im Unterlande ; im Oberland waren

ifjen die 3r fogar , auf das Jahr , 32 mehe zu Grab gegangen ; eg
i

war aber eine auſſergewoͤhnliche Mortalitaͤt in den Ober⸗

aͤmtern Pforzheim und Roͤteln ) . Die Ordnung der

Natur ſtellte ſich i . J . 1770 wohlthaͤtiger dar ; man berech —

nete im Oberamt Carlsruh 13 Gebohrne zu 11 Geſtor —

benen ; in dem von Durlach 20 zu 15 ; von Pforzheim

2b zu 18 ; Hochberg 12 zu 10 ; Badenweiler 13 zu 93

„ etvos Roͤteln 12 zu 9 , und Sauſenberg 13 zu 9 . Ein

*) Auſſerordentlich iſts , daß im Badenweileriſchen fogar
nur 1 Neugebohrner auf 33 Seelen damals erſchien .

ngenvom * * ) Dhne diefe befondern Umfiånde weiter zu erforfhen , 308

i Schlettwein ( im neuen Archiv Thl . II . , S . 403 ꝛc. )
Sm U

das kecke Reſultat , daß im Markgrafthum Baden

die Anzahl der Geſtorbenen die Gebohrnen uͤbertreffe.
Nicolai , in ſeiner Beſchreibung einer Reiſe durch

Teutſchland und die Schweiz , Bd . IX . S . 12 ſchrieb es

mit Erſtaunen nach , ſezte jedoch bei : „ etwas Unerklaͤr⸗

liches iſt immer in der Sache “ . Die folgenden Jahre

haben die beßte Widerlegung gegeben .

In der erſten Zeit der zweiten Periode kamen die

Seelentabellen in ziemliche Vernachläſſigung , bis in den

1790er Jahren die Formularien verbeſſert wurden .
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Ehepaar — fand man ( nach jenen Durchſchnittsjahren , pgb "

und ohne merkliche Abweichung des J . 1770 ) auf 111 ghad
—

Seelen im untern Land , und auf 118 im obern ; im Oberlandt
Oberamt Carlsruh war der §6Gte Menſch verheirathet , beinah 1

im Badenweileriſchen und Sauſenbergiſchen nur der baſte . beillufigen|

Ruͤckſichtlich der Fruchtbarkeit der Ehen kamen je auf | heooͤlkertſte

eine , nicht ganz 4 Kinder im Oberland ; aber beinah 20,000 Ĝi

b im Unterland . Niberhaupt beftåtigte fih , baf in | mim ,al
wårmern und daf in lururiófern Orten die Geburten und |

hattenfih

die Todesfåle , beide , zablreicher find , al in unfeem | ju theilen-

Gebirg , wo die kernhaften Menſchen etwas fparfamer | wenig gw

producirt werden , aber etwas långer leben — ein Gewinn

fúr den , der cinmal da ift .
H Deh

In den Summen haben ſich bei der Volkszaͤhlung mita

von 1770 gefunden : im Roͤteliſchen ohne Sauſenberg ,

10,766 Geelen ; im Saufenbergifhen 17,0215 ; in Ba - hi

denweiler 9,619 , und in Hochberg 20,037 ; im ganzen fiy
Oberland alſo 57,43 . Im Unterland aber zaͤhlte man aa
nur , und zwar im Oberamt Carlsruh , 12,228 ; Durlach nuflet

8032 ; Pforzheim 11,398 und Stein 5572 ; in den Bofe

neuen dieſſeits rheiniſchen Acquiſitionen von Muͤnzesheim 0 J50
und Gondelsheim , 8565 und 841 . Rechnet man das ,

wiewohl aus beiden Landestheilen gezogene Militaͤr —
| Miah

damals beſtehend in 807 Mann und in 51 Invaliden —

zum Unterland , wo daſſelbe lebte und conſumirte : ſo

zeigen ſich doch erſt 39,783 Seelen , oder mit Hinzuſchla —

gung der 1192 im uͤberrheiniſchen Flecken Rhod , erſt



Ca p. XV .
o

199

40,975 , und im obern und untern Land zuſammen

98,418 — nod teine 100000 Seelen *) . Da dab

Oberland uͤber 17 Quadratmeilen , das Unterland , deren

beinah 12 austrug * ) : ſo kamen oben und unten im

beilaͤufigen Durchſchnitt 3300 Seelen auf die Meile . Das

bevoͤlkertſte Oberamt aber war Hochberg , wo ſchon uͤber

20,000 Seelen , oder 4000 Familien auf 5 Quadrat⸗

meilen , alſo 4000 Menſchen auf der Meile , lebten . Sie

hatten ſich in 35,000 Juchert Feld ( 44,296 Morgen “ )

zu theilen — Land genug , wenn nicht des Duͤngers zu

wenig geweſen waͤre , um noch beſſer zu leben .

*) Der damalige Caleulator bemerkte dabei : 1) daß , von den

mitgezaͤhlten 3397 Gebohrnen des lezten Jahres die unter

dem Alter eines Jahres wieder verſtorbenen Kinder nicht

notirt , und von der Volkszahl noch abzuziehen ſeyen ;

2) daß 2833 auslaͤndiſche Koſtgaͤnger , Lehrjungen , Ge —

ſind ꝛc. mit gezaͤhlt ſeyen , hingegen nicht die auswaͤrts

befindlihen Unterthanen zu 3598 . Die Differenzen der

beiden Anmerkungen moͤgen ſich ohngefaͤhr gegen einander

riai aufheben , oder eher noch die Zahl des conſumirenden

Volks um etwas vermindern .

** ) Nah einer von dem Berfaffer bei dem Großherzogl ,

Ingenieurbureau erhobenen beilaͤufigen Berechnung .

* * * ) Der Morgen rheiniſchen Maaſes wird zu 40,960
Quadrat - Schuh gerechnet .

nið Y
t Hingu

4 au
Rhod, l
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XVI .

Fortſezung uͤber den Menſchen. Geiſtige

Cultur — fuͤr die Dorfbewohner .

Ein ſittliches , chriſtliches und wohlhabendes Volk

zu leiten — hat der Markgraf als Sein herzliches Ver⸗

langen ausgeſprochen , mit Wort und That . Alle bisher

beſchriebenen Veranſtaltungen , die ſich zunaͤchſt auf die

koͤrperliche Sicherheit und Geſundheit beziehen , ſah Er

nur als Mittel zum hoͤhern Zweck an ; die Menſchen

muͤſſen ſicher und wohlhabend ſeyn , um leichter gut und

froh zu ſeyn , um ihr Erdenleben hoͤher und allgemeiner ,

fuͤr die Gegenwart und Zukunft , benuzen zu koͤnnen .

Die Obrigkeit erholt ſich gern und veredelt ſich ſelbſt ,

hinter der groͤbern Arbeit , an den feinern Unterſtuͤzungen

dieſer ſelbſtſtrebenden Geiſter , in denen eine unendliche

Kraft ſich entwickelt . Auf den untern Stufen der

Cultur , die in Anſehung der verbreiteten Zugaͤng⸗

lichkeit die wichtigſten ſind , und den Landmann wie den

Staͤdter begluͤcken ſollen — geſchah bei uns , fuͤr das

Verhaͤltniß der erſten Periode , ſchon viel ; ſowohl an der

Jugend als an den Erwachſenen .

Die Verbeſſerung der Landſchulen wurde 1754

rege , als zuerſt das Oberamt und Specialat Badenweiler
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dazu einleuchtende Vorſchlaͤge that , und Carl Frie⸗

derich im Eingang des Beſtaͤtigungsreſcripts erklaͤrte :

„ Er ſehe dieſen Gegenſtand als eines der Hauptmittel

„ zur Befoͤrderung der , Seiner Fuͤrſorge hoͤchſt angele -

„ genen geiſt - Wund leiblichen Wohlfahrt Seiner getreuen

„ Unterthanen an “ . Anfangs machte man die Probe nur

erſt im Badenweileriſchen , weil man da von ihrem Ge —

lingen , nach dem eigenen Betrieb der Oberbeamten , am

gewiſſeſten ſeyn konnte . Das Augenmerk ging zuvoͤrderſt

auf Veredlung der Schulmeiſter , welche in der Vorſchrift
uͤbel abgeſchildert ſind : „ſie ſollen ſich eines geſitteten

„ Lebens befleiſigen , Geſchwaͤz, Gezaͤnk, Wucher , Pro —

„zeßſucht , ſamt der Fertigung von Prozeßſchriften und

„Bettelbriefen , vornehmlich aber das ſchaͤndliche Trinken

„ meiden “ . Zugleich wurde an das Conſiſtorium der

Befehl erlaſſen : es ſolle kein anderer Schulmeiſter in

das Badenweileriſche berufen werden , als der die vor —

geſchriebenen erhoͤhten Eigenſchaften habe : hinlaͤngliche

Naturgaben , von Jugend auf die Widmung zum Shul -

ſtand , Bildung auf dem Gymnaſium , beſonders in der

Unterrichts - Methode ſelbſt , und ein erſtandenes ſtrenges

ramen . Danebſt war man ſchon auf eine Abtheilung

und fruͤhere Wegſendung der kleinern Kinder , anf eine

Auswahl der beßten jungen Ingenien zur vorzuͤglichern

Bearbeitung , auf fleiſigere Schulviſitationen durch den

Ortspfarrer , und auf kleine Praͤmien bedacht .



Cap . XVI .

Sm folgenden Fahr 1755 fand man feinen Anftand ,

dieſe mit dem Beifpiel von Badenweiler belegte Anord -

nungen allen Schulmeiſtern und Schulcandidaten des

Landes vorzuſchreiben , ſo , daß wer ſich darnach nicht

befaͤhige, in Promotionsfaͤllen durch kein Dienſtalter

geſchuzt ſeyn ſoll gegen einen beſſern Concurrenten . In

demſelben Jahr bluͤhten , aus Anlaß einer Kirchenviſita⸗

tion in der Dioͤces Pforzheim , die alldort zur erſten

Probe genehmigten Sonntagsſchulen auf —eine

Lehre , die mit den , der gewoͤhnlichen Schule ſchon

entwachſenen jungen Leuten veranſtaltet wurde . Es

war ein weiſer Gedanke , der Verwilderung gerade in

jenen Jahren der Unuͤberlegtheit zu ſteuern , in denen

der , ſich ſtaͤrker regende Verſtand und die in voller Kraft

erwachende Leidenſchaften ihren Bund ſchlieſſen . Wenn

danebſt die jungen Leute , nach erſtandenen Schuljahren ,

nie mehr eine Rechenſchaft uͤber das Erlernte geben

duͤrfen: ſo wird ihnen das Vergeſſen gleichguͤltig , und

noch weniger wird ihr Wiſſen fortgebildet . Daher wur⸗

den nun hinter dem Abendgottesdienſt , an dem einen

Sonntag die Juͤnglinge bis ins zwanzigſte Jahr , an

dem andern die Jungfrauen bis ins achtzehnte , in der

Achtſamkeit auf die gehoͤrte Predigt , im Verſtaͤndniß der

Bibel , in gutem Leſen , Rechtſchreiben , Rechnen , ge —

pruͤft, fortgeubt und die Faͤhigen weiter gefuͤhrt —

z. B . durch eine Feldmeſſungs - , oder Styl - Aufgabe ,

deren Aufloͤſung ſie das naͤchſte Mal mitbringen . Niemand
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war froher als die Eltern , welche bald gute Fruͤchte

an der raſchen Jugend wahrnahmen , haͤufig ihren

Dank an den Tag legten , und um die Erlaubniß , daß

ihre erwachſenen Kinder noh einige Jahre långer die

Anſtalt beſuchen duͤrfen, anhielten . Beſonders ruͤhrend

hoͤrte man die alten Leute beklagen , daß nicht ſchon zur

Zeit ihrer Jugend ſo etwas Heilſames im Gang geweſen

ſey , ſie wuͤrden dann zu beſſerm Nachdenken gelangt

ſeyn . Nun wurde die Anſtalt 1756 auf das ganze Land

erſtreckt , ſo viel immer die Oberaͤmter und Specialate

ſie in Sommermonaten anwendbar finden wuͤrden .

Sie fand , troz der Einwendungen einiger bequemen

Pfarrer und Schulmeiſter , im In - und Ausland ſo

groſen Beifall , daß der Markgraf nachmals ( 1768 ) auch

fúr den Winter die Sonntags - Schulen anordnen

und die kleine , fuͤr dieſelben ausgeworfene Belohnung
der Schullehrer verdoppeln ließ Y.

Mitlerweilen hatte die , 1756 erſchienene General⸗

Synodalverordnung , unter andern Foͤrderungen der Froͤm⸗

migkeit , fuͤr alle Landſchulen mehr auf die Zwecke des

oͤffentlichen Unterrichts hingearbeitet , eine verſtaͤndliche

Zergliederung bibliſcher Spruͤche , eine practiſche

*) Sn der zweiten Periode , 1774 , gefhah noh ein weis

terer Schritt auf dieſer ſchͤnen Bahn , durch Einfuͤhrung
von Winterſchulen mit den der Schule Entlaſſenen auch
an Werktagen ( Wochenbl . v. 1782 Nro . 41 ) .
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Anwendung der chriſtlichen Lehre , und die Anleitung

zum Gebet aus dem Herzen empfohlen . Die

Schul - Candidaten - Ordnung von 1757 verordnete naͤher,

wie die Kinder nach dem Verſtand zu uͤben, und wie

die meiſten Religionslehren auf die Moral zu verbreiten

ſeyen . — Das gute Buchſtabiren wurde als die Baſis

des guten Leſens , danebſt die Rechtſchreibung , eine reine

Handſchrift , das Rechnen bis zur Regel de tri mit

Bruͤchen , ein ſchicklicher Brief - oder Berichtaufſaz , nebſt

wenigen Saͤzen der Gramatik und Geometrie *) , erfor -
-

dert , weitere Begriffe aber aus der Baukunſt , Mechanik

und Naturlehre blos empfohlen . Die Schulcandidaten

hatten die Wahl , auf dem Gymnaſium oder bei einem

Landpfarrer , oder geſchickten Schulmeiſter , den Lehrun —

terricht zu nehmen ; nach erſtandenem Examen aber drang

man darauf , daß ſie baldmoͤglichſt in practiſche Uibung
des Schulhaltens bei geſchickten Hauptlehrern kamen .

Daruͤber ſowohl , als über ihre ſittliche Auffuͤhrung ,

hatte die hoͤhere Geiſtlichkeit zu wachen , und bei jeder

Kirchenviſitation den Erfund zu protocolliren , damit er

vor die Augen des Conſiſtoriums gelangen muͤſſe.

Unter dieſen Foͤrderungen waren die Landſchulen

ſchon merklich , eine Anzahl Jahre lang , vorangeſchritten ,

*) Nur fo viet , alè zur Sezung des casus , zu groͤberm

Feldmeſſen und Berechnung eines Cubikinhalts noͤthig
iſt ,
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als noch mehrere Superintendenten ſie hoͤher zu beleben

anfingen . 1763 , unternahm das Specialat Hochberg

eine Abtheilung der zu vielen Schulkinder in vier Klaſſe

und fuͤhrte die nuͤzlichen Lectionen ein , daß auch aus⸗

wendig buchſtabirt , nach dem Dictiren des Lehrers ge —

ſchrieben , und nach Anleitung bibliſcher Spruͤche , Gebete

aus dem Herzen ſchriftlich aufgeſezt wurden . Nebenbei

wurde , gegen einen ſanften und melodiſchen Geſang , das

wilde Geſchrei der Schulkinder verdraͤngt . Zwei Jahre

ſpaͤter hatte indeſſen der Special zu Loͤrrach den umfaſſen⸗

den Schulſchematiſmus — der in Druck ausging , und

von 1766 an in der Dioͤces Roͤteln , von 1769 aber an

im uͤbrigen Lande ) , eingefuͤhrt wurde — mit pſycholo⸗

giſchem Sinn und mit Ruͤckſicht auf geſchaͤrfte Tactik

ausgearbeitet . Er ſezte den beſchraͤnkten Zweck der

Land ſchulen dahin feſt , „durch Leſen , Schreiben

und Rechnen , die Gedanken fuͤrs gemeine Leben auf⸗

faſſen und aͤuſern * ) zu koͤnnen , von der chriſtlichen

) Die Dioͤces Hochberg ausgenommen , deren Schematiſmus

in Manchem bbeſonders in vier Klaſſen ſtatt drei ) abwich

und doch ſchon ſeit drei Jahren in gluͤcklichen Gang geſezt

war . Man ließ gern die Proben des Guten noch neben

einander laufen und ſchonte zugleich gern , weil es thun⸗

lich war , die wuͤrdigen Vertheidiger unterſchiedener

Meynungen .

**) Fuͤr dieſen Zweck der faßlichen Aeuſerungen wird

die Folgezeit noch eine leichte Schulübung hinzu zuthun

wichtig finden — die des muͤndlichen Vortrags und kurzen
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Lehre aber ſo viel Begriffe zu ſammlen , um zum Abend —

mahl zugelaſſen zu werden “ . Der Eintheiler der Zeit

und Lectionen ward ſo gemacht , daß nicht mehr in einem

Tag vorkam , als ein Kind fuͤglich faſſen kann , um es

nicht durch uͤbertriebene Anſpannung an der Geſundheit

ſowohl , als am Geiſt abzuſtumpfen ; genug wenn jede

Gattung von Lectionen in jeder Woche mehrmals eintritt .

Der Schulplan eines Sommers und eines Winters wurde

zuſammen erſt zu einem Hauptabſaz angenommen , und

in nur 40 Schulwochen vertheilt , von denen dann alle

Ferien und Feldhinderniſſe ſchon abgezogen waren . Nun

war man des Vollzugs ohne ſtete Ausnahmen gewiſſer .
Man blieb bei der Abtheilung der Kinder in drei Klaſſen

ſtehen , damit der Lehrer beſſer herum komme und die

Nacheiferung lebhafter ſey. Der Zweck der dritten Klaſſe ,

der kleinſten Kinder , ging von der erſten Buchſtaben⸗

Kenntniß bis zum fertigen Buchſtabiren , wonebſt ſchon

Begriffe , mittelſt Vorſagung auserwaͤhlter Spruͤche zc.

und des Auswendiglernens von zweien in der Woche

( 80 im Jahr ) , beigebracht werden . In dieſer Klaſſe
wurde darauf gedrungen , daß die Kinder klare Merkmale

ber Geſtalt eines jeden Buchſtabens , und des Erfor⸗

Erzaͤhlens . Welche Zeit und Geduld muf der Amtmann ,
der Advocat , der Arzt anwenden , um die Noth und die

eigentliche Bitte des gemeinen Mannes , aus deffen
dunkeln Reden , erſt herauszufragen ; und wie oft geht
dieſem daruͤber die Hilfe verloren !
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derniſſes zu jeder Sylbe , mußten angeben koͤnnen. In

der zweiten Klaſſe beſchaͤftigten die Jugend : das Leſen ,

ſamt der wohl eingepraͤgten Natur der Unterſcheidungs⸗

zeichen , etwas laͤngere Spruͤche , und der kleine Cate⸗

chismus ; in der erſten das Schreiben , Rechnen , die

Vollendung des Spruchbuchs , eine Anzahl erlernter Lieder ,

die Bekanntſchaft mit der Bibel und nur ſo viel Verbrei⸗

tung im Religions - Unterricht , als zur Anlage fuͤr die

Catechumenen gehoͤrt . Wenn ein faͤhiges Kind in der

zweiten Ordnung dieſer Klaſſe die ganze Lection der

erſten mit Luſt lernte : ſo ward es keinesweegs zuruͤckge⸗

halten , aber auch Unfaͤhigere in der erſtern Ordnung

nicht angeſtrengt , die oft ſchwerfaͤlligen Aufgaben alle

zu lernen , die von den Fehlern mancher Schulbüͤcher ſich

noch nicht trennen lieſen . Uiberhaupt wurde befohlen :

der Schulmeiſter ſoll , neben der Gruͤndlichkeit , den

Kindern das Lernen ſo leicht als moͤglich

maden ; jede zum Auswendig - Recitiren und Catechi⸗

ſiren auf den andern Tag beſtimmte Lection erſt heute

richtig leſen laſſen und der Sprache nach erklaͤren; die

bibliſchen Hiſtorien erſt muͤndlich angenehm den Kindern

erzaͤhlen, als dann leſen laſſen , durchfragen und nuz⸗

anwenden ; das oͤftere Wiederholen des ſchon Erlernten

zu einem Hauptgeſchaͤft machen ; das wichtige Aus —⸗

wendig⸗Buchſtabiren und Dictirtſchreiben zugleich , mit⸗

telſt ausgewaͤhlter Materien , fuͤr die Moral , Klugheit ,

oder eine Sachkenntniß , benuzen ; die faͤhigern Kinder .
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zu eigenen kleinen Aufſaͤzen in Briefen , Berichten , Um⸗

wandlung von Spruͤchen in Gebete — fuͤhren; das

Schreiben , welches Zeit und Plaz bedarf , mehr zum

Sommergeſchaͤft machen und die Kleinen dabei abtreten

laſſen ; mit der Correctur der Schriften ſich für drei

Abſichten bemuͤhen — fuͤr die richtige Form der Buch⸗
ſtaben , fuͤr die Richtigkeit ſowohl der Verbindung und

Abſezung in Worten , als der Unterſcheidungszeichen ,
und fuͤr die Ortographie . Als Anhang dieſes Schulſche —
matiſmus wurden noch feſte Regeln der Schreibekunſt in

Druck ausgegeben .

1768 trat der Special zu Pforzheim noch mit einem

wichtigen Supplement , einer Schulordnung auf , in der

die aͤuſſerliche Zucht und Regel , in den Pflichten des

Schulmeiſters , Pfarrers und Schultheiſen , faßlich aus⸗

einander geſezt wurden . Man ſieht mit Bedauern , daß
es noch noͤthig war , den Schulmeiſtern den haͤufig ge⸗

brauchten Stock , das den Kindern andictirte Knien auf
ſpizigem Holz , und die zur Strafe aufgegebene doppelte
Lectionen zu unterſagen ; daß ein Kind dem andern noch
haͤufig die Buͤcher in der Schule leihen mußte ; daß die

Kinder oft in unreinlicher Geſtalt oder in zu ſpaͤter
Stunde zur Schule kamen , oder ſie aus lugenhaften
Urſachen , unter Mitſchuld der Eltern , ganz verſaͤumten ;
daß die Schulmeiſter in ſelbſt gemachten Ferien freigebig
waren ; daß die Ortsvorgeſezten mit gleicher Anmaſſung
uͤber die ihnen zur Abſtrafung angezeigten Verſaͤumniſſe
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kidt hinaus gingen , und den armen Lehrern ihre Aus -

ſtaͤnde am Schulgeld wenig beitrieben . Jezt erfolgte
ein genauerer Befehl an alle Landgeiſtlichen , auf die

richtige Abhaltung der ganzen Stunden vom Schul⸗

meiſter und den Kindern , wie auf die richtige Ruͤge
der Uibertretungen zu wachen , die Kinder nicht vor

gehoͤrigem Alter und Geſchick zu entlaſſen , vorzuͤglich

aber , ſelbſt die Schulen oͤfter zu beſuchen und dadurch der

ehrwuͤrdigen Anſtalt ihr Anſehen zu geben .

Gleichzeitig Cam Schluß von 1767 ) wurde der

innere Lehrgehalt bereichert , durch die Landesverordnung ,

daß die Geometrie , wo immer ein Schulmeiſter oder

Proviſor es vermag , oder der Pfarrer ſelbſt es unter⸗

nehmen will , in vier Stunden wochentlich gelehrt werden

ſoll ; alle , noch nicht 50jaͤhrige Schulmeiſter wurden zu

deren Erlernung angewieſen . Noch wichtiger war fuͤr

den naͤchſten Zweck die damalige Anordnung , daß keines⸗

weegs laͤngerhin die Knaben allein , ſondern auch die

Maͤdchen im Rechnen zu unterrichten ſeyen ; daß die

Eltern ſtrenger zu Anſchaffung der Schulbuͤcher , und

Zahlung der kleinen Strafen fuͤr die Schulverſaͤumniſſe ,

angehalten ; und daß die Pfarrer ſelbſt zur oͤftern Uibung

in der Catechetik angereizt werden ſollen — unter andern

dadurch , daß an die Superintendenten der Befehl erging ,

bei Gelegenheit der jaͤhrlichen Kirchenviſitation , wenn

es an Zeit gebricht , lieber die Predigt des Pfarrers

aufzugeben , ihn aber catechiſiren zu laſſen .

O
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Endlich wurde , indem man das Einkommen der

Schullehrer in etwas zu verbeſſern trachtete , dieſe Gele —

genheit benuzt , zwei ſchlimme Gewohnheiten , die vorhin

an die Noth ſich angeheftet hatten , mit abzuſtellen —
das Scheiterholztragen und den Wandertiſch . Schon

175 % ließ die Regierung — wegen eingelangter Klagen

vieler Schulmeiſter , daß das von jedem Kind herbei zu

ſchleppende Holzſcheit arme Eltern ſowohl , als die Klei —

nen ſelbſt druͤcke, daher Schulverſaͤumniſſe erzeuge , und

in der Schule doch nicht warm genug gebe — die Ge —

meinen aufrufen , daß jede , ſtatt dieſes Uibelſtandes ,

ſich mit dem Lehrer ihrer Kinder auf eine Quantitaͤt

Brennholz vergleiche ; und in drei Jahren war ſo das

Scheitertragen faſt aller Orten abgeſchafft . Daß der

Schulmeiſter umher zu Tiſche ging , machte , daß er in

den Familien als ein halber Bettler gering geſchaͤzt

wurde ; man fing alſo gegen Ende der erſten Periode an ,

ein verhaͤltnißmaͤſiges Koſtgeld in jeder Gemeine auszu —

mitteln , und in der Hochberger Dioͤces wurde zuerſt ,

bis 1770 , dieſer Wandertiſch allenthalben abgeſtellt . Die

Schulmeiſter ihres Orts konnten ſich auch dabei billig

finden laſſen , da 1768 zugleich verordnet ward , daß wo

Allmenden unter die Gemeinsleute vertheilt werden , jedem

Pfarrer und Schullehrer ebenfalls ein Burgertheil , aber

bleibend zur Pfarrei und zum Schuldienſt , abgegeben

werden ſoll . Danebſt wurde fuͤr gute Wohnungen der

Schulmeiſter , und gute Lehrſtuben , mit jedem Jahre
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mehr geſorgt . Schon unter der vormundſchaftlichen Re —

gierung 1743 wurden — weil man ſich in Rath - und
m

iewi Hirtenhaͤuſern bis dahin kuͤmmerlich beholfen hatte , und
W

doch nicht leicht einer Gemeine allein ein ganzes Bau⸗

HA weſen zuzumuthen war — zwei Kirchen - Collecten im

Jahr , fuͤr den wichtigen Zweck , der Jugend des ganzen

Landes die bequeme Unterrichts - Gelegenheit zu erleich —

tern , feſtgeſtellt — und Carl Friederich reizte die

Bau- Unternehmungen noh mehr durd die Verordnung
von 1756 , daß drei Quart des Collecten - Ertrags an

diejenigen Gemeinen , die ſo eben mit einem ſolchen Bau

beſchaͤftigt ſind , vertheilt werden ſollen . Zu Capital
or fo bb wurden ein Quart und die Zinfen des Fonds zurige -
Daf der legt , der i . J . 1764 auf 2249 , und am Schluß der

bağ er in erſten Periode uͤber booo fl. fih belief — neben dem

pió Wielen , was er geleiftet hatte ,

So waren unſere Landſchulen gegen Ende dieſer

Periode beſtellt . Als der edle von Rochow auf ſeinen

paͤdagogiſchen Reiſen zu uns kam , war er verwundert

uͤber dieſe Bluͤthen im Niedern , und bald zeigte ſich

in jedem Dorfe ein Anwuchs von befaͤhigten Juͤnglingen

und Maͤnnern — daher die faßliche Rede und die gut

ſtyliſirten Berichte vieler Ortsvorgeſezten .

Der Markgraf beguͤnſtigte , daß die Verſuche noch

ngn dit weiter gingen ; die Anlage dazu fäͤllt in die erſte , die

m Jahe Wirkung , in die zweite Periode . Das erheblichſte war

8 2
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das , ſeit 1768 in Carlsruh gepflanzte Seminarium

zur Bildung vorzuͤglicher Landſchulmeiſter , nnd nebenbei

auch ſolcher Werkzeuge , die noch andere allda erlernte

Kenntniſſe (z. B . das Oculiren der Obſtbaͤume ) leichter

unter die Landbewohner bringen konnten . Die anfaͤng⸗

liche Zahl von zweien , mit Stipendien unterſtuͤzten Lehr⸗

lingen ſtieg bald auf ſechs. Die noͤthige Lehrzeit ward

anfaͤnglich auf ein , ſpaͤterhin auf zwei Jahre beſtimmt ,

und den andern Schulcandidaten jedes chriſtlichen Be⸗

kenntniſſes , die auf ihre Koſten in der Reſidenz verweilen

wollten , der Zugang geſtattet . Unter die Gegenſtaͤnde

jenes Unterrichts gehoͤrt vorzuͤglich die , von Kirchen⸗

raͤthen und Stadtgeiſtlichen , zu dirigirende practiſche

Uibung in der Lehrmethode , und beſonders

in Catechiſiren . Die Seminariſten werden zu dem Ende

abwechslungsweiſe als Helfer in einer Stadtſchule ge —

braucht . Sodann erhalten ſie von Profeſſoren und andern

Lehrern am Gymnaſium , Kenntniſſe in der Geographie ,

in den ſichern Regeln der Ortographie , im Briefſchreiben

und im Choral ; zuweilen auch einige Führung in die

Naturlehre , reine Mathematik , Mechanik und Baukunſt ,

nebſt architectoniſcher und freier Handzeichnung . Zugleich

wurden , in Hinſicht auf die Landſchulen , die Candidaten

und Studioſen der Theologie ſelbſt zum fleiſigen Studium

der Mathematik und Phyſik angewieſen , danebſt i . J .

1769, mittelſt Anſchaffung eines populaͤren Compendiums

der Mechanik in jede Landſchule , auch dieſe Lehre nach
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Thunlichkeit allgemein eroͤffnet . Es war nunmehr nur

zu viel fùr das damalige Landvol ? gethan *) .

Vie anfin * ) Aus dem Schulſeminarium gingen allerdings in ber

zweiten Periode treffliche Wirkungen hervor ; doch fand

man noͤthiz, der uͤberſpannten Einbildung manches Schul —

meiſters zu ſteuern , und im Seminarium ſelbſt , die

Phyſik , Mechanik , Baukunſt , nicht mehr in ausfuͤhr⸗
licher , wiſſenſchaftlicher Form , und nur denjenigen Se —

minariſten , die ſich zu mehr als gemeinen Schullehrer

faͤhig zeigen , vortragen zu laſſen . Naͤher dem Hauptzweck
mit den niedern Schulen , wurden in den erſten Jahren

der zweiten Periode noch zwei ſchoͤne Verordnungen nach —
ven Kirchmn⸗ getragen — die eine von 1776 uͤber den Religionsunter —

richt , und eine von 1778 gegen die Schultyrannei . Diez

TA ſelben wollen , daß zu Einpraͤgung einer richtigen Lehre ,
ſonders die Frage an die Kinder ſo , als ob dieſe die Antwort

ſelbſt gefunden haͤtten , aufgeſtellt ; daß , bei einer bibliſchen

Geſchichte , der Anlaß und Zuſammenhang derſelben be—

merkt , und moraliſche Anwendungen ruͤhrend fuͤr die

Kinder gemacht ; daß Pſalmen oder groſer Catechiſmus

nicht woͤrtlich hergeſagt werden ſollen ; daß beſonders der

Pfarrer bei ſeinen Schulbeſuchen , alle ſeine Pruͤfung

auf Einpraͤgung der Religion in das Herz und den Ver⸗

ſtand der Kinder richte , die Fragen der Kinderlehre in

andern Ausdruͤcken vorlege , und nur die Antworten

aug dem Verſtand annehme — ſodann , daß ein Schul —⸗

lehrer gegen ſeine Lehrlinge ſich keiner harten Ausdruͤcke

eines aufgebrachten Gemuͤths bediene , noch die , welche

wenig Naturgabe haben , deßwegen übel behandle ; nie

Etudiun alfo eigentlich des Lernens wegen , ſondern nur , wenn

nach vergeblichen guten Mitteln , der Zoͤgling wahre Wi -

derſpenſtigkeit zeigt — aber ſelbſt da niemals im Zorn ,Ips

ſondern wie ein liebender Vater und ohne Benachtheili⸗

gung des Koͤrpers — ihn zuͤchtige ,
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Die Fortbildung der er wachſenen Dorfbewohner

behielt die Sittlichkeit derſelben zum Hauptaugen —

merk , und beſchraͤnkte ſich faſt allein darauf ; man konnte

damals die Erweckung derjenigen Anſpruͤche und Begier —

den des menſchlichen Geiſtes , die man dem Landmann

nicht zu ſtillen gewußt haͤtte, noch umgehen . Religioͤ—

ſitaͤt — dieſer Hauptcharacter in Carl Friederichs

Regierungsſyſtem , wie in Seiner Perſoͤnlichkeit — ſprach

ſich beſonders in der General - Synodalverordnung von

1756 aus . Es war nicht genug , den oͤffentlichen Gottes —

dienſt nach ſeiner Wuͤrde zu handhaben , ſondern die jaͤhr—

lich , unter ihrem Superintendenten abgehaltene Synode

der Landgeiſtlichen ward auch angewieſen , uͤber die in

jeder Gemeine hauptſaͤchlich in Schwang gehende Laſter ,

über die Gegenmittel der geiſtlichen , der weltlichen Orts —

obrigkeit und der hoͤhern Behoͤrden , uͤber die Foͤrderung

des innern , regen Chriſtenthums und der Freude in

Gott — die Wahrnehmungen ſich wechſelsweiſe mitzu —

theilen , und gemeinſamen Rath zu pflegen . Gegen

frequentere Laſter , ſollen deren Abſcheulichkeit und nach —

theilige Folgen deſto vorzuͤglicher , bei Gelegenheit der

Catechiſmuslehren , eingepraͤgt und , wo es am Nachdruck

der weltlichen Hilfe fehlt , dieſe hoͤhern Orts geſucht

werden . Unſittlichkeiten , die zu klein fuͤr die amtliche

Abſtrafung ſind , und doch die Keime groͤſſerer Untugenden

enthalten — wie der anfaͤngliche Hang zum Trinken ,

grobe Vernachlaͤſſigung des Gottesdienſtes ꝛc . — waren
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por die Kirchen - Cenſur gewieſen , der der Pfarrer und

Schultheis vorſtanden ; die dort Vorgeforderten wurden

vaͤterlich ermahnt , oder um eine Kleinigkeit geſtraft .

Damals wirkte dies noch oͤfter gut . Die ortspolizeilichen

Vorkehrungen wurden beſonders gegen die Schwelgerei

in den Wirthshaͤuſern gerichtet , und auch 1756 ſchon

verboten , daß ein Ortsvorgeſezter eine Schenke habe .

Solche Gebote , ja ſelbſt die groͤßten Strafen der hoͤhern

Gerichte , nehmen ihre wuͤrdigſte Stelle ein , wenn wir

ſie in der Reihe der Bildungsmittel denken .

Wegen der hohen Gefaͤhrlichkeit leichtſinniger Eide

wurden zwei Mittel gegen die Verfuͤhrung vorgekehrt :

die Anordnung einer jaͤhrlichen Predigt uͤber die Heiligkeit
des Schwurs bei der Gottheit ) , und die Verminde⸗

rung der Eide ſelbſt , gewißlich um mehr als zwei Drit —

theile an deren Zahl . Denn 1757 wurden die Perhorreſ —

cenzeide ( daß man eine richterliche Perſon fuͤr wirk⸗

lich verdaͤchtig halte ) , 1761 die Urpheden , und in

der ruͤhmlich bekannten Eides - Verordnung von 1762

die Schwuͤre in allen Prozeſſen unter einem Werth von

10 fl . , die in Verbal - Injurien , in Cautionsfaͤllen , in

gerichtlichen Armuths - Beſcheinigungen , bei Beſtellungen

*) In der zweiten Periode wurde aͤhnlicherweiſe eine jaͤhr⸗
liche Predigt uͤber die vernuͤnftige Kinderzucht , auf einerlei

Sonntag im ganzen Lande , angeordnet . Auch im Aus⸗

lande fand es Beifall , daß man die Unterſtuͤzung der

Schullehrer , durch die Eltern ſelbſt , ſo hoch anſchlug .
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der Beiſtaͤnde fuͤr das weibliche Geſchlecht , bei Dienſt —

verpflichtungen der Pfarrer und Schulmeiſter — abge —

ſchafft ) . Beſonders ſchoͤn iſt die Beſtimmung , daß

der Richter dem Schwoͤrenden ſowohl , als dem , den

gemeinen Mann zum Eide vorbereitenden Beichtvater ,

ſchon bei Anſezung des Schwoͤrtermins die Eidesformel

zuſtellen ſolle , damit man Zeit habe , ihren Sinn und

ihre Ausdehnung wohl zu uͤberlegen. Ingleichen ſoll

von Giden , die auf kuͤnftige Dienſthandlungen ſich

beziehen , dem Schwoͤrenden die Formel , auh nah der

Handlung , in Verwahrung belaſſen werden . Dieſe

Maasregeln gaben den gebliebenen Eiden um ſo mehr

feierlichen Eindruck , und genuͤgten fuͤr den , ohnehin bie —

dern Volkscharacter ; eine Beſchuldigung des Meineids

war bei uns immerhin eine aͤuſſerſt ſeltene Erſcheinung .

Uiberhaupt war bei den einfachen Einrichtungen im Land

der Stoff zur Luͤge nicht vermehrt , ſo , daß man nicht

noͤthig hatte , viele Wachen gegen ſie auszuſtellen .

Die Sorgfalt gegen den Muͤſſiggang —

ein wichtiges Mittel fuͤr die Moralitaͤt, das noch mehr —

*) Dieſe Eidesordnung wurde 1781 auf die badenbadiſchen

Lande erſtreckt , 1802 ſehr vervollſtaͤndigt , und dabei

unter andern der bloſe Glaublichkeitseid gänzlich abge⸗

ſtellt , die gewoͤhnlichen Lehns - und meiſten Dienſteide

in Handgeluͤbde , unter Bedrohung mit der Meineidsſtrafe ,
verwandelt . Bald darauf wurde dies wichtige Geſez

auh auf die neuern Rande ausgedehnt ,
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faͤltige Anwendungen denken liefe — ward einſtweilen

durch die angelegten Induſtrieſchulen , durch den 1754

erneuerten Befehl , daß die zu Haus entbehrlichen jungen

Leute zum dienen angehalten werden ſollen , und durch

die Aufmunterung zu Nebenbeſchaͤftigungen des Land⸗

manns — einem ſehr frommen Wunſche — gewuͤrdigt .

Aber ein wichtiger Schuz der Moralitaͤt auf dem

Lande bleibt die Naͤhe des Pfarrers . Man legte jedem

ans Herz , daß er nicht blos als Prediger der oͤffentlichen

Gottesverehrungen , ſondern noch in mehrern Beziehun —

gen — und beſſer denn der weltliche Beamte , der nicht

ohne Furcht ſich lieben laſſen kann , auch mit mehr uͤbriger

Zeit — ſich dem ſeeligſten Geſchaͤfte zu widmen vermoͤge .

Er kann , und oft gelingt es ihm , ſinkende Schwache

noch heben ; Thraͤnen , die haͤufig aus Unverſtand flieſen ,

mindern ; gegen Tuͤcke des Herzens , im beobachteten

richtigen Momente , Schrecken erregen ; den Begriff des

Allguͤtigen , mitten unter Stuͤrmen der Gegenwart , in

deren Zuſammenhang mit der Zukunft herſtellen . Durch

ſeine Predigten , noch mehr durch die Kinderlehren und

den Confirmations - Unterricht — bei welch feyerlicher

Gelegenheit er in dem jugendlichen Herzen , deſſen ganze

Kraft jezt eben aufwacht und leicht von heiligen Vorſaͤzen

gluͤht, einen unvertilgbaren Eindruck zuruͤcklaſſen kann —
am meiſten aber durch ſein eigenes Beiſpiel , wird der

Seelſorger leicht die Gemuͤther ſeiner Pfarrkinder ge —

winnen ; alsdann erſt iſt die groͤßte Wirkung ſeines Amtes
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vorbereitet . Nun findet er , bei den Hausbefudhen ,

beſonders auf dem Lande , die Menfhen weniger vor

ſeiner moraliſchen Gewalt verſchloſſen und kann eher auf

den Verſtand wirken , Vorurtheile untergraben , Gatten

und Nachbarn verſoͤhnen , practiſche Weege in der Kin —

derzucht , klugen Rath zu Vermeidung andern Schadens ,

an die Hand geben , Den Kranken ſchuͤzt er oft nebenbei

vor heilwidriger Behandlung und , am Sterbebett , er —

leichtert er den groſen Uibergang . — Dieſe fuͤr tauſend

und aber⸗tauſend Menſchen unentbehrliche Anſtalt immer

zu beleben , nur vor Mißbraͤuchen zu huͤten , und nach

den Fortſchritten in der Cultur anſtaͤndig begleiten zu

laſſen , ſah der Markgraf und Sein Conſiſtorium fuͤr
einen Hauptzweck des leztern an .

Zur Sicherung ſolcher Oberaufſicht und zur Zucht

der Pfarrer ſelbſt — diente die jaͤhrliche Einſendung der

Protocolle uͤber die Kirchenviſitationen und die

Synodalverſammlungen . Dieſe , von deren

Zwecken ſchon oben einige genannt ſind , waren vorzuͤglich

geeignet , eine gleichheitliche Benehmungsweiſe der Land —⸗

geiſtlichen , und ihre bruͤderliche Verbindung zu erhal —

ten *) . Aber weit erſchoͤpfender waren jene Local —

*) Eine gutgemeynte Verordnung von 1754 ſchrieb noch ,

eharacteriſtiſch fuͤr die alte Zeit , eine zu ſteife Form der

Synode vor , die hernach allmaͤlig verbeſſert ward . Bon

acht Uhr fruͤh an wurden anderthalb Stunden mit einer
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Viſitationen , die der Superintendent jaͤhrlich in einer

Anzahl einzelner Kirchſpiele , uͤber eines jeden aͤuſſerlichen

und innern Zuſtand in Kirchen - und Schulſachen aͤbhielt.

Gie waren ein wichtiges Supplement zu den Frevelge -

richten , um die Wohlfahrt jeder Landgemeine aud ) in

ſittlicher Hinſicht zu durchſchauen und zu foͤrdern . Erſt

wurden dem Pfarrer , weltlichen Vorſtehern , Gemeins —

deputirten und Schulmeiſtern , die Fragen geſtellt , die

die Rechte und Lage der Kirche , Schule , ihrer Lehrer ,

und der aͤuſſerlichen Ordnung zu beurkunden dienen ;

ſodann ward jede dieſer Perſonen allein uͤber die

Amts⸗ und Auffuͤhrung der andern , und was ſonſt an⸗

zuzeigen ſey ? befragt ; hierauf eigene Einſicht von Kirche ,

Schule , Almoſen ꝛc. genommen , und proviſoriſche Vor —

kehrung getroffen . Das Conſiſtorium erließ auf jedes

Viſitationsprotocoll , das nach einer Anzahl Jahre von

jedem Kirchſpiel neu erhoben wird , ein eigenes Reſcript —
wo hingegen auf alle Synodalprotocolle des ganzen Landes

ſcholaſtiſchen Disputation verdorben , und noch ein Ne⸗

benact dieſer Art , den die Candidaten ſchriftlich vorbe —

reiten mußten , ſollte nach Gutduͤnken des Specials bei

der Mahlzeit , zur Erweckung der Aemulation , vor⸗

geleſen werden ! Nuͤzlicher war die Vorſchrift , wornach

der Special drei Monate vorher die Betrachtungen der

Pfarrer úber die circulirenden Synodal - Fragen einſam⸗

melte , die zuweilen ungereimten oder zu weitläͤuftigen

Vorſchlaͤge alsbald beſeitigte , die bedeutenden Gedanken

aber der nachmaligen Verſammlung vortrug , und ſie

ſelbſt begutachtete .
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immer nur eine Generalverordnung , ein Hirtenbrief

an die Geiftlihfeit — in Drug erging *) .

Um ſelbſt gute Seelforger zu ziehen , ward 1764
die Pfarr - Candidaten - Ordnung , und 1769 das Pfarr

feminarium , aufgeftelt . Bene **) — indem fie beftimmte ,
wie viel man in jedem Theil der theologiſchen und in

andern Wiſſenſchaften , von dem Candidaten beim Examen

fordere , und wie Einer nach dem Andern , bezuͤglich auf
die kuͤnftige Vocation , tabellariſch aufzufuͤhren ſey —

ging von der Grundregel aus : daß von einem ſo jungen
Mann noch keine volle Geiſtes bildung, aber mit Fug
eine wohlgeordnete Beurtheilung , nebſt ſo vieler Grund —

kenntniß und Anlage zur practiſchen Ausbildung verlangt

werde , daß dieſe bei fortgeſeztem Fleiſe ſich von ſelbſt

ergebe . Mit nicht minderem Ernſt wurde den Superin —
tendenten befohlen , auf die ganze Lebensweiſe der , in

ihrer Dioͤces befindlichen Candidaten zu wachen , und

——— —

~
*) bre Specification fe in Fechts Paſtoral - Anweiſung ,

in der Vorrede .

Sie wurde in der zweiten Periode , 1794 , noch merklich

verbeſſert , von der bei Promotionen bleibenden Regel
des Dienſtalters manche Ausnahme ſchaͤrfer beſtimmt ,
und danebſt fuͤr unnachtheilig erklaͤrt , daß jeder Can :

didat oder Befoͤrderung ſuchende Pfarrer , in den zu

dieſem Ende jeweils einzuſendenden Ausarbeitungen , ſeine

freie , an kein Syſtem gebundene Meynung in theologi —

ſchen und philoſophiſchen Gegenſtoͤnden darlegen moͤge.
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bei den Localviſitationen die Nachrichten úber fie fo

ſorgſam , als uͤber den Pfarrer felbft , einzuziehen und

zu protocolliren .

Aber Carl Friederich aͤuſſerte weiter : „ So

„ wie kuͤrzlich, eine Pflanzſtaͤtte fuͤr vorzuͤgliche Schul —

„ meiſter , alſo werde Ihm ein Pfarr - Seminarium

„ zum Wohlgefallen gereichen “ — und das Conſiſtorium

eroͤffnete die Anſtalt damit , daß zwei beſoldete Vicariat⸗

ſtellen in Carlsruh , und die geringe , an Durlach nahe

Pfarrei zu Hohenwettersbach , fuͤr drei aufzuſtellende

Seminariſten verwendet wurden — andern Candidaten ,

die von Hauſe wohl unterſtuͤzt werden koͤnnen, unbe⸗

nommen , daß ſie in Carlsruh ſich ein bis zwei Jahre

aufhalten , und in die Beſchaͤftigungen der Seminariſten

mit eintreten koͤnnen . Dieſelben erhielten eine homiletiſche

Lehrſtunde bei dem erſten Kirchenrath , der ſich der Muͤhe

unterzog , ihre Predigten vor der Ablegung zu corrigiren ,

auch im Anfang ſie vor ihm allein ablegen zu laſſen , und den

aͤuſſerlichen Vortrag zu berichtigen . Ein anderer Kirchen —

rath erweiterte vorzuͤglich den theoretiſchen und practiſchen

Unterricht in der Catecheſe , wie in der Paſtoral - Theologie .

Dabei wurde , nach einer dirigirten Lectuͤre , die fuͤrſtliche

Bibliothek benuzt , und der Beweis des Gebrauchs durch

aufgezeigte Buͤcherauszuͤge gefuͤhrt. Der Zweck blieb :

alle theologiſche Erkenntniß , nach allen Theilen des Amts

eines rechtſchaffenen Predigers , ſo zu begruͤnden , daß

er ſie wieder Andern vorzutragen in fertigem Stand ſey.
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Man verband damit noh andere Uibungen . In den

phyſiſchen und mathematiſchen Lehrſtunden der Gymna —

ſialſtudenten , wurden dieſe von den Seminariſten ,

unter Direction des Profeſſors , aus ſeinem Vortrag oͤfter

examinirt . Kenntniſſe der Baͤume und kleinern Pflanzen ,

Grundſaͤze über den Ackerbau , wurden den Seminariſten

an die Hand gegeben , jedoch mit der Warnung : „ſich

„nicht mit der gefaßten Theorie gros zu machen und

„dadurch leicht den Bauern , die manchmal durch die

„ Erfahrung weiter ſehen , laͤcherlich zu werden “ . Damit

nun die jungen Maͤnner nicht in ihren mannigfaltigen

Studien zu viel unterbrochen wuͤrden — erzielte man

eine mehrere Vertheilung der Amtspredigten durch die

erneuerte , ohnehin gegen die Verwilderung der Dorf —

pfarrer heilſame Anordnung , daß jeder aus dem Unter —

lande , wenigſtens einmal des Jahrs , in der Reſidenz

predigen ſolle . Da hiernaͤchſt in Promotionsfaͤllen eine

vorzuͤgliche Ruͤckſicht auf die Seminariſten genommen

wurde : ſo konnte es dem Inſtitute nicht an eifrigem

Zugang fehlen ; in den folgenden Perioden genoß das

Land hievon reichliche , und ſehr auf den gemeinen Mann

verbreitete Fruͤchte .

Von unſerer Dorfcultur in der badendurlachi —

ſchen Zeit — laͤßt ſich uͤberhaupt bezeugen : fie war mit

vorſichtigen , kleinen Schritten , aber von vielen Seiten

und trefflich , angelegt ; ſie hat auch die maͤſigen Zwecke ,

die man ſich damals ſezte , in einem ausgezeichneten
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Grade wirklich erreicht . Unſer Landvolk wurde

gluͤcklich — das war unſer groſer Maasſtab des

Volksgluͤcks . Dennoch ſcheint es , nach den Fort⸗

ſchritten der Menſchheit , nicht , daß dieſelben Grenzen

haͤtten bleibend ſeyn koͤnnen . Die weitere Bahn , die

nachmals die Landleute zu betreten verſuchten , kann

Anfangs noch ungeebnet ſeyn , und doch mit der Zeit

zu einer hoͤhern Wohlfahrt geleiten .

XVII .

Fortſezung . Geiſtige Cultur in den Staͤdten .

Alle Staatsanſtalt , die den Koͤpfen und Gemuͤthern
der Dorfbewohner zu Gute kam , war auch den Staͤdtern

gegeben ; aber mit folgender Zuthat fuͤr die leztern .
Die Leitung der Gottesverehrungen bei den hoͤhern

Staͤnden — fing in der Mitte des vorigen Jahrhunderts

ſchwerer zu werden an . Mit dem mehr aufwachenden

Verſtande der Teutſchen wollte ſich der pietiſtiſche Ton

und mancher uͤbertriebene Lehrſaz , womit meiſtens noch

die Geiſtlichkeit ihr Heiligthum ſicherer zu verwahren

glaubte , nicht mehr vertragen . Kam noch irgend eine

Unvorſichtigkeit , im Vortrag oder im Wandel , hinzu :

ſo zaͤhmte ſich der Wiz nicht mehr , und ging von Neben —

zuͤgen auf freche Behauptungen uͤber . Man hoͤrte zu
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keiner Zeit haͤufiger , als in jener , von verbreiteter Frei⸗

geiſterei und Religionsſpöoͤtterei ; auch in Carlsruh waren

ſie nicht fremd . Der Markgraf , ſo ſehr derartige Er —

ſcheinungen Sein Herz kraͤnkten , war zu weiſe , um auf

jedes im Privat - Umgang gefallene Wort lauern , Strafen

ſezen und dadurch die Heftigkeiten nur noch mehr reizen

zu laſſen ; zwei ſanftere Gegenmittel wirkten maͤchtiger.

Man berief zu den ſtaͤdtiſchen Kanzelſtellen keine leiden —

ſchaftlichen Eiferer , keine unklugen Froͤmmler und ſchlech—

ten Redner mehr ; ſondern Maͤnner , die mit der Wuͤrde

ihres Standes und mit einer gewiſſen Staͤrke der abwaͤ⸗

genden Vernunft , ſich in die Welt zu ſchicken wußten ,

ohne ſich darum in ihr zu verlieren . Ihre ſchoͤnen und

vorſichtigen Aeuſſerungen , an der heiligen Staͤtte und

auſſer ihr , erhielten der guten Sache den groſen Anhang .

Aber wie anziehend war ſie noch durch das Beiſpiel

unterſtüzt , das der Regent und Seine Familie , in der

Froͤmmigkeit und Sittlichkeit , dem ganzen Lande gaben .

Selbſt der Hof , indem er gern durch Nachahmung ſeines

Fuͤrſten gefaͤlt , ward zum nuͤzlichen Bindungsgliede ;

es gingen von ihm keine Laſter ins Land aus ; die Vol —

lereien z. B . verſchwanden vielmehr dort zuerſt . Uiber —

haupt war der bekannte Geiſt der Ordnung und Einge —

ze genheit in der Reſidenz allen Land - Staͤdten , und allen

Landbeamten , ein warnendes und erbauliches Muſter .

Zu den religioͤſen Bildungsmitteln in Carlsruh ge —

hoͤrte ferner der , allmaͤlig zugelaſſene und beſſer geordnete
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Gottesdienſt der Katholiken allda . Markgraf Carl

hatte blos einen exponirten Capuziner fuͤr die dringendſten

Faͤlle der Privat - Seelſorge , und einen Layenbruder ,

geduldet ; Carl Friederich ließ ſeit 1751 den zweiten

Pater zu , und nun wurde der katholiſchen Gemeine ein

eigenes Bethaus — zugleich mit der Einrichtung fuͤr

die Schule und mit den Wohnungen fuͤr die Geiſtlichen —

neu erbaut . 1768 kam daſſelbe zur Vollendung . Nach

dem Geiſt der damaligen Zeit , wo auch die Proteſtanten

noch nicht leicht eine Linie nachgaben , wurde dieſer freie

Entſchluß hoch angeſchlagen ) , und eben barum con -

*) Am meiſten in Rom , wie das päͤpſtliche Breve beſchei⸗

nigt , welches als ein allgemeines Zeugniß uͤber Carl

Friederich , hier aufbewahrt wird :

Cle mens Papa XIII .

Dilecte Fili Noster salutem , et apostolicam Bene -

dictionem . Vix dici potest quanto Nos perfuderint

gaudio Litterae , quas ad Nos dedit Dilectio Tua

die XIV . proxime elapsi mensis Novembris . Affe -

rebant enim Sacram Aedem et Religiosorum Do -

mum , publicamque Scholam Carlsruhi esfe denique

absolūtam , ac propterea Catholicis , qui in ea funt

Civitate , datam esľe copiam exercendi in conspectu

etiam eorum , quì a Nostris difsident sacris , de -

centi cultu Sanctisfimam , quam ipsi profitentur

Religionem , Hanc confolationem Nostram accep -

tam referimus aequitati , et humanitati praeclari

istius Nobilis Viri Caroli Friderici Margravii

Durlacensis , qui data Catholicis ditionis Suae facul -

p
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traſtirte es damals nicht , daß der Markgraf gleichwohl lthen—

ſtreng auf den jaͤhrlichen Reverſen jener Ordensgeiſt — nivei

tate colendi publice eorum Religionem , Tibi ad fide

eorundem Catholicorum , qui illius parent imperio , afie
utilitatem respicienti obsecundans Zeli tui vota be - Pen

nigne explevit . Dupliciter autem in hac , quam ex Datu

tuis Litteris confolationem cepimus , Deo gratulati ih

fumus , tum ob rem ipsam , tum ob indicium , quod | To

ipsa res facit ; futurum nimirum memoratum No -
|

bilem Virum Catholicis fautorem in posterum et 5

defensorem , iis presertim , qui illius ditioni fuo :
tempore fubjicientur , Tu vero Dilecte Fili Noster

x

eidem Margravio velimus exponas hanc animi Nostri | pe
læetitiam : nunquam tantopere disertus eris , quin | o
Tua verba fuperet jucunditas Nostra , et gratisfimus | w
in eum animus , gui tantam Nobis peperit volupta - mg

tem , De facra fupellectili , qua fcribis Catholicos N

istos vehementer cupere novam instrui Ecclesiam , | Cm

ut aliqua ex parte pio eorum desiderio fatisfacia -
| ;

mus , Calulas quasdam per Nos ipsos Benedictas , et |

facra aliquot vasa ad facrofancti facrificii usum , | j

quae itidem ipsi Nos consecravimus , Tuae mittimus n

Dilectioni in capsam conclusa , quam ei , qui apud À

Nos tua gerit negotia , juslimus tradi . Exiguum

guidem esfe munus agnoscimus ; fed tamen non ) Nur

exiguum . , fi accipiatur perinde , ac est erga Catho - nerf

licos ipsi Margravio fubjectos paternus Animus Dermej

Noster , et praecipua de eodem Nobili Viro existi - a
matio Nostra , et in eum grata voluntas , Denique a
Dilecte Fili Noster , Tibi et Gregi Tuo , cuius tam
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lihen — wodurch dieſer ganze Privat - Gottesdienſt als

widerruflich erkannt wurde — halten ließ Y.

fidelem custodiam geris , omni Paterni Animi Nostri

affectu Apostolicam Benedictionem peramanter im

pertimur ,

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub

annulo Piscatoris die VI . Aprilis MDCCLXVIII .

Pontifięatus Nostri anno decimo ,

M. A. Archiepiscopus Chalcedonenfis ,

Dilecto Filio Nostro Francisco Christophoro S. R,

E. Presbitero Cardinali de Hutten Episcopo Spi -
rensi etc , ett ;

Die Abſchrift des vorſtehenden Breve von jenem peiz
ligen Vater , hat der Empfaͤnger , Fuͤrſtbiſchof von Speyer ,
mittelſt Schreibens aus Bruchſal vom 17 . Junius 1768 ,
dem Marfgrafen : mitgetheilt , welcher , in der Antwort
vom 20 . Junius , dem Ausdruck Seiner vergnåglihen
Empfindung hieruͤber , angefuͤgt hat :

„ daß wir , ſo wie jezt , alſo auch kuͤnftighin , den

„ von der goͤttlichen Vorſehung uns anvertrauten Un⸗

„ terthanen , obſchon dieſelben zu einer andern Glau :

„ benslehre ſich bekennen , allen landesvaͤterlichen
„ Schuz und Gnade , nebſt der voͤlligen Gewiſſens⸗
„ Freiheit , allezeit werden angedeihen laſſen “ .

Nur in der zweiten Periode , als unter der Staatsdie⸗

nerſchaft und Buͤrgerſchaft die Catholiken ſich merklich

vermehrt hatten und Niemand , am wenigſten der Fuͤrſt ,

an einen Widerruf Seiner urſpruͤnglichen Gnade dachte ,

haͤtte es beſſer gewirkt , wenn dieſe ſteten Reverſe , die

noch bis in die 1790er Jahre erhoben wurden — fruͤher
eingeſtellt worden waͤren .

P 2
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Bald darauf wurde auch die reformirte Kirche , mit

Hilfe von Privatkollecten , zu bauen unternommen ; und

die Pfarrei zu Carlsruh , wie die zu Welſch - Neureuth

und Friederichsthal , wurde mit Candidaten aus der

Schweiz beſezt . Die Eidgenoſſenſchaft gab ihnen An —

fangs Geldzulagen , welche Carl Friederich nach—

mals mit Dank erſezt hat .

Unter den mittlern Schulanſtalten traf Er

die aͤlteſte und erſte , Sein Gymnaſium , in der Erho —

lung an , in der es , nach ſchweren Unfaͤllen ) , nun ſeit

10 Jahren ſich wieder erhob . Es war deſto mehr Eifer

und Eintracht unter den Lehrern — eine Hauptbedingung

des Gelingens . Das Inſtitut entſprach ziemlich ſeinem

urſprünglichen , doppelten Zweck , daß der Unterricht in

den ſechs Klaſſen die allgemeinen Kenntniſſe , die jedem ,

auch nicht ſtudirenden Mann von Stande angemeſſen ſchie —

nen , der Jugend beibringen — daß aber die weitere

Fuͤhrung der ſo genannten Studioſen , denſelben ſo viel

Vorſchmack des wiſſenſchaftlichen Sinnes und der einzelnen

Brodſtudien geben ſollte , daß ſie nachmals auf Univer —

ſitͤten den Vortrag ſogleich faſſen und den Curſus in

kurzerer Zeit vollenden koͤnnen. Dieſer Zweck wurde

beſonders ſeit 1750 erreicht , ſo weit es der damalige

Stand der Paͤdagogik zu ließ ; und Carl Friederich ,

) Davon im zweiten Band , bei der Beſchreibung des

Gymnaſien - Jubilaͤums .
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erfreut uͤber den Namen , den ſeine Fürſtenſchule ſich
erwarb , bereitete Seine hoͤhern Vorſaͤze durch vermehrte

Dotirung vor . Seit 1754 machte Er ihr ein jaͤhrliches

Geſchenk , und zugleich wurde bei frequenten Gattungen

polizeilicher Straf - , Dispenſations - und Conceſſions⸗

faͤlle, auf jeden Gulden , den die bisher beziehende Stelle

fortbezog , noch eine Anzahl von Kreuzern fuͤr den Gym —

naſienfond aufgelegt . 1760 wurde dieſem , nebſt dem

Recht einer eigenen Buchdruckerei , das wichtige Druck —

und Verlags - Privilegium fuͤr alle Kirchen - und Shul -

buͤcher, ſo wie fuͤr die Landkalender ) , auf immer er —

theilt . Damit wurde noch der doppelte Vortheil gewonnen ,

daß fuͤr gutes Papier und Correctheit der Buͤcher durch

Staatsbeamte geſorgt , und daß die Schriften um ge⸗

maͤſigte Preiſe dem Land verſchafft werden konnten . Das

Gymnaſium verpachtete ſein Gewerb . Sein neu geſam —

melter Fond betrug , i . Y. 1764 — 14,116 fl. und am

Schluß der erſten Periode 36,54 ) , ohne die Stiftung

der Freifrau von Pelke , die fuͤr den Antheil der Fuͤrſten⸗

ſchule mit 12,000 fl. im J . 1768 fluͤſſig wurde .

Als 1764 ein wuͤrdiger Rector mit Tod abging **) ,

*) Wie dieſe ſehr maͤſige Zwangs - Anſtalt — wornach jede⸗

Haushaltung zur Annahme eines inlaͤndiſchen Kalenders

um vier Kreuzer angehalten , das Hauſiren mit aus⸗

waͤrtigen aber erſchwert worden — zugleich zu einem

Bildungszweck ſpaͤterhin benuzt wurde , wird in der Ge⸗

ſchichte der zweiten Periode bemerkt werden ,

* ) Der Kirchenrath Maler .
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erachtete der Regent , es ſeyen nun die Nothwendigkeit

und die Mittel beiſammen , um etwas Auſſergewoͤhnliches

fuͤr Sein Gymnaſium zu thun . Er ließ ſich in der

Stille ein Privatgutachten uͤber die anwendbaren Ver —

beſſerungen erſtatten und fing damit an , einen eigenen

Profeſſor , der der Jugend die Geſchichte mit Geſchmack ,

danebſt eine Einleitung in die Philoſophie vortrage , und

noch einen eigenen fuͤr die angewandte Mathematik und

Experimentalphyſik , aufzuſtellen . Es wurden dazu von

der Univerſitaͤt Jena zwei ruͤſtige junge Lehrer berufen .

Bald darauf kam die Pruͤfung dieſes ganzen paͤdagogi—

ſchen Inſtituts zur Deliberation des Conſiſtoriums , von

welchem 1767 ein neuer Schematiſmus , vorzuͤglich fuͤr

die Studenten ausging . Sie wurden in Novizen , Mitt —

lere und Veteranen getheilt , und ihr Unterricht fuͤr ſechs

halbe Jahre vorgeſchrieben , doh fo , daß die Haupt -

Lehren innerhalb eines Jahrs vorgetragen werden , damit

Fremde und Einheimiſche , die verhindert ſind drei Jahre

auszuhalten , doch einen abgekuͤrzten Curſus vollenden

koͤnnen . In dem innern Gehalte ſtand , nach dem da —

maligen Beduͤrfniß , die lateiniſche und griechiſche Sprache

oben an ; doch waren die andern wiſſenſchaftlichen Vor —

bereitungen mehr , als ehehin , eingeſchaltet , und man

ging nur zu weit , indem die Geſchichte in einer vollen

Ausdehnung , die Metaphyſik , das Naturrecht , Pan -

decten , Cameral - und Polizeiwiſſenſchaft , Dogmatik

und Hermenevtik , geleſen wurden . Dies ſtand im
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Zuſammenhang mit einer 1763 verkuͤndeten Anordnung ,

wornach die Studioſen der Theologie , ehe ſie eine Uni —

verfitåt beziehen , ſich im Conſiſtorium examiniren laſſen ,

und den Plaz unter den Candidaten des geiſtlichen Mini —

ſteriums ſchon von dieſem Tag an behalten ſollen , wenn

ſie nur bei der zweiten Pruͤfung , nach der Wiederkunft ,

ihre wiſſenſchaftliche Zunahme erproben wuͤrden . Der

Eifer war dadurch bis zum Uibermaas — auf dem

Gymnaſium angeſpornt , aber auf der Univerſitaͤt mochte

mancher Juͤngling dem Gedanken , daß er nun ſchon das

meiſte geleiſtet und erreicht habe , zu vielen Raum geben ;

und manchem andern , der ſich dort erſt vorzuͤglich aus —

bildete , konnte Unrecht geſchehen ) .

Auch fuͤr die Klaſſen war die Zeit , wie lang der

Knabe in jeder zu bleiben , und der Schritt , den er in

jeder zu machen habe , naͤher beſtimmt . In der fran⸗

zoͤſiſchen Sprache fing ein oͤffentlicher , wiewohl fuͤr das

Beduͤrfniß der Nachbarſchaft zu ſchwacher Unterricht an ,

und 1770 auh einer in ber englifhen , Um ſchoͤne, oder

doch reine Handſchriften einzufuͤhren , wurden noch fuͤr die

Primaner eigene caligraphiſche Stunden angeordnet . Wer

viele Acten leſen muß , weiß die Wichtigkeit davon anzu⸗

ſchlagen . Zur naͤchſtenAufſicht verſammelten ſich monatlich

die zwei Ephoren , ( dauernde Commiſſarien des Conſi⸗

*) Dieſe Locationsregel kam auch wieder in Abgang ; ja ſeit

1814 wurde uͤberhaupt , da wir jezt Univerſitaͤten im Staate

haben , der Name der Studenten oder Exemten abgeſchafft
und dagegen die erſte Klaſſe veredelt .
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ſtoriums ) ) , der Rector , die Profeſſoren und Klaſſen⸗

lehrer , in die ſogenannte Gymnaſial - Conferenz , um das

Gemeinwohl des Inſtituts zu berathen — welches am

Schluß der erſten Periode allerdings in dem Ruhm einer

vorzüglichen teutſchen Fuͤrſtenſchule geſtanden hat . 1770

wurden auch die Beſoldungen der Lehrer vermehrt . Eine

wichtige Hilfsanſtalt war noch der Stipendienfond ,

welcher — durch den Grundſaz , ein Stipendium auf

drei Jahre zu vergeben und im vierten Jahr ruhen zu

laſſen — bedeutend anwuchs .

Die Mittelſchulen in Landſtaͤdten , die Paͤdagogien

zu Loͤrrach , Emmendingen , Durlach und Pforzheim ,

gewoͤhnlich aus drei Klaſſen beſtehend , und die neu ge —

ſtiftete aͤhnliche Schule zu Muͤhlheim , fuͤhrten ihre

Juͤnglinge in der gelehrten Vorbereitung ſo weit , als

die Secundaner des Gymnaſiums — oder mit Hilfe von

Privatunterricht , ſo weit als die Primaner ſtanden —

damit die laͤndlichen Eltern ihre Soͤhne erſt dann mit

erhoͤhtem Aufwand in die Reſidenz ſchicken mußten ,

wann ſie bald als Studioſen eintreten konnten . Fuͤr

diejenigen ſtaͤdtiſchen Knaben aber , welche nicht zu den

hoͤhern Wiſſenſchaften beſtimmt waren , wurden ſeit 1767

( eben dem Jahre , da man auch den Gymnaſial - Curſus

reformirte ) allenthalben Stunden fuͤr einige Fort - Bildung

) Dieſelben beſtanden , feit 1744 , aus einem erſten welt —

lichen und einem geiſtlichen Rath des Conſiſtoriums .
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in Arithmetik , Geometrie , Phyſik , Mechanik und archi⸗

tectoniſcher Zeichnung eroͤffnet . Wer ſich dem Scriben -

tenſtand oder einem Bauhandwerke widmen wollte , wurde

zu deren Beſuchung angehalten . In der Reſidenz nahmen
die Profeſſoren ſelbſt an Gebung dieſes Unterrichts Theil .

In Landſtaͤdten — wo nicht dazu eigene Lehrer , wie in

Pforzheim und Loͤrrach, aufgeſtellt werden konnten —

wurde ein juͤngerer Seelſorger zu dieſer Mittelanſtalt ,

gegen Beſoldungs - Vermehrung beigezogen Y.

Aber auch an den Erwachſenen die wiſſenſchaft⸗

liche und die allgemeine Bildung fortzuſezen , gab es

ſchon einige Anſtalten . Zur Nachzucht tuͤchtiger Staats —

diener , wurde ein Hauptaugenmerk darauf gerichtet , daß
der nach der Ruͤkkunft von der Univerſitaͤt gepruͤfte junge
Mann nicht muͤſſig ſey ; daß der Pfarr - Candidat als

Vicar , der Juriſt als Advocat oder durch den Zutritt

in eine Canzlei , der junge Arzt in der , unrer Aufſicht
eines aͤltern zugelaſſenen Praxis — ſich beſchaͤftigen.

Junge Ingenieur und Geometer wurden zu der , ſchon
in den 1760er Jahren angefangenen topographiſchen Auf —

nahme des ganzen durlachiſchen Landes , zu feinen Karten⸗

Zeichnungen , zum fleiſig getriebenen Waſſer - und Wie⸗

ſenbau , gebraucht . Die Landbaumeiſter hatten eben ſo

fúr ihr bedeutendes Fah jüngere Gehilfen an der Hand .

*) Die daraus entftandenen fórmlihen Realfhulen falen
in die zweite Periode ,
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Die Scribenten , damals in ſcharfer Abhaͤngigkeit von

ihren Principalen , wußten beinahe nur von Fleis und

Gehorſam . Der Hauptantrieb aber fúr alle diefe Stånde

war in der Zuverſicht begruͤndet , die man in die Proz

motionsordnung ſezen konnte , ſo oft nicht vorſtechendes

Verdienſt , oder gegenſeits üble Befähigung , eine ſeltene

Ausnahme machten .

Zu den allgemeinen Bildungsmitteln gehoͤrte das ,

ſeit 1757 erſchienene carlsruher Wochenblatt . Daſſelbe

lieferte , neben den neuen Verordnungen , die Nachholung

der wichtigern alten , und einen ſcharfſinnigen Commentar

über ſchwürige Stellen des Landrechts ; aber auch die ,

auf gute Landeskenntniß gebauten Vorſchlaͤge fuͤrs Ge —

meinwohl , die die Regierung , vorzuͤglich im landwirth⸗

ſchaftlichen Fach , gern in Umlauf ſezen wollte . Dem

Geſchichtſchreiber ſind dieſe Urkunden noch wegen anderer

Blicke wichtig ; er ſieht den regen Geiſt , der damals fuͤr

allerhand Verſuche und fuͤr die Wiſſenſchaften erwacht

war , und die guten Schriften , die in allen Faͤchern bei

uns zu circuliren begonnen , angezeigt . Um Beiſpiele

zu nennen , ſo war in der Naturkunde Linne , in den

neuformirten Cameral - Wund Polizei - Wiſſenſchaften ,

Juſti , Schreber , Bergius , Suͤsmilch , das hannoͤveriſche

Magazin , die Schriften der kurpfaͤlziſchen phyſicaliſch —

okonomiſchen Geſellſchaft , — in der mediciniſchen Volfs -

lehre Tiſſot , zum Nachdenken uͤber die Beſtimmung des

Menſchen Spalding , zum Schuz gegen den Druck der
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Criminalgerichte Beccaria — in der Rechtswiſſenſchaft

Cocceji , die halliſchen Lehrer , die Moſer , und gegen

Ende der Periode ſchon die Goͤttinger — in Geſchichte

und Geographie Haͤberlin , Gatterer , Schoͤpflin , Buͤ—

ſching — in den ſchoͤnen Darſtellungen , neben Gellert ,

Rabener , Uz , Kleiſt , Geßner , Klopſtock , Ebert , Leſſing ,

Abbt , Moͤſer, auch ſchon Wieland , in unſern Buchlaͤ⸗

gehörte Me: den aufgeſtellt . Hiezu kamen die Einwirkungen von

nachbarlichen Genien , vorſtechend von den gleichzeitigen

Gegnern Voltaire und Rousſeau . In Carlsruhe war

Commento: 1757 ſchon eine Leſeanſtalt , fuͤr monatliche Miethe ;

1761 aber ſind daſelbſt im Druck monatliche An⸗

zeigen von gelehrten Sachen , ſodann die

Sammlung in ſchoͤnen Kuͤnſten , welche wenig

bedeutende Poeſien , aber deſto beſſere Uiberſezungen aus

dem Italiaͤniſchen und Engliſchen enthaͤlt, ferner die

Sammlungen oder Abhandllungen aus allen

Theilen der Wiſſenſchaften * ) ausgegangen .

1762 , gab die maklotiſche Buchhandlung drei ausge⸗

zeichnete Kalender ( einen hiſtoriſchen , genealogiſchen und

öconomiſchen ) auf einmal , und 1763 den erſten baden⸗

durlachiſchen Staats - und Adreß - Kalender heraus .

*) Beſonders aus dem Staats - und Lehnrechte , der Ge⸗

ſchichte , Naturlehre , dem Polizei - , Cameral - , Hand :

mung des lungs - und Fabrikweſen , wie auch der Haus - und Land⸗

wirthſchaft — b. Maklot , 1759 .
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1765 erließ der Markgraf an die Ginwohner Seines

Landes die Nachricht : „ von den Abſichten und dér Ein -

„richtung einer von Ihm in Carlsruh errichteten Geſell —

„ ſchaft der nuͤzlichen Wiſſenſchaften zur

„ Beförderung des gemeinen Beßten “ . Ob⸗

ſchon die im Schloß abgehaltenen eigenen Seſſionen dieſer

Geſellſchaft — denen der Fuͤrſt ſelbſt vorſas , Seinen

Bruder , Seinen Kammerpräͤſidenten, und noch einige

Glieder an der Seite — nicht uͤber ein Jahr dauerten ,

wo nachmals die Deliberationsobjecte zu den Collegien

uͤbergingen : ſo war doch die erſte Aufmunterung wirkſam

auf viele Koͤpfe , ehrwuͤrdig und characteriſtiſch . Alſo

lautet die im Druck ausgetheilte Nachricht :

„ Die durch Weisheit und Tugend geſchaͤftige Cin -

„tracht der Glieder eines Staats , die ihre Einſichten

„ und Kraͤfte aus redlichen Herzen zur gemeinen Wohl⸗

„fahrt vereinigen — dieſer harmoniſch - geſchaͤftige Eifer ,

„iſt einer von den groſen Gegenſtaͤnden , auf welche des

„ Herrn Markgrafen H. D . ihr Augenmerk richten . Um

„denſelben im Lande recht rege zu machen , wird auf

„ Ihren Befehl der Plan der errichteten Societaͤt dem

„ ganzen Lande vor Augen gelegt . Es wird Ihnen zum

„Wohlgefallen gereichen , wann Ihre Oberbeamte , alle

„geiſt - und weltliche Diener , alle Unterthanen , an

„ den gemeinnüzigen Abſichten thaͤtigen Antheil nehmen

„ werden “ .
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„ Die Geſellſchaft wird 1) die unterirdiſchen Landes⸗

„producte unterſuchen ; 2) mit der Landwirthſchaft nach

„ allen Theilen ſich beſchaͤftigen ; 3) die Mechanik , Hy⸗

„droſtatik , Hydraulik und Baukunſt ins Augenmerk ein⸗

„ſchlieſſen , ſo wie 4) die Handwerker und Kuͤnſte ,

„ Fabriken und Manufacturen ; 5) wird fie den Zuſtand

„ der Handlung des Landes nach ſeinen Vortheilen und

„ Maͤngeln zu erkennen , die Urſachen und Beſſerungs⸗

„ mittel ausfindig zu machen ſuchen ; endlich 6) die Maxi⸗

„ men der Polizei durch das Beſondere des Landes be —

„ ſtimmen . Dazu aber muß ſie durch Patrioten deſſelben

„unterſtuͤzt werden . Daher in jedem Oberamt erwaͤhlte

„Correſpondenten der Geſellſchaft “.

„ Dieſelbe iſt legitimirt , ihre Erfahrungen , Ver⸗

„ſuche , Vorſchlaͤge und Urtheile uͤber eingelaufeneSchrif—
„ ten , dem Regenten ſelbſt vor Augen zu legen , und

„ auf die Ausfuͤhrung des Nuͤzlichen einen Antrag zu

„ machen “ .

Die ausfuͤhrlichen Fragen ) ſelbſt , zeugen von

weiten Blicken , die man damals ſchon uͤber die phyſiſche

*) Sie ſind abgedruckt in ihres Verfaſſers Schlett wein

Archiv für den Menſchen und Buͤrger Thl . I . S . 430 ꝛc.

Hiernach ſollen leſenswuͤrdige Aufſaͤze vom Land einge⸗

laufen ſeyn , die ſich nicht mehr zuſammen finden ; unter

andern eine Ausfuͤhrung gegen das Krapp¾hau - Monopol ,

welches eine Handels - Compagnie im Unterland hatte ,

aber auf den Zuſpruch jener wohlthaͤtigen Geſellſchaft

willig aufgab .
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Beſchaffenheit des Landes , uber politiſche und oͤconomiſche

Anwendungen und Verbeſſerungen , hber Handwerke ,

Kuͤnſte, Gewerbe , Handlung und deren Polizei , erſtreckt

hatte . Danebſt wurden , auf Befehl des Fuͤrſten , oͤffent⸗

liche Vorleſungen uͤber die Cameral - Wiſſenſchaften abge —

halten und haͤufig beſucht .

Noch ein vorzuͤgliches Denkmal , das Carl Frie —

derich in dieſer erſten Periode Seinem Land und Hauſe

ſezte , beruht in dem Auftrag an Schoͤpflin , die ba⸗

diſche Geſchichte zu ſchreiben , und in der Staats - Ver —

wendung fuͤr das zu Stand gekommene Prachtwerk ) .

Die fuͤrſtliche Bibliothek , welche 1765 von Baſel

herabkam , ward ſeit 1767 zweimal in der Woche fuͤr

alle Gebildeten offen. Allmaͤlig wurden auch die geſell —

ſchaftlichen Unterhaltungen feiner . Die Karten waren

ſchon einmal beſſer als der Krug ; Muſik , Gartenbeſuch ,

*) Historia Zaringo - badensis . Auctor J. D. Schoepf -
linius , Historiographus Franciae . Carolsruhae ex

officina Maklotiana , Bier Bånde Tert und drei Bånde

Urfunden , in Quart 1763 — 66 . Der von 1761 bis

1766 verrechnete Staatsaufwand betrug 11,123 ffe So -

gleich nach Schoͤpflin ( 1764—73 ) gab Sachs ſeine teut⸗

ſche Einleitung in die Geſchichte der Markgrafſchaft heraus ,

in 5 Octavbaͤnden . Sis enthaͤlt , in weniger ſchoͤnem

Styl , mehr beſtimmte Thatſachen , zu denen die fuͤr die

Cenſur des Manuſcripts beſtellten Geheimenraͤthe Rein —

hard und Preuſchen freundſchaftlich beigetragen haben.
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danniſtt jeweils ein Schauſpiel ) und ein auh im Auslande

geprieſener gefaͤlliger Ton des haͤufigbeſuchten kleinen ,

aber wohlgeordneten Hofs — leiteten und veredelten

unſere beſcheidenen Schritte .

pa XVIII .

Vertraͤge mit den Nachbarn und Acquiſitionen .

Auſſer den wichtigen , in die vormundſchaftliche Zeit

gefallenen Vertraͤgen mit Oeſtreich und der Pfalz , wo —

durch der groͤſſere Theil des obern und untern Landes

a von ſchweren Banden befreit worden **) , — und aufjer

*) Carl Wilhelm unterhielt eine Truppe , die Cart

Friederich — ſey es wegen ihres uͤblen Geſchmacks ,

oder aus Oeconomie —ſogleich auseinander gehen ließ .

In folgender Zeit thaten ſich unter den Ambulanten ſchon

beſſere hervor . 1761 z. B. findet ſich von der Akermaͤn⸗

niſchen Geſellſchaft die Merope angezeigt , und in der

Zirkel⸗Orangerie geſpielt . Beim Anfall des badenbadi⸗

ſchen Landes wurden die Raſtatter Hofſchauſpieler verab⸗

ſchiedet . Der Bau eines ordentlichen Schauſpielſaales in

Carlsruh fiel erſt ſpaͤt in die zweite Periode , als in der

Revolutionszeit der Andrang vieler Fremden ſolch eine

zwangloſe Unterhaltung noͤthiger machte . Das Theater

mit Logen und einer vom Hof beſoldeten Truppe aber

bluͤhte erſt zur Zeit des Großherzogthums , in ſeiner an⸗

gemeſſenen Uippigkeit auf .

+*+) S , oben im Capitel II .
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den Beilegungen kleiner nachbarlicher fHåndel *) , gez

hoͤren noch folgende Negociationen in die erſte Periode .

Der Wildbader * ) Vertrag mit Wirtemberg von

1747 , widhtig fùr den Pforzheimer Holzhandel , ſezte feſt,

daß die im Vertrag von 1342 ſchon geoͤffnete Floͤzſtraſſe

auf der Wirm , Nagold , Eng und dem Neckar , ewig

zum Scheiterholz - Floͤzen offen ſtehen , und alles Zoll —

und Flußgeld in niederer Beſtimmung bleiben ſoll .

Mit der Krone Frankreich wurde uͤber die Arreti —

rung und Auslieferung nicht nur der militaͤriſchen Aus —

reiſſer , ſondern auch der in das andere Land ſich fluͤch —

tenden Verbrecher , ſobald dieſe verlangt werden , 1751

eine Convention auf 10 Jahre abgeſchloſſen und nachmals

auf gleiche Zeit erneuert .

Das alte Recht Frankreichs , wornach kein Fremder

dort ein Erbe nehmen , noch an Auslaͤnder eines gegeben

werden konnte ( droit ' aubaine ) , wurde ruͤckſichtlich der

baden⸗durlachiſchen , jezigen und kuͤnftigen Unterthanen ,

durch feyerlichen Vertrag von 1765 wechſelsweiſe auf —

gehoben

) Mit dem Fuͤrſten von Thurn und Taris wegen nåherer

Beſtimmung im Poſtweſen , mit den Grafen von Wal —

derdorf wegen Freimachung des windek⸗ſoͤderiſchen Lehens ,

mit dem Canton Baſel wie mit den Kloͤſtern Schuttern

und Tennenbach wegen Grenzberichtigung , mit dem Grafen

von Neupperg wegen heimgefallenen Kammerlehens ꝛc.

**) Im Wildbad abgeſchloſſen und daher ſo genannt ,
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gehoben — und mit Baden - baden ſchloß jene Krone

einen gleichen Vertrag ab .

Acquirirt wurde :

1751 das Dorf Ried , ein Appertinenzſtück der Herrſchaft
Roͤteln , das Carl Wilhelm mit noch andern

Zehnten und Gefaͤllen an St . Blaſien , gegen die

fuͤrſtlichen Hausgeſeze , abgetreten hatte — Carl

Friederich forderte alles Nichtig⸗veraͤuſſerte zu⸗

ruͤck; durch Vergleich gab das Stift das Dorf ,
gegen des Markgrafen Verzicht auf die andern Ge⸗

faͤlle , heraus —

1752 das den Vaſallen von Zyllnhardt um 77000 fl.
abgekaufte nuzbare Eigenthum des weinreichen Flek⸗

namal kens Rhod jenſeits Rheins ;

1761 der bedeutende Marktflecken Muͤnzesheim , von den

Vaſallen dieſes Namens , gegen ein Kammerlehn
in Geld und andere Uibernahmen ruͤckerworben;

1761 der ſchoͤne Flecken Gondelsheim , um 300,000 fl .
von der Familie von Menzingen erkauft und aus

der Pfandſchaft von Kurpfalz geloͤſt, ſo dağ die

jenſeits Rheins in badiſcher Pfandſchaft geſtandene

graͤflich wartenbergiſche Guͤter dorthin uͤberlaſſen
wurden *) ;

*) Dieſelben wurden 178 ? wieder in badiſche Pfandſchaft
zuruͤckgenommen ; Ellerſtadt mwar der Hauptort . Die

Verhandlungen aber uͤber jenen Erwerb von Gondels —
heim ſind merkwuͤrdig als Beiſpiel des Gangs der Dinge
unter der alten Reichs - Verfaſſung . Da die mit ihren

Q
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1769 die Vogtei Binzen im Oberamt Roͤteln, durch

Tauſchvertrag mit dem Hochſtifte Baſel , gegen

Uiberlaſſung badiſcher Gerechtigkeiten in jenſeitigen

Baͤnnen ;

ſchoͤnen Guͤtern unter kaiſerlicher Debitadminiſtration

geſtandene Familie von Menzingen ihr , von Kurpfalz

ſchon pfandweiſe beſeſſenes Gondelsheim , das naͤchſt am

Unterlande , noͤrdlich gegen Muͤnzesheim zu , im Greich —

gau liegt , dem Markgrafen zu Kauf antrug , um aus

dem Erloͤs noch andere Glaͤubiger befriedigen , und etwa

aus einer endloſen , in den Haͤnden der Ritterſchaft , oder

vielmehr ihrer Conſulenten liegenden Curatel ſich heben

zu koͤnnen : ſo kam , fuͤr dieſe erwunſchte Acquiſition einer

fruchtbaren Gemarkung , und zu Beſiegung der voraus —

zuſehenden groſen Hinderniſſe — alles auf Klugheit und

Entſchloſſenheit an . Die Ritterſchaft pflegte alle Segel

dagegen aufzuſpannen , ſo oft ein Reichsfuͤrſt Guͤter ihres

Cataſters erwerben wollte , und ihre Koͤrperſchaft ſowohl ,
als Einzelne , hatten — um nicht allmaͤlig ausgekauft zu
werden — reichsgeſezmaͤſig das Loſungsrecht dagegen .

Hier ſtand ihnen nun noch das , unter kaiſerlicher Auto —

rität längſt eroͤffnete Debitweſen zur Seite . Die Rati⸗

fication des Reichs - Hofraths war zum Verkauf noͤthig,
und die Ritterſchaft hatte Vertreter genug , um dieſelbe

zu hintertreiben . Baden fing die Negociation in Mann⸗

heim an , proponirte dem Kurfuͤrſten andere Vortheile
und erwirkte den Eintauſch des pfaͤlziſchen Pfandrechts

auf Gondelsheim . Mittelſt dieſer Qualität , die im

Gang des Debitweſens nichts aͤnderte , kam der Markgraf
ſogleich in den ganzen Beſiz , und indem Er nun den ,
dem Freiherrn von Menzingen verſprochenen Kaufſchilling
an viele von deffen Glaäubigern auszuzahlen anfing — ſo
nahmen dieſe alle Sein Intereſſe an . Die Ritterſchaft
reclamirte Gondelsheim , um es unter ihren Gliedern in
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1770 durch Vertrag mit dem Hochſtift Speyer , deſſen

Rechte auf Ober - und Unterwoͤſſingen , wie auf

Duͤrrenbuͤchig im Unterland , auch verſchiedene Zehnt⸗
und Patronatrechte , gegen Zahlung von 95000 fl.,

Verzichtung auf eine Weinrente und Erſtreckung der

ſpeyeriſchen Landzoll - Befreiung auf das anfallende
Badenbaden ;

1771 der , mehrere Ortſchaften umfaſſende und die ſpon⸗

heimiſchen Lande , deren Anfall ſo nahe war , ruͤn⸗

— ——————

oͤffentliche Verſteigerung zu bringen . Baden aber hatte
auf ſolche Faͤlle den Ruͤckgang Seiner Convention mit der

Kur - Pfalz bedungen , gab daher zu bedenken , daß deren

Rechte wiederaufleben , ihr pfandſchaftlicher Beſiz fort⸗
dauern und dem Gegenpart einen ſchwerern Kampf berei⸗
ten wuͤrde . Zugleich machte man aber einen andern an —
nehmlichen Vorſchlag : der Markgraf wolle Gondelsheim
Seiner Gemahlin fuͤr das kuͤnftige Erbe der juͤngern fuͤrſt⸗
lichen Soͤhne cediren ; es ſolle nie der Markgrafſchaft
einverleibt werden , noch mit ihr ( wie man , bezuͤglich
auf die Staatslaſten , zu ſagen pflegt ) heben und legen ;
auf Verlangen wuͤrden auch die nachgebohrnen Prinzen
fih zu Gliedern der Ritterſchaft aufnehmen laſſen ; alle⸗
mal aber garantire man die Fortentrichtung der ritter —

ſchaftlichen Steuern . 30 Jahre lang dauerte die Ver -

handlung , bis der Reichshofrath , der zuvor den badiſchen
Kauf fuͤr unguͤltig erkannt hatte , die auf unſere Prinzen
Friederich und Ludwig gerichteten Vertraͤge —

nachdem auch die ritterſchaftliche Debit - Commiſſion in

eigenen Conferenzen ſich von dem offenbaren Vortheil
ihres Geſchaͤfts hatte uͤberzeugen laſſen und ſodann ſelbſt ,
mit einſtimmigem Bericht an kaiſerliche Majeſtaͤt , ſich
verwandte —beſtaͤtiget hat .

Q 2
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dende Idar - Bann — erkauft von der Naſſau⸗

Saarbruͤckiſchen Fuͤrſtenlinie um 130,000 fks

1771 die Dörfer Helmêheim und Spranthal — einge -

handelt durch den Vergleich , welchen Pfalz und

Baden mit der niederrheiniſchen Ritterſchaft und

der Familie von Sickingen , wegen der Herrſchaft

Ebernburg an der Nohe eingegangen hatten , und

durch die nachmalige Vertauſchung des badiſchen

Antheils hievon an die Pfalz , die dagegen jene

beiden Doͤrfer anher abtrat .

Aber die zwei groͤſſern Verhandlungen dieſer Zeit ,

die eine naͤhere Anzeige in unſern Annalen verdienen ,

gingen mit Wirtemberg und mit Baden - Baden vor .

Eine verwickelte Streitigkeit mit jenem Fürſten⸗

Hauſe war ſchon uͤber ein Jahrhundert lang am Reihs -

Kammergericht betrieben , und erhielt zur Zeit von

Carl Friederichs Regierungs - Antritt eine ungluͤck⸗

liche Wendung . Sie ſtammte von jenen zweien Veraͤuſ⸗

ſerungen her , welche einſt der Markgraf Ernſt Frie⸗

derich , im Nothſtand , worein ſeine zu kuͤhnen Unter⸗

nehmungen ihn geſtuͤrzt hatten ) , auf ſein Andenken

geladen hat , indem er i . J . 159b die fuͤr unſern Handel

wichtige Stadt Beſigheim , bei der die Enz in den Neckar

*) Sachs Einl . in die Geſchichte der Markgrafſchaft Baden ,
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faͤlt , ſamt ihrem Amts - Bezirk , und das Amt Mun⸗

delsheim — ſodann 1603 die badiſchen Aemter Altenſtaig

und Liebenzell , an den Herzog Friederich von Wirtemberg

verhandelte . Daher die ſchmale Geſtalt der Markgraf —

ſchaft oberhalb des Amts Pforzheim , das jezt nur noch

iſolirt in das nachbarliche Land hinuͤber haͤngt . Gegen

den leztern Verkauf oder Tauſch bekam Ernſt Friederich ,

an gebliebenen Realitaͤten , das weniger bedeutende Amt

Langenſteinbach ſamt einer Pflege in Weingarten , noch

einen Zehnten und kleinen Wald , den weinreichen Flecken

Rhod uͤber Rhein , und dazu ein Aufgeld von 384,486 f .

Dagegen entgingen die uͤbrigen verſprochenen Aus —

gleichungs - Objecte , nemlich die betraͤchtliche Kellerei

Malſch und die dazu gehoͤrige Pflege in Ottersweyer ,

welche vormals , ſo wie Langenſteinbach , zum Kloſter

Herrenalb gehoͤrt, und nach deſſen Aufhebung im Beſiz

von Baden - Baden dem Schirmvogte ſich befunden hatten ,

aber 1538 von Wirtemberg dem mitanſprechenden Fuͤrſten

waren eingenommen worden . Das Kammergericht ver⸗

ordnete damals deren Wiederherausgabe an Baden - Baden .

Der Herzog vertauſchte ſie lieber in dem erwaͤhnten Ver⸗

trag von 1603 , an den Markgrafen von Baden Durlach ,
welcher damals das baden - badiſche Land — wegen der

allzugefaͤhrlichen Haushaltung ſeines im Auslande ſchwel —

genden Regenten Eduard Fortunat — als Geſamteigen⸗

thum in Beſiz genommen hatte . Nachdem aber deſſen

Sohn , Markgraf Wilhelm von Badenbaden , 1622 wieder
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in fein Land eingefezt ward : fo erhielt er auch Malſch

und deſſen Zugehoͤrden wegen des naͤhern Anſpruchs , den

die obere Markgrafſchaft darauf machte , und die untere

ſelbſt nicht lange beſtritt . 1629 wurde die Verwirrung

noch groͤſſer durch des Kaiſers Ferdinand II . bekanntes

Reſtitutions - Edict , wornach alle geiſtlichen Stifter , die

ohne Reichsgenehmigung waren angegriffen worden , ihre

Guͤter zuruͤckempfangen ſollten . Malſch und Langen —

ſteinbach mußten wirklich dem Abt von Herrenalb 1631

wieder gegeben werden , bis unter dem Schuz der Schwe —

den ſich die politiſche Lage aͤnderte .

In der Folge aber hielt man ſich an die Stelle des

Tauſchvertrags von 1603 , wornach der Herzog fuͤr jene

abgetretene Guter die Gewaͤhr uͤbernommen , und dafuͤr

die Aemter Beſigheim und Mundelsheim zum Unterpfand

eingeſezt hatte . Das baden⸗durlachiſche Haus forderte

die Vertretung und Schadloshaltung , weil aber dieſe

beanſtaͤndiget wurde , die Immiſſion in die verpfaͤndeten

Aemter ſelbſt . Daſſelbe hatte ſchon , auf das guͤnſtige

Immiſſorial⸗Mandat v. 1655 , ein paritoriſches Urthel

von 1684 , und die Verwerfung eines wirtembergiſchen

Reſtitutionsgeſuchs , durch weiteres Urthel von 1731 ,

erwirkt . Aber auf eingewandte Reviſion ) und ſpaͤterhin

) Uiber die Frage , ob im verſtaͤrkten reichskammergericht —

lichen Senat , 7 Stimmen , die fuͤr Baden ausgefallen ,

gegen 5, majora machen ? entſtand ſogar ein Zweifel in

Auslegung der Kammergerichtsordnung . Siehe Cramer

wezlariſche Nebenſtunden VII . 129 .

|

wid n
gang yel

n, Nej

Grecutio

Sade ir

peé ih

genieſe

die liqui

und geoj

Demtrou

einmal f

wiven,

fheiðung

die bié ir

uid gin

| ming

Cw -

| Finftigi

|
Tidi

das verlo

| digungw

nahen ba

| langenth

abe der

iUtwahr

dit bahen

Magerigy



Ca p. XVIII . 247

auf ein neues Reſtitutionsgeſuch , erfolgte eine den Aus —

gang vernichtende , ſogenannte sententia actoria vom

2. Merz 1746 , wornach das , durlachiſcherſeits gebetene
Executions - Mandat noch zur Zeit abgeſchlagen und die

Sache in die langſame Verhandlung des ordinaͤren Pro —

zeſſes uͤber die wirtembergiſche Implorationsſchrift zurück —

gewieſen wurde . Nebſt beſtrittenen Hauptſaͤzen , waren

die Liquidations - und Gegenrechnungen zu groſer Summe

und groſer Schwierigkeit hinan geſtiegen , ſo , daß nach

dem traurigen Gang der Reichsjuſtiz , wahrſcheinlich noch

einmal hundert Jahre bis zum Endurtheil aufgegangen

waͤren . Und wie weit war dann noch von der Rechtsent —

ſcheidung der wirkliche Genuß entfernt ! In dieſer Sache ,

die bis in die Beſtimmungen des weſtphaͤliſchen Friedens

zuruͤck ging , wuͤrde der , ſchon vorhin geſuchte Recurs

an den Reichstag leichtlich wieder — und alldort kein

Ende — erlebt worden ſeyn . Oder die zur Execution

kuͤnftig zu ernennenden Fuͤrſten haͤttenpolitiſch temporiſirt .

Nicht zu gedenken , daß die Immiſſion doch nicht mehr

das verlorne Eigent hum, ſondern blos die Entſchaͤ⸗

digung wegen der entgehenden Pflege Malſch bis zum

nahen badenbadiſchen Anfal , und wegen des eine Zeit -

lang entbehrten Langenſteinbachs , einft aber eine Rig -

gabe der beiden Aemter mit laͤſtiger Rechnungsablegung ,

zur wahrſcheinlichen Folge gehabt haͤtte. Zwar traten

die badendurlachiſchen Geheimenraͤthe mit demam Kam —

mergericht erklaͤrten Vorbehalt auf , daß man alle vier
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veraͤuſſerten Aemter , noch eigenthuͤmlich , wegen Verle⸗

zung des vom Kaiſer ſanctionirten fideicommiſſariſchen

Verbands aller badiſchen Lande vindiciren wolle ; doch

kam es nicht zu dieſem , allemal ſchwierigen Unternehmen ,

ſondern der Anſpruch wirkte nur auf ernſtere Vergleichs —

handlungen . Carl Friederich zog den Frieden mit

dem benachbarten Fuͤrſten und eine ſolche Beilegung , die

Ihn ſogleich in den Beſiz einer anſehnlichen Entſchaͤdi—

gungsſumme ſezte , vor . Der Tractat kam 1753 dahin

zu Stand , daß der Markgraf auf die laͤngſt nicht mehr

beſeſſenen Aemter und auf den ganzen Indemniſations —

prozeß verzichtete ; der Herzog Carl Eugen aber —

unter gleichmaͤſigem Abſtand von ſeinen Gegenrechnungen

(3. B . wegen aller auf den abgetretenen Aemtern noch

haftender Schulden ) — 130,000 fl. herauszahlte , und

noch einiges cedirte , das zwar in mindern Anſchlag

kam —nehmlich lehnsherrliche Anſpruͤche auf die nicht

beſeſſene halbe Grafſchaft Eberſtein , eine Anſprache auf

ein von Speyer damals beſeſſenes kleines Dorf , und

eine uͤbergebene , ungefaͤhr 18,000 fl. werthe Burgvogtei

in Gernsbach . Mit beſſerer Vorſicht wurden diesmal

die Conſensurkunden aller beiderſeitigen Agnaten bei —

gebracht .

Der Markgraf ſprach nicht gern mehr von dieſem

politiſchen Vorgang . Man hat hin und wieder geglaubt ,

daß Er ſpaͤterhin mit der Berathung Seiner Staats —

beamten unzufrieden und reuig geworden ſey. Es iſt
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aber dazu kein Grund zu finden *) und vielmehr anzu -

nehmen , daß dem patriotiſchen Fuͤrſten blos die nach —

theilige Handlung Seines Anherrn , die nun nicht mehr

zu aͤndern war , noch immer zu Herzen ging . Aber um

ſo feſter ſtand in Ihm , ſeit den 1750er Jahren , der

Grundſaz , den Verluſt einzubringen , wo die Gelegenheit

und die Mittel ſich darbieten wuͤrden .

Unſere groͤßte Negociation — die des Erbvertrags

mit Baden - Baden — erzaͤhlen die folgenden Capitel .

XIX .

Negociation und zu Standbringung des

Erbvertrags mit Baden - Baden .

Ein altes leidiges Mistrauen hatte ſich zwiſchen den

beiden badiſchen Fuͤrſten - Linien eingeſchlichen und auf

die Staatsdienerſchaft ausgedehnt ; ſichtbarer , je naͤher

die Zeit des wahrſcheinlichen Abſterbens der Markgrafen

in Raſtatt heran ruͤckte . Das Haus Durlach beſorgte

aus guten Gruͤnden , daß — bei finanziellen Verlegen⸗

heiten jenes Hofes , — wo Niemand mehr an der kin⸗

derloſen Verlaſſenſchaft ſparen wollte und Jeder nur auf

*) Die in den Acten liegenden Schreiben des Kammerge⸗

richtsaſſeſſors v. Harpprecht zeigen , wie ſehr auch dieſer
Vermittler zum Vergleichsabſchluß gerathen hat .
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ſeinen ſchnellen Vortheil ausging — noh ſogar Veraͤuſ⸗

ſerungen von Laͤnderſtuͤcken , oder verkuͤrzende Theilungen “) ,

unter fremdem Einfluß erſcheinen moͤchten . Uiber mehrere

neue Acquiſitionen , die nehmlich hinter dem fideicommiſſa⸗

riſchen Hausgeſez des Markgrafen Chriſtoph gemacht

waren , fehlte es uͤberhaupt an einer Sicherheit gegen

denkbare Anſpruͤche anderer Staͤnde . Nebſtdem konnten ,

ohne kluge Vorbauung , unzaͤhlige Streitigkeiten —

z. E . uͤber Meliorationen , uͤber die Mobiliarerbſchaft ꝛc.

aufkommen . Endlich wollte Carl Friederich den

aufhezenden Geſchwaͤzen ſteuern , womit die Umgebungen

jener lezten Markgrafen dieſelben befluͤſterten ; wollte an

deren Stelle Liebe und Vertrauen bringen , die Ihm in

Seinen Vettern , in Seinen kuͤnftigen Unterthanen und

Staatsdienern , ſo wichtig waren . Man erwog nicht

weniger , daß auch auf der andern Seite ſtarke Triebfedern

ſich regen wuͤrden , um gar gern eine Convention mit

dem kuͤnftigen Landesherrn einzugehen . Dahin gehoͤrten:

die gute Verſorgung der noch ledigen Prinzeſſin Eliſabeth ,

Tochter des Markgrafen Ludwig Georgs , die nach

der chriſtophiniſchen Dispoſition nur eine geringe Aus —

fertigung anzuſprechen gehabt haͤtte ; die aͤhnliche Berz

*) Man hatte das üble Beiſpiel vorliegen , daß 1707 Pfalz

und Badenbaden die vordere Grafſchaft Sponheim , ohne

die Einwilligung des durlachiſchen Hauſes einzuholen ,

getheilt hatten , und wußte , daß neuerlich ein Aehnliches
mit der hintern Grafſchaft verſucht war ,
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ſicherung fuͤr die Gemahlinnen beider Bruͤder ; die Garantie

fuͤr die catholiſche Religion , in groͤſſerer Anwendung , als

aus den Reichsfriedensſchluͤſſen noch nicht zu folgern ge —

weſen waͤre; der lebenslaͤngliche volle Unterhalt der ba —

denbadiſchen Staatsdiener , und eine bodenloſe Uiber —

nahme von Schulden , die den Regierungsnachfolger ſonſt

nicht beruͤhrt haͤtten .

Nachdem unſer vorſichtiges Miniſterium ſchon fruͤh

die hiſtoriſche und die rechtliche Seite jeder badenbadiſchen

Landesparcelle bei ſich eroͤrtert und beurkundet hatte :

ſo beſchloß man 1758 , ans Werk zu gehen . Dies erſte

Auftreten war leiſe , indem man den Oberbeamten von

Pforzheim , unter dem Praͤtext des Flozweſens auf der

Murg , nach Raſtatt ſandte . Er hatte den Auftrag , in

der Stille mehrern benannten Perſonen gute Verſicherung

uͤber ihr kuͤnftiges Schickſal zu geben — und dies wirkte

ſchon maͤchtig, bei Beamten und bei der Geiſtlichkeit ,

die bald um foͤrmliche Einbedingung ſich bewarben . Ein

anderer vorbereitender Weeg war , daß die durlachiſche

Staatskaſſe zweimal 50,000 fl. an die badenbadiſche

als Darlehn gab . 1759 hatte man ſchon ſichern Fus

genug , um den Wunſch nach einem Erbvertrag an den

Markgrafen Ludwig Georg ſelbſt gelangen zu laſſen .

Derſelbe bezeugte Freude daruͤber und behielt ſich nur

erſt die Ruͤckſprache mit ſeinem abweſenden Bruder

Auguft Georg bevor , ſtarb aber ehe die foͤrmlichen

Verhandlungen eroͤffnet wurden . Auch dieſer lezte Fuͤrſt
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jener Linie empfing den durlachiſchen Geſandten 1762 mit

wahrem , anfaͤnglichen Ernſt fuͤr die Sache . Aus dem

Teſtament des Bruders von 1758 erfuhr man indeſſen ,

daß keine geringen Entziehungen im Werke waren . Es

kam ein ſchon fruͤherer Vertrag der fuͤrſtlichen Bruͤder

von 1753 zum Vorſchein , wornach der Prinzeſſin Eliſa —

beth — neben der ſtandesmaͤſigen Unterhaltung und jaͤhr—

lichen 6000 fl. Deputatgeldern — noch 200,000 fl. ,

gegen ihren Verzicht auf alle andere Erbſchaftſtuͤcke ,

ausbezahlt werden ſollten . Das Teſtament beſtaͤtigte

aber nicht blos dieſes , ſondern ſubſtituirte auch die Tochter

noch einmal dem bruͤderlichen Regierungsnachfolger in

allen , ſeit 1515 neuerlich acquirirten Landen , einzelnen

Guͤtern und Renten , Meliorationen , Reluitionen , Baar —

ſchaften , Activen , Kleinodien und anderer Fahrniß . Die

Schulden hingegen ſollten nach Inhalt der Obligations —

briefe bezahlt werden — dies hieſe z. E . aus den ver —

pfaͤndeten Renten eines Stammguts , die alſo dem Re —

gierungsnachfolger weiter entgangen waͤren . So haͤtte

die Beſchaͤdigung in die Millionen laufen koͤnnen . Der

Kaiſer und die bayeriſchen Fuͤrſten waren um die Execu —

tion dieſes Teſtaments erſucht .

Wie viel war , unter dieſen Ahnungen , nicht erſt

umzuſtimmen ! Beinah zwei Jahr lang ( von 1762 big

zum Jenner 1764 ) war daran mit ziemlihem Glide

gearbeitet , als das Werk ſich noch einmal zerſchlug . Die

zweite Negociation (v. 1766 ) war kurz und endlich .
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Die erheblichern neuen Acquiſiten , uͤber welche Ba⸗

denbaden frei disponiren wollte , waren die vom Hochſtift

Speyer gekaufte halbe Grafſchaft Eberſtein , die conſo⸗

lidirte Herrſchaft Staufenberg , das Gut Neuſaz und

Waldſteeg ( im Amte Buͤhl ) die jenſeits - rheiniſche Herr⸗

ſchaft Martinſtein , mehrere kleine Guͤter und Gefäͤlle.

Der erſte und wichtigſte dieſer Gegenſtaͤnde war zugleich

der Anlaß des gefaͤhrlichen Geſchaͤftsabbruches von 1764 .

Speyer , welches in aͤlterer Zeit das halbe Eberſtein

von den Grafen von Wolkenſtein und Gronsfeld erkauft

hatte — mußte es dem Beſizer der andern Haͤlfte, Mark⸗

grafen Wilhelm von Badenbaden , einem alten eberz

ſteiniſchen Burgfrieden gemaͤs, im 17ten Jahrhundert

wieder abtreten , gegen Ruͤckempfang des Kaufſchillings .

Weil aber das Hochſtift noch von 7 Doͤrfern der Graf —

ſchaft “) behauptete , daß ſie Zugehoͤrungen des Staͤdt⸗

chens Gernsbach und mit demſelben ein Lehn des Hoch⸗

ſtifts ſeyen : ſo verleitete es den Markgrafen Wilhelm ,

daß er den Beweis der Allodialitaͤt von dieſen , ihm

zwar übergebenen ſieben Doͤrfern auf ſich nehmen und

falls er denſelben nicht fuͤhren koͤnnte, jenen Lehnsver⸗

band anerkennen wollte . Die durlachiſche Linie , die

auch zuvor von Badenbaden in die Gemeinſchaft der

neuen Haͤlfte der Grafſchaft aufgenommen war , proteſtirte

*) Seelbach , Lautenbach , Reichenthal , Hilpertsau , Wie⸗

ſenbach , Langenbrand , Gauſpach .
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ſogleich gegen dieſe Anmaſſung und ſprach die ganze

Grafſchaft vielmehr für eine alte Beſizung des Geſammt⸗

hauſes an . Die nachmaligen Tractaten uͤber die Reichs —

belehnung , welche Carl Friederich bald nach

Seinem Regierungsantritt requirirte , waren ſchon gluͤck —

lich auf die Benennung der ganzen Grafſchaft eingeleitet ;

aber Badenbaden und Speyer negociirten am kaiſerlichen

Hofe dagegen , und der Lehnbrief erfolgte nur lautend

auf die alte Haͤlfte. Als aber die badenbadiſche Linie

ſich zum Ende neigte , verlangte Speyer den verſprochenen

Beweis der Allodialitaͤt gerichtlich , dehnte ſeine Anſpruͤche

ſogar auf die halbe Grafſchaft aus , und erwirkte beim

Reichshofrath ( 1762 ) ein willfaͤhriges Reſcript , woge —

gen die beiden badiſchen Haͤuſer nun zuſammenſtehend

den Recurs an den Reichstag ergriffen . Die jezige Ne —

gociation des Erbvertrags nun , und die dabei von der

durlachiſchen Linie ſogleich geſuchte Compoſſeſſion und

Huldigung in allen badenbadiſchen Beſizungen , war

dem Hochſtift ein Dorn im Auge , weil es theils in der

gernsbacher Gemeinſchaft zum ſchwaͤchern Theil zu werden

fuͤrchtete , theils jene 7 Doͤrfer gern als heimfallendes

Lehn , beim bevorſtehenden Ableben Auguſt Georgs

behandelt haͤtte. An deſſen Hofe lauerte eine nicht un —

maͤchtige ſpeyeriſche Partei — und an ihrer Spize der

fuͤrſtliche Beichtvater . Daher der Aufſchluß zu dem was

geſchah . Nachdem man im durlachiſchen Miniſterium —
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wo ein Hauptſchiffsmann zu Haus am Ruder ſtand ) ,

waͤhrend ein anderer in Raftatt tractirte **) — binnen

7 Wierteljahren alle Fritifhen Puncte zur wefentlihen

Uibereinkunft gebracht hatte , und nun freudig mit dem

formellen Entwurf des Vertrags hervorging —erhielt

unſer Geſandte am Aten Februar 1764 die ſehr uner⸗

wartete Note : „ der Markgraf von Badenbaden danke

„fuͤr die Mittheilung , werde auch ſeine Anerklaͤrung oder

„ einen Gegenentwurf geben , brauche aber dazu einen

„breiteren Zwiſchenraum von Zeit . Man ſeyin verſchie —

„ denen weſentlichen Puncten noch weit auseinander ; be —

„ſonders werde man ſich zu der angetragenen Compoſ—⸗

„ſeſſions - und Huldigungs - Einnahm niemals ent⸗

„ſchlieſſen koͤnnen . Auch habe man mit Speyer den

„ Verlaß genommen , noch vor Schlieſſung des Erbver —

„ trags die Hebung der , zwiſchen dem badenbadiſchen

„ Haus und dem Hochſtift obwaltenden Irrungen zu ver —

„ſuchen . Dieſes ſolle in kuͤnftiger Woche geſchehen und

„ werde dem durlachiſchen Hauſe freigeſtellt , ob es dabei

„ concurriren , oder von Zeit zu Zeit vertrauliche Commu —

„ nication erwarten wolle ? “

Die Beſtuͤrzung hieruͤber war gleich - gros in den

Miniſterien zu Carlsruh und Raſtatt . Die wenigſten

*) Reinhard .

* * ) von Hahn .

* ) Sie waren ſchon ſo gut als zugeſagt , und im Detail

abgeredet .
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Glieder des leztern wußten ein Wort davon ; die ſpeyeri⸗

ſche Partei hatte dieſe Cabinetsreſolution erwirkt . So⸗

gleich gb Carl Friederich Seinem Geſandten den

Ruͤckruf unter den unverlezten Formen der Bereitwil⸗

ligkeit zur Wiederaufnahme des Geſchaͤfts , wann man

in der , gern gegebenen Zeit , ſich dortſeits werde gefaßt

haben . Es war darauf zu zaͤhlen, daß das ſpeyeriſche

weitere Benehmen bald ſelbſt in Raſtatt mißfallen und

die anwachſende Geldnoth den beſten Betrieb geben werde .

Wirklich kam im Junius ein badenbadiſches Miniſterial⸗

ſchreiben an , daß man auf die Reaſſumtion des Erbver —

trags bedacht ſey und die Eventual - Huldigung ſich damit

werde verbinden laſſen . Auf dem Kreisconvent zu Ulm

wourde die Negociation zwiſchen beiderſeitigen Geheimen⸗

raͤthen, unvermerkt fuͤr die raſtatter Hofumgebungen ,

fortgefuͤhrt , und im November ließ Badenbaden uͤber

ein neues Vorlehn von 100,000 fl. ſondiren . Die Be -

ſoldungen der Staatsdiener waren ſeit drei Quartalien

nicht bezahlt ; den fuͤr die Hofhaltung noͤthigen Vorſchuß

der Wochengelder erhielten die Officianten nicht mehr ,

noch weniger die Creditoren ihre Zinſen . Die gemachten

Verſuche zu anderwaͤrtiger Capitalaufnahme waren miß⸗

gluͤckt und man ſtand im Begriff , Martinſtein oder

Den Mittelberg zu veraͤuſſern , wenn aus dem Erbvergleich
und dem mitverbundenen Geldempfang nichts werden

ſollte .
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Durlachiſcherſeits ließ man die Eeneigtheit blicken ,
an den im Vertrag verſprochenen Geldern , im Fall

des Abſchluſſes , 100,000 fl. noch fruͤher, als in

den geſezten Terminen , auszuzahlen .

Endlich im December 176 “ uͤberſandte das badenba⸗

diſche Miniſterium die ſogenannten Ab - und Zuſaͤze zu dem

durlachiſchen Vertragsentwurf , und trug auf einen muͤnd⸗

lichen Zuſammentritt an . Man erwiderte — mit einigem
Bedauern uͤber die verlorne Zeit und úber neue Abwei —

chungen von manchen wichtigen Puncten , die ſchon aus —

gemacht geweſen — daß der durlachiſche Geſandte wieder

in Raſtatt eintreffen werde , jedoch nicht um langwierige

Unterhandlungen abermals anzugehen , ſondern um ohne

Schriftwechſel uͤber die abgeaͤnderten Stellen noch zu

conferiren . Den 17ten Jenner 1765 ging derſelbe wirklich

ab , wurde bei Hof logirt und uͤberhaupt mit mehr⸗

Auszeichnung empfangen . Gleichwohl ward am andern

Tag der Beichtvater , ohne Wiſſen des Miniſteriums ,
nach Bruchſal geſchickt , um 200,000 fl. gegen Verpfaͤn⸗
dung der 7 Dorfſchaften zu negociiren ! Es war aber

dieſes der lezte vergebliche Kampf ; denn als der Fuͤrſt—

biſchof “) die Freundſchaft nicht ſo weit gehen ließ , um

ſein Geld zu wagen , ehe die durlachiſchen Anſpruͤche auf
die neue Haͤlfte der Grafſchaft beſeitigt waͤren : ſo durfte

*) Der Cardinal von Hutten ,

R
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die ſpeyeriſche Partei ſich nicht unterſtehen , die Projecte

des Beichtvaters laͤnger zu vertreten . Die ganze Staats⸗

dienerſchaft , die nach Zahlung ſeufzte , hoffte dieſelbe

nur noch durch den Erbvertrag . Unſer Geſandte berichtete :

es ſey nun der Zeitpunct zum Abdruck da ; doch koͤnne

man den wankelmuͤthigen Geſinnungen nicht trauen ; man

moͤge ihn ermaͤchtigen , in allen nicht - weſentlichen Neben —

forderungen nachzugeben , wenn damit die Durchfuͤhrung

der groͤſſern Objecte zum ſchleunigen Abſchluß kommen

koͤnne . So geſchah es . Die z. B . in den lezten Tagen

anverlangte Sicherheit des Beſtands aller Collegialglie⸗

der — wurde får die Geheimenraͤthe gewaͤhrt,

und dadurch für die noch wenig bekannten Hof - und

Kammerraͤthe , bis auf die allgemein gegebene Hoffnung

jedes zu belohnenden Verdienſtes , abgelehnt . Hingegen

die lezte badenbadiſche Motion , uͤber die Garantie des

Erbvertrags , ward , unter Verbittung aller neuen Pro⸗

poſitionen , von der Hand gewieſen und jedem Fuͤrſten⸗

hauſe uͤberlaſſen , ob und wo es fùr ſich eine Beſchuͤzung

ſuchen wolle . So wurden dann von beiderſeitigen Re⸗

genten , Agnaten , Prinzeſſinen und Geheimenraths —

Collegien , die Urkunden unterzeichnet und am Carlstag

( 28. Januar 1765 ) gluͤcklich ausgewechſelt .
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hoffte
h X X.

i

Fortſezung : Hauptgehalt des Erbvertrags .

Beide Fuͤrſten wollen ein vertrauliches Vernehmen
unterhalten , alles Anſtoͤſſige vermeiden und alles Bedenk —

liche einander freundſchaftlich offenbaren .
Mishelligkeiten ſollen erſt vor die Austraͤge des

fuͤrſtlichen Hauſes gebracht werden ; doch mit Vorbehalt
der reichsſazungsmaͤſigen Appellation .

In Reichs⸗ , Kreis - und andern Sachen , die die

beiderſeitigen Lande , Leute , Güter , Gerechtſame angehn ,
ſoll Communication unterhalten werden .

Alle Gewalthaͤtigkeiten und Unrecht wollen die Mark —

grafen mit gemeinſamem Nachdruck , jedoch in Gemaͤsheit
der Reichsſazungen , abtreiben .

Nach dem Hausſtatut der Unveraͤuſſerlichkeit , ſoll
i auch keiner der Markgrafen oder ihrer Nachkommen uͤber

A Land , Leute , Güter und Gerechtſame , die fie jezt beſizen
oder kuͤnftig noch erlangen werden , einen Vergleich fuͤr
ſich eingehen , es waͤre denn , daß die ſtreitigen Sluͤcke
dem Geſamthaus ungeſchmaͤlert beibehalten wuͤrden . Heim⸗
fallende Lehen ſollen zu den Cameraleinkuͤnften gezogen ;

gemeinſchaftliche Lande nicht ohne Mitwirkung des andern

Hauſes abgetheilt ; keine Schulden auf das Land geladen ,
daſſelbe uberhaupt nicht in ſchlechtere Umſtäͤnde verſezt,

R 2
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beſonders die Waldungen mit Holzfaͤllen nicht zu ſtark

angegriffen , vielmehr herangezogen , und die Lande nach

aller Moͤglichkeit gebeſſert werden . Das alte Hausgeſez ,

daß von Landen , Renten und Gerechtſamen nichts auf

eine fraͤuliche Perſon falen , ſondern auf den Mannſtamm

nach der Erſtgeburt ſich vererben ſoll , wird beſtaͤtigt.

Ob die neu erworbenen Lande , und die in den

altvaͤterlichen gemachte Verbeſſerungen , zum Familien⸗

Fideicommiß, oder zum Anſpruch der Toͤchter und zur

freien Dispoſition der betreffenden Linie gehoͤren? dar⸗

über blieb Carl Friederich der erſtern , und Auguſt

Georg der leztern Meynung . Dieſer Fuͤrſt wendet

jedoch ſolches alles , fuͤr die Aufnahme des Geſamthauſes

und gegen die Verſicherung der folgenden Artikel , jenem

ſeinem Vetter — in dieſem Erbvertrag zu , mit Aus⸗

nahme der boͤhmiſchen Lande und der Verlaſſenſchaft

ſeiner Mutter , der Markgraͤfin Sybilla .

Carl Friederich nimmt dieſe freundſchaftliche

Entſchlieſſung mit dem Vorbehalt an , Seine Grundſaͤze

und beſondern Rechte gegen jeden Dritten zu vertheidigen .

In allen , ſolchergeſtalt zum Civil - Wund Mitbeſiz

gekommenen Laͤndern ſoll die Huldigung binnen 14 Tagen

durch beiderſeitige Commiſſarien eingenommen , auch die

Diener - und Kriegsmannſchaft verpflichtet werden .

Die Feſte Kehl ſoll dem Hauſe Durlach , das darauf

ſchon Anwartſchaft vom Kaiſer hat , eingeraͤumt werden ;

iligo
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ingleichen der pfandſchaftliche VBefiz der Herrfhaft Grå -

venſtein .

Die Mobilien , wie auch Renten und Nuzungen des

lezten Jahrs ſollen dem Regenten zufallen und keine

Theilung mit den gemeinen Erben Plaz greifen — die

Privat - Kaſſe des ablebenden Fuͤrſten ausgenommen .

Nach dem Abgang der badenbadiſchen Linie ver -

ſpricht Carl Friederich 300,000 fl . , wie Auguſt

Georg daruͤber disponiren wird , in beſtimmten Ter —

minen ) auszahlen zu laſſen — woran jedoch die voraus

geliehenen 100,000 fl. abgerechnet werden .

Auſſerdem werden an badenbadiſchen Schulden

600 ,00 fl. uͤbernommen , und zwar hierunter jene

200,000 , welhe der Prinzeffin Elifabeth vorhin von

Vater und Onkel gegen ihren Erbverzicht zugeſichert ge —

weſen ; wenn ſie aber ohne leibliche Erben ſtirbt , faͤllt

die ihr indeſſen zu verzinſende Summe wieder an das

Haus Baden . Aus den weiter uͤbernommenen 400,00o fl.

ſind vorzuͤglich zu bezahlen : 60,000 fl. Heuraths - und

Wiederlagsgelder an die Markgraͤfin Wittwe Ludwig

Georgs ( Kaiſers Carl VII . Tochter ) ; 40,000 dergleichen

an die Gemahlin des lezten Markgrafen , gebohrne Her⸗

zogin von Arenberg ; ferner diejenige Schuldpoſten , welche

mit durlachiſchem Conſens bewahrt ſind , oder vom

*) Es wurde darauf , wie obſteht , noch mehr Vorſchuß im

nachſten halben Jahr hinter der Huldigung zugefagt ,
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Stammvater Markgraf Chriſtoph oder deſſen Sohn piit :

Philipp herrüuͤhren; endlich die , welche ſonſt mit vor — Bufe

zuglichem Recht verſehen ſeyn moͤchten . So fern aber in n

mehr alë 400,000 fl. Schulden da wåren , wird e8 dem Untethe

Recht uͤberlaſſen , wer zur Zahlung gehalten fey ? | Sulen

Die vorhandenen markgraͤflichen Witwen ſollen , i ,
auſſer den Naturalgenuͤſſen , 15000 fl. Witthum und die Giu
Prinzeſſin Eliſabeth 11000 fl. jaͤhrliche Unterhaltungs —⸗ gings
gelder zur Hand empfangen , befitig

Allenthalben iſt wechſelſeitige Aehnlichkeit , fuͤr den v a

Fall , da die durlachiſche Linie fruͤher ausſtuͤrbe , nieder BM
geſchrieben worden . u

L
Alsdann geht der Erbvertrag Y) auf den , von beiden ber

k Seiten bis zur ſorgſamſten Umſicht negociirten Religions —
i

“
) punct uͤber . Was war aber auch natuͤrlicher ? In dem | a

= J

Entſcheidjahr des teutſchen Staatsrechtes war die mittlere
k z

Markgrafſchaft der evangeliſchen Religion zugethan ge —

weſen . Was ſpaͤterhin , nicht ohne Gewalthandlungen ,
w

veraͤndert ward , haͤtte jezt der kuͤnftige Regent , wie —
5

derum abaͤndern koͤnnen . Die Catholiken waren alſo | n
wirklich , vor dem Pactum , in einer precåren und beun -

| j
ruhigenden Lage . Die in demſelben vorausgeſtellte Be —

ni
dingung , daß der weſtphaͤliſche Frieden zur ewigen und

unveraͤnderlichen Regel dienen ſoll , haͤtte ſie noch wenig ya:idi

thicken

*) In den Artikeln 32 bis 45 .
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gefhùzt . Hier aber gab ihnen Carl Friederich die

Verſicherung : Er und Seine Nachkommen wollen den

in den badenbadiſchen Landen befindlichen catholiſchen

Unterthanen alle ihre dermalen inhabenden Kirchen ,

Schulen und Spitaͤler , nebſt den dazugelegten Guͤtern ,

Renten und Gefaͤllen, auf alle Zeit , und ohne in ſolchen

Haͤuſern ein Simultaneum einzuführen , belaſſen . Auch

geringere Stiftungen und Renten wurden in der Maſſe

beſtaͤtigt , daß dasjenige , was hierunter von der Gnade

des Landesherrn abhaͤngt , ferner auf ſeine Gnade und

Willkühr ankommen ſoll — ein Beiſaz Der , wie Die

Folge gelehrt hat , nicht in einer Abſicht der Entziehung ,

ſondern darum geſezt war , daß dem Fuͤrſten auch fer —

nerhin mit Anhaͤnglichkeit zu danken , und nicht alles

blos zu fordern ſey .

Die landesfürſtlichen Rechte wurden allenthalben —

wie auch der Pfarrſaz an denen Orten , wo die abgehende

Linie in deſſen Beſiz oder Befugniß geweſen , vorbehalten .

Den Rechten irgend eines Dritten gegen eine Religions -

partei foll nits vergeben feyn — die bezog fih haupt -

ſaͤchlich auf die verſchiedenen Gemeinherrſchaften .

Da im Eutſcheidjahr von 162½/ nur das Stift zu

Baden , das Frauenkloſter zu Lichtenthal und das Fran —

ziscanerkloſter auf dem Fremersberg , vorhanden waren :

ſo ſolicitirten die mehrern neuern Corporationen , und

erhielten meiſtens im Erbvertrag , die beſtimmte Zuſiche⸗

rung : daß ſie fortbeſtehn , daß ihr Perſonal auf eine
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beſtimmte Groͤſe anwachſen duͤrfe , und daf fie alle conz

ſignirten Guͤter und Renten — fie mögen von alten

Stammguͤtern , oder neu erworbenen Stuͤcken genommen

ſeyn — behalten ; nur die durch die Gnade der Landes —

herrſchaft geſchehene Zuſchuͤſſe bleiben auch hier ein ferneres

Object dieſer Gnade . Danebſt wurde , wegen der unter

den Ordensmaͤnnern gewoͤhnlichen Verſezungen , feſtge —

ſtellt , daß jedes Kloſter mit Perſonen , die dem Landes⸗

fuͤrſten anſtehn , beſezt und jede andere , ſobald er es

wuͤnſcht, in 14 Tagen verwechſelt werden ſollen .

Für die badenbadiſche Staatsdienerſchaft endlich

wurden die Erklaͤrungen dem Vertrage einverleibt : daß

zwar beide Fuͤrſten hierin ungebundene Haͤnde behalten ,

jedoch Carl Friederich die ſaͤmtlichen Landbeamten

und Verrechner — ſo weit ihre Stellen unter der Ad —

miniſtration der Markgraͤfin Sybilla , 1725 angeordnet

geweſen — nebſt den Archivarien und Regiſtratoren , gleich

den durlachiſchen Dienern beibehalten , ingleichen die Jaͤ—

gerei - und Forſtbedienten , deren Stellen nicht uͤberfluͤſſig

ſind , auf ſolchen belaſſen wolle . Das geſamte Militaͤr

fol ùbernommen werden ; und Dazu kam , in naͤherer

Beziehung auf die Landes - CoNegien , noh das Wort :

„ der Markgraf wolle die Catholiſchen von Seinen und

Seines Hauſes Dienſten keinesweegs ausgeſchloſſen haben ;

bei neuen Dienſtbeſezungen vornehmlich auf Landeskinder

ſehen ; die aus dem badenbadiſchen Landestheil denen

aus dem durlachiſchen in allem gleich halten ; die Faͤhig⸗
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keit in Erwaͤgung ziehen und diejenigen unter den Faͤhigen

vorzuͤglich bedenken , deren Eltern einer der fuͤrſtlichen

Linie treu und ehrlich gedient haben “ .

Kluͤglich wurde dieſe Gelegenheit ergriffen , von

Auguſt Georg verſprechen zu laſſen , daß eine diener —

ſchaftliche Witwen - und Waiſenkaſſe , nach dem Fus der

durlachiſchen , unaufſchieblich eingerichtet werden ſolle .

Zum Fond wurden die Sterbquartalien und jaͤhrliche

1000 fl. aus der badenbadiſchen Kaſſe , auf 10 Jahre

lang , geſezt ; aber Carl Friederich legte ſogleich

jaͤhrliche 500 fl. aus durlachiſchen Mitteln hinzu .

Auf ſolche Beſtimmungen — der ſchoͤne Schluß :

„ Im uͤbrigen bleibt es dabei , daß Wir beide Fuͤrſten,

„ es mag der Fall ſich zutragen auf welcher Seite er will ,

„ die neuen Unterthanen , des Unterſchiedes der Religion

„ohngeachtet , gleich Unſern jezigen Unterthanen herzlich

„ lieben , ihnen alle Huld und Gnade , Schuz und Schirm ,

„ſo wie jenen bezeugen , auch ihren Wohlſtand mit lan⸗

„desvaͤterlichem Herzen , bei einer jeden Gelegenheit zu

„ erheben und zu befoͤrdern ſuchen wollen . Wobei dann

„ Wir der Markgraf Carl Friederich inſonderheit

„verſprechen , auf den ſich begebenden Fall , Unſere Baden —

„badiſche Unterthanen in Schazung , Steuer und Um —

„ lagen , wie ſie Namen haben moͤgen , wie auch in

„ Frohnen und dergleichen Laſten , Unſern baden - dur⸗

„lachiſchen Unterthanen in allem gleich zu halten , und
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„ damit Unſere , gegen beide vollkommen gleiche Liebe und

„ wahre Zuneigung an den Fag zu legen ”.

Sogleich nach der Auswechslung dieſes Tractats

wurden — um zu dem verſprochenen Civilbeſiz , die

Naturalbeſiznahme in den altvaͤterlichen und neuerwor —

benen Landen hinzu zu thun — beiderſeits mehrere Com —

miſſarien zum Empfang der Huldigung ausgeſandt , und

der Act allenthalben in ruhigem Anſtand vollzogen . Die

Burger der geſammten Dorfſchaften verſammelten ſich in

Hauptorten , in welchen die beiderſeitigen Commiſſarien

mit einander umher reisten ; jene gelobten dem regie —

renden und dem erbvereinigten Fuͤrſten ( nach

der alten Eides - Formel ) treu , hold , gehorſam und

gewaͤrtig zu ſeyn , Schaden zu warnen , Nuzen zu fór -

dern — und die Staatsbeamten beſchwuren noch beſonders ,

den Erbvertrag , ſo viel an ihnen ſey , unverbruͤchlich zu

halten .

XXI .

Gefahren uͤber den Erbvertrag , und ihre

Abwendung .

Wer haͤtte glauben ſollen , daß dieſe reinen und edlen

Beſtimmungen , über eine ohnehin rechtlich begruͤndete

Läͤndervererbung , die im Badenbadiſchen ſelbſt mit Dank
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zu Gott , oͤffentlich und noch mehr im Stillen , gefeiert

wurde — eine Quelle von Vorwuͤrfen und Verdruͤßlich⸗

keiten für beide Fuͤrſten werden ſollten ? ja daß dem

ganzen Werk , wenn es nicht ſchnell beendigt worden und

nun ſchon feſt geſtanden waͤre, noch die Zertruͤmmerung

gedrohet haͤtte?

Jeder der beiden Markgrafen dachte natuͤrlicherweiſe

an einen , fuͤr Faͤlle von Mishelligkeiten ihm noͤthigen

Schuz , und zugleich daran , wie die Sache an dieſem

und jenem Hofe von Einfluß angeſehen ſeyn moͤge? Der

kaiſerliche verdiente die erſte Ruͤckſicht. Daruͤber war

man zwar einig , daß keine legale Nothwendigkeit die

Reichsbeſtaͤtigung eines Vertrags erfordere , der durchaus

in den Schranken der Geſeze , und Friedensſchluſſe , zwi⸗

ſchen fuͤrſtlichen Reichs - Vaſallen und Fideicommißerben ,

fuͤr die Zeit ihrer eigenen Exiſtenz , beliebt war . Die

kaiſerliche Wahlkapitulation “) hatte daruͤber , aus Anlaß

aͤlterer Anmuthungen , klar vorgeſehen . Es war alſo

nur nach den Regeln der Wahrſcheinlichkeit und Klugheit

zu bemeſſen : wiefern es mehr nuzen oder ſchaden konnte ,

ein rechtsbeſtaͤndiges Geſchaͤft freiwillig noch den Maͤch⸗

tigern zu unterlegen ? Man ahnete an durlachiſchen Hof ,

daß der raſtattiſche , oder einzelne Miniſterialglieder ſchon

waͤhrend der Tractaten , an kaiſerliche Miniſter ſich ver —

traulich gewandt hatten , ſo wie auch die badenbadiſche

*) Axt . IV . §. 4. und Art . XI. , §. 2.
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Prinzeſſinen , die Geiſtlichkeit , und ſolche benachbarten

Reichsſtaͤnde , welche bei dieſer Anfallsgelegenheit An —

ſprüche zu haben glaubten . Oeſtreich ſelbſt dehnte , als

Lehnsherr im Geroldseckiſchen , ſeine Anſpruͤche auf Mal⸗

berg aus . Es war danebſt zu vermuthen , daß einſeitige

Darſtellungen ein ſchwarzes Licht verbreiten mochten,

beſonders úber eine Gefahr der catholiſchen Religion —

die freilich , ſobald man gegen den Nachfolger Mistrauen

hegen wollte , durch dies Pactum , worin der weſtphaͤliſche

Friede und das Reformationsrecht des Landesherrn zum

Grundſtein gelegt blieben , noch immer zu wenig gedeckt

ſcheinen konnte . Geſezt nun , derartige Inſinuationen

haͤtten wirklich ſchon am kaiſerlichen Hofe einen Eingang

gefunden gehabt : ſo wuͤrde man , durch eigene Nach —

ſuchung einer Confirmation , erſt ſelbſt die bequemere

Gelegenheit gegeben haben , daß der Vertrag in neue

Verhandlung gezogen , vielleicht bis zum wirklichen To —

desfall noch gar nicht berichtiget , unterdeſſen alle Uibel ,

denen man haͤtte vorbauen wollen , unterhalten , beſonders

das vertrauliche Benehmen der beiden badiſchen Fuͤrſten⸗

häuſer , ihrer Diener und Unterthanen , wieder erſtickt

und , beim Anfall ſelbſt , die ruhige Beſiznahme von

hoͤhern Einfluͤſſen abhaͤngig gemacht worden waͤre . So

ſchwer es alſo unſerm Markgrafen , der dem Kaiſerhof

bei jeder Gelegenheit Seine treue Ehrerbietung bethaͤtigte,

ankam , diesmal eine ſcheinbare Kaͤlte anzunehmen : ſo

entſchied doch die Pflicht , in dieſer wichtigen Landes - und

engem
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Hau - Angelegenheit die ficherfte Bahn zu betreten , Beide

badiſche Haͤuſer ſahen ein , daß , weil gerade der Kaiſer

als Reichsoberhaupt nicht wohl anders in der gebuͤhrenden

Devotion , als mit der Bitte um ſeine feierliche Sanctio⸗

nirung des Vertrags , angegangen werden koͤnnte —
dieſes beſſer im Oeffentlichen ganz unterbleibe . Gleichwie

uͤbrigens Baden - baden dem heiligen Vater ' ) , dem

Reichs - Erzkanzler Kurfuͤrſten von Maing , und dem

Reichsvicekanzler in Wien , das von der Religion han —

delnde Capitel des Erbvertrags alsbald vorlegen ließ ,

und mit dem bayeriſchen und pfaͤlziſchern Haͤuſern in

engem Vertrauen ſtand — wie denn auch in der Folge

( 1766 ) der Churfuͤrſt Carl Theodor die bei ihm , nach⸗

geſuchte Garantie des Erbvertrags dem Markgrafen von

Baden⸗baden feierlich ausſtellte : ſo war auch Baden -

Durlach nicht muͤſſig, um irgend ein Gewitter , das bald

oder ſpaͤt uͤber ſein Haupt haͤtte heran ziehen koͤnnen,

abzuleiten . Carl Friederich erhielt die , hinter dem

Vertragsabſchluß , noch im J . 1765 nachgeſuchte Garantie

der drei Koͤnige von Grosbritanien , Daͤnnemark und

Preuſſen — mit Ausdrücken von perſoͤnlicher Hochachtung

*) Der Pap blieb bei der allgemeinen Empfehlung des

Schuzes der Religion ſtehen und erbat ſich durch ein

Schreiben des Cardinals Carampi , beglaubte Abſchrift

des ganzen Vertrags , um ihn in dem apoſtoliſchen Archiv

nieder zu legen .
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und vergnuͤgter Theilnahme an Seiner bevorſtehenden

Vergroͤſſerung .

Der badenbadiſche Hof ſuchte auch noch die Garantie

Marien Thereſiens , als oͤſtreichiſcher Beherrſcherin , nadh ,

und erhielt zur Antwort : das Erzhaus wolle nicht durch

Einmiſchung in fremde Geſchaͤfte bei den proteſtantiſchen

Reichsſtaͤnden auffallen . Dahingegen , wenn Baden —

baden bei des Kaiſers Majeftåt um die Confirmation

des Vertrags noch jezt einkommen wollte : ſo wuͤrde dieſes

die beßte Gelegenheit geben , dasjenige , was im Pactum

noch zu verbeſſern waͤre , zur Rectification zu bringen .

Der badenbadiſche Geſchaͤftstraͤger erwiderte : dieſer

Wecg ſey nicht wohl einzuſchlagen , weil , ſobald alsdann

die legale Cognition des Reichshofraths eintrete , auch

das durlachiſche Haus wuͤrde aufgerufen werden . Kaiſer

Franz I . nahm es indeſſen dem raſtatter Hof uͤbel, daß

er ſich eher an ſeine Gemahlin , als an ihn , in einer

reichsſtaͤndiſchen Angelegenheit gewendet hatte . Der

Reichs - Vicekanzler aber tadelte , daß dem Vertreiben

der catholiſchen Unterthanen aus der Markgrafſchaft , ſo

bald der kuͤnftige Fuͤrſt es wolle , nicht vorgebaut ſey ;

daß die vom catholiſchen Landesherrn laͤngſt verwilligte

Gaben an geiſtlichen Stiftungen auf die bloſe Gnade des

Nachfolgers einer andern Confeſſion ausgeſezt ; beſonders

daß alle Rechte der Dritten gegen die Catholiken vorbe —

halten , alſo dieſe noch immer gefaͤhrdet ſeyen . Der lezte

Vorwurf machte zu Raſtatt Senſation , und der dortige
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Gefandte auf dem Kreis *) — der felbft dem unfrigen die

erzåblten Notizen aus Wien mitgetheilt hatte — ſondirte

bereits , ob Badendurlach nicht geneigt ſeyn wuͤrde , durch

einen Nachtrag zum Erbvergleich , das hieruͤber bei den

Unterthanen ſelbſt aufkeimende Mistrauen beſſer zu heben ,

Unſer Geſandte ſchlug die Hoffnung dazu alsbald nieder ,

weil in der andern Waagſchaale der noch bedenklichere

Eindruck lag , den ſolch ein nachtraͤglicher Act auf alle

jezt zufriedenen , alsdann aber noch oͤfter etwas Neues

verlangenden Unterthanen machen wuͤrde , und weil in

der That nicht mit Gerechtigkeit den Rechten der Dritten

etwas vergeben werden durfte . Es konnte z. B . der

Herzog von Zweybruͤcken als Mitherr im Sponheimiſchen

betheiligt ſeyn .

Mit Badenbaden entſtand daruͤber einiger Grad

von Kålte , die fih aber bald wieder verlor , indem Dur -

lach , waͤhrend es in ſeinem feſten Gange fortſchritt , auch

wieder Gelegenheiten fand , jenen Hof von geraden Ge —

ſinnungen und von der Einheit des beiderſeitigen Intereſſe

zu uͤberzeugen . Schwerer hingegen war die Aufgabe ,

wie man ſich in Wien zu verhalten habe ? Denn zu der

allgemeinen Empfindlichkeit , welche die Miniſter des

Kaiſers daruͤber aͤuſſerten , daß in einer ſo wichtigen

) Der Geheimerath von Axter , nachmals kaiſerlicher Land⸗

vogt der Ortenau , Berather der Markgraͤfin Marie

Victorie .
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Laͤnder-Angelegenheit ſeiner Majeſtaͤt kein Merkmal

ſtaͤndiſcher Ehrerbietung bezeugt worden ſey , und zu den

wirklich eingebildeten Gefahreu der Religion , draͤngten

ſich noch andere Stimmen der Verleumdung hinzu , als

ob Badendurlach den Vertrag ſelbſt unter preuſſiſcher

Mediation abgeſchloſſen haͤtte , als ob eine geheime Erb —⸗

vereinigung mit Brandenburg gemacht worden waͤre ,

als ob man ſich eidlich reverſirt haͤtte , keine kaiſerliche

Confirmation zu ſuchen , als ob die Prinzeſſin von Baden

zur Unterſchrift verleitet und uͤberhaupt ſehr verlezt wor —

den ſey ) . Nebenbei wirkten ſpeyeriſche , trieriſche ,

pfaͤlziſche Inſinuationen uͤber die bedenkliche Lage des

badenbadiſchen Landes ; und dem Grafen von der Layen ,

der von Oeſtreich ein Geroldseckiſches Lehen trug , haͤtte

man auch den Beſiz der ehemals geroldseckiſch geweſenen

Herrſchaft Malberg ſchon darum gegoͤnnt, weil alsdann

gar keine Religionsveraͤnderung dort zu fuͤrchten geweſen

waͤre . Das Mißfallen ſtieg noch , als i . J . 1767 ſich

die Notiz verbreitete , daß Badenbaden nunmehr zur ge —

meinſamen Nachholung der kaiſerlichen Confirmation dis —

ponirt ſey , Durlach aber ſich nicht einverſtehe .

Carl Friederich , deſſen Herz hiebei von mehz

reren Geiten litt , fand es jezt politiſch - weiſe , einen

eigenen

*) Es gereicht der Prinzeſſin Eliſabeth zur Ehre , daß ſie ,

obſchon wenig zufrieden , doch alle an ſie gelangten An —

reizungen , gegen den Erbvertrag aufzutreten , von der

Hand gewieſen hat .
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eigenen Gefandten in Wien auftreten zu laffen — vorz

zuͤglich um den jungen Kaiſer ſowohl , als deſſen ehr⸗

wårdige Mutter , von Seinen nie geånderten treuen Gez

ſinnungen lebendiger zu uͤberzeugen , alle widrigen Sagen
zu berichtigen , die Ruhe des badiſchen Beſizes von

Molberg zu ſichern , und von dem Erbvertrag ſelbſt die⸗

jenige vorſichtige Meldung zu thun , welche mit dem

ergriffenen Syſtem ſich verbinden ließ . Der erſtere und

hauptſaͤchliche Theil der Miſſion gelang vollkommen ,

durch den Vortrag des wohlgewaͤhlten Geſandten , der

bald mit Auszeichnung beliebt war ) . Die Unbefan⸗

genen ſahen die Uibertreibung der zugetragenen Nach⸗

richten ein , und wegen Malberg ertheilte das oͤſtreichiſche

Miniſterium die befriedigende Antwort , daß jener Hof

nicht gewohnt noch gemeynt ſey , ſeine Gerechtſame durch

gewalthaͤtige Mittel geltend zu machen , ſondern nur dem

Weege Rechtens den Lauf laſſen wolle . Als ferner i . J .

1769 der Referent im Reichshofrath vorlaͤufig beim Kaiſer

anfragte , wie man ſich ruͤckſichtlich des badiſchen Erb⸗

vertrags nunmehr zu verhalten habe ? — ſoll dieſer

geantwortet haben : „ man koͤnne die Sache liegen laſſen “.

Unſer Geſandte ſezte in ſeiner lezten Relatien vom 20 .

Februar 1770 hinzu : „ bei einem Herrn , der , wie der

„jezige Kaiſer , mit allem Herrſchergefuͤhl , doch nicht

*) Der Freiherr Wilhelm von Edelsheim , nachmaliger
Staats - Minifter ,

S
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„ will , daß ihm die geringſte Ungerechtigkeit nachgeſagt

„ werde , kommt es nicht leicht zu Thathandlungen “ . So

viel iſt gewiß , daß , was nach der Hand Widriges noch auf

dem todten Papier geſchah , keinen Einfluß mehr auf

das Leben ſelbſt gehabt hat . Es hatte ſich nemlich der

Geſandte ſchon nach einigen Monaten ſeines Aufenthalts ,

die Erlaubniß ausgebeten , dem Kaiſer den Erbvertrag

uͤberreichen zu dirfen . Eine an das kaiſerliche Miniſte⸗

rium vorausgegangene kurze Denkſchrift vom Auguſt 1768,

bezeichnete den Zweck ausdruͤcklich dahin : „ daß zwar

beide Markgrafen aus erheblichen Urſachen fuͤr gut be -

funden haben , dieſes Pactum noch zur Zeit nicht oͤffent—

lidh ) fund werden zu laffen ; e8 wirde aber dem Mart -

grafen aus Devotion und in Verehrung von des Kaiſers

Sorgfalt fuͤr den Flor des Fuͤrſtenſtandes , zum Troſt

gereichen , wenn Er den Erbvertrag zur Wiſſenſchaft ſeiner

Majeſtaͤt ſelbſt bringen und ſich Ihres Wohlgefallens an

demſelben verſichern koͤnnte “ . Muͤndlich ward noch bei

dem Reichsvicekanzler ſich ausgebeten und nicht verwei⸗

gert , daß der Erbvertrag von dem Reichshofrath fern

bleibe , weil keine kaiſerliche Confirmation geſucht ſey.

Dem ungeachtet gelangte die uͤbergebene Urkunden - Ab⸗

ſchrift dorthin , und zwei Jahre hernach — als inmit⸗

telſt der durlachiſche auſſerordentliche Geſandte ſchon wieder

abgegangen war — erfolgte der Reichshofraths - Beſchluß

vom 10 . Julius 1770 : „ Ihro kaiſerliche Majeſtaͤt haben

„gehorſamſten Reichshofraths allerunterthaͤnigſtes Gut⸗
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„achten dahin allergnaͤdigſt approbirt , daß Allerhoͤchſt⸗

„dieſelben den uͤberreichten Erbvertrag , ſo wie er gefaßt ,

„ in verſchiedenen Puncten ſehr bedenklich finden , und

„ daher die verlangte Genehmigung deſſelben zu ertheilen

„allergerechteſten Anſtand nehmen “ .

So ſehr die erſte Nachricht D auffiel : ſo be⸗

gruͤndet war die baldgefaßte Beruhigung . Der Schritt

des Gerichtes , welches ſein Anſehen vindiciren wollte ,

war mit keinem ſonſtigen Merkmal des kaiſerlichen Un⸗

willens , noch weniger mit Vorkehrungen zu einer Durch—⸗

fuͤhrung , begleitet . Mit rechtlicher Folge konnte , nach

der Anſicht unſers Miniſteriums , eine Confirmation die

nicht geſucht worden , auch nicht abgeſchlagen werden .

Man beſchloß alſo , gar keinen Schritt dagegen fuͤr jezt

zu thun , und die hievon benachrichtigten garantirenden

Hoͤfe billigten die ruhige Abwartung . Der lediglich ge —

hegte Zweck , ehrerbietig gegen den Kaiſer ſich zu betragen ,

war erreicht .

Man erfuhr , daß jenes Reichsgericht — indem es

ſelbſt die oberwaͤhnten andern Anſtaͤnde nur unter ſolche

zaͤhlte, denen man allenfalls durch Clauſeln vom Bor -

behalt der Rechte jedes Dritten haͤtte vorſehen koͤnnen —

die Hauptbedenklichkeit darein ſezte : „ der Artikel 32

*) Man fand bald davon die Anzeige in oͤffentlichen Jour⸗

nalen — S . goöͤttingiſches hiſtor . Magazin Bd , I . S . 591 ,

S 2
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nehme , in Religionsſachen , den weſtphaͤliſchen Frieden

allein zur unveränderlichen Regel ; dadurch ſey , beim

Eintritt des vorbehaltenen landesfuͤrſtlichen Richteramts ,

der bekannte Artikel IV . des Ryßwyker Friedens von

1697 ) ausgeſchloſſen , da doch in vielen badenbadiſchen

Ortſchaften , waͤhrend der franzoͤſiſchen Occupationen

unter Ludwig XIV . , manche Aenderungen im Zuſtand

der Religion und ihrer Corporationen geſchehen ſeyen .

Deßfalls würde ſelbſt eine limitirte Confirmation noch

ſehr bedenklich ſeyn , weil dadurch die Religionsirrungen

im Reihe , die feit geraumer Zeit geruht haͤtten, wieder

rege gemacht werden moͤchten, und weil der Kaiſer ſonſt

die Principien der augſpurgiſchen Confeſſions verwandten
fuͤr richtig annehmen wuͤrde “ . —

Aber eben der Umſtand — daß der Reichshofrath

den Kaiſer , wegen vermißter Allegirung der , von dem

proteſtantiſchen Religionstheil widerſprochenen Ryßwyker

Clauſel , auſſer Stand erachtete , dem Erbvertrag , ſo

lang nicht das ganze Reich fih uͤber jene Clauſel erſt

vergliche , die Beſtaͤtigung zu geben — bewies , Daf

die Markgrafen wohl gethan hatten , dieſe nicht zu ver⸗

langen . Uibrigens haͤtte der Zweifel nur jenſeits Rheins

auf die Grafſchaft Sponheim angewandt werden koͤnnen ;

denn diesſeits hatten die Franzoſen nichts reformirt .

) „ Religione tamen catholica Romana , in locüs resti -

tutis , ih statu quo nunc est , remanente “ .
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Dort aber war in jener Zeit ein einziges Klofter *) ge -

ſtiftet worden , und Carl Friederich ließ noch acht

Kloͤſter *) auſſer denen die ſchon im Entſcheidjahr be -

ſtanden hatten , fortdauern , genoß alſo das beruhigende

Bewußtſeyn , in dieſem und andern Puncten , ſo viel

gethan zu haben , daß die dankbarere Anerkennung noch

ſpaͤterhin nachfolgen muͤſſe.

Indeſſen bewogen Ihn die erwaͤhnten Erfahrungen ,

nun noch die ruſſiſche Garantie zu ſuchen , damit , im

Fall der Erforderniß , die Fuͤrſprache mehrerer Hoͤfe um

fo zuverſichtlicher Ihm die Huld und Beſchuzung Seines

Kaiſers , bei der bevorſtehenden Erbantretung , bewahre .

Catharina II . gewaͤhrte die ganze badenbadiſche Succeſſion

mit dem Ausdruck ihrer Freundſchaft und Hochach⸗

fung 1t ) .

Mittlerweilen hatte ſich ein angenehmer Zwiſchenfall

ereignet . Unſere Markgraͤfin hatte die , in fruͤhern Jahren

mit Maria Thereſia gefuͤhrte, und einige Zeit lang unter⸗

brochene Correſpondenz , auf den Rath eines Wohlmei⸗

nenden wieder angeknuͤpft ; die Kaiſerin uͤberſchrieb ihr

* ) Die Franziscaner zu Enkirchen .

* 4 ) Die Piariſten zu Raſtatt und Kirchberg , Jefuiten zu
Baden und Ettlingen , Franziscaner zu Raſtatt , Ca⸗

puziner zu Baden und Malberg , die Kloſterfrauen zu

Baden ,

* ) Laut Urkunde vom 20, . Jaͤnner 1771 ,
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dagegen im Frühjahr 1770 ) die Nachricht , daß ihre

Tochter Marie Antonie , als Braut des dauphin von

Frankreich , durch das badiſche Land reiſen werde , und

empfahl ihr geliebtes Kind der Markgraͤfin mit Zaͤrtlich—

keit . Unſer Hof erhob ſich hierauf nach Freiburg , der

Prinzeſſin aufzuwarten , und empfing ſie auch bei ihrer

Abreiſe , in Emmendingen zu einem Fruͤhſtück , wobei

unſere drei jungen Prinzen die , in ihrer Schoͤnheit und

Lebendigkeit bluͤhende dauphine mit Aufmerkſamkeiten

umgaben . Sie war freudig daruͤber geruͤhrt , und das

Gemaͤlde der Scene trug ſich mit ſeinen lieblichen Farben

nach Wien .

Als ein Jahr nachher eine Waſſerſucht bei Auguſt

Georg anſezte und ſich bald unheilbar zeigte : ſo ver —

abredete man mit dem badenbadiſchen Miniſterium , daß

in diejenigen Landesſtuͤcke , auf welche man nachbarliche

Plaͤne zu ſcheuen hatte — in die Grafſchaft Eberſtein ,

Herrſchaften Malberg und Staufenberg , wie in die

Feſte Kehl — durlachiſche Truppen einruͤckten , um den

durch die Huldigung bereits genommenen Beſiz zu hand —

5) Alſo vor dem Reichshofraths - Concluſium war man , wie

nach ihm , einander perſoͤnlich gewogen . Auch in den

ſpaͤtern Gluͤckwuͤnſchungs - Schreiben , auf die badiſche
Notification des wirklichen Landesanfalls , ließ der Kaiſer

ſowohl , als die Kaiſerin Mutter , nur den Vorbehalt

der Reichsſazungsmaͤſigen Weege einflieſen , die nach —

mals nicht weiter betreten worden ſind .
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haben ; wenige ) ſicherten ſchon vor einem Friedensbruch

im Reiche . Es geſchah dies mit der feierlichen Erklaͤrung ,
daß Regierung und Renten dem Hauſe Badenbaden allein

mi Birli zuſtuͤnden ; und dieſes ſchrieb hierauf ſelbſt die ent -

reih ſprechenden Befehle an ſeine Unterthanen , zur gehorſamen

ud bei ihe Fuͤgung , aus . Das Militaͤr zehrtej von durlachifhem

Gelde und zahlte auch ſein Quartier .

Dieſe Vorkehrungen wurden im Anfang des Octo -

bers — kurz vor dem Tode des badenbadiſchen Fuͤrſten !—
ruhig und wuͤrdig zu Stand gebracht .

E XXIL

Lehns⸗ und Ordensverhaͤltniſſe in der

durlachiſchen Zeit .
t EN

Das fuͤrſtliche Haus Baden - Durlach , ſo klein es

auch am Lande war , ſtand mit vielen Auswaͤrtigen in

glaͤnzenden Verbindungen — durch ſein Alterthum , durch

*) In Malberg 120 , in Eberſtein 40 , in Staufenberg 26 ,
und in Kehl 26 Mann . Die commandirenden Offitiere
waren befehligt , gegen eine uͤberlegene Gewalt nicht

anzuruͤcken , ſondern nur an jedem Ort ſo viel Mann

zuruͤck zu laſſen , als zur Deckung gegen eine heim⸗

liche Beſizſtoͤrung und zur Bewahrung der Anſchlags⸗

patente noͤthig ſeyen .
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feine Familie , durch den politiſchen Schuz mehrerer

Kronen , durch ſeinen Lehnsadel und ſeine Ordensritter .

Carl Friederich fand dieſe Anlage ſchon beim Re⸗

gierungsantritt vor , pflegte und erhoͤhte ſie aber mit

Seiner Weisheit und perſoͤnlichen Wuͤrde .

Der Landadel war im Ganzen nicht von der Be⸗

deutung , wie in vielen Gegenden , beſonders des noͤrd —

lichen Teutſchlandes ; deſto einfacher konnte das Volk

regiert werden . Die Vaſallen hatten , mit Ausnahme

von einigen Wohlbeguͤterten , kleine Beſizungen — zum

Theil nur Zehnten , Hoͤfe, Geldlehen , zum Theil ihre

badiſchen Lehne in benachbarten Territorien liegend ; aber

ihre Namen und ſonſtige Vermoͤglichkeit machten darum

nicht weniger den Lehnhof anſehnlich ) . Deſſen Ges

*) Unterländiſche Vaſallen waren die von Gemmingen
am Hagelſchließ , oder zu Steinegg ; die Gemmingen zu

Gemmingen ( nachmals getheilt in die Linien zu Für -

felden , Guttenberg , Bonfeld , Hornberg ) , die von

Leutrum , v. Rippur , v. Menzingen , v. Muͤnzesheim ,
v. Sturmfeder , v. Liebenſtein , v. Neupperg , Speth

v. Schlizburg ( ehemals v. Bemelberg ) , v. Schilling ,
v. Zyllnhardt , von Macaire , Frieden , Gammersfelder ,
Krieg ; die oberländiſchen Vaſallen : die von Baden ,

von Baͤrenfels , Schmidt von Brandſtein , v. Eptingen ,

v. Guͤnzer , Muͤnch v. Muͤnchenſtein genannt Leuenburg ,

v. Mundolsheim , v. Dungern , v. Praßberg , jezt Lie⸗

benfels , Reich v. Reichenſtein , Roͤder v. Thiersburg ,
v. Roggenbach , v. Schoͤnau , v. Zerhein , v. Ulm ,

Waldner v. Freundſtein , Wezel v. Marſilien , Wormſer

v. Vendenheim , v. Rathſamhauſen , Reutner v. Weil ,

Mollinger . So lautet eine Archival - Conſignation v. 1752 .
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ſchaͤfte wurden ziemlich einfach verwaltet . Ein Lehnprobſt

fuͤhrte die auſſergerichtlichen unter der Oberleitung des

Geheimenraths . Die Mannengerichte ( pares curiac )

in denen Lehnsmaͤnner als Schoͤffen zuſammenſaſen und

uͤber ihre Gleichbuͤrtigen Recht ſprachen , kannte man kaum

noch aus alter Erzaͤhlung . Weil indeſſen der Lehnseid

unter andern die Verpflichtung jedem Vaſallen auflegte :

„ ihr ſollet Dero ( des Herrn ) Recht , mit andern Dero

Mannen , ſo oft ihr dazu erfordert werdet , ſprechen “ —

ſo wurde i . J . 1766 die naͤhere lehnsherrliche Erklaͤrung

gegeben , daß ein ſolches judicium parium nur Statt

habe in Streitigkeiten zwiſchen Herrn und Vaſallen ;

wenn hingegen dieſe unter ſich oder mit Dritten über

Lehnsobjecte ſtreiten , ſoll das Hofgericht — aus ſtaͤter ,

anmit ertheilter Commiſſion — der Richter ſeyn .

Im paſſiven Lehnsverband , als Vaſall , ſtand

Baden - Durlach niht blos gegen das teutſche Reich ,

ſondern — nach dem Gewirre des alten Feudalweſens —

auch , hinſichtlich einzelner kleiner Beſizungen , gegen die

Kurfuͤrſten von Mainz und Pfalz , gegen die Hochſtifter

von Baſel , Speier , und die Probſtei Weiſſenburg . Nach

des Markgrafen Chriſtoph Teſtament ſoll jeder der

abgetheilten regierenden Soͤhne „ das an ſolchen Lehen

ihm zugeſchiedene auf ſeine Koſten vermannen , fuͤr das

geſammte Haus zu Lehen ſuchen und empfangen “ . Die

kaiſerlichen Briefe uͤber die Reichslehne wurden den
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beiden Linien , immer nah gleihem Inhalt , aus -

gefertigt *) .

Einige Aehnlichkeit mit dem Lehen führt unë auf

die geuͤbtere Gabe der neuern Zeiten — die Orden . Die

erſten der vielen fremden , die dem Markgrafen verliehen

wurden , waren der pfaͤlziſche St . Huberts - , und dann

der daͤniſche Elephanten - Orden ; aber naͤher geht uns der

einheimiſche an , deſſen gebohrner Ritter und nachmaliger

Herr Er war .

Ernft Friederich war der erſte badiſche Fuͤrſt

der 15 %, einen Orden ſtiftete — den der blauen Binde ;

fein Bruder und Regierungsnachfolgher Georg Frie —

derich verwandelte ihn in den Orden der goldenen

Klippe . Mit den widrigen Kriegs - und Regierungs —

Schickſalen dieſes Markgrafen aber ſank auch die Ne —

benſache . Carl Wilhelm , am Tag des gelegten

Grundſteins von Carlsruhe , 17 . Junius 171h , ſtiftete

den noch bluͤhenden und in hohe Ehren gekommenen

Orden der Treue . Seine ſchoͤne, damit verbundene

Abſicht — eine trauliche Herzlichkeit im Umgang , von

der rohen damaligen Unſittlichkeit zu trennen , und jene

dennoch zu befeſtigen — geht aus dem gemuͤthlichen

*) Auch rückſichtlich der Activlehne hatte Badenbaden ſeinen

eigenen Lehnhof — und noch einen geſonderten wegen

der hintern Grafſchaft Sponheim , in Gemeinſchaft mit

Pfalz⸗Zweibruͤcken .
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Eingang ſeiner Ordensſtatuten hervor . Dër Stifter fagt

darin :

„Alldieweilen alle Gluͤckſeeligkeit des Lebens ohne

„aufrichtige Freunde unvollkommen , dieſe aber die

„nuͤzlichſte Ergoͤtzung deſſelben und das groͤßte Gut eines

„Fuͤrſten ſind , indem ohne Freunde kein Menſch wohl —

„ ja faſt gar nicht leben kann , und Niemand in der Welt ,

„ weß Standes er auch immer ſeyn mag , zu finden ſeyn

„ wird , welcher nicht Freunde beduͤrfe , die er ſodann —

„ wenn er zumal derſelben Treue , Aufrichtigkeit und Ver⸗

„dienſte verſichert iſt — mit aller Sorgfalt zu erhalten

„ bemuͤht ſeyn ſoll ; daß wir daher bewogen worden ,

„diejenige edle Gemuͤther , beides von unſern Angehoͤrigen

„ als Fremden , deren wahrhafte Zuneigung fuͤr unſere

„ Perſon und fuͤrſtliches Haus wir ſeither abſonderlich

„gepruͤft und in der That wahrgenommen , mit gebuͤh —

„ rendem Dank zu beehren “.

Der Markgraf ernannte damals , mit Einſchluß

ſeines Bruders , nur acht Nitter , in denen gutes ritter - -

maͤſiges Herkommen , rechtſchaffener Wandel und bekannte

Meriten , wie es in den Statuten lautet , bedingt waren .

Die Ordensglieder , heist es weiter , ſollen unter einander

in bruͤderlichem Vernehmen leben , Einer des andern

Ehre , Gluͤck und guten Namen wider alle Verlaͤumdungen

und Feindſeeligkeiten vertheidigen . Allem unanſtaͤndigen

Zank , welcher zumal vom Trunk herkommt , auf an⸗

ſtaͤndige Art abzuhelfen , wird allen dabei befündlichen
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ob gleich in ſolchem Streit nicht intereſſirten Mitgliedern

auferlegt . Mißverſtaͤndniſſe unter Ordensgenoſſen ſollen

durch des Ordens Oberhaupt , entweder mit Par -

ticular - Zuziehung des Canzlers und einiger Ordensver —

wandten beigelegt , oder im Falle groſer Erheblichkeit ,

in capitulariſcher Zuſammenkunft ſaͤmtlicher , am Hof

befindlicher Glieder entſchieden werden . Das Zunoͤthigen

im Trinken ſoll gaͤnzlich bei dieſer Societaͤt verboten

ſeyn — bei willkuͤhrlicher Beſtrafung , welche von dem

Ordensmeiſter zu erwarten iſt . Es ſoll unter den Ordens —

bruͤdern ein aufrichtiger treuer Umgang ſeyn . Wenn

der Eine das , was ihm der Andere vertraute , offenbar

machte, ſoll ſolcher beim Capitel belangt und nach Befund

geſtraft werden . Die Geldſtrafen gehoͤren den Armen .

Fuͤrſtliche und hohe Standesperſonen ſind an dieſe Artikel

nicht gebunden , erhalten aber , auf ihr Verlangen , die

Mittheilung . Der Ordens - Canzler hat den Vortrag

bei den Zuſammenkuͤnften , ſammelt die Stimmen , fuͤgt

die ſeinige hinzu und hat genau Acht auf die Beobach⸗

tung der Statuten .

Zu dieſen anziehenden Regeln kam ein gluͤcklich ge -

waͤhltes Ordenszeichen , die felſenfeſte Treue ausdruͤckend ,

von dem Anfangsbuchſtaben Carls in gedoppelter Ver⸗

ſchlingung uͤberſchwebt und rund umher zuſammen ge —

halten . Das goldene rothgeſchmelzte Kreuz , welches den

runden weisgeſchmelzten Schild einſchloß , wurde um den

Hals an einem Band von Orangefarbe getragen . 1716
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wurde der das goldene Kreuz darſtellende und gegen auſſen
in Silber geflammte Stern auf linker Bruſt , hinzuge⸗

than ; dabei die hoͤchſte Ritterzahl auf 36 beſtimmt .

Die Bewerbungen aber um dieſen Orden , vom auslaͤn —

diſchen hohen und niedern Adel , uͤbertrafen noch die

Erwartung . Carl Friederich konnte , in der erſten

Periode Seiner Regierung ſich des Zudrangs , wegen

haͤufiger Verwendung anderer Fuͤrſten fuͤr deren Empfoh⸗

lene , kaum erwehren ; die Zahl der Ritter — Prinzen ,

Grafen und Baronen — ſtieg uͤber 6o . Von 1766 aber

an findet ſich in den Capitelacten der Entſchluß nieder⸗

geſchrieben , die Ritterzahl allmaͤlig , bis auf die ſtatu⸗

tenmaͤſige wieder zu beſchraͤnken Y.

Anhangsweiſe verdient hier von den Muͤnzen des

Markgrafen die groͤſſere Medaille von Gold genannt zu

* ) 30 Jahre lang hielt der Fhrft der vereinten Markgraf⸗
ſchaft faſt gäͤnzlich mit den Ordens - Austheilungen inne .

1801 , da die Landesvergroͤſſerung ſchon nahe ſtand und

die Grafen von Hochberg heran gewachſen waren , wurde

dieſen und dann zugleich einigen Andern der Orden ver -

liehen , welcher damals nur einen Rittergrad — aͤhnlich

bem mittlern der commandeurs — hatte , Erft im Mai

1803 beim Kur - Fet ging die Erneuerung vor , womit

Carl Friederich das Groskreuz an breitem Orange⸗

band uͤber die rechte Achſel anordnete . Kleine Ritter⸗

kreuze der Treue gab es nie . Unſer jeziger Grosherzog
ließ auch die Commandeurkreuze beinah eingehen , und

die neueſten Verleihungen des Groskreuzes an Fuͤrſten
und Privaten geſchehen ſparſam .
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werden , die i . J . ) 51 zu 24 und zu 12 Ducaten ſchwer Reſlben

ausgepraͤgt worden , mit Seinem Wahlſpruch „ Moderate n i

et prudenter “ ( weife Måfigung ) . Eine weibliche Geſtalt | wd

haͤlt mit der Rechten einen Ring und ruht mit der linken 2075

auf der Erdkugel . Eine andere verſchleierte neben ihr , |
wM

zieht mit der rechten die gleichen Waagſchalen auf , und
|

ong

ſenket mit der linken ein Fuͤllhorn. Dieſe , und geringere | Hauſe

Medaillen von Gold und Silber , theilte Carl Frie —
|

éii

derich gelegenheitlich dem Verdienſte von In ⸗ und angalie

Auslaͤndern zu .
thanen,

guf ,t
verted

Seiner

Perhaäle

XXIII . TF

| Die Finanzen
W

tofe ,i

In dem Teſtament des Markgrafen Cart und in beifu

Cameralberichten die ihm erſtattet worden ſind , iſt 226½15

einer ſchweren Schuldenlaſt , welche aus dem Ungluͤck

der aͤltern Kriege fich herſchrieb , im Allgemeinen gedacht. Aa

Er ſelbſt *) und die nachgefolgte Vormundſchaft trug

23,

170

*) 12 Jahre vor dem Teſtamente , 1724 , ließ Carl berech⸗ #) i
nen , wag unter feiner Regierung an alten und neuen

tt )

Schulden bezahlt worden , und man calculirte damals

ſchon 1,041,047 fl .
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diefelben bid auf 280,638 fl. ab *) . Man þåtte diefe

ſchon in Carl Friederichs erſtem Regierungsjahr

aus dem Kaſſe - Vorrath , der im April 1746 auf

257,152 fl . ſich belief , und aus einem geringen Zuſchuß

der Activ - Capitalien , abzahlen koͤnnen , aber ſie beſtan —

den groſentheils in Anforderungen der Prinzeſſinnen des

Hauſes , und in Anleihen von Staatsdienern ; alſo war

es beſſer , mit der Baarſchaft zu wuchern fuͤr Wohlfahrts⸗

anſtalten , Guͤtererwerb , und fuͤr Schonung der Unter⸗

thanen . An geſammelten Activ - Capitalien fand der Mark⸗

graf , theils bei der Landſchreiberei , theils bei den Land —

verrechnungen , 600,000 fl. vor . So fehlte es Ihm in

Seiner erſten , ruhigſten Zeit und in ſeinem kleinſten

Verhaͤltniß , nicht an Geld noch an Credit . Nach dem

Durchſchnitt der drei erſten Regierungsjahre Y betrug

die Ginlieferung aler reinen Renten ***) in die Haupt -

kaſſe , jaͤhrlich 366,171 fl. Dazu lieferte Da8 Oberland

beilaͤufig noch einmal ſo viel als das Unterland — jenes

224,152 , dieſes 111,698 , und fuͤr den ganzen Umfang

*) Nach den Staatsrechnungen v. 23 . April 1746 . Auſſer⸗
dem fanden ſich noch aͤltere Schuldenreſte von zuſammen

23,225 fl . , die ebenfalls in den Jahren v. 1747 bis
1767 allmaͤlig gezahlt wurden .

* * ) Bon Georgi 1746 bis Georgi 1749 genommen .

* * * ) Die Beſoldungen der Landdienerſchaft , die Bauweſen

auf dem Land , und andere dortige Unterhaltungen ,

waren ſchon beſtritten und nur der Uiberſchuß eingeſandt .
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der durlachiſchen Markgrafſchaft gingen noch unmittelbar

30,321 fl. ein . Am Schluß der erſten Periode hinge⸗

gen ‚ ) ſtanden die erwaͤhnten zur Landſchreiberei eingelie⸗

ferten Renten auf 473,497 , alfo um 107,326 fl. hoͤher ;

die Vergleichung einzelner Gattungen der Staatsein⸗

nahme gibt noch mehr Licht uͤber die ſchoͤne Erſcheinung .

Die Domanialrenten — die aͤlteſte Quelle von Ein⸗

nahmen der Fürſten — waren ſchon im Anfang der

Periode niht unbedeutend . Die Einkünfte aus Staats⸗

gütern , Zehnten und Gilten , aus dem Lehnsverband ,

beſonders aus unſern vielen Erblehnen , die aus Waid⸗

gerechtigkeiten , ( leidigem ) Kelterwein , Manumiſſions⸗

renten , Capitalzinſen — waren im Ober - und Unter⸗

lande ziemlih gleich **) , da und dort ber 60,000 fl ,

ohne die Forſt⸗ , Jagd und Bergwerksrenten . Aber am

Schluß der Periode hatten ſich dieſe Domanialrenten , im

Oberland um 28,000 , im Unterland um 50,0oo fl. ver⸗

mehrt . Da hierunter eine groſe Zunahme an Zehnten ,

neben dem Aufbluͤhen der unterlaͤndiſchen Kammerguͤter ,

begriffen iſt : ſo beruhte die Mehrung der Staatsgelder

auf dem vermehrten Landesreichthum ſelbſt .

Die

*) Laut Beilage IV .

) Nur dadurch gleich , daß die Herrſchaft in dem kleinern ,

damals äͤrmern Unterlande weit groͤſſere Kammerguͤter

beſas ,
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Die Forſt⸗ und Jagd - Renten des Ober - und Un⸗

terlandes , welche im Anfang nur 13,290 fl. abwarfen “ ) ,

ſtiegen bis zum Schluß der Periode , einſtweilen auf mehr

als das Doppelte , auf 31,343 fl . ; und der Ertrag aus

den Eiſenfactorieen , von 9831 auf 15,409 fl.

Von andern hergebrachten Regalien war das Be⸗

deutendſte das aus dem Alleinhandel mit dem Salze .
Die Kammer gab denſelben auf 9 , auch 12 Jahre in

Admodiation , bis 1771 , da ſie die Selbſtfuͤhrung —

und mit derſelben eine ungemeine Laſt uͤbernahm , um

durch Accorde mit auswaͤrtigen Lieferanten immer in gez

hoͤriger Guͤte, Wohlfeilheit Zeit und Quantitäͤt das Salz
an die Hauptfactorieen zu ſchaffen , die es weiter an die

Auswaͤger in den Dorfſchaften abgeben . Der Ertrag

dieſes Regals im Oberland beſtand im Anfang der

Periode in 10,780 fl . , und ſtieg waͤhrend derſelben auf

beinahe 20,000 ) .

*) Unter andern , weil man ſo wenig Holzhiebe machte . Dar⸗
uͤber verfaulte manches ; aber ein ungleich - groͤſſerer Vor⸗

rath blieb fuͤr die zweite Periode ſtehn , und erlaͤutert

zum Theil den Reichthum im Forſtertrag , der ſich in

den ſpaͤtern Berechnungen findet .

* ) Den leztern Abmodiatoren von 1759 bis 1771 , Burck⸗

hard und nachmals Merian von Baſel , wurde zugeſtan —

den , das lotharingiſche Salz , das fruͤher wohlfeiler war ,

um 4 kr . das Pfund auswaͤgen zu laſſen ; ſie zahlten vom

debitirten Centner 2. fl . 10 kr. fuͤr das Regal . Man rechnete
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Im Unterlande hingegen fiel der Ertrag waͤhrend

dieſer Periode , von 7437 auf 4991 fl . , wovon der

Grund nicht in einer Conſumtionsverminderung , ſondern

in andern Zufaͤlligkeiten , z. B . im theurern Salz⸗ Ankauf

und in Verſuchen , die man hie und da fúr den freien .

Salzhandel gemadt hat *) , gefuht werden muf .

Alle Kanzleitaren , Sporteln und die ſeit dem An⸗

fang des 18ten Jahrhunderts eingefuhrten Stempelgelder

aus beiden Landes - Gegenden machten nur 6115 fl . , fuͤr

die Staatskaſſe , weil damals noch die minder gute Ein⸗

richtung war , daß viele Beamte , neben einem unbe⸗

deutenden Fixum , die Sporteln als Beſoldung bezogen Eo

Dieſe Rente ſtieg in den erften 25 Jahren nur um

1259 fl.

Die groͤſſere Haͤlfte der Staatseinnahme aber war

ſchon damals aus dem maͤchtigen Ergaͤnzungsmittel —

den Abgaben der Unterthanen — geſchoͤpft . Hierin war

die Verfaſſung des Ober - und Unterlandes ungemein

aber damals den jaͤhrlichen Salzdebit im Oberland , und

zwar im Hochbergiſchen auf 2500 , im Badenweileriſchen

auf 2200 , im Roͤteliſchen mit Sauſenberg auf 5200

Centner .

) Solchenfalls wurde das ſurrogirte Salzgeld zu 14 Kreuzer

auf den Kopf einer 14jaͤhrigen Perſon , zu 6 kr . auf ein

Stück Rindvieh , zu u kr . auf ein Schaaf ausgeſchlagen ,

als das Pfund Salz um 3kr . ausgemeſſen ward .

* * ) Mehr davon in der zweiten Periode ,
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verſchieden . Dort eine febr hohe , directe Schazung ,

dagegen kein Land - noch Pfund - Zoll ; hier dieſe Renten⸗

Gattungen , neben einer geringen Steuer . Die Ober —

laͤnder , mit ihrem Guͤterwerth und ihrer Handelsfreiheit ,

lieferten , nach jener Durchſchnittsberechuung , beim Rez

gierungsanfang jaͤhrliche 134,553 und am Schluß der

erſten Periode 138,834 fl . ; die Unterlaͤnder hingegen

nur zuerſt 33,528 , und nachmals 43,022 fl . an Schazung ,

Zoll und Accis ) —fuͤr die herrſchaftliche Kaffe ein .

) Die darunter begriffenen Zollrenten betrugen , nach einem

12jaͤhrigen Durchſchnitt ( von 1750 bis 1761 ) jaͤhrlich

13,728 fl . , ſtiegen aber , von 1765 an , zwiſchen 16 und

17,000 fl . , nach Schlettwein im alten Arch . II . S . 404 .

Schon in der vormundſchaftlichen Zeit , 1745 , wurde

eine Cameralberathung eroͤffnét „fuͤr beſſere Wiederher —

beibringung der fremden Fuhrleute , welche dieſſeitige Land —

ſtraſſe bisher moͤglichſt evitirt “ . Es war z. B. hart ,

daß , wer Wein ein - und ſogleich wieder ausführte , ihn

doppelt verzollen mußte . Carl Friederich ließ in

Seinen erſten Regierungsjahren dieſes abſtellen , danebſt

den Landzoll von 30 kr . fuͤr eine Pferdslaſt gemeiner

Waare , auf 10 kr . herabſezen und bloſe Vorſpannpferde

gar niht mehr einrechnen . 1753 wurde eine Deputation

aus dreien Collegien fuͤr eine durchaus verbeſſerte Zollord —

nung projectirt , die in der Folge oͤfter zur Sprache , aber

durch allerhand Schickſale unter dieſer Regierung nicht

zu Stand kam . Uiber die Schwierigkeiten der richtigen ,

ſo complicirten Verhaͤltniſſe machte einer unſerer Ober⸗

zoller die Bemerkung : da der Waarenpreis ſich zu Ende

des 18ten Jahrhunderts , gegen die wohlfeilen frühern

Jahre , ſehr erhoͤht habe : ſo brauche der Kaufmann jezt

ein groͤſſeres Gewerbscapital , und ziehe doch nicht in

2
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So arm waren die leztern damals noch , ſo hoͤchſt wohl⸗

thaͤtig war fuͤr ſie der Culturſinn des ihnen nahen Re⸗

genten , und fo merkwuͤrdig iſt es , daß in ſpaͤterer Zeit

( am Schluß der zweiten Periode ) der ganze Ertrag der

untern kleinſten Markgrafſchaft , den der obern , wie der

mittlern — waͤhrend alle geſtiegen ſind — vollkommen

erreicht hat .

Die Schazung des Oberamts Roͤteln , ſamt Sau -

ſenberg , war in einer langen Jahrenreihe auf 72,000 fl. ,

die des kleinen Oberamts Badenweiler auf 22,800 und

die von Hochberg auf 32,000 , herkoͤmmlich feſtgeſtellt .
Roͤteln brachte aber , in jenen fruͤhen Durchſchnittsjahren ,

bei den vielen Armen neben den Reichen und nach Abzug

aller Erhebungskoſten , nur ungefaͤhr 70,000 fl. im Reinen

auf , und am Schluß der Periode uͤber 6000 fl. weiter *) .

Im Unterland war Pforzheim das eintraͤglichſte Oberamt

dieſer Proportion ſo groſen Gewinn , theils weil ſich die

Zahl der Handelsleute ſehr gemehrt Habe , theils weil

faſt Jeder ſeine Waaren aus der erſten Hand zu beſchreiben

wiffe . Indeſſen wird das Erſtere durch die auch groͤſſere

Zahl der Kaͤufer aufgewogen , und das Leztere kommt ja

den meiſten Kaufleuten zu gut , wenn ſchon ein Einzelner ,

der fruͤher klug war , vorhin mehr gewoͤnnen haben wird .

Gewißlich kann nichts die Verhaͤltniſſe ſo richtig treffen ,

als die allgemeine Gewerbsfreiheit , wennſie dereinſt

zugelaſſen wird !

) Wenn das Oberland noch etwas mehr als das Objeet des Ta⸗

rifs aufbrachte : ſo laͤßtes ſich daher erklaͤren , daß die Neu⸗

bruchfelder eine beſonders eingezogene Schazung ertrugen .
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in der Schazung , und doch nur mit 12,815 fl. Das

aͤrmſte , obſchon der Flaͤche nach das groͤßte, war das

Oberamt Carlsruhe , das nur mit 4602 fl. in Schazung

lag . Indeſſen machte der Zoll und der Pfundzoll , der

auch bei Veraͤuſſerungen von Liegenſchaften im

Unterland mit 2 Kreuzern vom Gulden eines Kaufſchillings

hergebracht war , eine beſondere Renten - Erhoͤhung in

der Reſidenz , wo die Eigenthümer der Haͤuſer oft zu

wechſeln pflegen . So kam der Schazungs -und Zoll -

Ertrag dieſes Oberamts zuſammen in jenen Durchſchnitts —

jahren , auf 11,763 fl . — wenig genug ; am Schluß der

Periode machte er ſchon 18,663 fl.

Im Ganzen laͤßt ſich , in Vergleichung der ober⸗

und unterlaͤndiſchen directen Auflagen annehmen : die

Summen der Staatseinnahme wuͤrden in ziemlich

richtigem Verhaͤltniß des groͤſſern Oberlands zum kleinern

Unterland , ſodann der groͤſſern dortigen Steuer zu der

dortigen Freiheit vom Land - und Pfundzoll — geſtan⸗

den ſeyn , wenn nicht vorzuͤglich der Unterſchied geblieben

waͤre , daß an den unterlaͤndiſchen Land - und Pfundzoll⸗

Intraden die Fremden ein Bedeutendes beitrugen .

Darin lag zunaͤchſt die Erleichterung des Unterlandes ,

die ihm als groſe Beihilfe zu dem ihm noͤthigen Empor⸗

kommen belaſſen morden ift ,

Die indirecte Abgabe des Ohmgelds — vorzuͤglich

vom ausgeſchenkten Wein und Bier — iſt unter obigem
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noch nicht gerechnet ; daſſelbe betrug im Unterland bei⸗

laͤufig 9000 fl . ) , die unter anderer Rubrik verrechnet

ſind , allerdings aber ( wie Zehnten und Profit der Re⸗

gale ) zu den Abgaben der Unterthanen gehoͤren . Noch

unter dem Markgrafen Carl uͤbte die Herrſchaft haͤufig

den Detailausſchank ihrer Weine , durch Aufſtellung von

Wirthen ; dann aber entging davon das Ohmgeld . Es

war kein Gewinn und keine Wuͤrde dabei ; man ließ

alſo dieſen Uibelſtand eingehen .

Die directe Schazung ruhte hauptſächlich auf den

Liegenſchaften , aber auch mit etwas auf dem Buͤrgerkopf

und auf dem Gewerb . Im Unterland war der Tarif

davon abgeleitet , daß man aus dem laufenden Werth der ,

in ſo genannten Befundbuͤchern verzeichneten Grundguͤter ,

nach Klaſſen und Vergleichung mehrerer Jahre , den Mit —

telpreis aufſuchte , von dieſem aber nur meiſtens den

vierten Theil als Schazungscapital anſezte . Dazu kamen

50 fl . Capitalanſchlag fuͤr die Kopfſteuer , und 10 bis

60 fl. fuͤr die Fahrniß⸗ - und Gewerbſteuer . Bon jedem

) Nach Schlettwein im aͤltern Archiv , Theil II . S . 402

In der Tabelle , Beilage IV . ſteckt das Ohmgeld unter

den Domanialrenten , nur deßwegen , weil es von den

Domaͤnen - Verwaltungen mit eingezogen wird , und die

Abſonderung eine allzubeſchwerliche Nachrechnung erfor —

bert haͤtte . Uiberhaupt waͤre , zu Berichtigung eines

Syſtems noch manches zu erinnern . Aber der Zweck iſt

hier nur die hiſtoriſche , ſichere Hauptdarſtellung —⸗
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100 fl. Capitalanſchlages aber zahlte der Unterthan mo⸗

natlich 10 kr . oder jaͤhrlich à fl. Zwoͤlf Monate ordinaͤre

und ſechs Monate ertraordinåre Steuer *) waren får die

Hauptkaſſe im Gang , als Carl Friederich die Re —

gierung antrat . Daneben waren ſchon die , nach gleichem

Schazungsfus umgelegten Landeskoſten herkoͤmm—

lich — meiſtens zu drei Monaten im Jahr , oder zu

einem weitern Sechstheil der unterlaͤndiſchen Haupt —

ſteuer * ) . Aber auch im Oberland wurden ſolche Lan -

deskoſten umgelegt . Dieſe beſonders verrechneten Gelder

får Reihs - und Kreislaſten , auch fuͤr andere meiſtens

im achtzehnten Jahrhundert erſt entſtandene nuͤzliche Lan —

desanſtalten — hatten ihren Behandlungsgrund in der

teutſchen Staatsverfaſſung . Weil nehmlich die Fuͤrſten

kein unbedingtes Recht , neue Steuern anzulegen , be —

ſaſen : ſo geſchah dieſe Sonderung um die Zweckmaͤſigkeit

ſolcher Ausſchreiben und Verwendungen darzuſtellen . In⸗

deſſen wurden ſchon von fruͤher her die Uiberſchuͤſſe der

Landeskoſten zur Kammer gezogen ; die alten Abgaben

waren ohne dies mit den Domanialrenten und mit dem

fuͤrſtlichen Privatvermoͤgen vermiſcht .

*) Da dieſe 18 monatliche Steuer von jedem 100 fl . des

unterſtellten Steuer - Capitals 3 fl . betrug , der wahre

Werth der Guͤter und Gewerbe aber mehr als dreimal ſo

hoch ſtand : ſo war dieſe herrſchaftliche Schazung nicht

viel mehr als ein Procent des wirklichen Vermoͤgens .

**) 30 Kreuzer von 100 fl,Steuer⸗ Capital .
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Neben den Landeskoſten waren die Kriegskoſten

nicht neu . Es wurden deren unter der Vormundſchaft

in den 17 %oer Jahren , ſodann unter Carl Frie⸗

derich im Junius 1763 , nach dem Schazungsfus aus —⸗

geſchrieben ) . Die leztern blieben , auh nad abge -

zahltem Kriegsaufwand , unter dem ſeit dem Junius

1770 verånderten Namen der allgemeinen Lan -

desbedürfnißgelder beſtehen , und pflegten in

gewoͤhnlichen Jahren zu 22 Steuermonaten angeſezt zu

werden * ) . Beim zunehmenden Reichthum des Landes

— an Producten ſowohl , als durch den in den 1760er

Jahren um mehr als das Doppelte geſtiegenen Gaͤter —

preis — mußten und konnten auch die Abgaben und die

oͤffentlichen Staatsmittel zunehmen .

Die ſchwere Frage von der beſtmoͤglichen Ausglei —

chung der Steuern hatte noch nicht das groſe und drin -

gende Intereſſe , wie in der neuern Zeit . Denn wenn

auch in einer Klaſſe oder Gegend , etwas mehr , der

Vergleichung nach , gegeben wurde , oder zu viele Ne —

benlaften auf einem Grundſtuͤck lagen : fo blieb bdag

*) Waͤhrend des ganzen Laufs vom ſiebenjaͤhrigen Krieg
hatte die Kammer aus ihrem Einkommen den Aufwand
an Roͤmermonaten , Kreis - Extraordinario , Sommer⸗

und Winter - Verpflegungsgeldern , Soldesaufbeſſerung
Unterhaltung an Montur und Gewehr —jäͤhrlich uͤber

650,00 fl . — vorgeſchoſſen .

**) 25 Kreuzer von 100 fl . Steuer - Capital,
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Ganze doch wenig an ſich , und druͤckte nicht ſehr . So

konnte ſelbſt die damalige Befreiung der hoͤhern Staͤnde

und der Staatsguͤter uͤbertragen , und ihre dereinſtige

Aufhebung noch zur Erleichterung ganz anderer Ereigniſſe

aufgeſpart werden . Inzwiſchen beſchaͤftigte man ſich

doch mit zweien vermeynten Ausgleichungsmitteln —

ſeit dem Anfang der Periode , mit den Renovationen ,

und gegen Ende derſelben mit der Phyſi ocratie . Die

erſtern brachten ziemlich gute Vermeſſungen des meiſten

Landes , uͤbrigens aber nicht viel hervor . Sie kamen

gar nicht zur Vollendung , weil die , mehrere tauſend

Gulden fuͤr ein Dorf austragende Koſten , die man An⸗

fangs auf die einzelnen Guͤterbeſizer repartirte , hernach
als vermehrte Landeskoſten umlegte — eben ſoin laͤſtige

Groͤſe ausarteten , als das Tabellenwerk ſelbſt , welches

nicht etwa nur auf Berichtigung der Zinſen und Gilten ,

ſondern der ganzen Lagerbuͤcher erſtreckt wurde . Zu gez

ſchweigen , daß noch nicht alle Vorſichten erfunden waren ,

um daraus allenthalben reine Reſultate der Ausgleichung

gewinnen zu koͤnnen ) .

Von den phyſiocratiſchen Verſuchen — in einem

eigenen kuͤnftigen Capitel .

* ) Auch die badenbadiſche Kammer hatte ſich in das Reno⸗

vationsweſen ſo verſtrickt , daß eine Landeslaſt daraus

wurde und Badendurlach ſich um deſſen Einſtellung , waͤh⸗

rend der Negociation des Erbvertrags , wirkſam ver⸗

wandte .
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In der vortheilhafteſten Art der Benuzung A

und Erhebung der Staats - Güter und Renten war thann

man im Allgemeinen noch nicht weit vorgeſchritten . Die fhin

Haushaltung glich überhaupt der eines reihen und

liberalen Mannes , welcher in einer gewiſſen Hauptord —

nung , ohne Verſchwendung , gut lebt und leben laͤßt —

nicht allenthalben ſtreng iſt , weil er es zur Zeit nicht

noͤthig, ja noch ùbrig hat . riin

: galli
Die Kammerguter wurden oberwaͤhntermaſſen für

den hoͤhern und ſehr erreichten Zweck einer exemplariſchen

Cultur , in der Selbſtadminiſtration gehalten ; ſie trugen

um ſo weniger ein , als das Kammer - Collegium noch

nicht die hinkäͤnglichen Daten vor feine Augen geſammelt

f ) hatte , um ſeine Oeconomie - Verwalter fuͤr die Groͤſe,

Sicherheit und Giebigkeit der Einkuͤnfte recht zu conz

trolliren . Dies war noch vielmehr der Fall mit den

dieſer

zu geh

wichtigen Forſteinkunften . Die Holzanweiſungen geſcha⸗
5

I

hen haͤufig ordnungslos und von gemeinen Foͤrſtern ;
|

hiin

der befiere Stamm wurde zu geringerer Benuzung hin - je
gegeben ; im Aufſezen , im Abzaͤhlen, in Beſtimmung
der Windfaͤlle und des Abholzes , in den Preis - Accorden e
fúr pie vielerlei Arbeiten und Fuhren , in der Abſchaͤzung a

des Eckerigs und im Verkauf des Wildprets — war die I
Oeconomie noch gar mangelhaft und verkleinerte dadurch 5 K
die Einnahme vielleicht ſo ſehr , als ſelbſt durch vie ~

nAg
Schwaͤche der Pflanzungen und der Hiebe .

NINN
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ē
Die Erhebung Der Gefålle von den Unter :

thanen war durch die haͤufigen und willkuͤhrlichen Er⸗

ſcheinungen bald dieſes bald jenes Verrechners oder

Scribenten im Dorfe , wie durch die vielerlei Arten kleiner

Anforderung , Ab - und Zuſchreibung ꝛc. ſo muͤhſam als

koſtſpielig ; aber auch weniger gelang der Eintrieb der

Ausſtaͤnde , weil der Verrechner unmoͤglich heute bei

dieſem , morgen bei jenem Unterthan den guͤnſtigen Au⸗

genblick der Zahlungsvermoͤglichkeit kennen und nuzen

kann . Ein merkwuͤrdiger Bericht , den Der Kammer -

meiſter ſchon an den Markgrafen Carl 1733 — als

dieſer im Begriff , wegen der Kriegsunruhen nach Baſel

zu gehen , noch Vorſchlaͤge uͤber mancherlei Erſparungen

ſich vortragen ließ — erſtattete , enthaͤlt bereits die
tr

die Grof Cy e 2 3 : 4
ſchoͤne Stelle : „ der modus der Einzuͤge bei den Ein⸗

„ nehmereien ſey beſchwerlich , koſtſpielig und weitlaͤufig ;

„beſſer wuͤrden ſie , wie es ehedem geſchehen und

„ im Hochbergiſchen noch ſey , durch die Schult⸗

„heiſen beſorgt werden . Nur ſey die Vorſicht noͤthig,

„ daß der Einnehmer ſelbſt die Schazungsrepartition ,

„ von Kopf zu Kopf mache , alſo jedem vorher ſein zu

„verſchazendes Vermoͤgen zu - und abſchreibe ; daß er

„ jedem Unterthan ein Abrechnungsbuͤchlein zuſtelle und

jwr „ mit jedem jaͤhrlich in des Einziehers und einiger Ge⸗

perte Daon „richtsleute Gegenwart abrechne ; daß tuͤchtige und treue

i
„Vorgeſezte einen halben Kreuzer Einzugsgebühr vom

„ Gulden , die Einnehmer keine mehr dafuͤr, hingegen
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„angemeſſene Beſoldungen haben ſollen . Der Nuzen

„waͤre, daß der Vorgeſezte beſſer als der Einnehmer

„wiſſe , ob und wie der Unterthan zu zahlen im Stand

„ſey ; daß lezterer beffer mit feinem Rechnungsgeſchaͤft

„fertig werde , und daß man die Zahl der Einnehmereien

„ vermindern koͤnne “ — „ Placet “ ſchrieb der Markgraf

Carl daneben , und es erging hiernach wirklich ein

Ausſchreiben den 7ten Jenner 1734 . Aber die Ausfuͤh⸗

rung war einer reifern Zeit vorbehalten .

XXIV .

Fortſezung uͤber die Finanzen .

Die Werkzeuge , deren ſich zur Erhebung und Ver⸗

rechnung der Staatsgelder bedient wird , traf Carl

Friederich bereits in der ſtarken Zahl an . Theils

war es Beweis vom Reichthum mannigfaltiger Renten ,

theils aber auch von uͤberfluͤſſigenAbtheilungen und weit —

laͤufiger Rechnungsmethode . Ein Burgvogt oder Amts —

keller verrechnete die Domaͤnen , und zugleich die von den

Unterthanen erhobenen Naturalien ; ein Einnehmer die

meiſten Geldabgaben . Daß eigene geiſtliche Verwalter

uͤber die Kirchenguͤter beſtellt waren , wenn gleich deren

jaͤhrlicher Uiberſchuß ebenfalls an die Staatskaſſe abge⸗
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liefert wurde — war dafür heilſam , daß das geſonderte

Kirchengut doch immer als ſolches anerkannt blieb , und

zunåd ft feine eignen Beduͤrfniſſe deckte . Forſt ⸗und

groͤſſere Kammergüter - Verwaltungen , auch die Eiſen⸗

factorieen , waren nicht minder mit Richtigkeit beſtellt ;

aber die ſeparaten Amtungs - oder Frevelverwaltungen

fuͤr Taxen , Stempel , Strafen ꝛc. eigene Salz⸗ und

gar zu viele Oeconomieverwaltungen — nicht ſo noth⸗

wendig . Weil alle dieſe Landverrechner wenig bemeſſene

Inſtructionen hatten : ſo waren der Berichte und geringen

Cameralverfuͤgungen deſto mehr ,

Die vielen Natural⸗Intraden an Wein ,

Frucht und Fourage , erzeugten zwar die meiſte Weit⸗

laͤufigkeit , Schaden in Abgang und in Baulichkeiten ,

wie auch groͤſſere Gefahren — aber dennoch uͤberwiegende

Wohlthaten . Dieſe zeigten ſich vornehmlich durch die

Erleichterung des Unterthans , der eher von den ſelbſt⸗

gezogenen Fruͤchten abgeben , als alles in Geld aufliefern

fann ) ; durch die nuͤzlichen Naturalbeſoldungen der

ganzen Staats - Dienerſchaft , die in ſtetem Verhaͤltniß

zu den Preiſen der Lebensmittel bleiben und nicht ſo

leicht fehlen koͤnnen als in Zwiſchenzeiten das Geld ;

durch Deckung von Hauptartikeln der Hofhaltung ; durch

Maͤſigung der jeweils anſteigenden Fruchtpreiſe und durch

*) Den auffallendſten Beweis gaben die Verſuche des phy⸗

ſiocratiſchen Syſtems , Cap , XXV ,
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das Vermoͤgen , den Unterthan in Zeiten eines wahren

Mangels mit Brod - und Saatkorn zu unterſtüzen —

wie es Carl Friederich gethan hat *) .

Aber in einem Artikel der Naturalverrechnungen

war der Geiſt und Luxus der fruͤhern Zeit nicht zu

verkennen — in den Kellereien der Kammer , ſo fern

man nicht einmal bei der zweckmäſigen Speicherung

ſtehen blieb . Die alten Weine , die man zog , famen fo

theuer zu ſtehn , als die alten Baͤume . Ihre eigene

Verzehrung , die Abnahme am innern Werth der ge —

ringern , die ſtets entbehrten Zinſen des darin ſteckenden

Capitals , die Unterhaltung eines Heeres von Faͤſſern,

andere Nebenkoſten und Gefahren , die ſtattlichen Hof⸗

kiefer mit ihrem Gefolg von herrſchaftlich beſoldeten Kie —

ferknechten — gehoͤrten zum Landesſtaat , den man der⸗

geſtalt gewohnt war und vorausſezte , daß man ſich

daruͤber lange nicht Rechenſchaft gab . Der Markgraf

durchſchaute zwar gewiß dieſen Zweig Seines , Ihm

genau bekannten Cameralzuſtandes ; aber Er ſezte ſelbſt

einen Vorzug Seines rebenreichen Laͤndchens in dieſe

Kellereien , wie in Seine Gaͤrten und in Seinen Marſtall .

So ließ Er eine Opulenz , die Ihn nicht zu weit fuͤhrte,

noch lange forterſcheinen ) .

*) S . das obige Capitel XIV . ;

>
*) 1755 wurden die Borråthe in ben dreien Kellereien des

Oberlands aufgenommen ; man fand in Roͤteln und Ba⸗
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Cin anderer Grund der mindern Staatseinnahmen

jn ~ beſtand in ſehr freigebigen Nachläſſſeen — nicht etwa

nur , wenn ein beſonderes Ungluͤck eine ganze Gemeine

getroffen hat , ſondern auch wenn der Einzelne vorſtellte ,

daß ſein Steuerruͤckſtand , ſeine Pachtſchuldigkeit ꝛc. ihm

in dieſem Jahr , aus leicht gefundenen Urſachen , zu

ſchwer falle . Carl Friederich konnte im kleinen

Land Seinen vaͤterlichen Neigungen oͤfter nachgeben , und

die Kammer ſelbſt , der dieſelben erklaͤrt waren , handelte

erth der ç in dieſem Geiſt , oft mehr , als noͤthig geweſen waͤre .

ea

denweiler 1710 Fuder — darunter von Mundwein ( får
die fürſtliche Familie ) erſter Klaſſe 343 , von Mundwein

zweiter Klaſſe 378 , von Cavalier - Wein (fuͤr die Mar⸗

ſchallstafel ) 344 , alſo 1065 Fuder vorzuͤglicher Weine ,

und 6741 an geringern Sorten . Dazu kamen in der

hochbergiſchen Kellerei 785 — im Ganzen 2524 Fuder ,

ohne die Weine der Herrſchaft im Unterland ! Es waren

noh vier Fuder vom beruͤhmten Jahrgang 1718 darunter .

Gleichwohl uͤberſchlug man die Conſumtion des Hofes
nur auf jahrliche 8ZFuder vom Mundwein , 35 vom

Cavalier - Wein und 47 von geringern Sorten ; dies machte

bei zehnjaͤhrigem Vorrath , erſt 430 Fuder guter und

gegen 470 Fuder geringer Weine , welch leztere meiſtens

a von unterlaͤndiſchem Gewaͤchs genommen worden . Ob —
| Ehn

ſchon nun die Wein⸗Beſoldungen im Roͤteliſchen 85 , im

Hochbergiſchen 62 , im Badenweileriſchen 40 Fuder etwa

betrugen : ſo zeigte ſich ein auffallender Uiberfluß von

koͤſtlichen und von gemeinen Weinen . Es wurde nun

ein ſtarker Verkauf angeordnet und von dem bisher hin⸗

derlichen hohen Preis herabgegangen ,
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Ein aͤhnliches Gegenſtuck der Wohlthaͤtigkeit waren ,

unter der Staatsausgabe , die Almoſen und

Gnadengaben , die im Verfolg dieſer Regierung

noch weit mehr zunahmen .

Aber um ſo geregelter waren die groͤſſern Staats⸗

koſten⸗Beſtreitungen und das Rechnungsweſen .

Um einen beilaͤufigen Anblick der Verwendungen

am Schluß der erſten Periode zu erhalten , bemerken

wir aus der Landſchreiberei - Rechnung v. 1770 : daß

der Markgraf ſich zur Hand ( zur eigenen Dispoſition )

ſtellen ließ 20,45 fl. ) ; die Markgraͤfin , fuͤr fidh und

die heranwachſenden Prinzen empfing 12,566 , die ver⸗

witwete Mutter deg Regenten 7712 , deſſen Bruder und

drei aͤltere Vettern * ) zuſammen 18,548 fl . — an Geld ,

ohne die Naturalgenuͤſſe . Die Hofbeſoldungen betrugen

24,/0U 1 fl . ; Kuͤche, Keller und Confectkammer ( ohne die

Weine des Landes ) waren der Gegenſtand von 46,620fl . ;

die Moͤbelverwaltung und Hauskammerei , von 13,242 ;

der Marſtall von 48,653 , und die Staͤlle zu Gottesau ,

Stutenſee

*) Zu dieſen ſogenannten Handgeldern aus der Staats —

kaſſe kamen die , in oͤffentlichen Archiven nicht bekannte

Renten der Schatulle , oder des unter einer beſondern

Verrechnung in Durlach geſtandenen Privatvermoͤgens
des Herrn , geſammelt aus Familien - Erbſchaften ꝛc. und

niht ſehr bedeutende

**) Die MarEgrafen Cart Auguft , Wilheim Eugen , unb

Chriſtoph — Neffen von Carl Wilhelm .
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Stutenſee und Nippur von noh 22,44f ; die Gaͤrtnereien

von 16,971 fl. Zum Kriegs - Commiſſariat wurden —

fuͤr Unterhaltung eines Grenadier - Bataillons , zweier

Kreis - Compagnieen , einer Dragoner - Schwadron und

der Invaliden - Mannſchaft — 4½/¼315 fl. beliefert . Die

fuͤrſtliche Kanzlei ſamt dem Archiv koſtete 32,569 , und

die Geſandtſchaften , mit Einſchluß der damaligen Kam -

mergerichtsviſitation , 17½85 fl. Es waren nehmlich

nur unterhalten : auf dem Reichstag , der fuͤr die dur⸗

lachiſchen Stimmen mit 3000 fl. beſoldete kurbranden⸗

burgiſche Geſandte ; ſodann im Haag und in Frankfurt ,

Geheime - Legationsraͤthe , als Reſidenten ; an Reichs⸗
und an franzoͤſiſchen Gerichten , Procuratoren , Agenten .

Die Kreisgeſandtſchaft verſah ein gewoͤhnlicher Geheimer⸗

rath . — An Penſionen wurden 10,735 fl . verrechnet .

Die fuͤrſtlichen Bauweſen , ſamt den auf dieſem Fache

ruhenden Beſoldungen betrugen 4½,242 fl. — darunter

10,508 , die an die geſonderte Schloßbaukaſſe fuͤr ſelbiges

Jahr abgegeben wurden .

Was endlich das Rechnungsweſen uͤber die

Staatsgelder anlangt : ſo hatte es , neben manchen Ge⸗

brechen , die groͤſſern Verbuͤrgungen fuͤr ſich . Es war

daſſelbe zwar von einer ermuͤdenden , zum Theil unnuͤzen,

alſo ſchaͤdlichen Weitlaͤufigkeit ) ; auch fehlte es ſehr an

*) Die alte Rechnungsordnung v. 170 “ erhielt ihre gluͤckliche
Reform erſt in der zweiten Periode , durch die Rechnungs⸗

u
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der Gleichheit der Rechnungsrubriken ) , wie an der

davon abhangenden Leichtigkeit und Sicherheit des Uiber —

blicks . In der Beſtimmung der willkuͤhrlichen Ausgaben ,

und in den Abgangsdecreturen , blieben der Unordnungen

und Dunkelheiten viele . Aber die Hauptſache war ge⸗

rettet : zuverlaͤſſige Genauigkeit in den Jour⸗

nalen ( den wichtigen Aufzeichnungen jeder Einnahm

und Ausgabe nach dem Kalendertag ) — und eine herr -

ſchende Ehrlichkeit , in die man die Ehre ſezte . Es

war eine Luſt und eine Laſt , manchen eifrigen Rechner

die Kunſt ſeines alten Rechnungsſtyles als eine hoͤchſte

Weisheit ruͤhmen zu hoͤren , ohne daß er ſich nach der

uͤbrigen Welt umgeſehen haͤtte.

Zu der Wachſamkeit der Kaſſenverwalter trugen die

zwei einfachen , aber wohlgehandhabten Mittel bei : un -

verſehene Kaſſenſtürze und ſcharfe Rechnungsabhoͤren .

Die erſtern wurden zwar nicht jaͤhrlich bei jedem Ver⸗

rechner , aber dodh jaͤhrlich bei mehrern , und mitunter

bei den ehrlichſten , im Gang erhalten , ſo , daß man

nicht wartete bis zum boͤſen Verdacht ; alſo gereichte

der in Gewohnheit gebliebene Sturz dem betreffenden

Inſtruction v. 1774 und die noch buͤndigern Verbeſſerun⸗

gen v. 1787 .

„) Doch wurde nach einem Bericht des Kammermeiſters

v. 1748 darauf gehalten , daß faſt alles , was die Be —

dienſtungen zur Hofhaltung einlieferten , ihnen von

dieſer bezahlt werden mußte⸗
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Mann niht zur Schande , und das Gouvernement er -

ſchwerte ſich nicht ſelbſt dieſes bequeme Mittel durch zu

ſeltenen Gebrauch . Sobald aber die Kaſſe nicht richtig

befunden war , trat Sperre und leicht criminelle Unter —

ſuchung , nach der Strenge unſerer Geſeze gegen unge —

treue Verrechner , ein .

Die Rechnungskammer beſtand , 1770 , unter dem

Vorſiz eines , die Geſchoͤfte vertheilenden und dirigiren⸗

den Kammerraths , aus 10 revidirenden Rechnungsraͤthen

und 4 Adjuncten . ES war zu viel fúr das kleine Land

und Folge der Methode , die aus jeder Rechnungsabhoͤr

gleichſam einen weitſchichtigen Proceß machte , der , weil

die unbedeutendſten Notaten ( meiſtens noch ohne Sich —

tung ) abgingen , bis zur Replik verhandelt , und als —

dann durch eine ſogenannte Receßeroͤrterung entſchieden

werden mußte . Indeſſen wurden die vielen Maͤnner ſo

fertig , daß die groͤſſern Uibel — Stockung der Maſchine ,

oder ſeichte Juſtification — nicht eintraten .

Das Kammer⸗Collegium ſelbſt unterzeichnete die

Receßbefehle , entſchied die jeweiligen Zweifel der Reh -

nungskammer , und hatte dabei naͤher in den Geift der

Sache einzugehen .

Fir die Hauptkaſſe oder Landſchreiberei in

Carlsruhe wurde immer ein ausgezeichneter und puͤnct⸗

licher Mann gewaͤhlt , der am Schluß jeder Woche dem

Kammerpraͤſidenten und durch dieſen dem Markgrafen

u a2
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ſelbſt , den Kaſſenſtand im Hauptreſultäk der wochent⸗

lichen Einnahm und Ausgabe , ſo wie des baaren Geld⸗

vorrathes , urkundlich anzeigen mußte . Dies war die

eigene Anordnung Carl Friederichs , vom Jahr

1748 , da er auch unverſehens einen Sturz der Land⸗

ſchreiberei - Kaſſe befahl .

Die Rechnungsordnung im Durlachiſchen ſtand in

fo vorzüglichem Ruf , daß der Herzog von Zweibrücken

ſich badiſche Raͤthe ausbat , um ſein Staats - Rechnungs⸗

weſen in verbeſſerte Einrichtung zu bringen .

Von allgemeinen Cameral - Principien jener Zeit

verdient noch Einiges aus dem vorhandenen Project

einer ausführlichen Kammerordnung von 1748 *) , die

zwar kein Syſtem liefert , hier aufgezeichnet zu werden :

Die Camerales ſollen keinen Handel mit Naturalien

treiben , noch herrſchaftliche Naturalien kaufen . Ver⸗

rechnende Bedienſtungen ſind alle 2 bis 3 Jahre zu viſi⸗

tiren . Sie ſollen immer Geld zuruͤcklegen, um mit der

Zeit aus den Zinſen ihre meiſten Ausgaben zu beſtreiten ( ) .

Auch bei den geiſtlichen Verwaltungen ſollen einige hun⸗

dert Gulden zuruͤckgelegt werden . Die Kammer ſoll

*) „ Ordnung , nach welcher alle , bei der markgraͤflich baden⸗

durlachiſchen Rentkammer vorkommenden Geſchaͤfte trae —

titt , verhandelt und ausgefertigt werden folen . Der

Verfaſſer iſt der Praͤſident Frhr . v. Gemmingen , der ,

als er damals den badiſchen Dienſt auf kurze Zeit ver —

ließ , gleichſam dieſe Stiftung dem Markgrafen überreichte .
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ſuchen Zehnten , Zinſen , Gilten im Land , und von

Schazung befreite Waldungen , zu erkaufen . Auf den

Fruchtſpeichern ſoll Vorrath fuͤr ein Jahr aufbehalten

werden . Fabriken fuͤr Leinwand , Struͤmpfe , Leder ,

Tabak , Zeuge und Tuͤcher, werden beſonders empfohlen .

Um gute Handwerker zu unterſtuͤzen und nachzuziehen ,

ſollen die herrſchaftlichen Arbeiten nur an vorzuͤglich ge —

ſchickte gegeben werden . Jaͤhrliche Relationen uͤber die

Baufuͤhrungen und Unterhaltungen ſollen zur Kammer

einkommen , und aller Abtrag von Baumaterialien ein⸗

geſtellt ſeyn . Da noch viele Schulden aus alter Zeit

vorhanden : ſo ſoll man ſich mit denen , die fodern , gut⸗

moͤglichſt ſezen , neue Schulden und Zinſen aber immer

baldigſt abſtoſſen und ſo den Eredit aufrecht erhalten .

Bezuͤglich auf die Ordnung der Rechnungskammer ſoll

unter andern kein Abhoͤrer mit dem betreffenden Rechner

correſpondiren und zuhalten , noch ihm durchhelfen ꝛc.

Es kann ein Befremden erregen , wenn man nun

als leztes Reſultat uͤber dieſe Cameralhaushaltung ver —⸗

nimmt , daß — bei all ihrer Guͤte — doch am Schluß

der Periode die ( meiſtens verzinslichen ) Paſſiven auf 1

Million und 224,344 fl. angeſtiegen ſeyen ; daß die

unter der Vormundſchaft bei Kurpfalz angelegten , wie⸗

der heimbezahlten 300,000 , die wirtembergiſche Werz

gleichsgelder von 130,000 , die darmſtaͤdtiſchen von der

Markgraͤfin eingebrachten Vermaͤhlungsgelder mit 20,00 ,

die aus kleinen , an die Unterthanen allmaͤlig verkauften
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Domanialſtüͤcken erloͤſten 118,308 fl. — mit ausgegeben

worden ; und daß an Georgi 1772 der Kaſſenvorrath

nur 173,396 fl. deckte .

Aber alles erklaͤrt ſich , in Kraft guter Haushaltung ,

theils aus groͤſſern Acquiſitionen , theils aus uͤbertragenen

auſſerordentlichen Staatsbeſchwerden . Zu jenen gehört :

der Ankauf von ganzen Ortſchaften , Gemarkungen und

Renten füͤr 665,000 fl . ; der Loskauf des pfaͤlziſchen

Lehnsverbands mit 60,000 ; die , um das badenbadiſche

Land deſto freier zu empfangen , an den dortigen Hof

geliehenen 100,000 , und die in Folge des Succeſſions —

vertrags weiter an ihn entridhteten 150,000 ; die an

uͤbernommenen dortigen Landesſchulden , ſchon waͤhrend

der erſten Periode aus durlachiſchen Mitteln allmaͤlig

bezahlten , und ſonſt auf dieſe Landeserbſchaft verwen —

deten 220,226 fl . ; die Entſtehung des aufgefuͤhrten

Schloſſes der Reſidenz , auf welches von 1750 bis 1771

—ohne eine eigene andere Belaͤſtigung der Unterthanen ,

als die der Frohnen — 598,357 fl . verwendet worden

ſind ; anderer herrſchaftlicher Bauaufwand von 60,377fl . ;
der Ankauf von Juwelen fúr 83,769 , die Vermehrung

der Silberkammer am Hofe um 27,716 , die der Hof :

bibliothek und des verbundenen Ming - Cabinets um

17,602 fl. Das Inventarium des Staatsvermoͤgens

hat demnach eben ſowohl , als es von den Renten ſchon

bemerkt worden iſt , anſehnlich zugenommen . Und da —

nebſt waren noch folgende Laſten uͤberſtanden worden .

ad den Jie
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Durch den ſiebenjaͤhrigen Krieg ſtiegen in den Jahren

1757 bis 1764 die Praͤſtationen zur ſchwaͤbiſchen Kreis -

kaſſe , zu der in Regensburg aufgeſtellten Reichs - Opera —

tionskaſſe und die unmittelbaren Verwendungen fuͤr die

Contingente im Feld — auf 393,418 fl. ) . Die Ram -

mergerichtsviſitation koſtete , von 1767 bis 1771 das

oͤfter deputirte durlachiſche Haus 33,/43 u fl . ; die auſſer⸗
ordentliche Geſandtſchaft in Wien ebenfalls ein betrådt -

liches . Fuͤr herrſchaftliche Reiſen , die beſonders ſtark

in die erſten Regierungsjahre fielen , finden ſich verrechnet

161,914 fl . Auf milde Landes⸗Inſtitute , beſonders

zu Emporbringung der Witwenkaſſen und Verbeſſerung

der Schulanſtalten , wurden danebſt 40,524 , und auf

Künſte und Wiſſenſchaften 18,861 fl. verwendet .

Indeſſen — ſo beruhigend auch dieſe Vergleichungen

ſeyn mochten — machte doch die vorhandene Schuldenlaſt ,

die damalige groſe Frucht - Theurung und auſſerordent —

liche Ausgaben um der Landesnoth zu ſteuern , ſamt

der naͤchſten Ausſicht , daß hinter dem bevorſtehenden

Landesanfall noch groͤſſere auſſerordentliche Vorſchuͤſſe

noͤthig werden — dem Markgrafen Sorge . Als im

Anfang des Jahrs 1771 die ſchoͤne Gelegenheit hinzu

trat , den ganzen Idarbann zu kaufen : ſo entſtand die

ſchwere Frage : was vorzuziehen fey ? ob Schulden⸗zahlen ,

*) Xn den Jahren , bda diefe Laft eintrat , wurde dagegen

mit dem Schloßbau nur ſchwach fortgefahren .
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oder Landerwerb mit noch mehr Schulden ? — Carl

Friederich loͤſte die Aufgabe , waͤhrend der Idarbann

gluͤcklich erworben wurde .

Er beſchloß ( ehe man den badenbadiſchen Anfall ſo

nahe wußte ) eine Reduction am Hofe , und verband

damit in Seinem Fuͤrſtenhauſe einen Erziehungs - Zweck.
Die ganze Oeconomie wurde aufgehoben , der Tafelwerth
den Genieſſern in Geld erſezt , eine bedeutende Anzahl

Pferde aus dem Marſtall verkauft ; und der Fuͤrſt,
unter dem Namen eines Grafen von Eberſtein , begab
fih im Junius 1771 , mit Geiner Gemahlin und den

heranwachſenden dreien Prinzen — in der Begleitung
von ſehr wenigen Geſellſchaftern — nach Paris ) . Er

verweilte daſelbſt gegen vier Monate und hatte noch

*) Nach der hinterlaſſenen Inſtruction war das Geheime⸗
raths⸗Collegium unter andern ermaͤchtigt , auf den ba⸗

denbadiſchen Succeſſionsfall alles vorzukehren , was der
Regent ſelbſt thun koͤnne. Als ſolche Sachen die nicht ,
ohne Anfrage bei Ihm , erledigt werden ſollen , waren
folgende bezeichnet : 1) alle anzufangende oder abzu ſchlieſ⸗
ſende Negociationen ; 2) alle Geldſachen , es beſtehen
ſolche in Nachlaͤſſen , Gratialien oder andern , nur mit
Ausnahme derer , die nicht iter 5o fl . geben ; 3 ) alle
Erlaſſung oder Aufhebung eines beſtaͤndigen Geſezes ,
jedoch mit Ausnahme proviſoriſcher Verordnungen , Dis —

penſationen und dergl . ; 4) alle Todes - oder auf mehr
als drei Jahre ſich erſtreckende Zuchthausſtrafen ; 5) alle

Beſoldungs⸗ , auch Diener - Annahms - und Entlaſſungs⸗
Sachen , mit Ausnahme der geringern Officialin , die
blos confirmirt werden .
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~ im laͤnger zu bleiben den Plan , waͤre nicht die eilende Krank⸗

Sart heit des Markgrafen Auguſt Georg dazwiſchen ge —

kommen . Die fuͤrſtlichen Soͤhne wurden , unter der eigenen

Leitung ihrer Eltern , mit der Welt einer groſen Stadt

bekannt , und uͤbten die Sprache unſerer Nachbarn in

dem Alter , das dazu das geeigneteſte iſt . Der koͤnigliche

Hof gab der markgraͤflichen Familie neue Merkmale der

Hochachtung und nachbarlichen Geneigtheit *) . In⸗

*) Wie ſteif indeſſen das Hof⸗Ceremoniel in Versailles

war , ſieht man , nebſt andern Sittenzuͤgen jener Zeit ,

aus der von dem Frhrn . v. Gayling , als begleitenden

Cavalier , beurkundeten Beſchreibung der erhaltenen

Privat - Audienzen . Hinter der Chambre du Lever

du Roi , in der anſtoſſenden Sale de conférence ftanbd

der Koͤnig, appuyé à la table de conférence , ayant

son chapeau sur la table à coté de Lui Der Mart :

graf redete ihn zuerſt an und praͤſentirte feinen ( ſechs⸗

zehnjaͤhrigen ) Erbprinzen . Der Koͤnig that verſchiedene

Fragen uͤber den leztern , richtete aber das Wort nie an

ihn , ſondern nur an den fuͤrſtlichen Vater . Als gegen

Ende des Pariſer Aufenthalts die Markgraͤfin ſich tei der

Dauphine ( Antoinette ) zu beurlauben kam und den

Koͤnig noch nicht geſehen hatte , ſo wollte erſt ein frem⸗

der Graf , der auch in der sale des Ambassadeurs ſich

fand , ihr kurzen Weeges , in cognito , die Gelegenheit

verſchaffen — in der Gallerie , wo die koͤnigliche Familie

vorbei in die Meſſe gehe . Sobald aber die Frau von

Marsan , Gouvernante des enfans de France , davon

hoͤrte , machte ſie wohlgemeynte Gegenvorſtellung , le

cérémonial ne permettant pas à une princesse reg -

nante de voir le Roi en public . Sie ſezte hinzu

qu' elle alloit faire des démarches pour combler les
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tereſſante Bekanntſchaften in allen gebildeten Staͤnden

wurden angeknuͤpft , und Kunſtſachen mitgebracht .

voeux de Madame la Marggrave ' une fagçon con - Die
venable à sa naissance et à son rang . Der benadh :

richtigte Koͤnig erklaͤrte , er werde die Markgraͤfin bei ni
der Dauphine fehen , und der ausrichtende Pring von

1197 W

Rohan ( damals Coadjutor von Straßburg ) ſezte hinzu : “ te die Ci

que le Roi wavoit pas hesité un moment à la propo - E
sition faite à cet égard , et même pas fixé Iheure .

- o

hauteNun entſtand Verlegenheit über dieſe Stunde , indem die

Dauphine erklärte , daß beren Beſtimmung nicht ihr ,

ſondern blos dem Koͤnig zuſtehen koͤnne. Endlich wurde

halb fuͤnf Uhr gemeldet — eine Zeit , um welche da⸗

mals der Hof ſchon geſpeiſt hatte . Die badiſchen Herr — dm : |
ſchaften nahmen erſt ihr Mittagmahl bei der Frau von

Noailles ein . Jn der gegebenen Zeit fam zur Dau -

phine , nai ihnen , der dauphin , gulet der Koͤnig thk, ihm

obne Hut und Degen , Man war eine halbe Stunde
; ;

nf den vein
lang in munterer Unterhaltungs , Ludwig XV. , erinnerte

;
~

fih der Belagerung von Freiburg , der Reihs - Feftun : = in 10 meni

gen Kehl und Philippsburg , uͤber die er ſich ſcherzhaft Aführttt 6
herausließ : „ er hoͤre, daß auf dem Reichstag Dikte ger - Con

jnen Wanmanique ) beſchloſſen worden ſey , ſie in Vertheidigungs —

Stand zu ſezen ; man habe dazu verwilligt des Roemer - mittelin d
monats ( wie er in gebrohenem Teutfh fagte ) ; fie wår :

den aber wohl nicht bezahlt , und nichts gemacht wer —

den . “ — So urtheilten die Nachbarn uͤber die teutſche Hg

Diͤͤt. mti

nahm⸗

Gener
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XX V.

Die phyſiocratiſchen Verſuche .

1757 ſtand Quesnay in Frankreich auf , und

bildete die Schule der ſogenannten Oeconomiſten . Sie

hieſen ihre Lehre Phyſiocratie , eine auf die Natur

ſelbſt gebaute Regierungs - Ordnung , deren Grundpfeiler

ſeyn ſollten : daß der Buͤrger uneingeſchraͤnkte Freiheit

behalte , alle ſeine Kraͤfte und Guͤter nach Gefallen zu

gebrauchen ; daß die erforderliche Auslage zur Benuzung

der Grundſtuͤcke , ſomit auch ſein und der Seinigen Un —

terhalt , ihm unverlezt bleibe ; daß eine einzige Auflage ,

auf den reinen Ertrag der Grundſtuͤcke , beſtehen ſolle .

Ein ſo menſchenfreundlicher und auf Einfachheit zurück

geführter Gedanke , der von guten Koͤpfen und angeſe —

henen Maͤnnern eines groſen Koͤnigreichs als Rettungs —

mittel in das ſchoͤnſte Liht geſtellt wurde “) , intereſſirte

*) Der Kampf wurde bald lebhaft ; die Academie zu Caen

und die koͤnigliche Geſellſchaft der Agricultur zu Orleans

nahmen das Syſtem oͤffentlich in Schuz , waͤhrend die

Generalpaͤchter es anfeindeten . 1764 erließ Ludwig XV.
dag Verbot , dag úber die Finanzverwaltung nihts mehr

gedruckt werden ſolle . Die Wiſſenſchaft flüchtete ſich zu

den Teutſchen , die den Markgrafen von Baden an ihrer

Spize nannten , ohne daß Er ſelbſt aus der gleichheitlichen

Concurrenz hervorzutreten unternahm .
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nothwendig unſern Fuͤrſten, dem laͤngſt, unter andern

Namen , der Grundſaz der möͤglichſten buͤrgerlichen Frei —

heit und Wohlhabenheit am Herzen lag . Er ſtand dar⸗

uͤber mit dem wuͤrdigen Marquis von Mirabeau ( dem

Vater ) in fortgeſezter Correſpondenz , und gewann durch

deſſen Schriften eine ſolche Vertraulichkeit und Neigung

zu dieſem Syſtem , daß Er es als das Ideal einer

wohlthaͤtigen und natuͤrlichen Adminiſtration anſah . Er

beſchaͤftigte ſich in Seinem Cabinet auch mit eigenen

Aufſaͤzen daruͤber , und beſtimmte ſie zum dereinſtigen

Unterricht Seiner Prinzen ) .

Eine andere Frage aber war die : ob und wie fern

das Syſtem — geſezt , daß es in einem weiten Reiche

ſich gleichheitlich durchfuͤhren lieſſt — in dem kleinen und

haͤufig durchſchnittenen Land eines teutſchen Reichsfuͤrſten

anwendbar ſey ? Hier darf die eigene Geſinnung des

Regenten nicht mit den Uibertreibungen eines Rathge —

*) Abrégé des principes de ' économie politique , par
S. A. S. Mgr , le Margrave regnant de Bade ete . A

Carlsruhe , et sẹ trouve a Paris , chez Lacombe ,

libraire , 1772 . 8. Abgedruckt an Wills Verſuch uͤber

die Phyſiocratie , deren Geſchichte , Literatur , Inhalt

und Werth — Nuͤrnberg b. Raſpe 1782 , und ins Teutſche

uͤberſezt in Schlettweins Archiv IV . S . 234 ; auch

zu Deſſau herausgegeben , 1782 , unter dem Titel :

„Grundſaͤze der Staatshaushaltung v. Sr . Durchl . dem

jezt regierenden Herrn Markgrafen Carl Friederich von

Baden

sit in eine

wamanhaltlgewandelt

inung all

Andmanns
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bers verwechſelt werden . Carl Friederich ſah man⸗

cherlei Gebrechen in der Finanz - Verfaſſung , ſo weit ſich

diefe von der natürlichen Ordnung entfernte ; und manche

denkbare Verbeſſerungen , die wenigſtens annaͤhernd an

dieſelbe , auch wohl in Baden erreicht werden koͤnnten .

Nachdem Er nun 12 Jahre lang die Sache theoretiſch

erwogen hatte : ſo wurde ein Verſuch im Unterland und

einer im Oberland , aber gleich Anfangs mit Beſchraͤn⸗

kungen gemacht , welche bewieſen , daß man nicht aus

Sucht zum Syſtem zu weit gehen wollte . Die Zehn⸗

ten wurden beibehalten , ingleichen die Frohnen gegen

eine zu taxirende Verguͤtung . Aber unſere vielerlei

Rubkiken der directen und indirecten Abgaben ſollten

meiſt in eine einzige , auf den reinen Ertrag calculirte ,

umgewandelt werden . Es wurde vorerſt eine neue Be⸗

rechnung aller Culturkoſten und aller Einnahmen des

Landmanns angeordnet , einſtweilen Freiheiten zugeſtan⸗

den , und alles auf eine dreijaͤhrige Probe beſchraͤnkt.

So blieb , ſelbſt im nachmaligen Fall des Mißlingens ,

die gewonnene Erfahrung noch gewichtiger , als der

erlittene Schaden .

Der erſte Verſuch ward im Oberamt Pforzheim

mit einer Gemeine gemacht , die , vorzuͤglich wegen ihres

rauhen Bodens und ſteiler Anhoͤhen, unter die armen

und wenigbefliſſenen damals gehoͤrte. Ein Phyſiocrat

wurde vom Markgrafen , 1769 , zur Localunterſuchung

über das Wohl oder Weh von Dietlingen , abgeordnet .
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Er erſchien den Niedergeſchlagenen als ein rettendes

Weſen und that ihnen wirklich Gutes , indem Er Ge —

ſchenke fuͤr ſie ſammelte , den Unbemittelten Vieh kaufte ,

oͤde ſteinigte Districte ausreuten und beſonders Futter⸗

kraͤuter anbauen ließ ) . Die Redekunſt wurde mit —

verbunden und der Ortsvorſtand — bald alſo auch die

Buͤrger — fo eingenommen , daß ſie ſelbſt den Landes herrn
baten , den vierten Theil ihres reinen Ertrags , gegen

Freimachung von allen andern Laſten und Beſchraͤnkungen ,

anzunehmen . Der Fuͤrſt nahm den Vortrag mit Gite

und Gerechtigkeit auf , indem er nicht mehr als den bei⸗

laͤufigen fuͤnften Theil erheben zu laſſen erklaͤrte . Das

conſtituirende Reſcript vom 22 . Auguſt 1770 fezfe die

kuͤnftige Steuer auf 2,240 fl. mit wenigen Nebenbeſtim —

mungen . Daraus wurde , an die ſeparaten Verrechnun —

gen der Landeskoſten , Landesbeduͤrfnißgelder und der

geiſtlichen Verwaltung , das vorhin gewoͤhnliche abge —

geben , und nur der Reſt fuͤr die allgemeine Staats —

kaſſe vereinnahmt . Die Gemeine dankte mit der laute —

ſten Freude uͤber ihren verbeſſerten Zuſtand — und eben

darum trug ſie ihr nachgefolgtes Uibelbehagen laͤnger in

der Stille .

7) So weit nur geht die von Schlettwein verſprochenen

Darſtellung ſeiner Operation in dem dadurch berühmt

gewordenen Dietlingen — im neuen Archiv Bd . V.

©, 34 6

Athanen al
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In den hochbergiſchen , gleichfalls verſchuldeten Ge —

Crh: meinen Bahlingen und Theningen begann , ohne deren

Sieh frf eigene Veranlaſſung , dieſelbe Unternehmung im Jahr

1771 ) , und auf die hiernach eingeſandten Berechnun⸗

ume r gen erfolgte , durch Nefcript v. 21 . Dezember 1771 **)
0

nd die Schazungsbeſtimmung — z. B . in Bahlingen , von

einem Jauchert Ackers mittlerer Klaſſe , auf 2 fl. 40 kr. ,

Matte 4 fl. 16 fr . , Weinberg 4 fl. 48 kr , Garten

4 fl. 24 kr . , Wald 15 kr . , Weidplaz 1 fl. Dagegen

mit Git ſollten die Unterthanen ihre Hanthierungen , ohne

ben bri: Verlezung des Eigenthumsrechtes eines Dritten , ver —⸗

ite , Da mehren fo viel fie wollten , Won alten Abgaz

ben wurden indep noh beibehalten : die Scheuerzinſe ,

die Gilten von den Hof - und Erblehnguͤtern , der Kel —

terwein und zu Theningen der Forſthaber . Die Aus⸗

maͤrker ſollten ihre alten Abgaben fortentrichten , die Un⸗

terthanen aber , nach drei Jahren , wenn ſie die neue

tnat: Ordnung nachtheilig faͤnden, um deren Wiederaufhebung ,

yer loute: unter Vorlegung ihrer Beweggruͤnde bitten koͤnnen. So

n ebei erfolgte e8 aud in der gweiten Periode * * ) ,

*) Beilage V. mwar dag erftere , von ber Kammer nadh mit

berathene Reſcript .

* ) Aus dem Cabinet , und yom Hofrath Schlettwein con⸗

traſignirt . Die Kammer hatte kuͤrzlich erklaͤrt , daß ſie

von den Grundſaͤzen des neuen Syſtems nicht hinlaͤnglich

informirt ſey .

* * * ) Shon im Februar 1772 Fam eine Eråftige Vorſtellung

des Orts - Pfarrers und der Vorgeſezten von Bahlingen
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Die drei Gemeinen , die die Probe aughielten , haben

ſich allmaͤlig wieder , vorzuͤglich durch ihre Culturver⸗

beſſe⸗ eo

ein , worin der ſittenloſe Unfug mit dem Weinſchank ge⸗

ſchildert ward . Die Polizei konnte nun nicht mehr die

Wirthshaͤuſer controlliren , weil faſt Jeder ſchenkte . Der

Zulauf von andern Orten war ſtark , weil der ohmgeld⸗

freie Wein um ein Paar Kreuzer wohlfeiler fonnte aufs

getiſcht werden . Nebſtdem , daß daruͤber der Fuͤrſt in

andern Orten an der Ohmgeldsrente verlor , haͤufte ſich

oft ein leichtfertiges Voͤlklein der Nachbarſchaft in den

Probedoͤrfern an ; die Schläghaͤndel nahmen zu . Auch

Freunde tranken haͤufiger bei Freunden ; daruͤber wurde

mehr geborgt , und der Gläubiger trank nun wieder bei

dem Schuldner auf Gegenrechnung .
Nah den drei Fahren zeigte fih in dem einzigen

Bahlingen ein Schazungsruͤckſtand von 10,000 fl . , und

die daruͤber aufgeforderten Landſtellen gaben die Erlaͤu —

terung : die Zinsfruͤchte , welche vormals von der Burg —

vogtei und der geiſtlichen Verwaltung ſogleich erhoben

worden , habe jezt der Unterthan unvermerkt in ſeine

Haushaltung oft verwendet ; aus den Zinsweinen nur

weniges baar erloͤſt ; auf einen groſen Erſaz der Frohn - Art

gelder gezaͤhlt, deren Berechnung ſpaͤter und kleiner 1776,

nachfolgte . Die erleichternden Freiheiten feyen nuri me- zung

nigen Einzelnen merklich zu Statten gekommen . Aus⸗

wartige Bodenzinſe hatten dennoch fortbezahlt werden Stimi
muͤſſen. Vornehmlich aber habe eg dem Buͤr — fiͤhet
ger oft an Gelegenheit gefehlt , ſeine Na⸗ miha
turproducte im rechten Preis zu verkau⸗ in de
fen ; daruͤber verzehre er ſelbſt von den reizenden Vor⸗

raͤthen mehr , als noͤthig waͤre. Wenn alsdann die ,

noch einmal ſo hoch geſtiegene directe Geldabgabe nach

dem Maas der Felder verlangt werde , ſo ſey die Baar —

ſchaft nicht beiſammen . Die Unterthanen fuͤhlten jezt ,
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beſſerungen , erholt , und das Gouvernement hat — mit

einem Aufwand , der ſich noch ertragen ließ — die ſo ſehr

daß es viel leichter ſey , die alten kleinen Abgaben nach

und nach , die Naturalien aber ſogleich nach der Ein⸗

heimſung , und dazu jeweils eine Frohn - Fuhr , als ein

bedeutendes Geld auf einmal , zu entrichten . Der hod -

bergiſche Oberbeamte ( Schloſſer ) berichtete 1776 noch nach —

druͤcklicher , was durch die ſpaͤtere nachbarliche Revolution

fo ſehr beſtäͤtigt worden iſt : „ Eine Nation , die frei

„ ſeyn ſoll — auch frei im Gewerbe — muß beſſere Sitten

„ haben . Der Hausvater muß Fleis , Klugheit und Kraft

„ zu vernuͤnftiger Vorleugnung haben ; ſonſt wird ſeine

„ Freiheit ihn am erſten in die groͤßte Sclaverei des Man⸗

„ gels und des Laſters ziehen ” . Der ehrwuͤrdige Mark⸗

graf ließ bereits auf die erſten Nachrichten des Mißlin⸗

gens ( im Julius 1772 ) zu erkennen geben , daß keiner

Gemeine wider ihren Willen das Syſtem aufgedrungen ,

jedoch mit der Guͤter⸗Claſſification einſtweilen fortge —

fahren und die Uibertragung der Håufer = und Kopf -

ſchazung auf die Gåter empfohlen werden ſolle — jedoch

lezteres anders nicht , als wenn ſolches auf gute

Art geſchehen koͤnne . Das ſpaͤtere Reſultat , von

1776 , war : eine bedeutende Herabſtimmung der Scha⸗

zung in jenen zwei obern Dorfſchaften , gegen die wich⸗

tige Wiedereinfuͤhrung der Gilten , Zinſen , Taren ,

Stempel und des Ohmgelds ; ein Gelb : Erfaz fuͤr die

fruͤhern Frohnen , ſamt der Weiſung , daß ſie kuͤnftig
wieder geradehin ausgeſchrieben würden , bis der Regent

in den Stand komme , Seine Unterthanen auch hierin

zu erleichtern ; und der Nachlaß der halben Schazungs —

Ausſtäͤnde . Die Treibung aller Gewerbe blieb frei , bis

auf das mißbrauchte Weinſchenken , Viehſchlachten , Tau⸗

benhalten , wozu oberamtliche Conceſſion nach Regeln

gehören ſolle . Die von der kecken Kurzſichtigkeit ſogar

X%
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beſtrittenen Meynungen uͤber die gaͤnzliche Steuer - Verein⸗

fachung , uͤber deren beſondere Schwierigkeit in gemiſch —
i A a —

verſuchte Chirurgie , mediciniſche Praxis und Bereitung
von Arzeneien , wurden ſchon zuvor , wegen der Gefaͤhr—
lichkeit , ſogleich wieder den Landesverordnungen unter⸗

worfen . Auf weiteres Anſuchen jener Gemeinen ſelbſt ,

1778 , wurden auch die Becker und Mezger wieder unter
die Brod⸗ und Fleiſchtaxe geſtellt . Endlich kam 1805
die Bitte nach , daß die aufgelegte Interimsſchazung ,
die noch immer merklich hoͤher als die alte ſtand , und

daher bei den Kriegscontributionen eine Gemeine ſehr

ungleich druͤckte , gaͤnzlich wieder ins Alte zuruͤckgeſtellt
werden moͤchte — was man aber , bei der ohnehin vor -
bereiteten Steuer - Peråquation , unzulaͤſſig und nicht
mehr ſo noͤthig fand⸗

Mitlerweilen waren in dem unterlaͤndiſchen Dietlin⸗

gen andere Ortsvorgeſezte aufgetreten , die weniger Ans

ſtand nahmen , 11 Jahre nach eingefuͤhrtem Syſtem ,
um deſſen Wiederaufhebung und Einſezung in das alte

Abgabenverhaͤltniß zu bitten . Das Oberamt und die

Verrechnungen berichteten am 13 . November 1783 bei⸗

läͤufig die nehmlichen Wahrnehmungen ein , die man im
Oberland gemacht hatte , beſonders uͤber die groͤſſere Bez

ſchwerde fuͤr die meiſten Unterthanen , wenn die vora

hinnigen Naturallaſten ihnen ganz zu Geld — dem ſel — `>

tenſten Ding beim Landmann — angeſchlagen werden WD

und wenn dabei noh Alle dasjenige Åbertragen follen , was tè f
vorhin nur der Einzelne , der dagegen ſeinen unmittel — Čia
baren ſichern Vortheil zog , oder fogar der Fremde bes Hiu

zahlt hatte , z. B. Taxen , Zoll und das Ohmgeld , Ster

welches von dem ſtillen Buͤrger , zum Lohn ſeiner Nuͤch— einen
ternheit , wenig Beitrag erhielt , und welches er jezt , wie Mer
der Schwelger verguͤten mußte . Von den mit Gilten

und Zinſen , vorlaͤngſt beladenen einzelnen Grundſtuͤcken ,
wurde bemerkt , daß ſie um deſto geringern Preig , hins
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ten Laͤndern , uͤber die Gefahren bloſer Geldeinzuͤge im

fruchtreichen Lande , und uͤber die Folgen einer ganz

gegen andere , davon freie Guͤter , um ſo theurer im

Kauf - oder Erbcapital erworben worden ſeyen . Ruͤck⸗

ſichtlich der gehofften mittelbaren Verguͤtungen wurde

bezeugt : die Dietlinger haben , ſeit den 13 Jahren der ,

ihnen abgenommenen Gewerbſchazung , keine geſchicktern

Handwerksleute und keinen groͤſſern Vertrieb gewonnen ,

haben alles , ſowohl im Ort als auswaͤrts , ſo theuer

als vorher erkaufen muͤſſen , und nichts theurer verkauft .

Endlich wurde angefuͤgt , daf ein Weinort am ſchwerſten

die Schickſale der ungleichen Jahre uͤbertrage ; daß , im

guten Herbſt , die Creditoren wie die Staaren uͤber die

ſchuldenden Rebbauern herfallen , und daß Dietlingen ,

unerachtet der trefflichen Weinjahre in der befragten

Zwiſchenzeit , ſich der Vergroͤſſerung ſeiner Schazungs —

ruͤckſtaͤnde nicht habe erwehren koͤnnen .

Waͤhrend die ſchwere Deliberation in der Reſidenz

zurie blieb , gab es noch beſondere Anſtoͤſſe mit gar un —

geſchickten Handwerkern , denen die Regierung nun Ge —

ſchicklichkeitsproben auflegen ließ — und auch Beſchwerde

daruͤber , daß die gemachte Guͤter⸗Claſſification gleich —

wohl nicht richtig ſey .

Den 25 . Febr . 1705 erfolgte das Reſcript , wornach

der Markgraf die Aecker , weil darunter beſonders ſchlech —

tes Land ſich gefunden , in 6 Klaſſen abtheilen , ihre

Schazung ſehr herabſtimmen , hingegen eine Kopf⸗ und

Haͤuſerſchazung , das Ohmgeld , die Taxen ſamt bem

Stempel , den Landzoll , von dem Pfundzoll aber nur

einen Wein - Accis , einführen ließ . Dieſer neue Verſuch

der Abgabeneinrichtung wurde abermals erſt auf 3 Jahre

feſtgeſezt , und es zeigte ſich bald , daß an dieſer Vorſicht

wohl gethan war . Gegen die mißbrauchte Handelsfrei⸗

heit wurde zwar nicht ſogleich wieder eine Zunftver —

* 2
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unbedingten Gewerbsfreiheit — durch Erfahrungen be —

richtigen laſſen . Vielleicht gingen dieſe nicht vergebens

faſſung , aber die Beſchraͤnkung eingefüͤhrt , daß wer

Gewerb oder Handel treiben will , hiezu die Erlaubniß

des Oberamts ſich erſt verſchaffen muͤſſe.
Es befand ſick jedoch die Gemeine bei dem eingeſchla —

genen Mittelweeg , die Schazung betreffend , wieder nicht

wohl — ſo ſchwer in allen Folgen zu uͤberſehen , ſind

derartige Berechnungen — und auf ihre fortgeſezte Bitte

wurde i. J . 1800 , nach Zojaͤhrigen Verſuchen , die Be—⸗

trachtung reger : ob es nicht wirklich am beßten ſey , die

Dietlinger mit dem ganzen Unterland im alten Scha —

zungsſyſtem zu vereinigen — waͤre es aud nur gu Hes

bung der mannigfaltigen Inconvenienz , die die ver⸗

ſchiedene Verfaſſung und Verwaltung erzeugt ? Der

Fuͤrſt ließ es endlich fih gefalen , da ohnehin Vorberei⸗

tungen zu einer gleichern Vereinfachung der Abgaben im

ganzen Lande inmittelſt noͤthig geworden waren . Es

geſchah , vom 23 . April 1801 an ( laut nachgefolgten

Reſcripts v. 1802 ) und wurden dadurch wieder einge⸗

fuͤhrt : die Hinterſaſſen - , Recognitions - und Tavern⸗

Gelder , das Brantwein - und Eſſig - Ohmgeld , der

Pfundzoll aller Art , die Zunftgelder , der zehnte Pfennig
von fremden Handwerksleuten , das Rauchhuͤner - und

das Dehmengeld , die Mitleidenheit an Regalien . Dazu
kam jedoch bie Eigenheit , daß die , wieder in Naturaz

lien erhobenen Gilten und Bodenzinſe nicht mehr auf
die alten belaſteten Guͤter allein , ſondern nach dem Scha —

zungsfus umgelegt wurden . Nichts deſto weniger ge —
wannen die Dietlinger im Ganzen , weil man die ge —

machten ſechs Klaſſen ihrer Gäter und die neue Abſchaͤ — 9

zung beibehielt , nach der ein merklich geringeres Steuer⸗

Capital ſtehen blieb . Vor 1770 hatte ihre herrſchaftliche

Schazung 966 fl . betragen , jezt 682 fl . und ſo verhaͤlt — hard

nißmaͤſig die andern directen Umlagen . Aber dazu kamen demie
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ytt he: voraus , um beim ſpaͤtern, viel groͤſſern Freiheitsſchwindel ,

gens theils weniger hingeriſſen , theils lebendiger vom Unb ez

die Geld⸗ und Fruchtruͤckſtäͤnde die , nach betraͤchtlich

erhaltenen Nachlaͤſſen , noch in den Reſten muͤhſam bei —

zutreiben waren .

So ſchloß die Sache . Die Oeconomiſten hatten ſich

um Fuͤrſten beworben , die zu Proben fürs Gemeinwohl

geneigt wäͤren . Die Probe im Durlachiſchen poſaunte

hierauf Schlettwein in mehrern Schriften als voll —

kommen gelungen und als mehr verbreitet aus , da er

doch ſie und unſer Land ſchon 1773 verlaſſen hatte .

Gegner und Reiſende verſicherten : es ſey nicht an dem .

Deswegen hat , unter Andern , Mauvillon in Caſſel

zur oͤffentlichen Mittheilung einer Beurkundung des

badiſchen Verſuchs aufgerufen , die denn hier aus den

Acten , ſo weit ſich ſolche noch vorfinden lieſſen , nachge⸗

tragen worden iſt . Ein Beiſpiel beweiſt noch wenig

und doch , fuͤr die Vorſicht und die noͤthigen Beſtimmun⸗

gen einer Lehre , viel . Warum haben die Phyſiocraten ,

da ſie auf den erſten natüͤrlichen Erwerb zuruͤck gehen ,

nicht die Staatsabgaben in lauter Naturalpro⸗

ducten vorgeſchlagen leinen doppelten Zehnten , wie

ihn die Iſraeliten an Pharao gaben )2 Wie ſichtbar

wirde dann die nådfte Extraſteuer beweiſen , daß das

Syſtem ſich ſelbſt zerſtoͤrt, ſo lange nicht zuerſt ſeine

gleichheitliche Einfuͤhrung in ganzen Weltreichen , danebſt

ein ewiger Friede und , unter allen Staͤnden , die Tugend

der Maͤſigung und der klugen Befliſſenheit hergebracht

waͤren !

Wir ziehen hier noch einige Urtheile , aus zweien

Gutachten aug , die 1772 zum Miniſterium geliefert

worden find , Wenn man in einem Rande ( ſagte Rein⸗

hard ) , wo der Ackerbau empor gebracht werden ſoll ,

demſelben alle Laſten des ganzen Staates auflädt , gehe
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„ AGAMIde
ſtande jenes Syſtems der Oeconomiſten ufin ”

sii akalie
in unruhigen Zeiten uͤberzeugt zu werden . Und pogu

er zu Grund . E3 werde zwar geantwortet : man müſſe
machen , daß der Preis der Ackerproducte ſteige und fo

jeder , welcher dieſelben braucht , an den Laſten zahle .
Aber dieſes Steigen und Fallen haͤnge nicht davon , ob

die Producirung und Beſteuerung / den Ackermann viel

koſte , ſondern von dem Uiberfluß oder Mangel der Pro —
ducte , und von dem Umſtand , ob ſie viel oder wenig
geſucht werden , ab . Da hiernaͤchſt das Syſtem ſelbſt
die Freiheit der Handlung als deren Seele ſchaͤzt : ſo
werde man die Einfuhr fremder Fruͤchte nicht hindern
wollen ; dieſe aber werden aus Laͤndern beigefuͤhrt , in

welchen nicht alle Laſt auf dem Ackerbau liegt , und

weil ſie darum wohlfeiler ſind , wuͤrde der inländiſche
Landmann genoͤthigt , ſeine Fruͤchte auch wohlfeil zu ge-
ben , oder ſie zu behalten und ſelbſt zu eſſen . Seine

ſchwere Schazung aber bliebe ihm zur Laſt . Dies gelte

beſonders in einem kleinen Lande , das von groͤſſern
fruchtreichen Laͤndern umgeben iſt . Und wie wuͤrde es

denjenigen Bauern gehn , welche , nur ſo viel producirend
als ihre Haushaltungen verzehren , keine Fruͤchte zu ver —

kaufen haben ? an wen ſollen ſie ſich wegen der groſen

Schazung erholen ? Ferner ſey nicht abzuſehen , warum
der Handwerksmann , der Kaufmann ꝛc., gar keine geben
ſollten . Denn man koͤnne nicht ſagen , daß dieſe Leute
nur einnehmen , was fie får rohe Producte , får Fabri -
cations - Aufwand und Familien - Unterhalt ausgegeben
haͤtten ; ſie haben noch eine Einnahme , welche Profit

beist ; warum ſollten ſie davon nichts beitragen — zu :
mal , wenn fie den Profit von Auslaͤndern ziehen und

dadurch ebenwohl der Landesreichthum ſich vermehrt .
So auch gehe das Ohmgeld , der Back - und Mezel —⸗

Pfundzoll , zum groſen Theil von Fremden ein ; warum

ſolle man dieſe der Laſt entladen und ſie dem Landmann
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nebſtdem , daß nun der Wiſſenſchaft ihr angeforderter

Zoll abgeliefert wöorden — danken wir es doch in anderer

aufbürden ? Auch im Innern muͤßte nun der eingezogene

Haushaͤlter füͤr den uͤbeln das Ohmgeld , und der fried⸗

liebende Mann fuͤr den Prozeßkraͤmer das Stempelpa⸗

pier , bezahlen helfen . Man wolle zwar die Claſſifici⸗

rung der Guͤter oͤfter abaͤndern , wie ſie an Fruchtbarkeit

zunehmen ; allein ob dies ein Mittel , die Melioration

der Guͤter zu befoͤrdern , ſey , wenn man den fleiſſigen

Bauern mit doppelter , ſo groſer Schazung belegt ? Nicht

zu gedenken der beſchwerlichen und koſtbaren Operation ,

wenn die Guͤter alle drei Jahr neu claſſificirt werden

ſollen . — Zeige ſich ſchon ſo viele Inconvenienz auf

den Doͤrfern , ſo ſey ſie noch weit groͤſſer in dem Ver⸗

hältniß der Staͤdte zu ihnen . Viele tauſend Einwohner

blieben da zuſammen ohne Schazungz ſollte nun das

Land auf ſich nehmen , was die Staͤdte nicht tragen : ſo

würde es ſchwer ſeyn , fuͤr die Folgen zu ſtehen .

Und ein badenbadiſcher Staatsdiener ( Hoßner ) be⸗

merkte : es fehle an den Vorausſezungen , unter denen

det Graf von Mirabeau fett nur fein Syſtem zu em⸗

pfehlen gewagt habe — z. B. eine gewiſſe ſtete Groͤſe des

Kornpreiſes , von wenigſtens 8 fl . ; eine Aggricultur auf

der Hoͤhe ſchon , daß die jaͤhrlichen Vorſchuͤſſe hundert

Prozent tragen ſollen ; auſſerordentlich groſe Primitiv⸗

Vorſchuͤſſe , die der Landmann nicht aufbringt ; Vortheile

gegen die benachbarten Nationen im Verkauf des eigenen

Wachsthums — lauter Bedingungen , die bei uns nicht

anſchlagen . Und wohin ſolle man in Vorfaͤllen mit Kriegs⸗

koſten , Brandſchazungen und andern Lieferungen fúr

Truppen ? wohin mit Particularrechten von Staͤdten ,

Landſaſſen und ſonſt beſonders Berechtigten ? Es ſey

äuſſerſt mißlich , auf die , nicht einmal zuverlaͤſſig genug

erhobenen Proben an einigen Doͤrfern , ein ganzes Land

in ſeiner Beſteurungs - Verfaſſung umzugieſſen — und
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Hinſicht dem Geſchick , daß der Markgraf ein ſo ver⸗

trauter Freund der Phyſiocratie geweſen iſt . Denn da —

durch praͤgten ſich die einzelnen trefflichen Saͤze der Hu —

manitaͤt , die in dieſe Lehre eingewoben ſind , nur noch

tiefer in Sein Gemuͤth und waren Ihm bei unzäͤhligen

Anwendungen , die wir davon genoſſen haben , um ſo

gegenwaͤrtiger .

XXVI

Reichs - und kreisſtaͤndiſche Verhaͤltniſſe . Poti -

tiſche Lage im ſiebenjaͤhrigen Krieg . Am Schluß
wieder ein allgemeiner Blick auf Teutſchland .

Als Stand des teutſchen Reichs , erwarb ſich bald

der Markgraf , ſowohl am kaiſerlichen Hof als bei

Seinen Mitſtaͤnden , Achtung und Zutrauen , die dem

Mann , und zumal dem Fuͤrſten folgen , der bei jeder

aug der Erfahrung befannt , welden erftauntihen Cin -
fluß die Art der Beſteurung eines Volfs , und ſogar
die bloſe Art die Steuern zu erheben , auf die Ju⸗
ſtizpflege , auf die Polizei des Staats , und auf die Sitt⸗
lichkeit des Volks habe ; wie gewagt es alſo waͤre, hier —

unter , ohne daß man alles im Zuſammenhang mit dem

Ganzen erwogen håtte , eine Hauptaboͤnderung vorzu⸗
nehmen .
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Gelegenheit , wo die Pflicht ihn ruft , ſich rechtlich , billig ,

aufgeklaͤrt , ehrliebend , feſt und uneigennuͤzig darſtellt .

Er hatte — fuͤr Baden - Durlach und Hochberg — zwei

Stimmen im Fuͤrſtenrath . 1741 wurde Seine Vor⸗

mundſchaft zu dem Fürſtentag in Offenbach gezogen , wo

mehrere altfuͤrſtlichen Haͤuſer , nach dem Tode des Kaiſers

Cart VII . ihre Erinnerungen zur Wahl - Capitulation

beſchloſſen . Bald nach Seinem Regierungsantritt brachen

im Hohenlohiſchen die Religionsbeſchwerden aus , die

dem corpus evangelicorum , dem ſich Baden - Durlach

anſchloß , viel zu ſchaffen machten . “ ) — Die alte Klage

der Uiberſchwemmung Teutſchlands mit ſchlechten Muͤnzen
„ Doli» poli wurde ſo rege , daß das Reich ernſte Beſſerungsmittel

Echluß verſuchte , aber wenig erreichte . Der Conventionsfus ,

hlond, den Oeſtreich mit Bayern 1753 abſchloß , und der im

ſüdlichen Teutſchland — ohne einen Reichsſchluß —

allgemein wurde , diente indeſſen zu einiger Hilfe . Die

badiſchen Muͤnzen blieben immer im Credit des vollen

Gehalts . — Gegen die Einfuͤhrung mehrerer neuen

Standeserhoͤhten in den Reichsfuͤrſtenrath protestirten

1754 die altfuͤrſtlichen Haͤuſer feierlich , und der Mark⸗

ihenbir⸗ graf mit ihnen .

) uibrigens berichtete der R. Tags - Geſandte i . J . 1747 :

„ wie die Comitial - Lethargie ſolchergeſtalt Wurzel gefaßt,
„ daß faſt Niemand mehr an Eroͤrterung der voͤllig präͤ—

„ parirten Materien zu gedenken ſcheine “.
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Aber die wichtigern politiſchen Erſcheinungen in

jener Zeit waren : das Meiſterſtuͤck des Fürſten von

Kauniz , durch ſeine Negociation in Paris , Oeſtreich mit

Frankreich , Staaten , die ſeit Carl V . ſich bekriegt

hatten , in Buͤndniß zu bringen — ſcheinbar ein frohes

Ereigniß fuͤr die dazwiſchen liegenden Laͤnder — bald

darauf der Ausbruch des ſiebenjaͤhrigen Kriegs . Ein

groſer Mann —der den Koͤnig, den Feldherrn , und

den gebildeten Geiſt in ſich vereinigte — blieb zum Er —

ſtaunen der Nachwelt , mit ſeiner geringen phyſiſchen

Kraft , gegen die ungeheuern Maſſen ſeiner Feinde auf⸗

recht ſtehn . Die Gåhrung war unter den teutfhen Ge -

muͤthern hoch geſtiegen “) , und auf dem Reichstag nicht

*) Beſonders in unſerm , mit dem oͤſtreichiſchen Breisgau

ſo ſehr vermiſchten Oberland . Bald im Anfang des

Kriegs ging die grundloſe Sage in der Nachbarſchaft

umher , als waͤre in den badiſchen Kirchen fuͤr den Fortz

gang der preuſſiſchen Waffen gebetet worden . Weil zu⸗

fällig den lörracher Buͤrgern , zu ihrer damaligen neuen

Stadtparade , 200 abgaͤngige Gewehre kaͤuflich überlaſſen
und von Carlsruh hinauf geſchickt wurden , und weil

gerade eine Anzahl von Salzfaͤſſern , die man fuͤr Muni⸗

tion hielt , ankam : ſo hies es , man wolle von dem

jezigen Kriegsgewirr , wie in ältern Zeiten , Gebrauch

machen . Zum Glück unterhielten der breisgauiſche Präſi⸗
dent von Schauenburg und der badenweileriſche Oberbeamte

Salzer immerhin vertrauliche Communicationen . Baden

ging mit ſeinem Patent vom October 1756 voran , um

das unbeſonnene politiſche Räſonniren , als Stoff zu

Verdruͤßlichkeiten und Ungluͤcksfällen , bei ſtrenger Bes

getragen

fiferin,

famme ir
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weniger , Man zankte ſich mit Erbitterung daruͤber , ob

Friederich II . , weil er mit ſeinen Armeen zuerſt in

Boͤhmen und Sachſen eingefallen , der angreifende —

oder , weil er eine gegen ihn beſtehende Allianz und an =

ziehende Armeen entdeckt gehabt , der angegriffene Theil

ſey ? ferner : ob der Krieg der Koͤnigin von Ungarn und

Boͤhmen als Reichskrieg von den Staͤnden unterſtuͤzt

werden ſolle ? Die unter den Teutſchen ſo eben , und im

beſſern Styl erwachte Schreibſeeligkeit brachte ein Heer

von Gegenſchriften hervor , wie kein fruͤhexer Krieg ſie

erzeugt hatte . Zu Regensburg wurde wirklich im Jenner

1757 gegen den Koͤnig von Preuſſen der Reichs - Execu⸗

tionskrieg beſchloſſen , ohne die Abſtimmung einiger

Fuͤrſten — Baden - Durlach war unter ihnen — zu be⸗

rückſichtigen , die auf gelindere Mittel , beſonders auf eine

vom Reich zu uͤbernehmende Mediation und auf Fern⸗

haltung der fremden Kriegsvoͤlker vom teutſchen Boden ,

angetragen hatten . Aber dieſe waren Verbuͤndete der

Kaiſerin , und wie konnte man der ausſtroͤhmenden

Flamme in ihrer erſten Staͤrke wehren ?

Derſelbe Reichsſchluß ging noch weiter , indem er

zugleich das Anſuchen enthielt , daß , wenn der Koͤnig

ſtrafung zu verbieten ; Vorderoͤſtreich ahmte den gern ge⸗

ſehenen Schritt nach . Noch einige Einſchäͤrfungen waren

noͤthig und erhielten — bis auf ein Paar Schlaͤghaͤndel in

Wirthshaͤuſern — die Ruhe im erſten Jahr ; in der

Folge befeſtigte ſie ſich leichter , weil die Sache nicht mehr

neu , und des Krieges Schauplaz nicht bei uns war .
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von Preuſſen ſich nicht fuͤge — nicht das eingenommene

Kurfuͤrſtenthum Sachſen mit Schadenerſaz und Unkoſten

herausgebe , wie auch der Kaiſerin Koͤnigin hinlaͤngliche

Genugthuung leiſte — der Kaiſer in dem Weeg der

obriſtrichterlichen Verfuͤgungen , nach Vorſchrift des weſt⸗

phaͤliſchen Friedens und der Wahlcapitulation fortfahren

moͤge . Es war damit auf eine Achtserklaͤrung gedeutet ,

auf die bald hernach der Reichs - Fiſcal gegen den Kur⸗

fuͤrſten von Brandenburg geklagt , und worauf der Reichs —

hofrath im Auguſt 1757 die Ladung feierlich erkannt

hat . Wenn wir hier uͤber den bekannten Waffenlauf

dieſes heftigen Krieges hinweggehen : ſo bezeichnen wir

dagegen genauer ſeinen ſtaatsrechtlichen , gleichmerkwuͤr —

digen Kampf , und beſonders die kritiſche Lage , in der

der Markgraf von Badendurlach ſich mit Weisheit ge —

halten hat . Die Politik des Schwaͤchern iſt oft die

ſchwerere .

Der ſiebenjaͤhrige Krieg wurde leider zur Religions⸗

ſache. Die meiſten proteſtantiſchen Fuͤrſten , welche zwei

ihrer Haͤupter , die verbuͤndetenͥ Kuren von Brandenburg

und Braunſchweig , in Gefahr der Vernichtung ſahen ,

fuͤrchteten den , allmaͤlig ſie alle treffenden Umſturz der

religioͤſen Freiheit im Reich . Sie drangen auf engere

Verbindung und luden bald das Haus Durlach ein , der

ſogenannten itio in partes beizutreten . Damit wollte

man — gegen die Stimmen - Mehrheit der Catholiken

und einiger auf ihrer Seite ſtehenden Evangeliſchen —

Iotſachek

Urde — e

knutheten

ſicht ſchw

ſſchenHo

ctand ju
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jede bedenkliche , etwa noh zum Reichstag kommende

Deliberation gegen den Koͤnig vereiteln , indem eine Ge —

meinſtimme des evangeliſchen Koͤrpers erklaͤren ſollte ,

keinen Theil daran zu nehmen , und allem Abſchluß als

ungültig zu widerſprechen . Zu gleicher Zeit ließ Preuſſen

ſelbſt den Fuͤrſten eine Union vorſchlagen . Carl Frie⸗

derich , ſo ſehr Er entſchloſſen war , mit Seinem Reli -

gionstheile nicht zu brechen , ſah doch die naͤhere Ver —

bindung als mißlich an , zumal fuͤr die badiſchen Lande ,

die beinah von allen Seiten ſo umgeben waren , daß

Er weder Seinen Mitfuͤrſten Hilfe leiſten , noch ſolche von

ihnen erwarten konnte . Auf ihr weiteres Zudringen ſchrieb

Er im Februar 1757 : „ſie moͤchten Ihm ihre kluge

„ Meynung mittheilen , was fuͤr Aſſiſtenz das badiſche

„ Haus ſich , im Fall eines groſen Ungemachs , zu ge —

„waͤrtigen haben moͤchte?“ Darauf blieb die beſtimmte

Antwort aus . Noch in der erſten Haͤlfte des Jahrs

1758 —da man taͤglich erwartete , daß der Kaiſer die

Achtſache kurzen Weeges auf dem Reichstag durchſezen

werde — entſchuldigte ſich der Markgraf gegen den an⸗

gemutheten Beitritt zu jener Gemeinſtimmung , „ um

„nicht ſchwerer Ahndung des kaiſerlichen und des franzo —ͤ

„ſiſchen Hofes ſich auszuſezen , und für die Zukunft auſſer

„ Stand zu nuͤzlichen Mitwirkungen zu kommen ; Badens

„ Aufopferung wuͤrde danebſt in keinem Fall dem Ge⸗

„ meinweſen nuzen “.
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Aber bald bekam die Sache eine dringendere und

reinere Geſtalt . Kurbraunſchweig — gegen welches *)

i . J . 1758 , unter ebenmaͤſiger Achtsandrohung , ein

Mandat , daß von dem Empoͤrer abgeſtanden werden

ſolle , ergangen war —ſchlug jezt den Verband der

Evangeliſchen blos daruͤber vor : daß in Achtſachen die

genaueſte Einhaltung der Form , die der Artikel 20 der

kaiſerlichen Wahl - Capitulation vorſchreibe , in Vorfaͤllen

verlangt werden wolle — nehmlich nicht ein alsbaldiges

Abſtimmen auf dem Reichstag , ſondern erſt ein Rechts —

verfahren an einem Reichsgericht , damit der Angeklagte

mit ſeiner Defenſion , der Nothdurft nach , gehoͤrt werde ;

ſodann auf dem Reichstag erſt die Ernennung einer pruͤ—

fenden Deputation der Staͤnde , und nach deren Referat

der endliche Schluß der Reichs - Collegien ſamt der kaiſer —

lichen Beſtaͤtigung . Da auch im §. 10 . jenes Artikels

ſchon vorgeſehen war : „ daß wenn auf vorbeſchriebene

„ Weiſe nicht verfahren wuͤrde , ſelbige ergangene Achts —

„erklaͤrung von ſelbſt fuͤr nichtig ſolle gehalten werden “ :

ſo ſchloß das gegenwaͤrtige Project der Abrede mit den blos

allgemeinen Worten : „ daß hiernach eine , gegen die ge —

„ſezliche Ordnung geſchehende Achtserklaͤrung vom cor —

„ pus dvangelicorum jederzeit ſo angeſehen werden

„ſolle , wie dazu die Wahl- Capitulaͤtion ſelbſt die An :

*) Wie auch gegen B. Wolfenbuͤttel , H. Kaſſel , S . Gotha ,

Lippe⸗Buͤckeburg .
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„leitung und die Befugniß woͤrtlich ertheile “. Dieſem

Entwurf ſtand ein Schreiben des hannoͤveriſchen Mini -

ſteriums vor , mit ſtarkem Aufruf zur Vertheidigung der

gemeinſchaftlichen Rechte gegen das verlautende Vorhaben ,

daß die Mehrzahl der Staͤnde die ganze Achtsprocedur

in die kaiſerliche Hand legen wollte .

Baden fand nun im neuen Vorſchlag kein weiteres

Anſprechen , als das ſchon in der Conſtitution ſelbſt aus -

druͤcklich begruͤndet war ; verſicherte daher — ſo bald in

der Folge bemerkt werde , daß bei dem evangeliſchen

Koͤrper ein wirkſamer Beſchluß zu erreichen ſey — bei —

treten zu wollen . Am 29 . November 1758 kam dieſer

Abſchluß , wegen Aufrechthaltung des Artikels 20 . der

Wahl - Capitulation , unter den meiſten Evangeliſchen zu

Stande und ging in Druck aus — nachdem der dabei

praͤſidirende kurſaͤchſiſche Comitialgeſandte , deſſen Hof

mit Oeſtreich im Buͤndniß den Krieg fuͤhrte, dem Beſchluß

der proteſtantiſchen Stimmenmehrheit widerſprochen , ihn

aber dennoch , um nicht die Praͤſidialfunction in andere

Hand abgeben zu muͤſſen, zur Dictatur befoͤrdert hatte .

Die Senſation über dieſen Vorgang war gros . Die

Publiciſten hatten nun mannigfaltigen Streitſtoff : ob

die itio in partes ohne Beziehung auf die Religion

ſtatt habe ? ob dazu nur die Mehrheit der proteſtantiſchen

Stimmen , oder die Uibereinſtimmung Aller , erforderlich

ſey ? — Der kaiſerliche Hof , in einem Commiſſions⸗

decret vom b. Febr . 1759 , gab eine Empfindlichkeit
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gegen diejenigen Staͤnde zu erkennen , die ein Mißtrauen

gegen ſeine Beobachtung der Geſeze ſo auffallend beur —

kunden , den Empoͤrern beiſtehen , den Geſamtnamen miß —

brauchen , und in die ganze Verfaſſung unleidlich ein —

greifen . Ein anderes Haupt der Proteſtanten , die Krone

Schweden —ebenfalls im Waffenbunde gegen Preuſſen

und Grosbritanien — mißbilligte laut den Schritt der

Glaubensgenoſſen . Bei uns drang insbeſondere ein er —

ſchienener franzoͤſiſcher Geſandter darauf , daß der Mark —

graf feierlich von jener Verbindung zuruͤck trete . Solch

ein Wankelmuth entſprach aber Seinem Character nicht ;

das Schwere war einmal gethan , und man rechtfertigte

ſich mit den nicht uͤberſchrittenen geſezlichen Schranken .

Als hingegen Kurbraunſchweig , in demſelben Jahr 1759 ,
mit dem Vorſchlag eines Schuz - und Truzbuͤndniſſes
der Proteſtanten nachruͤckte : ſo verbat ſich dieſes der

Markgraf eben ſo ſtandhaft ; die evangeliſchen Staͤnde

ſahen ſelbſt die Billigkeit Seiner Ablehnung ein und

antworteten , daß ſie mit Seiner ſtillen patriotiſchen Bei -

wirkung zufrieden ſeyen . Dabei verblieb es , ohne daß

die Achtſache zur foͤrmlichen Propoſition kam — und

wir haben hier ein Beiſpiel von hundert aͤhnlichen aus

der alten Reichsverfaſſung , daß derjenige Theil am

leichteſten ſiegte , der in Staatshandlungen auf ein Un⸗

terlaſſen antrug , und danebſt Zeit zu gewinnen

verſtand .

Indeſſen

Jbeſen

ae grit

niiin Cig

vimogenW

„inen wi

h Rettung

litthum ih

inQuellen,

Yi20,000̀

ilim lafe

my zihlte,
hitg Ca

achten öt

i Krankh

nhim Sen

ufland. s

Rinig fein

Îriegvolf

Stoftneuer

ſuberzieh

Âtoneniche



Cap . XXVI . 337

Indeſſen waren , nach den Feldzuͤgen der erſtern

Jahre , Friederichs Kraͤfte — mitten unter den glaͤn—

zendſten Siegen , die im Wechſel des Gluͤckes wieder

aufgewogen wurden —erſchoͤpft . Jm Jahr 1761 verlor

er einen wichtigen Punct um den andern , und ſchien

ohne Rettung zermalmt — da zeigte die Vorſehung den

Reichthum ihrer , von den Menſchen nicht zu berechnen⸗

den Quellen . Es hatte ſchon Maria Thereſia ein Corps

von 20,000 Mann , im Winter von 1761 auf 1762

aufloͤſen laſſen , weil man noch uͤberwiegende Streiter

genug zaͤhlte, um im naͤchſten Feldzug mit dem ſo ge —

ſchwaͤchten Feinde vollends fertig zu werden . Nun ver⸗

breitete fidh in der oͤſtreichiſchen Armee eine Art ausſaͤ⸗

ziger Krankheit , welche halbe Regimenter wegraffte —

und im Jenner 1762 ſtarb die Kaiſerin Eliſabeth von

Rußland . Peter III . — deſſen Enthuſiasmus fuͤr den

Köoͤnig kein Maas hatte —rief alsbald ſeine meiſten

Kriegsvolker zuruͤck, ſchloß Frieden und lief fogar , in

Kraft neuen Buͤndniſſes , ein Hilfs - Corp zu den Preuffen

hinuͤberziehen . Als er nah einem halben Jahr die

Krone niederlegen mußte , zog Catharina II . gwar dieſe

Hilfstruppen zuruͤck, hielt aber den Frieden , den nun

auch Schweden einzugehen ſich genoͤthigt fand . Der

Muth , der mit dem Glide wandelt , ſank diesmal bei

Friederichs Gegnern tiefer , da die commandirenden Ge⸗

neråle , Laudon und Daun , die dazu im Zwiſte lebten ,

Y
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auf die Poſitionen , welche die Preuſſen mit ihren ange —

wachſenen Kraͤften raſch veraͤnderten , nicht gefaßt waren .

Der Herzog Ferdinand von Braunſchweig ſtuͤrzte die ,

gegen Hannover andringenden Franzoſen zuruͤck, und

beſezte Kaſſel ; der Koͤnig, in Schleſien , nahm mit

Hilfe eines zufaͤlligen Brands im Pulvermagazin von

Schweidniz , dieſe groſe Feſtung ein ; und ſein Bruder

Heinrich erfocht , in Sachſen , noch den glaͤnzenden Sieg

bei Freiberg . Dennoch blieb Preuſſen ſchwaͤcher, zumal

da eine Miniſterialveraͤnderung im brittiſchen Cabinet

ihm die Sicherheit der Hilfe von dorther entzog . End -

lich ging jeder Theilnehmer gern heim , um ohne Erobe —

rung nur ſeinen Schaden auszubeſſern . Frankreich —

das , fuͤr ſeine unberufene , die Allianz mit Oeſtreich

uͤberſteigende ) Einmiſchung in die teutſchen Haͤndel,

africaniſche und americaniſche Colonien verlor — ſchloß

jezt mit England den Frieden von Fontainebleau , in

deſſen Gemaͤsheit beide Maͤchte ihre Voͤlker aus Teutſch⸗

land alsbald zuruͤck zogen . Schon zuvor hatte Maria

Thereſia den Antrag , das Menſchenblut zu ſchonen , ge —

macht , und mit dem Anfang von 1763 wurden in Hu⸗

bertsburg die Conferenzen eroͤffnet, wornach Oeſtreich ,

) Dieſer Allianztractat vom 1. Mai 1756 hatte nur . zu
einem Hilfs - Corps von 24,000 Mann verbindlich ge —

macht ; 1758 aber wurden 100,000 Franzoſen zugeſichert

und geſtellt .
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Preuſſen und Sachſen — die vorherigen Frieden beſtaͤtigt

haben . Nun folgte ein Menſchenalter von beinahe gaͤnzlicher

Waffenruhe ' ) im teutſchen Vaterland . Auch bei jener

ſiebenjaͤhrigen Heimſuchung ſeines Bodens war der Ober —

rhein ſo gluͤcklich, niemals ein Kriegstheater zu ſeyn .

Baden ſtellte ſein kleines Contingent zur Reichsarmee ,

zahlte ſeinen maͤſigen Koſten - Theil , und blieb diesmal

in Wohlhabenheit .

Das Jahr darauf wurde Joſeph II . mit allge⸗

meiner Freude zum roͤmiſchen Koͤnig gewaͤhlt , und be⸗

ſtieg nach ſeines Vaters Franz J . Ableben , 1765 ,

den kaiſerlichen Thron . Eine ſeiner erſten und wuͤrdig⸗

ſten Unternehmungen war die , 1767 eroͤffnete Viſitation

des Reichskammergerichts zu Wezlar , wo die Feilſchaft

der Juſtiz ſo weit gegangen , daß ein Jude mit den

ſollicitirenden Parteien ordentlich den Kauf abſchloß , uͤber

die maͤchtigen Beſtechungs - Summen , die erſt geopfert

werden mußten ; wogegen er den kuͤnftigen Urthelsgehalt

nach allen Beſtimmungen zu verſichern vermochte . Baden⸗

Durlach war ſogleich von der erſten Abtheilung der

Reichsſtaͤnde , welche die Deputation bei dem wohlthaͤ⸗

tigen Unternehmen bildeten . Es wurden ſtarke Straf⸗

Exempel gegeben, die Ehrlichkeit des Gerichts allerdings

) Der bayeriſche Krieg kam zu keinem blutigen Ausbruch .

Und erſt im Sommer 1792 begannen die Kämpfe mit

dem revolutionirten Frankreich⸗

Y 2
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hergeſtellt , in ſonſtigen Verbeſſerungen der Procedur

aber nur wenig ausgerichtet , weil deren Schwerfaͤlligkeit

und Apathie zu tief mit der teutſchen Verfaſſung ver⸗

webt war *) .

In den Angelegenheiten des ſchwäbiſchen

Kreiſes konnte es dem vereinten Hauſe Baden —

das drei fuͤrſtliche und eine graͤfliche Stimme daſelbſt

fuhrte , das auch den engern Conventen immer an⸗

wohnte — nicht an bedeutendem Einfluß fehlen . Baden⸗

Durlach war danebſt Mitglied der ordinaͤren De —

putation —von der eine Menge Vollziehungen , und

naͤhere. Beſtimmungen nach den anerkannten Hauptbe⸗

ſchluͤſſen des Kreiſes ausgingen — war auch Director

eines Kreisviertels . In der leztern Qualitaͤt hat

ſich Carl Friederich durch zwei Grundſaͤze ausge —

zeichnet . Zuvoͤrderſt hielt Er darauf , daß dieſe dem ſchwaͤ⸗

biſchen Kreis allein eigene , zwar von deſſen Staͤnden

gut gemeynte , aber nicht von Kaiſer und Reich ſelbſt

) Nach neunjaͤhrigen Vorarbeiten , als eben die den Viſi⸗
tatoren zuſtehende Reviſions - Inſtanz fuͤr die einzelnen
Rechtsſachen eroͤffnet werden follte , brach der unſeelige
Streit los : von welcher Religion der Deputirte der

weſtphaͤliſchen Grafen ſeyn fole , und ob nicht durch

proviſoriſche Anordnung das hoch - wichtige Geſchaͤft
doch fort gehen koͤnne ? Daruͤber erfolgte ſtuͤrmiſch die

gaͤnztiche Trennung der Reichsdeputation am 8. Mai

1776 .
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ſanctionirte Viertelseintheilung ) , kein Recht zu neuen

Abſchluͤſſen, ſondern nur zu Vorbereitungen für die al -

gemeine Kreis - Verſammlung , in Geſchaͤften , die den

ganzen Kreis intereſſirten — mit fidh bringe . Er haͤtte

z. B . das Straſſenweſen , vermoͤge dieſes Directorialein —

fluſſes , in dem Viertel am Rhein zu Seinem ungleichen

Vortheil zu lenken ſuchen koͤnnen — und that es nie .

it on Bum andern nahm das Ihm anvertraute Viertel unver⸗

Siv haͤltnißmaͤſig geringen Antheil an den auffallenden Koſten ,

en De
die die Viertelsadminiſtrationen in der Kreiskaſſe ver —

1) In einer ſchwaͤbiſchen Kreis - und Executions - Ordnung ,

die dieſe Stände unter ſich 1563 feſtſezten und im Druck

verkündeten , kamen die Viertel , und zu deren Direc⸗

toren die Fuͤrſten von Conſtanz , Wirtemberg , Baden

und Augſpurg vor , um „ die Execution des Landfriedens

mehr und wirklich nachzuſezen “. Insbeſondere wurde

ihnen aufgetragen , das unnuͤze Geſindel allenthalben

auszutreiben . In der Folge hat man noh mehrerlei

Obſichten damit vereinigen wollen , als : Polizei - Objecte ,

die nicht den ganzen Kreis , wegen Verſchiedenheit der

Lage , treffen koͤnnen ; Vollſtreckungen mancher allge⸗

meinen Schluͤſſe ; vorzuͤglich aber den Landſtraſſenbau .

Die Abtheilung kam nicht zur feſten Vollendung , manche

Staͤnde wußten nicht , in welches Viertel ſie gehoͤren ,

die Directorien ſelbſt kamen gegen einander in den Schein

von Eingriffen . Zum badiſchen Viertel wurden , auſer

der Markgrafſchaft gezaͤhlt : die Aebtiſſin zu Rothenmuͤn⸗
ay

ſter , die ( vormaligen ) Grafen und Herren zu Eberſtein ,

nif) it Geroldseck , Fürſtenberg , Hohenzollern , Eulz und

$ Mi Brandeis — ſamt den Staͤdten Nothweil , Offenburg ,

Gengenbach , Zell am Hammersbach —
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fpåren lieſſen . Die Staffetengelder und die Diaͤten —

beſonders der Commiſſionaͤrs im Conſtanzer Viertel , die

unter allerlei Titel der Kreispolizei auf Reiſen waren
—

liefen in grofe Summen , Man trug einſt unſerm Mini -

ſterium vor , daß dieſes ein gutes Mittel waͤre, um

immerhin das Einkommen von ein Paar Staatsdienern

auch im Badiſchen indirect zu verbeſſern . Aber es wider —

ſtrebte den Gefuͤhlen des Markgrafen jeder derartige Ge —

brauch ohne entſchiedenen Kreisgewinn , und dieſer war

nicht oft abzuſehen . Nur wegen der Landſtraſſen ließ
Er 1750 einen deſto bedeutendern Viertels - Convent )
nach Offenburg ausſchreiben , den auch die benachbarten
Staͤnde von Oeſtreich , Naſſau , Heffen - Hanau und die

Ritterſchaft beſuchten . Andere Viertel beſchaͤftigten fich
mit Austreibung des Geſindels , mit Einrichtung der

Zuchthaͤuſer , mit den Anſtalten gegen die Theurung .
Baden aber glaubte , daß , ſo weit nicht von Landesho —
heitswegen , und nach bereits gefaßten Hauptmaasnahmen
des ganzen Kreiſes , jeder Stand bei ſich helfe , auch

) Es war ſeit 1651 keiner abgehalten worden . Dem von
1750 , defen Receß v. 31 . Junius in Druck ausging ,
folgte der lezte in der zweiten Periode , 1776 . Nachmals
ließ Carl Friederich noch 1787 die Landſtraſſen des
ganzen Viertels durch Seinen General - Straſſen - In⸗
ſpector viſitiren , was noh nie geſchehen war , und wo —
bei viele Straſſen⸗Streitigkeiten gluͤcklich und kurz ge⸗
hoben wurden .
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durch die Viertelsverſammlung nicht viel Erſpriesliches

herauskomme , und daher die Sparung fuͤr die Kreis⸗

ey
kaſſe eine überwiegende Pflicht ſey. So fuͤhrte Er auch

diefe halb - fremde Verwaltung mit vaͤterlicher Treue .

Man ſah aber in ganz Teutſchland — in den acht

Jahren die vom Frieden bis zum Schluß dieſer erſten

Regierungsperiode verliefen , wie naͤchſt darauf , die

Fortſezung jenes maͤchtigen Strebens , das in der Mitte

des Jahrhunderts begonnen hatte , wornach die Menſchen

verſtaͤndiger und reicher werden wollten . Preuſſen gab

damals vorzuͤgliche Muſter in der Cultur des minder⸗

fruchtbaren Bodens , beſonders in den Austrocknungen ,

in der Verbeſſerung der Juſtizgeſeze und der Procedur ,

in ſehr ausgearbeiteten Polizei - Verordnungen und An⸗

ſtalten , auch in dem untern Schulweſen , wie in der

freier behandelten Geiſtespflege . Uiberhaupt zeichnete

ſich Friedrich II . dadurch aus , daß Er bewieſen

hat , wie man Kriegsheld ſeyn und dennoch den Frieden

lieben — wie man mit wenigen Mitteln und mit einge⸗

haltenem Maaſe des Gebrauchs , das Groſe erzielen kann .

In unſerer Nachbarſchaft ſahen wir nicht weniger die

reiche Pfalz , unter Carl Theodor *) , an Agricultur

) Er hat vier Jahre fruͤher als Carl Friederich ( 1742 )

die Regierung angetreten .
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und an ſchoͤnen Kuͤnſten in hohe Bluͤthe aufſteigen ;

und in Wirtemberg wirkte der genievolle Herzog Carl

Eugen erſt auf die Kuͤnſte , und ſeit der Aus ſoͤhnung mit

ſeinen Landſtaͤnden, gemeinſam auf eine aͤchte Begluͤckung

ſeines gutmuͤthigen Volkes und trefflichen Landes .

Uiberhaupt war damals in Teutſchland eine gluͤ—

hende Morgenroͤthe ſchon aufgegangen — noch vorerſt

ein ſanftes und wohlthaͤtiges Licht . Das blendende und

heiſſe faͤllt in die folgenden Perioden .

XXVII .

Ruͤckblick auf die erſte Periode — und Parallele

mit dem Grosherzog von Toſcana .

Werfen wir noch einen allgemeinen Blick , ruͤck—

ſichtlich des baden - durlachiſchen Landes , auf die bisher

durchlaufene Periode eines Viertel - Jahrhunderts : ſo

finden wir ihre oben angegebenen Charactere erwieſen .

Sie iſt merkwuͤrdig in dem Akter unſerer Wohlfahrts⸗

anſtalten ; in der Richtigkeit und Klugheit ihrer

Beſtimmungen ; in ihrer Menge fuͤr die damalige Zeit ;

in der Einfachheit ihrer kleinen Mittel ; in dem

allenthalben hervorſehenden humanen Zweck , und

beſonders in der Harmonie des Ganzen,Vielleicht
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haͤtten wir , wegen der lezten , die genaueſte Vergleichung

mit andern teutſchen Laͤndern damals aus gehalten , und

— in Teutſchland gewonnen , war weit gewonnen . So

viel man das Gemeinwohl nur immer begriff , wurde

dafür ernſtlich Hand angelegt . Der Regent ſelbſt ver⸗

wandte feine jugendliche Mannkraft auf die Begluͤckung

ſeiner Unterthanen ; Er unternahm es mit einem wahren

Hochgefuͤhl dieſer Seiner Fuͤrſtenwuͤrde. Der Hauptſiz

unſerer politiſchen Harmonie war in Sei⸗

nem Herzen . Wenn es in dem Eingang einer Ver⸗

ordnung heiſt : „ Bei dem Regentenſtande , worin die

„Guͤte des Allerhoͤchſten Uns geſezt hat , finden Wir

„ Uns von einer recht vaͤterlichen Geſinnung für Unſere

„ Lande immer mehr eingenommen “ —in einer andern :

„ Unſere Regierungsſorgen haben vornehmlich die Beob⸗

„achtung und Erhaltung guter Geſeze und Ordnungen ,

„auch Ausrottungen ſchaͤdlicher Laſter und Miöbraͤuche

„ zum Augenmerk “ — und noch erhabener in einer drit⸗

„ ten ) : „ Wir betrachten den Regentenſtand , zu dem

„ Gott uns auserſehen hat , mehr in Ruͤckſicht auf die⸗

„jenigen , welche von unſerer Sorgfalt ihr Heil erwarten ,

„ als in Anſehung der Hoheit , welche uns dadurch zu⸗

„waͤchſt“: ſo war das Volk von der vollen Giltigkeit

*) Zm Eingang der weltlihen Diener Witwen - Drdnung

fuͤr die zweite Klaſſe v. 1758 .
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dieſer Reden uͤberzeugt , und deſto williger , die ihm von

ſeiner Regierung vorgeſchlagenen Verbeſſerungen allmaͤlig

anzunehmen . Aber noch zwei maͤchtige Umſtaͤnde unter —

ſtuzten jedes ſolche Staatsvorhaben : es wurde dem Volk

nur ſo viel Neuerung angemuthet , als dem damaligen

Stand ſeiner Begriffe und Kraͤfte angemeſſen war — und

die dazu gebrauchten Staatsbeamte , da ſie in ihren

Pflichtubungen fürs Gute ſo geſchuͤzt ſich fuͤhlten , thaten

es Einer dem Andern muthig zuvor .

Wir bemerken noch zu der erſten Periode , daß nach —

dem Carl Friederich 19 Jahre regiert hatte , ein

aͤhnlicher Stern in Italien aufging — die Staatsver⸗

waltung des Grosherzogs Peter Leopold von Toſcana

( 1765 bis 1791 ) . Beide Regenten ſezten ſich zu ihrem

Endzweck das Volksgluͤck , zu ihren Mitteln feſte und

einfache , durch keine Politik getrubte Formen der Ge -

rechtigkeit ; eine wachſame und doch nur bis zur Wohl -

thaͤtigkeit ausgedehnte Landespolizei ; groſe Anſtalten fuͤr

die Cultur des Bodens ; Schuz der natuͤrlichen Freiheit ,

auch in den Gewerben ; Sparſamkeit in den Staatskaſſen ;

ſittliche Bildung der Unterthanen — und in allen Ber -

waltungszweigen den Geiſt der Ordnung , wie den der

wirkſamen Liebe ) . Selbſt im Irrthum des zu weit

*) Crome , in der Vorrede zu dem ſchoͤn von ihm uͤber⸗
ſezten und ſchoͤn commentirten Werke „ die Staats⸗
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verfolgten phyſiocratiſchen Syſtems , und im Empfinden

der Schwierigkeiten , um von einer kleinern Regentſchaft

zu einer groͤſſern uͤberzugehn , trafen Leo pold und im

verjüngten Maasſtabe Carl Friederich zuſammen .

Uibrigens hat der erſtere den Beweis gegeben , daß die

Regierung einer Million Menſchen noch keinesweegs zu

gros iſt , um dieſelben väterlich und mit ſehr einfacher

Maſchine — in friedlichen Zeiten — fuͤhren zu koͤnnen .

Erhabene Fuͤrſten ! Ihr habt euch gefannt *) , gez

liebt und wechſelsweiſe nachgeahmt . Einſt im Tempel

„ verwaltung von Toſcana “ , entwirft das Bild

von Leopolds Regierung , als ob auch Carl Friederich

ihm dazu geſeſſen hätte , in folgenden Worten : „ Eine

„unerſchuͤtterliche Gerechtigkeitsliebe gegen alle ſeine Un⸗

„ terthanen ; ein weiſer ruhiger Gang der Regierungsver —

„ waltung ; ein friedliches Syſtem ; Maͤſigung in der

„ Entwerfung und Ausfuͤhrung ſeiner Verbeſſerungen ;

„ Toleranz und Nachſicht gegen die verſchiedenen Meiz

„ nungen und Handlungen der Menſchen ; und ein uner⸗

„ müdetes Beſtreben , feine Unterthanen vernuͤnftiger ,

„ tugendhafter und gluͤcklicher zu machen . Dadurch gruͤn⸗
„ dete dann Leopold ein gegenſeitiges Vertrauen zwiſchen

„ der Regierung des Staats und den Unterthanen ; Treue

„ und Gehorſam , Liebe und Dank gegen den Souveraͤn“.

*) Bei Leopolds I Wahl und Kroͤnung zum Kaiſer ,

1790 , hat ſich Carl Friederich nach Frankfurt be⸗

geben ; beide freuten ſich der perſoͤnlichen Bekanntſchaft , als

gleich - geſtimmte gute Geiſter , welche Menſchenbegluͤcker

ſind . Der Kaiſer nahm in einem Audienzſaal , als man

aus einander ging , den Markgrafen bei der Hand und

mit fih in fein Cabinet ,
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der Geſchichte , wo ihre Aufzeichnungen und Aburthei⸗

lungen an die zweite Haͤlfte des achtzehnten Jahrhunderts

gelangen , werden Eure Bilder einander gegenuͤber auf⸗

geſtellt — und es werden die Schauenden ſich daran , bis

auf die Aehnlichkeit Eurer milden Geſichtszuͤge , erfreuen

und erbauen .
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I .

Chronologiſche Geſchichts - und Culturtafel von der

badendurlachiſchen Zeit .

1746 *)

D. vom Lande mit Herzlichkeit gefeierte Regierungs —

Antritt Carl Friederichs .

Verkuͤndete Schazungs - Freiheit fuͤr Einloͤſung der Guͤter⸗

ſtuͤcke von Ausmaͤrkern — wenn eine Gemeine kauft ,

auf 15 Jabr . 1757 . XXXVI ! )

Beſchraͤnkung der Vindicationen liegender Guͤter auf eine

abgekürzte Zeit , wo die aͤltern Gewaͤhrbuͤcher fehlen.
1759 . XXXVII , und folg .

a747

Aufhebung des Geſezes von 1730 das mehr als 6 Procent

Zinſen geſtattet hatte . 1759 . XIIV und XXVII .

Ernſte Anſtalten gegen die angehaͤuften Jauner und her⸗

renloſes Geſindel ( noch eingeſchaͤrft 1750 und 54 . )

1766 . XLV und XLVI ,

) Jahrzahl des Geſezes oder des Ereigniſſes .

) Die arabiſche Zahl bedeutet den Jahrgang der Carlsruher In⸗

telligenzblaͤtter , und die römiſche deren Stuͤck, worin die , zum

Theil viel fruͤhern Verordnungen und Nachrichten zu finden ſind .



Strenge gegen muthwillige Beſchaͤdiger der Feldbaͤume ( auf

des Regenten Befehl geſchaͤrft 1753 , 54 und 55 . )

1766 . XII und XIII .

Juden - Ordnung — in Abſicht auf Gewerb .

Straſſenordnung fuͤr die Unter - und Oberlande ( 1747 und

48 . ) 1771 . XVI ꝛc. und XXII . ꝛc.

Weeggeld - Ordnung fuͤr das Unterland . 1771 . XXIX . ꝛc.

1748 .

Anweiſung uͤber die Verwaltung und Erhaltung der Ge

meinsguͤter . 1762 . XXXVIII bis XL .

Erweiterung des Verbots gegen der Landleute zunehmende

Neigung zum Karten - und Wuͤrfelſpiel . 1758 . IV .

1749 .

Erſte Gruͤndung eines Fonds zur Verbeſſerung der Schul —⸗

beſoldungen .

Inquiſitoriſches Verfahren gegen den Verdacht murhwilli —

ger Bankeroute . 1757 . XXXXV . 1761 . XII .

Statuirung auſſergerichtlicher Unterpfands - Verſchreibun —

gen und Conventionalhypotheken uͤber die Fahrniß .

1760 . XXI .

Erbauung des Waaren - Lagerhauſes zu Schreck am Rhein .

Kein Unterthan ſoll , ohne drei junge Eichen geſezt zu

haben , heurathen .

Baumgaͤrten in allen vermoͤglichen Communen und weiche

Holzpflanzung an offenen Plaͤzen ( erweitert 1754 , 67 . )

Vertraͤge mit Thurn und Taxis , zu Berichtigung und

Verbeſſerung der Poſtverhaͤltniſſe ( auch 1765 ) .

1750 .

Carl Friederichs Lehnsempfang am kaiſerlichen Hof .

Strenge Geſeze gegen die zunehmenden naͤchtlichen Die —

bereien . 1766 . XI .
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Annullirung der Trinkſchulden an Wirthe .

Handhabung des ſchwaͤbiſchen Kreispatents gegen die all —

zuſchwer beladenen Guͤterwaͤgen . 1771 . XXXVII .

Gedruckte Hofordnung . 1757 . XXXXVII .

1761 .

Carl Friederichs Vermaͤhlung mit Caroline Louiſe , Prin —

zeſſin von Heſſen - Darmſtadt .

( u. 1755 ) Abſtellung des unmaͤſigen Aufwands bei Lei⸗

hen und Trauern . 1757 . X. 1769 . XXIX .

Anordnung , daß der R . Schluß v. 1731 , gegen die Hand⸗

werksmißbraͤuche , jaͤhrlich in jeder Zunft an ihrem

Tag wieder verleſen werde .

Erleichterung junger Handwerksmeiſter von druͤckenden
Erſchwerungen beim Meiſterſtuͤck , und Abſchaffung

der Meiſtermahle . 1757 . VII .

Abſtellung der Klitter - und Nebenrechnungen zu den Ge⸗

meins - Hauptrechnungen . 1757 . XXX .

Maͤſigung des Einzugs und Vertrinkens der Weinkauf⸗

gelder . 1759 . XXXIX .

Starker Betrieb der haͤufig ruͤckſtaͤndigen Inventuren und

Theilungen . 1762 . I .

Befreiung der Staatsdienerſchaft vom Abzug ; und Min⸗

derung der Abzugsgelder anderer Unterthanen beim

Uiberzug vom einem Amt in das andere . (Erſtreckt

auf die Oberlaͤnder Unterthanen i . Ra 1753 ) . 1203 -

XIII und XIV .

( u. 1754 ) Armen⸗ und Sicherheitsanſtalten , beſonders

gegen Vaganten und Fremde . ( Naͤheres Reglement

folgte 1768 ) . 1766 . II und III .

Vergleich mit St . Blaſien : Aequiſition des Dorfs Ried .

1792 :

Neue Hofgerichtsordnung , nebſt Einfuͤhrung der Frank —

furter Wechſelordnung⸗
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Strenge Obſicht auf die Uibelhaͤuſer . 1757 . XXVIII .

Aufhebung der bisherigen Hofrathsratification aller Gant⸗

urtheile ; dagegen die Einfuͤhrung eines kurzen Beru —

fungsmittels von ſolchen . Auch Beſchraͤnkung des

Zinſenlaufs nur bis zum Tag des erkannten Concurſes .

1758 . XXXVIII . 1760 . IX .

Eine Staatscommiſſion fuͤr die kraͤftigere Direetion des

Zucht - , Waiſen - und Tollhauſes ; neuer Zucht —

hausbau .

Aufhebung des aͤltern Geſezes , daß wer gegen den Fiscus

eine Rechtsſache unternehmen will , erſt beim Fuͤrſten

anzufragen haͤtte. 1758 . XXXXVI .

Carlsruher Schloßbau und Niederſezung einer dirigirenden
Commiſſion .

Verbot der Strohausfuhr von auſſerlands gehenden Zehnten .

Kauf des Fleckens Rhod bei Landau von den Vaſallen von

Zyllnhardt .

1753 .

Verbot der Begraͤbniſſe in den Kirchen .

Verbot des freien Zechens bei Steigerungen ( noch mehr

eingeſchaͤrft i . J . 1761 ) . 1757 . XIX . 1750 . XXXX .

Abſchaffung der ſolennen Malefiz⸗ und Blutgerichte .

1764 . X.

Den Oberaͤmtern wird die haͤrtere Behandlung der Ge —

fangenen , als Mittel zu Herausbringung der Wahr —

heit , unterſagt . 1764 . XXIV .

Erneuerung und Erweiterung des ſtrengen Geſezes gegen

ungetreue Verrechner . 1766 . XXIV und XXV .

Verbot heimlicher Beherbergungen von Fremden .

Die fuͤrſtlichen Civil - und Jagdbedienten ſollen die Unter⸗

terthanen nicht zu unnoͤthigen Frohnen aufbieten .

1768 . V.

Jeder Buͤrger ſoll bei ſeiner Annahme zwei , jeder Hinterſaß
einen Feuereimer ſich anſchaffen .
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iinteria

Verbeſſerte Pferdezucht — Beſchehl - Ordnung ( erweitert

1756 ) .

Vergleich mit Wirtemberg — Abtretung der Anſpruͤche auf

Beſigheim , Mundelsheim , Altenſteig und Liebenzell ;

jenſeitiger lehnherrlicher Verzicht auf die halbe Graf⸗

ſchaft Eberſtein ꝛc.

( u. 1756 ) Beilegung nachbarlicher Irrungen mit dem Can⸗

ton Baſel .

Vorſchrift mehrerer Legalitaͤt bei Inſpeetionen und Sec⸗
tionen in Criminalfaͤllen . 1764 . XXIX .

$ ~q754 ;

Nichtig erklaͤrte Verkaͤufe von Grundſtuͤcken an Auslaͤnder

ohne landesherrliche Conceſſion . 1759 . XXXIII .

Geſchaͤrftes Verbot der Gemeins - Zehrungen und Schen —

kungen . 1757 . XVIII und XXXII .

Abſtellung willkuͤhrlich ausgeſchriebener Gemeinsumlagen .

1757 . XXXI ,

Gruͤndung deg neuen Gymnaſienfonds .

Verſtaͤrkung des Pfarr - und Schulmeliorationsfonds .

Praͤmien auf Entdeckung von Marmorbruͤchen , geſezt und

bald gegeben .

( bis 1756 ) General⸗Synodalverordnung fuͤr die Froͤmmigkeit

( erlaͤutert 1757 ) . “ 1767 . XXIV . XXIX , XXXI 4V .

XXXVIII bi XLIII und XLVI .

Annullirung der — bis zur Gefahr ganzer Gemeinen ſich

haͤufenden Borgceontracte gemeiner Unterthanen mit

auslaͤndiſchen Juden ( erweitert 1770 ) . 1757 . XXV.

Vorausgegangene Schulverbeſſerungen im Badenweileri⸗

ſchen . 1768 . XXXII - VIII.
Beſtimmteres Verbot des Hauſirens mit Waaren .

Diaͤten - Reglement in herrſchaftlichen und Commun - An -

gelegenheiten .
Verordnung gegen die Strohdaͤcher und Haͤuſer ohne

Schornſteine . 1765. VII .
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Abſtellung des unmaͤſigen Schwelgens bei Hochzeiten und

Kindtaufen . 1757 . XIII . 1769 . XXIII , ꝛc.

Anhalten der zu Haus entbehrlichen jungen Leute zum
Dienen . 1757 . XXIX .

Die dem Staat gehoͤrige 10 Procent Lach - Erben - Gelder

ſollen , ſoweit ein Ehegatte dem andern etwas ver —

macht , nicht erhoben werden . 1762 . VII .

1755 -

Die Geburt des Erbprinzen Carl Ludwig .
Verbot aller Hazardſpiele in Wirthshaͤuſern . 1760 . XLVI .

Sonntags - Schulen , in der Dioͤces Pforzheim angefangen .

Anordnung der Ratihabitionsprotocolle im Crimminalpro⸗
zeß . 1764 . XXII .

Wenn zwei Oberbeamte in Rechtsſachen verſchiedener Mei —

nung bleiben , ſoll ein Höfgerichts - Mitglied den Mug -

ſchlag geben . 1759 . XIX .

Geſtattung , daß ein Inquiſit ſich einen Correferenten er —

bitte .

Im Hochbergiſchen ſollen die untheilbaren Bauern - Guͤter

voller angeſchlagen , und die Zieler verzinst werden .

1764 . IV .

Beſondere Beſchuͤzung des aufbluͤhenden Baues der Faͤr—
berroͤthe .

( u. 1761 ) Scharfes Verbot des uͤber Hand nehmenden Ge —

werbs mit dem Auswechſel von Geldmuͤnzen . 1757 .
XXI . 1761 . XLIX .

Strafgelder ſollen in Concurſen nicht ( wie andre fuͤrſtliche
Anforderungen ) in die ſechste , ſondern erſt in die

zwanzigſte Klaſſe geſezt werden . 1760 . XXI .

1756 .

Die Einrichtung mit den Sonntagsſchulen auf das ganze
Land erſtreckt .
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Jatenund Feſtere Gruͤndung des Schulhaͤuſer - Baufonds durch zwei
Collecten im Jahr . 1757 . VL

Pfarr - Examinations - und Promotionsordnung . 1752 .

XXXXNI .

Abſtellung uͤberfluͤſſiger Feyertaͤge bis auf zehn . 1756 . J .

— 1767 . XLIX .

Vervollſtaͤndigung der jaͤhrlich uͤber die Waiſen und Pfleg —⸗

ſchaften an das Hofraths - Collegium einzuſendenden

Conſignationen .

Einſchaͤrfung und Maͤſigung der Landesverordnung , daß

und wie fern der untere Stock eines neuen Gebaͤudes

von Stein ſeyn ſoll .

Erhoͤhte Privilegien der Stadt Loͤrrach .

Anfang des ſiebenjaͤhrigen Kriegs — nachmals ( 1757 ) er -

klaͤrter Reichskrieg gegen Preuſſen .

Erſte Einfuͤhrung des lieflaͤndiſchen Flachsſaamens .

1757 .

Die Geburt des Markgrafen Friederich .

Gegebene Befugniß , daß jeder um Adjunction eines Com⸗

miſſaͤrs oder Actuars zum Richteramt , auf ſeine Ko⸗

ſten bitten koͤnne . Dagegen , Abſtellung des Perhor —

reſcenz - Eides . 1757 . XXXX .

Schulcandidaten - Ordnung . 1757 . XXXXII .

Errichtung des Carlsruher Wochenblatts unter Staats —

Aufſicht , zur Belehrung aler Gemeinen , 1758 . I .

Spielkartenſtempel , zum Beßten des Waiſenhauſes einge —

fuͤhrt. 1757 . IV .

Die neue Vorſtadt von Emmendingen .

Der Drahtzug in Schopfheim .

Neue Regulative fuͤr die Emporbringung des Waiſen⸗ ,

Zucht - und Tollhauſes in Pforzheim .
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Gruͤndung einer Witwenkaſſe fuͤr die weltliche Dienerſchaft

in zwei Abtheilungen .

Die eingefuͤhrte Brandverſicherungs - Anſtalt .

Die Kirchen - Cenſur ſoll monatlich gehalten werden .

Peinliche Erkenntniſſe ſollen nicht mehr von auswaͤrtigen

Schoͤffenſtuͤhlen eingeholt werden . 1758 . XXXXV .

1759 .

Verbeſſerung der Sonntagsſchulen .

Verzicht des Waiſenhauſes auf die Ortsalmoſen - Gefaͤlle .
Abſtellung des bedeutenden Aufwands mit Kraͤnzen und

Zierrathen bei Leichen . 1759 . XLVI .

Eingeſchaͤrfte Jahrsberichte uͤͤber Maas - und Gewichts⸗

Viſitationen .

1760 .

Verordnung gegen die uͤbertriebenen Guͤtervertheilungen .

1760 . XXVI .

Gruͤndung des Schul - ( meiſter ) Witwen Fiscus .

Die Commun⸗Ordnung ( über die Verwaltung der Gemeins⸗

guͤter und Einkuͤnfte ) .

Die General - Zunft - Artikel .

1761 .

( u. 1762 ) Belohnungen der , die Gemeinskaſſen empor⸗

bringenden Dorfsvorſteher . 1762 . XLI .

Gruͤndung des generellen Land - Almoſen - Fonds , haupt —

ſaͤchlich fuͤr Kurkoſten .

Aufhebung des Zunftzwangs , der die Treibung des Hand —

werks vor der Verheurathung verboten hatte . 1761 .

XVIII .

Aufhebung des bisherigen Monopols mit dem Eiſenhan —⸗
del im Unterland . 1761 . XLII .

Kauf des Fleckens Muͤnzesheim von den Vaſallen dieſes

Namens .
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Kauf des Flecken Gondelsheim von dem Freiherrn von

Menzingen .

Aufhebung der Strafe des Schandkarrns gegen Inlaͤnde —

rinnen , die ſich zum zweiten Mal ſchwaͤchen laſſen .

1764 . XLVI .

1762 .

Abſtellung uͤberfluͤſſiger Eide . 1763 . IV —VI .

Fuͤrſtliche Staatsdiener bis zu den Kanzliſten herab , ſamt

Ehefrauen und Kindern , wurden von der Leibeigen —

ſchaft frei erklaͤrt . 1762 . XLV .

Errichtete und empfohlene Spinn - , Strick - und Naͤh—⸗

ſchulen . 1768 . XXIX . und XXX .

Aufhebung aller Loſung , hinter gerichtlich vollzogenen

Steigerungen . 1759 . LII . und 1763 . I .

1703 .

Die Geburt des Markgrafen Ludwig .

Der Hubertsburger Friede . .

Schul - Schematiſmus im Hochbergiſchen .

Volkszaͤhlungs - Anſtalten .
Verbot alles Einkaufs von Giften ohne aͤrzliches Atteſtat

( Vorſchrift genauerer Vorſichten iſt von 1764 u. 65. )

Ein anatomiſches und chirurgiſches Inſtitut , nebſt Banz

dagen - Lehre , wird mit dem Gymnaſium verbunden .

1763 . XXXIV .

Gewiſſe Leichname werden zu anatomiſchen Uibungen im

ganzen Rande defignirt , 1763 . XV . 1768 . I . u . XLIV .

Angekuͤndete Beguͤnſtigung der Unterthanen , welche oͤde
Gemeinplaͤze anbauen wollen . 1763 . XXX .

Praͤmien , auf Entdeckung von Schieferſteinbruͤchen geſezt .

Maasregeln zu neuer Emporbringung der Ortsalmoſen .
1764 . VI .

Alle Kamine ſollen mit Backſteinen gebaut werden .
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Verbeſſerte Feuerordnung fuͤr die Reſidenz Carlsruh .

Bei Concurſen ſollen die Fauſtpfaͤnder nicht , ſondern nur

die Uibererloͤſe , zu den Gantmaſſen gezogen werden .

1763 . LI ,

1764 .

Pfarr - Candidaten - Ordnung .

Anordnung der vierteljaͤhrigen Berichte uͤber die Gefan —

genen , die noch nicht verurtheilt ſind , uͤber Zeit und

Urſache ihres andauernden Inſizens .

Gebotene Ordnung in den Zunftrechnungen ( erhoͤht 1762

und 1770 ) . 1764 . XLIV . und XLV .

Die ſtaͤdtiſchen Handwerksmeiſter duͤrfen , ſo viel und ſo —

bald ſie wollen , Lehrjungen halten , 1764 . XLVI .

Alle Meiſter duͤrfen , auch troz widriger Specialartikel , ſo

viel Geſellen halten als ſie wollen . 1764 . XLIV .

( u. 1765 ) Neue Stempelpapier - Ordnung . 1764 . LII . und

das folgende Blatt des J . 1765 . J.

Naͤhere Vorſchrift an die Apotheker , zu Verhuͤtung Unheils

mit Giften . 1765 . III .

1765 .

Jahr des zu Stand gekommenen Erbvertrags mit der

Markgraͤflichen Linie von Badenbaden .

Frang I ſtirbt und Joſeph II . wird zum Kaiſer erwaͤhlt .

Verbeſſerter Schulſchematiſmus im Roͤteliſchen . 1768 .

XLIX .

Geſuchte Sicherung des Credits durch geordnete Berpfán -

dung des doppelten Guͤterwerths in Schuldverſchrei —

bungen , und geſtattete Vermoͤgensunterſuchung gegen

den , der drei Viertel ſeiner Liegenſchaften verpfaͤndet
þat . 1765 . IV .

a

Eingeſchaͤrfte Ordnung in vorſichtiger Ausfertigung der

Erblehnbriefe. 1765 . XXVI .
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Herbot der Nachtweiden . — Zeit des hoͤhern Betriebs

vom Kleebau und der Stallfuͤtterung .

Aufhebung des vorhinigen Monopols im Krappbau Faͤr⸗

berroͤthe ) und allgemeine Ermunterung zu demſelben

durch Nachlaß an Zehnten und Pfundzoll . 1765 .

XXXI .

Vorgeſchriebene Mittel zu weiſer Schonung der Bauhoͤlzer.

1765 , XLVII .

Maasregeln zur Verbeſſerung der Maurer - und Zimmers

arbeiten , 1765 . XLVII ,

Aufſicht auf die Scribenten bei ihren Inventur⸗ und Thei⸗

lungsgeſchaͤften . 1765 . XLIX . 1769 . XLV .
Eine in Carlsruh vom Regenten errichtete „ Geſell⸗

ſchaft nüzlicher Wiſſenſchaften zur Be⸗

foͤrderung des gemeinen Beßten . “
Entdeckung von Graniten im Hochbergiſchen .
Vertrag mit Frankreich : 1) Aufhebung deg droit Taubaine

( wornach der Koͤnig die Verlaſſenſchaft eines Fremden

erbte ) gegen badiſche Buͤrger ; 2) wechſelſeitige Aus⸗

lieferung von Deſerteurs und andern Verbrechern .

1766 .

Befoͤrderungsanſtalten fuͤr die Einimpfung der Blattern .

Oberlaͤndiſche , mit Vorderoͤſtreich gleichheitliche Verordnung

úber die Viehmaͤngel . 1766 . VIII .

Genauer geordnete Mahlproben . 1766 . XXIX .

In der Regel , keine ſchriftlichen Prozeſſe vor den Aemtern .

1766 . XLVII .

Emportreibung der Seidenzucht und Maulbeerbaum⸗Pflan⸗

zung lerhoͤht 1768 durch unentgeltliche Austheilung

von Maulbeer - Saamen ) . 1767 . X.

Die jungen Mediciner ſollen mit auf Heilung der Vieh⸗

krankheiten ſich legen .

Ermunterung zur Schweinzucht ( 1768 und 60) .



14

1767 ,

Phyſicaliſche Topographieen werden angeordnef ,

Erweckte Aufſicht gegen die Thuͤringer , Tyroler und andre

Quackſalber . 1767 . XXXIII .

Verbeſſerter Gant - Prozeß und verbeſſerte Obſicht auf Uibel⸗
haͤuſer . 1768 . XVI — XVIII .

Abſchaffung der Tortur .

Die beruͤhmt gewordene Uhren , Kleinodien - und feine

Stahlfabriken in Pforzheim , entftanden und verbreitet

durch den Unterricht der Kinder im Waiſenhaus .

( u. 1768 ) Anlegung von Hanf - und Flachs - Spinnſchulen
in jeder Dioͤces ( weiter betrieben 1770 und 72 ) .

Abſtellung der Kirchweihen . 1767 . XLVIII .

Die Feuerordnung lergaͤnzt durch V. v. 1770 ) .

Geometrie in alle Landſchulen eingefuͤhrt , ( und 1768 nur

Schulmeiſtern , die ſie verſtehen , die Promotion zuz

geſagt ) .

Verfuͤgung daß alle junge Theologen ſich auf Mathematik
und Phyſik legen ſollen .

Realſchulen , hin und wieder im Land errichtet ; im Gym —

naſium aber die Zuziehung von Schreiberei - Incipien - ⸗
ten und gewiſſen jungen Profeſſioniſten zu Lehrſtunden

der Arithmetik , Geometrie , Phyſik , Mechanik und

Architectur . 1767 . LII .

Verordnete alsbaldige Meldung contagioͤſer Krankheiten .

1767 . XLV .

Rettungsanſtalten fuͤr Ertrunkene . 1767 . XII . u . XIII .

Nichtigerklaͤrung der , ohne landesherrliche Dispenſation

geſchehenden Veraͤuſſerungen von Liegenſchaften , Zehn —

ten , Gilten , Gerechtigkeiten ꝛc. zur todten Hand .

1767 , V.

Abzugsfreiheit von dem hinterlaſſenen Vermoͤgen der Frem —

den , die ins Land gezogen um von ihren Renten zu

leben . 1767 . XXVII .

tocalunte

1767. II.

fnung det

tin bader

Loch b

Dioͤtes

. 1770)

1770,

Sihernde9
(1, 1760.) $

Die Gtiftu

fromn

Uulehrun,
littrſtüzte

.1770) 3

NeGade

Ditag mi
Miry
AMen



Geſtattete Frohnzahlungen aus vermoͤglichen Commun⸗

Kaſſen . 1767 . XXXV .

Die Pfarrer ſollen , bei jedem ihnen angezeigten Sterb⸗

fall , die Krankheitsgattung ſamt dem gebrauchten

Arzt erkundigen und daruͤber Todtenberichte er⸗

ſtatten .

Der neue Canal von Muͤhlburg uͤber Welſch - Neureuth

nach Schreck , zur Trockenlegung einer groſen Gegend .

Auf den Raub ( nicht blos auf die concurrirende Toͤdtung )

wird die Todesſtrafe geſezt . 1767 . XLIV .

Beſchraͤnkung des unmaͤſigen Lotterie —⸗ Collectirens . 1767 .

XXXVII .

Erneuerte und verbeſſerte Anordnung der Frevelgerichte

(Localunterſuchungen uͤber den Wohlſtand eines Dorfs ) .

12767. LI

Eroͤffnung der Reichskammergerichts - Viſitation — dabei
ein baden - durlachiſcher Deputatus .

1768 .
Schulſeminarium .

Ausdehnung des Roͤteliſchen Schulſchematismus auf andere

Landestheile .

Noch beſondere Verbeſſerungen der Landſchulen in der

Dioͤces Pforzheim und Stein . 1769 . III .

( u . 1770 ) Abſtellung der Waarenſchau auf Jahrmaͤrkten .

1770 . XXXIX .

Sichernde Anſtalten fuͤr die reitenden und fahrenden Poſten .

( u . 1769 . ) Aufſtellung beſoldeter Landgaͤrtner .

Die Stiftung der Freifrau von Pelke von 36000 fl . , fuͤr

fromme Anſtalten .

Vorkehrungen gegen die bis dahin haͤufige Ruhr .

Unterſtuͤzte Anſchaffung groͤſſerer Farren und Eber .

(u. 1770 ) Vorſchriften an Hatſchiere im Ober⸗ und Unterland .

Die Stadt Durlach errichtet ihre Burgerwitwenkaſſe .

Vertrag mit dem Hochſtift Baſel .— Erwerb der Vogtei

Binzen mit ihren Zehnten und Gilten .
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1769 .
Pfaͤrrſeminarium .
Alle Gemeinen , deren Aerarien dazu hinreichen , ſollen ſich

mit Feuerſprizen verſehen .

Die Kirchen - Viſitationsfragen wurden concentrirt und

verbeſſert .
1770 .

Geſonderte Realſchule im Gymnaſium , zur Bildung der

Nichtſtudirenden .
Mediciniſche Viſitation im Oberamt Carlsruh .
Verbeſſertes Reglement fuͤr die unterlaͤndiſchen unter einerlei

Director geſtellten Hatſchiere .
Verordnete Sammlung der Obſtkerne fuͤr Haupt ⸗und

Dorfbaumſchulen . 1770 . XLIII .

Geſchaͤrfte Mahl - und Backproben . 1770 . LI .

Sorge fuͤr die Rettung erhaͤngter Menſchen . 1770 . V.

Befohlene Aufmunterung der Unterthanen zum Kleebau

auf alle moͤgliche Art .

Vergleich mit dem Domſtift Speyer — rein gewordene In —

habung von Ober - und Unterwoͤſſingen , wie vom

Zehnten und Patronatrecht zu Muͤnzesheim und Rhod .

Naͤhere Vorſichten gegen Feuersgefahr . 1770 . XL . u. XLI .

Groſe Theurung und Gegen - Anſtalten .

Anfang der phyſiocratiſchen Verſuche .

Ausreutung eines Waldſtuͤcks an Carlsruh , um den In⸗

wohnern mehr Felder zu verſchaffen .

Genauer geordnete Uibelháufer z Tabelen , 1771 . III .

Scharfe Borfehr gegen die Feld - und Garten - Diebſtaͤhle .
Ergaͤnzungen der Feuerloͤſch - Anſtalten .
Voranſtalten fuͤr die ruhige Beſiznahme aller badenbadiſchen

Landestheile .
Vertrag mit Naſſau : Acquiſition des Idarbannes im Spon :

heimiſchen .
Vertrag mit der Pfalz wegen Ebernburg : Erwerb von

Helmsheim und Spranthal .
Die fuͤrſtl . Eltern fuͤhren ſelbſt ihre drei Prinzen nach Paris .

u -
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Einige der Sinnbilder und Inſchriften , als , beim Re⸗

gierungsantritt von 1746 , die drei unterlaͤndiſchen

Staͤdte Illuminationen veranſtalteten ) .

L Am zꝛ2ten November , zu Carlsruh .

. ) Vor dem Haus des Geheimenhofraths Wielandt , drei

Anſpielungen auf das ſehnliche Verlangen des Lan⸗

des , daß ſein junger Regent ſich bald vermaͤhlen
moͤge: a) der Liebesgott ſchiest ein Herz auf eines

der vielen Herzen ab , die , auf einem ſamtnen Kiſſen ,

zur Wahl vor ihm liegen . b) Unter dem Fuͤrſtenhut

zeigt ſich rechts das badiſche Wappen , links ein

noch leerer Schildraum . c) Ein Maler hat den

Pinſel in der Hand ; ſeine Frau und viele Kinder

ſind um ihn her . Dieſe ziehen an den Gewichtern

einer Wanduhr und treiben an den Zeichern , damit
der Vater bald zum Malen komme .

. ) Hofrath Sahler ſtellte das Wappen der Herzoge

zu Zaͤhringen dar .

) Dieſe kleine Nuswahl bezeichnet theils die naive Herzlichkeit der

damaligen Zeit , theils die Empfänglichkeit , die ſich für eine kuͤnf⸗
tige feinere Bildung in Teutſchland zu regen ſchon anfing , theils

ſonderbar erfuͤllte Divinationen uͤber Carl Friederichs Haupt ,

Stamm und Land . Er hatte die gange Sammlung aler In⸗

ſchriften viele Jahre in feinem Cabinet — ſie ſcheint Sein Herz

angezogen zu haben .



. ) Advocat Breſſand ließ einen Engel mit der Poſaune

verkuͤnden : „ Dieſer iſt des Landes Vater ! “

. ) Gaſtwirth Reinel : nil vi tempestatis avulsum ,

Reddo post nuhila lucem . ( Nichts hat der Sturm

abgeriſſen — nach ihm ſoll wieder das Licht ſcheinen . )

. ) Die Kapuciner : Stat fortuna domus et avi nume -

rantur avorum , Semper honos , regimenque tuum ,

lanudesque manebunt , — En fontem ! fons est

Carolus , qui largus in omnes ; ex illo patriae pro -

fluet alma lalus . ( Im Heil bluͤbt dies Haus und

zaͤhlt die Altvaͤter ſeiner Altvaͤter . Deine Ehre und

deine Herrſchaft werden ſtets beſtehen und geprieſen

werden . Sehet einen Quell in Carln , reich aus —

ſtroͤmend uͤber Alle , und hoͤheres Wohl uͤber das

Vaterland ergieſend . )

. ) Profeſſor Maler : Vox populi sit Fridericus

Carolus . Carl Friederich werde zur Volks⸗

ſtimme ! )

. ) Hofrath Bader : Ein Granatapfel mit der Inſchrift :

ipsa me natura coronat , ( Die Natur ſelbſt kroͤnt

mich . )

II . Am 26ten November , zu Durlach .

. ) Am Rathhaus : a) Ein Fuͤrſt auf dem Throne ; ein

Unterthan uͤberreicht ihm die Stadtſchluͤſſel und ein

Herz . b) Eine Hand , welche die drei Finger zur

Eides - Ablegung aufhebt . c) Eine ſtrahlende Sonne

und eine Hand mit der Gießkanne , die mit glei —
cher Sorgfalt Blumen und geringe Graͤſer begiest .

d) Der Morgenſtern mit einer ſtarken Morgenroͤthe .

. ) Kammerrath Lamprecht : a) Ein Fuͤrſtenhut und aus

dem Himmel eine Hand , die ein Fuͤllhorn uͤber ihn

.) Hand
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ausſchuͤttet . b) Cin offenes Aug uͤber einer Land —

ſchaft . c ) Ein groſſer Baum , unter deſſen Schatten

ſich , da er von der Sonne ſtark beſchienen wird ,

allerlei Voͤgel und Thiere fluͤchten.

. ) Poſtmeiſter Herzog : Eine aus finſtern Wolken , bei

abziehendem Gewitter , hervorſtrahlende Sonne .

. ) Kaufmann Fein : Die Liebe , mit einem Kind an

der Bruſt und einem Kind an der Hand .

. ) Handelsmann Kloſe : a) Eine vollbluͤhende Roſe ,

um welche viele Bienen fliegen . b) Ein ankommen⸗

des Schiff , in welches die Sonne glaͤnzt . c) Čin

Bauerntanz zum Dudelſack , mit der Inſchrift :

cum singulis et omnibus . ( Mit Allen und Jedem . )

. ) Nathsverwandter Rohmann : a) Jakob umarmt den

Engel und ruft : „ Herr , ich laſſe dich nicht , du

ſegneſt mich denn ! “ b) Ein Pelikan , der die Jungen

aus ſeiner Bruſt naͤhrt — mit der Inſchrift :

„Gluͤcklich ſind die Unterthanen ,

„ Gleicht ein Fuͤrſt den Pelikanen “.

. ) Handelsmann Wild : Ein Aſtrolog , mit ſeinem Fern⸗

rohr gegen die Geſtirne ſchauend , fuͤhrt die Worte :

„ omnia suo tempore . ” ( Alles zu ſeiner Zeit. )

II , Am 28ten November , zu Pforzheim .

. ) Am grofen Portal : Dag Bild der Liebe mit einem

flammenden Herzen in der Hand .

. ) Handelsmann Kießling : à) Cine Sonnenblume dreht

ſich nach der aufgehenden Gonne . b ) Cine Glud -

henne verſammelt , beim Gewitter , ihre Jungen

unter die Fluͤgel .
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. ) Verwalter Ohlenhauſen : Ein Spiegel mit der Un⸗

terſchrift :

„ Ich weiß , daß Ehr und Ruhm bei uns nicht
untergeht ,

„ Wenn dieſer Spiegel noch vor unſern Augen ſteht “. girit de

. ) Landſchreibers Erhard Witwe : Eine im Gleichgewicht

hangende Wage , in jeder Schaale liegt ein Gewicht ;
unter dem einen ſteht justum , unter dem andern

pium . ODas Gerechte — das Menſchenfreundliche . )

. ) Raufmann Dáumling : a) Cin alter , noh grúnenz
der Baum , den die unter ihm fizende weiblihe Gez

ſtalt umfaßt ; bei feinen Wurzeln fproffen viele

Staͤmmchen hervor ; eine Hand aus den Wolken haͤlt

den badiſchen Wappenſchild uͤber. b) Ein im ſtuͤr —

menden Meer ſtehender Felſen , auf welchem ſich ein

alter feſter Thurm zeigt .
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III .

Reſcript des Markgrafen an Sein Hofgericht zu

Abſchaffung der Tortur ) .

Carl Friederich ꝛe.

Nachdem Wir die Folgen des — in peinlichen Faͤllen

oͤfters vorkommenden Mittels der Tortur mehrmals in

Uiberlegung gezogen , und dabei ſowohl einerſeits die Unz

zuverlaͤſſigkeit dieſes Beweis - Mittels , durch welches ſelbſt

ein Unſchuldiger zu einem , die Todes - Strafe etwa guziez

henden falſchen Geſtaͤndniß , ja zur Verzweiflung gezwun⸗

gen werden kann , und wobei es faſt lediglich auf die Zu⸗

laͤnglichkeit oder Unzulaͤnglichkeit der zu Erſtehung der

Marter erforderlichen Leibes - oder Gemuͤthskraͤfte an⸗

kommt , als auch andererſeits den unbilligen Vortheil ,

) Dieſes Reſcript , ohne ſich durch präciſe Schoͤnheit in der Faſſung

zu empfehlen , wurde im Hofgericht aufgeſezt und — mittelſt

Antrags an den Regenten , in das Geheimeraths - Collegium
hinüber gegeben , wo Er es unterzeichnet , vorher aber ſelbſt die

Einleitung gewollt hat . Daſſelbe wurde nicht im Lande , ja

nicht einmal den Oberaͤmtern — die ohnehin uͤber jeden Tor⸗

turfall das hofgerichtliche Erkenntniß erſt einzuholen hatten —

verkündigt , theils , wie es ſcheint , um erſt aus Erfahrung

zu ſehen , ob damit durchzukommen ſey ? theils um nicht die

Inquiſiten ploͤzlich zu deſto mehr Ableugnungen anzureizen ;

vielleicht auch , weil man nicht gewiß war , wie eine Maasregel

von ſo vielem Einfluß , der allgemeinen Sicherheit wegen , auf

teutſchen Reihs - und Kreis - Tågen werde angefehen werden ?

So characteriſirte ſich jene Zeit des , aus dichtem Gewoͤlk her⸗

vorbrechenden Lichts .
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welchen ein mit genugſamen Kraͤften begabter Miſſethaͤter ,

durch ſtandhafte Erſtehung der Marter zum Nachtheil der

oͤffentlichen Sicherheit genieſet — reiflich erwogen haben :

ſo ſind Wir hierauf durch den von Euch abgeforderten
und an Uns erſtatteten Vortrag zu dem Entſchluß ver —

anlaſſet worden , das Mittel der peinlichen Marter —

als eine nicht allzeit mit der Natur eines rechtlichen Be —

weiſes , und ebenſo mit Unſern Geſinnungen , mit dem

noͤthigen Schuz der Unſchuld , ja ſelbſt mit der Sicherheit

des gemeinen Weſens nicht wohl uͤbereinſtimmende Sache

—in Unſern Gerichten , ſo viel es nur immer die ge —

dachte Sicherheit des gemeinen Weſens verſtattet , abzu —

ſchaffen und zu verbieten .

Wir verordnen daher , daß

. ) ein uͤberwieſener Miſſethaͤter , wenn er ſchon

feines Verbrechens nicht geſtaͤndig iſt , ohne ſothanes Ge -

ſtaͤndniß durch die peinliche Marter herauszubringen , blos

auf den vorliegenden zulaͤnglichen rechtlichen Beweis , mit

der in den Geſezen beſtimmten Strafe — es ſey ſolche

nur eine Leibes - oder eine Lebens - Strafe — ohne Anſtand

alſo belegt werden ſolle , daß jedoch im Fall ein Inquiſit ,

welcher des Verbrechens uͤberwieſen iſt , einige Umſtaͤnde ,

deren Herausbringung der Richter zu Sicherſtellung des

corporis delicti , oder wegen ſonſtig darunter befangenen

Rechts eines Dritten unumgaͤnglich noͤthig hat lals bei

einer Kindes - Moͤrderin , wo ſie das Kind hin vergraben ?
bei einem Dieb , woer die geſtohlene Sache hingebracht

habe ? ) hinlaͤnglich zu erlaͤutern ſich boshaft weigert ,
alsdann es bei dem , was die Rechte in Anſehung der

Tortur vorſchreiben , ohnabaͤnderlich ſein verbleiben hat .

. ) Daß bey dem vorkommenden peinlichen Prozeſſen

in dem Fall eines nicht gar halben Beweiſes , der Inquiſit ,

da in Unſern Landen der Reinigungs - Eid in peinlichen
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Sachen bereits von Uns vorhin abgeſchafft worden ift ,

bis auf weitere Anzeigungen losgeſprochen — in dem Fall

eines halben oder mehr als halben Beweiſes hingegen ,

der Inquiſit , jedoch nur in ſo fern es die oͤffentliche

Sicherheit erfordert * ) , ſtatt der Tortur mit einer auſſer⸗

ordentlichen , nach Beſchaffenheit des Verbrechens und

Staͤrke des Beweiſes, mit vorzuͤglicher Ruͤckſicht auf jezt

gedachte gemeine Sicherheit zu beſtimmenden , niemalen

auf das Leben zu erſtreckenden Strafe belegt , oder wenn

die Sicherheit des gemeinen Weſens eine dergleichen auſ —⸗

ſerordentliche Strafe nicht erheiſcht , mit Weglaſſung der

peinlichen Marter ſodaan ebenfalls , bis auf weitere Anzei⸗

gungen , losgeſprochen werden folle ,

Gleichwie Wir aber hierbey die Sicherſtellung un —

ſchuldiger Perſonen gegen die peinliche Marter zum Yor

zuͤglichen Augenmerk gehabt haben ; alſo iſt Unſer Wille ,

. ) daß in Anſehung derjenigen , welche in einem

der oͤffentlichen Sicherheit nachtheiligen und in den Geſezen

verbothenen Stand leben , nemlich Vaganten , Jauner⸗

und Diebsbanden , das Mittel der Tortur , den bisherigen

Rechten nach , jedoch nur blos in ſo fern ſie ihr halb oder

mehr als halb erwieſenes Verbrechen nicht geſtehen wollten ,

beybehalten , bey voͤlligem Beweis aber ebenfalls mit Weg⸗

laſſung der Tortur die verdiente Leibes - oder Lebens⸗

Strafe zuerkannt werden ſolle . Wuͤrde auch

. ) ein Inquiſit durch boshafte Verſagung deutlicher

Antwort gegen den Richter ſich ungehorſam bezeigen , ſo

wollen Wir bey ſolchem , ſo wie auch bey demjenigen ,

welcher des Verbrechens voͤllig uͤberwieſen , und ohnerachtet

) Die in der Geſezgebung der neuern Perioden hierüber gegebenen

Erläuterung erzählt eine Note unter dem Text S. 65.
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der zur peinlichen Marter hinlaͤnglicher Anzeigungen ,

wegen gehabter Mitſchuldigen , zu derem Nahmhaftmachung
in Guͤte nicht zu bewegen iſt , die Anwendung des Tortur —

Mittels , als einer ſodann zu Aufrechthaltung der Gerech —

tigteit und der Sicherheit des gemeinen Weſens unum⸗

gaͤnglich nothwendigen , auch keinen Unſchuldigen treffenden

Sache , keinesweeges unterſagt haben .

Dieſemnach befehlen Wir , daß ihr euch in allen kuͤnf—

tighin , bey euch vorkommenden peinlichen Faͤllen hiernach

achten und die jeweiligen Inſtanzien beſcheiden ſollet . In —

maſſen ꝛc. Datum Carlsruhe , den 9. Sept . 1767 .
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IV .

Auszug aus den Rechnungen
der

S

Landſchreiberei Carloruhe

uͤber

die dorthin , als zur Staats - Hauptkaſſe in den Jahr⸗

69 , 1770 und 1771 , welche dem Anfall der

baden - badiſchen Markgrafſchaft zunaͤchſt vorher gingen ,

aus den verſchiedenen Receptur - Kaſſen der markgraͤflich

baden⸗durlachiſchen Lande eingelieferte jaͤhrliche

Renten Uiberſchuͤſſe

nach Abzug der Diſtricts - und Local⸗Beſtreitungen , nebſt

der Berechnung uͤber den Durchſchnitts - Betrag fuͤr ein

Jahr , und der Vergleichung gegen die Radical - Summe

yon den Jahren 1746 , 1747 und 1748 , Dann mit dem

Haupt⸗Reſultat

über den Renten - Zuwachs , welcher in jener Regierungs -

Periode de $ durchlauchtigſten Herrn Markgrafen Carl

Friederich allmälig entſtanden iſt .
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1.

Von directen und einigen indirecten a
pro pro i

Steuern , und zwar : 1
1769 . izo . ( ii

—

Durch die Einnehmereien .
i M

. ) Schazung oder Steuern von Haͤuſern ,
Guͤtern , Gewerben ꝛc.

1. In den fuͤrſtlichen Oberlanden .

a ) Von der Einnehmerei Hochberg . . . 35,833 37 5z
P

Ho
b ) — — — Sulzburg . . 1,260 1

c) — — — Badenweiler 23,978 23,899 o
d) —- — e Riwa n s F 3787 | asro tom
}Ņ — = . = Sauſſenberg 39,966 39,964 M | t

136,824 | 141,055 HOK

Neq amn = A | AN
2. In den fuͤrſtlichen Unterlanden .

f ) Von der Einnehmerei Carlsruyh s s 10,711 15,676 fos | S

8a — — — OBP 6,083 3,248 mı
1

h ) — — — Pforzheim 12,743 ; z51
10 3

i ) — — — 7,348 6,800 W9 |2

k) Vom holländer Holz - Zoll bei Schreck . 000

45,885 | 34975 P8 | n
[ eem | an ———

Thut zuſammen — {| 182,709 176,030 90 64

. ) Salz - Regal .

a) von der Salzverwaltung für die Oberkande 21,490 21,064 5

b ) — — e ara Unterlande 5,071 4,910 Wj

. ) Kanzlei - Taren und Stempel -

Papier Geer ra a 7,754 Z2 a
AEO | OEN E g

Summe ` —. f 217,024 | 200,245 Wi
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' , | as , r
welde in die Haupt - Kaffe zur Vergleichung gegen die

in inl Carlsruhe geliefert wurden . Radical - ⸗Summev . 172Kinel.

| Haupt : Durch⸗
s folglich jezt

Summe ſchnitts⸗
sr al amaligen

iia || 12 - 71 . r ale - n Ertrag . mehr minder
r drei Jahre . fuͤr 1 Jahr .

— — |
m fl . fl . fl . fl . fl .

||

|

[|

y | amila778 | 110,703 }. 36,901 36,749 o

ixi 1266 3,787 1,262 1,241 21 —

s | gg || 237z | 71,654 | - 23/884 - f 26,068 — | 2184

3 | 36,542 110,508 36,836 35,922 914 —

WA |
39 : 923 119,853 39,952 34,573 5,378 EN

J 141,035 l| 138,626 416,505 138,834 130 t553 6,465 2,184

, | aig || 20,603 55,990 18,663 11,763 6,900 —

a | gu || 2,161 11,492 3,830 3,875 mo 45

a | aaii 12,000 34,594 11,531 13,012 a 481

6 % ½0 | R f oane y a
i

|| 5,000 5,000 1,666 n . 1,666 —

= [i -

i 48,213 129,073 43,022 33,528 1,020 ,526
5) gt) [|

e i || 186839 | 545,578 181,556 J 168,081 17,485 | 3,710

|
|

o iioo | 57,744 | ( 10,248 E 10993 pied o

Timi o 175 4,991 7,437
7z

po f
| [| ;

i
| 741 | 7,127 22,122 7,374 6,115 1,259 T

pp o | s

ar m | 214,150 640,419
|

213,469 192,628 26,997 6,156



II. Renten Uiberfhúge

Von Domanial⸗Renten , Landſchreibere
aus Staats - Guͤtern , vom Zehnden ıc . Haupi

incl . des Betrags von unterlaͤndiſchen pro mw
a

Zoll - und Accis - Gefaͤllen , wie auh vom fi

Ohmgeld. 1769 . . | 277o .
Ù

imig

—

f . e
Tp ”

Durch die Burgvogteien , Amtskellereien , |
geiſtliche Verwaltungen , Amtungs -

|

und Frevelverrechnungen . |
. ) In den fuͤrſtlichen Oberlanden : |

a) durch die Burgvogtei Homberg . e 30,268 30,100
K | Ilr

b ) — —geiſtl . Verwaltung Hochberg zu |

Obeinimburg T wna = 0,005 8,228 i ! | 4

c ) — — Srevel - Berwaltung Homberg 757 653 "8 | 2

d) — — geiftl . Bermaltung Sulzburg » 4,395 6,897 i | 1

e ) — — BGurgvogtei Badenweiler e + 12,992 12,819 W0
| 4

1 ) — — — Rötein 30,078 10,188 159 | {

g) — —geiſtl . Berwaltung Nöten 5,724 5,785 10 %| 1

h) — —FrevelVerwaltung Nten 1,828 1,357 1065

95,647 85,027 126 | 2
Car gm | ~ a anan | ~

. ) In den fuͤrſtl. Unterlanden .

1 ) geiſtl . Verwaltung Carlsruhe >» » 19,043 18,895 6439

k ) Lagerhaus - Berwaltung Shred > . 657 579 ingo

1) Oeconomie - Verwaltung Gottesaue . 2,762 5,051 p33 |i

m) Amtungs⸗Verrechnung Durlach . . 1,193 1,125 9 $

n ) Amtskellerei daſelbſtt e 31,298 46,361 I9 i
o) geiſtl . Verwaltung daſelbſtt 1,000 koo a l]

p) Frohngeld von der Stadt Durlach . . — — ~-

q) Amtungs - Verrechnung Pforzheim . o — 62 iy

1) Amtskellerei Pforzheiuin 14,416 18,302 iý | /

s) geiſtl . Verwaltung allddzza 241 117 W]

t ) Burgvogtei Bauſchlott ( ſtatt der Verwal⸗ |

tung Carlshauſen ) : 3,486 4,723 hi l
E

Transport — 74,006 95,615 Y i



xa
welde in die Haupt - Kaffe zur

Carlsruhe geliefert wurden .

Vergleichung gegen die

Radical⸗Summe v. 172Kincl .

| Haupt - Durch⸗
A

| pro Summe ſchnitts⸗ E

mil ezza
für alle ] Summe SURN aie aa

SE drei Jahre . fuͤr 1 Jahr .
Ertrag .

iF A fl . fl . fl fl . fl .

a
|

mull 36/826 | 97,194 | 32398 f 23524 | 8874 | m

s
|

gail 7851 24,584 8,194 2,702 5,492 =

A | bl 1,138 2,548 849 784 65 n

|
sli 8596 | 19,883 6,629 3,603 gab l 7

fag 47,40 ( 43,308 44½436 8,076 GBo p

3 | tgfh 24,459 | 74325 24,775 | 20,607 468 | =

A S a 869E j 15 : 203 5,067 4,808 259 | —

ad amiss "| Aano | abai 103 - o o

o | garl 100,626 | 281,300 93,764 f 66,034 | 28,244 | 514

p ap | aam D NE T a aa —

pma

n3
|

80 16,439 54,377 18,125 11,281 6,844

z | mi| 9180 2,416 805 = 805 —

f | 3,433 31,246 3,748 5,820 ET 2,072

O Ee re e 673 w | o
„g | yiil 48,749 126,408 42,136 20,891 21,245 =

a] W As 1,400 466 : 875
T 3,409

| ~ ] — — — 4090 EE 400

i
fl 199

261 87 700 Eg 113

g | ago | | 14,906 47,624 15,874 10,549 5,320 " ka

T 725 241 — aAa iha

alasi 6547 | 14750 4,018 31 ABS o

| 93,148 262,859 87,615 93,720 39,859 | 5,994

A) 5515
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1E

Von Domanial - Renten ,

aus Staats - Guͤtern , vom Zehnden ꝛc.

incl . des Betrags von unterlaͤndiſchen

Boul - und Accis - Gefaͤllen , wie auh vom

Ohmgeld .

Renten⸗Uiberſchuͤſſe yheQee

Transport

u ) Amtungs⸗Verrechnung Stein

v) geiſtl . Verwaltung allde

w) Amtungs - Verrechnung Muͤnzesheim

*) Pfandſchaftsverwaltung Gondelsheim .

yBurgvogtei Gernsbachh >» >

2) Kaminfegereibeſtand - Zins in den fuͤrſtl⸗

Unterlanden na

. ) Aus den uͤberrheiniſchen Beſizungen .

a) Von der Amtungs - Verrechnung Rhod

b ) —der gemeinſchaftl . Beamtung Idar

c) — der Veſtung Landskron ) ) .

. ) Für den ganzen Umfang der Marfgrafſchaft .

Zins aus herrſchaftl . Haͤuſern und Guͤtern

Zinſe von ausgeliehenen Capitalien . .

beſondere Beſoldungs - Beitraͤgen np)

Von Forſtrenten .

a) Von der Forſtverwaltung Hochberg . .

b ) — — — Rim

c) — — — Carlsruhe .

da) — zr T Pforzheim +

incl . der dortigen Saͤgmuͤhlen- ⸗Verwalt .

*) Einem heimgefallenen Lehen⸗
**) Bon Gommun: Cafen e

è í $
a reibeg noſchreibere —

pro

1769 .

i

74,096
jJ

2,236 1/376 Ji(44
2,515 2,804 i
3,201 11,881 d
4,237 7,340 pe

856 694

150 220 ala
A S w

87,321 119,030 —
e emn aam |

jfi
2,73 3,043xð ð? 3

%97 |
1,076 1,335 936 |- x 999

2,750 — .—
Or a

3,815 ipo de
25

25 o |
Do | 1

5,150 G
|

A
vj Å *

1,016 824 2

6,191 7,141
n ,

m
3,851 Toa |

!

8,957 gbg f

8,718 9187 Ma
a

5,970 g6 T

— — — — —
U fa

27,495 30,337 RiT
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, | welhe in die Haupt - Kaffe zur Vergleichung gegen die

ſearlsruhe geliefert wurden . Radical⸗Summe v. 173Fincl .

Haupt⸗ Durch⸗
n folglich jezt

Summe ſchnitts⸗
| ar

all S
damaligen

„
fur ale

; anume Ertrag . mehr minder
Hh drei Jahre . | für 1 Jahr .

" e f . fl. f . t fl .

| em | 937148 | 262,859 87,615 53,720 39,889 | 5,994
| AN p

o | 2,133 5,745 1,915 1,085 830 —

c] 1,926 7,245 2,415 2/342 73 —

iW o 109,407 6,469 6,469 | —

A || 10,619 22,196 : 398 FS 7,398 z

TE e hozo 736 = BE oT

A
220 590 196 85 111 —

~ | 12,999 | 320,250 106,744 57,232 55,506 | 5,994
1 1o 3 Nea om Nean Sa im Nenem
A NA |

a f s64 | z346 | - 248 > a66 | o 786 f 1

w P a7 | - 348 | 1130 = m9 | z

IND | 4,336 7,086 2,362 1,200 1,162 =

2,730 f :

Qo 84 46 2,862 0o84 —

„15 | 689z, Boo wo , w
3

— -=
s i 25 75 25 88 x 63
5 6,590 18,032 6,010 20,560 — 14,550

pio o7 2,212 737 m 737 P

10 * — — pen
m | 607 20,319 6,772 20,648 737 f14,613

li pul j

„ 652 [ 14,902 4,997 3,057 1,940 | =

jt | M | 41,966 | . 30,088 - | 10,029 2,883 746 i
t | S 4, „ 74 29,679 9,893 [ 3,826 606 - ( —

5| Ai 5,936 19,272 6,424 3,524 2,990 E

) | I3 |
i l

| |

Ii 0,198 94,031 31,343 13,290 18,053 IE

T

7]



ii
Renten⸗Uiberſchuͤſſe K

Landſchreibere
Von Domanial⸗Renten ,

aug Staats - Guͤtern , vom Zehnden ꝛc.

incl . des Betrags von unterlaͤndiſchen

Zoll⸗ und Accis - Gefaͤllen , wie auch vom

Ohmgeld .

Von den Eiſenbergwerken und |

dem Eiſenhandel . |

a ) In den Oberlanden .

Von der Eiſen⸗Factorie Kandeern » 338 . 1 7293 i

7a
y ~ Oberweiler 8,737 6,606 ni

Hauſen 5,722 —

|

hn

b) In den Unterlanden . |

Wegen des frei gegebenen Eiſenhandels >» 705 G84 M |A
15 : 999 15,053 J0 W,

2

Hauptfumme — f 230,469 | 264,046 - | 78e

Zu den Staatsregalien

gehoͤrt noch das Das eigentliche Surpli
iſt unbekannt , da die von de

5 Muͤ ingelief

Surplus von der Muͤnze in Durlach a ea
der Anſchaffungen dorthi
angeſehen werden koͤnnen. |

Pasanna | emmena AE a

Gefammt : Summe aler Renten — f 453,493 | 473,689 lii | j|
||

1,4
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wamelhe in die Haupt - Kafe zur Vergleichung gegen die

rlsruhe geliefert wurden . Radical⸗Summe v . 17à5 incl .

F
$ aupt⸗ Durch — Seha

f oza > im folglich jezt
? Summe [ ſchnitts⸗

e : AMALI
Lro får alle | Summe pmen

:
mpl h

SS LR a Ertrag. mehe | minber
drei Fabre , | für 1 Jahr

fl . fe fl . f . fl . fh

|
1
| |
| |

8,238 16,866 5,022

Ghi 6,443 21,786 7,262 6,630 8,161 —

— R 0,722 1,907

|

|
i

~ 617 2,006 668 3,201 2,533

o | gi i5298 | 46,380 J 15,459 9,831 8,161 4 2,533

R [ 270,005 | 780,120 | 260,028 169,897 | 113,785 123,654
00 WRR = j PER ga
peia

m — — Nea n

1
|
|

|

Ø Ø Ø 3,646 3,646

REZEITSE ? | RETRAPED RA EANET ELETIET ) FETES
z

a
i 600

403,155 1,420,539 473,497 300,174 140,752 33,456
p T ;

| 7
| z ;

|
'

|
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Was die Nebenbezuͤge betrifft , welche nicht zu den

jaͤhrlich rentablen Gegenſtaͤnden gehoͤren : ſo wird , da

ſolche im Grunde nur als Reſtitutionen fuͤr den

unter mehrern Ausgabs - Poſitionen enthaltenen groͤſſern

Aufwand angeſehen werden koͤnnen und eigentlich von

ſolchem zu decourtiren waͤren , hier keine detaillirte Ers

waͤhnung gethan .

a a

Das Haupt - Reſultat beſteht hinſichtlich der Ver⸗

gleichung mit der fruͤhern Zeit in folgendem :

Der Durchſchnitts - Ertrag in den

Jahren 1769 , 1770 und 1771 beſtand nach

vorſtehender Tabelle in . 443 , fl .

derfelbe hatte fúr die Jahre 1746 , 1747 und

1748 ausgemacht . . j ; 4 306,171 A —

ERERTEATE TEE EASE

Die Revenuͤen der Markgrafſchaft

Baden - Durlach haben ſich daher unter der

Regierung des durchlauchtigſten Herrn

Markgrafen Carl Friederich bis zum

Anfall der baden⸗badiſchen Lande , nach und

nach vermehrt um jaͤhrliche . . 107,326 f . —

und zwar hauptſaͤchlich durch die Somanial —

Renten , einſchließlich der Forſtgefaͤlle und

des Ertrags von den Eiſenbergwerken ,
dann durch die Acquiſitionen .

Carlsruhe , den 20 . July 1813 .

Oelenheinz , Finanzrath .

— . a

cipt,d

hreffend,

ur gri

Marty

nfen Or

Wir ba

w von Wr

Iſich

natürliche

Gattunge
Vieſen,
terſchied

ten und

wachs un

lichenČin

Hlage g



V.

Reſcript , den Verſuch des phyſiocratiſchen Syſtems

betreffend , an das Oberamt und die Einnehmerei

Hochberg *) .

Carl Friederich von Gottes Gnaden ,

Markgraf zu Baden und Hochberg ꝛce.

Unſern Grus , Edler , Hochgelehrter , Liebe Getreue .

yi - Wir haben Uns gnaͤdigſt entſchloſſen , die Erhebung

der von Unſern Unterthanen an Uns zu entrichtenden

d
Abgaben , ſoweit es nur thunlich iſt , einfacher , weniger

beſchwerlich und weniger koſtbar , zu machen , und uͤber⸗
haupt die Laſten , welche ſie bisher getragen haben , auf
eine mit Unſerm hoͤchſten Fuͤrſtlichen Intereſſe und dem

Beſten des Landes genau moͤglichſt uͤbereinſtimmende Art

zu erleichtern .

Wie Wir nun aber zu dieſer Unſerer landesvaͤterlichen

Abſicht kein angemeſſeneres Mittel finden , als daß die
5 natuͤrliche Ordnung , nach welcher nur die unterſchiedliche

Gattungen der Feldguͤter jeder Markung , nemlich Aecker ,

Wieſen , Weinberge , Gaͤrten und Waldungenꝛc . ohne Un⸗

| terſchied nach ihrem wirklichen , durch Abzug aller gemach⸗

ten und anzurechnenden Unkoſten , von dem ganzen Er⸗

wachs und der damit verbundenen ganzen landwirthſchaft —

lichen Einnahme zu beſtimmenden Ertrage , in Schazungs —⸗

Anlage gebracht , auſſer dieſen aber und dem , dem Recht

») Auch von der mißlungenen Sache wird dieſe Beilage nicht vorent⸗

halten , da ſie in mancher Beziehung characteriſtiſch iſt .

3 *
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und Herkommen nach abzurichtenden Zehnten , die Unter —

thanen ſonſt mit keiner weitern Abgabe , ſie habe Namen

wie ſie immer wolle , alſo auch weder mit Beet , Vogts —

Geldern , Huͤhner - und andern Zinſen und Gilten , noch

mit den ſonſt bisher uͤblich geweſenen Regalien und

Taxen , Manumiſſions - und Abzugs - Geldern innerhalb

Landes ꝛc. beſchweret werden , auch im Handel und Wan —

del eine ungeſtoͤrte und dem Beſten des Landes angemeſſene

Freiheit genieſen , und die Uns bisher ſchuldig geweſene

Frohndienſte zwar fernerhin , jedoch nicht anders als gegen

billige baare , aus einem auszuwerfenden Frohngelde zu

beſtreitende Zahlung leiſten ſollen , nach und nach , jedoch

anfaͤnglich nur zu einer Probe auf drei Jahre eingefuͤhret

werde : ſo wollen Wir mit dieſer Einrichtung in Unſerer

Markgrafſchaft Hochberg nun wirklich fuͤrſchreiten , und

jezo gleich in dem Flecken Bahlingen durch den Notarium

Finner , als welchem bereits durch Unſern Rent - Kammer⸗ —

rath Schlettwein “) die noͤthigen Begriffe von der oben

angefuͤhrten natuͤrlichen Ordnung des weitern mitgetheilt

worden , den Anfang machen laffen .

Es ergehet daher an Euch , das Oberamt , Unſer

gnaͤdigſter Befehl , ſolche Unſere hoͤchſte Willens - Meynung

behoͤrigen Ortes zu eroͤffnen , und den vorbenannten No —

tarium Finner zu gleichbaldiger Vornehmung dieſer Ge —

ſchaͤfte zu Bahlingen dermaſſen anzuweiſen , daß er vor —

derſamſt mit Zuziehung der , aus der Gemeins⸗Caſſe zu

bezahlenden Vorgeſezten und dreyer in der Landwirthſchaft

erfahrenen Buͤrger , aus der Claſſe der Reichen , Mittlern

und Armen , aus deren jeder Claſſe Einer zu nehmen , und

insgeſamt ihrer Pflichten zu Beſorgung dieſes Geſchaͤfts

zu erinneren ſind , eine vollſtaͤndige Berechnung uͤber die

ſaͤmtlichen Cultur - Koſten , von der erſten Bearbeitung der

„) Man erkennt in ihm auch den Proponenten dieſes Reſcripts .

Carloruhe

vát,
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Felder an , bis auf die zum Verbrauch , oder zum Verkauf
| noͤthige landwirthſchaftliche Zubereitungs - Arbeiten der

| Producte , inclusive , wie auh úber den Erwachs der

verſchiedenen Grundſtuͤcke , die damit verbundene Einnahm

| der Oeconomien und deren geſamten Werth , úber den

erſt hieraus zu beſtimmenden wahren Ertrag der Guͤter

jeder Gattung , entwerfen , von ſaͤmtlich vorbenannten

Perſonen unterſchreiben laſſen , und ſofort zur Einſendung

an Unſere Fuͤrſtl . Rent - Cammer euch uͤbergeben; immit⸗

telſt aber , und bis von derſelbigen das weiters noͤthige

verfuͤgt werden wird , die Guͤter⸗ Stücke ſaͤmtlicher Beſizer

nach den Pfund⸗Zetteln durchgehen , ſolche nach ihrem

Ertrage in die gehoͤrige Claſſen , gut , mittel und

boͤſe , eintragen , und eine genaue umſtaͤndliche Tabelle

daruͤber fertigen ſolle .

Wir hegen zu euch das gnaͤdigſte Vertrauen , daß

ihr Unſere hoͤchſte Abſichten auf keinerlei Weiſe ſchwer

machen und verhindern , oder ſolches durch Andere geſche —

hen laſſen , ſondern nach euerer Uns ſchuldigen Treue

auf alle nur moͤgliche Art befoͤrdern werdet .

Du aber , der Einnehmer , haſt dem Notario Finner ,

waͤhrend daß derſelbige mit ſolchem Auftrag beſchaͤftiget

ſeyn wird , taͤglich 1 fl . — bis auf Unſere anderweite

Beſtimmung , aus der Landeskoſten⸗Kaſſe verabfolgen zu

laſſen , und gebuͤhrend zu verrechnen .

Wir verſehen Uns alles defen , und bleiben Cuh

ſamt und ſonders in Gnaden wohl beygethan . Datum

Carlsruhe den öten Martii 1771.

Gart Friederich , M . z. Baden .|

vdt , Riffing . Buͤrcklin .

vdt . Lembke .
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VI .

Schlußrede ſtatt Vorrede ,

an die wiſſenſchaftlichen Leſer .

Es hat mich all zu oft belaͤſtiget , Hinter eines

Buches Titelblatt , Dedication , Subſcribenten - und Ca —

pitel⸗Verzeichniſſen , noch lange Vorerinnerungen zu finz

den — u welchen doh der Mutor mehr alg einen Grund

haben kann . Sollt ' ich ſie uͤberſchlagen : ſo konnten mir

Notizen und Geſichtspuncte entgehn , die mir vor allen

Dingen zugemeſſen waren . Sollt ' ich ſie erſt leſen : ſo

litt meine Geduld und Luſt , wenn ich auch das Vorwerk

mit noch ſo vieler Kunſt gewoͤhnlich gebaut fand . Ich

habe mir daher erlaubt , hier im eigenen Buche , nach

meiner Empfindung zu handeln . Nebſt dem Beſtreben ,

daſſelbe ſoweit klar und einfach abzufaſſen , daß es ohne

complimentariſche oder exegetiſche Anrede beſtehen koͤnnte —

dachte ich mir noch einen Gewinn fuͤr den ſpaͤter ange —

fuͤgten Vorrede - Gehalt ſelbſt . Wenn nehmlich der urtheilende

Leſer erſt durch den Text mein Freund einigermaſſen ge —

worden und , in der dieſer Lectuͤre geweihten Stunde ,

hinter der Hauptbefriedigung , zu einer einladenden Ruhe

gelangt waͤre : ſo duͤrfte er noch geneigter ſeyn , alles
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Beſtreben,

i e9 ope

anzuhoͤren und mit feinen fHon vorangegangenen Selbſt⸗

betrachtungen zu vergleichen , was ich ihm jezt uͤber den

Standpunct von dem ich ausging , uͤber meinen Begriff

von der Natur und Wichtigkeit der Particular - Geſchichten ,

über die Schwierigkeiten die hiebei aufſtoſſen , ihre Beſie⸗

gung oder Unuͤberwindlichkeit , uͤber die leichten Anlagen

zu vollſtaͤndigern Geſchichtsarchiven ; ſodann uͤber die Pflich⸗

ten des Particulargeſchichtſchreibers , uͤber ſeine Haupt⸗

und Nebenzwecke , ſeine Methode und Kunſt —noch gern

vertrauen moͤchte.

§. 1.

Die allgemeine und die beſondere Geſchichte — jede

vermag ſich eigene , bedeutende Vorzuͤge zu geben , deren

die andere allein fich niht bemaͤchtigen fann ; beive follen

fih ja einander in die Hand arbeiten . Die zuſammenge⸗

faßte Geſchichte eines Weltreichs , noch mehr die allgemei⸗

nere Weltgeſchichte , hat den Gang , den die Menſch⸗

heit nimmt , in groſſen Gruppen darzuſtellen ; es iſt

die weite Ausſicht von einem Hohen Berg herab , wo die

Baͤche , Weege , Thaͤler und einzelnen Felder kaum noch

in ihrer bunten Lieblichkeit ſich vom Aug unterſcheiden

laſſen . Wie dort die Gebirgsketten , welche Meere und

Laͤnder trennen und befeſtigen , wie dort die Stroͤhme und

Seen , die Staͤdte und Waͤlder — eben ſo erſcheinen dem

Geſchichtſchreiber die Voͤlker , die Conſtitutionen , der groſe

Handel und Wandel , die Heereszuͤge und Schlachten ,

die Tractaten und die ganze Politik der Cabinette , welche
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das Unheil ihrer Zeitgenoſſen bald wohlthaͤtig ablenken ,
bald herbei ziehen . Damit ſind die Buͤcher der allgemeinen

Geſchichte meiſtens angefuͤllt ; nur Aus nahmsweiſe und

ſpaͤrlich iſt es deren Verfaſſe ' rn — ihrer Zeit und dem

Raum ihrer Werke nach — gegoͤnnt, einen tiefern Blick auf

den eigentlichen Zuſtand der Menſchen zu ſenken , und da

ruhen zu laſſen , um die einzelnen Schritte der phyſiſchen ,

buͤrgerlichen , geiſtigen und moraliſchen Cultur in einzelnen

Gegenden — dieſe groſe Arbeit der Natur im

Kleinen —auffaſſen zu koͤnnen . Es labt ſich der Leſer ,
wenn er an ſolch eine Stelle gelangt . Hingegen iſt eben

das der naͤhere ſtete Beruf fuͤr die Geſchichte eines kleinen

Landes , zumal eines kurzen Zeitpuncts derſelben ; er iſt

in ſo fern der reizendere , als man ſich mehr mit der

lezten freundlichen Tendenz , die alle Staaten haben

ſollen , beſchaͤftigen kann . Die noch ſo zweckmaͤſige Ge⸗

ſchichte eines glaͤnzenden Krieges und ſiegreich errungenen

Friedens — dringt mit ihrem hohen Intereſſe , als ſolche ,

doch nicht bis zur wirklichen Menſchenbeglückung
ein — handelt nur von einem groſen erſten Mittel da⸗

zu . Wie oft ſehen wir aber die Erdbewohner im Frie⸗

densſtand noch lange nicht gluͤcklich !
Beide alſo , die allgemeinere und die Detail - Geſchichte ,

ſtehen ſchoͤn neben einander . Die erſtere beſchaͤftigt ſich

vorzuͤglich mit den groſen Vorbedingungen , unter denen

das Menſchenwohl moͤglich wird — wenn ſchon zuweilen

dieſer Zweck , uͤber gigantiſchen Mitteln , ſich aus dem

Auge verliert , ſo erinnert das ruhige Nachdenken bald
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wieder an die Gebuͤhr ſeines ewigen Daſeyns . Eine klei⸗

nere Landesgeſchichte aber haͤlt uns unaufhoͤrlich naͤher an

der Pruͤfung des Endzwecks : ob und wie weit die Wohl⸗

fahrt der meiſten Buͤrger ) , wirklich erzielt worden

ſey , und wie ? durch allgemeineres Vorruͤcken der Menſch⸗

beit mit ihrer Zeit ? oder durch erſte Beiſpiele ? durch be⸗

ſondere Befleiſſigung der befragten Buͤrger ſelbſt ? durch

einen weiſen Regenten ? durch ausgezeichnete Staats⸗

diener ? oder durch andere Zufaͤlle ?

Wenn die Eroͤrterung von dem allen , durch alle

Wohlfahrts - und Verwaltungszweige — vorzuͤglich in

die Particulargeſchichten gehoͤrt: ſo hindert es nicht ,

daß ihre Reſultate auch von der allgemeinern

Hiſtorie aufgenommen werden . Zene verhalten fich zu

dieſer wie die Berichte der Landbeamten zur Generaltabelle

eines vergleichenden und das Ganze berechnenden Mini⸗

ſters . Soll ſeine Hauptangabe glaubhaft , vollſtaͤndig

und beſtimmt genug ſeyn , ſo muͤſſen es zuvoͤrderſt die da

liegenden Berichte aus dem Lande fegn .

+) Wenn iğ fage „ der meiten Bürger ” fo it damit die Grenze

des Gegenſtandes , ſowohl fuͤr die innere Adminiſtration als fuͤr

die Geſchichte , angedeutet . Das Individuum — vermoͤge der

edlen Freiheit des Menſchen —iſt nicht gehindert , ſich ſelbſt

zu beſorgen ; daſſelbe kann aufgeklaͤrter oder beſchraͤnkter , beſſer

oder ſchlechter , gluͤcklicher oder ungluͤcklicher , als die Mehrheit

ſeyn — dies aͤndert die Maasnahme der Regierung , und das

Urtheil der Geſchichte uͤber ein Volk oder eine Provinz , nicht abe
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Die leichte Anwendung dieſer Saͤze uͤberzeugt uns ,

wie ſehr es unſern National - und Weltgeſchichten noch

an genugſamen Quellen fehlt , ſo lange es an geeigneten

Particulargeſchichten ſelbſt fehlt ) . Ungeheure Luͤcken und

Tiefen finden ſich — neben den Meiſterwerken hervorra —

gender Geiſter — in der alten Geſchichte ; nur der vers

gleichende Wiz , dieſer der Wahrheit gefaͤhrliche Nothhelfer ,

konnte aus Bruchſtuͤcken eine fuͤr uns , die wir ſonſt gar

zu wenig vom Zuſammenhange wuͤßten , ertraͤgliche und

mit Dank anzunehmende Compoſition bilden , welche , wenn

die alten Voͤlker ſelbſt daruͤber noch abgehoͤrt werden koͤnn—

ten , unter ſehr lebhafter Critik ſtehen wuͤrde. Mit den

Nachrichten aus dem mittlern Zeitalter ſieht es nichr

beſſer aus ; denn was will hin und wieder eine einzelne , ſehr

nuͤzliche Moͤnchschronik und aͤhnliche , zwar ſchaͤzbare aber

abgeriſſene Aufzeichnung ſagen ? Die Reihe der Kaiſer und

Koͤnige , der Kriege , Friedensſchluͤſſe und Laͤnderverthei —⸗

lungen , auch eine Menge anderer Thatſachen , als einzelne

angeſchlagen , kann man zwar mit hiſtoriſcher Gewißheit

annehmen . Wenn aber , mit dem logiſchen Fehler der

Induction , aus wenigen aͤhnlichen Vorgaͤngen , und oft

ſogar mit Uibertragung von einer Provinz auf die andere ,

eilige Schluͤſſe auf den ganzen Character , Wohl - oder

Nothſtand eines Volkes , auf den nachgebeteten Zuruͤckgang

) J . v. Müller ſagt daſſelbe in ſeiner hiſtoriſchen Kritik ,

Recenſ . 67.
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der menſchlichen Cultur in dem Mittelalter ( nicht etwa

nur gegen die verglichenen Griechen und Rómer in gez

wiſſen Zuͤgen , ſondern uͤberhaupt ! ) ꝛc. gewagt werden :

ſo nimmt der Kenner eines hoͤhern Ideals die Duͤrftigkeit

und Mißlichkeit dieſes Spiegels der hinabgeſunkenen Jahr —

tauſende wahr . Es iſt zu verwundern , daß wir noch ſo

viel Richtiges daraus gerettet haben , deſſen Studium

wohlthaͤtig fuͤr die Anſicht der Menſchheit , und ing bez

fondere fúr diejenigen , die fidh in die Regierung eines

Staates zu miſchen haben , nicht wohl entbehrlich iſt . Das

Verdienſt der Maͤnner auch , die ſich fuͤr die aͤltere Gez

ſchichte anſtrengten , iſt deſto groͤſſer, mit je groͤſſern

Schwierigkeiten ( ſchon allein in den Zeitrechnungen und

der Urkundenlehre ! ) ſie zu kaͤmpfen hatten .

Seit der Erfindung der Druckerkunſt und der faſt

gleichzeitigen , bereits damaligen Revolution in ſo man⸗

cherlei groſen Begriffen und Geſtaltungen — noch mehr

aber , ſeit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts , von

der auch der vorſtehende Text anhebt — haben wir zwar

an hiſtoriſchen Hilfsmitteln unvergleichbar gewonnen ,

theils durch die weit groͤſſere Menge der Beurkundungen

und Schriften aller Art * ) , theils und vorzuͤglich weil

„) Man ſehe Erſch Handbuch der deutſchen Literatur ſeit der Mitte

des 18ten Jahrhunderts bis auf die neueſte Zeit 1812 . Bd . IL

Abth . 2. enthätt die Literatur der Geſchichte und deren Hilfs⸗

wiſſenſchaften .
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wir den Traditionen , den gleichern Sitten und ganzen

Volkscharacteren , im Europa der neueſten Jahrhunderte ,

naͤher ſtehen — mit ihnen ſchon von Haus aus vertraut

ſind . Eben darum , daß wir mehr vermoͤgen, erwaͤchſt

uns die Pflicht , mehr zu Leiten ; von Geiten deg Publis

cums iſt dieſe Anforderung ganz billig . Aber die Geſchicht⸗

ſchreiber haͤtten auch erſt noch eine groſe Bitte an alle

Regierungen :

ihnen die vollſtaͤndigern Particularge⸗

ſchichten , dieſe beßte Grundlage aler National - und

Weltgeſchichte , durch eine Voranſtalt moͤg lich zu

machen .

Wie ſehr dieſes noch Noth ſey , und wie ich es eigentlich

meyne , verdient , nebſt der Anzeige meiner Erfahrungen

beim gegenwaͤrtigen Werk , in eigenen Paragraphen ent —

wickelt zu werden .

§. 3.

Selbſt in Teutſchland , das dafuͤr anerkannt iſt , als

wiſſenſchaftliches Reich unter die erſten Erdenkreiſe zu ge —

hoͤren — ſind wenige Particulargeſchichten von derjenigen

weiten Tendenz vorangegangen , die ich bezuͤglich auf

die innere Verwaltung verſucht habe . Wuͤrdige

Maͤnner die einzelne teutſche Provinzen oder Staͤdte uns

darſtellten ) , haͤtten wahrſcheinlich gern den Cultur -

) Ich nenne nur als trefftiche Beiſpiele Spittler üͤber Wir -

temberg , Pfiſter uͤber Schwaben , Moͤſer uͤber Osnabruͤck ,

Kirchner uͤber Frankfurt .



ſtand dieſer Voͤlker noch mehr ergruͤndet und mit lebendi⸗

gen Zuͤgen ausgemalt . Aber dazu muͤßten erſt zwei Be —

dingungen erfuͤllt ſeyn : das Daſeyn des Materialien - Vor⸗

raths in gewiſſer Vollſtoͤndigkeit und in erleichterter Uiber⸗

ſicht ; danebſt die volle Liberalitaͤt des Gouvernement ,

um dem Geſchichtſchreiber den Zutritt zu allen Schaͤzen

zu geſtatten .

Ich war ſo gluͤcklich , in der leztern Hinſicht die aus —

gezeichnete Unterſtuͤzung zu erhalten , die ich Sr . koͤnigl.

Hoheit dem jezt regierenden Grosherzog ehrerbietigſt ver —

danke ) ; ich fuͤge hier noch meine volle Erkenntlichkeit

Das Reſcript des badiſchen Miniſteriums des Innern vom aten

Merz 1815 . an alle Kreisdirectorien des Staates lautet wie

folgt : „ Nachdem der grosherzogliche Oberhofrichter Freiherr

„ von Drais , als Verfaſſer des dem Publicum bereits ange :

„kuͤndeten Buches : Geſchichte der Regierung und

„ Bildung von Baden unter Carl Friederich ,

„ Sr . koͤnigl . Hoheit unſern jezt regierenden Grosherzog unterthaͤ⸗

„nigſt gebeten hat , daß zum genauern Andenken an Hoͤchſtihren in

„ Gott ruhenden Herrn Grosvater , jeder Landesgemeine erlaubt

„ werde , ein Exemplar zu kaufen , und den Betrag in der Gemeins⸗

„ Rechnung in Ausgabe zu bringen : ſo haben Hoͤchſtdieſelben

„dieſes auf Miniſterialvortrag V» 11. Sept . v. J . in Gnaden

„ genehmigt . Da nun der Druck dieſes Werks nahe iſt —

„welches dem hoͤchſten Willen gemaͤs durch Oeffnung des Archivs

„ und der Miniſterial⸗ Regiſtraturen unterſtuͤzt , auch von jedem

„ Staatsdiener , den der Verfaſſer darum erſucht , aus der

„ Naähe ſeines Geſchaͤftskreiſes mit actenmaͤſigen und andern

„ſichern Notizen , nach Thunlichkeit gefoͤrdert wird — gleichwohl

„ aber nur ein Privatwerk bleibt — ſo hat das Kreisdirectorium

„dieſes an die ihm unterſtellten Aemter auszuſchreiben , die es

„ den Gemeinen weiter bekannt zu machen haben “ ꝛc,
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gegen diejenigen bei , welche mit edlem Eifer und aufge —

wandter eigenen Muͤhe mir mein ſchweres Unternehmen

durch Acten - Auftreibung und Notizen - Mittheilung verſuͤst

haben . Ich hatte Anfangs vor , dieſelben mit Namen zu

nennen ; aber die Verbittung von Mehrern heist mich zur

Zeit uͤber Alle ſchweigen . Wenn ich nun in dieſer guͤnſtigen

Lage und bei dem aufgefundenen , allemal ſtarken Vorrath

erwuͤnſchter Stoffe , den die Regierungsweiſe Carl Frie —

derichs und der Reichthum des Landes ſchon mit ſich

brachten , auch viel Geſammeltes wieder gegeben und

fleiſig geordnet habe : ſo ſchreibe ich mir dies mehr als

Schuldigkeit , denn als Verdienſt an . Aber aus Gemein —

Intereſſe fuͤr alle Geſchichte , nenne ich nun auch die ge —

bliebenen Schwierigkeiten , die mich an noch beſſerer Voll —

ſtaͤndigkeit unuͤberwindlich hinderten , und dann dag Gegen -

mittel in kuͤnftiger Zeit — die oberwaͤhnte Voranſtalt , ſo

weit ſie ſich wohl in den meiſten Laͤndern leicht treffen lieſſe .

In den Kriegen vor und im Anfang des achtzehnten

Jahrhunderts haben die markgraͤflichen Archive , theils

durch Brand , theils durch oͤftere Fluͤchtung und Verwir —

rung , unſaͤglich gelitten . Waͤhrend der ganzen erſten Re —

gierungsperiode Carl Friederichs war das durlachiſche

Arhiv noh in Bafel ; erft 1777 wurde eg in dag Raftatter

Schloß gebracht und mit dem badenbadiſchen die Vereini —

gung angefangen . Es konnte aber nicht alles ausgepackt

und in bleibende Ordnung gelegt werden , weil der Zweck

nicht war , das Archiv daſelbſt zu laſſen , ſondern — ſo —

bald das neue groſe Bauweſen dazu in der Reſidenz voll⸗
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endet ſeyn wuͤrde — es dahin zu verlegen . Dies war

kaum geſchehen : ſo brach die franzoͤſiſche Revolution aus .

Die taͤglichen Schreckniſſe unſeres anſtoſſenden Landes und

die Erinnerung an ſeine aͤltern Schickſale , machten ſchon

fruͤh auf Sicherheit denken . 1792 alſo wurde , durch Aus⸗

ſcheidung der wichtigern Acten und der Diplome , das

Archiv neuerdings zerriſſen , und in dreien Abtheilungen

einſtweilen nach Ulm gefuͤhrt, wo es von 1793 bis 1796

verweilte , und dann nach Anſpach wanderte ; erſt 1801

ward es nach Carlsruh zuruͤckgebracht. Aber nun folgten

andere Schickſale , die die alte Actenordnung allgemeiner

zerſtoͤrten. Von 1803 an zum Kurfuͤrſtenthum , von 1806

an zum ſouveraͤnen Grosherzogthum erhoben , wurde Ba⸗

den maͤchtig erweitert , aus ſeinen alten Fugen gelegt und

eine Organiſationsprobe folgte verzeihlicherweiſe auf

die andere . Die Miniſterialregiſtratur vertheilte ſich nach

den verſchiedenen Departements ; die Regierungs - und

Kammerregiſtraturen dreier Provinzen wurden in 10 , her⸗

nach in 9 Kreiſe geſchieden ; ihre vielen Generalacten

mußten zu einem Theil abgeſchrieben werden , zu einem

andern doch noch in den aͤltern Niederlagen verbleiben ,

Jede Amtsregiſtratur erlitt , ſo oft Dorfſchaften hier weg

und dort hinzu gethan wurden , einen empfindlichen Stos .

Es konnte nicht fehlen , daß allenthalben Acten verlegt

wurden , die ſich ſchwer oder gar nicht mehr vorfanden .

Man half fih , moes Noth that , mit der Anlegung neuer

Faſcikel ; aber damit war dem Geſchichtſchreiber fuͤrs Ver⸗

floſſene wenig gedient .



Bei den vorgefundenen Acten hingegen fand ich eine

andere Schwierigkeit — in ihrer Menge und Weitlaͤufig⸗

keit . In dem alten markgraͤflichen Miniſterium waren zu

viele Kleinigkeiten in die Protocolle aufgenommen , ich

mußte alſo den anfaͤnglichen Vorſaz , die Geheimeraths⸗

Protocolle als Leitfaden alle zu leſen , aufgeben und ſo⸗

gleich — nach dem Wink der oͤffentlichen Verkuͤndungs⸗

blaͤtter und der noch weiter gehenden Archivs - Reperto -

rien — die angezeigten Materien des hiſtoriſchen In —

tereſſe vor mich nehmen . In den hiernach aufgeſchlagenen

Acten waren aber die allgemeinen Principien und An⸗

ſtalten , auf die es mir ankam , haͤufig mit einzelnen An⸗

wendungen — z. E. mit Geſuchen oder Gegenvorſtellungen ,

mit Vollzugs⸗ , mit Anfragsberichten und blos conſequen⸗

ten Verbeſcheidungen , die ich nicht brauchte , vermiſcht .

Niemals zwar wird der Geſchichtforſcher die Muͤhe um —

gehen koͤnnen , um des Fundes oder der Berichtigung

einer Notiz willen , welche nachmals nur wenige Zeilen

im Werk einnehmen mag , ganze Actenſtoͤſe durch zu lauz

ſen — und zuweilen wird ihm durch intereſſante Neben —

zuͤge , auf die er gar nicht ausging , am unerwarteten

Orte gelohnt . Aber er wagt , zumal bei der unternom⸗

menen Geſchichte eines etwas groͤſſern Landes , wenn ihm

kuͤnftig nicht einige Anſtalt entgegen kommt , zu viele

Jahre feiner Kraft für die blofe Sammlung opfern zu

muͤſſen ; der Mann im Amte wenigſtens — welcher doch ,

bei ſonſt gleichen Umſtaͤnden , beſſer als der , mit dem

Welt⸗ und Geſchaͤftsgewuͤhl minder bekannte Gelehrte ,
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zum Hiſtoriker geeignet waͤre — muß beinahe gaͤnzlich auf

ſolch ein Unternehmen verzichten , oder die Erholungs⸗
ſtunden bis zum ſchaͤdlichen Angriff ſeiner Geiſtesmunter⸗

keit hingeben . Dieſe Betrachtung ſchlaͤgt doppelt und

dreifach im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts an ;

nicht nur haben Menſchenzahl , Ideenzahl und Umlauf ,

mannigfaltige Gewerbe , gute und ſchlimme Betriebe ,

ſchlaue Gewandheit , welche die Geſchaͤfte und die Men⸗

ſchenbeobachtungen ſo ſehr vermehrt — nab dem alk

gemeinen Fortſchritt der Zeiten , bis zum

groſen Stand des Landmannes herab , zugenommen ; ſon⸗

dern unſere Spanne des Daſeyns iſt auch gerade in eine

Univerſal⸗Epoche gefallen , wo in dem , mit einigem

Vorſprung erſt allein gebildeten Welttheil , kuͤrzlich ein

politiſch -geiſtiger Sturm faſt alle Angeln aus den alten

Bauweſen geriſſen , und die ſonſt gangbaren Weege ver⸗

ſchuͤttet hat . Die Bahnen muͤſſen jezt anders , als die

vorigen , für den Amtmann , den Collegialrath , den Mi⸗

niſter , fuͤr jeden Lehrer — warum nicht auch fuͤr den

Geſchichtſchreiber — geebnet werden . Wo und wie fern

waͤre nun dem leztern entgegen zu kommen ?

§. 4.

Die Voranſtalt muß ergiebig genug ſeyn , um die

zwei groſen Zwecke merklich zu erreichen , daß die Ge⸗

ſchichte vollſtaͤndigere Daten úber den ganzen Stand der

Humanitaͤt — und daß ihr Beſchreiber Erleichterung und

Sicherheit fuͤr ſeine Sammlung —erhalte . Aber dieſelbe

a
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Voranſtalt muß auch ihres Orts nicht zu einer neuen ,

nur vermehrten Laſt werden , ſondern einfach gehalten

und ſo vertheilt ſeyn , daß ſie leicht ausfuͤhrbar bleibe .

Endlich wird ſie ſich empfehlen , wann ſie keiner oder gar

geringer Staatskoſten bedarf , wenn nehmlich aus ſchon

aufgeſtellten Perſonal - Mitteln die Arbeit hervorgehen kann .

Manches Glied in dieſer Kette wird man gar nicht neu

finden ; aber die Zuſammenfuͤgung , die ihre Staͤrke macht ,

iſt vielleicht noch nicht genau genug berechnet und abge —

ſchaͤzt worden .

$ 5

Man lege zweckmaͤſige Chroniken — niht nur in den

Staͤdten , ſondern auh auf dem platten Lande in alen

Kirchſpielen , gleichheitlich an . Nach Rubriken , die zwar

keines ſteifen Syſtems beduͤrfen , waͤren die Gegenſtaͤnde

der jaͤhrlichen Aufzeichnung — etwa dahin vorzuſchreiben :

was im abgefloſſenen Jahr Gutes und was Schlimmes

ſich hervorgethan , auch welche Schickſale die Gemeine

ſonſt betroffen haben und welche Hauptanſtalten dabei

vorgekehrt worden — z. B . Truppenzuͤge , Uiberſchwem⸗

mungen , hinraffende Krankheiten , Ab - und Zugang der

Ortsvorſteher und der Zahl der Gemeinsglieder an Buͤr —

gern , Hinterſaſſen ꝛc. nach allen Religionen ; die Guͤte

und der Hauptbetrag der Ernte nach allen Creſcenzien ;

die neuen Culturen und ihr Anlaß , bezuͤglich ſowohl auf

urbar gemachten Boden , als auf Flur - Aenderungen oder

auf Pflanzen - Wechſel ; Forſtanlagen ; Austheilung oder

tige 1
mit Cinn

ben; der

lund⸗un

nahme d

erhebliche

in tiege

ordinäte

in Geld

auf das

geſtotber

Zahl un

Schulen

der Wol

Dachart

in den

berge,

Preiſe ?

mittlere

maͤrkern

leſondert

vertin

der Afm

und ta

cheny,

—

Dieß

Ke



ſonſtige Behandlung der Allmenden ; oͤffentliche Bauweſen

mit Einrechnung von Bruͤcken , Straſſen , Daͤmmen , Graͤ⸗

ben ; der gemehrte oder geminderte Kunſtfleis ; entdeckte

land - und ſtadtwirthſchaftliche Vortheile ; Ab - oder Zu⸗

nahme der Handelsartikel , und des Tranſits nach den

erheblichern Zollrubriken ; Stand des Commun - Vermoͤgens

in Liegenſchaft , Bauweſen , Geld und Communſchulden ;

ordinaͤre uud extraordinaͤre Staats - und Gemeinsabgaben

in Geld und Naturalien ; Frohnen — wie viele im Jahr ,

auf das Geſpann und auf den Mann ? Zahl der geboprnen ,

geſtorbenen und lebenden Menſchen , wie auch ihrer Ehen ;

Zahl und Alter der Schulkinder , die Abtheilungen der

Schulen und die Titel der eingefuͤhrten Buͤcher ; die Zahl

der Wohnhaͤuſer und ihre Hauptbeſchaffenheit ( Stein , Holz ,

Dacharten ) ; Zahl jeder Viehgattung und Veraͤnderungen

in den Racen ; Morgenzahl der Felder , Wieſen , Wein⸗

berge , Gaͤrten , Waͤlder in der Gemarkung ; gangbare

Preiſe der Liegenſchaften , Fruͤchte , Viehſtuͤcke , von guter ,

mittlerer und geringer Klaſſe ; Zahl der Guͤter , welche Aus -

maͤrkern gehoͤren ; Zahl der Fabriken und Handwerker jeder

beſondern Gattung ; Zahl der ausgehobenen Soldaten , der

verſtuͤmmelten und der von Natur kruͤppelhaften Menſchen ,

der Almoſenpfruͤndner , der Verganteten ; ſehr uͤbliche Laſter

und dagegen getroffene Vorkehr ; Ausbruͤche von Verbre⸗

chen ꝛ0. ) .

3) Dieſe Puncte haben einige Aehnlichkeit mit unſern badiſchen

Frevelgerichts⸗ und Kirchenviſitations - Fragen . um ſo em⸗

4Y
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Wenn der zu dieſem Geſchaͤft Beauftragte , manches

ſchon wochentlich oder monatlich ſich notirt , ſo iſt die

jaͤhrliche Landehronik eine kleine Arbeit von wenigen gez

ſchriebenen Bogen , und es waͤre gar nicht gut , wenn er

eine groͤſſere daraus machte . Haͤtte er Luſt zu weitlaͤuf⸗

tigen Selbſtbetrachtungen , die nicht erfordert wuͤrden : ſo

muͤßte er vielmehr angehalten werden , dieſe zu trennen ,

alſo zwei geſonderte Aufſaͤze am Jahresſchluß zu liefern ,

wenn er es nicht bei der allein erforderten , kurzen und

beſtimmten Beurkundung belaſſen wollte .

Die Frage wer in jedem Kirchſpiel damit zu beauf⸗

tragen ſey ? wuͤrde der Staatsbeamte des Bezirks nach

ſeiner Perſonal - und Localkenntniß leicht beſtimmen . In

unſerm bevoͤlkerten Land , und in ſo vielen aͤhnlichen Ge⸗

genden von Europa , findet fih allenthalben in der Naͤhe

ein Phyſicus fuͤr die Aufzeichnung der Naturerſcheinungen ,

ein Forſtbeamter , der den Stand der Waldungen , der

Conſumtion und Genuͤglichkeit des Holzes , den Stand der

Wildbahn und den Preis des Wildprets “) bemerkte . Vor⸗

pfehlungswuͤrdiger aber waͤre ihre jaͤhrliche geſicherte

Beantwortung , da jene localen Amtseroͤrterungen in den mei⸗

ſten Jahren nicht wiederholt werden , hin und wieder noch mehr

zerfallen ſind , wenn ſie denn aber gehalten werden , ſchon eine

erleichternde Vorarbeit in der Dorfchronik der naͤchſtvorherigen

Jahre gefunden wuͤrde.

) Adam Smith hat die ſcharfſinnige Bemerkung gemacht , daß der

Preis des Wildprets ein wichtiger Vergleichungspunct uͤber den

landwirthſchaftlichen Culturſtand einer Gegend ſey .
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zuͤglich aber hat die ehriſtliche Religion , durch eines ihrer
milden Inſtitute , auch der Geſchichte úber die

Menſchen den Weeg mehr angelegt ; man darf ihn nur

beſſer betreten . Durch ſie finden wir faſt in jedem Dorf ,
oder doch in jedem Kirchſpiel zwei , fuͤr die Sammlung vieler

hiſtoriſcher Materialien faͤhige Maͤnner — den Pfarrer und

den Schulmeiſter . Beide haben populaͤre , der erſtere ſo⸗

gar wiſſenſchaftliche Bildung , beide Uiberfluß an Zeit .

Keiner ſoll uͤber ſeine Sphaͤre hinauf ſteigen ; aber in

ſeinem Thale ruht jeder derſelben an einer humanen

Quelle . Er beobachte die ihm naͤchſten Menſchen in allem

ihren Seyn , Treiben und Fortſchreiten . Es werde den

Pfarrern zur Amtspflicht gemacht und ihnen , ſo fern ſie

wollen , die Schullehrer zugegeben , daß wenigſtens eine

angemeſſene Zahl der oberwaͤhnten Rubriken von ihnen

jaͤhrlich ausgefuͤllt und ins Reine gebracht werde . Hin -

gegen waͤren ſie nicht mit ſolchen Gegenſtaͤnden zu belaͤſti —

gen , die ſie ſich aus guten Gruͤnden abbaͤten — z. B. die

Erforſchung des Ernte - und Zehnt⸗Betrags , des Vieh⸗

ſtandes , der Mehr - oder Minderung der Communſchulden ,

wo das ſchoͤne Vertrauen zwiſchen den Lehrern und der

Gemeine getruͤbt werden koͤnnte . Fuͤr alle Ergaͤnzungen

ſind ohnehin die weltlichen Ortsvorgeſezten da , und fuͤr

die Redaction des ganzen jaͤhrlichen Aufſazes diejenige

Perſon , weß Standes ſie ſey , oder in groͤſſern Gemein⸗

heiten diejenige zuſammengeſezte Commiſſion , welche der

Oberbeamte dazu ernennt .

Dieſem nun wuͤrde die ſo weit erſchoͤpfte, durch



54

die Unterſchriften des Ortsvorſtandes beglaubigte Kirch —

ſpiels - und GemarkungsUrkunde jaͤhrlich vorgelegt ,

aber blos zu der Benuzung die unten folgt — keinesweegs

um in der Regiſtratur deſſelben zuruͤck zu bleiben “) , ſon —

dern ſie geht in das Pfarrdorf zuruͤck, und eben dies ſoll

zu den Vortheilen der Anſtalt gehoͤren . Sie unterliegt

nun keinem Regiſtratur-Schickſal ; der Schultheis oder

der Pfarrer hebt ſie bei ſeinen kleinen Amtsacten auf und

gewinnt um ſo mehr Freude daran , etwas Nuͤzliches und

Genaues durch eine Reihe von Jahren auf die Nachwelt

zu bringen . Ja vielleicht findet Jemand aus eigenem

Trieb — aus jenem hoͤhern , der unter keinem Gebote

ſteht — ſich bewogen , alle zehn Jahre eine Hauptdar⸗

ſtellung , als naͤhere hiſtoriſche Vorarbeit , zuſammen zu

ziehen , und dabei beſonders auf die allmaͤligen Veraͤnde —

rungen in Sitten und Gewohnheiten , uͤberhaupt auf die

Frage Acht zu haben : ob und worin die Menſchen

wohlhabender , kluͤger , beſſer geworden ſind ?

Bei den Staͤdten laͤßt ſich in ein angemeſſenes meh⸗

reres Detail eingehen ; immer aber muß der groͤßte Ertrag

von der Summe der Dorfchroniken kommen — ſo gewiß

die Cultur der Doͤrfer der ſchärfſte Maas⸗

ſtab von dem Stand eines Landes iſt . So

lange dort nichts fuͤr die Geſchichte veranſtaltet wird ,

) Auſſer etwa in einer vom Schulmeiſter ſchoͤngenommenen und

vom Ortsvorſtand wieder beglaubigten Abſchrift .
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werden ihre Buͤcher leicht taͤuſchende Vergroͤſſerungs⸗ oder

Verkleinerungs - Spiegel ſeyn .

Wenn einzelne Seelſorger , ſchon auf dieſe Privat⸗

ermunterung hin , den edlen Vorſaz , ſolch eine Chronik

im Stillen zu verſuchen , faſſen und uͤber die naͤhere Art

und Weiſe mich fragen wollten : ſo wuͤrde ich ihnen meine

obigen Gedanken mit Vergnuͤgen commentiren ; ſolche Bei —

ſpiele wuͤrden die Thunlichkeit beweiſen , die Fertigkeit

weiter bringen , und vielleicht zu Nachahmungen reizen .

Aber das Groſe kann blos aus einer Staatsanſtalt reſul —

tiren , weil nur dadurch alle Landehroniken auf

einen gleichfoͤrmigen Fus zu bringen ſind , und

weil der kuͤnftige Geſchichtſchreiber — zumal in fernen

Zeiten — ſoll mit Leichtigkeit in jedem Dorf , uͤber je⸗

den dort bemerkten Umſtand nachſchlagen laſſen koͤnnen,

ſo oft es fuͤr die Wahrheit wichtig wird . Dazu gehoͤrt,

daß die nehmliche Rubrik , unter der nehm⸗

lichen Ziffer , in allen Chroniken des Landes

behandelt ſich finde ; dieſes kann aber nur die

Regierung befehlen und handhaben . Sie wuͤrde danebſt

mit Nuzen anordnen , daß jedem jungen Theologen und

Schulpracticanten , die ja ohnehin einigen hiſtoriſchen Un⸗

terricht genoſſen haben , in dem zu erſtehenden Examen

etwelche Fragen darauf geſtellt werden ſollen , ob ſie den

hohen Zweck ſolch einer Landchronik faſſen ? Ferner wuͤrde

der Schullehrer , wenn er nach Abfluß eines Jahrs die

Denkwuͤrdigkeiten des verfloſſenen , unter des Pfarrers
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Aufſicht , zum Thema der Schreibexempel nehmen lieſſe ,

bei ſeiner Schuliugend mehr Intereſſe , als durch manche

hergebrachte aͤgyptiſche oder griechiſche Anecdote , erregen ,

und wahren hiſtoriſchen Sinn ausbreiten .

$. 6.

So viel in einzelnen Communen . Das Amt aber ,

unter melhem je eine Anzahl derſelben ſteht , haͤtte die

doppelte Obliegenheit , 1) dieſe Land - Chroniken einzuſehen

und bemerkte Unrichtigkeiten oder Luͤcken alsbald aus —

beſſern zu laſſen ; 2) die Hauptreſultate aus allen unter⸗

geordneten Kirchſpielen in eine Amtstabelle zuſammen

tragen zu laſſen , darauf ſie mit ſeinen eigenen , wichtig —

ſten Amtserſcheinungen , und Reflexionen zu bereichern .

Dieſe kleinere Arbeit bliebe im Concept beim Amt und

wuͤrde in Abſchrift an die Provinzialregierung eingeliefert ,

die auf aͤhnliche Art verfuͤhre und gewoͤhnlich blos ihre

Provinzial⸗Tabelle an das Miniſterium gelangen

lieſſe . Dort wuͤrden die Jahrsberichte der Regierungen —

ohne Zweifel in mehrfaͤltiger Beziehung benuzt ; eine

derſelben aber bliebe die hiſtoriſche , als groſes Mittel der

Nachforſchung , das zu den vielen andern Quellen der

Geſchichte hinzu tretend , den Zuſammenhang der Nach —

richten ſicherte und allgemein erleichterte . Ein Land⸗

oder Staats⸗Kalender koͤnnte alsdann auch einen

angemeſſenen Theil der Materien , in Fortſezung kund

thun —ſolche nehmlich , die nicht ſchon in die wichtigen
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Berkuͤndungsblaͤtter des Staats oder der

Provinz aufgenommen werden .

Aber an die Regiſtraturen , beſonders der hoͤhern

Landes⸗Collegien , gehoͤrt noch ein entſprechender Befehl
—der zum Gluͤck abermals einer guten Arhiv - Ordnung

überhaupt gemaͤs und nicht , der Geſchichtskunde wegen ,
ein vermehrtes Geſchaͤft iſt . Ich meyne die ſorgfaͤltige

Sonderung der Generalacten von den Specialfaͤllen . Andere

richtige Abtheilungen der Urkunden und Acten , nach ihrer

Wichtigkeit oder Unerſezlichkeit ſowohl , als nach der Loca⸗

litaͤt , und eine genau einzuhaltende Gleichheit der Haupt⸗

rubriken , wodurch die Regiminal - und Kammerregiſtra⸗

turen mit dem Landesarchiv in Einheit bleiben , ſeze ich

ohnehin voraus ; aber was hindert , daß man eine General⸗

Maasregel trenne von bloſen einzelnen Applicationen ,

und ſo wenigſtens zwei Faſcikel bilde ? Iſt ja auch ein

Geſezbuch , oder eine Prozeßordnung , von einzelnen Prozeß⸗

und Beweisfuͤhrungen , unerachtet ſich dieſe auf jene be⸗

ziehen , geſondert . Nur dadurch bleibt es moͤglich , die

Einrichtungen und Schickſale eines Landes aus Archiven ,

ohne uͤbermaͤſige Anſtrengung zu ſtudiren und in einen

Uiberblick zuſammen zu faſſen . In der badiſchen Gehei⸗

menraths - Regiſtratur zu markgraͤflicher Zeit hatte man

einmal auf anderm Wecg Erleichterung verſucht ; man be⸗

ſtellte ein Paar junge Maͤnner , um am Schluſſe wichtiger

Actenſtoͤſſe eine Conſignation aller Quadrangel derſelben —

nicht nur nach ihrer formellen Andeutung , ſondern auch

nach ihrem weſentlichen Gehalt , anzufuͤgen. Aber die Zu⸗
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verlaͤſſigkeit ſolcher neuen Actenſtuͤcke erforderte wieder die

genaue Controlle von Staatsmaͤnnern , und ſo blieb das

hiedurch vermehrte Geſchaͤft bald liegen . Leichter moͤchte

ſich der Befehl durchſezen laſſen , 1) an die Regiſt⸗

raturen : daß Vollziehungsacten nicht an die Faſcikel

der Grundeinrichtungen angeheftet , ſondern , mit Verwei —

ſung auf dieſe , beſonders gehalten werden follen ; 2) an

die Secretariate : daß wenn bei den Vollziehungen

eine naͤhere Beſtimmung der Grundeinrichtung — ſey es

z. B. durch doctrinelle oder authentiſche Auslegung — vor —

kommt , ſolche , in Kraft jedesmaligen Beſchluſſes ,

extrahirt und zu den Acten der Grundeinrichtung hinzuge —

than werden ſoll . Es iſt hier der Ort nicht , dieſe Hauptidee

durch alle Archiv - Rubriken durchzufuͤhren ; aber es leuchtet

wohl ſchon ein , daß dieſes oft , wenn gleich nicht immer

angeht , und nach dem Zeitraum eines Menſchenalters ,

dem , eine Materie bearbeitenden Collegialrath eben ſowohl ,

als dem Geſchichtſchreiber , das Nachforſchen maͤchtig er —

leichtert . — Auch die zweckmaͤſige Caſſirung der mit ihrem

Intereſſe voruͤbergehenden Actentheile , um nach 6o oder 100

Jahren den nachfolgenden Plaz zu ſchaffen , waͤre damit

vorbereitet .

Genug von der oͤffentlichen Sorge fuͤr die beſſere

Auffindung des hiſtoriſchen Stoffs — und hier zugleich
die Grenze der Regierungs - Einmiſchung in das Fach des

Geſchichtſchreibers . Denn es verſteht ſich , daß alle andern

Quellen , denen er ſelbſt nachſpuͤren kann und will , ihm in

freier Zugaͤnglichkeit verbleiben , um in ſeinem hohen Rich —
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teramt eine ſelbſtſtaͤndige Stimme ablegen und ſie immer

behaupten zu koͤnnen . Nun noch einige Rechenſchaft von

ſeinen Pflichten und ſeiner Kunſt .

8

Fuͤr die Zuverläſſigkeit —ſey der erſte

Buͤrge die innere Glaubwuͤrdigkeit des Er⸗

zaͤhlten . Man wird hier ſeine vielen Zuͤge ſehr ein —

ander ähnlich , und auch zuſammenſtimmend in ihrem

Hauptcharacter finden . Dazu kommen die lebendigen

Zeugen , die , auch ſchweigend , aus doppeltem Grund

die Vermuthung verſtaͤrken , daß der gleichzeitige Ge⸗

ſchichtſchreiber wahr rede — weil er nicht nur ſich

leichter durch Ruͤckfragen hat erkundigen koͤnnen, ſondern

weil er weiß , daß ſeine Angaben leicht von Andern be —

richtiget werden . Ich hab ' es daher nicht fuͤr noͤthig

geachtet , mein Werk durch ein Heer von Citaten , befonz

ders uͤber die Actenſtellen , ſo zu erſchweren , als dieſes

noͤthig geweſen ſeyn wuͤrde , wenn ich nicht uͤberhaupt mich

haͤtte legitimiren koͤnnen , daß mir die Archive , und andere

officiele Notizen aug dem Land , geoͤffnet waren . Nur

ausnahmsweiſe alſo , bei beſonderem Anlaß , findet man

Allegationen .

Die Wahrhaftigkeit der Geſchichte beruht aber

auch in der Art des Geſagten , und in dem Stand
des Nicht - ⸗ Geſagten . Sh Hofe man ſieht meiner

Erzaͤhlungsweiſe die offenmuͤthige Wahrheitsliebe an , wie

ſie meine Bekannten auch im Amte und im Privatwandel
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an mir beobachtet haben koͤnnen . Hab ’ ih an ben Regen -

tenhandlungen Carl Friederichs aus dieſer erſten

Regierungsperiode wenig getadelt : ſo wars , weil ich

wenig zu tadeln fand , und weil ich uͤberhaupt einen Rein —

Erhabenen abbilde , bei dem die Kunſt gar nicht aufge —

boten war , irgend eine haͤßliche Seite uͤbermalen zu muͤſſen ;

ſonſt waͤre meine Hand ganz davon geblieben . Alle Schwaͤ —

chen aber vorſezlich zu verbergen , waͤre eine Schwaͤche

des Autors ſelbſt , der ja vielmehr an Glaubhaftigkeit

und am Treffen der Natur , fuͤr ſich und ſeinen Helden

gewinnt , wenn er an deſſen lichter Geſtalt auch die Schatten

getreulich ausdruͤckt . Die perſoͤnliche Characteriſtik , mit

welcher der zweite Band ſchliest , wird dies erlaͤutern .

Unbillig hingegen waͤre die Forderung des Unanſtaͤn⸗

digen — die chronikenartige Zuſammentragung ſolcher

kleinlichten Dinge , die im Leben eines Menſchen blos vor —

uͤbergehend waͤren , weder auf ſeinen Character noch auf

ſeine Amtshandlungen wirkten , noch ſonſt ein hoͤher be —

zeichnetes Intereſſe fuͤrs Publicum haͤtten . In dieſer Aus⸗

dehnung , bin ich nicht Biograph — ohnehin iſt Landes⸗

geſchichte der erfte Character meiner Serift ; da3 Land

und ſein Regent ſchweben mir als zwei abzubildende

unzertrennliche Schoͤnheiten vor . Ich bin aber eben ſo

wenig Statiſtiker , oder Geograph , oder Topograph , wenn

man Vollſtändigkeit bis aufs Trockene anſprechen wollte .

Dieſe im ſtrengen Sinn iſt ohnehin nicht moͤglich. Wer

vermag ein vergangenes Leben ganz zuruͤck zu zaubern ?
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und wer wird alles leſen moͤgen , was er zu ſeiner

eigenen Zeit bequemer — alſo gern — mit - anſieht und

anhoͤrt ?

Diejenige Vollſtändigkeit , zu der ich mich ver⸗

pflichtet halte , beſtimmt ſich zunaͤchſt nach der Theil⸗

nahme der Nachwelt , ſodann nach einem vorſte⸗

chenden Intereſſe der Zeitgenoſſen . Waͤre mit

auch , was leicht moͤglich iſt , in der leztern alleinigen Be⸗

ziehung — die nach dem mannigfaltigen Geſchmacke weit

greift — noch mancher Umſtand auſſer Acht geblieben : ſo

werde ich doch in dem , was die Richter kommender Jahr⸗

hunderte vor ihren Stuhl fordern moͤgen , mein Gemaͤlde —

als groſes Beiſpiel von eines kleinen Volkes

Gluͤck , und von eines Fuͤrſten Würde , aus

beruͤhmtem Zeitraum —nicht luͤckenhaft gelaſſen

haben . Was Menſchenſchaͤzung und Menſchenliebe , was

teutſche und badiſche Vaterlandsliebe anfachen und naͤhren ,

was bei der Mit - und Nachwelt Anſchauung erzeugen

kann , hab ' ich aus meinem Stoffe zuſammen getragen ,

den wohlriechenden Hoͤlzern gleich , aus denen die Alten

ihre Scheiterhaufen fuͤr die Todenfeiern gebaut haben .

Dieſer Totaleindruck ſtand mir als Hauptzweck vor Augen ;

nur in untergeordneter Maſſe dachte ich mir noch manchen

Nuzen , den gewiſſe Gattungen von Leſern aus dem Werke

ziehen koͤnnten . Davon noch einige Worte .

§. 8.

Cine Menge Dilettanten in den Regie⸗

rungswiſſenſchaften haben ein dunkles , aber richti⸗
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ges Gefuͤhl von dem Rechte jeden Buͤrgers , uͤber die ge —

ſellſchaftliche Ordnung zu ertheilen ; er thut dies jedoch

ohne dieſelbe noch zu kennen , ohne Zeit und Luſt , ein

ganzes Studium daraus zu machen , oder , durch einzelne

Fragen nach dieſem und jenem Zuſammenhang , eine Bloͤſe

geben zu wollen . Wenn er denn hier , wie von ungefaͤhr,

ſolche Aufſchluͤſſe in ziemlicher Zahl erhaͤlt : ſo wird er

dafuͤr meiner Abſicht , und meiner Verhuͤtung des dogma —

tiſchen Tons , einigen Dank wiſſen . Die Verbreitung
aber eines berichtigten Gemeinſinnes iſt , in jedem kleinen

Beitrage , von Wichtigkeit .

Den Erzieh ern der Prinzen duͤrfte insbeſon⸗

dere ein Buch von nicht ſonderlichem Umfang , das , in

einem beliebten Beiſpiel , auf die lezten und ſchoͤnſten

Zwecke aller Regierungskunſt , zugleich aber auf ihre beßten

und gruͤndlichſten Mittel hinweist , willkommen ſeyn —

zunaͤchſt fuͤr ihre eigene Wiederholung und Erweiterung

hiſtoriſcher Kenntniß . Dann aber werden ſie vielleicht , je

nach den Anlagen ihrer Zoͤglinge , denſelben einige Anec⸗

doten von Carl Friederich bekannt machen , ein ein —

zelnes ausgeſuchtes Capitel ſie leſen laſſen , und ſo erſt

die Begierde erwecken , dieſen erhabenen Teutſchen in Seinem

ganzen Wirken und Seyn kennen zu lernen . Wenn erſt

ſo viel erzielt iſt : ſo koͤnnte ( mit einigen Uiberſchlagungen )

die zuſammenhangende Lectuͤre nachfolgen . Es waͤre nicht

gut , wenn der junge Fuͤrſtenſohn ſo verweichlicht waͤre

poer wuͤrde , daß zwei Baͤndchen — entweder ihrer Laͤnge
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wegen , oder wegen des kalten Ernſtes mancher Seiten —

reihe — erſt wieder in einen verſuͤſenden Extract umge⸗

ſchaffen werden muͤßten , der die Arbeitskraft nicht mehr

zugleich uͤbte . Uibrigens ſchiene mir das ſiebenzehnte oder

achtzehnte Lebensjahr — ich meyne die Zeit zwiſchen dem

mittlern und dem academiſchen Unterricht — fuͤr die be⸗

fragte Lectuͤre des Prinzen am geeignetſten, weil dieſe

fuͤr den ſo weit gebildeten Juͤngling faßlich genug iſt , und

weil alles daran liegt , daß ſein Geiſt fruͤhe genug die

rechte Richtung auf die hohen Zwecke der Humanitaͤt

im Regieren , und auf die wirkliche Aus fuͤhrbar⸗
keit dieſer groſen Sache , einſauge — ſo daß er , beim

nachmaligen Anhoͤren der wiſſenſchaftlichen Vortraͤge in

den naͤchſtfolgenden Jahren , dieſe Anwendung immer ſchon

in ſich ſelbſt , und gern mache . Hat man hingegen zu

lange der zufluͤſternden Gelegenheit den leeren Raum ge —

laſſen , und iſt zuerſt der jungen Seele ein unaͤchter

Geiſt — den ich mit der ſogenannten geheimen Polizei

vergleichen moͤchte — als eine Regierungsweisheit , die

hoͤher als der Volksbegriff ſtehe , eingehaucht worden : ſo

wird es dem ſanftern Geiſt der Liebe und der allgemeinen

Menſchenſchaͤzung ſchon ſchwer , den andern wieder zu

vertreiben oder zu baͤndigen . Jedoch bin ich von der Be⸗

wo entfernt , daß in Carl Friederich das Muſter

aller Fuͤrſtentugenden angetroffen werde ; Er war zu

mehrern derſelben gar nicht in der Lage , und uͤberhaupt

unterſcheidet Ihn — nicht eine auſſerordentliche Kraft ,

ſondern vielmehr die , durch Ihn erwieſene auſſerordentliche
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Wirkung , deren die mittlere Kraft faͤhig iſt . Der

Prinzen - Erzieher wird von vielen edlen Regenten die Ge —

maͤlde ſammeln , und an diefem die einen , an jenem die

andern Zuͤge, wie auch die ſchoͤnſten Coloritte , heraus⸗

heben ; daß er aber , unter ausgeſuchter Zahl , den Mark⸗

grafen von Baden mit auffuͤhren werde , dafuͤr zeugt

deſſen Monument , beſtehend in einem ganzen Land , und

in einem weiten Ruf durch Europa *) .

Allgemeiner , fuͤr hohe , mittlere und nie⸗

dere Schulen — iſt dieſes Geſchichtbuch nur in ſo weit

bereitet , daß die Lehrer , beſonders die vaterlaͤndiſchen ,

ſich daraus vieles mit Leichtigkeit anmerken , je nach der

Beſchaffenheit der Schuͤler manche Stelle vorleſen , manche

in ihren , mehr populaͤren Vortrag umwandeln , allemal

aber die Nennung der Regierung Carl Frie⸗

derichs , motivirt durch Grundzuͤge, in jeden Schulun⸗

terricht aufnehmen moͤgen.

Auch den gebildeten Theil des weiblichen Ge⸗

ſchlechts hat , in den meiſten Abſchnitten , mein Blick

von ſelbſt umfaßt , da daſſelbe in Europa ſchon Unterricht

in

) Von dieſem in der Geſchichte denkwuͤrdigen Zug , dieſem ſchon in

der markgraͤflichen Zeit ausgebreiteten Ruhm eines kleinen Fuͤr⸗

ſten — ohne daß er als Kriegsheld , oder ſonſt , in die euro⸗

päiſchen Staatshaͤndel ſich beſondere Einwirkung angeeignet

haͤtte — wird noch mehr im II . Band die Rede . Es gehoͤrte

dazu ein deſto groͤſſeres und rein gehaltenes Maas von fried⸗

lichen Regenten - Thaten ,
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in der Geſchichte nimmt . Weil nun Volksbuͤcher bald

eben ſo viel von Frauen als Maͤnnern geleſen werden ,

und jene , mit der Feinheit ihrer Wahrnehmungen und

Gefühle , unſern Knaben die erſten Eindruͤcke wiedergeben :

ſo bedarf es wenig eigener Damenſchriften mehr .

Was endlich die badiſchen Geſchaͤfts maͤnner ,
als ſolche betrifft : ſo kann ihnen zwar dies kleine Werk

kein genuͤgender Codex ſeyn ; keine Materie iſt ſo erſchoͤ⸗

pfend vorgetragen , wie ein rechtlicher Actenauszug , ent —

hebt alſo den , der darin weiter fuͤr den Staatsdienſt zu

arbeiten hat , des Nachſchlagens niht * ) Hingegen

duͤrfte der darin anzutreffende Vorrath von Landeskennt⸗

niſſen aus vielen Faͤchern , und die Uiberſicht der badiſchen

alten , zum groſen Theil gebliebenen Einrichtungen , den

jungen vaterlaͤndiſchen Gelehrten — wann ſie mit par⸗

tieller Bildung aus ihren abſolvirten Schulen gekommen

ſind , und ehe ſie jezt einen Staatsdienſt antreten — zur

Privat - Lectuͤre , und als Leitfaden zu weitern Forſchun —

gen , von Nuzen und Annehmlichkeit zugleich ſeyn .

9.

Die Methode dieſes Geſchichtbuchs anlangend , hab '

) Mehr Nuzen von dieſer Seite haͤtten die vollſtändigen Auszuͤge

aus den vieljährigen Wochenblaͤttern leiſten koͤnnen, die ich mir

als Hilfsmittel in der geſchichtlichen Ordnung gemacht habez

aber ſie waren zu ſtark fuͤr Beilagen , und haͤtten eigentlich

noch mit Noten und Parallelſtellen verſehen werden muͤſſen —

was auſſer meinem dermaligen Zweck lag , zumal da der be⸗

kannte alphabetiſche Auszug der markgraͤflichen Geſezgebung

das meiſte Weſentliche enthaͤlt .

5
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ich diejenigen Beſchreiber teutſcher Particular : Staaten

nicht zum Muſter genommen , welche mit einem Auszug

der Reichsgeſchichte anheben , bei den publiken Gegenſtaͤn⸗

den am laͤngſten verweilen und nur anhangsweiſe auf

wenigern Seiten von der innern Verwaltung reden . Hiezu

pat felten ein kleiner Reichsſtand hinlaͤnglichen Einfluß

aufs Ganze gehabt . Aber ein geſicherteres Verdienſt des

Beitrags zum Ganzen ſchien mir in demjenigen zu liegen ,

worin das Kleine gros ſeyn kann —in der dargeſtellten

Ausbildung aller Landes - Kraͤfte . Ich entſchloß mich alſo ,

die innere Verwaltung und Cultur zum Hauptvortrag zu

nehmen , die einſchlagenden nachbarlichen und Reichs⸗

Verhandlungen nur in Kuͤrze anzufuͤgen — allemal aber

an den Zuſammenhang mit den Weltbegebenheiten derſel —

ben Zeit gebuͤhrend zu erinnern .

Indeſſen ich ſo , von der einen Seite , der Unbe⸗

deutenheit und langen Weile entgangen ſeyn mag , war

ich ihnen von der andern noch nicht entkommen . Die

meiſten Leſer der Geſchichte ſehen ſich — wie die Zeitungs⸗

leſer — nach Ereigniſſen um , die im Einzelnen ſchon das

Wunderwuͤrdige athmen , die den hohen Einfluß auf Ge⸗

meinwohl oder Weh in muthigen und lauten Thaten aus⸗

ſprechen , die Groͤſe des menſchlichen Geiſtes meſſen laſſen ,

und ſelbſt den , ſonſt indolenten Zuſchauer zu einem Augs

bruh der Freude oder des Abſcheues aufjagen ) . Wen

) Die Geſchichte ſpricht weniger von Windſtille , als von Stuͤrmen ,

welche Gemaͤlde von Verbrechen ſind , ſagte Voltaire im essai

sur Phistoire generale ,
i
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fann dieſe lebhafte Neugierde verwundern ? Wer gibt nicht ,

bei ſonſt gleicher Guͤte, dem Schauſpiel , das mit . Situa -

tionen jener Staͤrke und Schoͤnheit das Aug und das Herz

zugleich erfuͤllt , entſchiedenen Vorzug vor einem ſtillen

Sitten⸗ und Familien : Gemålde ? Der Particular + Gez

ſchichtſchreiber lezterer Art ergebe ſich alſo willig darein ,

daß er auf den Ruhm des erſten Ranges bei der Menge ,

aus wirklich guten Gruͤnden , zu verzichten hat ; nur

ſchaffe er ſich ſo viel Erſaz , als ihm nach dem Umfang

ſeiner Mittel zu Gebote ſteht . Der Nuzen ſeines

Werks , wie er oben erwieſen worden , genuͤgt nicht

zum Beifall , wenn nicht auch eine Freude der Unter —

haltung geſchaffen wird . Nun reizt aber das Alltaͤgliche —

ſelbſt in der groſen Natur , ſo ſchoͤn und hehr auch die Sonne

vor uns auf - und nieder geht — wenig ; das Seltene , und

das nur mit bewaffnetem Aug entdeckte Kleine , reizt mehr .

Geleitet von dieſer pſychologiſch - empiriſchen Wahrnehmung ,

findet jener geſchichtliche Autor noch zwei Hilfsquellen : in

der Wahl eines ſeltenen Gegenſtandes der Bearbeitung ,

und in einer fruchtbaren Tiefe ſeiner Detailarbeit . Die

Seltenheit kann entweder in einzelnen Zuͤgen, oder im Total -

Character —auch in beiden zugleich , liegen . Die von der

erſtern Art allein — pflegt ſchnell , aber nicht lange , noch

innig zu ruͤhren ; ſie iſt ein froͤhliches Kind der Neuheit ,

und verſchwindet mit dieſer ; oder ſie gleicht einer einzelnen

Tugend , um derenwillen man den Beſizer ſchon ſchaͤzt,

aber noch nicht liebt und zum Freund ſich erwaͤhlt . Wenn

hingegen der , die Laufbahn eines Menſchen abbildende

*
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Ball des Lebens , auf hundert Puncte vor unſern Augen

gedreht , ihn immer erhaben , und mannigfaktige Gutthaten

an ſeine Mitmenſchen ausſpendend , uns darſtellt : ſo ent —

decken wir endlich die Seltenheit in der Harmonie aller ,

und fhóner Theile ; fie ergreift ung langfamer , aber

mit dauerndem Wohlthun . Dies moͤchte das hohe Verdienſt

des Markgrafen Carl Friederichs erwirken ; und dazu

kommen , als reichliche Dreingabe , noch Seltenheiten in

einzelnen Zuͤgen Seiner aͤuſſern Schickſale , wie in Denk⸗

wüurdigkeiten eines ſchoͤnen Landes und ſeines mitten im

Gluͤcke veredelten Volkes .

Die andere Hilfsquelle findet ſich gleichſam tiefer im Bo⸗

den . Wenn der Particular - Geſchichtſchreiber nur nicht beim

halben , kalten Detail ſtehen bleibt , ſondern Zeit und Gele⸗

genheit ſich nimmt , dem wie und warum bei jeder Re⸗

gierungsvorkehr und anderer Haupterſcheinung , nach allen

Beſtimmungsumſtaͤnden nachzuforſchen : ſo dringt auch er

bald in den Reichthum der Natur , bald in die Falten des

menſchlichen Herzens ein ; er malt mehr aus , und dann

erweckt er vielleicht im Leſer eine aͤhnliche Freude , wie wenn

man durch das ſchaͤrfende Glas , im Waſſertropfen uner⸗

wartete Geſchoͤpfe leben und in Froͤhlichkeit ſich regen ſieht .

Nur verſteht ſich , daß auch das Detailliren nicht zu

uͤbertreiben — nicht auf unnuͤze Kleinigkeiten zu erſtrecken

ſey . Die Nachkommen ſind ohnehin in dem Fall , einem

Beſchreiber ſeiner Zeit manche Seite des Werks , die nicht

mehr ſie reizen kann , blos nachzuſehen , weil , um dag

Intereſſantere aufzubewahren , der Zuſammenhang einiges

Opfer fordert , und weil auch des Autors Zeitgenoſſen
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ihren eigenen Anſpruch auf noch manche Aufmerkſamkeit

tibat A deſſelben haben .

ba t Unerachtet der erwaͤhnten Mittel der Unterhaltung

aber , droht derſelben noch ein anderer Feind — die Mono⸗

tonie , wo viele friedliche Erzaͤhlungen an einander gereihet

werden — zumal aug einem lande , wo feine conftitutios

nellen Kraͤfte einander gegenuͤber ſtanden . Um dieſes , zwar

zuweilen ſeelige Einerlei mit einigem Gluͤck im Vortrag zu

beleben , fliehe der Verfaſſer , ſo viel ſeyn kann , die Einge⸗

ſchloſſenheit des Syſtems , und halte ſich im Freien . Ein

anderes iſt die Ordnung nach Haupt⸗Zeiten ) —

dieſe Abtheilung , wenn ſie richtig getroffen iſt , wirft Licht

imo auf das Ganze und erleichtert das Gedaͤchtniß ungemein ;

tiim ein anderes bie Ordnung , in welcher innerhalb der —

d Gele; ſelben Periode , die einzelnen Materien behandelt wer⸗

den , und auf einander folgen ſollen ; hier tritt die Ver⸗

allen $ wahrung gegen alle ſteife Vorſchrift , und vielmehr vor⸗

uch et ſezliche Abwechslung , ein .

| §. 10 .

| Wenn der Geſchichtſchreiber die erwaͤhnten ernſten

Pflichten getreulich erfuͤllt hat , dann iſt die lezte zur Ver⸗

ſuͤſung da —ſein noch weiteres Beſtreben , Schoͤnkuͤnſtler

zu ſeyn, das ihm ſtets zur Seite ſtehen darf und ſoll . Ich

fuͤhle uͤberhaupt , wie ſehr ich gegen das Ideal , das ich

mir denke , und gegen andre edle Muſter , zuruͤckbleibe; aber

dies haͤlt nicht von der Anzeige derjenigen aͤſthetiſchen Re⸗

geln ab , denen ich gehuldigt habe .

) Wenn ich in der erſten Periode Gegenſtaͤnde zu erzählen hatte ,

die durch die zweite , dritte fortlaufen , und durch die Trennung

iige? 4 verlieren , ober niht die zweite Meldung verdienen : fo fúgte

k H . ich die neuern Ereigniſſe alsbald in Noten hingu . Der Lert

emon | aber haͤlt ſich in den Schranken ſeiner Hauptperiode .
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Einige Parallelen zwiſchen dem Geſchichtſchreiber und

dem Dichter geben wohl das ſchnellſte Licht . Beide ſollen

das Schoͤne in ſeinem vollen Glanz heben , das Schoͤne

und Häßliche immer ſchoͤn ſagen ; beide ein Ebenmaas in

den Theilen ihrer Werke , ein ausdauerndes und , wo moͤg⸗

lich , ein ſteigendes Intereſſe berechnen . Der Hiſtoriker

ſey in ſo weit Dramatiker , daß er ein groſes und ruͤhren⸗

des Gemaͤlde von Thaten und Schickſalen , von Herzens —

Quellen und Empfindungen —aber aus bloſen Wahrheiten ,

zuſammenſtelle . In Gruppirungen , in Contraſten und

Vergleichungen , moͤge er beobachtet haben , was in der

Natur und was auf der Buͤhne , was in Geſchichtbuͤchern

und in Romanen , die Geele tief oder fanft ergreift , um ,

ſo oft ihm die Geſchichte ſelbſt aus ihren unzaͤhligen Vor⸗

raͤthen neue geeignete Scenen oder Charactere enthuͤllt ,

deren Einfuͤhrung und Ausmalung nicht auſſer Acht zu laſſen .

Er wird , winkt ihm der Genius , noch Raum genug zu

feinem Spiel im Reiche des Schoͤnen behalten , ohne daß .

ihm noͤthig noch vergoͤnnt ſey , aus ſeinen freilich beengten

Schranken jemals hinaus zu treten . Auſſerhalb dieſen darf

hingegen der Dichter freier ſchweifen , darf , ſo viel er

kann , ſelbſt ſchaffen , folglich auch leichter ſeine guͤnſtigen
Zuſammenſtellungen waͤhlen ; nach Geſchmack oder Laune

beſtimmen , was fruͤher oder ſpaͤter ſich zutragen , und

wie der ſtark wirkende Ausgang ſeyn ſoll . Die Richtigkeit

und Schoͤnheit der Phantaſie ſind ihm das erſte Geſez ;

dem Geſchichtſchreiber aber iſt die Darſtellungsgabe die

ſecondäre , der ſtrengen Wahrheit immer untergeordnete

Kunſt —dafuͤr wird nicht er , wohl aber jener getadelt ,

wenn das Stuͤck nicht nach Wunſche geht und ſchliest .
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So auh mit der Farbe des Styls . Die beiden Extreme ,

der hohe Epos ſowohl als das Comiſche , ſind Reize , die

Sone der Hiſtoriker durchaus nicht auftragen ſoll ; er wuͤrde im

erſtern Fall ſchwuͤlſtig und aufgeblaſen , im leztern niedrig

heiſen . Deſto mehr aber ſey er , um nicht uͤber kaltem Ernſt

abſchreckend zu werden , ein zarter Kenner der verſchiedenen

Mittelſtufen . Niemand wird ihm wehren , wenn er , auf

gewiſſen Grad hin , dem muſicaliſchen Componiſten nach⸗

ahmt , der zu jedem Arientext , nach dem Wint der Natur ,

eine andere Melodie waͤhlt , ſo jedoch , daß er den Haupt⸗

character des Stuͤcks , zumal in einer opera seria , nicht

bihen verlaͤßt . Deſto mehr aber iſt dem Geſchichtſchreiber innere

it, um, Heiterkeit und eine freundliche Liebe zu feinem Menfhens

) Geſchlechte zu wuͤnſchen ; die Philoſophie ſeines eigenen

Geiſtes und Herzens wird durchſchimmern ; wenn dieſe nach

unſern Tagen zu enge bemeſſen und darum zu truͤb waͤre,

ſo haͤtte er auch als Kuͤnſtler einen ſchwerern Stand .

Endlich ſey der Bau der Periode , und der einzelnen Saͤze
Ausdruck , weder poetiſch - klingend noch zu ſchwerfaͤllig ,

fanda
weder ſchleppend noch zu fury und unklar . Einigen

yil er groſen Männern iſt , gerade von ſolchen ſchwaͤchern

Seiten , zu viel nachgeaͤfft worden . Man thue beſonders

unſerer ſchoͤnen Sprache keine Gewalt an , ſtudiere aber die

Vortheile der unendlichen , auch kurzen Wendungen , zu

denen ſie ſelbſt einlaͤdt . Uiberhaupt gleiche die edle Einfach⸗

heit des hiſtoriſchen Styls — weder den ſtuͤrmenden Wellen ,

noch dem geſchwaͤzigen Bach , ſondern dem glatten Spiegel

eines ſtillen Strohmes ; er ſey , wie das beßte Hauptintereſſe

des Werkes ſelbſt , auf die Zuſammenwirkung des

Ganzen mehr , als auf einzelne Erhebungen , berechnet .
Von
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Von dieſen Anſichten bin ich ausgegangen *) .

—

+) Da bas aͤuſſere Schickſal zur Beglaubigung des Geſchichtſchreibers

mitgehoͤrt : ſo erachte ich mich ſchuldig , hier die Anzeige beizu⸗

ſezen , daß ich ( ein gebohrner Anſpacher ) im Jahr 1777 , als

22jähriger Juͤngling , den Zutritt in die Regierungs⸗ , Hof⸗

gerichts⸗ und Kirchenraths - Collegien zu Carlsruhe erhielt ;

nachmals daſelbſt als Hof - und Regierungsrath , zugleich am

Hofe als Kammerherr , bis 1790 ſtand ; dann vier Jahre jen⸗

ſeits Rheins Obervogt zu Kirchberg in der vordern Grafſchaft

Sponheim war ; im Spåtjahr 1794 aber , vertrieben durch die

Revolution , mich zu Durlach privatiſtrend niederließ , wo ich

unter andern die kleinen Beitraͤge zur Culturgeſchichte

und Statiſtik von Baden unter Carl Friederich ,

beim 5ojährigen Negierungs - Jubilaͤum des Markgrafen ( 1796 )

ſchrieb . Im J . 1797 berief mich der hoͤchſtſeelige Herr zur

Direction ber Polizei auf den Reichsfriedens⸗Congreß , nach

Raſtatt ; 1799 zum geheimen Regierungsrath mit dem Siz auf

ber Kammer , und zum Director der , ſchon 1787 von mir mit :

geleiteten Polizei der Reſidenz ; 1803 zum Präͤſidenten des kur⸗

fürſtlichen Hofgerichts der Markgrafſchaft ; 1806 zum wirklichen

Geheimenrath erſter Klaſſe , und zum erſten Occupations⸗

Commiſſarius vom Breisgau und der Ortenau ; nachmals zum

proviſoriſchen Chef der breisgauiſchen Provinz fuͤr ihre neuen

Einrichtungen in allen Adminiſtrationszweigen , und mit dem

Auftrag zum feierlichen Huldigungsempfang in des Regenten

Namen ; 1808 zum Oberhofrichter ( Präſidenten des badiſchen

Oberappellations - Hofs ) und 1810 zum Groskreuz des Ordens

der Treue .

Habe ich die vielfaͤltigen Gelegenheiten , die ich zu Zeit⸗

und Landeskenntniſſen hatte , nicht immer genug benuzt : ſo kann

ich doch die Verſicherung hier niederlegen , daß mir dieſe ge⸗

ſchichtliche Arbeit , vor dem Richterſtuhle der Enkel gedacht , die

wichtigſte meines Lebens geſchienen , und in dieſem Maaſe mich,

neben den voranſtehenden Amtspflichten , unaufhoͤrlich ſeit fuͤnf

Jahren angezogen —zuweilen hingeriſſen hat .

Der Verfaſſer .
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